








Helfrich Bernhard Wenck's
Hochfürsts. Hess- Darmstädt . Geh . Consistorias- und Oberschulraths , Direrters deS Fürst!,

rpädagvgiums / Historiographs rc.

Hessische

Dritter Band.

Frankfurt und Leipzig,
bei Barren trapp und Wenn er.

I L o Z.





Dem

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn
HERRN

Ludwig dem Zehnten,
Landgrafen zu Hessen^,

Fürsten zu Hersfeld, Grafen zu Katzenelcnbogen, Dich,
Zicgenhain, Nidda, Hanau, Schaumburg,

Isenburg und Büdingen rc.

meinem gnädigsten Fürsten und Herrn.

i





Durchlauchtigster Landgraf/
gnädigster Fürst und Herr!

L̂ w. Hochfnrstl. Durch!«haben bisher meine
Hessische Landesgeschichte, aus erhabenster Liebe

zu den Wissenschaften sowohl überhaupt, a!s den Va¬
terländischen insbesondere, so gnädig ausgenommen,
und in ihrer Fortsetzung so wahrhaft Fürstlich unter¬
stützt, daß es mir zur angenehmsten Pflicht wird,
HöchstdenstlbM den dritten und leztcn Band der¬
selben untecthänigst zu widmen. Ich erfülle sie soviel
lieber, da sie mir zugleich Gelegenheit gicbt, Cw.



HochflWl. § Mchl. für die vielen mir gegebenen
unschäzbaren Beweise vonHöchst-DtW Huldreich¬
sten Gesinnungen gegen mich meine tiefste Verehrung,
und gerührtesten Dank, mit aller der Empfindung an
den Lag zu legen, mit der ich die Gnade habe, zu
verharren

Ew.Hochfürftl.Durch!.
meines gnädigsten Fürsten und Herrn

uuterkbänigster
Helfeich Bernhard Wrack.



Vorrede.

^ ^ ieser dritte Band der Hessischen Landesgcschichte begreift die Hessisch-
Fränkische Provinz, oder Hessen im engem Verstände, also gerade

den interessantesten und wichtigsten, aber auch schwersten Theil der Hessi¬
schen Geschichte. Nach dem Tode des berühmten Fränkischen Herzogs,
und Hessischen Großgraftn, Eberhards(939.) , wurde Hessen in mehrere
kleinere Theile, und unter mehrere Häusir zersplittert, und tritt dadurch
in ein Dunkel zurück, in das man bisher vergeblich Licht zu bringen ver¬

sucht hat. Ich habe mir oft genug neue Bahn brechen müssen. Habe ich
die Beweise nicht überall bis znc vollständigen Evidenz erheben können,
so hoffe ich doch ohne deutliche Gründe der höchsten Wahrscheinlichkeit
nichts gewagt zu haben. In den wenigsten altteutschen Häusern und Län¬
dern,. selbst der mächtigem nicht, läßt sichs in diesen entfernten Zeiträu¬
men weiter bringen.



VIII Vorrede.

Was ich gegenwärtig liefere, ist nur der erste Abschnitt  des drit¬
ten Bandes, und werden daher meine Leser wohl thun, wenn sie das
Buch so lange nur brochiren lassen, bis der zweite Abschnitt, mit dem
Register, hinzukommt. Ich werde ihn nach Möglichkeit zu fördern
suchen; wirklich liegen auch schon erhebliche Stücke desselben zum Druck
bereit. Was er enthalten wird, ist aus der allgemeinen, diesem Bande

Vorgesetzten, Jnhaltsanzsige ersichtlich.

Mit dem dritten Bande endigt sich, wenn er vollendet ist, die eigent¬
liche Hessische Landesgeschichte, das heißt, die Geschichte der Lander, aus
welchen das heutige Hessen erwachsen, so weit sie ihm vor der Entstehung der
beiden jezt regierenden hohen Hauser zugefallen. Wasspatsi hinzugekommen,
lag nicht in meinem Plan ; wohl aber konnte ich die Geschichte mancher
benachbarten Häuser, deren Lander zwar jetzo nicht mehr zu Hessen gehören,
die aber doch aus der alten Hessischen Provinz hervorgegangen, und noch
immer mit Hessen von mancherlei Seiten in wesentlicher Verbindung
stehen, nicht ganz unberührt lassen. Diese drei Bände machen also für sich
ein Ganzes aus. Die allgemeine Hessische Geschichte wird darin bis auf
den Zeitpunkt ausgeführt, da der größte Theil von Hessen durch eine Gu-
densbergische Erbtöchter dem ersten Landgraf von Thüringen zufiel. ES
bleibt also nur noch die Geschichte der Landgrafen, sowohl des Thüringischen
als Brabantischen Stawms , übrig. Die Materialien dazu sind alle ge-



Vorred e. rx

sammelt; sie bedürfen nur gesichtet, geordnet, und in ein gefälliges Ge¬
wandt gekleidet zu werben. Da die Hauptschwierigkeiten, und alles, waS
gelehrte Kritik erfordert, scheu in der Landesgeschichte verhandelt sind: so
könnte nur noch von der Personalgeschichte der Landgrafen, ihren Fami¬
lienverhaltnissen, Fehden, und späteren Erwerbungen die Rede seyn.
Mein Plan wäre, ein populäres, jedermann faßliches Buch, emigeOctav-
bande stark, zu schreiben, das erstlich einen sehr allgemeinen Auszug aus
der Hess. Landesgefchichte, und dann die Landgrafengeschichte, als Fort¬
setzung, enthielte. Aber was kann man in seinem vier und sechzigsten Jahre,
bei schon geschwächter Gesundheit, noch für Plane machen? Vermuthlich
würde ich nach einer bedenklichen Krankheit, die mich in vorigem Sommer
desiel, ohne die weise Behandlung meines Verehrungswürdigenvortref-
lichen Freundes, des Herrn Geheimenraths und Leibmedicus Thoms,
nicht einmal im Stand gewesen feyn, auch nur diese Lieferung zu vollen¬
den. Ueberhaupt scheint die vollständige Ausführung der Hessischen Ge¬
schichte, nach dem Umfang, den ich ihr gegeben, für Ein Menschenleben
zu groß zu seyn, und muß es jetzo noch mehr scheinen, nachdem bei der
neuerlichen Umwandlung des teutschen Reichskörpers der Hessische Staat
auf Gegenden und Provinzen ausgedehnt worden, die sonst mit seiner Ge¬
schichte nicht verwandt waren.

Hess. Landesgesch. III.Band. b



Ich werde dem zweiten Abschnitt Verbesserungen zu den vorhergehen¬
den Banden anhängen. Es wird wohl demungeachtet noch immer genug
zu verbessern übrig bleiben. Wer sich irgend einen einzelnen Theil zum
Gegenstand seiner Forschungen wählt, kann freilich, je nachdem ihm Zeit
und Umstände günstig sind, in manchen Stücken weiter sehen, als wer ein
Ganzes von so großem Umfang, wie dasgegenwärtige, zu bearbeiten übernom¬
men hat. Ich habe gethan, was ich bei überhäuften Geschäften andrerArt,
die mir die Geschichte blos zum Nebenwerk machten/ zu thun vermochte.

Von dem Urkundenbuch, das diesem Bande beigefügt ist, wird eine,
demselben Vorgesetzte besondre Vorrede das Nöthige erinnern. DarmstadL
deni. März 1803.
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Jnhaltsanzei ge.

Fünfter Abschnitt»
Hessen unter Grafen und Dynasten»

Viertes Kapitel»
Grafen und Herrn in dem Hessisch-Fränkischen Gau und dem Oberlahngau,

oder in der Hessischen Provinz»

Seite'
§. I.. Allgemeine Vorbereitung. ^
§. II. Nach Herzog Eberhards Tod fallen seine Hessischen Lander thelks seinem

Stammvetter , demHerzogHcnnann von Schwaden, theils andern Hau¬
sern.zrr; auch veraussert Kaiser Otto I. einzelne Stücke an geistliche Stifter,
und, wie sich vcrmmhen laßt, besonders an Mainz. ^

Wernerisches Grafenge schlecht.
Z. III . Ein großer Theil von Hessen kommt durch eine Tochter König Kon-

rads' I. an das Saktschwormstsche HanS, und durch eine Tberlung na¬
mentlich an die jüngern Brüder Herzog Konrads des Weisen von Worms»

§. IV. Aus' dem Salischwormsifchen Hause entstehen in Hessen zwei Linien
die der Grafen Werner,  und die der Grafen von Gudensberg.
Ob zu den erstem ein Graf Gerlach gehöre, dessen Grafschaft sich über
Weildurg, und die umliegende Gegend erstreckte?

§. V. Nähere Nachricht von den ältesten GrafenWcrner, besonders von Wer¬
ner ilj . dem Liebling Kaiser Henrichs IV. der im I . iooü. zu-Ingelhcim er¬
schlagen wurde.

ß. VI. Anthei?, den Hessen zu Graf Werners IV. Zeiten an den Staatsan¬
gelegenheiten Teutschlands, und besonders an K. Henrichs IV. Kriegen-
mimmr. Erläuterung des Thürmgifchen Zehenrenstrerrs» Nachricht
von Zrirzlar-
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XU Jnhaltsanzeige. Seite
§. Vis. Nähere Nachricht von Graf Werner IV. Seine Gemahlin Willeburg,

eine Erbtochter des Gräflich Achalmischen Hauses, bringt ihm Güter in
Schwaben zu, daher ihn Schwäbische Schriftsteller einen Grafen von
Grüningen  nennen. Wie er zu einer Grafschaft um Kassel gekommen.
Er stiftet das Kloster Breitenau , und beschließt seinen Stamm . 55

Grafen von Gudcnsberg.
§. VIII . Geschichte der Grafen von Gudensberg, einer Seitenlinie des Wer«

nerischen Hauses, dessen Güter sie auch erben. Sie sterben vor der Mitte
des dreizehnten Jahihundcrts aus , und ihre Lande kommen durch eine
Erbtochter an die Landgrafen von Thüringen. 73

Grafen von Witgenstein und Battenberg.

§. IX. Die Grafen von Witgenstein und Battenberg sind eine Seitenlinie des
Gudensbergischen Grafenstamms. Aelteste Nachrichten von ihnen, von
ihren Schlössern, und der Grafschaft Wetter ober Stift . yr

§. X. Graf Widekinds I . Söhne stiften gegen die Mitte des dreizehnten
Jahrhunderts zwei Gräfliche Linien, die von Witgenstein , und die
von Battenberg.  Die leztcren sterben zuerst aus , und ihre Besitzun¬
gen fallen erstlich an Mainz, und dann an Hessen. . ivZ

§. XI. WitgensseinischcLinie. Sie stirbt kurz vor dem I . izzy , aus , und
die Grafschaft Witgenstein kommt durch eine Erbtochter an eine Linie des
Gräflich Sapnischen Hauses, die sie zulezt an Hessen zu Lehen aufträgt . uz

Grafen von Solms.
§. XII. Die Grafen von Solms  sind gleichfalls eine Seitenlinie des Giso-

nischen oder Gudensbergischen Grafenstammö. Aelteste Nachrichten von
ihnen. lZZ

§. XIII . Spatere Verhältnisse zwischen Solms und Hessen. Lezteres erwirbt
von Solms das Amt Königsberg, die Lehenschaft auf Hohensolms, und
das Oeffnungsrecht an diesem Schloß sowohl, als an Braunfels ; und
erbaut den Hermannstein . Darüber entstanbne Streitigkeiten und Ver¬
träge.

Grafen von Gleiberg.
§. XIV. Don den Grafen von Gleiberg.  Geographische Nachricht von

dem Inbegriff und Umfang ihrer Herrschaft. 164
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§. XV. Das Gräflich Lupenburgische Haus erhält durch eine Tochter Herzog
Eberhards von Franken ansehnliche Guter in Hessen, in deren Besitz sich
zuerst Graf Siegfrieds I. Kii^ er zeigen. Herkunft dieses Grafen. 169

§. XVI. Die heil. Kunigund, Gr. Siegfrids I. Tochter, und Kaiser Hein¬
richs des Heil. Gemahlin, stiftet von ihren Erbgütern in Hessen das Klo¬
ster Lauffrmgkn . Vormaliger und jetziger Zustand dieses Stifts . i 83

§. XVII. Der Kaiserin Kunigund Bruder , Gr . Friedrich I., hat gleichfalls
viele Besitzungen in Hessen, und vererbt sie auf seine Söhne . Einer der¬
selben, Hermann, ist mit dem Pfalzgraf Hermann von Achen Eine Per¬
son, und stirbt ohne Kinder. Nachricht von der Vererbung seiner Güter
in Hessen. 201

§. XVIII- Ein andrer Sohn Gr . Friedrichs I. von Lupenburg, Dietrich,
pflanzt die Linie der Grafen von Gleiberg fort. Seine Tochter Etemen-
tia stiftet das Kloster Schiffenberg bei Giessen, seine Enkel hingegen,
Wilhelm und Otto, vererben ihre Gleibergisehen Güter durch Töchter,
durch die eine auf die Pfalzgrafen von Tübingen , durch die andre auf
die Dynasten von Merenberg. 217

Pfalzgrafen von Tübingen.
§. XIX. Die Pfalzgrafcn von Tübingen bringen , durch Heurath , Graf

Wilhelms von Gleiberg Güter , namentlich die Herrschaft Giessen, an
sich, verkaufen sie aber schon im dreizehnten Jahrhundert ag Hessen.
Nachricht von der Stadt Giessen , und den Patern Schicksalen des
Stifts Schiffenberg, und des Nonnenklosters Zelle. 242

Dynasten von Merenberg.
§. XX. Die Herrn von Merenberg erben einen Theil der Gleibergischen

Güter , und kommen dadurch mit den Pfalzgrafcn von Tübingen, nach¬
her mit den Landgrafen von Hessen, in Gemeinschaft. Nähere Nach¬
richt von diesem Dynastengeschlecht. 276

§. XXI. Hessen und Nassau setzen die Gemeinschaft in dem Lande an der
Lahn und dem Hüttenberg fort. ' Lezteres Haus tritt seine aus der Me-
renbergischen Erbschaft, und sonst, erhaltene Rechte auf die Reichs¬
stadt Wetzlar durch einen Tausch an Hessen ab. Darüber mit der Stadt
cntstandne Streitigkeiten, und neuerliches Schicksal dieser Stadt . Zig

§. XXII. HessemDarmstadt und Nassau Weilburg thcilen das Land an der
Lahn, und den Hüttenberg.



Znhaltsanzeige°
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Grafe » v. Cleeberg « nd Mörle,
Z. XXlII . Der Oesterreichisch- Bairische Graf Adelbert von Pielstein erwirbt

durch seine Vermählung mit Adela , der Pfalzgrafin Gertraud Tochter,
die Herrschaft Cleeberg , und stiftet die Linie der Grafen von Cleeberg
und Mörle - Wie diese Herrschaft nach und nach vererbt und vertheilt , und
zuletzt auf das heutige Amt Cleeberg beschränkt worden . — Beiläufig
von dem Luseiker -Thal , und den darüber enkstanbnen Streitigkeiten . 328 -36;

Soweit reicht die gegenwärtige Lieferung . Eine zweite Abtheilung wird dir
andre Hälfte des Textes enthalten , und den ganzen Band beschließen . Jch
kann den Inhalt derselben zwar noch nicht nach der Paragraphenzahl , aber doch
im Allgemeinen angeben , und ich thue es soviel lieber , da ich nicht wissen kann,
ob mir Gott zu deren Herausgabe Leben und Gesundheit fristet:

1) Geschichte der Grafen von Ziegenhain.
2) Geschichte der alten Grafen von Nidda.
z ) Geschichte der Grafen von Bilstein  a -n der Werra.
4 ) Geschichte einer Nebenlinie des Bilsteinischen Hauses in Hessen.
5) Nachricht von den Herrn von Trefurt und Spangenbrrg,  als Pfand --

einhabcrn des Schlosses Bilstein , von dem sie auch den Titel führten.
ö) Von einigen einzeln vorkommenden Grafen , wie auch von Amtsgrafe»

und Vögten in Hessen.
7) Allgemeine Uebersicht der bisher erzählten politischen Geschichte.
8 ) Bemerkungen zu der Rirchlichen Geschichte dieses Zeitraums in Hessen.
y) Fortsetzung der altern Geschichte der Abbtei Hersfeld.

io ) Sechster Abschnitt.  Allgemeine Uebersicht der wetterauischen Ge¬
schichte. Besonders von den darin gelegnen Hessischen Ländern.

Zu allen diesen Ausführungen sind die Materialien durchaus gesammelt , und
bedürfen zum Theil nur der Zusammensetzung . Ich sage zum Theil : ^ denn Nro.
2 . 3 . 5.  sind schon ganz ausgearbeitet , nur dermalen — was aber nächstens ge¬
schieht — noch nicht ganz ms Reine geschrieben , und vvn Nro . i . sind wenigstens
schon erhebliche Stücke fertig.



Fünfter Abschnitt.
Hessen unrer Grafen und Dynasten.

Viertes Kapitel.

Grafen und Herrn in dem Hessisch- fränkischen Gau und dem Ober-

Lahngau , oder in der Hessischen Provinz.

^ ^ ch habe bisher die Sächsischen Gauen , sofern sie mit Hessen in Ver¬

bindung stehen , und die verschiedenen Häuser , die sich daraus ent¬

wickelt , nach einander erläutert , und komme nun zu den Fränkischen Gauen,

dem Heffischfrankischen , dem Oberlahngau , der Wettcrau , dem Nidgau und

Kunigesundra . Die beiden ersten machten zusammen die Hessische Provinz ans,

Hängen aber eben daher , als politisches Ganzes , sowohl von Seiten der Lan¬

des , als seiner Herrn , so genau zusammen , daß sich ihre Geschichte mcht füglich

trennen läßt . Ich nehme sie daher in diesem Kapitel zusammen . Das nämliche

gilt , wiewohl in anderer Rücksicht , von dem oben beschriebenen Hinterher - und

Ncttergau . Sie gehören zwar ursprünglich zu Thüringen , sind aber frühzeitig

mit Hessen vereinigt worden , und ihre Einhaber , die Grafen von B lstein.

Hatten ausserdem in Hessen selbst eine besoudre Linie angesezt : ich kann also auch

die Schicksale dieser Herrn und ihres Landes , soweit sie mit Hessen im Zusam¬

menhang stehen , nicht schicklicher als mit der ältern Geschichte von Hessen ver¬
binden.

Hess Landesg. III. Band.

§. I.
Allgemeine Einleitung.
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s Fünfter Abschn. Hessen unter Grafen und Dynasten.

UebrigenS muß ich meine Leser bitten , ehe sie in diesem Kapitel weiter
lesen , vorher die geographische Beschreibung jener Gauen er) , und die älteste

Geschichte derselben ö) , in ihrem Gedächtniß zu erneuern.

§. II.
Nach Herz . Eberhards Tode fallen seine Hessischen Länder theils seinem Stamm¬

vetter , dem Herz - Hermann v. Schwaben , theils andern Hausern zu ; auch
veräußert K>Otto I . einzelne Stücke an geistliche Stifter , und , wie

sich vermuthen laßt , besonders an Mainz.

Ich habe oben (Th . II . S . 641 f.) die älteste Geschichte der Hessischen
Provinz mir dem Herzog Eberhard geschlossen . Nach dem Tode desselben wird
r § in Hessen überall dunkel «) . Ein Land , dessen Machthaber vorher so große
Rollen gespielt , läßt eineZeitlang , wie von der Tafel der Geschichte weggewischt,
kaum noch das Andenken seines Namens übrig ; ein redender Beweis , daß es
eine Revolution durch Theilung erlitten , und in diese Lage weder die einzelnen
Theile , noch ihre Besitzer , wichtig genug blieben , um auf erhebliche StaatS-
begebenheiten Einfluß haben , und eben dadurch die Aufmerksamkeit der Schrift¬
steller reizen zu können . K . Otto I . war nicht gewohnt , sich ungestraft beleidi --
tzigen zu lassen , und gegen einen Herrn wie Herzog Eberhard , der kehre männ¬
liche Erben hinrerlics , könnt ' er seiner Rachsucht soviel freiem Lauf geben . Man
hat würklich Spuren , daß er sich gegen dessen hinterlaßene Lander viel erlaubte.
Ich darf meine Leser nur an die Ville Roöbeck , in dem Hessischen Sachsen,
erinnern . Conrad der ältere , Herzog Eberhards Vater , hatte sie von dem
Abbt von Fuld gegen andre Güter an sich getauscht ; er und seine Kinder besaßen

a) Tand II. §. XXXVII - XI .HI. loninianlli licenti » »durerentnr, rill ori înez
ö) Ebendas. §>Xl .VI- 1.III. I .u(1oviai Lsilniti , cuius xvlleoi t-inllein llill-
«) <is Oucarn Vrnnciss Ulien. in inie ^rinci ^stu ^ntiri tunt , «x Isniili .i Lon-

Xcnil. lalsk. 1 . III. zgi . urtheill mit 1-llgi I. 1'egis (iellndencl-im. Daß dieser berühnne
Recht: I.ncem 1i,ino-ilig ^sni , Geschichtfvrscher nachher gleichwohl selbst auf
Ducia I«balli8 lato exkincr-, ek , se^nuurur eine Herisuung dieser Art gefallen, wird nnteii
r->nt-le in Ililloili , Ilatüsca fenebiiie, „t recen- weiter Vorkommen»
vores leiixcorss , cuin niliil eeroi villarLnr,



Kap. IV. Fränkisches Hessen- Es fälltan mehrere Häußer- §. II. z

sie also , da sie von todter Hand an sie gekommen war , gewiß als Allvd 'mn, , und

gleichwohl schenkte sie der Kaiser 965 an sein neugestiftetcö Erzbisthnni Magde¬

burg 5). . Das nämliche gilt von ansehnlichen Gütern in der Wetterau , die der

Kaiser , als ehemaliges Eigenthum Herz . Eberhards , an sich gezogen , nachher

aber ( 947 ) der Abbrei Heesfeld , gegen andre dem Erzstift Magdeburg näher

gelegene Güter in Thüringen , eingab c) . Lieber Wcilburg , ein altes Conra-

dinischcs Stanimgut , und den CurtiS Kassel , die von den beiden lezten Sächsi¬

schen Kaisern an geistliche Stifter veräußert wurden , will ich mich unken weiter

erklären . — Zog der Kaiser sogar Allodien an sich , was läßt sich erst bei Reichs¬

lehen erwarten : man müßte dann , wider die Analogie der damaligen Zeiten,

annehmeu wollen , daß so ansehnliche Herrn , wie Herzog Eberhard und seine

Brüder , gar keine Reichslehen einhattcn . Was davon K . Otto I . nicht unmit¬

telbar an sich zog oder veräußerte , mögen er oder seine Nachfolger meistens von

geistlichen Stiftern lchnbar gemacht , und eben dadurch so manchem Hessischen Pasr

sivleßen den Ursprung gegeben haben . Ich erkläre mir daraus den sonderbaren

Umstand , warum Landgraf Henrich das Kind , ungeachtet ihm alle Besitzungen

der vorigen Grafen in Hessen , vermittelst der Landgrafen von Thüringen , zugc-

fallen waren , dennoch so ganz ohne Reichölehen war , daß er 1292 , um nur

aufReichötägen eine Stimme führen zu können , dem Kaiser und Reich erst

einige Stücke zu Lehen auftragen und wieder empfangen mußte ck) Wahrschein¬

lich zog besonders Mainz von dieser Catasirophe Vorkheil - Dieses Erzstift war

von alten Zeiten her , und ehemals noch ungleich mehr als jetzS , in Hessen reich

begütert , ohne daß sich mit Sicherheit erklären ließe , wie und wenn es dazu

gekommen ? e) . Kein Zeitraum ist dazu schicklicher , als der gegenwärtige»

b) Band II . S - Z64. -) Von den Mainzischcn Besitzungen in dem

. 0) Beil . XXX . und B . II . Veil . XXII . Ich Hessisch-Sächsischen Gau , wie das Erzstift dazu
habe die Stelle schon V -ll S . ; iz . nor . ii. gekommen, und wie cs sie grästenthcils wieder
umständlich angeführt und erläutert . verkehre» , har schon das vorhergehende Kapitel

U) Die Sache ist bekannt, und kann man KÜ- Nachricht gegeben; und von denen im Fränki»

Mg Adolphs Lchenbrief v- I . rayr . inLstors  schen Hessen werde ich in der Folge besvnderk

vriß . Kurt. x . 127. darüber Nachsehen. reden.
A r



4 Fünfter Absthn. Hessen unter Grafen und Dynasten.
Zwar bereicherteK. Otto I. seinen gehässigen Fernd, den Erzbischof Friedrich,
gewis nicht: aber er erhob nach dessen Tode(954) seinen natürlichen, mit einer
vornehmen Slavin erzeugten, Sohn Wilhelm auf den Mainzer Stul , dem
er bis ins I . 968 Vorstand, und liebte und ehrte diesen Sohn so innig, daß er
ihn, als er 96t nach Italien zog, zum Reichöverweser und Vormund seines
ehelichen, schon zur Nachfolge bestimmten Sohnes , Otto II, bestellte. Sollte
wohl der Vater , da er das Erzstift Magdeburg aus Eberhards Gütern bereu
cherte, seinen Sohn , unter dessen geistlichen Diöces des erschlagnen Herzogs
Länder lagen, übergangen, noch mehr aber, sollte Wilhelm selbst das Interesse
feiner Kirche, bei einer so schicklichen Gelegenheit zu Bereicherungen, so Ungeist-
sich vergessen haben? Dazu kommt nun noch die alte Tradition, die einige spa¬
tere Chronikschreiber sogar zu der Nachricht verleitete, als habe der Kaiser damals
seinem Sohn , und dessen Kirche, ganz Thüringen und Hessen unterworfen./ ).
Ein Mahrchen dieser Art, dem die ganze folgende Geschichte widerspricht, ver¬
dient nun freilich keine Widerlegung: es weis sich auch einer dieser Chronikschrei¬
ber selbst nicht hinein zu finden, und glaubt daher die Sage dadurch erklären zu

/ ) Die Rilrori » äe Dsnstßrsv . IliurinAÜae,
deren kritischen Werth ich in der dem ersten
Band vorgesehen Abh. §.6. S . X.gehörig gewür¬
digt habe, giebt dem zehnten Kapitel folgende
Ueöerschrist: ()uomc?-so Rucatû 7?!um»A!'a«
^cvotutuL ^ urt a,l Hpitcopo § iRc >A»ut !ueu/e,,
«I ^rrarnäio epilcopi rexqrunl HrrrrirrKiinrr,
und erzählt darauf, daß Kaiser Otto i . seinen
Sohn Wilhelm zum Erzbischof von Mainz bestellt,
Und diesem Lrkenbald, Erbo und Bardo nach
einander in dieser Würde gefolgt seien: Ri
Xiclriepiscopi liieoessive rexeruirt2?!urru»i-!m
«t Rû /rum eunis lers sepro»̂ irit,i, usgue,iil
Lonractuln sscunSuin impeiÄtorem, kiüor.
LS. Uer. (Herrn. 1 . I. p. izoz. Auf ähnliche
Art sagt Paul Lang,  der zu Anfang des sech¬
zehnten Jahrhunderts schrieb, in LKron. 61lir.
»j>. ? iüor . l . c. x . nrr : Ric elr Rio Ouilüel-

inn» srcliiepiscopiis IVloguntiiius , cur >̂-recr
Otto cleclitT'/rur inAram et Ra/rrum , cnm pleno
inre et Soinioio . Rrat autein ->i>ks Ilssli -r Sncis
Rorclrsiäi , cpiem vnAsri linterseceruiik . Doch
traut dieser Lang seiner Nachricht, die er nur
andern nachgcschrieben, selbst nicht, und sezt
daher, da er sie!. v. i,z ; wiederholt, klüg¬
lich hinzu: Roc miür Herum rir./etur, Quan¬
tum a-s lurrelirctronerN/ r̂rrrtua/cm , «t^ orta /̂»
ctrum , urt utr'^uuuta tcmporu/ia iouu.
ips» Rssk » ülo tempore ns^ue in praesens
tempns lemper lr^dnit in lempor »Iiims rlomi-
nuin , l̂ ui !e l,»ins rerrne priiicipsm , et I ẑrrt-
^raviirrn R .isL.re scrlpllt . stossn . in SS. !Z4o-
gunr. 2'. I. x 4)7- führt mehrere Schriftsteller
an, die sich dieMüke gegeben, sich auf so leeres
Gerede neuerer Chroiükschreider näher auszu»
zulaffen.



Kap. IV. Fränkisches Hessen. Es fällt an mehrere Häußer . §. II. s

müssen , daß man die weltliche Herrschaft mit der geistlichen Gerichtsbarkeit des

Erzbischofs über Hessen , und viele einzelne Güter , die ihm in Thüringen und

Hessen geschenkt worden , mit Thüringen und Hessen selbst verwechselt habe.

Das erste ist falsch : das Erzstift war , wie ich in der Ganbeschreibung erwiesen,

schon lange vor den Sächsischen Kaisern im Besitz seiner Diöcesanrechte über

Thüringen und Hessen , in Ansehung des leztern PunckS hingegen , mag der

Chronikschreiber Recht haben.
Bei dem allen waren es doch nur einzelne Güter und Gerechtsame , die K.

Otto I . an geistliche Stifter auf solche Art veräußerte . Es bleibt also noch immer

die Frage übrig , wer dem erschlagenen Herzog Eberhard in seinen Landern , es

fei nun im Ganzen , oder in einzelnen großen Theilen , nachgefolgt sei ? Bei der

Meinung derer , die ihm männliche Nachkommen zuschreiben Z ) , oder feinen

zweiten Bruder , Otto , den Stamm fortsctzen lassen , halte ich mich hier nicht
auf , weil ich sie schon oben , und , wie ich glaube , hinlänglich genug widerlegt

Habe ?r) > Mit ungleich größerem Recht bringen andre den noch übrigen Salischen

Mannöstamm in Anschlag . Es lebten noch Söhne von Eberhards Vatersbrü¬

dern , Konrad Kurzpold , Graf im Niederlahngau , Udo , Graf in der Wetterau,

und dessen Bruder Hermann , den K . Henrich I . 926 zum Herzog von Aleman-

uien erhoben hatte i) . Da es gerade diese Vettern waren , die dem Herzog
Eberhard sein Verderben zugezogen , so sollten sie , könnte man denken , als
Retter des Kaisers , ausserdem auch als nächste Erben und Stammverwandte

des Erschlagnen , auch den größten Vortheil davon gehabt haben . Konrad

Kurzpold harre freilich , als unverheurachet , am wenigsten Ursache auf Gewinn

zu sehen : aber sollte besonders der mächtige Herzog Hermann , dessen fernere

Anhänglichkeit dem K . Otto nicht gleichgültig feyn konnte , so ganz ohne Beloh¬
nung ausgegangen feyn ? Wahrscheinlich fand er sie zum Theil in Alemannien,

noch mehr aber np Elsaß , einer Provinz , die sich Herz . Eberhard grsßtenkheilö

unterworfen ha -rre , und die nunmehr mit dem Herzogthum Alemannien verbnn-

F) Band II. §. QIII . S . 65; . r) Ebendas . §. I, . S . 62 ; . ff. 6; z . Vergk.
i ) Band U. Z LN. S . Sr; - ff. das- die Sramnnafel S . ; sz-.
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den wurdeü). Daß er indessen bei dieser Gelegenheit auch in Hessen nicht ganz
mit leerer Hand,auögegangen, wird schon daraus wahrscheinlich, weil er schon
vor seiner Gelangnng zur Herzoglichen Würde einem Theil des Oberlahngau'S,
namentlich der Grafschaft Reuschel, als Gaugraf vorgcstandcn hakte, also in
der Hessischen Provinz ohnehin begütert wari). Könnte man einer alten Grab-
schrift trauen, nach welcher zwei vornehme Brüder — sie legt ihnen den Titel
der Herzoge von Elsaß bey — die Kirche zu Wehlar erbaut haben sollen: ss
würde man diese Namen aus niemand sichrer, als auf eben den Herzog Hermann
in Alemannien und Elsaß, und dessen Bruder Udo, deuten, und daraus zugleich
einen Beweis hernehmen können, daß sie der Hessisch-Konradinischen Linie ihres
Hauses in dieser;Gegend nachgefolgt?/r). Was aber die weitere Ausbreitung

k) Herz. Herman war , wie ihn Luitprand
Oibr .V.o. i . x. 140. sich selbst nennen läßt, rum
^roeäiornm Istitucliiis, tum pecvniorum im-
meiilitLts xiüeclivss. Ohne Zweifel hülle er
^incn Theil dieser Güter erst durch Herzog Eber¬
hards Fall erlangt: denn daß dieser leztereauch

^ in Alcmanien und Elsaß angesessen war, erhellt
daraus , weil ihm die, damals nocha-uf dem
linken Ufer des Rheins , in xoilibns,
gelegene Stadt Dreifach zugehörte, die er mit
feinen Soldaten bcsczte, Quorum rerrore non
lolnm tibi M0AN0M pAirem proekotae ^rovin-
oias ( Xlkotioe ) vinclics 'not , vernm etiom cir-
oum circo Uv!-iü lillolss milees loniebot . Ouit-

zn'iiuä 1. c. 6sz >. 14. g . IZ6 . Der Xnnol . 80x0
x. iz6. nennt daher den Herzog sogar vucom

und auch sein Tochtermann und Nach¬
folger, Ludolph, verband de» Elsaß mir Ale-
mannien. Vergl- Crollius  in Xctis k»Ior.
I '. III. x- 4 2̂. nor. -

/) E . II- S . 4;y.
m) Es ist dieses die bekannte Grabschrift

eines, diesen Stiftern in der Hauplkirche zu
Wezlar gesezten, Denkmals, das nachher, auf

Kaiser Maximilians I. Pefehl, nach Jnspruck
versezt worden. KremerOrig .Xlosk. §. XIX.
k>. 47- f- handelt umständlich davon, und lie»
fert zugleich mehrere, zum Theil von einander
abgehende, Abschriften davon, Er hätte hieseil
auS des Hanauischcu Rath Bern  hard -s , m
der Tasseltsche» polycey- Gelehrten- und.Lom»
mercienzeitungv I . 1751. St . XXIX. x. 225.
ff. abgcdruckten Abhandlung von dem erste»
erweislichen Grabmal dev altern Herrn von
Hessen, noch eine andre bcpfügen können, die
jenem Gelehrten der bekannte Jesuit Gan>  a n s,
als von dem Original genommen, mitgethcilt
hatte. Sie stimmt in der Hauptsache mit bei?
Abschrift dcsLhelius  überein, und lautet, wie
folget: . . . .

Illnlrres Ouoes ob Llloslsn moliores '

Nermomins , II -Io guivis liic oyrxors nuclo
Oonäsnr in ooolis I100 conkruxisko kolelis
Temxlum stuo Oomisti Ions vxsiootur »h

. ' , ' omni'

Xnno isr >Ieno kexa^into cum 5eptin »snto
Rormonnus ^ .xrili morirur , Ko IIäc >h4o->

vombri
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Herzog.HsriMunSin Hessen noch mehr ins Lichr-sezt, äst die-Nachricht, daß er
mit Herzog Kcinrad dem Weisen von Franken, dem Tochtcrmann des Königs, in
Streitigkeiten' gerathen, daß aber der Köniz ans einer 945 hu Cassel angestellreu
persönlichen Zusammenkunft beide mir einander ausgeglichen haben). Der Um¬
stand, daß die Zusammenkunft zu Cassel, einem von den Herzoglichen Besitzun¬
gen beider Herren so weit entfernten, und damals noch sehr geringen und wenig
bekannten Ort gehalten wurde, scheint
Streit Hesssche Angelegenheiten betraf,

Llerus cum ^ opulo Dudens nlro ^ ue xsrrono
Lodics velali lunr üimi iuvstersri.

kudlice collsll re ^ ui.cscuuc lucs b>e»rst
Hermann und Udo, angebliche Herzoge im
Elsaß, sollen also die Kirche imI . 790. erbaut
haben. Die Schwierigkeiten der Zeit und der
Personen haben neuere Schriftsteller noch durch
die unzuverläßige Klvstersage vermehrt, daß
jene Herr» auf der Jagd in diese Gegend ver¬
schlagen worden, und daß der Wüczburgische
im I -908- verstorbene Bischof Rudolph, ein
Valersbruder König Konradsi . die Kirche, mit
Einwilligung des damaligen Erzbischofs zu
Mainz, feierlich cingcwciht habe- Krem er
a. O- weis sich aus allen Schwierigkeiten leicht
zu helfen: weil der Name des einen Erbauers,
Hermans, in sein angenommenes genealogisches
System nicht einpaßt/ so.will er, ungeachtet
alle Abschriften in diesem Namen übereinstim-
nien, dennoch, statt dessen, Bernhard gelesen
wissen, und Bernhard soll wieder, soviel als
Werner seyn- Bei dieser Akk zu geneaäoaisiren,
hat man freilich gewonnenes Spiel. Am wich¬
tigsten urrheilt wohl Crvlliusnn  yrac. de
Oekoue IVlagino Wllrelsdec., wen» ,ir diese
Grabschrifr überhaupt für aiszuveldorben
hält, als daß sich ein gesunder historischer
Gebrauch davon mache» ließê Ich stelle mir

von selbst daraus zu führen, daß der
und, weil er erst jetzo ausgeglichen

die Sache so vor. Dis Grabschrist ist kei¬
neswegs von dem originalen, jenen Stiftern
gesezten, Denkmal genommen, darauf füh¬
ren schon die verlus leouiul, denen sich kein so
hohes Alter zuschreiben läßrz sie giebt es aber
auch selbst mit den Worten zu erkennen:

Lodicc velari iuut »rini iiiverer -iri.
Die Inschrift des Grabmals war also durch die
Lange der Zeit unleserlich worden, und es er¬
gänzte ein späterer Mönch die Jahrzahl nach
eignem Guifinden, nahm die übrigen Kloster¬
sagen zu Hülfe, und sezte daraus eine neue,
dem Geschmack seiner Zeiten angemessene, Grab¬
schrist zusammen. Was Wunder, wen» sich La
Zeit und Umstände nach dem Kopf des Kloster¬
bruders bildete»? Herman Herzog von Ale-
mannien, und Einhaber des Elsasses, und des¬
sen Bruder Udo, Graf in der Welrerau, möge»
würklich die Stifter der Wehlarer Kirche gewe¬
sen scpn, nur daß sie der spätere Mönch eben
so wenig ihrer Person, als der Zeit nach kannte,
worin sie lebten. Man wird in der Geschichte
des Mittelalters«ergcblich zwei) andere Brü¬
der dieses Namens suchen, die in dicserGegend
begütert gewesen wären, und sich schickiichersür
jene Stifter aniiehme» ließen.

») Ich werde dir StelleL.m . nor. L. an¬
führen.
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wurde , erst neuerlich durch beiderseitige dortige Besitzungen entstanden war.

Hierzu kommt eine zwischen dem Jahre 949 — 957 fallende Urkunde , nach wel¬

cher Abbl Hagano ps n Hersfeld ein Gut in Thüringen gegen ein anderes in Hes¬

sen an sich tauscht . Das leztere lag , wie die Urk . umständlich anführt , in

Almuthshausen , zwischen den Dörfern Wichdorf und Balhorn in dem Gau

Hessen , m der Grafjchaft Luvolphs 0) . Welchem Geschichtkundigen sollte

wohl nach dem , was ich vorher gesagt , bei diesem Ludolph nicht der gleichger

nannte älteste Prinz Königs Otto I . einfallen ? Wie dieser Prinz zu der Graf¬

schaft Hessen gekommen seyn konnte , ergiebt sich von selbst. Ec war mit Jda,

der einzigen Tochter des erwähnten Schwäbischen Herz . Hermans , vermählt,

also auch , da dieser Herzog (949 ) ohne männliche Erben starb , der einzige Erbe
desselben . Die vorgedachten Orte lagen in der Nähe von Maden ; man kann

daher nicht zweifeln , daß jener Ludolph , in dessen Grafschaft sie gesezt werden,

dem Gaugericht zu Maden Vorstand . Daraus folgt wohl , daß er in Hessen

Hegütert , keineswegs aber , daß er der allgemeine Landesherr in Hessen , dee

allgemeine Nachfolger Herz . Eberhards , war . Die Gerichtsbarkeit war

damals gar häufig von dem Landeseigenlhum getrennt , und Hessen konnte durch

Zerstückelung die Habsucht anderer gar mannigfaltig befriedigen . UebrigenS

kann ich mich hier auf die, ohnehin bekannten , Schicksale Prinz Ludolphs , auf
da»

0) Beil . XXXH . Ein gewisser Hunold sagt
in dieser übel stylisirtcn Urkunde , daß er von
König Otto ein Gut in knihus vlllas knae 6a-
7-o/tat ( vermuthlichGernstädt,AmtSchulpfortc)
in Loinilstii ttnillielmi erhalten , mit der Er.
laubnis , es an den Abbt Hagano von Hersfeld
zu vertauschen , der ihm auch durch Ouutlierium
^ävoearnm ein andres Gut dagegen eingeräumt
in loco gni äiclnn ( Allmuths¬
hausen , in dem Kassel. Amt Homberg ) i - cens
in Ünibu8 (Wichdorf A. Gu-
densberg ) at^ ue La/abo,no,llm ( Balhorn A.
Gudensberg ) , in Lomr'eat « üa,/on »»l , - uam

Dominus mo^o tsnst Dnilloi/us . Otto wird ill
dieser Urk- nochttex genannt , sie ist also vor
dem I y6r , und da Abbk Hagano y; y- seine
Würde niedcrlegte , auch vor diesem Jahr aus¬
gestellt , fällt aber , wenn es richtig ist , was ich
im Text behauptet , daß unter dem Dominus
Duiäolxllu « der königliche Prinz dieses Namens
zu verstehen sep , und dieser die Grafschaft in
Hessen von seinem Schwiegervater , dem Herz.
Hermann von Schwaben , ererbt habe , noch
genauer zwischen 94S- - 57 , als die Sterbjahre
beider Herrn.



Kap . IV. Fränkisches Hessen. Es fällt an mehrere Häußer . §. II . 9

das Misvergnügcn , das ihm die zweite Honrath seines Vaters erregte , auf den

Aufruhr , zu welchem er sich darüber (95 z) mit seinem Schwager , dem gedachten

Fränkischen Herzog Konrad dem Weisen , hinreisien lies , nicht einlasscn . Ich

sage nur , daß er durch seine Rebellion das Herzogthum Schwaben , worin er

seinem Schwiegervater gefolgt war , verlohr ; daß er 957 in Italien mitten unter

seinen Siegen starb , und von seiner erwähnten Gemahlin einen einzigen Sohn

Otto hinterlies . Dieser Prinz konnte erst nach dem Tode Herz . Burckardö HI»

( 973 ) wieder zu seinem väterlichen Herzogthum Schwaben gelangen , und erhielt

976 auch das Herzogthum Baiern dazu , starb aber 982 in seinen besten Jah¬

ren ohne Kinder Ohne Zweifel fielen seine Erbgüter der Kaiserlichen Linie,

als den nächsten Agnaten , zu . Erst nach dieser Zeit kann also , es sei nu «r

durch Kaiser Otto II . oder Henrichs rc. Gnade , die Grafschaft Maden an die

Gräflich Wernerische Familie , in deren Händen wir sie gleich im folgenden Jahr¬

hundert finden , so wie die Oberlahngauische Grafschaft Reuschel an die Luxem¬

burgischen Grafen von Gleiberg , die Schwäger K . Henrich II . oder Heiligen,

gekommen seyn , die sie zuletzt auf ihre weiblichen Descendentcn , die Dynasten

von Merenberg , vererbten . Vcrmuthlich waren Schloß , Stadl und Stift

Weilburg sowohl , als der Curtis Cassel , die von K . Otto III . und Henrich II.

jene an das Biöthum Wormö , dieses an das Stift Kauffungen verschenkt wur¬

den , ja die Stadt Cassel selbst , ein Anfall aus jener Schwäbischen Erbschaft ? ) :

y) Ausser den allgemeinen Reichsgeschicht- den manche dafür auSgeben wollen, war Viel¬
schreibern, kann man über den Herz. Ludolph, mehr unwidersprechlich der Sohn eines Verk¬
ünd dessen Sohn Otto , in genealogischer Hin - holds, dessenHerkuliftSr ^ nerOxusc . Vol . t«
sschl, die Orie . Suelk . 1 . IV. x- 448 454. nach- x . 94. ff. umständlich zu erläutern sucht,
lesen- Daß jener Otto unbeerbt gestorben, dar¬
über findet sich zwar, meines Wissens, kein aus - 9) Von Kassel habe ich schonB . II. S . 429.
drückliches Zeugnis eincS alten Schriftstellers t nor . 5. geredet , werde aber §- VH . noch wei-
es fallen aber nach seinem Tode feine Herzog- ter davon reden , und eine Stelle des Sächsi-
thümer an Fremde , und es hat ihm noch nie- scheu Annalisten erklären , nach welcher die
mand einen Sohn mit irgend einiger Wahr - Stadt Cassel >o>; dem K- Henrich II . zustand,
scheinlichkeit anzuwciscn gewußt : denn der so- und von dem Curris Cassel verschieden war.
genannte Henrik , minor , Herzog von Baiern , Von Weilburg s. den folg. § - m.

Hess . Landesg . HI . Baud . B
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denn daß K . Otto der Große bei dem Fall Eberhards dem damals noch übrigen,

um ihn so hochverdienten , Salisch -Conradinischen Mannsstamme sogar seinFamir

lienschloß Weilburg , das Erbbegräbnis seiner Väter , entrissen haben sollte , läßt

sich kaum erwarten . — Mir dünkt , cs stimmen in dieser Ausführung alle Um¬
stände so treffend zusammen , daß ich ihr den Beifall der Kenner zu versprechen

getraue.
Herzog Herman von Schwaben hatte , wie gesagt , einen Bruder Udo

Gräfin der Wetterau , der an dem Untergang Herz . Eberhards , seines Stamm-
velterö , den wesenilichstenAntheil hatte , und den Salisch -Conradinischen Stamm

allein noch fortpflanzte . Sollte sich nicht auch er in die große Beute mit getheilt

haben ? Möglich ist es , und selbst wahrscheinlich , daß er , da Eberhards Güter

durch mehr als eine Provinz zerstreut lagen , feine Belohnung in einer andern

Gebend gefunden : aber in der Hessischen Provinz zeigt sich nicht die geringste
Spur davon . Alle spätere Landesbesißer , soviel uns daraus bekannt werden,

stehen mit dem Wetterauischen Grafengeschlecht in keinem Zusammenhang.

Gleichwohl wußte sich ein sehr vorzüglicher Geschichtforscher , ohne nähere Data,

von den neuen Erwerbungen jenes Udo in Hessen so zu überzeugen , daß er einen

angeblichen Enkel desselben , Konrad , sogar als den Vater Graf Ludwigs des

Bärtigtcn , und eben dadurch für den Stammvater der Landgrafen von Thüringen

annahm /-) . Diese Hypothese wird sich aus der folgenden Geschichte von selbst
widerlegen : ich muß aber die weitere Ausführung auf das nächste Kapitel ver¬

schieben , wo ich von der Wetterauischen Linie des Salisch -Konradinischen Hauses

noch besonders zu reden habe . Hier müßte ich vieles daraus voraussetzen , oder
einerlei Sache doppelt sagen.

Es bleibt mir endlich noch die Meinung derer übrig , die Hessen nach Herz.

Eberhards Tode der Salisch -Wormflschcn Familie , oder dem Geschlecht der Frän-

,') Crollius in den Rhein . Beiträgen zur den diese Behauptung schon an sich widerlegen :
Gelehrs. v. I . 178». S . 475- 486. und in L.ctü ich werde aber in dem fünften Kapitel , in der
kalst . Hikvi -. 1 . VI . p . 155- Die folgenden Pa - Geschichte des Wetterauischen Zweigs derSa-
ragraphen , die uns ganz andre Landesherrn lisch-KvnradinischenFamilie, noch de ondersda-
rn Hessen kennen lernen , alsKvnradiner , wer- von zu redet: Gelegenheit haben.
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fischen Kaiser , zu fallen lassen , und eben daher diese Kaiser im Besitz desselben

finden . Diese Meinung ist zum Thcil richtig : . aber eben so gewis ist , daß sich

damals neben diese Familie auch andere Häußer in Hessen ftstgesczt , und dieses

Land gewissermasscn unter sich getheilt haben . Ich werde daher diese Hausier

sowohl , « lg dis Art , wie sie zu ihren Hessischen Besitzungen gekommen,

und wie sich endlich das meiste wieder zu Eineur Ganzen vereinigt , m gegenwär¬

tigem Kapitel , so viel in der Dunkelheit so entfernter Zeiten möglich ist, aufzu-

kläem und zu erläutern suchen.

Wcrnerischcs Grafengeschlecht.
§. m.

Ein großer Theil von Hessen kommt durch eine Tochter König Konrads I . an

das Salischwormsische Haus , und vermittelst einer Theilung namentlich
an die -ungern Brüder Herzog Konrads des Weisen

von Worms.

Kaiser Otto I . hatte , nach dieser Ausführung , aus Herzog Eberhards

Vcrlassenschast einzelne Güter verschenkt , oder auch wohl zum Reich gezogen:

aber das Land im Ganzen zog er doch nicht ein , vergab es auch nicht nach Will-

führ an andre . Davon weiß kein Schriftsteller etwas , und eine Provinz , wie

Hessen , wäre doch wohl zu wichtig und groß gewesen , als daß sie von einer

solchen Catastrophe alle geschwiegen haben sollt .n . Hatten gleich König Conrad

I . und sein Bruder Eberhard keine männliche Nachkommen , so konnten sie doch

weibliche haben , deren Rechte alsdenn so viel bedeutender gewesen wären , da

Hessen , einige geistliche Lehen ausgenommen , so sehr allodial war , daß cs im

dreizehnten Jahrhundert auch tzicht ein einziges Reichslehn begrif n) . Waren

a) S . vorher§. II. A-NNI. ä.
B
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diese Töchter noch dazu in Häuser vermählt , die mit dem Kaiser in bestem Vor-
nehmen standen : warum sollt' er ihre Allodi 'alrechke nicht wenigstens im Ganzen
respectirt haben ? Und dieses war , wie ich behaupte , würklich der Fall . Ich
mache mit König Conrad I . den Anfang . Daß er sich mit Kunigund , der
Wittwe Herzog Luitpolds v . Baiern vermählt Hane , und aus dieser Ehe keine
Kinder erzeugte , habe ich oben erwiesen , habe aber zugleich einige nicht unerheb¬
liche Gründe angeführt , die es zum voraus wahrscheinlich machen , daß er vorher
schon mit einer andern Dame vermählt war b) . Die Frage würde auf einmal
entschieden seyn , wenn sich ein Tochtermann von ihm erweisen ließe . Herzog
BurckardS von Thüringen oben erwähnte Söhne , Burckard und Bardo , deren
einer , vermuthlich der ältere , mit Kön . Conrads I . Familie durch Henrach ver¬
bunden war , kann ich hier nicht zu Hülfe nehmen : er hatte wohl eher eine
Schwester des Königs zur Gemahlin , als eine Tochter , und scheint ohne leib¬
liche Erben verstorben zu seyn §). Mit ungleich größerem Grund läßt sich anneh¬
men , daßKönig Conrad I . eine leibliche Tochter in daöSalischwormsische Haus
verheurachet hatte . Diese Familie , die sich endlich sogar zum Kaiscrchron erhöbe,
hakte sich in den Gegenden der vormaligen Rheinpfalz , zumahl dem Worms¬
gau , Speiergau und Nahgau , so gewaltig ausgebreitet , daß ihr , wie ich oben
weiter erzählt , der staatskluge Erzbischof Hatto von Mainz , als er in den leztcn
Jahren König Arnulphs , noch mehr aber unter Ludwig dem Kind , das Heft
der Regierung in Händen hatte , in der Hessisch - Conradinischen Familie ein
Gegengewicht zu geben für nöthig fand <2) . Nun machte zwar der frühe To-
GrafWerners , und die Minderjährigkeit feines gleichgcnannten Sohns , diesem
Kampf des Ehrgeizes ein Ende ; König Conrad konnte es aber doch der Klugheit
sehr gemäß finden , den jungen Werner , als er heranwnchs , durch eine Tochter

L) B. N. ,j . Lll . S - 6zy -c. B - II. §- XLVM. S . 554. § L. S - 60; .
e) Ebendas . S . 640 rc. Es scheint derjenige wo ich zugleich bemerkt habe , daß Crvllius

Bur ^Ilarc Lomes zu seyn , dessen Tod das Ful - die Geschichte sowohl , als Genealogie des mach-
bische Nekrvlogjum Leilmlr . SS . 1 . III . tigen SalischwormsischenHaußes in Xelis ^ caä.
x . 76z . ins I . y ;6. sezt. Ich werde von dieser kalae . L . 111. u. Vl - in besvndern Abhandlungen
Familie in dem folg . Kap . weiter reden . umständlich ausgesührt habe.
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<m das Interesse feines Hauses zu binden e). Alle Umstande sprechen für diese

Heurarh . Ein alter Schriftsteller leitet den uugezweifellen Sohn jenes Werners-

Herzog Konrad den Weisen , aus dem Geschlecht ( ex xroAknie ) König Conrads

I . her ; und da hier von männlicher Abkunft keine Frage seyn kann , so ist soviel

gewisser nur weibliche zu verstehen / ) . In dieser Vorauöseßung kann selbst der

Name des Herzogs , der feinen väterlichen Vorfahren ganz rmbekannt war , zur

Bestätigung dienen : er trug ihn von feinem mütterlichen Großvater , dem König
Conrad . Er war bei dessen Tode noch in Kinderjahren ; soviel weniger läßt sich

bestimmen , ob und wiefern er schon damals von ihm geerbt habe : daß er aber

wenigstens nachher , da Herzog Eberhard , des Königs Bruder , mit den Waffen

des Aufruhrs in der Hand , sein Leben verlohr , einen großen Theil von Hessen

an sich gezogen , wird schon aus seiner politischen Lage begreiflich . Kaiser Otto I.

Hatte ihn frühzeitig zu feinem Tochtermann erkohren , hatte ihn sowohl zu der Fr am

«) Dieser jüngere Graf Werner , von wel- eine andre gehabt haben möchte, zumas da LL.
chem man den Crol lins  l . c. 1 . vi . x . Kod-i'-l . iur >. in der ebendas. S - 6zz. Anm. x.
Lz-r re- weiter Nachsehen kann , kommt in dem angef. Stelle den König Konrad nur als v-i-ikr
Anfang deS zehnten Jahrhunderts bis zum I . xrols curenrem sterben laßt , eine Einfchran,
91z. vor , worin er , nach dem -rnnlillüs Ssxo , kung, die von selbst' vorauszusetzen scheint, daß
den Bischof Einhard von Speier blenden half, er weibliche Nachkommenschaft Hinterlagen,
Wie lang er nachher noch gelebt , ist unbekannt ; weil sonst das vieftis ganz überflüssig gewesen
daß er aber mehrere Söhne , und darunter den wäre- Crollius  l . 0. 1 - VI - x. 152. 2ZA
nachmaligenHerzog Eonrad den Weisen, hinter - hatte daher Ursache genug, jene Verwandtschaft
kies, wird durch das , unten Anm. i. vorkom- beider Hüuser vielmehr auf weibliche Verbin-
mende eigne Zeugnis dieses seines Sohnes un- düng , und namentlich aus eine Tochter König
widersprechlich. Konrads I. , zu gründen . Die Jahre Herzog

/ ) Ich habe die Stelle schowB . II . S - 554. Conrads des Weisen stimmen z» einem Enkel
vollständig abdrucken lassen, und zugleich den jenes Königs vollkommen ein : denn dieser Her,
gemeinen Jrrthum gerügt , der die Hessisch- zog heißt bei dem Geschichtschreiber Wedekind
Eonradinische Familie mit der Salischwormst- in dem J -. 9,4 . , worin er zum Herzog von>
schen in männliche Geschlcchrsverbindung brin- Lothringen bestellt wurde , noch scer
gen will , habe auch K. LH . S - 6Z9 ,c- einige er loifts , verlobte sich auch erst in eben dem
Gründe der Wahrscheinlichkeit angeführt , daß Jahr944 . mil K- Otto  l . Tochter Luitgard , u.
König Conrad l . vor seiner bekannten Ge- vollzog die Che nicht eher , als 947. Lonüni
mahlin , mit der er keine Kinder zeugte, schon Lexin . »ä L>. - .
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kischeu als, Lothringischen Herzogöwürde erhoben: was- durfte er-dq--nicht tzlsG
erwarten, wenn er nun auf sin ohnehin allodia.lcS Land,, wie Hoffen,. auf ein
Land, Las jeho, Lurch Herz. Eberhards Aufruhr, des Kaisers WiUühr üb erb¬
lassen war, einen gegründeten Anspruch machen konnte? Gese;t auch, dieser
Eberhard hatte weibliche- Erben hintcrlassen, wie er ihrer dann würklich hinter.-
ließ§) , so hieng es doch, lediglich von des Kaisers Gnade ab, ob und wieviel
er sie an des Vaters Erbschaft Antheil nehmen lassen wollte;- Gerade zeigt sich
auch-Herzog Conrad gegen den noch übrigen Hessisch-Con,radinischen Manns-
-stamm in einem Verhältnis, das diese Angaben bestätigen kann. Ich habe nemlich
soeben (-. II.) erzählt, daß Herzog Hermann von Schwaben, ein Sohn des
Wcttcrauischen Grafen Gebhards, mit jenem Herz. Konrad in Streitigkeiten
gerathcu, dieK. OttoI. auf einer 945 zu Kassel Angestellten Versammlung aus¬
geglichen/r) ; habe eben daraus, daß diese Zusammenkunft zu Kassel, einem

§) Wie ich§-XV. erweisen wezde. der Ort des Vergleichs, zumahl bei der dama-
ss) ktzAiiio sä LN. 945- Lä. väüor. x. I0s : lige» Wanderschaft der Kaiser , keineswegs

ec äucezs, cznLöäsm in- voraus, daß der Streit gerade dasLand betraf,
Lqr te inimicitiLs Iisbenres, iuprseteucis piilli - worin iener Ort gelegen war. Es können also
n,i 1-̂ i, , in lune replicsci. Der die angeführten Stellen nur in Verbindung mit
^NNLI. Lax» SP. Lcc.ii-ä. .Lor?. Siel!, iievi 1 . 1. den übrigen im Text erläuterten Gründen zu

274. sagt das ncmliche: Lox//-cin-nnn̂mec jenem Beweis gebraucht werden. Einen solchen
inter ke Uiiüä«ntes isconcilisvit in Grund glaubt F. C- Schminck  Beschreib, der
nur ist in dem Eccardische» Abdruck Stadt CasselS - 20. auch darin zu finde», dass

-vor die Worte in CssLlls ganz unrichtig ein K. Otto dem Herzog Conrad, als sich dieser
Punctum gcsezt, als gehörten sie schon zu den 95» gegen-ihn empört hatte, alle seine Städte
folgenden Perioden. Ohne Zweifel gründet sich von Furylaran bis Mainz weggcnommen habe.
zVlLtt, Hoflins». SP. OnäwiA. 8Z. LsncderA. Aber wo steht das geschrieben? Widekindvon
U?. I. sn . 94s. auf eben diese.Stellen : Ocw Corvet (sp . Lleihnm. 56 . D. I. p. 65z.) , auf
oonvenrnin ptirnitllt Sll kliennm , den sich Schmilick bezieht, und woraus auch der
«Itscnin in Ln/ssa e ît. Idi lis i-nec- Xnnslitrs 5axc>p. ; 86. seine Nachrichten genom-
Oont-Sllnr,! I'nrucisL ec Ifermsnnum Lu evj.se men, sagt gerade das Gegentheil , indem er,
Oncp? orts , sssciss fu ĉ. .An sich wurde man nach Erwähnung des zu Fritzlar gehaltiiezr
aus diesen stellen,zuviel beweisen., wennjiiian Reichstags, hinzusezt: Sok«ea « «,«1-
charaufallein die Meinuu.g gründen.wollte., dgß .ricuäine äiinitss, -/«/- Ls-s in
diLH.»Fischei!Laade dec>L>znradi>!er dLm Sa!isch- t-- -pneo/it-, daun Herz. Cpnrads Streit mit
wvrmsischeissHaus zugefatten: denn es sezt ja feinen Gegnern in LorhrinWi erzählt, und nun
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damals noch geringen, wenig bekannten Orte, gehalten worden, die wahrschein¬
liche Folge gezogen, daß der Streit Hessische Angelegenheiten betroffen, und da
sich in jeder dieser Familien auch andreSpuren ihkeS ehemaligen Ansitzes in Hessen
zeigen, so dient hierin eine-der andern zur Bestätigung. Die Nachkommen Herz.
Konradö des Weisen, die Fränkischen Kaiser, waren, wie wir besonders an
dem BeispielK. Henrichs1̂ . sehen werden, in Hessen wie zir Haus. Ja ich
glaube sogar eine besondere Linie dieses Geschlechts in Hessen entdeckt zu haben.
Herzog Conrad hatte Brüder, mit welchen er sein väterliches Erbe gerheilt hatte.
Er sagt dieses selbst in einer Llrk. v. I . 946., worin er einige in solcher Theilung
ihm zugefallne Güteri» Speier an ein dortiges Kloster schenkt; nur giebt er die
Namen dieser Brüder nicht an i). Nun kam in Hessen nach Herzog Eberhards
Tode-eine Familie ans, die den Namen Werner Ununterbrochen forrführt. Es

Von dem König selbst fvrtfährt : Ilex sutcm INI» trsäiäi — -ict altsre Scs dlaris — , in
circs Lslenäss stnliss moto exeicitu siinis nrl>s — vel d/emet-r — — ^uicguiä
jiliuln ^enerurnîue ĉnserere tentavit : obrirâ Iiet-säitstis st xiegii ex perentuni ineoinin

z-ai-t-Laät.'«7-/ae aut ai-nrî cê it , aut irr tirulitions in esilsm civitste listzeluint, et Huoä
«keäitioueTN«credit, yuou,̂ u« /Î o-ontiaiu^e,-- Ntilii i<r ^ar-te?» et ra ; u§ ^olt linern vite
veurcet. Der Zug des Kaisers gegen den Her- eornni cuin conkenku et nnLnimilsts / /-ut-uni
zog geschah auf diese Weise gar nicht von Fritz- 7US0I-UM sävenienäo cecitlerst — — — sä
lar aus , als welches der Kaiser schon vorher liec in villft Dus/ieim vocsls l>ol>»s IIII . —
verlassen hatte, sondern von den fti-ientslibus stelle, ornnem xotekiolern inu .1 civitslem et
xsetibus her, worunter hier ohne Zweifel das extve^ gue xsrcntibus ineis cum rebus xre-
heutige Frankenland zu verstehen ist; es läßt -k-uis' ex- reZatt t-aä-t-oue et äonatr'o»« ->tgue
M also auch daraus für Herzog Conrads Ansitz micki u-gne ->ä I-oc temxur in ^--ox-T-r'etutenr
in Hessen keine Folge ziehen, noch weniger aber i-e--e-tttat » kieccubnit. — — ^ cta ell Unius
ein Beweis hernchmen, daß.jenes Herzogs An- ti-aäitionis sctio in m-de a vel Xe-i-et» —
thcil an Hessen damals an die Sächsischen Kaiser m . i«l. kel-ertü — veeLLXltz >Vl. inclict. iv.
gekonunen. reAnsnle Hetze Ottons !>nno XII. lnl> <7->u-!tS

et Ouee 6 ?-uonta -Ic>; -/ ^ e--ul !at -i eomit ^ Fiio,

r) Man findet diese merkwürdige Urk, in den -gm lisnc ti-iulitionein keceriit. — Vermutlich
Xciis ^ c->6. kitlat. III. x. 26; ! 6elütuäo- htirle Herz. Conrads Vater jene Königliche
nodiliuin — — conijiel-i-it ; ĉualirev e»o Rechte in derStadtSpeier , worunter auch das
L/iuontaäll , äll « )^ e7-uiiu7-!i comiti , ^r/iue — Münzrecht gehörte , bei Gelegenheit seiner

xro remeäio snirne nies xarentuin̂ ue ineo- Vermählung mit dessen Tochter erhallen.
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war dieses der Lieblingsname des SalischwormsischenHauses : sollte dann
nicht, da Herzog Conrad nach seinem mütterlichen Grosvater benennt worden,
ein jüngerer Bruder desselben, nach Gewohnheit damaliger Zeiten, den Namen
seines Vaters und Groövaters fortgeführt haben? In der ältern oder nachher
Kaiserlichen Linie kommt der Name Werner gar nicht mehr vor; ein Umstand,
der sich alödenn von selbst erklärt, wenn er in einer jünger» Linie fortgieng; und
da sich einmal aus andern Gründen bestätigt, daß die Salischwormsische Familie
der Hessisch- Conradinischen in einem großen Theil ihrer Besitzungen in Hessen
gefolgt sey, so mochte es wohl Kennern nicht zuviel gewagt scheinen, wenn ich
aunehme, daß jene ungenannte Brüder Herzog Conrads in erwähnter Erbschaft--
theilung ihren Antheil hauptsächlich in Hessen erhalten, und daß es gerade das
Grafengeschlechtder Hessischen Werners war , das von einem solchen Bruder
abstammte. Eben daraus, daß sie mit ihrem ältesten Bruder inö Theil gegangen,
versteht sich von selbst, daß sie weltlich geblieben, daß sie sich verheurathet
wer damals nicht Heurathen wollte, trat in den geistlichen Stand — und man
wird doch nicht gerade vorauösetzen wollen, daß sie unbeerbt verstorben. Gleich,
wohl zeigt sich in den Rheinischen Gegenden keine weitere Spur von ihnen i) ;
man wird also auch den Gedanken, daß sie in eine entferntere Gegend verpflanzt
worden, zum voraus so viel wahrscheinlicher finden. — Zugleich mit diesen
Werners erscheinen in Hessen die Grafen von Gudensberg, die den Namen
Giso herkömmlich halten, und dem Wernerischen Geschlecht bei seines früheren
AuSgung in dem Gaugerichtzu Maden , so wie in Lehen und andern Besitzungen

folgten;
L) S . die Stammtafeln, die CrolliuS  von mannI. cd. den kleinen, und den Graf Sieg-

diesem Geschlecht in Xriir k»l»t. r .VI. friedl. von Luxenburg zu Brüdern geben will,
x. ri 8- entworfen. wird sich, in Ansehung des leztern, aus dem

t) Die Meinung des gelehrten Crollius,  folg . §. XV-, worin ich den wahren Ursprung
der in Xctis kaliit. r . VI. I>. r; 8. und dieses Siegfrieds entwickle, von selbst wider¬
in den Neuen Zugaben zu der erläuterten legen, und was den Pfalzgr. HermannI. be¬
leihe der Pfalzgrafen bei Rhein und von trist, so reichen die vorgebrachten Gründe noch
Aachen( 178- ) S - 1 rc. dem mehrgedachten lange nicht hin, die ihm gegebene Abkunft auch
Herz. Conrad von Wormö, den Pfalzzraf Her- nur wahrscheinlich zu machen.
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folgten; wie wenn ein solcher Giso ein zweiter Bruder des mehrgedachten Worin-
fischen Herzog Conrads gewesen wäre ? Ich werde mich in dem folgenden
Paragraph ausführlicher darauf einlasscn.

Nach dieser Ausführung muß man der SalischwormsischenFamilie zweier¬
lei Hauptsiße anweisen, den einen am Rhein, den andern in Hessen. Jener
blieb bei Herzog Conrad dem Weisen und seinen Nachkommen, in diesem setzten
ein Bruder , oder auch zwei Brüder desselben, besondere Linien an. Conrads
einziger Sohn Otto , der bei seines Vaters Tode noch ein Kind war, stand nach¬
her, neben dem Herzogrhum Franken, auch dem Herzogthum Carnthen, so wie
ehemals sein Vater Lothringen, vor. Von seinen beiden Söhnen starb der ältere,
Henrich oder Hezilo, noch vor ihm, hinterlies aber den berühmten Conrad den
Salischen, der sich und seine Nachkommen zum Kaiserthron erhob. Otto's jün¬
gerer Sohn , Konrad ll . , gierig seinem Neffen, vermöge dem Senioratörcchte,
sowohl in der Fränkischen als Kärnkhischen Herzogöwürde vor , und vererbte
diese Rechte auch auf seinen Sohn , Konrad HI. Dieser beschloß 1039. den
Mannsstamm seiner Linie, deren Güter und Rechte nun alle auf die ältere oder
Kaiserliche Linie, und als auch diese mit HenrichV. erlosch(l L2Z.) , durch weib¬
liche Verwandtschaft auf das Hohenstauffsche Hauß Übergiengen. Es war mir
hier genug, diesen Familienzusümmenhang nur im Allgemeinen dargestellt zu
habenm) , weil eine nähere Ausführung der Hessischen Geschichte kein neues
Licht hätte geben könnte: denn was ich bisher behauptet, daß ein guter Theii
von Hessen durch eine Tochter Kön»Conrads I. auf das Salischwormfische Hauß
gefallen, sczt noch nicht voraus, daß es gerade bei.der ältern oder Kaiserlichen
Linie desselben geblieben. Ich habe vielmehr aus guten Gründen angenommen,
daß dieser Hessische Anfall in der Theilung des Elterlichen Vermögens,einem oder
dem andern von Herzog Conrads des Weisen jüngern Brüdern zu Theii worden.
Nirgends findet sich eine Spur , daß die Kaiserliche Linie in Hessen Güter ver¬
schenkt, vertauscht oder sonst eineHandlung vorgenommen̂ die einen Landesherrn

m) 24 habe ihn ohnehin schonB. II. §. I-IV. in andrer Rücksicht erläutert. Vergl. vorher
j . II nol . ä.

Hess- Landeeg. m.Band. C
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verrathen könnte . Und gcsezt , es fänden sich mit der Zeit in später erscheinenden
Urkunden dergleichen Spuren , so würde noch immer die Frage seyn , ob es

eigenrhümliche Güter , oder vielmehr Reichsgütcr waren , worüber sie als Kaiser
verfügten er) . Kaiser Henrich IV . fand freilich , wie ich gleich weiter erwähnen
werde , in seinen langwierigen Kriegen mit den Sachsen und Thüringern «eine

sichere Zuflucht in Hessen : aber dieses fezt nicht gerade einen Landosbesiz , sondern
nur ein freundschaftliches Verhältnis voraus , das sich auch aus andern Ursachen
erklären läßt , oder schon dadurch genug erklärt ist , wenn die damaligen Haus¬

besitzer des Landes eine Nebenlinie seines Hauses waren . Eine Tochter dieses
Kaisers war an den ersten Herz . Friedrich von Hohcnstauffen vermählt , dessen
Nachkommen dadurch die Erben seines Hauses wurden : sollten sie also nicht auch
m Hessen , in dem allodralcn Hessen , geerbt haben , wenn die Fränkischen Kaiser
darin so begütert gewesen wären ? Gleichwohl weiß man nichts davon , obgleich
die Periode dieser Herren schon in hellere , an Urkunden reiche , Zeiten fällt.

§. IV.
Aus -dem Salischwormsischen Hauß entstehen in Hessen zwei Linien , die der

Grafen Werner , und die der Grafen von Gudcnsberg . Ob zu den erstem
ein Graf Gerlach gehöre , dessen Grafschaft sich über Weilburg,

und die umliegende Gegend erstreckte?

Bei diesen Umständen habe ich nur die jüngere Linie des Salischwormsi-
schen Haußes zu erläutern , der , wie ich behaupte , in derTheilung hauptsächlich
die Lande in Hessen zugefallen . Ich nehme zwei Linien derselben an , die eine,
die sich noch nach keinem Schloß benennte , die andere , die zulezk den Namen
der Grasen von Gudcnsberg führte . Jene weis ich eben daher , weil sie früher
erlosch , als die Benennung nach Schlössern allgemein ward , nicht anders als
nach ihrem Lieblingsnamen Werner zu bezeichnen ; ich nenne sie das Werneri¬
sche Grafengeschlecht. Für den ältesten halte ich denjenigen Graf Werner,

n) Man darf also auch hier nicht einwenden , Schwartzach , auch die z» Kauffungen und Esch.
waS ick § . VH . weiter erläutern werde , daß K. ivege dem Bisthum Speier übergab : den»
Henrich IV . ausser den Abbteien Hornbach und dieses waren Reichssbbreien.
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dessen Tod ein Fuldisches Sterbregister ins I . 982 sezt 0). Er könnte , der Zeit¬

rechnung nach , gerade einer der Brüder Conrads des Weisen seyn , mit welche»

dieser Herzog , dessen Vorfahren der Name Werner so eigen war , wie gesagt,

eine Erbkheilung eingegangen war . Man würde über den nächsten Nachfolger

dieses Werners nicht verlegen seyn dürfen , wenn man einen Graf Gerlach dafür

annehmen könnte , der zu Anfang des eilftenJahrhunderkö erscheint . Es verdient

dieses eine nähere Erläuterung.

Die Stadt Weildurg war , wie ich oben erläutert , ein Eigenthum der

HesslschKonradinischen Familie , daher auch Konrad der ältere , und , wie einige

Schriftsteller melden , auch dessen Sohn , König Konrad I . dahin begraben wur¬

den jo). Eben dieser Familie harte ohneZweifel das dortige Stift seinen Ursprung

zu danken . Gleichwohl erscheinen nachher die Sächsischen Kaiser als Einhaber

der Burg und Stadt sowohl ) als des darnach benannten Klosters . Wie sie dazu

gekommen , darüber habe ich mich schon vorher erklärt . Wir lernen übrigens

die Sächsischen Kaiser in diesem Besitz nicht eher , als zu der Zeit kennen , da

sie ihn wieder veransserten . Die Bischöfe Hildibald und Bnrckard zu Worms

o) Das Fuldische Necrologium in lL- ibnir . Vermuthung wenigstens sehr wahrscheinlich

83 . N III . ^ .765 . lind 5 oiianria r Lili . b'iilll . stnden.

in xrokb . x . 47; . führt unter den im I . S82. 7) Ich habe B II . S - 617. not . k. und S.

verstorbenen, auch einen (sl . W^ rili - 6; s - »c>r. 1. die Stellen angeführt , nach welchen

Kerl ) Lome - an . Es ist freilich nur Vcrmu - Gr . Konrad der ältere iu La/ ^ o ^ ilinedurcli,

thung , wenn ich diesen Graf Werner gerade und dessen Sohn , König Konrad , i» oivii -r«

unter den Hessische» Grafen suche: wenn man / »a Milimwurdi begraben worden. Da diese
aber bedenkt, daß dieses Neerolvgium von Welt- Stadt Weilburg selbst ein Eigeinhum der Kon-

lichen Herrn meistens nur die aus den umlie- radincr war , und die Söhne zencS Kvnrads

genden Gegenden anführt , die den Mönchen zu des älter » ihren erschlagenen Valer nur in der

Fuld natürlicherweise sowohl die bekanntesten, Absicht von dem Schlachifeld bei Frizlar weg-

als interessantesten seyn mußten ; daß man fer- führten , um ihn in einem ihrer Familiensttzezu

ner bald darauf , und bas ganze eilfte Iahrhun - beerdigen : so stand gewis auch das erwähnte

dert durch, in Hessen eine Reihe von Grafen Lsüi -um damals den Konradinern eigenkküm-

unter dem Namen Werner findet , dagegen die- lich zu : denn in ein Reichsvalatinni würden sie

fer Ni>me um bj-efe Zeit den übrigen umliegcn- ihren Vater unter diesen Umständen nicht begra¬

ben Häußern fremd ist : so wird man jene den haben . Vergl . die folg. Anm. r.

C 3



20 Fünfter Abschn. Hessen unter Grafen und Dynasten.
wußten die fromme Verschwendungsliebe derselben zu nußen, um ihr Hochstift
auch selbst in diesen ihm so entfernten Gegenden zu bereichern̂ . Kaiser Otto IH»
schenkte ihm 99z. das Stift ?-) , und im I . looo . die ganze Burg (castellum)
zu Weilburg, und behielt sich nur, um allenfalls doch noch seinen Aufenthalt
darin nehmen zu können, den südlichen Theil des Schlosses, sammt einem bim
um der Stadt gelegenen Hof, vor» sezke aber dagegen, mit diesen schon an sich
beträchtlichen Gaben noch nicht zufrieden, noch weiter einen Wald hinzu, der
sich von dem DorfNanterisrode in der Länge und Breite bis an die Ouinena
erstreckteH. Kaiser Heinrich II. oder Heilige ließ sich 1002 bereden, gedachtem
Kislhutn Worms nun auch die Stadt Weilburg selbst, mit aller Herrschaft, so
weit sie in seinen Händen war, zu übergebene). In allen diesen Schenkungsr
briefen wird Weilburg als in eines GerlachS Grafschaft gelegen angeführt; ec
kommt auch 1008 als Graf des Lahngaus vor, und noch im I . 1017 wird eines
der Dörfer Gönö, bei Giessen, seiner Grafschaft, und dem Lahngau zugeschne-

9) Ich habe zwar schonB.!. S -187. Anm.L.
einige hieher gehörige Stellen bemerkt, mliß sie
aLer hier, wo ich ausführlich davon handle, voll¬
ständiger anfuhrcn.

-) K. Otto III. schenkt imJ . 99Z dem BiS-
thum Worms: tsls ^rgeclllirn, ^Uktle
IliiertL ln vlll» enocts älctL, <1̂m
Vlxir, Ii.ilr»lt - ln p,i.Ao vocato
er ln Oonilrls Ilcnni.
Scdslill . » 16. kVoiinat . eoil . xrok . dl. XXVI.
x. ZI. In eben dem Jahr erhielt dieses Hoch-
stist von dem KaiserIVV/ .l-rlöll,  0'
«ominstLM cum c>mnlbu8 8j>penrlltll8 sä «LIN
rlrs xertlnennbus , «cclsllls allls ^ us
Ivel » > vicls , vllil8 , vinsls , Llnis , er noinl-
NLtlve vlllsrn vocst .nn lxlius
eccieüiis sntlPiLin xinpiletstoin .. Orl ^ . Onelk.
r . IV. x. 082. und Kreme rs  OilZ . dsark.
Beil. L.XIII. x. 9Z.

K-Otto III. schenkt im1 .1020. dem Bisch.
Burckard von Wormsr rorum
»«slliA noinlnsrum , exce >̂tL crrits er
SK^ a , te LaTisttl , 9 >IS elt xer ri8N8veiIuill
sukrurn rekjrlelenz , cnm ^ iscLtlonlbnZ et x »»-
cul8 et Il ^ lr ceäsnäls et oinnlbnb ntillkstl»
dii8 . — X6 iiec ckeälrnu8 — srnnein Illvarn et
omiil .i kLir», <̂u« nokro lurl cllln -IlcatL knnt,
äe villa XIsnt/reiiiiocle

ln lonAitiillliis kt larltuclln «. lleo ornnls ii
Lomitatn oonllta . OilA . 6uvlk . V . IV.
x.L82. KremerOliA .d̂ Lsk. Beil. OXVI.x. 97-

r) K- Henrich II. schenkt im I . loor. dem
Bisch- Burckard von Worms: ln I>aFoL-ô en-
»/re et ln OoniltLtn t^si/a/rl — Llvl-
letsin T̂ rtinebriiA et niniism äoiniilienturn,
HulcHnlil reglet rek^ iclt MLnus etc . Oi 'lA.
vuslk. 'v . IV. x. 2g; . Kremer  OrlA. dlasl.
Beil. L.XVIH. S .99.
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öon»). Aber welchem Gau dieses Namens? dem Ober- oder Niederlahngau?
Um dieses naher beurtheilen zu können, kommt es vor allen Dingen darauf an,
was unter derOumerm, bis an welche sich der vorgedachte, dem Weltbürger Klo¬
ster geschenkte, Wald von Nenterode aus erstreckte, für ein Fluß zu verstehen
scy? Das Dorf Nenterod liegt bei dem Naffauischen Schloß und Städtchen
Beilstein, und ist auf dem nächsten Wege noch sieben Meilen von der Ohm
(Onmena, ^lnann) entfernt, die sich, bei Homburg und Ameneburg vorbei,
oberhalb Marburg mit der Lahn vereinigt. Es kann also diese der Fluß nicht
seyn, der jenen Wald begrenzte. Wie hätte auch ein so gewaltiger Reichsforst
der Geographie des Mittelalters so ganz unbekannt bleiben können? oder wie
sollte ihn der Kaiser einem Kloster geschenkt haben? Offenbar ist der Name falsch
abgeschrieben, und statt Oumena vielmehr Oulmene oder Ollmena zu lesen,
und darunter die Ulm zu verstehn, die bei Nenterod vorbei durch einen Theil des
heutigen Iohannöburger Forstes zieht, und bei Biskirchen in die Lahn fällt. 2,) .

») K- Henrich li. schenkt 1028 dem newlichen
Tisches: Hoicguick Leeelinus Lomes Ilt deiis-
kcium dadnie — litum in ksAo in
Lomitstn vero Loinilis , Lolrsnn.

Hik . tVorm . in grob . 1̂ . 44. g. Z7. OriA.
Luelk . D. IV. x. r <-8. Kremer 1.0.  x . 100. —
Im 1 .1017 schenkt Henrich li . dem St . Mi¬
chelskloster bei Bamberg unter andern- inxsgo

in comitrtn <?e,7ac/ri cvmiris Daue/i-
Wick«/iu/en, In v. Schul»
thes  Histor. Schriften und Sammt. Th. I. S.
r ,6  dl -z. wird diese Urk. aus dem Bambergi-
schen Archiv geliefert; dagegen folgte SpieS
Aufklär, in der Gesch. und Diplom. S - rir.
dil. 4- einer sehr unrichtigen Abschrift: denn es
werden nicht nur diese, und andreStellcn ganz
darin ausgelassen, sondern es wird auch die
Urk. ins I . ioi; gcsezt, obgleich die dabei mit
angegebenen -gnni HeAni et Imperii nur mit
dem1. 1017, nicht mir raix, übereinstimmen.

Von den angeführten Oertern ist wohl Onuaisüi
gewis eins von den Dörfern Kirch», Pohl- oder
Langgöns oder grins, bei Giessen(s. B. il.
S . 44;.) ; nahe dabei liegt ein Dorf Hausen,
welches man damals vermuthlich, zum Unter¬
schied von den vielen andern gleichgecndigten
Dörfern in dieser Gegend, T.Ekdäeltul 'eL
schrieb« und Hoä» kann etwedcr Rödgen, un¬
weit Gießen, oder eins von den andern umlie¬
genden Dörfern seyn, die sich auf ood endige»,
weil sie aus angervdetem Feld entstanden rvarem

«) Wie Arnold»  Nassau-Dillenburg. GeschO
Th. i. S .y. «or.b. richtig bemerkt. Kremer
l.c. Z. DXVI. S -rgr ff. bedachte, da erjeneit
Wald sich von Nenterode biS an die Hessische
Ohm erstrecken lies, die gcwAtige Entfernung
nicht. Dieser Theil von Hessen gehörte viel¬
mehr zu dem grosen Buchonie» oder Buchwald»
B. II. S -459-4Sr>
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Was doch aus einem geographischen Jrrthum für sonderbare Verwirrungen in
der Geschichte entstehen können ! Ein neuerer Schriftsteller hat aus der Voraus¬
setzung , daß unter jenem Fluß die Ohm gemeint sei , ein ganzes Spinnengewebe
von Genealogien zu bilden gewußt . Gerlachö Grafschaft , sagt er , worin jener
Wald gelegen war , erstreckte sich von Weilburg bis tief in Hessen hinein an die
Ohm ; zu gleicher Zeit ( lvoZ ) und in eben der Gegend erscheint der Hessische
Graf Giso als Grafrv ) , weil aber doch — seiner Meinung nach — in einerlei
Gau nicht mehrere Grafen zugleich statt finden können , so müssen Gerlach und
Giso einerlei Namen seyn . Aber noch mehr ! FunfzigJahre später ( loür ) wird
Weilburg und die anliegende Gegend in die Grafschaft Werners , eines eben so
ungezweifelt Hessischen Grafen , gesezt , und da sich gleichwohl die alten Grafen
von Nassau schon im zwölften Jahrhundert als Eigenlhümer der Stadt Weil¬
burg - und des ganzen dazu gehörigen Bezirks zeigen ec) , so muß jener Graf
Gerlach erstlich zu ihren Vorfahren , und dann mit den erwähnten Grafen von
Hessen zu einerlei Stamm gehört haben . Man sieht wohl , wie viel precaires
in alle dem ist. Es ist , wie gesagt , falsch , daß sich Gerlachö Graf-

rv) Ich habe die hieher gehörige Stelle schon
B -lt . S >4Zi. bemerkt, und werde ß-Vkli . Anm.
b, wo ich von den Hessischen Grafen Giso aus.
sührlich handle , wieder daraus zurück kommen.
Um jenen ungezweifelt Hessischen Graf Giso
mit soviel gröserer Wahrscheinlichkeit der Nas.
säuischen Familie einpropfen zu können, sucht
Kremer  a - O> S - 259. das in xs^o
OL-T-N , statt es , wie doch wohl bei
einem Hessischen Grafen natürlicher gewesen
wäre , in dem Ober-Hessischen Ober - oderNie-
derohm , oder in Amene-.u bei Marburg zu fin¬
den , lieber in Amena bei Vilmar , und giebt
sonderbarerweise den Dekanat von Wezlar kür
den Oberlahngau aus , worüber ich mich schon
B -l . §. XVII- S - -87- Anm L. undB-II.S.
44». Anm. s. erklärt habe.

« ) Kaiser Henrich VI . vergleicht im I . ny;
den Bisch. Henrich von Worms und GrafWal-
ram von Nassau luxer «Ziscoräis ^use inler
ixkos tls Oxxiäo t^ iiei -o-Avertebstur , nament¬
lich Über die curia ^Vilebui 'A, über die lucr»
iucliciorum , yuse xroveuire poskuuk iu loco
x »Ao illo , Hui kxecrst Willeluii 'A, UNd Über
liomines illos , guos Lomes äieic eiks sclvo-
cstisles kuos etc . Lclianusr . kkill . ^Vorm . in
xrod . dk.XLV . x . 88. undÄremer  a . a. O lV.
LXXI . x -2L7. ES ist also wohl kein Zweifel,
daß die Grafen von Nassau schon lange vor die¬
ser Zeit imBefltz ihrerRechre in Weilburg , und
dem umliegenden District , und darunter auch
des Vvgteirechts , waren.
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schaft bis an die Ohm erstreckt habe ; es ist eben so falsch , daß das Richteraint

über einen Gau in diesen spätem Zeiten immer nur Einerlei Graf verwaltet habe.

Und den Namen Giso und Gerlach für einerlei zu halten , wird sich niemand über¬

reden lassen ^ ). Die Grafen Giso und Werner , von denen ich gleich weiter

reden werde , waren , als Hessische Herrn , in dem Oberlahnqau zu Haus ; man

darf sich also nicht wundern , daß sie einzelne Gerichtöbezirke darin unter dem

Namen von Grafschaften besaßen ; nicht wundern , daß auch der Dekanat von

Wezlar , und mit ihm Weilburg , zu einem derselben gehörte : denn dieser ganze

Dekanat , der die Stadt Weilburg mit

mcegrirender Theil des Ober -Lohngaus 2).

Ioh . Mart . Kremer , der die erwähn¬
ten Herleitungen in den Ori ^ . idlask. § . 66. 70.
71 ff. 79 . weitläufrig verträgt , war ein gelehr¬
ter Mann , aber kein glücklicher Genealoge . Er
übertreibt würklich das Vermulhiingsrecht bis
zur Ungebühr , und bringt dadurch beinah das
ganze Grafenregister des Oberrheinischen Krei¬
ses , und eines guten TheilS seiner Nachbar¬
schaft , mit den Nassauern in Eine Familie zu¬
sammen . Die Hessischen Conradiner , die Sa-
lich-Wormsische Familie , die Grafen von Nas¬
sau , Geldern , Dietz , Arnstein , Solms , Katzen¬
elenbogen , Nurings , Riencck , Hohenlvh , Eber-
stcin , die Heffisch-Wernerische und dieGudenS-
berger Grafe » , sammt den Dynasten von Me¬
renberg , weis er alle , wie einzelne Reiser , auf
Einen Stamm zu propfen . Was er von dem
alle « vorher aus den entferntesten Vcrmu-
thungsgründen angenommen hatte , weißt er
siachker als erwiesen nach , und führt dadurch
seine Leser in ein Labyrinth , aus dem sich schwer
zu helfen ist. Unter die Hauptquellen seiner
Verirrungen gehört der , freilich sonst sehr ge¬
meine Wahn , den ich aber B - ll . S - 449- und
679 . ff- genugsam widerlegt habe , als habe wäh¬
rend der Gauverfaffung jeder Gau gerade nur

begrif , war in den ältesten Zeiten ein

War also jener Gerlach , ohne die

einen einzigen allgemeinen Gaugras gehabt , und
müsse daher ein Graf , in dessen 6ninik »kuiw
dieser oder jener Ort gesezt wird , darum allein
für den Graf des ganzen Gaues geilen , in den
der Ork gehörte . Wollen sich gleichwohl die
Personen nicht dazu passen , so weis sich Kre¬
mer durch die sonderbarsten Namensversetzun-
gen zu helfen ; Giso soll z B . eine Verkürzung
des Namens Gerlach , und Lerengarius mit
Werner einerlei sepn . Kein Wunder also , daß
solche Kartenhäuschen wieder eben so schnell aus»
einander fallen , als sie entstanden sind.

- ) Ich habe von dsmWczlarer Dekanat , und
feiner ursprünglichen EingehLrung in den Ober-
lahngau , von dem er erst später getrennt wor¬
den , B - II . S - 444^448 . 4 ; ». und 5?6 gehan¬
delt , und dabei zugleich dasjenige näher be¬
stimmt und berichtigt , was ich schon B l . § .
XVH . S - i87 - Anm . Ir. davon gesagt harre . Alt

leztcrm Orte fand ich »och wahrscheinlich ^ baß
dem Graf Werner etwa nur Schloß und Stadt
Weilburg , alS eine ehmalige Rcichsdvmaine,
untergeben gewesen , und in der Urk- v. >o6r,
die ich in der folg - noc c . weiter «» führe , in
so fern in seine Grafschaft gesezt werbe : nach¬
dem mir aber seit der Zeit eine Urk. p. 1 .10L5
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Nassauer etwas anzugehen, vielmehr ein Hessischer Graf, der seine Rechte und
Besitzungen in Weilburg, und drum herum, auf die nachfolgenden Hessischen Herrn
vererbte? Sind die Grafen von Nassau, wie ich unten von den Grafen von
Solms behaupten werde, etwa nur durch weibliche Erbschaft zu ihren Besitzun¬
gen im Wetzlarer Dekanat gekommen«) ? Wir wissen von dem GrafGerlach zu
wenig, als daß sich darüber mit einiger Zuversicht entscheiden ließe. Eben dieses
gilt von einem spätem Gerlach, der untermI . iob2 vorkommtö). Kaiser Hein¬
rich IV. machte nemlich in diesem Jahr die Wormsichen Bereicherungerl in Weil¬
burg dadurch vollständig, daß er jenem BiSthum auch den Hof in Weilburg,
Sen sichK. Otto III. noch Vorbehalten hatte, auf Bitten seiner Mutter schenkte,

oder

zugekvmmen(Beil.58. S .58), nach welcher auch der umliegenden Gegend gekommen, und dar-
der an dem entgegengesczten Ende jenes Deka- auf allein die alte Sage von gemeinschaftlicher
riats gelegne Flecken Gros-Linden (Oinäun) in Abkunft der Nassauischenund Svlmsischcn Häu-
eben, des Werners Grafschaft gesezt wird; so ser, da sie von männlicher Seite nicht statt fin-
kann ich weiter nicht zweifeln, daß sich dieselbe den kann, gegründet sehn? Ich habe mich übri-
über den ganzen Dekanat erstreckt habe. Ohne- gens über die«wahre Abkunft des Naffaui-
hin hatten die Kaiser Otto Ui. und Henrich II. scheu Haußes schonB.i. §.XVH. S -ipi.Anm.
wie die verangeführten Urkunden beweisen, ihre in. undB- n . S - 5-16-551. ausführlich geäus-
Juständigkeiten in Weilburg schon lange vorher sert, und werde unten in der Geschichte des
veräuffert, und es war nur noch der Hof übrig Gau'sKunigesundra weiter davon zu reden Ge-
geblieben, von dem die Urk. handelt. legenheit haben,

s) Der Solmsische Landestheil an der Lahn
gehört ganz in den Wezlarer Dekanat, und L) Kaiser Henrich IV- schenkt imI . 1062 dem
grenzt unmittelbar an das vorgedachte Dorf Bisrhum Worms: curcem, nodis li»ers-
Nrnrerod, das namentlich in Graf Gerlachs äil-irio Iure continAers äebuic, m Xukr.rli
Grafschaft gesezt wird. Nun werde ich§.Vi. x>»rc- iurre mu-
die Herkunft der Solmser aus dem Geschlecht ros lir-nn, ln kap» L.o°«,in  Ooinitsrn
der Grafen von Gudensberg erweisen, und dar- Wernkeri Lomlri- , n,«ter nokrs
aus zugleich die sichere Folge ziehen, daß sie zu iinxer<u,rix, nobis xr êkenlikus«tünnuenr!-
jenemLanda» der Lahn nicht anders, als durch dus» cu-nniiinû -inorat- siterv
weibliche Erbschaft gekommen sepn kännen. Xxokolornm?«lri er ?L»li in Worivstig in
Sollten also vielleicht auch die Nassauer auf xrecari-nn cksllic. Scli ->nn. Kik. V̂orin. ds.
gleiche Art, und Lurch eine Theilung mit den I-XIV. x. 5«. Kr eMer VriK.Ussk. inxrob.
Solmser», zu ihrem Antheil an Weilburg, und x. iz^.
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oder vielmehr nur einwilligte , daß ihn seine Mutter dahin schenkte , zu deren

Witthum er , wie es scheint , gehörte . Bei dieser Gelegenheit wird Weilburg

selbst dem Lahngau und der Grafschaft Werners zugerechnet , den Hof aber über .'

giebt die Kaiserin durch einen , ohne weitern Ehrentitel angeführten Gerlach,
als Vogt desselben c) . Wollte man diesen Gerlach daraus allein für einen Sohn

oder Abkömmling des vorgedachten Graf Gerlachs ansehen , so hätte man weiter

nichts , als die Einheit des Namens und des OrtS für sich : er könnte aber eben -

so gut für einen gemeinen Edelmann gelten ch . Warum sollte ich also meine

Leser in Labyrinthe von Muthmaßungen führen , worin ich keinen Faden anzm
knüpfen weis ? Ich gehe lieber zu denjenigen Grafen über , die man mit Gewiö-

heit für Hessische ausgeben kann-

Kremer  Orix . dsL-r. § . 79 . erklärt diesen Grafen von Gudensberg erklärt ; so ist dieser
Gerlach für einenAbkömmling des vorgebachten ein neuer Beleg zu seiner eben gerügten sonder-
sechzig Jahre früher in Weilburg vorgekomme - baren Art zu genealogisircn . Daß zu eben der
nen Gras Gerlachs , und hierin hat er , wiege - Zeit , worin dieser zweite Gerlach als Vogt eines
sagt , wenigstens die Einheit des Namens und cinzzelnen Känigl . Guts zu Weilburg erscheint,
Orrs vor sich; ich war ehmals selbst dieserMei - ein Hessischer Graf diese Stadt sowohl , al§
nung : wenn er aber in einer Maximinischen ums die umliegenbeGcgenden unter seinerGerichts-
I >i 84 geschriebenen Urkunde , worin uxvi ^ n - barkeit hat , ist zum voraus kein günstiger Um-
telnii ( v. Molsberg ) er Suinranus Mns eius , stand für die Abkunft jenes Gerlachs von dem
er 6 «,' lack er Otto , et omiris lila x « enrel » altern Graf dieses Namens , und aus einem

verkommt , sogleich auch jenen zweiten Gerlach blosen Namen , ohne alle Titulatur , ohne alle
wieder zu finden weis , ja ihn sogar mit einem Verbindung mit andern wichtigen Personen und
gleichzeitigen jüngern Hessischen Graf Giso , so Umständen , läßt sich ohnehin nichts schließen,
wie den ersten Gerlach mit einem altern Giso , s!) Dafür erklärt ihn Crollius,  und er
für Eine Person , und für den Stammvater der mag hierin nicht Unrecht haben.

Hess. Landesg . m . B. D
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§ . V.

Nähere Nachricht von den ältesten Grafen Werner , besonders von dem Liebling
Kaiser Henriks IV . , der im I . ro6ü . zu Ingelheim erschlagen ^

wurde.

Unter Kaiser KonradS des II . oder des Salischen Regierung ( 1025 —
iozy ) lernen wir einen Werner , und zwar namentlich als Graf in Hessen ken¬
nen ; eine Domaine in Holzhausen , unweit Gudeusberg , die Graf Udo von

Katlenburg jenem Kaiser gegen andre Tauschgüter eingab , wird , ihrer Lage nach,
in den Heffeugau , und , um sie noch naher zu bezeichnen , in eines Graf Wer¬
ners Grafschaft geiezl e) . Ich will ihn Werner den H . nennen , ohne ihn dadurch
gerade für den unmittelbaren Nachfolger des ersten ausgeben zu wollen : aber
man findet nun einmal in bisher bekannten Quellen keinen näheren Nachfolger,
und es machen gleichnamige Herren in einerlei Familie , um sie gehörig unter-

e) Ich habe diese Urkunde schon"Band Ik. S . I» i» Lomitai » yrmnckam AlVe,-
410 . Anm . lc. aus Moders ^ntic ûit . Lrunkuic . ns, 'ir , cum omnibus ^ ertinenliis suis
? . 117 . und Lnelk . 1 . III . 46g . und prseksto Imperarori LuonT-aäo in proprium

IV. x. 4r8 . , wo sie Scheid von dem Original ckonsverit Ltc. Der Inhalt der Conradini-
in Kupfer stechen lassen, angeführt . K. Frie- scheu Urk. wird aus der vorigen Zeit relativ
drich I . bestätigt neinlich Herz. Henrich dem angeführt , und heißt daher 'VVsrns-
Löwen ein von König Konrad ik. dem Graf Udo rus Lomes nichts anders , als der vormalige
vvnKatlenburg ehemals ertheiltesPrivilegium , Graf Werner , so wie gleich vorher in eben dem
vermöge dessen der jedesmalige Besitzer von Sinne der Lomes cpiicksm o/im , Ikto nomine
Eimbcck den korelönm et comitsrmn in Lire «, genannt wird - Den in der Urk. erwähnten Gau
da ec vorher Mannlehcn war , als Kunckellehen Lisga habe ichB . tt . S . 355 erklärt , und von
einhaben soll. Kaiser Friederich sagt darin von den übrige» Personen und Gütern handelt des
Herzog Henrich : „otzrulic notzis privile ^ium ehemaligen Tübingischen Prof . Gottfr . Dan.
LomLili Imxemroiis , in contincbstui , Hoff ma  Nils Diplomat . Lelustigung mit
^uoä Lomss ^nicksm olim , L/to ( von Karlen- des Niedersächsischen GrafenUtoniö und Wer¬
burg) nomine , prseäium tixorix küss Lea - zogs Heinrich des Löwen an die Ganzere Eons
te-'c-, , (Nürtingen , in Schwaben , rad II . und Friedrich I. vertauschten Gchwä --
«n dem Neckar) nominstum , kieum in p-,go bische» Gütern Nürtingen und Laden . Franks.

(Mck'ergau), Stimm »linllxrseäium u. x ĵpz. 1760. , und Gebhardi  Historisch-
kunm , (es giebt der Dörfer dieses Geneal . 2lbhandl . Th . II . S , 208  re.
Namens gar viele in Hessen) nomiumum , rnum
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scheiden zu können, eine Zahlbenennung nokhwendig. Ich weis übrigens von
diesem zweiten Werner, so wie die vorige Urkunde sein Leben bewies, aus einer
andern Nachricht nur noch seinen Tod zu melden. Er wohnte dem Feldzug bei.
Len Kaiser Henrich III. im I . 1040. gegen den anfruhrischen Herzog BrezeSr
laus von Böhmen unternahm: ward aber, da sich der Kaiser in einen wohl-
besezten, undurchdringlichen Wald vertiefte, mit vielen andern von den Böhmen
erschlagen/). Ob er mehrere Kinder hinterlieö, ist unbekannt; ich weis nur
einen Sohn desselben anzngeben, Werner III. , und dieser muß, den Umstanden
nach, bei seines Vaters Tode noch minderjährig gewesen seyn§). Daß er gleich¬
wohl in den nächsten Jahren nachher schon als Graf erscheint, beweiset nichts
dagegen; denn es war in diesen spatern Zeiten, da das Grafenamt in den Fami¬
lien langst erblich war, nicht ungewöhnlich, selbst Kinder in jener Würde auf¬
zuführen, und Dörfer und Höfe als in ihrer Grafschaft gelegen anzugebenü).

.k) In Ansehung deS Feldzugs selbst verweise lebenden Gras dieses Namens, dem nächste»,
ich auf die allgemeine Rcichsgeschichte. Lambert Nachbar der Fuldcr, einerlei Person war.
von Aschaffcnburg sagt davon: Hern-icu- Hex Er wird, wie unken nor. o. Vorkommen
in . Doeiniain änxik exerclriirn , idihne wird , in dem I - 1066. , worin er UmkalN, noch

Lome , et Li^niker kulilenks sllveni, ' t»m InASllio guan , aetats kerox ge»

occigsunt . Ebenso , unter ncmlichem Jahr , das nennt , und wenn man schon unter inveniL

i^ vorol . rulä . az,. Scii »nn . IliL ? ul <l . in xrob . keinen eigentlichen Jüngling , im Sinne der

x. 480. XI. Lsl. Sexk. LetziiMür- Tcutschen Sprache, sondern vielmehr nach
tns Lomite , occiü Mnt . Sowohl der Hcrsfel - Römischer Art einen jungenNtam , verstehn muß,

dische als FulLjsche Mönch geben hier von der so würbe doch diese Benennung, selbst»ach Latei-
großen Menge der Erschlagnen, worunter viele nischein Sprachgebrauch, nicht mehr statt finden
von hohem Stande waren.— plniimi inilirnm können, wenn Gr. Werner im I . 1040. schon
so ?),'ocö,um -rniikli klint , sagt Hern, . Loncr . — volljährig gewesen wäre ; und hier heißt er noch

nur die erwähnten beiden Grafen an; es müssen dazu invenis aet«e« kerox.
also wohl diese Herren, der Nähe ihrer Hei- I-) Man lese, was ich darüberB- n. S -591-
Math wegen, ein besonderes Interesse für sic nol. v. undS >1079. not. 0. bemerkt habe. In
gehabt haben, lind da sich dieses Interesse bei einer Urk. v-I . 956. schenkt Kaiser OttoI. dem
dem Graf Reginhard alsÄ §nlksi' oder General St - Petersstift zu Worms ein1» Rilr-
der Fuldischen Kriegsschaar von selbst erklärt, Aonns, in kotüko nuktro nomlnsro,
so wird man so viel weniger zweifeln, daß auchi» Lom.tatll Otto,--, , / i/-- Ouct, ge»
der erschlagne Graf Werner mir dem damals legnes Stück Wald, und doch konnte dieser

D s
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So wird denn auch 104z das DorfJrmgshauien , bei Cassel, und zwei Jahre
darauf das seitdem ausgegangene Dorf Venne , in dem Amt Gudensberg, in
Werners Grafschaft gesezt, und zwar an lezterm Orte mit der Bemerkung, daß
dieses Grafending oder Gericht von seiner Mallstätte den Namen Maden führer).
Späterhin stellt ihn auch eine Urk. v. I . io6i . als Graf in der Hessischen Pro¬
vinz dar ä). Daß in zwei andern Urkundenv. I . ,065. das Städtchen Hom¬
burg an der Ohm, und der Flecken GroßenlindenH, und in einer dritten v.
I . 1062. auch die Stadl Werlbukg in seine Grafschaft gesezt werden, habe ich
schon erzählt, und daraus zugleich die Folge gezogen, daß der ganze Dekanat
von Weßlar , für dessen entfernteste Grenzen Weilburg und Großenlinden gelten
können, seiner Gerichtsbarkeit unterworfen gewesen rn). Diese Urkunden wür¬
den indessen, wenn wir weiter keine Quellen hätten, wenig mehr, als dieses
Werners Daseyn erweisen: aber er wußte seinem Namen selbst in der allgemeinen
Reichögeschichke, wenn schon nicht ein ehrenvolles, doch wenigstens ein berühmtes
Denkmal, zu stiften. Sein Leben fiel in die unruhigen Zeiten K. Henrichs IV.
Diesem jungen Kaiser hatte sein Vater zum voraus die Thronfolge gesichert, und
Wormsische Otto, da sein Vater erst imI . 947. i) K. Henrich IV- schenkt im I . 1065/ auf
geheurarbet, damals kaum acht Jahre alr sepn. Bitte» seiner Mutter Agnes, der Abbtei Hers-

0 3 ch habe beideStellen schon B II . S - z6z . selb : „X . umnkos ast locinri Hui liicitur kko-
Anm. i . u. S . 4»9. Anm. va. mit nöthiger Er- kr»rö«rc/r pertinentes in LamitatnL?Vi-n?reri
lauterung angeführt. et in Lô natii ktos. Ledderhose

ä) Der Abbt Witerad von Fuld sagt in einer kl. Schriften Th. IV- S - 27z. In eben dem
Urk. v. I IVÜI. : „änkcepi .-l Iiodili Jahre schenkt dieser Kaiser dem Kloster Alten»
viro Lrenkrilio er uxore eins Lilcel .-, taie prae - Münster zu Mainz : „ Vllt . Mankos ,ic! Lin,tun
ilium , ^ nnie in Lronincia in Lonritat » pertinentes in Lo - na/ii et i ?r Lonritntn

^Lk̂ eren/reri Iiadedac — — ; priinuin — ipst Lonriti ^ L/^ern/rsri iicos . Urkb . Beil . LVIII.
in L -iktelio Lin . en/ -ein - — trastiäernnt in Daß entweder Gros - oder Rleinlinden — in
rnannrn <7sr ?rnr,ii ^stvocari xrse -iicturn pr .re - der gemeinen Sprache L in n e ' s — darunter
«iium . Seiulnn . Tr -ni . Inlst . dt . 6lZ . x . 25S. verstanden werden , leidet keinen Zweifel ; es
Ich habe schonB. kl. S - 525. Anm. in den ge- giebt keinen andern Ort dicftS- Namens im

'meinenJrrthum berichtigt, als würde.hier Bin- Lahngau, und sie kommen auch in Tr-ni.
'genhtzini selbst in die Provinz Hessen gesezt, da Laurisd. darunter vor, wie.ichB . II. S . 445.
doch die Schenkung in Bingenheim nur voll- Anm. x. weiter bemerkt habe.
;ogen wurde-. m) S . vorher Anm.
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er folgte ihm würklich , aber als ein Kind von sechs Jahren , nach , noch dazu

mit dem Haß seines Vaters und GroSvaterö beladen , denen die Fürsten ihre

kraftvolle , auf souveraine Allgewalt gerichtete Regierung nicht verzeihen konnten.

Der lange verhaltene Groll fiel nun,so viel freier auf den Sohn zurück . Zwar

führte seine Mutter Agnes die Vormundschaft mit vieler Klugheit : weil sie sich

aber allein den Rathschlagen Bischof Henrichs von Augöpurg überließ , so reizte

sie dadurch die Eifersucht der übrigen , von der Theilnahme au der Regierung

ausgeschlossenen Grafen . Erzb . Hanno von Cölln , ein herrschsüchtiger Prälat,

der aber seinem mehr als geistlichen Stolz und finsternReligionspedanterie einen

Heiligenschein umzugeben wußte , und der undankbare , von der Kaiserin zum

Herzog von Baiern erhobene , Graf Otto von Nordheim , faßte daher , mir

einigen andern , unterm Vorwand , dem Weiberregiment ein Ende zu machen,

den frechen Gedanken , der Mutter den Sohn zu rauben , und sie führten ihn

glücklich aus ( 1062 ) . Nun sollte jeder Bischof , in dessen Kirchsprengel sich der

junge König aufhalten würde , die Vormundschaft über ihn führen . Hanno hatte

daher aus kurze Zeit das Heft des Reichs in Händen , lies sich aber auch den Erz-

bischofAdelbcrk von Bremen , aus dem Geschlechts der Pfalzgrafen von Sachsen,

sowohl seiner vornehmen Herkunft als Würde wegen , einmifchen . Einen gefähr¬

licheren Nebenbuhler hätte er nicht zulassen können . Zwischen einem mürrischen,

strengen Sittenrichter , wie Hanno , und einem feinen , listigen Hofmanne , wie

Adelbert , der sich jeder Schwäche des Königs anzuschmiegen wußte , konnte die

Vorliebe desselben nicht lange unentschieden bleiben . Roch dazu begleitete ihn

Adelbert ( lo6g .) auf einem Zug nach Ungarn , der ihm Gelegenheit gab , dem

jungen König , vermittelst des großen Ankheils , den er an dem glücklichen Aus¬

gang der Unterhandlungen hatte , auch von seiner Staatöklugheir eine hohe Mei¬

nung beizubringen ; und da Hanno im folgenden Jahr , bei Gelegenheit einer

Pabstwahl , nach Italien geschickt wurde , so stand dem Adelbert vollends nichts

im Wege , sich zum Meister der öffentlichen Angelegenheiten zu machen . Um

indessen dem König das Ansehen zu geben , als wenn er selbst regiere und keines

Vormunds weiter bedürfe , lies er ihn zu Worms in seinem fünfzehnten Jahr
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wehrhaft machen- Nun war er in seinen Ausschweifungen soviel unabhängiger,
wiewohl ihn Adelberk ohnehin nicht darin zu stören dachte. Sein Lieblingsgefährke
war unser Graf Werner von Hessen. Vermurhlich war er dem jungen Herrn
auf dem Zuge nach Ungarn gefolgt, und hatte sich ihm von der Zeit an durch
Aehnlichkeit der Sitten und Denkart nothwendig zu machen gewußt: denn daß
er hierin seine eigne Rolle spielte, und nicht etwa, von dem Erzbischof herbeigezogen,
nur als Creakur desselben handelte, wird dadurch wahrscheinlich, weil ihn dieser
wichtig genug fand, die Regierung, und alle Früchte des Eigennutzes, die sie
gewahren konnte, mit ihm zu theilen. Der gleichzeitige und beste Geschicht¬
schreiber dieser Zeiten, Lambert von Aschaffenburg, mag zwar aus pfaffischem
Haß gegen Adelbert sowohl als Wernern, der seinem Kloster ein Gut entrissen
hatte, die Farben etwas zu stark aufgetragen haben, entwirft aber doch im Gan¬
zen ein treues Gemählde der damaligen Hofverfassung. Ich will ihn selbst reden
lassen: «Die Erziehung des Königs und die Staatsverwaltung war nun in den
»Händen der Bischöfe. Vorzüglich entschied das Ansehn der Erzbischöfe von
«Main ; und Cölln: da aber diese auch den Adelbert, Erzb. v. Bremen, ans
»Achtung für seine vornehme Herkunft sowohl, als für seine Jahre und Würde,
»an dem Geschäfte Theil nehmen ließen; so wußte dieser durch häufige Gespräche,
«durch Nachsicht und Schmeicheleien den König in kurzer Zeit so an sich zu ziehen,
»daß er sich ihm, mit Hintansetzung der übrigen Bischöfe, ganz ergab, und
«Adelbert in einem Reiche, dessen Regierung getheilt war n) , beinahe den Mo-
»narchen machte. Die nächste Rolle nach ihm spielte Graf Werner, ein junger
..Mann , dessen natürliche Wildheit durch seine Jahre noch vermehrt wurde o).
»Dieft beide regierten stakt des Königs; Bisthümer und Abbteien, und alle
«Arten von Aemtern, sie waren nun geistlich oder weltlich, alles war ihnen feil;
»niemand, war er noch so thälig und rechtschaffen, durfte sich je auf irgend eine
»Ehrenstelle Hoffnung machen, wenn er sie nicht durch ungeheure Summen aus-
»brachte. Bischöfe und Herzoge ließen sie, mehr aus Furcht als wahrer

n) IIt ili I'ogno conimulti xens Hlviuir- o) luvsnis r»m iriAkrrlo HKLM»State /orox»
elÜLin uluexars victerslier.



Kap. IV. Frank. Hessen. Familie der Grafen Werner. §- V. z r

»Achtung , noch in Ruhe : aber soviel ausgelaßner fielen sie über Aebbte her,

«weil diese zum Widerstand zu schwach waren ; sie waren , ihrer Meinung nach,

«Ser Willkühr des Königs nicht weniger unterworfen , als seine Meyer , und

»andere Renteibediente . Anfangs theilten sie nur einzelne Güter der Klöster

«nach Gutfinden an ihre Anhänger ans , und richteten die übrigen durch häufige

«Requisitionen zu Grunde . Aber so wie ihre Kühnheit mit der Zeit znnahm,

«griffen sie die Klöster selbst an , und theilten sie wie Provinzen unter sich ; denn

»der König willigte in alles , was sie verlangten , mit jugendlichem Leichtsinn ein.

„Adelbert nahm daher die beiden Abbteien Lorsch und Corvei für sich ; eine Be¬

lohnung , die er durch seine Treue und Ergebenheit gegen den König wohl vcr-

»dient zu haben vermeinte . Um aber doch den Neid der übrigen Neichsfürsten

»nicht zu sehr zu reißen , so überredete er den König , dem Erzbischof von Cölln

»die Abbteien Malmedy und St . Corneliimünster , dem Erzb . von Mainz die

»Abbtei Seligenstadt , dem Herzog Otto von Baiern die zu Alraich , dem Herz.

»Rudolph von Schwaben die zu Kempten zu überlaff -n . — Graf Werner

»bat den König um die zu unserm Kloster ( Hersftld ) gehörige Villa Kirch-

«berg -v) , und erhielt sie anch , ohne den Abbt darum zu fragen . Das kostete

»nun, - um diese wieder zu erhalten , einen langwierigen Kampf , den wir aber

»gegen die Grausamkeit eines so mächtigen Feindes nicht mit leiblichen Waffen,

»sondern allein mir Fasten und Beten bestehen konnten . Der Graf hatte seinen

»Scherz damit : der König , sagte er mehr bitter als wihig , seie ihm noch großen

»Dank schuldig , daß er ihm seine in dem Werk des Herrn bisher so laßige und

»laue Mönche durch einen neuen Sporn in Bewegung gcsezt , und sie wider ihren

»Willen zu Fasten und andern Bußübungen gezwungen habe y) . " — Es läßt

sich wohl bei dieser Plünderungögier mit gutem Grund voraussi -hen , daß sich

Werner mit der einzigen Domaine Kirchberg nicht werde haben begnügen lassen;

x) Lirchberg , ei» ziemlich starkes Dorf , in Zweifel gehörte zu dieser Villa , nach damaliger

dem Hessen Kassel- Amt Gudensberg . Hhne Gewohnheit , ein namhafter Bezirk.

q) I,smb . Lvl,skkii>»ä SN. 1064. kiüvr . V. Srruv . x . zzv ero.



32 Fünfter Abschn. Hessen unter Grafen und Dynasten.

nur haben wir , da es vcrmuthlich nur einzelne Güter oder Disir -cte betraf , kerne

nähere Nachricht davon und auch die von Kirchberg würde » wir wohl nicht

wissen , wenn sie nicht LambertS Kloster unmittelbar interessirt hätte . Werners

Einfluß hatte es ohne Zweifel sein gleichgenannter Schwager , ein gebohrner

Graf von Achalm , zu dancken , daß er ( 1065 ) zum Bischof von Strasburg er¬

hoben wurde >r) . Zufälligerweise ward indessen eben diese genaue Verbindung

mit dem Könige , die ihm schon so viele Vortheile gewährte , und noch größere

auf die Zukunft versprach , der nächste Anlaß seines frühen Todes . AdelbertS

Verwaltung ftzte nach und nach alles in Bewegung . König und Stände , statt

zum gemeinsamen Wohl vereinigt zu würcken , standen vielmehr in offenbarem

Gegensaz . Adelbcrt hatte dem König von Jugend auf besonders die Sächsischen

Fürsten als die erklärtesten Feinde seines Ansehnö geschildert , eine Beschuldigung,

die soviel mehr erbitterte , je mchr sie sich getroffen fühlten . Eö konnte nicht

fehlen , eine so gewaltsame Spannung mußte endlich eine Gegenwürkung hervor-

bringen . Die Erzbischöfe von Mainz und Kölln stellten sich an die Spihe der

Misvergnügten , und schrieben 1066 . eigenmächtig einen Reichstag nach Tribur

aus , wo sie den Kön g zu zwingen gedachten , entweder den Adelbert zu entlassen,

oder der Krone zu entsagen . Henrich eilte auf diese Nachricht , um den gefähr¬

lichen Folgen zuvorzukommen , von Goslar , wo er sich bisher gewöhnlich aufge¬

halten hakte , nach Ingelheim . Graf Werner begleitete ihn auf dieser Reise,

und zwar , wie der Ausgang zeigt , mit gutem Gefolge : denn seine Soldaten , die

vcrmuthlich das Ansehu ihres Herrn noch kühner machte , legten sich in dem Dorfe

Ingelheim aufs Plündern , und reizten dadurch die Bauern zur Gegenwehr ; es
begann

, ) Sollte dieser Gr . Werner nicht etwa zuerst von Gudcnsbcrg erscheinen? Ich werde §.vii.
die Sradc Kassel, mit. andern umliegenden weiter davon reden-
Gütern , an sich gebracht staben, die ini Anfang
des cilflcn IakrhuudcrtS noch in fremder Ge- SciEn . »ä Ln. 106; . x. ; zr . II «-
Walt waren fB N S - 409 ) , aber im folgen- osloni , -rr-gentoi -arli ^ iscoxo , paiilo anes äs-
Ven Jahrhundert als Eigenchum Werners IV., kiuiLio, I»ccLlIor l.ibleni -eus E IV-VV-e,OV --->
des Sohns des vorbedachten, und der Grafen ncr) ,
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begann -sin mördrischeö Gefechte . Graf Werner eilte den Semigen zu Hülfe,
ward aber von der Keule eines Hersfeldischcn Leibeignen , oder wie andre wollen,
einer Tänzerin , so gewaltig getroffen , daß er für todt zum König zurückgekragen
wurde . Die anwesenden Bischöfe säumten nicht , dem sterbenden Grafen die
Rückgabe der Villa Kirchberg , die er den Hersfelder Mönchen ungerechtcrweise
entrissen habe , als das einzige Mittel anzuweisen , sich einer so großen Sünde zu
erledigen , und Gott genug zu thlrn ; die Hersfelder Mönche hätten ihm , wohl
zu merken , dieses Unglück Herbeigebetet ; und da der Graf das Argument nicht
fassen wollte , fügten sie das stärkere hinzu , daß sie ihm widrigenfalls vor seinem
Tode das heil . Sacrament versagen würden . Nun gab er endlich das Gut , und
bald darauf auch seinen Geist auf L). Sein früher Tod ersparte ihm wenigstens
die Kränkung , sich von Hofe verwiesen zu sehen , wozu sich der König , wollte er
anders mit den versammelten Reichsständen noch einigermaffen durchkommen,
sowohl in Ansehung AdelbertS , als seiner übrigen Lieblinge , nothgedrunger»
entschließen mußte.

Gr . Werner war mit WlllibM 'g , einer Tochter Graf Rudolphs vonAchalm
vermählt , von welcher er ein einziges Kind , Werner IV . , hinterlies rH.

e) I,sml >. Lclisssn . sä sn . 1066 . p . zz6 «kc . iu csxite csrruit , st ^ us sä reAsm semivivui
nachdem er des Aufruhrs vieler Fürsten, und etr r-eportsrus. L.ämonirus rl) Lxiscvxis, HU»
der Versammlung erwähnt, die ste, NM den xrscseutes ersur , ur xro xsccsris suis Oeo ilt
Erzb. Adelbert mit Gewalt zu stürzen, nach extreme ismsxirituconlriturusssrisksceret, ks-
Tribur ausgeschrieben, fährt also fort : ,,ker - <̂ue Nerveläenüum mousclmrum xrecibus in-
Isto Loslsiism »teocis t-ei nuncio , rsx sä rsrsm ^ tum recoAnoscens , villsm
ltstutam äiem concilus xro ^ ersbst , cum cjuo ^ usm iniukts iuvsserrt , reääeret , uullo moäa
er Lome « veuieus sä villsm sä ^ uievit , äouev Lxiscoxi couseusu ksctc»
ue/rerm , cuius ^>StS sliizus sä nokrum ^ uogus minirsreutur , se ei sscism commuuionem
monskerium psrtinvt , liospitsrum äiveirit : morieuti non ästuros , niä ^u-lus rsnri ^>ec-
udi , äum milires eins sd incoiis ^ rreäss s »s - csri ^ onäere se exonersssec . Lic tsuäem xu-
renr , et illi sä srms couclsmsmss msuu vin - äors ms » is <̂ usm reli »1one victus reääiäir,
äiesre se uirereutur , stiox xu ^ us coorts elr . ststim ^ us vits excsslir.
In ^ us äum Lomes sä sei euäsm suis
oxem imxi ^ ie äiscurreret , » esuoäsm uolrri « ) Der Beweis dazu wird sich aus dev UNte«
monske ^ü viliskmo msucixio , vei ( ut slii folgenden Nachricht von Werners IV - Mütter-
korunr ) s ' soemius ksitätlics , clsvs xercullus lichen Erbschaft ergeben.

Hess . Landesg . III . Band - E
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§. VI.
Antheil , den Hessen zn Graf Werners IV. Zeiten an den Staatsangelegenheiten

Tcutschlands , und besonders an Kaiser Henrichs IV. Kriegen nimmt.
Erläuterung des Thüringischen Zehentenstreits . Nachricht

von Fritzlar.

Graf Werner IV . war , allen Umstanden nach , bei seines Vaters Ermor¬

dung noch unmündig , und dieses mag eine Ursache mit gewesen scyn , warum

seiner bei der grosen Erschütterung des Teurschen StaarskörperS unter K . Hen¬

rich IV , ob sie gleich auch Hessen vor andern mit betraf , selbst von dem einhei¬
mischen Geschichtschreiber , Lambert,  mit keinem Wort gedacht wird . Eine

umständliche Erzählung dieser politischen Zerrüttungen gehört in die allgemeine

Reichsgeschichte : ich bleibe hier nur bei denjenigen Begebenheiten stehen , die auf

Hessen nähere Beziehung haben . Die Stände hatten dein jungen König die

Vollziehung seiner Vermählung mit der Italienischen Prinzessin Berta , die ihm
seinVater noch als Kind verlobt hatte , so dringend empfohlen , daß er sich endlich

dazu entschließen mußte . Er kam daher noch in eben dem I . lvöS nach Hessen

zurück , fiel aber auf seiner Durchreise durch Frizlar in eine so gefährliche Krank¬

heit , daß die Fürsten schon an die Wahl eines neuen Königs dachten . Er erholte
sich indessen wieder , feierte das Pfingstfest zu Hcröfeld , und vollzog daraus seine

Vermählung mit Königlicher Pracht zu Tribur . Eö ist bekannt , wie wenig diese

Verbindung seine Zuneigung vermehrte , daß er vielmehr seiner ehelichen Bande

mit Hülfe des Erzb . Siegfrieds von Mainz wieder ledig zu werden suchte . Um

diesen vielseitigen , nach Zeit und Umständen wandelbaren , Prälaten zu gewin¬

nen , lies er sich in dessen Zehentenstreit mit den Thüringern ein.

Ich kann diesen verworrenen , noch allzuwenig erläuterten Streit , der

auch die Hessische Geschichte in Rücksicht der Aebte von Heröfeld , als Hauptin-

keressenten , mit angeht , meinen Lesern nicht besser ins Licht sehen , als wenn ich sie

auf die oben erzählte Bekehrungsgeschichtr des BonifaciuS zurückweise m). Die-

v) S - oben Anm. x. die Aebble von Hersfeld bei dem Thüringischen
«-) B. n . S - 26̂ f. g-6 ff. Ausserdem, daß Aehenteiistreit eine Hauptrolle spielten, beruht
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ser neue?lpostel ward endlich, znr Belohnung seiner Verdienste, von dem
Pabst zum Erzbischof erklärt, und in dieser Eigenschaft den neuen, von ihm
bestellten, Bischöfen vorgesezr worden. Aber er mußte doch, außer der Erzbi¬
schöflichen Diöces eine Bischöfliche haben, die seiner geistlichen Pflege unmittel¬
bar unterworfen war. Er behielt sich Thüringen dazu vor n). Vergeblich be¬
mühte sich der damalige Bischofvon Mainz, dieses und andre neubekehrte Länder
zu Anhängen seiner eignen Diöceö zu machen: der Pabst schlug es ihm aus dem
Grund ab , weil er zur Bekehrung dieser Länder nichts beigctragen habe
Nun entsteht die Frage, ob Bonifacius auch den Zehenten von seiner Bischöfli¬
chen Diöceö bezogen habe? Eignes Bedürfnis hätte ihn wohl bei seinem unsteten
Wanderleben zu einer solchen Forderung nicht bewegen können, und er wäre
auch gewis zu klug gewesen, als baß er einem noch so rohen Volk, wie die Thü¬
ringer, das wenig mehr als den Namen von Christen führte, allein zu feinem
Vortheil ein so verhaßtes Joch hätte auflegen sollen- Was aber die Hauptsache
ist, so war das Bischöfliche Recht an die Zehenten zu des Bonifacius Zeit noch
ganz und gar nicht festgesezt, oder auch nur herkömmlich: erstK. Karl der Grose
machte es 779 auf einem Reichstag zu Düren zum allgemeinen Gesez, das aber
leichter zu geben, als einzuführcn war 2). Die Nachfolger des Bonifacius auf
dem Erzbischöflichen Stul zu Mainz hatten auf die Thüringische geistl. Diöces
kein andres Recht, als weil sie sich, als Nachfolger in der Würde dieses Heilst

auch ein anderer ganz ähnlicher Streit, den die
Hersfeldcr Aebbte mit den Bischöfen von Hal¬
berstadt über den Zehenten in dem Nordthürin-
gischcn Hessengau hatten, auf den nemlichen
Gründe». An einem Orte mußte ich daher die
Sache ausführlich erklären, und dieses konnte
nicht füglicher als hier geschehen, wo ich von
K- Henrichs IV. Kriegen mit den Thüringern,
Sachsen, die auch Hessen wesentlich«»gehen,
und jenenAehentenstreit mit zumGrund hatten,
ohnehin zu reden habe. — Oes Vriä. äs
ReulvricL Olskerr.IIikor. äs äsoimar.Hiu-

rin ». » IVlüAunt. oläiv exsctaiuin iukl-
tia , er lpecislirn iiräe exorris reinxekstiliui
renipore läsnrici IV. Irnx . Ilal -ie Vensä . 174L
giebt diesem schwierigen Gegenstand kein Licht-
und enthält überhaupt nichts neues.

-°) B - II. I. c.
x) A- a- O.
-) A. a. O. S -Z2L. daß sowohl Bonifacius,

als sein nächster Nachfolger Lullus den Zehen¬
ten in Thüringen würklich nicht im Besiz hat¬
ten, dazu wird sich aus Verfolg, »or. v. »och
ein anderer Beweis ergedeu-

E 2
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gen, auch für Erben seiner Rechte ansahen: was also BonisaciuS selbst nicht im
Besiz gehabt hatte, darin konnten sie ihm auch nicht Nachfolgen. Daher geschah
es , daß Thüringen von dem Bischöflichen Zehenten befreit blieb, und daß die Kai?
ser, und andere Großen, viele ihrer Güter in Thüringen an Stifter und Klöster
zehentbar machen, oder diese Zehenten an einzelne, ihnen geschenkte, Kirchen wei¬
sen konnten- Besonders war dieses bei den Abteien Fulda und Hersfeld der Fall,
die in Thüringen ausnehmend reich begütert waren. Wollte man einer Heröfel-
der Nachricht trauen, so hatte K. Karl der Gross dieser Abbtei sogar den Zehen-
ten in ganz Thüringen geschenkt: der Mönch drückt sich aber unfehlbar zu weit-
lauftig und unbestimmt aus , und kann höchstens nur in Ansehung der damaligen
Reichsgüter in Thüringen, und einzelner Distrikte, Recht habena). Zuverlässig
weis man hingegen, daß eben dieser Kaiser dem Hersfclder Kloster den Zehenten
indem ganzen Nordlhüringischen, damals der Mainzischen, nachher der Hal-
Lerstadtischen DiöceS unterworfenen, weitlänftigen Hcssengau eigen machteL).
Die später» Erzbischöfe von Mainz vergaßen-der alten Verhältnisse, unter wel¬
chen sie zu der Thüringischen DiöceS gekommen waren, und dachten hierin wie
andere Bischöfe, die, nachdem sie sich allmahlig durchK. Karls des Gr . vorge¬
dachte Verordnungen, und darauf gegründetes späteres Herkommen und kirch¬
liche Satzungen, an den Begrif gewöhnt hatten, daß die Zehenten zum Vorrecht
des Divcefan-Bischofs gehörten, diese Befugnis , durch falsche Anwendung der

«) Ich habe schonB . II. Beil . XVII - und im
TextS -Z09. noc. davon geredet. Was der
Mönch in dem zweiten Theil seiner Nachricht
meldet, daß sich Erzb- Otgar von Mainz, mit
dem tzersfeldischen Abbt Bruno im1.84; über
gewisse Zehenten in Thüringen verglichen,
Sarin mag er Recht haben, weil auch Lambert
von Aschaffenburg das nemliche ansührt: was er
aber im ersten Theil sagt, daßK. Karl dem Klo¬
ster onineM«iscimatronemr» INuiinAia ge¬
schenkt, davon weis Lambert nichts, es findet
sich auch indemHersfelderArchiv keine Urkunde

dazu, und der Mönch führt ausserdem ein fal¬
sches Jahr an. Einen so weiläuftigen Anspruch
hat die Abbtei Hersfeld nie gemacht; sie würde
sonst seiner in dem grvsen Zehentenstreit, den
ich im Text erzähle, gewis gedacht haben.

ö) B. II- S - 201f. 264 ff. wo man zugleich
den weilen Umfang diescsGaues näher bestimmt
findet. Ich habe Beil. Xi. die Schenkungsur¬
kunde des Kaisers darüber abdruckcn lassen, und
Labei zugleich über den Unterschied, der fich
zwischen dieser, und derB. II. Beil. VI. gelie¬
ferten Ablchrift findet, das»ithige bemerkt.
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Alttestamentlichtn Gesetze , nicht blos ans Canonischem , sondern Wohl gar aus

göttlichem Recht zu besitzen wähnten , und eben daher die Kaiserlichen und Päbst«

kichen Schenkungen und Privilegien , wodurch sie andern Stiftern zugethcilt worr

den , als göttlichen und menschlichen Gesetzen zuwider , für ungültig ansahen.

Daß Erzb . Siegfried nach diesem System handelte , wird der Erfolg lehren , und
man wird in der HerSfekdifchen Geschichte die Bischöfe von Halberstadt , in Anse¬

hung der vorgedachten Zehenten im Hessengau , völlig die nemkichen Grundsätze
befolgen sehen c). : Wer unter den Erzbischöfen von Mainz diese Ansprüche zuerst

erhoben , wissen wir nicht : Siegfried sagt aber selbst in einer Urkunde , daß schon

feine Vorfahren , besonders aber sein nächster Vorfahr Luitpold , um dieses

Zehcntrecht bis aufs Blut gekämpft hätten cy . K . Henrich Höfte durch Hülfe

c) Ich werde in der Hersfeldischen Geschichte
umständlich davon handeln , und verweise meine
Leser indessen auf das , was ich B - II . S . -c>z
und 2S4 ff. darüber gesagt habe . Ich habe da¬
selbst erwiesen , daß die ganze Landschaft um
Merseburg , oder der Haffengau , ursprüng¬
lich zu der geistlichen Diöces des Bonisacius,
und seines nächsten Nachfolgers , des Erzbischof
Lullus von Mainz , gehörte , und daß Karl der
Grose den ganzen Zehenten des weitläuftigen
Gau ' s auf Bitten und >»ir Einwilligung ( cum
coulenlu ) des Lullus , und zwar , wie die Urk.

Beil . VIII . sich ausdrückt , rexis beiliuolenti»
«t suctvi 'ik-ne , an die Abbrei Hersfeld ver¬

schenkte. Daraus folgt zugleich , daß ihn Lul-
lns nicht in eignem Befiz hatte ; er würde ihn
sonst dem Kloster unmittelbar geschenkt , oder
ihn , wie er in andern Fällen , nach einer B - n.
S . 249 . 297 . erklärten Politik , that , demKönig
mit der Bitte zurückgegeben haben , ihn nun
unter KLniglicherAutvrität dem Kloster zu schen¬
ken . Es wird zwar in der angef . Urk. des cvn-
kenlua nicht mit ausdrücklichen Worten

gedacht , es versteht sich aber , .da Lullus Erzbi¬

schof von Mainz und Abbt zu Hersfeld zugleich
war , von selbst , und es ziehen ihn , nach den
oben bemerkten Stellen , andre Urkunden an.
Warum war gleichwohl die Einstimmung des
Lullus nöthig , wenn er nicht Selbstbesttzer des
Aehentens im Haffengau ward Weil der Zehn¬
ten , wenn er schon zu der Zeit jener Schenkung
noch durch kein Gesetz privativ dem Diöcesan-
Bischof zuerkannt war , doch immer schon für
ein geistliches Gut galt , das zu Unterhaltung
der Armen , der Kirchen und Geistlichen be¬
stimmt sei , also auch, ohne Einwilligung des
Diöcesanus , von Rechtswegen nicht an einen
Dritten veräußert werden konnte Hatten nach
dem allen weder Bonisacius noch Lullus den
Zehenten im mehrgedachten Hesscngau ein : so
läßt sich davon analogisch auch auf Thüringen
schlieffen , und die vielen Zehenten darin , die
K - Karl an Hersfeld verschenkte , so wie der
Zehentenstreit , den Erzb Otgar v. Mainz , nach
voriger nor . schon im I . 84 ; erregte , aber
nicht durchfechten konnte , geben einen neiiM
Beleg dazu.

S - die folg, nok o.
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deö Erzbischofs seine eheliche Bande wieder trennen zu können, und versprach
ihm daher in seiner Zehenksache allen Beistand. Der Erzb. glaubte ohnehin
schon dadurch gute Bahn gebrochen zu haben, daß er dem Marggraf Otto von
Orlamünd, der seinem ohne Erben verstorbenen Bruder Wilhelm gern in allen
Lehen folgen wollte, die Mainzischen nur gegen Verwiüigung des ZehentenS
ertheilt hatte. Die Thüringer zeigten aber keine Lust, diesem Beispiel zu folgen,
freuten sich vielmehr nicht wenig, als sie ein früher Tod von dem Neuerer Otto
befreite(1067) , und des Kaisers Eifer, sie mit Gewalt darzu zu bringen, nahm
mit seinem Privatintereffe zu oder ab e).

Die gesuchte Ehescheidung kam, weil ihr der Pabst zuwider war , nicht zu
Stand , und dieser sowohl als andere mißlungene Staatöhandel halten, wie es
scheint, die Würkung, daß Henrich sich selbst und seinen Freunden miStraute,
und daher seinen alten Liebling, den Erzbischof Adelbertv. Bremen, wieder
zurückrief(l069 ) , der nun mit größerer Gewalt regierte, als jemals. Von
einem dem Ansehn des Königs so ergebenen, aber auch so ehrgeizigen und verr

e) Der Erzb-wollte, wiee§scheint, bei seinem würklich sehr beeifert, sich mich hierin auf die,
Zehentengesuch den Namen haben, daß es ihm wiewohl vergeblichen, Bemühungen seiner Vor-
hierin mehr um die Ehre und Rechre seines fahren bezogen, erhellt aus zweien Urkunden K.
Stuls, als um Befriedigung seines Interesse Henrichs IV- v. I . io;y, worin dieser König
zu thun sei, machte deswegen imI . ro6y dem jenes Zehentenrecht, nach dem Beispiel seines
St . Petersstift in Mainz bekannt: ^ omo-lo Vaters, anerkennt, seine Königlichen Guter in
äecimacio,reni illsrir T7ru,'i,i ° ra , ^ rc> Thüringen aber mit 120 Hufen Landes (manlrs)
ĉ ns .̂ » rsceskores mel , niLximeglis Proxirnus davon loskauft . Ouäen . <üoä . IVIoAilut. T . I . x.
kresteceskor Iveus — , ^>ens us <z,is Z? ; ^ Z76. Dagegen behaupteten die Aebbte von
sä ksnAuiiiem certsnäo Isborsiiit , er Fuld und Hcrsfeld auf der Svnode zu Erfurt,
xerkectinz scyliilivi , et escletiis Oki von der ich gleich weiter reden werde , zum
kervicorihiis esiläein Lsuoulcs suctoritsts lli - Beweis ihrer guten Sache , daß sich vordem
slrihuenäsiii ests äsereiii , und verordnet , daß Luitpold kein anderer Erzbischof diese Zehenten-
die Pribste dieses Stifts äoinosxsg« omnibus fvrderung jemals habe einfallcn lassen.
triis lishesnt iulrsin st iiire ^rsm , 3cliskku . sp . kllt . 33 . klä . Ltruy . >̂, g ; g. ^ ch
unä« xrins sccexersnt kolum, <̂iMä vocsiit habe zwar in der nächstvorhergehenden not. ein
Vttlgsrlrsi Decrmani. gosiin . 85.MoA,iiit . T . ik. gegenseitigesBeispiel angeführt : es betraf aber
x. 462. Daß sich Erzbischof Luitpold(reg. io;i doch nur Particularzehenteu.
bis ;s) um dieses Zehentenrecht in Thüringen
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haßten Minister lies sich keine Ruhe hoffen . Er suchte sich gleich anfangs an

denen zu räch n , die an seiner schimpflichen V rjagung Theil genommen hatten,

oder sonst seinen Planen entgegen zu arbeite » schienen . " Der Vornehmste darun¬

ter war Herzog Otto von Baiern , ein Herr von grostm Anfehn , der , als gebohrr

ner Graf von Nordheim , auch in Sachsen reich begütert war , und den eben

diese Macht , verbunden mit seinen Talenten , die ihn der Krone würdig zu machen

schienen , nur noch mehr in Verdacht brachten - Lambert  legt es dem Hessi¬

schen Graf Giso von Glldenvberg , sammt einem Adelbert , zur Last , die erste

Maschine zu seinem Verderben angelegt zu haben/ ) . Es trat ein gewisser Egino,

ein üb l berüchtigter Junker , gegen den Herzog mit der Klage auf , daß er ihn

zum Königsmord habe verleiten wollen , zeigte den Dolch vor,  den er ihm dazu

gereicht , und erbot sich , die Wahrheit seiner Angabe , im Fall sie der Beklagte

leugnen sollte , durch einen Zweikampf zu erweisen . Der Herzog , sonst ein

mannhafter Ritter , der jeder Gefahr zu rrohen wußte , hielt es doch unter seiner

Würde , sich mit einem ihm Unebenbürtigen , und noch dazu einem Taugenichts,

herumznschlagcn , und diese Verweigerung einer vermeintlich göttlichen Entschei¬

dung war jenen Zeiten so auffallend , daß ihn selbst Sächsische Magnaten , aber

freilich Feinde von ihm , mit gutem Scheine Rechtens , als einen Majesiäcsver-

brecher , seines Herzogthumö , ja selbst seines Lebens verlnstig erklären zu können

glaubten . Nun wurden seine Länder , und darunter auch die Sächsischen , ein

Raub seiner Feinde . Eine vollständige Rache erlaubten dem Herzog dis

Umstände noch nicht ; er raste indessen doch einige tausend Mann zusarnmen , womit

er die Königlichen Domainen in Thüringen ansiel , und seine Verwüstungen bis

Eschwege erstreckte . Vergeblich bot Graf Rücker ( von Bilstein ) die ganze

umliegende Gegend , wie gegen einen Strassenräuber und Mordbrenner auf ; er

verlohr in einem Gefecht bei Eschwege über Zoo Mann , und er selbst war der

erste , der davon lief § ) . Die Stadt Eschwege siel darauf dem Sieger in die

/ ) Die Stelle wird in §. Vin . in der §) Herz-Otto brachtei -ooMann geübt-rund
Geschichte der Grafen von Gudensberg vor- raubiüchriger Soldaten zusammen, womit er
kommen- die Äbnigltchen Domainen in Thüringen angrjs,
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Hände. Auf diese Nachricht eilte der König, der die Sache für wichtiger auf¬
nahm, als sie war, nach Goslar zurück, aus Furcht, die Sachsen möchten,
ihren Drohnngeu gemäs, diesem seinem Lieblingssiß, gleichsam der Heimath der
damaligen Könige, gefährlich werden, und rächte sich lieber von fernher an dem
Herzog; er gab sein Herzogkhum dem Tochtermanne desselben, Welf IV, der nun
niedrig genug war, dem Vater die Tochter zurückzuschicken. Was blieb dem
Otto anders übrig, als sein Heil auf den Degen zu sehen? Er beschloß, dem
König ein Treffen zu liefern. In dieser Absicht rückte er 1071, von seinen Län¬
dern an der Leine Her, in Hessen ein, und besezte den Hasunger Berg , der
zwar von Natur schon fest war, den er aber, um nökhigen Falls eine sichre
Relirade zu haben, durch Kunst noch mehr befestigte. Hier erwartete er den
König, plünderte aber indessen die umliegende Gegend aus ü). Ohne Zweifel

geschah

Its xoxulsdnnchus nilrs üe/ichieutM'SA'e perve - chrecenri plus rniniisve in es congresüons ex
nie . - Inrsi 'sa Tiiurinai , czui so ante -chi-juot HNmiiiigis coriuerunt : ex psi 'te siters unuz
rmnos sseramento odirrinxissenr , ne Isrrones occitus , chno tunr vnlnersti . Herz . Otto lies

anr mxrores inniws kneesnc , rernm üisrum darauf noch an dem nemlichen Tag seine Trup .'

cü^eprionilius exLCLrdsu , ->ä srma voucisiu .'liit , pen gröstenrheils auseinander gehen , und kehrte
conßlokschs xi 'vxere inz; enribns coxiii » Irofres „ach Sachsen zurück. LLmb.  Lclrsttu . sch SN.
e vcki ^io iuts ^uunrur » invenris -iue Inmchpi-o- , 072 . x . zgr . Daß Herz . Otto auf diesem Zuge
och-w ü--/e/,e,!oveFe, cerrsmen inlei-unr 4. die Stadt Eschwege eingenommenhabe, erzähs
nonss ? e^ renrs>ris . dtee chiu sneeps puANs tuir . len die I r̂lii Oorde ^ens . sch sn 1070. OttoLs-
lesru Iiis , hui eum chnco Otto »« ersnr , im - wsriorum O -rcstnm smilic , gui csxrs Ls/csne-

xi ^re ovcurs,Hindus , vix xiümsm ^ raelii >̂ro - U'e » wirlram dominum cseäem iecernnt . !VIo-
ceilsm tulrinenres in tuAsm vertnntnr , et slii nim . Itilroo . d'sscie . I . x . n . ( Braunschw . I7 ; 8.)

irr ^roximos Monte - er l^ lvss evschereslii Von dem erwähnten Graf Rücker ( von Billteiii)
xsiirer , hno vynsrsnt, eitstis ehichs reverti, werde ich unten weiter reden.
summa conamine nirebsntni -, Iisnch fstis aut ^ i - ?-) Dux 6)rro , vichens k !)i niliil ism sxe!
csto renrstsm torrnnss slssm cheretrsntss . I^ ls rslihunm esse , cuius et bona omnis Lsinms

äenihue , hui primo , ul res csrtsmini eom - lrolrilis sdtumplisfet , er chucsrum ,-chjns irr
inirrsrecnr , ^ eirsmenristimus sutchor incentor - snsni ^ arisch,» um conrnmeiism invslisssc , lrs-

hus suersr , eoms § , is nnne xrimns tuit , rem in extrsmum chiserimen schänoers,

su ^isochi »urboe . ,se Ktznikyr , xx « eb-r , omni - er cum re ^e , uhi xeimnm coxia Lerer , voU,-
hne ( nr vnl ^o üieicur ) vento oirsrior mvntes ris LßÄ , chimicsre . Itshue monrsm , ^ uiäiei-
sr LvUe» nrochernu » Mcku » tr »m»mirtvl »»t . Mr ti -r/si -F-t» , oocUxavit » ut is tciliesr mili-

^ . ridu«



Kap IV . Frank . Hessen . Familie der Grafen Werner . § . VI . 41

geschah es bei dieser Gelegenheit , daß die Sachsen das Frizlarer Kloster vrr-
brannten , und auch die Stadt mit Feuer und Schwerin verwüsteten r') . Der

König brachte , auf die Nachricht davon , in der Eile aus Sachsen , Thüringen
und Hessen soviel Truppen zusammen , als er konnte , und befahl den entfernte¬

ren Fürsten , ihm , wenn es nicht sogleich geschehen könnte , doch baldmöglichst
mit gewafneter Hand zu Hülfe zu kommen /<) . Der gemeinen Sage nach soll

damals der König den Dörrenberg , einen der höchsten Berge in Hessen , dem

Hasungcr Berg gegenüber , befezt haben ; wenigstens zeigen sich noch jeßo
um die kahle Flache desselben deutliche Spuren eines Aufwurfs H . Es kam bei

dem allen zu keinem Treffen - Henrich war des Krieges müde , womit es ohne¬

hin , wie er wohl fahe , den Fürsten , aus heimlicher Zuneigung gegen den Her¬

zog , kein wahrer Ernst war , und auf der andern Seite wußte Graf Eberhard

von Nellenburg , ein weiser Mann , der das Vertrauen des Königs hatte , dem

Herzog die Gefahr seines Unternehmens , und zugleich , im Fall er den Berg ver-

eibits suis , huonioüocuiigue res in proeiio
cecicliskent , rece ^ kni köret . Luin , etli nstnr -l
«t kt » ixko kstis inunituin , inunitiorein tarnen

man » st <g» e opere kecit , ibi ^ne conveet » ex

circumiscentibns s ^ris îraeks , reAern xrse-
liolilbstitr . Dsinb . Leinrkkn . sä an . ic >7 >. p.
Z4Z. Daß übrigens hier kein andererBerg , als
der Hasungerberg in Hessen , gemeint sei , wie
dann auch , meines Wissens , nirgends ein an¬
derer dieses Namens verkommt , bestätigt so¬
wohl Lambert  selbst , indem er gleich unter
folgendem Jahr 1072 ( S -z; r ) von den großen
Wundern des krncti Hernervä in La/en ° ll,r
redet , als auch der Forrseyer La mbert,  der
unterm I . 1084 das Begräbnis des Erzb . Sif-
fried von Mainz in anführt , wo er
ein Kloster gestiftet hatte.

i) Ich habe die Urk . schon Th . kk. S - i2; o.
«oe . s. ausgezoge » , und zugleich bemerkt , daß
sie auf den 29 . Oct . 108; fällt , womit auch die

Hess. Landeeg . m . Band.

angegebene inäicrio vm . übereinstimmt . Dar«
aus erweißt sich zugleich , daß jene Verwüstung
nicht etwa von einem spätern im folgenden I.
1086 geschehenen , Einfall der Sachsen herrüh-
ren könne , dessen ich unten erwähnen werde.

k) ii , s rn b . Scbakn . sä an . 1071 . x . ) 4Z : üex,
sceexto nnncio » Mi ! nrorstus , gusntas in e»

tre ^ icistione >̂ot » ir , c<>4>iss ex Lsxonis , ex
HinrinArs , stone ex kkrr^ a celerrirns con-
trsxit ; ceteris princixibus , gui lonAins abo-
rsnt , nnlnäsvit , » t , k korle res kue mors er

üinturnitsts conkei non posket , tibi Husnr

oitins poskenr , »rinstr ins » » oonourrerenc.

t) Engelhard  Cassel - Erdbeschr . S . , ; r,
und die das . angef . Schriftsteller : daß aber der
NamenDörrenberg gerade ausThürmgerberg
entstanden , will ich denjenigen zu glauben über¬
lassen , die an dergleichen Namenspielen Ver¬
gnügen finden.

F
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ließe, und sich dem König auf billige Bedingungen unterwürfe, die nahe Hof-
nung der Verzeihung so lebhaft vorzumalen, daß er sich endlich gefallen lies,
sein Schicksal dem Ausspruch der Fürsten zu überlassen Dieser siel auf dem
Hoftage zu Halberstadt dahin aus , daß sich Otto, der Prinz Magnus von Sach¬
sen, und ihre Anhänger, dem König ergeben sollten. Es geschah, und sie blie¬
ben Gefangene des Königs. Noch in eben demI . 1071 kam Kaiser Henrich
von neuem nach Hessen. Wenn er von der Harzburg, bei Goslar , nach dem
Rhein wollte, so nahm er den Weg meistens über HerSfeld, wie dann die
damaligen Könige, wenn sie auf Reisen gerade nicht ein Palatium erreichen konn¬
ten, gewöhnlich in Klöstern einkehrten. Diesmal kam er in Her Absicht, der
Synode in Mainz beizuwohnen, die über die seinem Freund und Anhänger, dem
Bischof Karl von Costniz, vvrgeworfnen Verbrechen entscheiden sollte. Tags
daraus, als er sein Mittagsmahl in Udenhausen, einem Dorf unweit Giessenn),
eingenommen hatte, und nun alles wieder den Pferden zucilte, hatte sein Lieb¬
ling Lupold von Mersburg das Unglück, beim Aufsteigen durch feinen eignen
Dolch umzukommen. Der König war ausserordentlich betroffen; er lies den
Leichnam nach HerSfeld bringen, wo er mit groser Pracht in der Stiftskirche
beerdigt wurde, und erkaufte ihm gegen zo Huben Landes, die er den Mönchen
zu Merkenfeld, auf dem Eichsfeld, anwies, reichliche Seelenmessen o).

Des Königs trauter Minister, Erzb. Adelberr von Bremen, starb zwar im
folgenden Jahr ( 1072) : aber die Grundsäße, die er ihm eingefiößt hatte,
würkten fort, und so erlosch auch der Haß der Sachsen nicht, den sie zuerst

m) Lcktskr» . I. 0. Ivr « et rnoetiiris rsAem conkccit , trstimgue

n)  Gdcnhausen , in dem Londorfcr Gericht . Ilerveläism in nieäio scciesiss,

0) 1.LMb>. Scdskkri. sä SN. 1071. Z48 : cnm iriŝ nitlc-s kullebris otticii xowps texeli-

Znter eunäliM venit (R,ex ) . Mäe vit . XXX . g»sgue in »» ks8 xro siüin » eius wo-

SiAreLlus , äie xoüer » , in vill ^m , guss äici - nskerio cunttsäiäii , in loeo , gui äicitni

Inr t/rentiu/Ln , pxsntlenäi ^rstis äiverrir . Ich habe die Originalurk . über diese

Luingue isbecti ism , lerventisümo scceiersn - her Abbtei geschenkte Hul ' SN Bell . I ^X. S - 6v.

äi itineris kuäio , cci tstin ^ Sinnes csdslis » ie - «hdruckeit lasie ».

^crereur etc . - Luirrs cLlsriritss iutolcrshiü äs-
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entzündet halten. Es kam hier alles zusammen, was Staaten verwirren kann;
a»f der eine» Seite ein zwar nicht schwacher, aber verzogner, meistens übel
berarhner, und sich selbst oft ungleicher Herr; auf der ändern Seite Fürsten, die
sich auf den Trümmern des Königlichen Ansehnö erheben wollten, gereizte Untere
thanen, die in dem Uebermaas des Haffes vergaffen, daß sie Untenhanen
waren; und nun noch Päbstlicher Unfug, und Pfaffenkabale, die fo viele gähr
eende Safte unterhielten, oder noch mehr in Bewegung setzten. Henrich fuhr
fort, in Sachsen und Thüringen Berge und Hügel mit Schanzen und Sch 'dsscrn
zn bedecken, und den Anwohnern durch Requisitionen und andere Bedürfnisse
lästig zu fallen. Noch dazu reizte er die Thüringer durch den Zehenkenstreit, den
Erzb. Siffried von Mainz von neuem in Bewegung bringen mußte. Es wurde
auf den März ein Synodus nach Erfurt ausgeschrieben. Sowohl der
König als Erzbischof erschienen dabei persönlich, beide mit einem streitbaren
Hausen spitzfindiger Canonisten, und, um ihren Auslegungen Kraft zu geben,
erstere» zugleich mit einer rüstigen Kriegsschaar. Die Thüringer s ßten ihre
Hofnung hauptsächlich auf die Aebbke Widerad von Fuld und Hartwig vonHcrSr
feld, die so viele mit Zehenten versehene Kirchen, und eine unendliche Menge
von Gütern in Thüringen besaßenp). Und hätten hier Gründe entscheiden
können, so würden sie allerdings gesiegt haben; sie beriefen sich auf die Schen¬
kungen und Privilegien Kaiser Karls des Großen und seiner Nachfolger, auf die
Bestätigungen der Päbste, ja selbst auf die Erzbischöfe von Mainz, die vor dem
Luitpold, S -ffriedS nächstem Vorfahr, sich so einer Forderung nie ermächk'gt hät¬
ten. Aber Siffried wußte diese Bescheidenheit seiner Vorfahren ganz anders zu
erklären; sie hätten den altern Thüringern, als Kindern im Glauben, nur Milch
reichen dürfen, jezt seien sie erwachsen, und könnten stärkere Speise vertragen.
Die Thüringer, die diese Glaubensstärke gar nicht in sich fühlten, hä'tcu gern,
mit Verwerfung der Synode , an den Pabst appellirr, wenn der König nicht jedes

7>) Lcliaiin . »n . ic>7Z. P. Z; Z.: tur , Hiioä Iii ecclelias äscimLtes plurimils , er
l îes st tiäucir ^ otiitimilin in pr -ieäis iutiiiilL Imderent in Hiuvin ° iL , et lü

»dbrre Fuläeuü et »dbsts lriteb »- L csirta ceeitlisieitt , üdt ULS cLitenäun » eiset.

F 2
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Beginnen der Art mit Feuer und Schwerdt zu rächen gedroht hätte. Bei diesen
Umständen bli-.b den beiden Aebbten, die ohnehin so gut wie Gefangene waren,
nichts anders übrig, als nachzugeben. Der zu Hersfeld überües die ganze
Sache dem König, und dieser brachte einen Vergleich des Inhalts zu Stand,
daß der Abbt von seinen zehen mit Zehenten versehenen Kirchen ( ciecimalks
eccleüae) zwei Drittheile des Zehentenö, der Erzbischof das dritte, in dessen
übrigen Kochen aber jeder die Hälfte, der Erzb. hingegen in seinen eignen Decir
Malkirchen den ganzen Zehenten ziehen, und alle seine Domaincn in Thüringen
zehentenfrcy besitzen sollte§). Nun beugten sich endlich auch die übrige Thü¬
ringer unter daö neue Joch , fanden aber bald Gelegenheit, es wieder abzu-
schütteln. Herzog Otto, der nach Jahresfrist seiner Gefangenschaft ledig worden,
stand mit einigen andern an der Spitze, und belagerte den König in der Harzbnrg.
Mit genauer Noch konnte dieser noch durch wüste Wälder und heimliche Pfade
nach Eschwege entrinnen. In Heröfcld hielt er sich endlich sicher?'). Hier ver¬
weilte er vier Tage lang, in der Absicht, die Reichsarmee zu erwarten, die er
schon vorher, dem Scheine nach, gegen die Polen, im Grund aber gegen die
Sachsen aufgcbvten hatte. Die Bischöfe von Bamberg , Würzburg, und

y) l .smd . Lciisün . ; ; 4-: ,4.ddss Le/Uie?-
liiorum pericnlo conterrikus , Huonism

»iiug , in srclnm conclnüs redus , non jiste-
i>st ektn ^ium , rein conülio re ^is ^ ermiüt,
^ustcnus , p!ont ijrfe ix rrum et se ^ uum inäi-
osret , csuism inter ie et »rciiie ^ isco ^ nm ter-
minsret . Oin i »,itur dsdits geiiderslione , in
iisnc tsixiem psclionem , meciisnte re ^e, sddss
et srcitiejüscop >s ecm?enl 'erunr ; ut sdliss , in
äsceni luis <iecimsiii >us uccicüis , äuss psrres
aecimsrum , tertisin srciiie îisco ^ms sccij ' eret:
in relic ûis vero eins eccleüik , tiimigis sbdsti,
tiimiiiis srcliiepiscopo contin ^eret : udi vero
eccleüs ä 'ecimslis propris srcliie >̂isc (>̂>i eriet,
tots iiüc ei ciecims cecterek : ^ rsetei es , ut
Minies Dominicsles »rcliiexiscoj >i curtes , in

HnscnnHns etkeiit >̂srncliis , sd omni penitn«
gecimsrum exsctions immunes msnerent . Lud

iu ^ um niiiso sddste ileivelclenü , üstim Hiu-
rin »i , omni l^ s sgemls , e» ĉ uog in illiu»
xrucientis et eloijueinis ^iurimum Lciucise tibi
posuiikent , non uitrs reiiitvrunr , ieä äecims,
in rsii ^ uum sds ^ ue retrsctstione tisre xro-
ieiii iunt.

r ) I . e . x . z ; y: : Puerto clie ineclrs , viAÜii«
so lon ^n itineris isdore ns ^us «g exiremsm
Isüiuniinem cnnsecti , Lr/ie/re/i '/iAe pervene-
innt , udi cüio tomno ^ ue Psululum recresti,
pokterociis , ididus ^ .u^iMi , cum ism miie»
sre^ uentior sä re -;em cvnüuere coexiliek,
Le / ve/giam coutenäerunt etc.
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andre Fürsten, die mit ihren Truppen schon in der Nähe waren, kamen zu ihm
nach Hersfeld; Herzog Rudolph von Schwaben hingegen, samt den Rheinischen,
Schwäbischen und Baierischen Bischöfen warteten bei Mainz, wo sie ein Lager
aufgeschlagen hatten, auf weitere Befehle. Der König lud sie nach Cappei
(Spi -SeappeO, einem Dorfe unweit Zicgenhain, zu einer Verachung ein §).
Hier erniedrigte er sich zu den demüthigfien Bitten , sie möchten ihm, der König¬
lichen Würde, die sie ihm verliehen, und der Ehre des Reichs in dieser Zeit der
Noch mit ihrer Hülfe nicht entstehen, und rührte sie bis zu Thräncn. Einige
riechen, sogleich mit gewafnekcr Hand auf die Sachsen loszugehen: andere
glaubten zu einem so weit auöfchenden Kriege, zum Kriege mit einem so tapfern,
durch so manche Unbildc bis zur Verzweiflung gereizten Volk, wie die Sachsen,
mehr Vorbereitung, und besonders mehr Geld nörhig zu haben. Diese Meinung
behielt die Oberhand; es wurde beschlossen, daß sie auf d. 6. Ock. des nemlichcn
Jahrs (lo ?Z) bei dem Dorf Breidenbach , nahe bei Heröfeld, mit Heercs-
macht zufammenkommen wollten t). Der König zog indessen mit den Fürsten
nach Tribur , und allen Gegenden des Rheins umher, und suchte sowohl selbst,
als durch Gesandten, das ganze noch unbefangene Teutschland zu seiner Hülfe
anfzubieten. Die Sachsen waren aber nicht weniger lhärig. Bei den Thürin¬
gern bedurfte es kaum noch eures Slosss ; sie traten auf die erste Aufforderung
der Verschwörung der Sachsen bei, und ließen zügle eh den Aebbten von Fuld
und Hersfeld, und andern in Thüringen angesessenen Großen entbieten, sich ent¬
weder auf bestimmten Termin der Landeövertheidigung mit gewafneler Hand

») 1. c. Nsx irague misst ; mmciis msnstavir,
»t kam ixss ( HustoizUms ) czu-im cacrei 'i , ^ ui
rum eo riant , priircipes cituto , czurmtum Zot¬
ten t , itiuem , Kui occurrei 'eiit in viM, , czuss
sticitur , lumä xrvcui »h ssci-vc/it -u.
<̂ >10 cum vrmtteuk etc.

t ) I . c . p . gso . : Oecrevir Itex , ut ss^ timo
«lie ieüum ssocli IVtirdcketis mile « in cx-

^restitionem uäunsrelm ' , in villu Hervelsteustr
mc>n->6ecii , ^uas sticitur Lccctin»«». Dvß
»Uk>.r lezkcrm Namen das Dorf 2-veidcnbach
an der Fulda zu verstehen sei, habe ich schon
Th- Id. S . 402. nur. x. bemerkt, und mich zu¬
gleich auf eine Urk. v- I. >270 . in Schmin ks
ülonim tt-tss. 60II. III. x. 250 bezogen,
wo dieses Dorf gleichfalls Liräinj-c» genannt
wird.
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anzuschliessen, oder der Plünderung ihrer Güter gewärtig zu scyn»). Der Krieg
breitere sich indessen doch nicht weiter aus ; die Sachsen und Thüringer begnügten
sich, die innerhalb ihrer Lande erbauten Königlichen Schlosser, eines nach dem
andern anzugrcisen und zu zerstören. Die Reihe kam endlich auch an Volkeroda,
jetzo ein Vorwerck, und darnach benanntes Armin dem Gothaischen, wo sich die
Königin wahrend der bisherigen Unruhen aufgchalten, und ihrer nahen Entbin¬
dung entgegengeseheu hatte. Bei diesen Umstanden lies sie der König durch den
Abbr Hartwig von Hersfeld, mit Einwilligung der Thüringer, abholen, und
nach Hersfeld führen. Hier blieb sie, weil Henrich bei damaliger allgemeiner
Reichsverwirrung keinen sichrern Ort für sie zu finden wußte, und gebahr ihm
bald darauf ( l2. Febr. !Ô g.) seinen ältesten Sohn Conrad, den der anwesende
Bischof Ezzs von Altenburg taufte, und der Abbr,^ sammt einigen Mönchen,
aus Mangel anderer schicklichen Palhcn , aus der Taufe hoben n). Die Lage
d-S Königs war allerdings, und großenkhcils durch eigne Schuld, traurig. Wer
noch von Großen um ihn war, — und das waren meistens Geistliche —
that es mehr, um nur nicht für abtrünnig gehalten zu werden, als um ihm bei-
zustehn. Die meisten Stände hingegen erklärten öffentlich, weil sie den Sachsen
und Thüringern im Ganzen nicht Unrecht zu geben wußten, daß sie die Waffen
nicht gegen Un'chuldige tragen könnten; es that dieses sogar das Fuldische und
Hersfeldifche,Milirair Was blieb also dem König anders übrig, als Zeit
zu gewinnen, und sich zu demükhigen Unterhandlungen mit Unterthanen zu ernie¬
drigen? Die Erzbischöfe von Mainz und Cöln, die neuerlich wieder auf Henrichs

, exiscn ^ us ^Vormrtisnü », yuein
civitilte M.1 lupie vxpnlei 'st , >̂raswie » äucss
omner LoionriL « , Luovi ^e , I ^orii »iii >̂ i .ie,
ülolellae reß-ionis , Lareiitinoriin,,
etiain st ktervstltsn/rL aööatllM,
conktiliitei si conrrsUixerunt , nolle 5« »U o^-
xieltivnsm innoeeuruiv simr seiie : ^„1 H
eri-nn visäice plecti Re¬
dest , »ämilifsenr , »ci Iios so » Aravi« er Iscil«
sxLus -ldili « oseellirs«

u) I. o. UnirinLi <ten »nel2nc
ttsri/i , er rddsri üs >r>s/c/e,-/r, ec cssleril ? ? i/i 11-
cipibu5 > in IdurinAia prseäinrum
lisderent , » t <>cl terenclirrn ^enri stiiie auxiliüin
«is iraturo cnnrnr rr venirenc : ni. iä 5»esrent,
le doii .r eorunr xratinus oinriiL äliexrilt -os.

«) I. c. x . Z67.

r>r>) t . 0. p > ?6z. / . rcliiesiiscopus ditoAunri-
»u », , reluexiseo >̂ne Loionienlii,
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Seite getreten waren, brauten es endlich bei den Sachsen mit Mühe dahin, daß
auf Lichtmesse des laufenden Jahrs ( i.074) ein Reichsrag zu Fritzlar gehalten,
und daselbst, in Gegenwart des Königs, das ganze Klagcwerk entweder nach
dem Urtheil der Fürsten entschieden, oder ein neuer, allen gefälliger, König
gewählt werden sollte iv) . Henrich konnte sich von dieser Versammlung wenig
Gutes versprechen, und da ohnehin der Abtrünnigen immer mehr wurden, und
ihm der Vorwurf , seine treuen Anhänger in den Thüringischen und Sächsischen
Schlössern ihrem Schicksal zu überlassen, indeß er selbst zu Worms in träger
Ruhe erschlaffe, eben so schmählig als ttachrheilig schien, so wollte er lieber das
äusserste wagen, und rückte noch im Februar mit einer schwachen Armee nach
Hersfeld vor. Dieser Entschluß machte seinem Muthe größere Ehre , als seiner
Klugheit. Er schien es selbst zu fühlen, und hatte daher schon vor seiner An¬
kunft den beredten Heröfelder Abbt mit FriedcnSgedankeuan die Sachsen geschickt,
die sich, wie man sagte, bei 40,000 an der Zahl müdem rechten Ufer det
Werra gesezt hatten, um dem König den Eingang in ihr Land gleich au der
Grenze zu versperrenw). Henrich rückte bis auf einige Meilen von dem Fluss

-§) t.. 0. »ä -in. 1074. ?- ZS?, heißt es von
den Unterhandlungen, die beide Erzbischöfe
mit den Sächsischen Abgeordneten zu Corvei
pflogen: Vix tsn6em ieästa innItituSins i>t>
tii3 , Hui i.ipientioi es ersnt , nn -niinii conientn
K-nnsiinit , nt znoxinni lisli <loni -iä ! poit ? ni i-
ücationcui i .iiictse iVi-ni -le conveni-

rent , üiic n̂« coniniunicsto cuin «setetis rc ^ ni
xrincipibus cnnülio , ^ «rielit -inti tsixn ->iic ->e
rectvrein , ĉ ni oninidns ^>i -icniiiet , conüi-
tuerent : re »i <̂-iocjns in ->nclsvei .unt , nt ü it ->
Lbi expellire insiesrei , elie Usrut -i xrseiro
sSeiiec , et fns innin non îer e^ ilroi -nn , iint
^>er internuncios , iell zirseiens i îie vivs voce
expoiin1 ->ret.

-x) I. v. ji . z6tz. : R.ex VVoim -nis e^rsiius 6.
«»I. IHbrn <nü ( 27 ) i/e >'tie/ -ir'ani cnin ex-
«reitu venir . — Irians emt vLiiäiitiinuin,

et ti ^ deinii üccit -its siehant omnis etc . —
liex , xriclie <̂uinn liervelciirm venirer , iniük
»bbstein Llecvsiiienieni -iä Saxones , hni ln
ultei -ioi?e ci^>» 7̂ ttras iluininis , aä 40 inilli -s
con ^teß -iti , retlclers kerelisntnr , inveltixsis
at>eis , sn nnncii ini tnto s.i eos irs »e teciirs
jiviient . Ipls N->ns ^telins Ilerveitlisni , in
^inxiinis vütis reSituni -ilibatis ptsetrolsdatnr,
änobns ferme inillii ns ->j>r,ici1icto ünvio : nec"
uiterius csitiL nioveie vo ' nik , äonec inile»
si?e<4uentior conveniret , er ipie llili ^eniins
xsi ^ nireiet , -in ixes recnoerrinllse pscis
leli ^.ns eitet : üĉ niiieni -nnliet 'st6 -ixonii,ns
>̂I-icuiiie , nt ei in ^reiinrn Ilinrin ^ ise non

eoncecierent , iell it -ltim in ipia ünininis
^i 'Leiiieti , 41. 0 ./ ÜV-r/tr .-Zr -r/Nt/r -' e -tici-
meLat , ink -rnct » ->eie exci ^ eienk veinentem
«tx. Ich habe übrigens von dttitk Stelle , itt-
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vor. Es war gerade ein harter Winter, alle Wasser waren gefroren, und all«

Mühlen standen still; ein neuer Schrecken für den König, der nun durch keinen
Fluß mehr gedeckt war, aber auch ein neuer Vorwand für die Armee, sich ihren
Lluterhalt durch Räubereien zu verschaffen, und die umliegende Gegend auszu-
plündern! Der König sah diesen Verwüstungen ruhig zu, um sich für solchen
Preis die Treue der Soldaten zu erkaufen. Mangel und Noch wurden so groß,
daß die HcrSfelder Mönche nur mir Mühe in ihrem Kloster zurückgehalten wer¬
den konnten̂ ). Glücklicherweise hatte Abbt Hartwig die vereinigten Sachsen
und Thüringer zu einem Vergleich geneigter gefunden, als man vermuchet halte.
Man kam zu Gerstungeu über gewisse Bedingungen überein, freilich harte Be¬

dingungen, die eben daher bei dem König Anfangs kein Gehör finden konnten,
es aber doch zuletzt noch fanden, als er die Armee mustern wollte, und gleich¬
wohl, so willig die Fürsten den Worten nach waren, niemand aus dem Lager
rücken mochte. Unter den Vergleichspunkten war auch der, daß er die Ver-
bundnen bei ihren hergebrachten Freiheiten und Rechten lassen sollte, womij
besonders das Zehentengesez gemeint war. Ohnehin war seit dem Anfang des

Sächsischen Kriegs von dem Eintreiben der Zehenten in Thüringen keine Rede
mehr gewesen,, und war es auch nachher nicht mehr 2). Als sie der Erzb,
Siffried noch in eben dem Jahr , den Gersiungec Trattalen zuwider, auf einer

Synode

sofern sie die Werra als die Grenze zwischen
Thüringen und Hessen angiebt, so wie von
riircr andern, die Gerstungen in eouünio
TiruririAise er üsllise sezt ( !, c. P . zür .) , scholl
Th. u. S .472. das nöthige gesagt.

) ') 1. c . Inter Iiss niorss exercicirs Ueßis,

prseäse gusm Pii ^nss sviäior , Per conriAiiss
Herveläise villss 1oi>°'s Imegns äiscurrebsr,

essgue Nolrilirer äePvPnIsdsnir , er sirk Prss-
texiu liseell -irii viotus , gnc , in rnilirism sls-

terur , Prserer misersm vitsrn niliil rslicjiiiinr
Fseisbst iiliioceirridui : negu « rex ProNidebrr

Iniurism , ut milirem Noe Preeio rsäemPtiru»
äevotiorern ülii sseeret , <̂ us clsäe ita sriritse

starre exlisusrss sunt Potseslioncs I 'uläenlir
nionstlerii srgiis Lsrveläenlis , iit i » »rs-

vefcenle slimsnrorrrrn inoPis , msAir» euin
äisäcultsle krscres rerinerentur in nionsksriis.

Herveläenüs , reverius s Ssxonidu,

rerulir , eos Prserer omiriuni oPiuionsm miti»
sryue Piicikc -l retPoriäsrs erc.

s ) Ii.srnd . Lcliskfu . sä sn . 107z . P . z66 . :

80c snno , xok exnrtum dellnm Lsxonicilin.
inrlls äeineeP ; exsclio sscts ek äsciirisrun , iu

Ttir »-



Kap . IV. Frank . Hessen. Familie der Grafen Werner . §. VI. 49

Synode zu Erfurt wieder in Erinnerung bringen wollte , wäre er beinah erschla-

gen worden n ) . Der Friede hielt bei dem allen nicht Stand . Die Sachsen
hatten in der bewilligten Zerstörung der Schlösser bei der Harzburg das Maas
übertreten , hatten die Altäre , und selbst die Gräber nicht verschont - und so

glaubte auch Henrich an die Traktaten nicht mehr gebunden zu seyn, . oder viel¬
mehr , er bediente sich dieses Vorwands , um seiner Rache einen günstigem Aus¬
bruch zu verschaffen . Durch größeren Schein Rechtens , und feine Staatökunst

wußte er seiner vorher verdorbenen Sache eine so glückliche Wendung zu geben,

daß er überall Eingang fand , und im Junius des folgenden Jahrs bei dem oben

erwähnten Breidebach , nahe bei Hersfeld , eine ungeheure Armee zusammen

brachte . Um den Sachsen keine Zeit zum Unterhandle » , und seinen Anhängern

keine zum Erkalten zu lassen , riß er sich von da mit solcher Eile vorwärts , daß

er die Sachsen bei Hohenburg an der Unstrut überraschte , und ihnen kaum Zeit

genug übrig lies , sich in Schlachtordnung zu stellen . Es war ein großes Tref¬
fen , und des MordenS kein Ende ; die Niederlage der Sachsen war vollkomme » .

Nachdem der König seinen Soldaten mit Rauben und Plündern Genüge gethan,

ließ er sie bei Eschwege auseinander gehn , unter der Zusage der Fürsten , sich

im folgenden Jahr noch rüstiger , und in größerer Anzahl bei Gerstungen zu

sammlen . Es geschah würklich , obgleich mit geringerer Macht ; aber die Säch¬

sischen Fürsten fandm räkhlicher , sich dem König lieber auf jede Bedingung zu
unterwerfen.

Auf diese Art hatte Henrich das Vergnügen , seine Feinde gedemüthigt

zu sehen , und würde dadurch vielleicht die Ehre seiner Krone , so wie die Ruhe

seiner Regierung , für immer gesichert haben , wenn ihm nicht der Aberglauben

seiner Zeiten , und die Herrschsucht dcr Päbste noch grösere Prüfungen Vorbehal¬

ten hätte . Es entstanden neue Verwirrungen , neue Kriege . Die Sachsen und

ihre Anhänger konnten nun , durch die geistliche Waffen des PadsteS verstärkt,

, <P >o <1 oe - le ^e , Huoä , äura äecimii ilnrvoäerLtiiri iit»
erKoitsin iiivsnisleiik , itl. Nrutitas ti !ii s zrakri.- Iiisrec , Pens rsANunl eiirn vit » LNiiüttek.

bu « IsAes inünn inilitLri cnerentur , et äulents a ) 1. c . P , Z79-

Hess . Landesg . III . Band. G
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ihrir Rache freierem Lauf lass'«. Sie seztenihm nacheinander den Herzog Rudolph
v. Schwaben, und Graf Herman v. Luxemburg entgegen: und doch siegte die
Tapferkeit oder das Glüek des Kaisers, und nur die Treulosigkeit seines verführ¬
ten Sohnes konnte ihm zulezt die Krone rauben. Ich setze alle diese Geschichten
aus der allgemeinen Neichshistorie voraus: was davon Hessen insbesondere
angeht, ist nur wenig. Henrich lies 1079 einige seiner Vertrauten mit den Häup¬
tern der Sachsen eine Unterredung zu Frizlar anstellen, in der vergeblichen
Hsfnung, leztere gegen die despotischen Anmaßungen deS Pabstes zu gewinnenö).
Sieben Jahre später( 1086) unternahm er einen neuen Heereözug nach Sachsen,
mußte sich aber, wegen der Unruhen, die in Obcrteutschland ausgebrochen waren,
zurückzieheu. DieSachsen zogen ihm nach, und belagerten Hersfcld; der Erzb.
Hartwig von Magdeburg, und Bisch. Bucco oder Burckard von Halberstadt
waren dabei in Person zugegen. Ersterer grifes soviel ernstlicher an, weil er, nach
dem Zeugnis des Heröfelder Mönchs, und nachmaligen Bischofs zu Naumburg,
Waltrams , den der Kaiser häufig zu Gesandschaften brauchte, einen besonder»
Haß gegen diese Abbtei hegte. Zum Glück rückte der Kaiser noch frühzeitig genug
zum Entsaz herbei c). Im folgenden Jahr täuschten ihn die Sachsen, als er

b) Lerrliolä . 6onlrsur . sä sn . 107Y: Osliino
rex inxts Nliennin nsc n̂e in ineäisin 9 >r->ärs-
Aslirnsin <̂>islitercuni <̂iie conrmorstns , ireiurn
«nrnes , ^ uos contrs Lxokolicsin äi ^nirstein
eonäneere er ^ ivvoesre xotersr , xi 'ivsrirn sä
inobeäienlisrn er redeliionein säinrsros con-

trsxersr . Vr non lolnin iä ^ rivsrim ec clsin
inolitiir , vernnr porius in
cot/o ^nia , yno Laxonnni o ôtimater et i^ rnt
Intimi aä/titon »t /rir äiebllt tonrienenant , >̂L-
Isrn oinnidus keeit prseäicsii , ^nis in nnllo,
^irsä sä le ^ rtinnsril , scrn vel ne ^ otio cursin
^el rss r̂eclnin >̂iorlus in äoinno ^ polrolico
tisders volnerir.

») Vo» diesem Hersfelvischen Mönch, und
Wchhcrigen Bischof zu Naumburg,, handelt

S truv in dcrVorrede zu dessen Buch äe uni-
rste ecclelise contsrvsnäs , oder ^xolvAis >̂ro
ReniicolV - Iinp . sx . Greller . 88 . D . I . x . 2Z4 f.
umständlich. Das ncmliche Buch ist auch in
Gvldasts ^polô iis xvo Iinp. Ueur. IV. x.
;z f. al'gedruckt. ü<. II. csx. 16. sx. Greller. I.
c. x . 284. sagt der Mönch ! Hki 'inisnnns cv.
?ütze!burg, der Gegcnkönig HenrichsŝKLxi-eo-
^is et krinci ^ idus 8sxonise conteinptiii esc
Iisbirns , <̂ui oinnes in vsiüs volnntscilius
voledsnt lein ^ er rsAnsre — Ucce uos sli ^ nsn-
äo eunäenr Herimsnnnin viäirnns in csüli»

Zsxonum , » ou reßis lins xrincixis loco rnili-
tsie , cjnern ns sä colloynis <̂niäein princi-
P »rn ^ eispexirnns venire : er enni sn^ iicitsr
enm inrerxeUsreinns xro iinininenlis xericrrli
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mit -einer neuen Armee über Heröfeld heranzog , durch verstellte Friedensunter-

handlungen ci) . VUk eben so Wenig Aufrichtigkeit unterwar f sich ihm der in die
Reichsacht gefallene Markgraf Eebert von Thüringen zu Hersfekd . Erst IOZF,

nachdem der bisherige Apostel des Aufruhrs , Bischof Bucco oder Burkard von

Halberstadt , zu Goslar erschlagen worden , war cs den Sachsen mit ihrer Untere

werfung Ernst . Der Kaiser bewilligte ihnen eine allgemeine Amnestie , und Herr

mann von Luxemburg legte den misbrauchten Königstitel wieder ab , kam aber,

eben sowohl wie der unruhige , neue Händel beginnende Markgraf Ecbert , bald

darauf gewaltsamer Weise umö Leben . Wahre allgemeine Ruhe konnte indessen

der Kaiser nicht hoffen . Da er zu gros dachte , um dem Uebermuth der Päbste
die Ehre seiner Krone durch Abtretung des Jnvestirurrechrs aufzuopfern , so waren

auch alle Mittel vergeblich, ihre Rachsucht zu versöhnen- Sie wiegelten, als

uscsslitats , tamtam ^ n « mrnaöatar nobrr Z05 . anfÜhreN ! kolt treilecim expsäitionss,

ria/titar at ^ us conti ' ltro Lcc/s/ias no/tra « Huibus oontra HeAem , eunäemHne Imperato-
(Uers 5elclsnlis ) , 5s non posls vei tibi vei no - rem Ilenricbum tiipraciictiis miiitaverat L « r-

dis xroäesls . — I, . II . e . r8 . crzedlt Waltkam carctll ^ (oder Bucco , Bisch , zu Halberstadt ) ,
weiters : „llarta -A (Erzbischof zu Magdeburg ) , ĉ uem nos iple <ino ^ us viäimus cum illo üla-
ut euerteret rs ^ iam potcltatem , immo clivinam ^ aäaburASnti HartarFo in catrris , Piss polus-
oräinationem , militrvit cum 5nis coutortibu » rant Laxones segne L'buringi »ä iocumllero »-

Ilpiscopis per mul es » expeäitiones contra Ilen - feldiss ( ticut Iiepra iam äiximus ) ĉ uanclo per-

ricbiem ?,egsm : ĉ uarum nulla msgis sä viuum rexerunt in orientalem I °ranciam acl patranäun»
nos teti ^ it , g ûam illa ^ aancto act / ocun ! Ile - illu <l circa IVirtriburAMannas occiliouislcelus
rot/s/ -tias joo/ait ca/tra . § pecia/iter enim ip/s ( 1086 ) , pott leaec (in ^ uam ) occilua est in 5eäi-

prae caete, ' !§ § axoaröll ^ o^ io /rabebat ennltsm tione ĉ uaäam popularium Inorum Xlonis Xpri-
locam Hero ^/e/tUas , üteo ^ ae cinitatem et / au - lis , — Xnno lVH -XXXVII (andre IV88 ) -

cta no/tra yvaersbat omnib »^ nioctir ^ s/rasre . tt ) Imperator sxpeclitionem movit in Laxo-

dlam Xbbas eiuaäsm loci , clictus Huoyne st niam , teil amicornm luorum conklio ua <̂us
ipte Ha,tur ° lt^ tuocesltzral illi «lamnato , et Hernet ^ ram reäiit Illuc ex Parte Zaxonnni

äepolito in episcopatum !VIa^ <l »bur ^ enlis eccle - Lcbsrtus IVIarcbio aci eum venit pro psce inter
tiae etc . Vvlt dem lejteru Umstand , daß der eos lacienäa , ^ ni cum omne bonum <is 5e Im-

Abbt Hartwig dem gleichgenaunten Erzbischof psratori promitlerec , Imperator exercitum

zu Magdeburg von der Kaiser ! Partei entgegen 6imilit , et lilcbertus onmo bonum , luoU pro-
gesezt worden , will ich in der Hersfeldischen milerat , aänibilavit » er non oeculrum 5e<!
Geschichte weiter reden , und hier nur noch eine manileltnm inimicum Imperator ! 5e pokmo»
andre Stelle Waltrams aus I . , II . Lap . gl . p . äum exltibuir.

G s
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der innere Zwist der Fürsten ihn nicht zu G . und richten konnte , seine eignen , schon

jurThronfolge bestimmten Söhne , Konrad undHenrich , nacheinander gegen ihn

auf . Es geschah in Frizlar , wo sich der unglückliche Vater auf einem Hecrzug

gegen den aufrüprischeu Graf Dietrich von Eimb . ck gelagert hat e , daß ihn sein

treuloser Sohn Henrich verlies , und nach Baiern entfloh e) . Bekanntlich

mußte ihm der Vater bald darauf , durch neue V . rrärherei gezwungen , den

Thron überlassen.

Man stelle sich den Zustand Hessens in diesem Zeitraum namenloser Ver-

Wirrung vor . Den Sachsen benachbart , war es ihren Anfällen zuerst ausgeftzt;

und nun die häufigen Durchzüge von Armeen , denen es zuweilen zum Sammelplatz

dienen mußte , und das zu einer Zeit , wo Freund oder Feind nur wenig Unter¬

schied machte , wo Rauben und Plündern zu den militairischcn Uebungen gehörte,-

und der Kaiser sich nicht selten durch zügellose Nachsicht den guten Wollen seiner

Soldaten erkaufen mußte . Hierzu kam die allgemeine Verwirrung des kirchli¬

chen Zustands , der damals auf die innere Ruhe der Staaten ungleich größeren

Einfluß hatte , als jetzo. Zwei Kaiser , zwei Päbste , und insgemein auch zwei

Bischöfe ; wer dem einen anhieng , hatte den andern gegen sich. Hessen war

dem Kaiser ergeben , und sein Diocesan , der Erzbischof von Mainz , war mei¬

stens gegen den Kaiser . Den ersten Hasunger Mönchen , die , wie ich unten

weiter erzählen werde , aus dem Schwäbischen Kloster Hirsau , dahin berufen

wurden , war , als vermeintlich orthodoxen Päbstlern , der Druck , den sie

darüber ausstehen mußte » , so unerträglich , daß sie lieber wieder nach Hirsau

davsnzogen.

e) Der Lrrn -il . 5r>xo sZ SN. Ivotz . P. 601 . er - e!ru , »LAS erisrn Renrico Klio tiro cornirrline,
zehn das Vergehen leoäerici tiomiri « L.ixo - sx^eäilioiiein sdverlns eunxielii llisollvricurir
iiiei , Imzieräroris p >'ox>in -; !'.i , der einige An - «lirsxit . r»
Hänger des Kaisers , als sie zu ihm nach Lüttich orrs ek äistenko inrer eum er Llinm . — Lr
reisen wellten , namentlich auch lieriinsrinnin -ii-liimens <Ze kilti'is UnniliMbns Herimüiinilin

LlZ^ütlsönr ^eufemLomirelN , gefangen geNVM- er alios ^ nosciinn H . läus Oecenidris etsli»
nieu hakte, und fährt darauf fort : I -Nilius Irii- sbtcessn , er in Lawari -lln tliverrir elc. Ich

xer »roe conixeitis nimium intliAn ->ru5 eü > er übergehe andre Zeugnisse,

sirc » letinin Linieri ^ nüreae cvo ^re ^sro ex «r.
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Was ich bisher erzählt , sezt das genau ste und freundschaftlichste Ver¬

hältnis zwischen Kaiser Henrich I V. und Hessen voraus . Hier ist er wie in seiner

Heimath ; hier sammelt er seine Armeen , findet hier im Unglück seine Retirade;

die Hessischen Großen sind ganz in feinem Jmeresse , und wenn ihm Herzog Otto

schaden will , so greift er ihn in Hessen an » Drcse Anhänglichkeit in Rücksicht

auf Hessen allein aus der Eigenschaft einer Fränkischen Provinz herleiun zu

wollen , wäre zuviel gesagt ; denn es hielten es bei weitem nicht alle Fränkische

Länder nut ihm ', und selbst der vornehmste Fränkische Prälat , der Erzbischof

von Mainz , stand häufig auf der Gegenseite . Ich glaube vielmehr in jenem

genauen Verhältnis eine neue Bestätigung meiner obigen Ausführung zu finden,

daß der größte Theil von Hessen damals zu dem Farniliengut des Fränkischen

Kaiserhauses gehörte , und einer oder der andern Nebenlinie desselben zustand.

Eine andre Bemerkung belrift die Stadt Frizlar/ ) . Sie hatte seit

des Vonifacius Zeiten theils durch ihre bequeme Lage , und den allgemeinen

WachSlhttM der Culrur , theils durch das Kloster , das der Heilige daselbst gestif¬

tet , an innerem Wohlstand sowohl , als Ehre und Ansehn zugenommen , und

konnte im Mittelalter , ehe sich Kassel unter den später « Landgrafen emporhob,

für die Hauptstadt in Hessen gelten . Aber wem gehörte sie ? war sie der Ober¬

herrschaft des Kaisers unmittelbar , oder irgend einem Fürsten unterworfen ? Von

der Salischkonradinischen , in Hessen so mächtigen , Familie sollte mans am ersten

erwarten : daß ihr aber gleichwohl Frizlar nicht eigenthümlich zustand , wird schon

daraus wahrscheinlich , weil sie den Leichnam des im I . yog bei dieser Stadt

erschlagenen Grafen KonradS des ältern von da zurücksührte , und in Weilburg,

als einer zu ihrem Gebiet gehörigen Stadt , beisezte § ) . Würde sie ihn nicht

eher in Frizlar selbst , in dem berühmten vom heil . BonifaciuS gestifteten Kloster,

/ ) Ich will hier nicht wiederholen , was ich nig Kvnrak I. inWeilburq in civirurs / »a be¬
vor' dein ältesten Zustand dieses Orks , und crdigt (das. S . 6zg. Aum. und  io möchte
dem daselbst gestifteten Kloster , schon Th. II . auch wohl seinVaier in Frizlar , in deffenNähe
§. XXVH S - 24z ff. gesagt habe. er iimgekommen war , begraben worden ftyii,

s ) LH. 11. S - 617. Gleicherweisewurde K5- wenn es elvir -w/ua gewesen wäre.
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begraben haben, wenn der Ork ihr eigen gewesen wäre? Aber noch mehr!
König HenrichI. würde zu Frizlar gewählt, und unterK. Henrich IV. ein Reichs¬
tag dahin ausgeschriebenK) ; auch traten daselbst die Anhänger des Kaisers mit
den Häuptern der Sachsen in Unterredungl). Dergleichen öffentliche Neichs-
verhandlungeu wurden doch gewöhnlich nur in Königlichen Villen, Palakien,
oder Reichsstädten, aber in keinen Landstädten angestellt, und soviel eher läßt
sich annehmen, daß Frizlar während diesem ganzen Zeitraum eine Reichsdomaine
gewesen. Dieses Verhältnis scheint sich indessen gegen das Ende der Regierung
Kaiser HenrichsI V, oder zu Anfang der folgenden, geändert zu haben: denn
imI . ii : 8 berief der Päbstliche Legat, Cardinal Cuno, ein gebohrner Graf
v. Urach, eine Kirchenversammlungnach Frizlar, auf der er denBannfluch gegen
Kaiser HenrichV. erneuerte/<). Eine Königliche Villa , noch dazu in einem
Land, wie Hessen, das, soviel man findet, immer auf der Fränkischen Kaiser
Seite stand, möchte der Legat zu einer so feindlichen Handlung gegen den Kaiser
schwerlich gewählt haben: aber wohl eher eine dem Mainzischen Erzbischof Adel-
bert, einem erklärten Widersacher des Kaisers, eigcnthümliche Stadt . Gewis¬
ses läßt sich nichts darüber sagen, und das nemliche gilt auch von Ameneburg.
Ohne Zweifel sind die Nachrichten davon zugleich mit den übrigen, im I . lZZc)
zu Eltvil verbrannten, alten Erzstiftischen Urkunden ein Raub der Flammen
geworden. — Was man von einer Schußgercchtigkeitsagen wollen, die den Land¬
grafen von Hessen über diese Städte , so wie über Naumburg, und andre !in
Hessen gelegene Mainzische Orte zugekommen, hat keinen Beweis für sichl).

!>l) Th. II. S . 64z, und die nächstvorherge-
hende Anm. w.

i) Vorher Anm. b.
/ch Lsxo rul an . my : His tem^ori-

krus 6ono kraenekiuus aciinic IsALtions Oclalii
Functus Linoäum 6c>Iouias cum Isutcmicis
Ir-rbuic , udi Imxsrakoris excammunicstionsm
omnimoüis ^ropLlrvic . ^.Itsrrm ^uoĉ ue Lino-
äum »a iuilixit , <̂u» st kubier >s»in-

äsm ĉ urm xriu » sxcommuuiciieionsm xropr-
1-ivic. Ich übergehe hier andre Zeugnisse.

I) Tkor LIem . Iuris xubl . H.rsl . 6 . 8- §-9Z>
S - 258. lagt! IrUstarius,

§c/ireke-Is , vul ô Schröck, et
siiorum üioAuntircorum locorum iu Hrsür,
rävocrti et protcctorss luirt . Hrsüss 6 -lsicI .-
I->nae xriucipes. Ledderhose  Hess. Beitr»
Th. ii . S - riL ff- fragt mit Recht nach dem Be-
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§. VII.

Nähere Nachricht von Graf Werner IV. Seine Gemahlin Willeburg, eine Erb¬
tochter des Gräflich-Achalmischen Hanßes, bringt ihm Guter in Schwaben zu,

daher ihn Schwäbische Schriftsteller einen Grafen von Grüningcn nennen.
Wie er zu einer Grafschaft um Cassel gekommen. Er stiftet das

Kloster Breitcnau, und beschließt seinen Stamm.
Ich kehre wieder zu Graf Werner IV. zurück. Daß er an allen bisher

erzählten, in seinen Zeitraum fallenden Begebenheiten, ungeachtet sie Hessen
unmittelbar angiengcn, keinen Antheil genommen, oder seiner wenigstens nicht
gedacht wird, daß ihn selbst Lambert  von Aschaffenburg, der doch in Hessen
lebte, aber auch seine Geschichte nur bis zumI . 1077. forrführt, unerwähnt
laßt, kommt ohne Zweifel daher, weil er bei dem Tode seines Vaters ( >066)
noch ein Kind war, und diese Begebenheiten gröstcnthcilö in die Zeit seiner Min¬
derjährigkeit fielen?n). Wir lernen ihn zuerst aus den Verhältnissen gegen seine

weis dieser Angabe, den er nicht zu finden wisse, schuz gehabt hätte? oder würde sich Hessen wohl
Auch ich weis ihn nicht zu finden, wohl aber solche Beschränkungen seines Rechts haben gefal-
läßt sich ein Gegenbeweis daraus hernehmen, len lassen, oder ruhig zugesehen haben, wenn
weil die Erzbischöfe von Mainz den Landgrafen Mainz auch andern Herrn, die man bei Gude-
von Hessen den Schutz über jene Orte so oft nus 1. c. Nachsehen kann, diesen Schirm aus-
gegen Bezahlung auf bestimmte Zeit verdingten, trug?
Im 2 >>489  trug Mainz dem Landgr. Ludw. d. "-) Vergl. vorher§. V. noe. g. Win ck el-
Friedf. den Schutz über seine Lande in Hessen, mann  Beschr. von Hessen Th. VI. S .207. laßt
und auf dem Eichsfeld auf. 6 „äeii. Loll.OipI. zwar zu dem in dem vorhcrg. §. VI. »or.m. an-
I. x. 978. Es muß nach Ablauf dieser Zeit von geführten Vergleich zwischenK- Henrich IV-
neuem geschehen seyn, weil der Landgr. im I . und dem Herz. Otto, von Baiern, den Graf
1456 diesen Schirm wieder aufkündigt. Beil. Eberhard von Nellcnburg im 2 - 1071 vermit-
zoi . S . 257. Im I . >466 verdingt Mainz den tclte, auch den Graf Werner von Goüningcw
Schirm über Amencburg auf zwep2ak>re lang, mitwürken: aber er sezr ihn sicherlich nur auf
gegen jährlichi ;c>fl- an Lgr. Henrich. Beil-zo;. Dilichs  Credit hin, der in s- Hess. Chron.
S -2;8>und erneuert 1469 diese Schutzverschrei- Tb- >1. S>. i >9 den Graf Werner von Grünin-
bung, worüber sich der Landgr. unrcr eben dem gen sogar als alleinigen Vermittler annimmt,
Datum reversirr. Beil. zo6. S - 2üo. Wozu dagegen Winckclmann , um Loch dem Lam-
wären solche Temporalverschreibungcnnöthig bert  v . Aschaffenburg nicht zu widersprechen,
gewesen, wenn Hessen ohnehin schon den Erb- lieber den Gr. Eberhardv. Nellenburg undGr-
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mütterliche Verwandten kennen. Um diese gehörig auseinander setzen zu können,
muß ich mich auf ein Smck der Schwäbischen Geschichte einlaffen»). Unter
Kaiser Konraü II. oder Salischen, und einige Zeit nach ihm, lebten in Schwa¬
ben zwei Gräfliche Brüder, EgM» und Rudolph. Der erste war mehr als
wahrscheinlich der Stammvater der Grasen von Urach. Er sicng auch das
Schloß Achalm, bei der heutigen Reichsstadt Reutlingen, zu bauen an, mußte
aber, weil ihn der Tod übereilte, dis Ausführung seinem Bruder Rudolph über¬
lassen. Dieser, der sich vcrmuthlich mit seines Bruders Kindern abgefunden
hakte, wurde nun der Stammvater der nach jenem Schloß benannten Grafen
von Achalmo) , und erzeugte mit seiner Gemahlin Adelheid, einer Erbtochter
Graf Liuch'os von Wüstlingen, sieben Söhne und drei Töchter Wer hatte

bei

Werner v. Grün, den Frieden zusammen ver- a.nnsl. Sa-viiis, und Sulgers  lUo-
handlen läßt. , Lambert,  aus dem man den nsk. 2 wik->ltenlls befindliche Auszüge beziehen.
ganzenVorgang allein weiß, giebtuur denGra- Doch macht dieses in der Sache selbst keine»
fen von Nellenburg als Vermittler an. Unterschied; denn jene Auszüge sind an sich rich-

") Ich muß mich bei dieser Ausführung vor- tig, und enthalten sogar — vcrmuthlich aus
züglich auf Ioh . Chr , Schmidlins  Bcy - einem andern Zwiefalrer Dotationsbuch—noch
wäge zue Geschichte des Herzogthums wir - einiges mehr, als in dem des Mönchs Ort-
tenberg Th- l. (Sturgardt 1782) , und zwei lieb  vorkvmmt.
darin befindliche gründliche Abhandlungen bezie- o) Schmidlin  an a. O. S . 122. ff.
hen, deren eine die Genealogie einiger alten Wir- ?) Ich will diese Kinder mit den Worten deS
tenbergischen Grafen berichtigt, die andere die Mönchs Ortlieb  ag . Rest. I. c. x i6q. anfüh-
Geschichte der ausgestorbenen Grafen von Urach ren: Mc (Uuclnllus) urbs ism con-
und Achalm erzählt. In des gelehrten Chor- kruc» - sccsgie uxoreir, liiilrm nobiliskni!
herrns zuWeUIgartcN Oer . Ilesl iVIoiruruen- Oomitle O-tttüoüO ao lle
roruirt Ouigllcorum ? r̂s Uilrvricsi(1784) find t leu ils ^ i/st/?e!ctenr no-
S . 165 ff- des Ortliebi 2 wilHiIeulls IVIo- n>iiie, lororsin vrllelicel Il»vciin.>u-
rrselii Ognsruliim cle kuirÜLtions ^vrikirltsrilis Oum .Zrcilie ^isco ^ i — — n ^cigiis lunc eis —
lvieui-lterii , und S . 2Z4 ff auch ein umstand- VU- lilii et tres llÜLS. I4urliinr>liiioriim kus-
liches dtecrvlocharn 2 wik»lteiikö abgedruchf! ruitt iltit. Ou,ro grimo^enitus, ks<unclus Orut-
tveil aber dieses Werk zu der Zeit, da Sch Mid-  tsrtius gusrrus
lin schrieb, noch nicht erschienen war, so konnte ras lextug kegrimu»
er das leztere gar nicht benutzen, und sich in gc<6s>r
Ansehung des erstern nur auf die in Oruül  Horumkorors «kueri»itt ^^ ii/löirF, Tlla/ltbilcit»

Ltizu«
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bei einer so zahlreichen männlichen Nachkommenschaft an das nahe Auösterben

des Hanßes denken sollen ? Aber vier dieser Söhne starben frühzeitig , die beiden

ältesten Cuno und Rudolph gelangten zwar zu hohem Alter , hinterließen aber

keine Kinder , und der jüngste der Brüder , Werner , war in den geistlichen

Stand getreten , und von Kaiser Henrich IV , als treuer Anhänger , 1065 zum

BiSthum Strasburg erhoben worden § ). Auf diese Art eröffnten sich den beiden

weltlich gebliebenen Töchtern , oder vielmehr ihren Kindern , unerwartete Aussich¬

ten - Die älteste , Williburg , war an einen GrafWerner , die jüngere , Ma-

thildis an Graf Conrad von Lechsmünd oder von Horburg vermählt )̂. Die
erste geht mich hier allein an . Ihr Gemahl sowohl , als ihr gleichgenannter

<§ ohn , führen bei den Schwäbischen Schriftstellern den Titel der Grafen von

»tgue Huss xvltsa axuä ^ curoa/rc
(Aschau oder Eschau , im Elsaß ) no¬
mine xrLsknit . Das Schloß Lvülssingen , von
welchem hier die Mutter dieser Kinder benennt
wird , ist nicht das im heutigen Hohenzollern-
Hechingischen , sondern das im Turgau (Her¬
mann . Loinr . Nä . Dstei 'm . x . r ; z . not . e .) ; daß
aber , wie hier Ortlieb  angiebt , die damali¬
gen Grafen von Mümpelgard und Wülfliugen
einerlei Haus gewesen se»n sollten , hat grose
Schwierigkeiten gegen sich; es titulirt auch der
Vercoill . Aichas 2wikalr . Losk 1. c . x . 204.

jene Mutter nur allein -4.äelbeiclem lle Lskello
nnnen ^ aro , und Ortlieb  selbst

sx . ttssk x . »76 . 178. 187 « ennt unter den Erb¬
gütern der Adelheid . die auf ihre Kinder fielen,
immer nur das Schloß Müiflingen , weis aber
von Mümpelgart nichts zu sagen . Der älteste
Sohn , Luno , kommt schon 1056 als Besitzer
der Schlösser wülslingen und Stoffeln ( im
Hegau ) vor ; — SchmidlinS-  i74 - i seine
Eltern müsse» also damals nicht mehr gelebt
haben.

4) Von den Schicksalen dieser Kinder zusam-

Hess. Landesg. m . B.

men , s. die bey Schmidlin  S . 170 ff. angef.
Stellen . Daß der jüngste Sohn , Werner , im
1 . 1065 . Bisch , zu Strasburg geworden , habe
ich schon oben S - 45. Anm . - bewiesen . Er
starbivgy.

7) Daß Williburg die älteste Tochter war , er¬
hellt nicht nur aus dcrStelle , die ihrOrtlieh
in der vorherg . nor . x . giebt , sondern auch auS
den folg - Anm . u und v , worin ihrem Sohne
das nächste Erbrecht nach dem Mannsstammzu,
geschriebenwird . Diebeiden Gemahls derMech-
tild lernt man aus Orrlieb  S . 17; und 178,
so wie aus Lrus . O . 9 . c. 20. und Sul ^ sr g.
n . kennen . Crusius  sagt : koror
T -iiitnIcki Oomitis , iiuglir Lonoirr Oomrti cis

, ^ eiiuic ^ us ex eo Otlionem Lo-

mitsm , Lonoriem ilaibm ^ eiiksm , Lurclirr-

8 um Lgiseoxum Traisecenkem et Lertliolllum.
Das Schloß Lechsmünd lag in dem heutigen
Fürstenthum Neuburg , unweit dem Einfluß deS
Lechs in die Donau , und nahe dabei , an der
Wernitz , das Schloß Horburg , nach welchem
sich diese Grasen gleichfalls benannten . Vergs.
die folgende Anm . v.

H
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Grünmgen, sie mögen ihn nun von dem Wirtembergischen Städtchen Marck-
Grönigen, oder sonst einem Grüningen in Schwaben hergenommen habens).
Ohne Zweifel war der Williburg dieses Grüningen als Morgengabe zu Theil
worden: denn schon ihrem Gemahl wird der Titel davon beigelegt, und auch die
jüngere Schwester halte ihre Morgengabe in liegenden Gütern erhal¬
tene). Die vorgedachten Achalmischen Brüder, Curio und Luilold, lieffen

§) Weil Gr. Werner von Grüningen, wie
die Folge zeigen wird, ein Hessischer Graf war:
so glaubte Schmidlin  S -88- seinen Zunamen
von dem Solmsischen, jetzo an Kassel verpfän¬
deten, Städtchen Grüningen herleiten zu kön¬
nen: es findet sich aber nirgends die geringste
Spur , daß Hessen in altern Zeiten jemals mit
diesem Grüningen in Verbindung gestanden.
Warum sollte auch ein Hessischer Graf seinen
Namen nicht lieber von einem Hessischen Schloß,
als von einem ausser Hessen, in der Wekterau,
gelegenen Ort hergenommen haben? Man muß
dieses Gröningen oder Grüningen vielmehr in
Schwaben suchen, eine Wahrheit, von der auch
schon der Vers, der Lxcer̂ l.Lbron.Riestes.
XlielienI). ^ Iiiiül. 8s »k. Loli III. x.r . belehrt
war : „VVeriierns Graf zu, Grüningen rn
„Schwaben bei drnAugspurgern hat das Clv-
„ster Brcpdenauen gestiftet." Ich kann zwar
noch zur Zeit keinen, solchen Ort in der Gegend
von. Augspurg finden, aber genug,, der Vers,
sucht den Ursprung dieses Namens in Schwaben,
welches nun auch von mehrern gleichgenannren
Orten in Schwaben gemeint scpn mag, und die¬
ses scheint sich auch dadurch zu bestätigen, daß
einen bei Urach zwischen Graf Werner und sei¬
ne» beiden mütterlichen. Ohciinen errichteten
Vergleich, dessen die folg.Anm «. weiter geden¬
ken wird, unter andern ein lVim-elivv-rtuL st-

also vermuthlich ein Burgmann
des Schlosses, von dem die Rede ist, unter¬

schreibt. Man hat bisher gewöhnlich das Wir-
tembergische Städtchen MarckGröningen dafür
angenommen, und den Grafen Werner eben
daher in die Wirtembergische Genealogie ein-
schalren wollen. Schmidlin  S - 88- wendet
ein, daß MarkGröningen vielmehr den Grafen
von Calw gehört zu haben scheine, weil unter
den Orten, die Uta, eine Tochter Pfalzgr. Gott¬
frieds, ihrem Gemahl, dem Herz.Welf, zuge-
bracht, auch ein Grüningen genennt werde:
aber ausserdem, daß hier eben sowohl das über
Ludwigsburg gelegene NcckerDrüningen ver¬
standen werden könnte, so geschah jeneDotaiivn
zwar noch in eben dem Jahrhundert, aber lange
nach GrafWerners Tod , wo seine Güter langst
an andre verkommen waren.

t) Sitl ^ er 2wR 'sIr . x . II ^ Rx Ho¬
rum ( kratrum , blioimri Rustolplii ) kororibus

äomo^ ircembsrAieskuit stenû r». Den Namen
dieses Gemahls der Williburg mußSulger  in
irgend einer alten Nachricht gefunden haben,
weil er, wie wir gleich weiter sehen werten,
auch aus andern Gründen richtig ist: daß er ihn
aber aus dem Wirtembergischen Hauß abstam.
men läßt, ist blvs seine eigne, nvch darzu falsche
Glosse. Ohne Zweifel hatte Williburg ihrem
Gemahl jenes Gröningen als Mvrgengabe zu-
gebrachr: denn daß sie dieselbe in liegendenGü-
tcrn erhalten, erhellt sowohl aus dem Beispiel
ihrer jünger» Schwester, als aus folgender
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sich von Ser damalL Mwöhnlichcn Krankheit des/ 'Alters , ftunal des Kin¬
derlosen Alters , befallen , durch Bereicherung oder Stiftung irgend eines
Klosters ihrem Namen ein Deuckwal , und thrrr Seele Frieden und Löhnungen
des Himmels zu verschaffen . Sie stifteten 1089 . das Kloster Zwiefalten . Aber
es waren allodiale Skammgüter , die sie dazu widmeten , und so konnte nach
ihrem Tode dem Kloster von Seiten der weiblichen Erben Einspruch entstehen.
Eö kam hierin besonders auf Grr Werner von Grüningen an , der als einziger
Sohn und Erbe der ältesten Tochter , den Rechten und Sitten des Landes gemäs,
den nächsten Anspruch hatte . Die Oheime fanden daher für sächlicher , die Sache
mit diesem ihrem Neffen lieber noch bei ihrem Leben abzuthnn , und veranstalteten,
um durch größere Feierlichkeit der Handlung mehr Gewicht zu geben , eine Ver¬
sammlung einiger Magnaten zu Bempflingen , einem Dorf des heutigen Wirkern-
bcrgifchen Oberamts Urach , vor welcher Werner auf jene Klostcrgüker öffentlich
verzichtete , und dagegen zür Schadloöhaltung mehrere Güter und Patronate in
Schwaben , besonders aber das Stammschloß Achalm , mit den meisten zu
diesem Schloß gehörigen Vasallen , erhielt u ). Luitold gieng nach seines Bruders

Stelle des Mönchs O r tl ie b I . c. p . 77; , wo das oplim -uibug re ^ui ccmueusrunc svuä oxxiäunr
Kloster Hirsau Nlit dem mehrgedachten Graf Liem ^ t-St-NAS» ^ raekati «Zu» Lgtrss Aermaui,
Liutold einen Vergleich unter der Bedingung vdi ^ ^ ecn/csclcs Lome , cts Oc -cirrtt̂ eu üliur
eingeht ! Vt iple I .!ttto/cill7 klkxiic<irer le , guiä - F̂ r/tiör 'cAas koroois sorum , fflli ce,s,l>
guiü lucis in vico , <gui vocscui >̂o - cc>,r/ « n - rcr,reĉ itto, -cm ^ ccrsctii , t-scsctitacr«
tuisket Icabvce . Itic enim eius koooii ^^ rt/cbic - te ^ s niaAr ^ tirctebatuc / insectscs , cum aliik
Acre / ptatcr / / er » /,e , i en Grates ?!« tccr- conneniens — — Is sdliicsuit sli iroc Le»
ctreions in koctem venit : cjuem viculum iscienr nodin , et ad omnilnis ^ raeäiis , L luprs no ->
>̂o6e » ^^ ecnbscus acl / /rc/ «̂ ll « !crm lraüiliic . miirslis >̂i>crnnis ei iiele ^Ltis . — toller

Daß Willcburg , ausser diesem Essingcn , noch eiüem ^ scntreco i^«7>o,c / -ro tr -iliiclerunt äi-
mit mehreren Gütern ausgesteuert worben , laßt miäi »m eccleürs x -rrrem sxuä l 'sti/lAs, ! (ein
ssch schon aus der reichen Aussteuer ihrer jün - Dorf , unter Urach ) , — — Iiaec yuo <gus
gern Schwester schliessen, von welcher die folg . lr »äiäecunt ei üimiäiam villam , ^ use 7>̂ s-
Anm . v , reden wird . ( ebendas .) ciicicur , cum äimiäis xsrro '

«) Ottlied  I . c . j, . 177 . fährt , nachdem eccleliae : nee 770N tiiiniäiLm eccleüss xactsm
er die Absicht der Stifter bemerkt , das Kloster axuä L »r»Fsn (bei Reutlingen ) cum un»
gegen künftige Ansprüche zu sichern , also fort : IHica tercL iu System vill, ». inlnjier ^ cns
Luius rsi »cceleranlias ArattL cum Huiduillam cunct « » » äjiirricooes et milicei suos , cum v»»

H L
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Tod (1092) noch weiter; er wollte, um sein geliebtes Kloster von allen Seiten
sicher zu stellen, die Erben selbst seiner zweiten Schwester, so wenig rechtlichen
Anspruch sie hatten, doch nicht unbefriedigt lassen, sondern erkaufte sich ihren
Verzicht durch Abtretung mehrerer Güter, namentlich auch des Schlosses Wüst¬
lingen im Turgau v). Nicht lange darauf( 1098) starb der andächtige Luitold

Üello tuo cliclo — — , ĉ uocl ita
I »orum eit in villa cuius

rei teltes tuut tul >ttrij7ti . I . Lursü -rrclics cts
I ^ rtilru - su . II . Lo»r «rctus cts ^ 'irtcnsberc.
III . üüerüarctlls cts ip/e 2r»ASU. IV - T'sictrsr-
nic§ ^ ratsr stus . V . / Hasctccvcr, t cts Orrcliru-
KSN Lts. Ortlieb liefert hier, wie man sieht,
einen Auszug aus der Originalurkunde, daher
auch die Zeugen beistehn. Diese Verhandlung
beweißt zugleich, daß Werner das einzige Kind
seiner Mutter war: wären ihrer mehrere gewe¬
sen, so würde man gewiß auch von ihrem Erb¬
recht und Ansprüchen ausAchalmer Güterhören,
und jene Klosterstifter hätten noch mehr Ursache
gehabt, sich mir ihnen abzusinden, als mit den
Kinder» ihrer jünger» Schwester.

«) S - vorher ANM. r. Orrlieb x. 178.;
Öomino Lrcnonö Lomits ex Iiklll Ines miAr -mle,
eum trstsr eius Dirccotctlls tolus etter lu ^ erlies,
-ll^ ue kisrellitss Oomus pstris eins et omnium
krrtrum tuorum aü Iiuii 'e tolum clevenittet,
eoaveuerunt »ä eum cluo tr -ures Aermsni,
Licsstiark vicielicet er Otto üiü tororis eins

Illatititttt cts //orsörciZ ' , et ra ^ sverunt eum,
ne csnro peuitus ^ .rreutum tuorum ^ nrrimsiiio
privsrentur , yu -bus ccc,?,«k/c nictta / oss P7'0
eocr/rcscllctinciirrs ts ^ ttucs obusnirst, ' gui ^ s
ĉ uibus sx nurtsrcrcr ctots äimiclis ^ srs vills «,
r ûss ^ ^ tst -TrASu (aus der AllO » et o îrimL
eurris iuxti , Ittiemim IterLlncrsü (ein Hof , NM
Rhein) nomine: xeues iro»guoĉus vitts, «zuas

L-et-tcisstu,/«» ( Brchtshausen, unweit Zwi«
falten) clicitur, iu liersüitstem clevenittet:
tarnen prseclictus ttiutolcius Lomes eorum
cruiccis-ctur — — tracliiüt eis 'cskellum Wul-
keliû en uuneu^stum, eum uuiverlis prsscliis
et miiitibus suis in esüem re^ione coultilutis,
nee non euerem nominal!,m Luc/r ( jm Thur-
gaû). In Cuno's Todesjahr 1092 kommen
Ortlieb,  das dtecrol. 2 v̂itttt . sx. liest
z>. 2IY. , das dieceol. i5witsll . I. c. r̂. 249. und
Lsi -tolll . Lontranc. überein, und geben de»
15. oder 16. Oct. als den Stcrbtag an. Was
Schmjdli»  I . c. x. igi . Anm. gegen das er¬
wähnte Jahr einwendet, daß die v. 20. Apr.
109z- batirle Päbstliche Urk. von den Grafen
Luno und Liutold rede, ohne die geringste An¬
zeige, daß jener schon todt sei, thut nichts zur
Sache; denn die Gesandtschaft, wodurch sich das
Kloster dem Pabst unmittelbar unterwarf, gicng,
wie aus Orclieb  1 . c. x. 184. erhellt, noch
bei Lebzeiten des Cuno ab, und von dem bald
hernach erfolgten Tode des Cuno konnte der
Pabst noch keine Nachricht haben. Ohnehin
werden nicht immer in Urkunden solche noias
morris angegeben, und auch die folg. Päbstl.
Urk. v- I H22. nx>. Orrlieb.  z >. iz ,̂ pxpxl
von de» Gr. Liutold und Cuno ohne solche For¬
mel,  ob sie gleich damals langst todt waren.
Ich habe dieses nur gclegenheitkich anmerkcn
wollen, ob es mich gleich hier nicht eigentlich
angehr.
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in hohem Alter ro). Die Zwifalter Mönche geben Gr . Wernern das Zeugnis,
daß er redlich Wort gehalten , und dem Kloster nie beschwerlich gefallen , daß er
ihm vielmehr noch dazu geschenkt , seinen Achalmer Vasallen die Freiheit gelassen,
ihre Lehcngüter an das Kloster zu verkaufen , ja daß er , zu großem Vortheil des
Klosters , durch eifrige Verwendung den Kaiser Henrich V . zum Ankauf des
Dorfs Eberöhcim , im Elsaß , vermocht habe , ungeachtet er , als Achalmischer
Erbe , selbst darauf Anspruch zu machen berechtigt gewesen wäre cr). Sie führen
zugleich ein Beispiel seiner moralischen Polizei an , das nur der Geist seiner Zeiten
entschuldigen kann : er lies zweien seiner üblichen Vasallen , ihrer verdorbenen
Sitten wegen , die Augen auöstechen , und oculirte ihnen dadurch die Liebe zum
Mönchöleben ein ^ ) . Eben diese Annalen geben ihm , bei Gelegenheit einer seiner

rv) Luitold st. d. ig . Aug . 1098 - , wie Orr-
lieb 1. c. x . 19O. ansühri , dagegen Bertold
v. Constanz irrig das I . 109, . angiebt . Die
bebden Brüder Cuno und Lüttold waren eifrige
Anhänger des Pabstes gegen K . Henrich iv . t
sliis tr -nribus rerro potr Larbanam euntibus,
gnoniam Pottettiones tnss , yuar u/rra cieruvs
lUenmu tnb ciicione viäslicet inimi-

cornm babnerunr , plus gusm enimss (lilexe-
rnnc . Lertolci . ^ .bb . 2wit »Ir. liest

20Ü.
« ) Gr - Liutold hatte von feinem Bruder

Egino das xrseclinm Dbirsbeim > ein Dorf im
Elsaß , unweit Rappoltstein , das nachher an
das Srrasburger Domcapitei gekommen , ge¬
erbt : weil er sich aber in seinem Kloster bereits
als Mönch hatte aufnehmen lassen , und daher
über weltliche Güter zum Nachtheil seiner Ver¬
wandten nicht Mehr gesezmässig dispvniren
konnte , so mußte sich der andächtige Graf Wer¬
ner dazu brauchen lassen , um dem Kloster we¬
nigstens einigen Vorthcil davon zu verschaffen,
oder vielmehr , wenn mans recht sagen soll , um
die übrigen Erben mir pfäffgcher Hinterlist da¬

durch darum zu bringen , daß er das Gut an
Len Kaiser verkaufte , an den sich, wie sie hoffen
konnten , die Erben mit ihren Ansprüchen nicht
wagen würde » : dtam cum ( praeclinm Lbirs-
beim in Xlt -iri ») ->tVIomitrsrio tnitket reinotum,
kt ilcirco gnorunüsm bominnm violentia no-
dis etter ebl -ltnm , k̂ ernbero comrtZ °<is Oru-

nr,r ° en , tttio tcilicet tororis eins , opersir»
Zrinte , / rcet boc /icrecliearin iurs ^rdr

, >̂er tt «,rric » nr tm ^ ersro»
rem in vtum notrrnm taliter etr reciscrum.

Wernbsro comite j>r»enominsto omnibus mo¬
rtis , nt üicimns , ennirenre srgne tsuenre , ^ er
m <mnm i ^üus V̂ernlieri ^ r->eti>ro lioc riecünins
tlset r̂i 4110 Ü.X . Msrcis srAenti etc . Orr-
lieb x . 174 . Ebenders . sagt S . 178 - in Rülk-
sicht auf Werners obige Verzichtlcistung gegen
das Kloster : sloriic^ noir toluin
gmre xolücitns eü > gnosä vixir , inuiolAbili-
rer cutroclivir ; teä eriam omni » , gnas milires
tni , gui ei triiäitions t̂uu, !cu/orum . in ^ otek »-
tem venersnr , üonsrs nobis volnerunt , liben-

riltime concetür , er licul slibi retulimus,
tex ->p,inra ülarcbas »rAenti xer Ilsinricnm Im-
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Schenkungen , den Titel eines Grafen vvtl Achalm , ein Titel , den er , als Enu

Haber des Schlosses Achalm , freilich führen konnte : es ist aber noch zur Zeit

keine Urkunde bekannt worden , worin er diesen sowohl , als den eines Grafen

von Gl 'ünmgen oder Groningen , selbst geführt hatte 2) . Die Mode , die

^si'stoi'em iiohis scgnilivit . gxsm obrem eins
meniotis non rslin ^xetitr s xohis ln fscnluin
ksculi , et noinen eins regxiretur s ^llliersrions
in Aoiisrslioitem. ES muß sich al>0 Wühl aus
besvndre Umstände gründen , was Sulgcr
^nn . x . 54 . van dein Gr . Werner sagt:

Ilsec onininnt niilituin le^sts ger inanus
/^ erxsrr , kxiiäscorxm xegotis , in cnins ins
inilires innilalornm sxcceslersxt , ^ wiksltexti
monstierio kuersnt trsäeiiäs , seä is es mons-
kerii Lcivocmo ( dem Herz. Welf voll Baiern ),
nsfj-io gxo ixrs titulovs conli^itsvic.

) ) Lriilii ^ nn . L« sv . O . 8 - o . 8 - Oivtoläcis,
iniles Lonrsäi ( sonst Lononis ) ^ cltslm . Lanii-
tis , ob ixioleiitism sxsm » / ^ srrxlrero Lomrt«

exsculstiis , licgxe inon -lkerinrn intrsre co-
sccxs , rl<1 iVu !vi „ /,n^L?r et Lo/Üerc äe8it 2.

in .inlns — Lononi Lixtolilogxe Loinitibxs

soccellit Iiegos sxxs «rrx/isr »r Lumcr , ger
enius msxits milites illorxm äcäerxxt es,

t n̂se coiumemorsts fnnt . Sulgcr  Hnnd.
Lvvikslt . g . 5 '.. : I'olbertxs et Imicboiäxs s
^Veixero Lo -xits exovnlitti , xtergxe iiernulN
moriscbxs eksectxs etc.

- ) Lrxsiits 1. c. UNdSulger I. c. p. 67. :
Weroerits äs ds/, «/m äsäik nncnfuin äimiäium
Lxi,/ °as (das vorerwähnte Ehningen bei Reut¬
lingen) . Das Dotanoilsbuch scheint ihm hier
geflissentlich einen Zunamen zu geben, um ihn
VV» dem Lomes Wernsi 'iis ,äc ic/ti» (von
dem Dorf Ftick im Frickthal , an der Hel '
scheu Grenze , genannt ) , dessen eS zu gle.cher
Zeit mit seiner Schwester ülecbriltlis Lomicilt»
äs ( ein Schi - der Grafen von Helfen¬

stein) erwähnt. Ein einziger Urkundenextract
könnte Zweifel erregen , ob nicht Gr . Werner
den Titel eines Gr . v . Guüningen sich zuweilen
i» Unterschriften selbst beigclegt habe. Lru-
sixs  k . II . I . . 10. c. 15. führt nemlich aus
einem Hirsaucr Dotationsbuch einige dem Klo¬
ster Hirsau gemachte Schenkungen an:
nsru . Lames äs cortem I . sä

cxm msncigiis et msxlis sä esix cur-

teni gsrtiiientibxs , et <̂ ,iicg >iiä Iisbttic sä
§e/,srmer/sr in ^ listi » , sä gxo ^ xe Z.
,r . 3 . kecro trsäiäir . — Hsrcmsmitls äs

Vcklingcn äsäit stisin gstteilt eeeielise ilt
tri » , et czxicc x̂iä iit iils msrc » lisbxil . Unix!

rei teltss : Lllr/äiartur äsIngerssheim , l^ srn-

Ire?-U5 Lomer äs Geumngen . Man kann indes¬
sen, so lange man die Urk. nicht vollständig
hat , über diese Zcugenunterschrift nicht sicher
urtheilcn : denn es kommt nach immer darauf
an , ob nicht der Extrahent dem Namen des
Grafen die Benennung von Eriiningen nur
zur Erklärung bcigcsczt. UcbrigenS könnte man
hier noch fragen , wie Gr . Werner zu Gütern
im Elsaß gekommen? Er hat sie ohne Zweifel
durch einen seiner Mütterlichen Oheime, ent¬
weder den Bischof Werner von Strasburg,
oder den Graf Egino erhalten . Von leztern
sagt L ru si ii s ? . II O. 8- c.  8 - aus Zwifalter
Nachrichten: klAixo Lomt ' , gui mxltsrxm
ix allstes goslelüoitxm Domiims , scltismrtis

irvgscit iu crsnsvetsxin sctics cü . Vcrgl . vor¬
her Anm. Vt-. und X. Der ältere Bruder , Lui-
told erbte zwar diese Güter des Egino , trat
aber auch den Söhnen seiner jüngern Schwer
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Herren nach Schlössern zu benennen , war , wie es scheint , in Schwaben alter

und herrschender , als in Hessen ; die Schwäbischen Schriftsteller legen daher

jenem Werner nach eignem Gurstnden den Titel von Schlössern bei , in deren

Besitz sie ihn erblickten . In der Breitenauer Stiftungsurkunde v . I . H2Z.

führt ihn Erzb . Adelbcrt von Mainz lediglich unter seinem Familiennamen Werner

an , und doch wäre hier der Ort gewesen , ihm seinen eigentlichen Titel zu geben,

wenn er selbst sich schon nach einem Schloß benennt Harle . Diese Stiftung , von

der ich weiter reden werde , ist das lezte , was die Schwäbischen Schriftsteller von

ihrem Graf Werner von Grüningen zu erzählen wissen.

Und nun entsteht die wichtige Frage , wer war dieser Graf Werner ? war

er würklich in Schwaben zu Haus ? Man hat ihn zu einem Grafen von Wir-

temberg machen wollen , es haben aber neuere Schriftsteller das Irrige dieser

Angabe unwidersprcchlich erwiesen » ) . Alle Schwäbische Güter , in deren Besitz

ster, Mcchtild , etwas davon ab ; wie viel mehr tembergische Graf Hartmann gleichfalls den
also dem Sohne der altern . 6 -iukiu - k . Ik. Titel eines Grafen von Gröningen beilegte:

L>. 8- c. , 2. so hielt man sich dadurch berechtigt genug , auch
Schmidlin  Beptr . zur Wirtemb . Gesch. jeden früher » Grafe » von Grüningen , sei er

Th - I - Zibkh. I. führt , die Schriftsteller an , auf auch mehr als hundert Jahre jünger , in eben
deren Autorität man bisher die beiden Werner dieses Geschlecht zu rechnen . Spittler
von Grüningen in die Wirtcmbergische Genea - Wirtemb . Gesch. Beil . S 6; re- straft diese
sogie einpfrvpfeii zu können geglaubt hat , leichtsinnige Art zu genealogisireti mit Recht-
worunter Johann vergenhaiis oder Nauklev , Krem er  konnte zu der Zeit,  als er seine

der seine lateinische allgemeine Chronik ums I . Ori ^ . döakloicas herausgab , die neuern Aufklä-
, ; co schrieb , der älteste ist , und berichtigt zu- rungen der ältesten Wirtembcrg . Gesch- noch
gleich, nach dem Vorgang andrer von ihm be- nicht so genau wissen ; sonst würde er wohl jene
merkten Kenner , sowohl diesen a-ls andre strit - Träumereien §- I .XXIV nicht » achgeredek,
tige Puncte der alten Wirrembergische » Genea - den Breitenauer Klosterstifter Werner nicht zu

sogie . Der Grund des ganzen Jrrthmms lag. einem Sohn Gr . Conrads von Wirtembcrg ge-
allein in dem Titel eines Grusen von Grü - macht , und um doch erklären zu können , wie

ningen , den die Zwiefalter und Hirsauischen dieser Werner zu Gütern in Hessen gekommen,
Klosternachrichten dem Gr . Werner beilegen , nicht dem alten Graf Liuiho "von Wülflingen,
Weil man dieses Gröningen von dem Wirten , dem Grosvaler seiner Mutter , eine Hessijche
belgische » Städtchen Gröningen oder Marck - Gemahlin angedichtei haben . Indessen hätten
gröningen erklärte , und sich in der zweiten ih » doch schon Crpsius und Sulger  eines

Hälfte deS dreizehnren Jahrhunderts der Wir - bessern belehren können , die jenem Werner
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wir ihn finden , rühren lediglich aus der Achalmischen Verlassenschast her , waren
ihm als einzigem Erben seiner Mutter zugekommen . Man muß also seine Heimach
außer Schwaben suchen . Daß er das Kloster Breitenau in Hessen stiftete , es
mit Ministerialen , Schlössern , Zchenden , Wäldern , als einem Theil seines
väterlichen Erbguts ( Patrimonium ) , aussteuerte ö) , laßt zum voraus eher einen
in Hessen einheimischen , als fremden Herrn erwarten , und daß , nach dem
Zeugnis der Schwäbischen Klosternachrichten , auch sein Vater , der Gemahl der
Achalmer Williburg , den Namen Werner führte , rückt jene Erwartung schon
der Gewisheir näher : denn gerade findet stch eine Grafenfamilie in Hessen , welr
cher dieser Namen gleichsam erblich war ; und was noch mehr ist , der im I.
1066 . zu Ingelheim erschlagne Hessische Graf Werner , der Liebling Kaiser
Henrichs IV . , paßt vollkommen in den Zeitraum der lezten Generation der
Achalmer Grafen , ja er wird ausdrücklich ein naher Verwandter (pio-
pirihnus ) des Strasburger Bischof Werners , des jüngsten unter den
Achalmer Brüdern , genennt c) . Nimmt man endlich noch hinzu , daß zu
eben der Zeit , da die Schwäbischen Klosterqnellen einen Graf Werner von
Grüningen aufstellen , auch in Hessen ein Graf dieses Namens regierte , die
Vogtei über die alten Stifter zu Frizlar und Kauffungen hergebracht hatte , und,
wie jener , eine Gisela zur Gemahlin hatte , wie jener , seine Linie kinderlos
beschloß ; wer wird , wer kann denn wohl noch zweifeln , daß in beiden Landern

nur

ausdrücklich einen Vater gleiches Namens zu- Auch Trithemius  gicbr dem Grafen diesen
schreiben. Beinamen , ohne Zweifel aus eben der Quelle,

L) Gr . Werner wird zwar in der Breitenauer und so wie in dem Breitenauer Stiftungsbrief
Stiftungsurk . v- I.  ii 2z. nur überhaupt kelicis die Gemahlin des Grafen , Gisela , als Mit«
nikmoris Lomes genannt , ohne ihni stjsterin angeführt wird , so führt auch Sul ^ er
einen befondcrn Geschlechtsnamen bcizulegcn: ^ nn . I>. I. x. 86. 6omr'tr/-
aber Naukler nennt ihn doch in der von cts als Wohlthäterin des Klo-
Schmidlin S . gz' rc. angezogenen Stelle aus - sters Zwifalten an , dem sie <zmiruor
dkücklich einen Grafen von Gri 'mingen , und keilk-mones cs- tsris maioies , et L-l IsAeiiä-lin
sezt hinzu , daß er dieses in einem Buche des exlkolsm geschenkt habe-
Klosters Hirsau gefunden habe , woraus die In der schon oben » m. s. an'gef. Stelle
ersten Breitenauer MLnche genommen waren. Lamberts von Aschaffenburg.
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nur von einerlei Person die Rede , und dieser Werner für einen Sohn des gleich?

genannten zu Ingelheim erschlagnen Hessischen Grafen zu halten sei? Zu
Vögten über angesehene Stifter konnte man doch nur einheimische Herren wählen,
als die allein zu ihrem Schutz im Stande waren , und die es auch allein der
Mühe werth finden konnten , nach solchen Rechten zu streben.

Ich nehme nun die übrigen Denkwürdigkeiten Graf Werners IV . zusam¬
men . Er stand , wie gesagt , den Stiftern zu Frizlar und Kauffungen als Vogt
vor : wie mag er zu diesem Recht gekommen seyn ? Beide Klöster waren gleich
Anfangs dem unmittelbaren Schuß der teutschen Könige oder Kaiser unterworfen
worden ei) : es ist also wohl kein Zweifel , daß die Hessischen Grafen die Vogtei
darüber allein der Gnade derselben zu danken hatten . Die über das Frizlarer
Kloster mögen schon die alteren Hessischen Grafen erworben haben ; sie kam,
wie wir unten hören werden , von dem lezten Gr . Werner auf die Grafen von
Gudensberg , und von diesen zuerst auf die Landgrafen von Thüringen , dann
auf die Hess . Landgrafen , die sie noch jezt im Besitz haben e). Die Kauffunger
Vogtei kann , da dieses Kloster erst im I . LOlZ . gestiftet worden , nicht eher,
als in den spätem Zeiten dieses Jahrhunderts an die Hessischen Grafen gekommen
seyn . Wahrscheinlich brachte sie Graf Werner III . , der Liebling Henrichs IV»
an sich ; wenigstens verausserle dieser Kaiser auch das Eigenthum des Klosters,
und das Recht die Aebbtissin zu bestellen , ( 1274 ) an den BischofHausmann von

Erzb . LulluS von Mainz übergab , wie ich
B - n . S . 249 . erzählt , das von ihm gestiftete
Kloster dem K . Karl dem Grosen , und der
Kauffungcr Stiftungsbrief bestellt den jedesma¬
ligen Kaiser zum Vogt desselben - Ledderhvse
kl- Schr . Th . II - S - 277.

- ) Erzb - Ruthard v. Main ; stellt im I . nor
dem Kloster Frizlar mehrere ihm von andern
entzogene Güter wieder her : -0 Lo¬
mir » acloocaro . w ür clt vv . Oioell . n ?.

Hl . x>. z8o . Die Landgrafen von Hessenkassel

Hess Landesg. III. Barrd.

sind noch -jetzo im Besitz dieses Vogteirechts,
das sich zugleich über die dem Kloster gehörigen
beiden Dörfer Ungedancken und Rodthelmes¬
hausen erstreckt , und ziehen ein jährl . Schutz¬
geld davon . Es ist also wohl kein Zweifel , daß
es von jenem Gr - Werner , wie seine übrigen
Rechte und Güter , auf die Grafen von Gu¬
densberg , und von diesen auf die Landgrafen
von Thüringen und Hessen gekommen , ob ma»
gleich noch zur Zeit keinen altern Schutzbrief,
als den von , 490 gefunden . Ledderhose  in
den Hess. Beitr . B . n . St . n . S . 21; ,e.

I
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Speier / ) , und Gr . Werner IV. war schonr 102. im Besitz der Vogtei. Er
führte sie sogar im Titel. Die Urkunde, woraus wir das leztere wissn, macht
uns zugleich mit einem andern historischen Umstand bekannt. Graf Werner
hatte, so erzählt er selbst in der Urkunde, das Unglück gehabt, seinen Feinden
in die Hände zü fallen, und konnte sich seiner Gefangenschaft nicht anders, als-
vermitttelst eines schweren Lösegelds entledigen; mehr als einmal habe er die
Aebbkiffinw Diemud angegangen, sich für ihn zu verbürgen, oder zur Sicher¬
heit der Zahlung ein Pfandgut für ihn einzusehen; nach langem Bitten habe sie
sich endlich bewegen lassen, ihm einen goldnen Becher auf bestimmte Zeit zu leihen;
weil er aber, seiner übrigen vielfach bedrängten Umstände wegen, den Termin
nicht einhalken können, so habe er endlich auf vieles Erinnern der Aebbrissin
sowohl, als des Bischofs Johann von Speier , den, Kloster für den Becher zehn
Hufen Landes(manlos) in Oehlshausen, Krübelbach, Venne und Ritte ständig
abgetretenZ). Zehn Hufen Lands für einen goldnen Becher! wie unwerlh
müssen also zu der Zeit die Güter in Hessen gewesen seyn, und eben daher wie
gering die Bevölkerung! Dem Graf Werner mochte indessen so ein Opfer nicht
schwer gefallen seyn: denn seine Andacht hakte sich ganz nach dem Geist seiner
Zeiten gemodelt; er war ein treuer Pfaffendiener, und sah den Himmel für eine
Maare an , die sich erkaufen lasse.

/ ) -Ich werde VH- in der Gesch. der Gra¬
fen von Gleiberg davon reden. .

§) Gr- Werner stellt im I . nor eine Urk.
anß:  eA0 M ^erio/isror clci Airoia 6o ?n«r et
«cloocotur eenobii / oncts eruei , io
riotum kacko — , gosliter sl > ioimicis meis
eriptus , ot me reäimerem eis molrn pecuoiü
tum co »ccos . l^ mim <>l> rem sä sdlorcill .rm
Liemuciam eiosllem loci veoi , er uc v -ltlimo-
oiom miclii Lecommod -rrer poltul -ivi <) oe
eom <lio precilrus meis odliirerer ( odklte-
rer la -ndem promilka lide soreum c»licvm

miclri It -rtuto tempore reddeodlim preüi-
trr . öed com dio iratotom tempos preceriret,
ec proprer multiliiriiim msam necellir -item cr-
licsm reddere oegvirem , lepros ül> ilhd .rrils,
et a / poett/r epi/ropo do/oiooe commooitus,
l,,odcm pro eoilem celics liders m,ioo X ».
manlos mon .rlterio perpetoaliier kr-olicli , lci-
licet io SZorLer/m/eo (Ochshansen , IlNweit
Kassel) io LruLe/Lac/i (Krumbach, ebcnd)
maolos II . )^e?i?-ee III . msolor , item ^ eooee
miiolom I . Line m -iolos III . Imm Litte msn-
tom i. — Ledde rhose kl. Schr. Th. HI..
S . i88-
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Wir haben bisher gesehen , wie willig Gr . Werner selbst in jünger » Jahren,

wo er noch Kinder hoffen konnte , seinen Gütern und Rechten zum Vortheil der

Klöster entsagte : sein Alter behielt ihm noch den Trost vor , ein eignes Kloster

zu stiften . Um dieses zu erläutern , muß ich ihn vorher noch in einem andern

Verhältnis zeigen . Die Grafen von Gleiberg bei Giessen , gebohrne Grafen

von Luxenburg , waren , wie ich in der Geschichte derselben (,§ . XV .) weiter

erzählen werde , in Nieder - Hessen , zumal in der Gegend um Cassel , reich

begütert . Zu Anfang des folgenden Jahrhunderts findet man sie nicht mehr in

dieser Gegend , vielmehr erscheint der nemliche Graf Werner , von dem ich hier

rede , im I . 1107 . im Besitz einer sogenannten Grafschaft , oder eines GcrichtS-

sprengelS um Cassel , worin die Dörfer Wahnhausen , Frommershausen , Obers

und Nieder - Vellmar , Heckershausen , Mengershausen und Gunkershausen

gelegen waren K) . Zu gleicher Zeit hören wir , daß sich K . Henrich V . für den

Erben Gleibergischer Güter angiebk r) ; wir hören , daß ihn Graf Werner auf

einer Reise nach Hessen begleitet , und lezterer durch den Anblick der schönen , von

der Eder und Fuld umschlungenen Gegend von Breilenau , auf den Gedanken

gekommen , ein Kloster daselbst zu stiften , wozu ihm der Kaiser nicht nur seine

Einwilligung gegeben , sondern auch den Grund und Boden geschenkt habe r) .

Alle diese Umstände zusammengenommen , möchte man wohl nicht ohne Grund

vermnthen können , daß sich Graf Werner die Gleibergischcn Güter in Nieder-

Hessen von dieses Kaisers 'Freigebigkeit zu erwerben gewußt habe : denn daß er

ein eifriger Anhänger desselben war , wird schon aus der oben erwähnten Ver¬

wendung für das Kloster Zwifalten sichtbar , und wir finden seine Nachfolger,

,die Grafen von Gudensberg , im Besitz jener Güter . Doch dem sei wie ihm

wolle , Graf Werner legte rriz  mit seiner Gemahlin Gisela den Grund zu dem

Kloster , und brachte es in Zeit von sechs Jahren mit den Gebäuden so weit , daß

er Mönche dahin berufen konnte - Damals stand das Schwäbische Bencdictiner

Kloster Hirsau in eben dem Rufe der Heiligkeit und strenger Observanz der Kloster --

L) Ich habe die Urk. schonB- n . S . 407. Anm- 0. angeführt, und erklärt.
«) S . unten K. xvik.

I S
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regel, wie die Cisterzienser zu Clairvaux unter dem politifchheiligcn Bernhard;
überall lies man Mönche daraus kommen. Erzb. Siegfried halte deswegen einige
Jahrzehenten vorher das Kloster Hasungen damu bevölkert, und nun verschrieb
sich auch Graf Wernkr, der ohnehin in Schwaben näher bekannt war, eine
Colonie daher. Abbt Bruno zu Hirsau. schickte ihm(1119) zwölf Patres, und
einen andern Klosterbruder, Drutwin oder Trautwin, zum Abbt darüberä)»
Die Skiflungögürer lassen sich nicht bestimmt angeben; wir wissen nur, ans der
Mainzifchen Bestätigungsurkunde, daß der Graf alle seine, zwischen der Werra,

Abbt Johann von Trittenheim , der in Lreidenawe nuncu^atrer, er in dicro Loeno-
dem Archiv des Schwäbischen Klosters Hirsau dio lexelitnr . 111c narione Znevns curn Im-
gute Nachrichten vorfanb, sagt davon in Lliron, ^eratore Oenrico V. cuiusdain negotii csnla
UirlauA. Od. 6r. Lall . 1 . I. z67» ad an. xrokectus ilt Ilalllam , cum vidillst amoenita-
IllA . : .̂nno Lrunonis Lbdatis XIV. rein loci cainpeltris, nbi dno llnrioli

conre^ guidain dives er Llirilto devolus (Werra ) er tut -/» conllnnnt in Lrcidenaavs,
^donalterinm noltri Ordinis Lrs ^ d«?r«ll, ĉ nod 8 >̂iritn lancto iiil ^ iranle IVIonalteriinn noltri
snte VI - amios in ec> Nalliae loco , ubi conün - ordinis , eoulcnticnte er kundurn tradente Irn-
ruir <luo lluvii , guornni alter F »/da , alter zerstöre , coexit cönlrrners , et lVIonacleos ds
^Hrr « dicirur , xro Llirilti »inorc conlrruers LonAreAatione HirlauAienli runc vere lanctis-
eoe ^ it , domino cooxeranre telicirer conln - lirna svocare , Xd P »o<l Loenolnenn a venera-
mavir . ülr ankern Loenodium illud in lionors l>ili ? atre Lrunons millns eil Orulavinus No-
löeatill . .so leiner VirA . Oei Aenilricis Marias naclens et Lantor ^ rimu « .4.l>das cunr Iratridns
«onlecrsturn , in loco srnöenilliino litunr , in 12 , nt dicturn elr anno Lrirnonis 14. Lomes
dioeceli Mo ^untina eonltiintnnr ; et a Ino tun - sntern Wernlierus morte xraevenius ltrnctura»
äatore >̂ro Inkentations 8ervoruin Oei in incoe >̂ti lVIonakerii perlicere non xocuit , gnas
vinnibus necellariis coinpetenter xrovilinu . impenlis al> eo jrrasordinatis Orutwiniis ^ b-

Oocleni anno ( my ) , . die XVII . nrenlis das et 3 . Henricns eins 3 uccellor — ina ^nilico.
IZ'ov . Orlltu -rnll , Monaclrus lruins Loenodii xerlecernnti
HirlauAienks in xrinnun xraelati Monalterii Trithe Mills ftzt hier irrig das Kloster
Lre)'deilauAicnlis xbbstein electns cuin rr. Breidcnau zwischen die Werra und die Fuld;
Monacliis a Oomino Lrunone Abbate Kbi ad, es liegt zwischen der Eder, und der Fuld. Er
Mecss Wernlreri coinitis nrsuiorati allocistis , giebk ferner nur das Todesjahr Graf Werners
venir ad Lre^denan etc. an ; das Nekrologinm des Klosters Zwifalten

Ebend. das. , unterm I . H2I : S . ?7g : bei Hell. lVIvnirn. 6nell . x . -;8. bestimmt auch
^tnno Volnrari XI)I)gtis xrimo nrortuus blt den Sterb - oder wenigstens Begräbnistag:

Lome, d« (irr?ri?!Ae,r Inndator nrenle I'edruario d. VIII. Xal. (22 l c!>r)
Monaltsrii Oivse ksrtlrenices injUsllia gnod F̂ crnäer«^ Lornr, do 6r »/irn̂ rn Svrvris
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dem Main und Rhein gelegene Patrimonialgüter dazu hergab I) . Ob darunter
Güter aus seiner mütterlichen Erbschaft gewesen , ob manche derselben vielleicht
schon durch seinen Vater von K . Henrichs IV . Freigebigkeit erworben worden,
darüber laßt sich aus einer so ganz allgemeinen Bestimmung nichts entscheiden.
Wenigstens finden sich unter den bekannt gewordnen Gütern des Klosters keine
auswärtige . Ueberlegt man überhaupt , wie viele Güter und Gefalle dieses
Kloster erst nach des Grafen Tod von andern erhielt , und daß es sich demuuge-
achtet in Vergleichung gegen andere Klöster , selbst gegen mehrere in Hessen , nie
zu vorzüglichem Neichthum und Ansehn erhob , daß es vielmehr im vierzehnten
Jahrhundert die Anzahl seiner Mönche aus Mangel an Subsistenz auf zwanzig
bis vier und zwanzig beschränken mußte r/r) : so möchten wohl die eigentlichen
Stiftungsgüter nicht sehr beträchtlich gewesen seyn . Graf Werner hatte bei
feinem Leben noch zuviel mit den Gebäuden zu thun , und der Tod übereilte ihn
schon d. 22 . Febr . H2I -, ehe er noch seine Plane ausgeführt , vcrmukhlich auch,
ehe er noch den Stiftungsbrief hatte aufseßen lassen . Er war indessen doch so
vorsichtig gewesen , auf den Fall seines Todes , seinen treuen Vasallen Engel-
bold zum voraus zu seinem Stellvertreter zu verordnen , um in Berathung mit
seiner Gemahlin , so wie mit dem Abbr und den Ministerialen des Klosters , seine
Entwürfe zur Reife zu bringen . Alle diese wußten der neuen , noch im Entstehen
begriffnen , Anstalt den nöthigen Schuß und Pflege nicht besser zu versichern , als
wenn sie den Erzbischof von Mainz , als Diöcesan , ms Interesse zogen . Engel-
bold schenckre das Kloster , mit allem seinem Zugchör , dem heil . Marlin zu Mainz;
Erzb . Adclbert bestätigte darauf urz . nicht nur die ganze Stiftung , sondern

LuiroMi 6orr>1li, Llius . Ohne Zweifel war m) Beckers  Nachrichten von dem ehmali«
es eben dieser Graf Werner , von welchem gen Benediktlnerkloster Brcitenau in d. Hess,
rin altes Schenkregister des Klosters Hasun- Bcitr . B - H- S - >8- Diesen Nachrichten sind
gen , ohne doch die Zeit der Schenkung zu viele Urkunden angehängt , und verbindet man
bestimmen, anführt : Oomee VVeruderus I. mit diesen auch die von Schmink  in lxiüulru.
nuuikum in ( vielleicht eins von den Hssk. Th . IV. S . 6; ; ff. gelieferten , so kann
beiden Dörfern Erfurt , bei Borcken) er äimi - man daraus die Breitenaucr Älvstergüter ziem-
älluu M-Iiiluln ln lich vollständig kennen lernen.

I) S . die folg. Anm. N.
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cnheilte ihm auch die gewöhnlichen Privilegien der freien AbbtS- und Vogtwahl,
Unterwarf es dem Mainzer Stuhl unmittelbar, und steuerte seinen Besitzungen
noch zwei Höfe und einige Zehentgefalle zu Lohne und Elmeröhaufen bei n).
Eben diese Vormünder der neuen Stiftung scheinen schon vorher den GrafLudwig
von Thüringen, den nachmaligen ersten Landgraf, zum Vogt derselben bestellt
zu haben: wenigstens legt er sich in der Zeugcnunrerfchriftden Titel eines VogtS
bei, und die nachmaligen Landgrafen trugen diese Vogtei von Mainz zu Leheno).

--) Schminksckoriim .üats . TH-lV . S -6; ; . wohl von selbst, daß es nichts anders alS eine
liefe« diese Urk. richtiger aus dcnr Original,
cls sie Susi . Lasi.Dixl . 1 . 1. x. 60. abdrucken
lassen. Erzb- Adelbert sagt darin : vton.m L-
cio- gualiter kelici5 memoris -

ceuolrium in Listsnores L suusismeuto

consiruxit , er »ui »e,/o 7>at, -rmouro/ »o guosi
lisbuit Intel - tr-iaikr üumina -am,
st siotavit , visielicet , m -ni/tei -raii-

öu^. ca/tz -i^. szris . g»rorumgus siecimacioni-
bus . lllvis cultis et iucultis etc . — Lliles

Detente uxore Oomitis , et ->lib ->ts
loci cum miuikerialibus ipkum ceuodium cum
omni posssslloue su» öeato / l̂ a, -riao tt -lbili
et peipetua ttaäitione siouauit . Lni nos . in
pl 'eseuii .ltum aittsGudenus  hat : siuas ^ i)Q-
nus curias coutuiimus , t .oa (̂ Lohne A. Gu-

denvberg) et (Ellmershans
fcn A. Wolfvhagcn) : »sisieutSL »si XX. IiI)t-2S
ciecimacionnm , in I .o» , et alils iocis couvru-
euttbus . — lluins rsi teltss Unit : - -

Lomites

sie Dumeiievurc Li^ ekrisius
äs vvincednr » ? uet - iletim .tnnns.

sie T'uz-izrZ-r» / .usisiercat , qa : et Xavo-
eatllt . — —

Luourasius sie §coi>u«z-ö>u!-c (G UdeIIUs
hat ckcouez-üu,--).

Nach dem, was ich im Text von den Um¬
ständen des Klosters gesagt habe, versteht sich

sehr allgemeine, und im Grund sehr seltsame
Geographische Bestimmung seyn kann, wenn
hier von dem Graf Werner gesagt wird, daß
er Universum Patrimonium suum zwischen dek
Werra , Rhein und Main zu dem Kloster her¬
gegeben habe. Die bisher bekannt gewordenen
Güter des Klosters lagen alle in der Nahe in
Nieder-Hcfsen umher. Es könnte höchstens nur
eine besondere Art von Gütern gemeint seyn;
die Lehen können ohnehin nicht dazu gerechnet
werden- Wenn man auch annimmt, daß das

,Kloster wieder manche seiner Stistungsperti --
nenzien verlohren, wie beso.'tbers bei den ange¬
gebenen miuitrorialidus lind caltris dcrFall ist:
so wird doch niemand glauben, daß ein Herr,
der mehrere Lomitatus und Vogteien in Hesse«
hatte, ja der, wie ich unten zeigen werde, der
allgemeine Gaurichter in dem Fränkisch-Hessi¬
schen Gau war, keine andre Allodialgürer sollte
gehabt haben, als die er zum Kloster Brciteuan
gestiftet.

o) Da sich in der eben angef-BreitenauerBe-
stätigungsurk. Gr . Ludwig von Thüringen nur
im allgemeinen als Xsivocatu? unterschreibt,
ohne den Ort anzuzeigen, worüber sich seine
Vogtei.erstrecke, so kann dieses wohl nicht an¬
ders, als von dem Kloster Breitenau selbst zu
verstehn seyn. Nun ist die Urk- unterm7. Jul.
desI -urg ausgestellt, Graf Ludwig der Sprin»
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Erst der zweiteAbbt , Henrich , der demTramwin i/Z2 gefolgt war , brachtealle
Klostcrgebäude vollends zn Stand . Noch im siebzehnten Jahrhundert sah man
Werners Grabmal in der Klosterkirche zn Breitenan : jezt aber ist da ein Wasch¬

haus , wo man sonst Horaö sang , und von dem D .enckmal hat man schon lange
keine Spur mehr finden können p ). Des Grafen Gemahlin , Gistla , deren
Herkunft ich nicht anzugeben weis , starb erst ums I . 1155 </). Daß sie keine
Kinder hinterließen , erhellt schon aus der erwähnten Bestaciguugsurkunde ?-).

Ich habe die vcrschiednen Besihungen und Rechte der Wernerijchen Grafen¬
familie nur stückweis , und nach der Zeitfolge , worin sie in den Urkunden Vor¬
kommen , aufzchlen können : es wird also zu besserer Uebersicht nicht undienlich
seyn, sie hier unter Einen Gesichtspunkt zusammen zu stellen. Es war ihr erstlich
die Grafschaft Maden unterworfen . Unter diesem Namen wird lheils das
Gaugericht über den Heffischfrankischcn Gau , oder den grossen Theil des heurigen

gcr war aber schon am 7- Mai des nemlichen
Jahrs gestorben : es kann also auch unter dem
darin erwähnten L.ävocal » kein andrer als der
Sohn jenes Grafen , oder der nachmalige erste
Landgraf von Thüringen , verstanden werden-
Aber wie konnte ein so weit entfernter Herr,
der , wie ich zu andrer Zeit erläutern werde,
von seinen Vorfahren her in Hessen gar nicht
begütert war , dem Kloster Breitenau zum Schutz-
Herrn dienen ? Ich nehme daraus einen nicht
unwahrscheinlichen Beweis her , daß dieser Herr
zu dieser Zeit mit der Gudcnsbergischcn Tochter
entweder schon vermahlt war , oder doch diese
fHeurath bereits im Werk hatte , und eben da¬

durch mit Hessen in nähere Verbindung kam.
Vergl - den vvrh . § . IV - - Daß übrigens schon
die ältesten Landgrafen von Hessen die Brei-
renauer Klvstervoatci von Mainz zu Lehen ge¬
tragen , und dieselbe daher soviel gewisser,von
den Landgrafen von Thüringen auf stc gekom¬
men , davon s. Urkb . zu B - Il - Beil . eexLVin.
S . Zvo-

x>) Be cke r 1. 0. x . i ; .
g) In einer Urk. v. I . i : ; ; - IV . Non . Ieln -.

verträgt sich ein Geistlicher , welcher der Oilol»
6 on>«tisk-l eine Summe Gelds vvrgeschoffen
hatte , nach ihrem Tod mit dem Kloster Brei -,
tenau über die Pfandgüter , die das Kloster
gern an sich ziehen wollte . Schmink
Hark. Th . IV . S - 6; 8- Da die Frage davon
sogleich mit dem Tode der Gräfin cintraf : so
laßt sich wohl voraussetzen , daß sie erst kurz vor¬
her gestorben.

,-) Sowohl bei der Breitenauer Stiftung,
als bei den vorhergegangenen geistlichen Schen¬
kungen und Verzichtleistun 'gen in Schwaben,
wird nirgends von Kindern geredet ? er rhut
alles nur z>i:o lslure »uiinelus er ^ areiitur » luo-
rwm . Ausserdem , findet man nach seinen : Tods
die Grasen von Gndensberg im Besitz seiner
Güter und Rechte ' in Hessen , und es zeigt sich
nirgends mehr eine Spur von dem mit ihm er¬
loschenen Familienzweig.
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Niederfurstcnthumö Hessen , theils auch das Centgericht verstanden , die beide

an eben dem Ort gehalten wurden . Hier findet ohne Zweifel die erste Bedeutung

H statt . Diese Grafen hatten ferner einen Comitatum , in dem oben bestimmten
Sinne des Worts , in der Gegend um Kassel (S . 67 .) , einen andern in dem

Wehlarcr Dekanat , dem die Stadt Weilbnrg , und der Flecken GrosenLinden

bei Giessen zugehörten ( S . 2Z -) , und einen dritten in dem heutigen Oberfmstem
thum Hessen , worunter Homburg an der Ohm gelegen war ( S . 23 .) . Sie

waren ferner Schußhcrrn und Vögte des Sk . Petersstifts zu Frizlar , des Stifts

Kauffuugen , vielleicht auch des Klosters Hasungen e) , und der lezte Werner

stiftete selbst ein Kloster . Soviel wissen wir , nur aus den wenigen uns übrig

gebliebenen Urkunden dieses Zeitraums : es laßt sich aber daraus von selbst auf

die reichen Landesbesihungen schließen , die jenen Hohen Gerechtsamen zum
Grund lagen.

§) S - §. lV. undB - H. S - 416 ff. die Gisonische Familie zu dieser Vogtei eben
e) Gr . Giso von Hessen führt in einer Hasun- sowohl, wie zu der über die Stifter z» Friztar

gcr Urk. v- I . 112z den Titel eines und Kauffuugen, erst nach dem Abgang des Wer-
(B . n . Beil . 1. 1t .) , und da die Werncrische nerischen Hauses gekommen sepn : sie kann sie
GrafensamilieHauptsächlichin Nieder-Hessen, so aber auch als Erbstück dcrBurggräflich Magde-
wie die Gisonische in Ober-Hessen, zu Haus burgischen Familie erhalten Haben, die , wie ich
war , das Kloster Hasungen auch in der Nähe unten weiter zeigen werde, um Hasungen herum
der übrigen Güter jener Grasen lag.; so könnte besonders begütert war.

Grafen
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Grafen von Gudensberg.
§. vm.

Geschichte der Grafen von Gudensberg , einer Seitenlinie des Wernerischen
Haußes , dessen Güter sie auch erben . Sie sterben vor der Mitte des zwölften

Jahrhunderts aus , und ihre Lander kommen durch eine Erbtochter
an die Landgrafen von Thüringen.

Zugleich mit dem Wernerischen Geschlecht blühte in Hessen eine andere
Grafenrcihe , unter welcher der Name Glso herrschend war . Ob dieses ein Orir

ginalnamc , oder vielmehr nur eine Abkürzung eines andern Namens , etwa des
Namens Giselbert war , muß ich unentschieden lassen « ) . Der älteste , den wir
unter diesem Namen kennen , kommt in einer Urk . v . I . rooz vor , worin Kaiser
Henrich II . dem Stephansstift in Mainz ein , in die Grafschaft eines Graf Gis»

gehöriges , Gut zu Amena gegen andre , dem Biöthum Bamberg naher gelegne,
Güter im Frankenland tauschweise einräumt ö) . Unter diesem Amena wird soviel

a) Glso ist ein alter Teutscher Name . Man
findet ihn z. B . in denlriniit . l .»urisli . dt . 908.
909. 1820. i9Z4, und dt . 597. auch die weib¬
liche Endung Gisa von einer Frau gebraucht.
Unter dem sogenannten hohen Adel kommt er
wohl auch vor , z. B - unter den Grafen vonKe-
vernburg und den Herrn v.Molsberg , aber doch
selten. Daß er eine Abkürzung des Namens
Giselbert sei, wie der berühmte v. Eckard
Uitt . genest - krinc . 8 » xon > knzier . zi . 46 . be¬
hauptet , dazu habe ich nirgends einen Beweis
entdecken können. Aber-man findet den Manns¬
namen 6iks1o (ItenA -irr Lock Dipl . Llsm.
1 . 1. dt . 2Z4.) , und die weibliche Endung
vikela ! warum sollte der Name Silo und ois -t

daraus nicht eben so gut haben entstehen kön¬
nen , wie aus den Verdrehungen des Namens

Hess. Lai,desg . m . B.

Gottfried in Soeliils , oder SotLülo , endlich
6or -io , im Tcutschen Göy , entstanden istl.
Vergl . die folg. Anm. r.

L) Ich habe die Stelle B . il . S 4,r - Anm.
ni . nur kurz angeführt . K- Henrich i, . über-
giebt im I . 1008. dem St . Stcphansstift i»
Mainz tauschweise: onin « xrsstinn, , i »o,1 no,
lmbniinngin loco üicto , et guicgnick rck

illsin curtini xsrtiner in x »ß,o Obeien/o - sttat -s

noniinsto , in Lomitatn Lo mit !,,

und empfängt dagegen per ,,llvocatnin ixüur
ecclelie ( 8 . Ltsxlirni ) Lrronsm Loniitsin , cnr-
tini LrMcliinebactt üicrsni , ouni oninilius ein,

Lxxenlliciis in x -igo tianZoi -ue in 6 srnir -iNt

6 oinitis iacentein . stosnn . L8 .KI 0A.
1 . kl. x. ; i6. Vergl . vorher . §. ill . die erste
not . Vf.

K
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gewisser entweder Ober - oder Nieder -Ohm , oder das DorfAmenau bei Marburg

verstanden , da die Gisonen in dem OberLahngau eigentlich zu Haus waren , und

ein in diesem Gau , alSdemArchidiakonatSsprengeldesSt . Stephanöstifrö , gelege¬

nes Gut , diesem Stift eben dadurch vor andern angenehm seyn mußte . Ob er

mehrere Kinder hinterlaff n , ist unbekannt . Einen Sohn desselben , Gtso H.

kann man mit guter Gewißheit annehmen , die Übereinstimmung der Zeit , des

Namens , und der Grafschaft sprechen dafür ; für einen andern kann ich nur ent¬

ferntere Gründe anführen . Es Macht nämlich ein Buobo oder Bsppo , unter

dem Titel eines kamulus Oei , in einer Urk . v. I . bekannt , daß Dom¬

probst Embricho zu Mainz auf seine Bitte seiner Kirche zu Elsoff das Recht des

Meffelesenö , der Tauft , und desTodteng ^bekS, nicht nur für die dortige Gemeine

crtheilt , sondern auch die Dörfer Schwarzenau , Bermershausen , Alertshausen,

Breidcndell , Beddelnhausen , und einige andere , dahin zu ziehen erlaubt habe;

der Mutterkirche zu Rumlanden habe er , um ihre Einwilligung zu erhalten , von

seinen Gütern eine Hufe Lands geschenkt öö ) . Alle diese Orte liegen in der Graf¬

schaft Witgenstein , um Elsoff her . Man sieht wohl , dieser Bsppo war ein

Mann von Bedeutung , und da die nämliche Gegend auch nachher unter der

Grafschaft der Gisonen stand , und der Name Voppo späterhin unter ihnen fort¬

geht : so kann man ihn , glaube ich , ohne zuviel zu wagen , jener Familie bei¬

zählen . Die geistliche Qualität , womit er sich bezeichnet , ftzt freilich ein näheres

Verhältnis mit der Clerisei , es sei nun als Präbendarius , oder durch irgend ein

Gelübde , voraus : er konnte aber dcmungeachtet vorher verheurarhet gewesen

seyn , und Kinder hinterlassen haben - Ich finde indessen nicht die geringste nähere

Spur davon , lasse also das alles lieber dahin gestellt seyn , und kehre zu Gisoll.

SL) Beit . z ' s> S - 274. Die , ausser den im der vitt » Ki-Lena den Namen gab. — Der in
Text erklärten Dörfern , in der Urk. angeführ- der Urk. bemcrkteLrnber l̂io ist vermuthlich mit
ten villne ttuiden » und I .e1nsls müssen in eben dem Domprobst Embricho, Graf v. Leiningen,
der Gegend gelegen haben, aber ausgegangcn Eine Perfvn , der 1064 Bischof zu Augsburg
seyn. In dem unmittelbar angrenzenden Amt wurde , und 1077 starb. LS. lVIoHunr,
Battenberg fließtrine BachRuhen , die vielleicht T . II . x - " 2-
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zurück - Er wird uns Anfangs ( 1049 ) nur dem Namen nachc ) , später hinaus
aber durch eine Geschichte bekannt , die zwar sein Andenken nicht ehrt , aber doch
der Nachwelt anfbehielte . Ich will hier nicht wiederholen , was ich in der vor¬

hergehenden Ausführung von den bürgerlichen Zerrüttungen unter Kaiser Hen¬
rich IV , und von der Anhänglichkeit der Hessischen Grafen an ihn , gesagt habe.
Ich beziehe mich nur auf den einzigen Umstand , daß Egino , ein liederlicher Jun¬
ker , den Herzog Otto von Baiern meuchelmörderischer Anschläge gegen das Leben
des Kaisers ziehe , und daß Graf Giso , sammt einem gewissen Adelbert , in den
Augen der Gegner für diejenigen galten , die diese Maschine angelegt . Sie
wußten bald einen Beleg dazu zu finden . Graf Giso sowohl , als Adelbert,
und dessen vier Söhne , wurden im I . iL >7Z aufHollenden , einem Schloß des
Giso , bei Gelegenheit einiger Privathändel , ich weiß nicht welcher ? ermordet,
Egino hingegen mußte , von allen verlassen , den Bettelstab ergreifen : wer könnte
nun , meint der gute Lambert,  dem wir diese Nachricht zu danken haben , wer
könnte da noch zweifeln , daß Gott durch solche Strafgerichte die Unschuld des

Herzogs Otto habe sowohl bescheinigen , als rächen wollen ? cc) . Das Schloß

c) EineUrk.v. 3 . 1049, wodurch zwischen dem Zeit bis Ostern noch zum vorhergehenden Jahr
Bisthum Würzburg und der AbteiFuld, in An- gerechnet wird; es fällt also auch jenes Datum,
sebung der Diicesanrechte, die erstens über nach der gemeinen Zeitrechnung, ins I . 1049.
die leztere in Anspruch nahm, auf einer Kir- Uebrigens sind die angeführten Zeugen allein
chenvcrsammlung zu Mainz, in Gegenwart des den umliegenden Gegenden zu Hanß, und so-
Pabst Les und Kaiser Henrichs III, ein Ver- viel gewisser kann man annehmen, daß unter
gleich gestiftet wird, unterschreiben Vro Lomes, dem LIK, Lomes kein andrer, alsein Gr. v.
Oieteiicli Lomes , Otto Lomes , 8i »il )olo 60 - Gudensberg zu verstehen sei : denn der seltne
mes , IHistei 'icli Lomes , Lomes , L02 - Name Giso ist in allen andern Gräflichen Häuf«
v̂ in Lomes. Lclioettaeit et Xrê sll̂ 83. 'IVI. fern dieser Gegend ganz unbekannt-
x. 24. Die Ueberschrift dieser Urk. ist v- I . cc) Ich habeg-Vl.S .zy. den ganzen Vorgang,
104g, dieUrk. selbst hingegen, vermurhlich durch mitseinenFvlgen, umständlicherzählt, und setze
einen Druckfehler, däXO. dakirt, und zwar hier nur noch die Stelle Lamberts  sä
III . Nom I ' sbr . Febr . ) Es ist aber der in IS 7Z hinzu : Iloe Stiam aimo kamolisllmtts ills
der Urk. als Pabst vorkommende Lev erst am Lg-ei , gm Om-i. 8oiosrii>s Occonl espil»!-
r. Febr. 1049 zu Mainz zum Pabst ernennt wvr- illuä oiimen imeitclemr, oomprelmnlos1»
den, und daher jenes angegebene Jahr 104g guotlrm latroeimo, -> xopolsribus esscstu,
lt/Io ^ svireiill zu verstehen , nach welchem die ek , et sä t -mtüm SAeltstem reäLLtus , ttl äeitt-

K 2
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Hottenden oder HotlNde (Hohenlinden) , wie es auch geschrieben wird, war auf
einem waldigten Gebürge zwischen Biedenkopf und Wetter erbaut : ehmalö führte

auch ein darunter gelegnes Dorf diesen Namen ä ) . Daraus folgt zugleich , daß

der erschlagene Giso ein Hessischer Graf war , und der Ansiß seiner gleichgenann¬

ten Nachfolger macht es noch unwidersprechlichcr . Eben diese Einheit des

Namens und der Besitzungen seiner Nachfolger in eben der Gegend , läßt mit

Grund voraussetzen , daß er Kinder hinterlaffen.

Der nächste , den wir nach dem erschlagenen Giso aus dieser Grafenfamilie

kennen lernen , erscheint in mehrern Urkunden zwischen den Jahren 1096 — mi,

als Obervogt der Abbtei Hersfeld ; in einer derselben wird er unterm I . H05

Giso der jüngere genennte). Ein jüngerer sezt einen alteren voraus; wir haben

scxs olriatim circiimeunäo kixem publicsm

gereist . 6r/o ^ uo ^ ue Lomes , er

cum IIII . üliis suis , Huibus incentoribus

iücm perclirus ri -s ^ ic -sm brmc ssbulsm conlinxe-

rst , sb Iiolübus suis , ob juivst -is ^ iiasclsm

initniciriss , occiü surrt irr csÜeUo ^ rptrrrs 6r-

sonis , ssot/en -ie -r , Deo vinäicanre innocen-

Ducis Drronis.

-I) Gebhardi Geneal . Abhandl . Th . D.
S - 92 . glaubte das Schloß Dolleuäen in dem
Dorf Heuchelheim bei Giessen zu finde » : es
war aber vielmehr auf einem Berge zwischen
Wetter und Bidenkopp erbaut , und ist im I-
1247 von der Landgräfiii Sophia zerstört wor¬
den . Gerste nberger  Mnnim . IDss . S -4 -2.
rrzählt dieses mir dem Zusatz : „ Das Slos Hoe-
„lynden hat gelegen tzußchin Wetter unde By-
„denkap uff dem hoen gewclde , " und diese An¬
gabe wird durch die Lage des Orrs Hottenden
bestätigt , den ich B - il - S . 44Z-aus dcm Würdt-
weinischen Archidiaconatsregister unrer dem
Se-los LLkerimtA angeführt , der aber seit
der Zett ansgegangen - Jener Lsstes begrif die
Gegend um Wetter . .

B - 11. Beil . XDik . S . 5s . wird in einer
Urk . v. I . 1099, worin Abbt Friedrich v. Hers-
feld und Abbt Ebbo von Schlüchtern einige Leib¬
eigne vertauschen , von Seiten der erstem
Kirche 6 -sö ^ .clvocstus , von Seiten der lrzkern
iVIm̂ lUlrt Xävociltus als Zeuge angeführt.
Ebendas . Beil . XDIV . S - 5Z- wird eine Hers-
seldische Urk . v. I - - 10; ausgestellt : re ^nÄnrs
Domino /senrico Imperator « «zusrrs , tsm ^ o-
ribusgue uencrsbilis LieAinüarrr ^ -bbsris , st
Oi/one rnnioi 'S ^ l/r>oc « tiam sserns/ilitrs Allbsr»
» « /Its . Ebendas . Beil . XDV . heißt es bei Gele¬

genheit einer denn Abt Reinhard im I 1107.
geschehenen Schenkung : s.icrus ek convenrus
in IVIailüors iplius jssginlinräi .vbbatis cum

^Isris -zue srstiibus suis , er cum 6r ' /nne ^trt-

uoento er cum ^>iuribus Iiomini-

bus inAsnuis , re ° ionis . In einer Urk-

viJ . kiii , wodurch das KlosterReinhardsbrun
in Thüringen einige Güter an -sich tauscht , sagt
Kaiser Henrich D . : ^ reclii >m8teinkur !r — con-
c,imbio ^ uocl -rm sc ^ uitivimus ei -AS Äartrvrcr/M

Dtzi-sselüensem .H -b,rlem , mannm
(-'vmit !- ^ I-Iooctttr/nr . LLlisnnsc Vinüem , Iirs »>
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also zwei Grafen dieses Namens , Sie in- diesem Jahr zugleich lebten , und füg¬

lich für Vater und Sohn gelten können . War aber dieses , wie kommt es , daß

gleichwohl nicht der altere oder der Vater , sondern der jüngere Giso der Vogtei

überHeröfeld Vorstand ? Ich werde daSRäthsel in dem Fortgang dieser Geschichte

auflösen , und sage hier nur soviel , daß zu Ende des eiiften Jahrhunderts

eine in Hessen wohlbegüterte Grafenfamilie mit einem Udo ausgieng , der

die Vogkei über Heröfeld hergebracht , und seine Tochter an Graf Giso III . ver¬

mahlt hatte : natürlicherweise erbte also diese Vogtei eher auf den Sohn - der Toch¬

ter , als auf ihren Gemahl fort . Daß mit dieser Heurath zugleich auch andere

beträchtliche Güter auf dieGisonische Familie kamen , laßt sich wohl voranöfchen,

ob ich sie gleich , aus Mangel een Nachrichten , nicht naher bestimmen kann/ ),

Einen andern wichtigen Zuwachs erhielt sie durch Abgang des Wernerischcn Gra-
fengcschlechtS . Die Güter und Rechte desselben , soweit ich sie zu Ende des vori¬

gen Paragraphen angeben konnte , das Gau - und Centgericht zu Maden , die

Klostervogteien von Frizlar und Kauffungen , vielleicht auch die über Hasungen-
die Grafschaft um Cassel , — in welche die Stadt Cassel selbst gehörte -— , so

wie die in dem Dekanat von Wetzlar , kamen alle an die Gisonen § ). Ich habe
daraus schon oben die Folge gezogen , daß die Gisonischen Grafen mit den Wer¬

nerischcn zu einerlei Geschlecht gehörten : wie hatten sie sonst der leztern Güter,

Gräfliche Gerichtsbarkeit , ja sogar ihre Klostervogteien erben können ? Durch

V. I. x . 112. lIiui -inK. tkcr-i P.70. Ich tiefere sche Familie die Wernerische überlebte , derBe-
serner Beil. 1.XiV . eine ums I . ii07 - no - aus -- weis von dieser Gülererwerbung nicht ins ein^
gestellte Urk eben des Kaisers , wodurch er der zelne führen i cs nahmen aber erstlich die Giso-
Hersfelder Kirche den- Zehenten in dem Thn- nen ihren Titel von Gudrnsberg an , einem
ringischen Hessengau wieder hergestellt, und die von den Werner » besessenen Schloß , worunter
unter andern als Zeuge unterschreibt : 6 -/0 das Gaugericht Maden gelegen war ; und bann
Lomes äävoc »r,is itereskÄäsnüs , erscheinen die nachfolgenden Landgrafen von

/ ) In diese Klasse gehört vielleicht, wie ich Thüringen und Hesse» in dem Besitz jener Wer-
vorher §. VI.,bemerkt habe, die Vogte ! über tierischen Besitzungen und Rechte, zu welchen
das Kloster Hasungen. sie, dem ganzen Verhältnis der damaligen Ge-

Z) Es läßt sich zwar aus den Wenigen, »och schichte nach, , nicht anders, , a!s durch die Giso-
dazu UrkundenlvsenJahren , worin die Gisoni- Nische Erbschaft gekommen setz» können.
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weibliche Verbindung konnte dieses , da Werner IV . das einzige Kind seiner

Eltern war , auch selbst keine Kinder hatte , nicht geschehen seyn . Wenn es fer¬

ner wahr ist , was ich oben aus guten Gründen behauptet , daß diese Grafen

zusammen ursprünglich Abkömmlinge des Salisch -Wormsischen Haußes , oder

der nachherigen Fränkischen Kaiserfamrlie , waren , so möchte wohl Kaiser Hen¬

rich V . aus Liebe für einen so alten Zweig seines Haußes , nach Abgang der einen

Linie desselben , den Anfall ihrer Lander und Rechte an die andre nicht wenig

begünstigt haben - Aber , könnte man einwerfen , wenn auf diese Art noch männ¬

liche Abkömmlinge des Salisch -Wormsischen Haußes übrig waren , warum gie »,

gen sie nach dem Ausgang der Kaiserlichen Linie nicht mit ins Erbe ? Ein Ken¬

ner des Mittelalters wird diese Frage nicht thun . Heinrich V , der lezte Kaiser

dieses Haußes , hatte Schwesiersöhne , die mächtigen von seinem Vater sowohl

als ihm so sehr begünstigten Herzoge von Schwaben , und es ist bekannt genug,

daß , gegen eine Erbtochter , von männlichen Regredienterben , noch dazu in ent¬

fernten Graden , keine Rede mehr war , sie müßten dann ihren Ansprüchen durch

Uebergewalt ein Gewicht zu geben gewußt haben.

Durch den erwähnten doppelten Landeranfall wurde dieGisonische Familie,

die vorher hauptsächlich in dem Ober -Lahngau zu Haus zu seyn schien , auch in

Nieder -Heffen mächtig : man darf sich also auch nicht wundern , daßGcafGisolV.

seinen Titel daher nahm - Bekanntlich fiengen , nachdem die Ganverfassnng

allmählig ihre Kraft verlohren , die meisten grosen Familien Teutschlandö gegen

das Ende des eilfken Jahrhunderts an , ihren Namen von den Schlössern herzu-

nehmen , auf welchen sie sich am meisten anfhieltcn , oder denen Nebenverhält-

nisse eine besonder Wichtigkeit gaben « Die Wernerische Grafenfamilie ahmte

indessen diesen Gebrauch nicht nach K) , und selbst die Gisonische nicht eher , als

gleich nach dem Tode des lezcen Werners . Nun schrieb sich Giso IV . einen Gra-

k) Ich habe schon oben bemerkt, daß selbst liremdiesenTiteldochselbstnichtführte -Auchder

der lezre im I . uri verstorbene Graf Werner ErzbischvfAdelbert vonMainz giebtihmin oben

sich noch nach keinem einheimischen Schloß be- erwähnter Urk. v. I . nr ; , wodurch er das Klo-

nennte, und daß er, wenn ihn schon die Schwa , stcr Breidenau unter seinen Schutz nahm , kei-

bischen Schriftsteller von einem Gri 'iningen um - nen andern , als den Grafentitel im allgemeinen.
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ftn von Gudensberg r) . Warum aber gerade von diesem Schloß ? Das Gau-

gericht Maden , die Mall - oder Dingstadkte für den ganzen Heffischfränkischen

Gau , lag innerhalb dem Schloßbezirk von Gudensberg , oder , wie wir heut-

zurag reden würden , innerhalb dem Amte , das von diesem Schloß den Namen

führt - Von Mallstatten den Titel herzunehmen , war aber nun einmal nicht

üblich '» Gras Giso nahm ihn also lieber von dem Schloß her , wozu dieser Sitz

der öffentlichen Gerichtsbarkeit gehörte . Nachdem Frizlar an Mainz gekommen,

und ehe sich Kassel weiter emporhob , wurde nun Gudensberg , und das nach

dem Schloß benannte Städtchen , eine Zeitlang für den Hauptort in Hessen ange-

r) Lomes cts steht UNter
den Zeugen eines den Mainzer Bürgern von
Erzbischof Adelbert ertheilten Privilegiums,
vuäen . Loä . Dipl . 1 - 1 - x . Hy . Die Urk . hat

kein Datum ; nur die spätere Bestätigung , die
mich aber hier nichts angcht , ist v . I . uz;
datirt . Es ist also nach andern Gründen zu
bestimmen , zu welcher Zeit die erste ausgestellt
worden ? Es unterschreiben sie unter andern:
Lucco Wormarienlis Ichiscopns.

msioiis Lccl . (Mo ^ une ) krexoücus , Lei - ot-
Oecainis . Lantor . Bueco ist erst

im I . Iirovvn eben dem Erzb - Adelbert zum
Wormser Bischof ordinirt norden . (loimn . ss.

LüoA. I .I .x . ; zy ) ; Probst Anselm und der Dvm-
sänger Richard haben , wie die in lloauu . I . c.
1 . II . befindlichen Register ausweisen , schon im

Jahr Har ihre Nachfolger , der eine einen
Hugo , der andre einen Henrich . Die Urkunde
Muß also nothwendig entweder im Jahr uro
oder n 2 i angestellr seyn : ich stimme aber für
das leztere Jahr , weil Kaiser Henrich V . noch
im I . rir -7. die Mainzer Bürger freundschaft¬
lich ermabnt , den rebellischen Erzbischof nicht
in ihre Stadt aufzunehmen , auch die Geiseln
derselben noch in seiner Gewalt hatte (7o ->nn.
I . i . 1. dagegen der Kaiser die Geisel » zu

Zeit der ausgestellten Urkunde , wie ste selbst
besagt , schon lvsgegeben hatte , und noch im
I . ii 2 l Anstalt machte , die Stadt zu belagern.
Ich glaube also im Text nicht mit Unrecht be¬
hauptet zu haben , daß Gr Giso den Titel von
Gudensberg erst nach dem Tod deS schon im
Februar des angegebenen I . ri 2 > verstorbenen
Graf Werners angenommen . Daß übrigens

unter VäcnesberA nichts anders , als das er¬
wähnte Schloß Gudensberg , in Nieder -Hessen,
zu verstehen sei , werde ich Anm . x . weiter aus-
fnhrcn . Der ältere Gebha rdi  Histor . Gcneal.
Beyträge Th . II . S - 9Z-  glaubte es in der Nähe^
von Giessen , in eitler Schußweite von dem alten
Schloß Gleiberg , zu finden , und wurde dadurch
zu mancherlei falschen Schlüssen überdie Stamm¬
verwandtschaft der Grafen Giso , als angeblicher
Grafen von Giessen , mit den Grafen von Glei¬
berg veranlaßt . Er meint unfehlbar den
Wedeberg oderwettebcrg , dessen ich §- XVI.
weiter gedenken werde . Es ist dieses ein
kahler Berg , der weder in der Natur , noch in
der Tradition und Geschichte eine Spur zeigt,
daß er je ein Schloß getragen . Nimmt man

hinzu , daß diese Gegend um Giessen , minder
Stadt Giessen selbst , nicht den Grafen Giso,.
sondern den Grafen von Gleiberg , und ihren
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sehen K) . — Es führte auch von diesem Schloß eine Niederadiiche Familie den
Namen , von welcher ich in der Anmerkung weitere Nachricht gebe §) .

Giso

weiblichen Erben , gehörte , also auch die Be¬
nennung der Grasen von Giessen , die Geb¬
hardt  an a . O S . 92 ff. den GrafeuGiso von
Guduisbergertheilk , auf diese Grafen , wie auS
§. XV . und XVII . weiter erhellen wird , gar nicht
anwendbar ist : so bleibt für jene Meinung keine
Stütze mehr übrig.

L) Das Andenken davon hat sich so lange
erhalten , daß noch im I . rzia die Stadt Cassel
und Las Schloß Gudeneberg als die Hauptorte
iu Nieder -Hessen angegeben werden : -' --/ «rio,-
N -tsliL ogiäum st caürum

ot sliss muliitiooss et bonr comgrelienäit.

Oa -lcn . Sz-II . Oixl . x . 599. Ich habe ferner
B . ll . Beil . LOXOVin . eine merkwürdige Urk.
v. 1 .1Z2 ; angeführt , nach welcher Schloß und
Stadt Gudensbcrg als „ in der Gravefchaffr
„und dem Landgericht zu Hetzen , da ; mau
„nennet das Gerichte zu Maden " gelegen,
angeführt wird , habe auch ebendas , im Text
§ . XXXVll . S - gib - ->or. v . diese Urk . weiter
erläutert . Die Grafschaft zu Hessen , oder das
Gericht Maden , und das Schloß Gudensbcrg,
gehörten also zusammen , und soviel eher konnte
jene auch nach dem Schloß benannt werden . Wir
werden daher auch unten not . x . hören , daß
der Titel eines Grafen von Hessen und Grasen
von Gudeneberg für völlig einerlei genommen
werden.

l) Es würde hier überflüssig und viel zu weit-
lauftig sei) », alle die Stellen anzuführen , worin
der üblichen Familie von Gudensberg gedacht
wird . Ich begnüge mich vielmehr mit einigen
der merkwürdigsten aus älteren Zeiten . Der
älteste dieses Namens , den ich kenne , aber des¬

wegen nicht der erste , der ihn führte , ist ein
Oito ils Oo >lender » , als Zeuge eines dem Wal-
deckischen Kloster Berich im I . 1205 von Kön.
Philipp ertheilten Privilegiums ; auch wird darin
ein Oiins Usrrrislinns Osgiksr äs Ooäensbeiz
UNd Onus Ountl -ei 'us ki-Lter Inns angeführt.
Getter histor . Bibi . Th . I. S - 107. Unterm I.
-2 -; werden in einem von Mainz vermittelten
Vergleich zwischen mehrcrn Grafen und Ebel¬
leuten unter andern auch Lome , Ooälriä -lS et
Oilo äs Oullsnsburc angeführt . Onüsn . Oocl.

Oigl . 1 . I. x . 427 . Krem er  in Oolß . dlasls
§. 79 . S - 298 . not . hat sich dadurch verleiten
laßen , den Titel Lomes , der allein dem Gott¬
fried beigescztist , auch auf den Oilo -leOnüsns-
bnre zu ziehen , und auf diese Art,  weil er di«

Hessischen Grafen von Gudensbcrg in das Nass
säuische Hauß verpflanzt , die Genealogie des¬
selben mit zwei neuen Grafen von Gudensberg
zu vermehren , ungeachtet diese Grafen schon
nahe an achtzig Jahren vorher ansgcstorben
waren , und ungeachtet dieser Oilo in der ncm-
lichen Urk . noch zweimal schlechtweg als Oilo -I-
Ouäensdeoe angeführt wird . Unterchem Lomes

Oodlriäus ist,wie ich schon B . I S - 190 . bemerkt

habe , der damalige Gr . Gottfried p Ziegen¬
hain , und unter dem Giso der vorher unterm
I . 1205 bemerkte Niederadiiche dieses NamenS
zu verstehe «, der auch in andern Urkunden jener
Zeit vvrkommt . Zwischen den I . l - ; ; —127«
erscheint der bekannte Oilo -l« O-r-l.

ts ^, -rs HaL/ias , der sich in der Geschichte der
Landgräfin Sophia und ihres Sohnes merk-
würdig machte . Herman und Werner Gebrü¬

der von Gud . verkaufe « 1- 97 dem Landgr . Hen¬
rich
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Giso genoß des neuen Glanzes seines Haußes nur kurze Zeit ; er

starbums Jahr 1124 in ). Seine Gemahlin Hedwig kennen wir nur ihrem
Namen , aber nicht ihrer Herkunft nach . Ich halte sie für die Erbtochter eines
Hessischen Graf MeginfridS oder Meinfrids von Felsherg , dessen Herkunft
ich unten näher entwickeln werde . Mit dieser Gemahlin erzeugte Graf
Giso IV . eine Tochter , die mit der Mutter einerlei Namen führte ; ob er auch
einen Sohn hinterließ , darüber haben wir zwar kein ausdrückliches Zeugnis , wie
kennen aber wenigstens einen Graf Gsso V . von Hessen , der nach ihm lebte , und
den man , allen Umstanden nach , dafür annehmen muß . Kaiser Lothar aus
Sachsen haue im I . 1137 , da er gegen den König "Rogerius von Sizilien zu
Felde lag , die StadtPräneste , oder das heutigePalestrina , unweit Rom , wegen
vieler verübter Räubereien , seine ganze Rache fühlen lassen , und bei dieser
Gelegenheit , sezl der Sächsische Annalist die Nachricht hinzu , daß Graf Giss
von Hessen bei dieser Stadt gestorben und begraben worden n ) . Er hatte also
den Feldzug mitgemachk , es mag ihn nun der belagerte Feind , oder eine Krank-
heit aufgerieben haben . Ein andrer eben so zuverläßiger und gleichzeitiger Schrift¬
steller macht uns mit den weitern Schicksalen der vorgedachten Damen bekannt.

rich die Vogtei über Kauffungen. B - II . Urkdb. merkten Giso Vogt v. Hasungen noch für Giss
S - 24-. Wer mehrere Stammgliedcr dieser IV . annimmt , wie man ihn dann Wahrschein-
Familie kennen lernen will , findet sie in dem lich dafür annehmcn muß , so muß er auch der
Urkdb. zu B . II . in den Dednctionen für und Zeit nach, worin seine Wiirwe wieder heura-
gegcn den teurschen Orden in Hessen, so wie thcre , ums I . H24 . . gestorben seyn. Vergl.
i» andern Hessischen Urkundensammlungen, die folg Anm. x.
und den Gudenischen, in ziemlich reichem
Maaßc - Man vergl. ferner die folg. Anm. x . ») ^.iliisliks 3->xo <>». uz ? : Venienc«
Ich bemerke hier nur noch, daß diese Familie lmxer,eoi -s kraeiicks oxxi -lum cznoLäam —
im I . 15; ; mit Eberhard von Gudensberg kcilicst clomicilium latronitm , St xerstztiimr
erlosch ( Schmink lVIonim. N-lsk. 60II . IV . ^.xottvlorum aä limina teii^siitss spoliautiuiNc
S . 6zx) , und daß Landgr. Philipp der Grosm . militcü MXANL vi f->Atttr îoru.m expuANÄtitm
die heimgefallenen Lehen derselben den Herrn cexerunr , cum cakello , et civibus exxitlkk
von der Malsburg erlheilte . . Ledderhvse  ni ^xinism l.itrocinüs co,r»ekiu» ve-
Cassel. Kirchenst. kzo. »iontes tuleraut . I' , as ?,s/is

Ni) Wenn man den vorher. §. VI. ltot . l . be- ac c/e 6oms^ ÜL-T-as.

^ess . Landesg . III . Band . L ,
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Es lebten damals in Thüringen zweiSöhneGrafLudwig des Springers , Ludwig,

der nachmalige erste Landgraf von Thüringen , und Henrich , mit dem Zunamen

Raspo. Beide hakten sich bisher, als eifrige Anhänger Herzog Lothars und
der übrigen Sächsischen Fürsten , in den Kriegen gegen Kaiser Henrich V.

ausgezeichnet . I . I . IL22 ward endlich durch die bekannten Wormser Concor-

daren die Ruhe wieder hergestellt , und dieser Ausblick besserer Hofnungen

erleichterte vermuthlich dem Graf Ludwig den , ohnehin schon ziemlich verspäteten

Entschluß , an seine Vermahlung zu denken . Er wählte dazu die vorgedachte

Hedwig , die Tochter des Grafen Giso IV , nicht des Kaiser Lothars , wofür sie

manche sehr irrig erklären wollten 0) . Der eigentliche Zeitraum dieser Verbin¬

dung wird zwar nicht angegeben : ich glaube ihn aber das I . 112z , oder die

nächste Zeit vorher , um deswillen dazu annehmen zu können , weil er schon in

diesem Jahr als Vogt des neugestifteten Klosters Breikenau erscheint , und sich

nicht absehen läßt , wie ein so weit entfernter Graf diesem Kloster zur Schuhwehr

halte dienen , oder ihm seine Wahl empfehlen können , wenn er nicht schon vorher

mit dem Hessischen Hauß in Verbindung gestanden , und eben dadurch ein nähe¬

res Anrecht dazu erhalten hätte ^ ). Herzog Lothar von Sachsen war durch seine

Gemahlin Richenza ein naher Verwandter des Gudensbergischen Haußes ; und

La er nachher als Kaiser seinen bisherigen treuen Anhänger , den Grafen Ludwig,,

so glänzend belohnte , ihn znm Landgraf von Thüringen , und Provinzialgraf des

Leingau ' ö erhob -, so hatte vermuthlich sein Einfluß auch schon zu feiner Heurath

mitgewirkt </ ) . Aber noch mehr ! Eben als wenn diese einfache Verbindung des

Thüringischen Haußes mit dem Hessischen noch nicht stark genug gewesen wäre;

s ) s d- f. Anm. 2 ». r .. 7) f p. §. VI . d l . A. 0. SS»Lsr . Iw,n,»ro. V. IV. x . II 6. Diese Ver»
y) Ein unbenannter wohlbelehrter Mönch des wandlschafi Landgr. Ludwigs I. mit der Kai-

Thüringischen Klosters Goseck, der im zwölften serin Richenza scheint nicht sowohl von seiner,
Jahrhundert lebte , erzählt die Absetzung Graf als seiner Gemahlin Seite hergerührk ui baben:
Hermanns von Wintzenburg , und fährt da-nn denn aus der damaligen wohlbekannten Genca-
fort : Lliiws xrintwx-n-u Lome » L,uäovvi,cus logie seines Haußes läßt sich keine Spur einer
lUbüinLtllr , yeiippe Pli Uexi , »l licleiisIw nähern Verwandtschaft mit der erwähnten Kai-
xrnäens , earislim >is tiabebstiir . serin , einer Tochter Graf Henrichs des Dicke».
NW. / «iss« Iiollwan von Nordheim , aussinden.
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es chlichte nach dem Tode Gift» der jüngere Bruder Ludwigs, der vorgcdachte
Henrich Raspo, die Wilkwe desselbenr). Ob es die persönlichen Vorzüge dieser
Damen allein waren, die jene Herrn an sich zogen, daran zweifle ich; mir scheint
die Begierde, womit sich beide Brüder in die Mutter und Tochter thcilten, gute
Aussichten auf eine ergiebige Erbschaft vorausseßen zu lassen, und diese Voraus?
seßnng würde sich selbst in Ansehung der

7-) Der ^ utoi ' ^ nou ^mns ste ortu piincijmm
UmrinAiss r>̂ . Oirsteir. Log . Dipl . 1 . II . p.
6or. giebt die Gemahlin des ersten Landgrafen
nur dem Namen nach an: <Zui
stdi sccipisns uxorsm , Heg -ug «-» nomine,
luscepit ex ca / sci/ngllnr Dant-
Araornm , I/enT-icum Än/Hn , Dvstsrsr'cllM sts

, er girsruor üliaa . Das eben
erwähnte Llmon. Dorso. I. c. x. H6. hingegen
bestimmtauch ihre Herkunft: es sagt von Gr.
Ludwig dem Springer, und dessen Söhnen:
Dis lrauSLSlis D«g«rmicr, § spust ReyNhyNlies-
burncn ex Lomirs kscriis monsclius in Irrevi
äeknncnis (d . 7 - Mai H2g ) , er in Lsülie » L.
Dei ^enilricis sspulrus elr . — Oeknncro patrs
lilii sueeeskeinnt , ec psiws UnAnIes linAuli
Ii^sreäiravei unk : unstv I/ein icu ^, <̂ui miuor
er .-lr , Iinins eeclelias (des Klosters Goseck) sst-
vocsri -im rennit . Leg er Dest- vinFni » Lomiris
öi/as -ristusm ; krarer vero einigem nomrni^
(Ludwig) coningein gnxir. Verum illo
line tiberis odennre , Lugovricu ^ stuos stlios

Aennit , ĉ nos Ino krLtris <̂ne nomine nnnen-
x »vir . Der Mönch schreibt den Namen des
Hess. Grafen Visa, nichtGrss, wie ihn dicGra-
fen selbst schrieben, vermuthlich weil er die En¬
digung aufo unda, so wie bei vielen andern
teutschen Namen, also auch bei diesem, für
gleichgültig ansah. So schrieb man wechselsweise
Oslo und Leis , Deilo oder Dailo und Leil -I,
Dosto und Hosta, Llioo und Llio» — wiewohl

Mutter rechtfertigen, wenn sie würklich,

die Endung auf»  zuweilen auch das weibliche
Geschlecht anzeigt— worüber ich, der Kürze
wegen, auf das in Talks NrLg. Lorb. befind¬
liche Namenregister verweise. Vergl. oben die
erste Anm. r. — Die ehmals ziemlich gemeine
Meinung, welche die vorqedachte Hedwig für eine
zweite Tochter Kaiser Lothars erklärte, grün¬
dete sich allein auf einen Mönch des vierzehnte»
Jahrhunderts, auf den Vers, des^.xxsnstici,
lvisrrini koloni (rg SN, 1124) , dem sie wieder
die Hik. äs T>gnstgrrv. i !mr. c. 18» so wie an¬
dre eben so unbedeutende Chronikschreiber, nach¬
sagten. Aeltere ungleich zuverläßigere Schrift¬
steller, der ^Nll,iliür Lsxo, Lonrrst. (IrspsrA.
und andre, wissen nur von einer üli»
6 e,'t,'»sti» die dem K. Lothar erst imI . m;
geboren, und nr ? an Herzog Henrich den Stol¬
zen von Baiern vcrheurather worden. Die
Geschichte der Vererbung der Länder dieses Kai¬
sers, so wie die zugleichi»Hessen vorgegangene
Landesvcrerbung, widerlegen diese Meinung^
noch weiter aufs unwidersprechlichste. Man
muß sich daher wundern, wie ihr gleichwol der
Herausgeber der Thür.Gesch.aus Sagittarius
Papieren S -429. und 441 auch nur problema¬
tisch noch das Won reden konnte, nachdem sie
schon in Tlrur. Dorap. 8r. Ori°. 0«slk. 1 . II.
p. 4ZI. IV- x. 47z. und in Schumachers
Nachr. zu derSächs.Gesch.Samml.IV-S- z-ff.
hinreichend abgefertigt worden.

Ls
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wie ich oben vermuthet, die Erbtochter eines einheimischen Grafen war. Graf
Henrich täuschte sich auf solchen Fall in seiner Hofnung: denn er wurde schon im
I . itZy mcuchelmörderischerweise ermordet, ohne mit seiner Gemahlin Kinder
erzeugt zu haben>5). Alle ErbschafkSrechte giengcn also allein ans seinen Bruder
über. Es müssen damals in der GudenSbergischen Grafeiifamilie besondere
Umstände vorgewalket haben. Jener Ludwig kommt schoni t 2 g als Vogt des
nettgestifteten Hessischen Klosters Breiten«» vor , war , nachdem er i tzo zunz
ersten Landgraf von Thüringen erhoben worden, schon im I . ngg im Besih
der Vogkei der ansehnlichen, innerhalb Hessen gelegenen Abtei Herefeld, die vorr
her sein Schwiegervater, Graf Glso IV, eingehabt hatte; und gleichwohl lebte,
wie gesagt, noch in Gr . Giso V. ein männlicher Abkömmling des Gndensbergi-
fchen HaußeS, der erst imI . 1137 in Italien starb. Stand Ludwig der HerS-
selber Schirmvogtei etwa nur viearisch, in Abwesenheit seines Schwagers, oder
als Vormund vor ? nahm er etwa durch besondre Verträge , selbst bei Leben
eines männlichen Stammgliedes, an der Erbschaft Theil, oder führte er, als
Familienglied, den VogtStitel mit, obgleich diese Würde nicht unmittelbar auf
seiner Person haftetet) ? Doch dem sei wie ihm wolle: wer kann in so entfernten
Geschichten alle mögliche Umstände aufkläreu? Genug , dieser lezte Giso hatte
keine Nachkommenschaft, nirgends zeigt sich die geringste Spur davon; vielmehr

6Lron . vorsc . I. c . x . n6 : Mn - und mitBeispielen belegt , daßHerrn aus einer

immarur -l morrs clekunctus , viam uni - Familie , die das Vogteiamt über diese oder

verlas caruis intzreäitur , lexultusc ûs ->xuä jene geistliche Stiftung erblich hergebracht hal-

Reinheresbrunnencoukxicitur. yui , uri me- ten, wohl auch zuweilen den Titel davon führten,
rnoraviiuus , quia üue liberis äiscLLlit , Ü -Uer wenn schon ein anderer , etwa gerade abwesen-

luisrestitario iure kuscssüt . ^ nual . der , Unmündiger oder kranker Stammvetter,

Kaxo ->-l ->u . IIZV : M -ur -cll, krater Lll - als eigentlicher Einhabcr derVogkei , noch lebte,

-tov-ci 6omitrH 7/illi'inZr'a, kigniker ktŝ is Allein aus dem Hersfelder Vogteititel läßt sich
(Lothars) slaiu coukSskus immatura murre also noch nicht mit Sicherheit schliessktt, daß
»bür . Eben so das Llirou . lviamis Lsr . und Landgr , Ludwig schon im I . Iizg , als Nochvier

Der Ldrouogr. Saxo, Jahre vor dem Tode des lezte» Giso, seinerGe»
mahlin Erbschaft in Hessen angerreten habe,

r) Ich habe schon Tb- I. S . siS nur. v. und diirihr vielmehr erst nach dem Tode dieses Giss
Th, u. S -87ö>rrot. c. die Anmerkung gemacht, vollständig zugefallen sepn konnte.
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erscheint von der Zeit an das Landgraflich.-Thüringifche Hauß im Besitz sowohl
dcö Titels, als der Güter und Rechte dcr GudensbergischenGrafen.

Um diesen Beweis , ausser dem, was ich bereits darüber gesagt habe,
noch weiter auözuführen, muß ich zu den Nachkommen Landgraf Ludwigs, als
des ersten Erwerbers, übergehn. Er erzeugte mir feiner Gemahlin Hedwig
mehrere Kind er, von welchen nstch aber hier nur zwei angehn, Ludwig II. Land¬
graf von Thüringen, nnd Henrich RaSpo II . Beide waren bei dem Tode des
Vaters noch sehr jung »). Eine eigentliche Landestheilung stellten diese Brüder
so wenig, als die in den folgenden Stammreihen des Landgraflich-Thüringischen
Haußes, an : die nachgcbornen Prinzen bekamen aber doch, der Verwaltung und
Nutznießung nach, gewisse Landerstücke ein ^). In Ansehung der mütterlichen
Erbschaft in Hessen konnte Ludwig II. ohnehin noch weniger ein auSschlicffendcS
Recht verlangen. Er behielt sich, wie es scheint, in Hessen,die HoheikSrechte,
wie die Vogtcien, Lehenfchaften rc. vor, daher er »142 als Bogt zu Hersfeld
erscheint rv) ; die Landeövcrwaltung hingegen überkam sein jüngerer Bruder
Henrich, und führt in dieser Rücksicht in Mehrern Urkunden den Titel eines
Grafen von Hessen, wandern eines Grafen von Gudensbergw). Was

») DicserLudwign. wird freilich in den von
Schumacher !>c . Samml-IV. S - io. und von
andern bemerkten Stellen imI . 1142 noch als

, als oärnoäurn puer angeführt, kommt
auch imI . 114; in eincrUrk. noch alsgnrer vor:
man muß aber doch diesenAusbruck nicht zu enge
nehmen. Er zeigt öfters nur, einen jungen
Herrn im Allgemeinen an, wie ich schon Th II
S .704, noc. I. bemerkt, und mit dem Beispiel
GrafHernransII. von Wintzenburg belegt habe,
der im2 >>" - x »cr heißt, aber sich auch im
I . ii2z noch selbst aus diese Art bezeichnet, un¬
geachtet er schon zwei Jahre vorher einem Feld¬
zug beigewohnt harte.

r>) In den vorher.Aum. r unds angeführten
Siesten redet der gleichzeitige Gosekcr Mönch
ausdrücklich vvnTheiiungen unter den Thürin¬

gischen Brüdern, so wie von dem Rückfall ihrer
Erbportionen; es bringt es auch der Geist der
damaligen Zeiten nicht anders mit sich, da von
eigentlichem Erstgcburtsrechr, die Regalien und
Lehen abgerechnet, noch keine Rede war.

Abt Henrich zu Hersfeld stellt im 2- >«4»
wegen Gründung eines Hospitals zu Breitenau
eine Urk. aus luä. V- tsnsirts

I/ . T/rur -iil-

6o,nite Uê ioninio, Kuchenb-  Xiuck-
Uüsk.Loli. XII. x> zrr. Urkundenv. d-2 >> 44-
-145, worin der Landgr. den nemlichen Tire!
erhält, habe ich Th-II. Beil- I.XIV. u.I X̂VlI.
abdruckcn lassen, und liefere jetzo Beil- I.XIX.
noch eine drittev-I >" 46-

-c) Die Söhne der Landgräfin Hedwig habe
ich schon vorher Anm>r angeführt. Im Jahr
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hier unter dem Titel eines Grafen von Hessen verstanden werde, erklärt sich aus
dem, was ich schon an andern Orlen dieses Werks erwiesen, daß in den ältesten
Zeiten des Mittelalters der Name Hessen gewöhnlich nur von dem Hessischfräru
kischen Gau, oder dem grösten Thcil des heurigen Nieder-Hessens, gebraucht
werde, und daß sich das Gaugericht dieses Hessens, das seinen Siß zu Maden
hatte, länger in seiner Verfassung erhielt, als in den meisten übrigen Gauen, die
jene Gerichtsform schon in dem eilften Jahrhundert verlohren̂). Die Grafschaft
Hessen sagte also mit der Grafschaft Maden einerlei. Der junge Henrich Raspo II.
nannte sich einen Grafen von Hessen, weil er das Gaugericht Maden einhatte,
einen Grafen von Gudensberg, weil er auf dem Schloß Gudensberg gewöhnlich
residirte, dessen Zugehör jene Dingstatte mit begrif. Den Oberlahngau, oder
das heutige Ober-Hessen, das zu eben der Zeit ganz andern Gerichtsherrn unter«
geben war, giengen diese Benennungen nichts an, obgleich die Grafen von
Gudensberg, .so wie nach ihnen die Landgrafen von Thüringen, auch in dieser

1145 unterschreiben eine Mainz. Urk. : Ucke-
roicus Lomes kstrls , st ki'Ltsr eMs üsr ?r,ic «§
6li6. Lvä. vixl . MI. x. 171. Hier erscheint
also Henrich noch ohne Titel. Im I . 1149 hin¬
gegen unterschreibt er ei» dem St . Petersstift
in Erfurt von dem Erzb. zu Mainz ertheiltes
Privilegium! Heinrious üaŝ e Lomes kkas/ie.
Suäen. I. e. x. 188. Unter der Benennung
eines LomicisH-isLs kommt er auch in zwei
Urk. v. I . n ;r vor, der einen über die Stif¬
tung des Klosters Arnsburg, der andern über
die Mainz. Lehenschaft an dem Schloß Schv-
nenberg. Lnä. I. 0. z>. 202. und 206. Unterm
I . n ;2 beurkundet Erzb- Henrich von Mainz,
daß Heinricus Lomes k/as/is dem IuNgfraueN-
kloster Ahnaberg in Kassel das Patronat über
dieKirche in Kassel übertragen habe (Schmink
Beschreib, v. Kassel Beil. vm . S -28ff.) , und
jmI . H54 bestätigt Kaiser FriedrichI. aufAn-
fltchktl des Lomes Usinricus ste Muocienss-

bercst jenem Kloster oder scclestes illi guan»
mate, eills et — in Los/eta oonltttixe-
imnt, die von diesen Stiftern ihm zugewiesene
Dotationsgüter. Schmink 1. o. Beil.IX. S.
zo. Hier wird also der Titel Lomes<ts V̂us-
üenesbstelt mit den, eines Lomes Ilssllris für
einerlei genommen, und nimmt man noch hinzu,
waS ich vorher not. Ic. bemerkt habe; so wird
wohl niemand mehr zweifeln, daß unter'iVuo-
äenesberß nichts anders, «als Gudensberg zu
verstehen sei. Eben von dem Ansitz der Giso«
Nischen Grafenfamilie auf diesem Schloß mag
eS gekommen sei)«, daß die oben not. 1. be¬
merkte adliche Familie von Gudensberg den Na¬
men Giso zu ihrem Lieblingsnamen wählte;
denn Burgmänner führten im Mittelalter, aus
einer Art von Schmeichelei, sehr häufig die Na¬
men ihrer Herrn. Vergl oben Anm. i.

Vergl. Th. II. §. XXXVH. S - 39; ff-
S - 417 ss-
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Gegend reich begütert waren 2) . Graf HenrickiS Mutter , Hedwig , hatte nichr
lange vor ihrem Tode , der im 1 .1148 erfolgte , das Jungfrauenkloster Ahnar
berg in Kassel gestiftet : er selbst vollbrachte diese Stiftung , und ließ sie 1154
von Kaiser Friedrich I . bestätigen a ) . Mehr weiß man nicht von ihm ; seine
Güter fielen , weil er unbeerbt war , aufseinen älkern Bruder , Landgraf Ludr
wig II . zurück . Wir haben von diesem Landgraf eine Urkunde , worin er , in
Beziehung auf ein ähnliches Privilegium seines Vaters , den Zöllnern in beiden
Landen (in ritrngue terra), in Thüringen und Hessen, namentlich iy seinen
Städten Kassel , Münden , Creußburch , Eisenach , Gotha , Breitungen,
gebietet , dem Hessischen Kloster Spieskappel alle seine Bedürfniße zollfrei durch -'
gehn zu laßen ü ) . Was kann wohl seine und feines Vaters ausgedehnte Ger
Walt in Hessen nachdrücklicher beweisen ? Unter seinen Söhnen kommt Henrich
Raöpo II . wieder als Graf von Hessen , ja sogar als Vogt zu Hrrsfeld vor,
und dic LandeStheilung scheint dieömahl vollständiger gewesen zu seyn , als ehmalö,
weil sie die Aebbte von HerSfeld nach dessen Tode für eine Todtheilung , und daher
auch die Lehen , die er von ihrem Stift getragen , als eröfnet ansehen wolU
ren c) . Landgr . Ludwig III . führt in einer Urk . v- I . 1189 sogar den Titel eines

s ) Th. II. §. XXXVIII. S . 448 ff. Beil . L . und ebendas, im Text S . ZI, wo es
a) S - vorher. Anm. -w. Im I . 1,44 kommt die Ursache angiebt, warum er diese Urk. dem

die Landgr. Hedwig noch mit ihren Sihnen Landgr. Ludw. II. zuschreibt Von einem ähn-
vor (6u «Ieii. T .l , x , : aber u»termI . n48 lichen, vonLandgr- Ludwiglli . dem KlvsterLip-
sagen die Xnnal. Nolov . sx. Lcesost Lorx.Uiü . poldsberg im I . r>84  errheilten Privilegium,
T. 1. x. io,g : reiicls I,iitlewicil ?oo- das ich Th. II. Beil I.XXXHI. abdrucken lassen,
vinci -Ui, comitis obiir. habe ich ebendas, im Text S >986 ff. geredet.

i ) ÜA0 Lll,/e!i'/cll, LalltFT-ani», s) In einer Urk. v. I . 1174 entscheidet K.
vmnibus villieis et Teloiniliis weis in llttll- Friedrich!, die über das?Schloß Neu-Wittdeck
qu« — >̂ieeigio nt nnllum telonenm L zwischen dem Lomes Heinere», iunio,,

Lcolgiam— und dem Graf Engelbert von Berg entstand»?
visteiicet in civitütidns meis Lsslelo , IVlnn- Streitigkeit über das Schloß Vlcu-LUlndcck-
üin , 6i 'nr,.el)ur^Ie> Ilennlnl, 6ostaliii, Lrestin- K rc INers Bcilr . zur Gülch- u. Berg . Gesch.
gen , eastem mee ronliü ruitionis üevotione , Th-III Beil . XXXI. S . ;o? Eine Hersfeld-Urk^

mell, , doll« eos Init !NN- V-1 .1179, die ichBeih LXXX . liefere, lstaus-
xlexmns öte. Kuchen becker Hess. Erbämr. gestellt; He-Ntivo eomit« ete
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Landgrafen v . Thüringen und Hessen ch. Sein Bruder und Nachfolger , Her¬

mann , veräuffsrte 1216 seine Vogtei über die Stadt Herefeld sowohl , als die

dem Stift untergebenen Klöster St . Peter und Johannesberg , an den Abbt

Henrich von Hersfeld , und schon der hohe Preis , um den sie die Abbtei loskau-

fen mußte , vcrrieth den weilen Umfang dieser Rechte e) . In die spätem Zeiten

hinabzugehn , wäre überflüßig ; denn es ist ohnehin bekannt , daß die Landgrafen

von Hessen das ganze damalige Hessen , so weit es nicht noch in fremden Hän¬

den war , von den Landgrafen von Thüringen erhalten haben . Es war mir hier

genug , nur die frühem Beweise angeführt zu haben , daß die Landgrafen von

Thüringen unmittelbar nach den GudenSbergischen Giso ' s zu dem Besitz ihrer

Hessischen Länder gekommen . Man nehme sie nun zusammen , man nehme die

Nachricht des gleichzeitigen Goseker Mönchs hinzu , daß sich Landgr . Ladwig I.

von Thüringen mikHedwig , der Tochter eines Graf Giso vermählt , und urtheile

nun unbefangen , ob es wohl ohne übertriebenen unhistorischen Unglauben noch

möglich sei, zu zweifeln , daß jener Ludwig ! , seiner Gemahlin diesen Ländererwerb

zu danken hatte . Zwar will sich ein neuerer Schriftsteller , der sich noch mit dem

Hirngespinst einer zweiten , an LandgrafLudwig vermählten Tochter Kaiser Lothars

herumtreibt , diese Möglichkeit dadurch erklären , daß dieser Kaiser vielleicht nach

Abgang des Gudensbergischcn Haußes , dessen Länder als eröfnete Reichölehen
an

Ects/ ŝ. Von dem Streit über e) Landgr. Hcrman sagt in einer Urk. V.I.
dieses GrasHenrichs Hersfcldische Lehen, s. die iri6 : Nos er K!ü noNei oinuibus »ävsr-
Urk. v. 2 - l! 92. in Kllchenb . Xnsl . Hass. lus Lcolssisin Nersksläensem IisdeiL viclebit-

6oll . XII . >̂. Z25  ss. 2 b̂ tverde liher alle diese mur linceie renuriviavimiis , vl^ridcutis/cilr-
Gcgenstände dereinst in derLandgrafengeschichke <-et c-oltat -v,
ausführlich reden. mo»tr§ , I r̂//rcatronr'§ et

Vlitae/ioibac ?!, tdeloneo , iironsts etsu,r/o7 !,

-i) B - II. Beil . I/XXIV . S >kl8- stelltun - ĉnocl iulders äobst Ilominils Xb-
term 2 . 1,89 eine Ulk. für das Kl. Helmers - b->s Ilerskeläenüs . Kuchenb . Xnsl . Iisst.

Hausen aus : I ûäewilius — üivina cleMEi » LoU. XII . p. ZZ6 ff. Der Landgr. verspricht
et indessen der Abbrei für sich und seine Nachkom-

. men seinen weitern Schutz.
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an fernen Tochkermann vergeben / ) : er wurde aber sein übel qemcürideteL , aus
einer falschen Hypothese horgeholtcs Vielleicht von selbst znrückgenonuuen haben,
wenn er mit der Natur dieser Länder bekannter gewesen wäre . Keines derselben

war Reichslehen : Hessen war , wie ich oben bereits erläutert , geistliche Lehen
abgerechnet , vor dem I . 1292 ganz allodial.

Die bisherige Ausführung enthält den einzigen wahren Aufschluß , wie

die Landgrafen von Thüringen zu Hessen gekommen . Was man sonst gewöhn¬
lich annahm , als seien schon die älteren Thüringischen Grafen , Ludwig der Bär¬
tige und Ludwig der Springer , in diesem Besitz gewesen , ist , wie ich unten erwei¬
sen werde , ganz ungegründet.

/ ) Der Verf . d . Thür . Gesch. aus Sagitars
Handschr . ( Klvtsch) S - 40Y- wußte nichts von
der in vorhergehender not . n . aus dem L,nnü-
tikr s -ixo angeführten Stelle , hielt sich aber
dagegen an die in obiger not . i . bemerkte Ur¬
kunde - die er irrig ins I . nzr fezte , da sie
vielmehr ins I . 1121 gehört , und schloß dar¬
aus , weil hier ein Lomes Liko rls VUsnesderA
noch mehrere Jahre spater verkomme , als die
Gudensbcrgische Wittwc , Hedwig , den Thü¬
ringischen Gr . Henrich gcheurathet , so könne
diese Hedwig auch denjenigen Graf Giso nicht
zum ersten Gemahl gehabt haben , von welchem
Ser Heimfall der Länder desselben an Landgr.

Ludwig vermuthet werbe , und soviel eher ließe
sich wohl annehmen , daß K - Lothar nach dem
Tob des spätern Giso dessen Länder , als eröf-
nete Reichslehen , an .seinen Tochkermann ver¬
geben - Dieser SchluH würde schon an sich, selbst
wenn alles andre richtig wäre , wie es doch nicht
ist , dennoch sehr precär sep» : wer hat den«
behauptet , oder was zwingt uns zu behaupten,
daß Landgraf Ludwig I . gerade unmittelbar nach
dem Tode seines Schwiegervaters den Besitz
der Hessischen Länder angetveten ? Nimmt man
den leztcn Giso als den unbeerbt verstorbenen
Bruder der Landgräfin Hedwig an , so fällt schon
dadurch allein der ganze Slnwurs weg.

Hess. Landesg . m . Band. M
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Grafen von Witgenstein und Battenberg.
Z. ix.

Die Grafen von witgenstein und Battenberg sind eine Seitenlinie deö
Gudenöbergischen Grafenstamms . Aclteste Nachrichten von ihnen , von

ihren Schlössern , und der Grafschaft Wetter oder Stift.

Ich habe bisher dieGeschichte der Gudenöbergischen Grafen bis zu ihrem

Ausgang fortgeführt , habe aber in jeder Generation nur Einen Herrn aufstel-

ken können , und zwar gerade nur denjenigen , der den Namen Glso fortgeführt.

Aber sollte daun würklich keiner dieserGiso ' s einen » der den andernBrnder geHabt

haben ? oder sosttcn diese jüngere Brüder ohne Unterschied den geistlichen Stand

ergriffen haben ? Wer wird das glauben ? Ich behaupte vielmehr , das Gisonische

Haust sezte nach und nach verschiedne Seitenlinien an , deren Herkunft sich bisher

der Nachwelt nur dadurch verbarg, , weil sie sich nach andern Schlössern benannten.

Um diesen Beweis zu führen , muß ich meine Leser an die oben ( S . 76 .) bemerkte

Lage des Schlosses Hollenden oder Holinds erinnern , das zwischen den Städten

Bidenkopp Und Wetter auf einem waldigten Gcbürg erbaut war , muß sie an

den Gr . Giso H . erinnern , der 107g auf diesem ihm zugehörigen Schloß ( oaüro

/uo ) ermordet worden , und soviel gewisser in dieser Gegend zu Hauß war , da

wir die Gisonische Familie , ehe sie sich durch Erbschaft in dem eigentlichen Heft

sengau , oder dem Niederfürstenrhum Hessen weiter ausgebreitet , hauptsächlich

indem Ober -Lahngau , oder dem Oberfürstenkhum , angesessen sinken . Nun

kommen im I . H44 zwei Brüder , GrafVoppo vonHolrnde , und Gr . Gott¬

fried von Wegebach vor «) ; wer waren diese Grafen ? Man hat sie bisher für

«) DieStistungsurkunde des KlostersHaina lasse». Jener ließt irrig 80x0 äs t/ottsn-
v.I . 1144unterschrieben als Zeugen: Loyale r-a , dieser voxo äs Höre,-/-« : daher von
Ho/snliirä , et 6o » tss GlldeNUs , als er ill 6oä . Oixl . I ' . I . x>

r,r Leuckfeld ^ Ntidlil . Mi- i ;z. jene Urk. aus Kuchenbeckcr» wiederholte,
cliaellteüi p. 8. not. g. und Äuchenbecker  den ihm Mil Recht verdächtigen Namen lieber
Analen . Hast. LoU. IV. x. Z4Z. abdrueken ganz auslies . Ich habe aus einer bessern Ab-

Ar L
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Grafen von Ziegeuhain angesehen, und man konnte dieses soviel eher, da sich
WÜrklich zu eben der Zeit Brüder dieses Namens unter den Grafen von Ziegen¬
haar finden. Aber die Gleichheit dcö NamenS ist auch alles, was sich dafür
sagen läßt; denn im Grunde sind diese Herrn zuverlässig voneinander verschiedenö).
Man muß also für die Grafen von Holinde und Wegebach ganz andre Stamm¬
vater suchen, als aus dem Zicgenhainischen Hauße. Ich rede von jenen zuerst,

schrift die Lesart KolsnRnd genommen; sie
stimmt auch mit einer ander» Mainzischen, das
Kloster Breitenau betreffenden Urkunde vom
I . iizoüberein, worin sich unter derRubrik der
Lomirum unterschreiben: k'oppo de k/ok-nd«

Lodeklidus <!<,- LiAenkis ^ eu
(Schmink  Mouim . « ask. Loll . IV . x . 657) ,
fo wie mit einer dem St . Petersstift in Goslar
Von Kais. FriedrichI. erkheilten Urk. v. J . 1172,
«nter dessen Zeugen angeführt werden:

Lomel Lo7>7>c> de Ikok/r„ de
Lomes Rudolpbvrs de LiAevlisAen ec Lo¬

mes 602,iiEus klarer eins.

Lomes Lop ^ o de Dsiieslreiu
Lomes Lerrlmldus de Lclio ^venburo.

Darum I'isnlreulurr VIII- Xnl. Xu .̂ Diplo¬
matische und gründliche Gesch. von drmRai-
Lerl, unmittelbarenReichsstift aus dem Peters-
berge vor und in Goslar Beil . X.

L) Die erwähnten Ziegenhainer Grafen wer¬
den in der Zicgcnhainischen Gesch. §. ohne¬
hin Vorkommen; ich führe sie also hier nur im
allgemeinen an. Man kennt sie allein aus Zeu-
Kenunterschriften. Im I . 1̂ 44 unterschreiben

.sich: Lode/lidu - Lomes et klarer eins
Lomes de ( Luden . 1 . 1. p . >; / ) ;
tM I . 114? : de Aieltensoe ?! er klarer
»ius L 'od/rid de ^ rFen/,a »sw (B II . dieses
Werks Beil. I-XVI. S . 96) ; im I . ng6 Lo¬
de/ , id Lomes de XiASttkiaZe , Lox/io klarer
eius de (ebküd . Bell - LXVIII , S-

97) ; im I . n ; o . Lvdö/Üdu - gui er xdvoca-
rus k°uldenkls er klarer eius Lomes

(SchlltiNk lUoiiim. Ilask. Lull. III. p.ZZi)
Nimmt man dagegen, daß, nachvorherg. Anm.a,»
im I - i >44)u gleicher Zeit Lo/,/mds IIoke„/ind
er klarer illius Lome ». Lode/k -idur in ^ ?-' eZe-
LacL erscheinen; so war es leicht diese Herrn
mit jenen für einerlei zu halten, wie Cr oll ins
In kerisk -dar . 1 . III . WÜrklich gethan . Indes¬
sen sind sie doch gewis verschieden. Die gedach¬
ten Ziegenhainer unterschreiben sich beständig
als krarres; dagegen nach der vorhergeh vor. L.
koppo de Iloliude mit dem Lodeklidus de Li-
^eilir-r̂ en ohne diese Bezeichnung erscheint; es
müßte auch dieser Gottfried, wenn er mit dem
Wegebachcr Grafen einerlei wäre, in der Be¬
nennung nach Schlössern wandelbarergewesen
scpn, als man leicht annehmcn kann, müßte
sich in einem Zeitraum von wenigen Jahren von
dreierlei Burgen, von Ziegenh-vn , Reichen-
bach und Soliirde geschrieben haben; auch fin¬
den wir die Grafen von Aiegenhai» nirgends
in der Gegend-des Schlosses Holinde begütert.
Ich gestehe es, diese Gründe würden für sich
allein noch nicht ganz entscheidend sei)»; wenn
ich aber in dem folgenden§. XVI. Anm. 0. un-
widersPrechlicherweise, daß die Grafen von We¬
gebach oder Wcibach keine Ziegenhainer waren,
fo folgt von selbst daraus, daß es auch Gr. Poppo
von Holinde, der Bruder eines Grafen von
Wegebach, nicht seyn konnte.
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und behalte die Grafen von Wegebach dem folgenden Paragraphen vor . Noch

im I . 1170 tritt ein GrafBoppo von Holinde , es sei nun der vorige , oder ein

Sohn von ihm , anf v) ; nach ihm schreibt sich keiner mehr von diesem Schloß,

Aber schon von dem I . H74 an nennt sich ein angesehenes Grafengejchlecht nach

zwei andern , in der Nahe von Holinden gelegenen Schlössern , nach WitgöN-

stein und Battenberg ; diese Grafen haben die Grafschaft Wetter , oder das

Ober -Tribunal zu Wetter ein , dessen Gerichtsbarkeit der gröste THeil des Ober?

Lahngau ' s unterworfen war , und ihr ganzes Land lag in dem Bezirk dieser Graf¬

schaft . Eine so ansehnliche Gerichtsbarkeit , die keine Familie so leicht veräußerte,

so beträchtliche Guter sehen doch wohl voraus , daß die Grafen von Witgenstein

und Battenberg in diesem Lande zu Hauß waren , wie man sie dann sonst nirgends

angesessen findet ; weil aber gleichwohl unter diesen Schloßrikeln vorher keine Gra¬

fen erscheinen , so müssen sich ihre frühere Ahnherrn nach einem andern Schloß

benennt haben . Und aufwelche Familie kann man wohl hier eher fallen , als

auf die des Poppo von Holinde ? Lag doch sein Schloß Hottenden oder Holinde

ganz in der Nahe , und ein Schloß sezt doch gewöhnlich einen dazu gehörigen Lan-

desdisirikt voraus . Aber noch mehr ! Sogar schon der alte Mrstenbergev hatte

Nachricht davon , daß dieser Boppo von Holinde den Battenberger Grafen anger

hört habe . Er sezr in seiner Frankenbergischen Chronik , nachdem er die Stif¬

tung des Klosters Auleöburg durch GrafBoppo von Reichenbach , einen gebohr-

neu Graf v. Ziegenhain , unterm I . HZO erzählt hakte , unter eben dem Jahr

hinzu : » Zu diesen Zeiten war ein Grass zu Battenberg der hieß , auch Grass

« ? oppo , von dem bekam ein Dorf nicht weit von Frankenberg den Namen Pop-

--penvorf, anitzo Bottendorff ch. " Aber nun entsteht eine andre Frage^ waren

r ) S . vorher . Anm . Witgenstein lind Battenberg nicht fortgehe . Der
-N Kuchenb - Hast . 6oU . V. S . -64. älteste Enkel wurde freilich gewöhnlich nach dem

Gerstenbergcr schrieb seine Frankcnb. Chronik in Grosvaker benennt : aber eL durfte nur so ei»
oder kurz vor dem 1 .149z , und bezieht sich oft Stammglied unbeerbt abgehn , oder zum geist¬
auf Nachrichten aus dem KlvsterAulesburg und lichen Stande treten , so starb auch häufig der
Fwina- Man sage nicht, daß gleichwohl der Name mit ihm ans . Ein Beispiel dieserArt wer-
N «me Boppo unter den folgenden Grafen von den wir in der Ziegenhajnische» Geich. an
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die Grafen von Wirgenstcin und Battenberg würkkich mit den Grafen von Ho-
lmde einerlei, sollten sich nun nicht auch den Grafen von Holinde ihre ältere

Ahnherrn anweisen lassen? Hier kommt uns der mehrerwahnte Umstand zu stat¬
ten, daß Gr -Giso II- 1073 auf seiner Burg Hollenven oder Holmde ermordet
worden. Dieser Giso hatte,' nach der bisherigen Ausführung, an den Grafen

Giso von Gudensberg männliche Nachkommen und Erben, so wie seines Namens,

also auch seiner meisten Güter. Soviel eher kann man woraussehen, daß auch
sein Schloß Hüllenden von seiner Familie nicht werde abgekommcn seyn, und

daß , da man eiuigeZcit hernach einen Grafen vonHolinde findet, dieser zu einer

Seitenlinie gehöre, die ein uachgebohrner Sohn jenes Giso gestiftet hatte. Man
würde sich sonst nicht erklärenk« men, warum nicht auch das Schloß Hollenden

auf die Grasen von Gudcnsbcrg, und durch sie auf die Landgrafen von Thürin¬

gen gekommen. Der Zeitraum zwischen demI . 1073, wo jener Giso auf sei¬
nem Schloß Holinde ermordet worden, und den Jahren iiqg —1170, wo ein

Graf Boppo von Holinde erscheint, ist freilich für Eine Generation zu groS,

und ich weis für die Wahrscheinlichkeit, daß ein Diemo, der umermI . 1107
als Graf in der Gegend um Frankenberg vorkommt, dazu dienen könne, diese

Lücke auszufüllcn, oder wenigstens in eben dasselbe Geschlecht gehöre, ausser der

Ueberemstimmung der Zeit und der Gegend, nichts auzuführene) : aber wenn

nur der Hauptgedanke richtig ist, so kann uns hier und da eine Lücke, oder die

Art und Weise, wie man die einzelnen Slammglicder aneinander reihen müsse,

schon gleichgültiger seyn. Wir können in diesem entfernten Zeitalter in den wenig-

mav, dem alten Liebliiigsnamcn der Ziegen¬
hainer, haben. Ausserdem kann ich mit keiner
Zuverläßigkeit behaupten, daß gerade Boppo
von Holinde der Vater des ersten bekannten
Grafen von Witgenstein, und nicht eher ei»
VaterSbruder. desselben, gewesen sei.

-) Im I . uv / schenkte ein gewisser Cuni-
mund der Abbtei Hersfeld Güter: inLoinitLtn
Hrsmontt Lomiriz , ln bis keilicot ioois : in

in § c,on/L , in Alnlrne , in ^ t-
in in Fa>'nia,r«e§-

/tu/uir, in in Ü?»erice. B . II. Beik-
XI.V. S - 55- Die Dörfer Roda, Schreufe,
Rödenau, 2lllendorf, Rcngershause», Wan-
.aeushaüsen und^ eine, liegen alle in dem Amt
Frankenberg, unmittelbar neben demAmtBat-
tenberg, Frohnhausen aber, wenn dieses unter
I ronckork zu verstehn ist, in dem Amt Batten¬
berg selbst.
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sien mindermächtigen Häußern, sobald sie nicht etwa mit einer Klosicrstiftnng ver¬
wickelt sind, den genealogischen Faden ungehindert durchfuhren. Ich sehe also
die Grafen von Witgenstem und Battenberg für einen ältern Nebenzweig des
Gisonischen, nachher Gudensbergischen Haußes an. Ist dieser Gedanke, wie
ich glaube, richtig, so legt er mir zugleich die Verbindlichkeit auf, von jenen
Grafen nähere Nachricht zu erkheilcn, zumal da ihr Land, als ein Theil der
Grafschaft Wetter oder Stift , ohnehin zum Oberlahngau, also auch zu der'Hcft
fischen Provinz, gehörte, auch ausserdem die Grafschaft Wirgenstein nun seit
dreihundert Jahren ein Hessisches Lehen, das Oberamr Buttenberg aber gar ein
Hessischer Besitz geworden(").

Der Name Witgenstem ist offenbar eine Verkürzung von Wldekindsteill,
wird auch in den ältesten Urkunden so geschrieben/ ). Das Schloß trägt also

Die Genealogie des ersten Stamms der
Grafenv. Witgenstein, und der, zuerst ausge¬
storbenen Linie derselben, der Grafen von Bar¬
tenburg, hat meines Wissens noch niemand ab¬
sichtlich erläutert, und im Druck bekannt ge¬
macht. Was Winkelmann  Befchr. v-Hessen
S -rgi ff. nach seiner Art davon sagt, ist unbe¬
deutend; er verwechselt einen Graf Erpo von
Padberg, der das Kloster Flechdvrf gestiftet,
mit einem Grafe» v- Battenberg. Der ehma-
lige verdienstvolle Marburgische Vicckanzler,
Joh. Ad. Kopp, hat, wie schon in Skricd  er s
Hess. Gel.Gesch- bei seinen Schriften angezeigt
worden, eine genealogische, in lateinischer Spra¬
che verfaßte, Geschichte derselben hinterlaffen.
Das Mipt, ist nach seinem Tode in das Archiv
zu Witgenstein angekanft worden, und ich habe
es der Gnade des jeztregierenden Herrn Grafen
zu danken, daß mir dasselbe durch Hrn. Reg.
Rath Hombergk zu Vach auf einige Monate zu
näherer Einsicht zugeschickl worden. Der Verf.
wußte, wie man von ihm erwarten kann, die
zu seiner Zeit bekannten Subsidien wohl anzu¬

wenden, aber neue hatte er nicht, mehrere Ur¬
kunden aus dem Archiv des Klosters Haina aus¬
genommen, die aber seit der Zeit alle,_bis auf
zwei, gedruckt worden, von welchen ich bisher
nur Auszüge hatte, und die ich daher Beil. ior
und 104 vollständig, und mit Beziehung auf die
dazu gehörigen Nebenhandlungen, liefere. Ans
die Orißi-ies jenes gräflichen Hanßes läßt sich
Kopp  nicht ein; er fängt mit Gr. Werner!°
gegen Anfang des dreizehnten Jahrhunderts an,
und liefert eigentlich einen treuen Auszug der,
dieses Haus betreffenden Urkunden. Einige
nähere Untersuchungen, verbunden mit mehrern
seit der Zeit von andern und mir bekannt ge¬
machten Urkunden, haben mich in Stand gesezt,
in vielen Stücken weiter zu gehn.

/ ) Auf wie verschiedne Art der Name wir-
genstem (laxis WiseHirüi) IN Urkunden ge¬
schrieben werde, wird aus den folgenden An¬
merkungen erhellen. Am deutlichsten drückt ihn
eine, in der folg. noe. I bemerkte, Urk. v. I.
Ily6 . durch WirlrslLinilekein aus . Weil der
Endbuchstabe ck in dem'Namen WidekiHd irr
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den Namen seines Erbauers , Widekinds. — Der Ort Battenberg , oder
das jetzige Städtchen, ist unfehlbar älter, als das gleichgenannte Schloß: denn
der Name scheint, wie ich an einem andern Ort auögeführt, aus den ältesten
Zeiten der Charten herzurührcn, und mit dem der Dörfer Battenfeld und Bat¬
tenhausen einerlei Ursprung zu haben (B . H. S -Zi-) Das Städtchen liegt auf
einer Anhöhe; an ihrem Fuße läuft das Dorf Battenfeld her, hinter dem Städt¬
chen erhebt sich auf der einen Seite ein Berg , jetzo der Eisenberg genannt,
aus welchem das Schloß Battenberg erbaut war , auf der andern Seite
ein andrer, ehmalö ohne Zweifel der Sitz des Schlosses Kellerberg; wenig¬
stens wird in einer Urk. v. I . 12Z8 die Stadt Battenberg als zwischen jenen
Schlössern gelegen angegeben§). Das Schloß Battenberg war noch irn I»
1464 in gutem Stande , und der Sitz des Beamten, liegt aber jezt in seinen
Ruinen; von dem Schloß Kellerberg hingegen zeigt sich nicht die geringste Spur
mehr. — Zu dem heutigen Amt Battenberg gehören, ausser der Stadt selbst,
bas Städtchen Hatzfeld, dessen Schloß einer berühmten Adlichen, nachher

Gräf-

der Verbindung mit kein etwas Kart lautete,
so lies man ihn in der Sprache des gemeinen
Lebens aus , woraus allmählicĥVireli,inüsin,
Wiäecliiukein , ^Vitielisnkeirr sec. und zulejt
der heutige verdrehte Namen witgenstein ent
standen ist. Daß das Wort Stern in solchen
Zusammensetzungen soviel als Lerg , oder ein
darauf erbautes Schloß — »eäilroiuir,

srx , bestes, sagt Scherz in 6stcrklsr.
6erm . — bedeute, ist ohnehin bekannt. Das
Schloß Witgenstein liegt wirklich auf einem
hohen Berg- Man must übrigens dieses Schloß
Witgenstein nicht mit dem 'lVitß-müsin,
k^ nken , VikAanKsins verwechseln , bas AP.
Dilmar . klers . in Dsibn .. 88 . 4. ^76 .
zyo. gyr. 400. vorkommt: denn unter diesem
verdorbenen Namen, statt dessen der bessere,

von Ursinus  insTeutsche übersezke, Dresdner
CodexS . ;o-. ;8o. z-o. 4-4. richtiger Vulcaki-
üsne ließt, ist vielmehr das Schloß Giebichen-
stein bei Hatte zu verstehn. Das nemliche gilt
von dem ^VitAanüsin des Damherki 3ch»55n.
aä -m. 107; .

Z) In den Kauft,rkun den von demI . I2Z8-,
die ich unter Anm. r . anführe, werden L-rKr»

, ftke/ierbsrA et
, und L-iÜra LalteiilmrA, Xellerher̂ er

67-1,tum geneiuit. Das Städt¬
chen Battenberg lag also zwischen den Schlös¬
sern Bartenborg und Rellerderg, woraus sich
die Loge des lcztern Schlosses bestimmen läßt.
Es war , wie aus der folgenden Geschichte er¬
hellen wird, im1 .1464. noch im Stand , liegt
aber jetzo inMnen Äuineu.
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Graflicken nnd Fürst !. Familie , den Namen gegeben ?t) , und die Dörfer Ullen¬
dorf , Battenfeld , Berghofen , Bromekirchen , Dodenau , Eifa , Frohnhausen,
Holzhausen , Leisa , Ober - Asphe , Reddighausen und Rennertehausen . Von
den uralten Dörfern Battenfeld und Leiser, und der Sachsenschlacht v . I . 778 . ,
die in dieser Gegend vorgefalien , so wie von Hen Deranaten Battenfeld und
Bromskirchen — ursprünglich FrvMSkirchen — Habe ich schon in dem zweiten
Band dieser Geschichte (S . gry rc. 440 rc. ) geredet.

Der älteste Graf von W .tgenstein , den wir unter diesem Titel kennen , ist
ein Werner , der sich in einem zwischen Graf Henrich Raöpo dem jünger » und
Graf Engelbert von Berg 1174 geschlossenen Lehenövcrtrag für den erster » ver¬
bürgt i) . Daß er mitunter auch den Titel eines Grafen von Battenberg führte,
bcweißt eine gegen ihn gerichtete Urkunde Kaiser Henrichs VI . Er hatte dem

/-) Im J . IZII trugen es die Bruder Gottfried bis zu dessen AblösunK. des Landgrafen Amtleute
und Crafft v- Holzfeld dem Landgr. Otto non darauf sei)», dcr Landgr. aber und feine Erben,
Hessen zu Lehen auf , und gestatten ihm die auch nach der Einlösung , aufimmer das Oef-
Erbifnung gegen alle seine Feinde , iinr allein »ungerecht behalte» sollen. Die Grass Brüder
das Erzstift Mainz ausgenommen. Beil . 214- Dieterich und Gerhard v. Sayn gaben in eben
S - -77- Sie werden von der Zeit an von dem Jahr .ihre Lehensherrliche Einwilligung
Hessen damit belehnt , tragen aber ausserdem dazu , und diese Pfandschaft ist das ganze Jahr-
iwch viele andre Lehiurstücke an Gütern , Ze- hundert Lurch forkgegaiigen.
henden , Ziußen , Manugeldern , Gerichten rc. i ) In einer zu Achen ausgestellten Urk. v.
von Hessen. Nachdem die alten Dynasten von 24. Febr- 1174 sagt Karser Friedrich : dtoruin
Wildenberg um den Anfang des fünfzehnten ekke volumu « — tteiniic »,
Jahrhunderts mit Hermaun von Wilocnbcrg jQomlci  LnZelbeiuo äs IAvl. es
ausgestorbeu , so kamen die von Hatzfeld durch cstAiini novilm Ar «e non verirs irr
weibliche Verwandtschaft zu ihren Gütern , keo-lnm conceftA seo. Für den Gr . 'Henrich
führten auch zuweilen den Titel der Herrn Raspe verbürgen sich: ttslllöicus <Ie lAsles.
von Wiidenl>erg . Im I . 14z; verpfände» die deix,
drei Brüder Johann , Johann vd- Henne, und corrres ^VoLsI ew. Kr einer Güich- und Berg.
Gottfried von Hatzfeld , die Hälfte ihres Gesch. Th . rll . Beil . S - ;o. — Im I . 1180
Schlosses Wrllenberg , <Wilkenbergz , das schreibt er sich, als Zeuge einer dem Erzstifr
Hermann v. Willenb . sei- cingehabt , und da- Cöin von K- Friedrich 7. enheilte » Urkunde:
Mals die Grafen von SüpN «lllhatten , all ^Vornerns Oornes cts SehLtan,
Landgr. Ludwig unter der Bedingung , daß sie -snnal . ka-lsrl, . T . 1. x - 8; r.

Hess. Landesg . m . B . N
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Kloster Aulesburg in seiner Gerichtsbarkeit sowohl , als Gütern und Einkünften

großen Schaden zugefügt , und diese Anmaßungen dadurch zu rechtfertigen

geglaubt , daß sich die Mönche eines Theils der öffentlichen Landstraße mit Gewalt

bemächtigt : allein der Kaiser nahm das Kloster in seinen Schuß , und untersagte

jede Beeinträchtigung desselben Als Landgr . Ludwig III . von Thüringen auf

feiner Rückkehr aus Palästina (n yo ) , ohne männliche Erben zu hinterlaffcn,

gestorben war , und daher Erzb . Conrad von Mainz , ein gebohrner Graf von

Wittelöbach , so wie andere Lehen , also auch die Vogtei über das Fräulcinstift

Wetter für eröfnct ansah : so übertrug er dem Graf Werner die vicarische Ver¬

waltung derselben ; doch gab er sie nachher dem Landgraf Hermann , als dem

Gemahl seiner Bruderötochter , von neuem zu Lehen . Graf Werner wohnte im

I . 1197 , in Gesellschaft des erwähnten Erzbischofs sowohl , als des Land¬

grafen , einem neuen Heereözug nach Palästina bei , und war selbst auf der Fahrt,

vermögend genug , dem Landgraf eine Summe Gelds vorzuschießen , wofür ihm

dieser die vorgedachte Vogtci bis zu seiner Wiederkehr verpfändete ?) . Nach

GcrstenbcrgerS Franckenbergischen Chronik soll ein Graf von Battenberg den

Johannitern das Dorf Wirsenfeld , in dem Amt Franckenberg ., geschenkt haben,

wovon hernach eine besondre Commenthurei den Namen führte » Er gicbt zwar

L) Beil . X6 . Wern . 6 . ätz Wiäelcenkein (isoann. 83 . dloA

k) 2 » einer Urk. r>. I . 1247 erzählt die Aebb- 1 . 11. x . 524.) ; im I . >191 in dem Stifrungs-

tissin Luthrudis von Wetter die abwechselnden bricf des Klosters Conrabsdors 6vin . äsWiäs-

Schicksale des Vogteirechts über ihr Kloster, cLIMein (Ouäsn . 1 . 1. x. im Ji 1195

und führt bei dieser Gelegenheit die im Text in der Bestätigung des Klosters Berich : 6 . äs

bemerkten Umstände cm, woraus zugleich er- (^evckenb . 3el . T . vi . x . 479.) ;

hellt , daß der im I . riya lebende Graf Werner jm I . 1196. in einem Privilegium für das Klo-

mit demjenigen einerlei Person war , der 1,97 ster Aulesburg : 60m . äs

den Creutzzug mit dem Erzb- Conrad anrrat . Kuchenb.  Xn »!. ii -ui . 6oI1 . W . x . 346. ) ; ,

Der Gras muß überhaupt ein großer Anhänger im I > 1197. in einer Urk. für das Cvllegiatstift

dieses Prälaten gewesen sepn, weil er sich so zu St . Maria in Mainz : 6 . äs Witioliiiikein.

oft bei ihm aufhielt , und dessen Verhandlun - (cho-m». T . II . x . 652.) ; im I . iso , in Erzb.

gen als Zeuge unterschrieb. In einer dem St -, Conrads Schntzbricf für das Kloster Berich

Gtephansstift in Mainz von d. Erzb . ausge - L. äe Witteb .i«üLiw (3tzi«:Leab. I. c. x. 429 ^ 0.)

WUen Urk. v. I - r ^ o schreibt er sich alsZeuze : .
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sowohl das Jahr , als den Namen des Grafen falsch an : indessen könnte doch,
da die Balkenbcrger in eben der Gegend angesessen waren , die Sache selbst
richtig seyn . In diesen ! Fall möchte wohl Graf Werner I . , den seine heilige
Wanderschaft mir den Hospitalrittern zu Jerusalem in nähere Bekanntschaft
gebracht haben konnte , für den frommen Geber ; n halten seyn : denn schon ein
Sohn von ihm kommt , wie wir gleich weiter hören werden , als Johanniter?
bruder zu Wicsenfeld vor r,r ). Vielleicht geschah eö auf eben der Reift , daß
der Erzbischof Conrad den Lehenöanftrag des Schlosses Witgenstein an Mainz
mit dem Grafen Werner verabredete ; keiner von beiden erlebte aber die völlige
Ausführung » ).

Werner starb vor dem Jahr 1216 0) , und hmterließ vier Söhne : Wer?
rier, Widekind, Hermann und Henrich, die sich gerauine Zeit ohne Unterschied
bald von Witgenstein , bald von Battenberg schrieben /.?). Nach jener , noch
vor das I . l2ol « gehörigen behenöverhaudlung , an welcher diese Brüder Theil

77!) Kucheub . 'I. c. coll . V. I>. I87-: „ als
„man schrieb nach Christi Geburt izoo Jahr,
„da gab Grass wirekind von Dattenberg daS
„Dorf IVissenfeld 3. loli -nrnis des Hospitals
„zu Jerusalem Rittern -" , — Es lebte zwar
in diesem Jahr ein Gr . Widek. v- Battenberg;
da aber seU.es Vaters Bruder , Gr - Werner,
schm im I - uz « als Ordensritter zu Wiesen¬
feld erscheint ( s. die fotz , Anm. v . ) , so paßt
auch jene Schenkung weder ans ihn , noch auf
die angegebene Zeit- Uebrigens war Wicscn-
feld in älter » Zeiten ein Dörfchen , oder viel¬
mehr ein großer Hof , und wird daher in einer
Urk- v. 2 irKg ein srster rurrs
in eoinnientiütor gencnnct.
'Wnrclrvn . Oioec . dlo ^unl . 1'. III . p . ; gL.
Erst neuerlich ist es , vermittelst einer Franzö¬
sischen Cvlonie , aus einer Herrschaftlichen
Meyerei zu einem dermalen noch geringen Dorf
«mgeschaffen worden. Engelhard  Lrdbeschr.

d. Kassel. ?ands S . ; r7 - Ledderh.  Kaff.
Kirchenst. S - 4>; -

n) s. die folg. nm . <i , woraus zugleich er¬
hellt , daß damals Gr . Werners Gemahlin noch
lebte.

o) Eine Urk. v- I . ir, ^. , worin Erzb-
Siffried von Mainz den Ursprung und Fortgang
des Klosters Haina erzählt , unterschreibt als
Zeuge - /,§, !,§ Oomss sts
ltsns iulliclliin «lesciitioriis super praekatam
HcLlell.rrn (It ^ rensem) . 6tulsu . 1 , I. P-4Z7-
Ob hierunter noch der Vater , oder schon sein
glcichgcnanntcr Sohn zu verstehn sei, kann ich
mit keiner Gcwisheit entscheiden; das leztere
ist aber doch um deswillen wahrscheinlicher,
weil des altern Werners Söhne auch im
folgenden I . erscheinen, s. die nächste
Anm x>.

? ) 2t » 2 - >->6 bezeugen k^ «r7!srll§,
I-!7!cIuL, kksriTTiaTl/rai^ Lomlees äe LatteuöerF

N 2
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nahmen , müssen sie bei dem Tode ihres Vaters schon alle in männlichen Jahren

gewesen siyn . Srzb . Siegfried II . von Mainz , ein gebohrner Dynast von

Eppenstein , trat in Ansehung des Schlosses Witgen -stein , in die Plane seines

Vorfahren ein . Es war in den Zeiten des Fehdegeistes , wo jeder nur so viel

Recht hatte , als er mit gewafneter Hand behaupten konnte , die gewöhnliche

Politik der Großen , die umliegenden mindermächtigen Herren durch das Var

sallenband , oder durch bedungene Oefnung ihrer Schlosser , an ihr Interesse zu

knüpfen , und sich dadurch auf Fälle der Noch sowohl Vcrcheidiger und Helfer , -

als sichre Waffenpläße zu verschaffen . Mainz scheint in dieser Vorsicht so viel

ängstlicher geworden zu scyn , nachdem Hessen den mächtigen Landgrafen von

Thüringen -zugcfaüen , und eben dadurch gegen alle seine Nachbarn das Lieber-

gewicht bekommen . Graf Werner hatte , wie gesagt , mit .d?m Erzb . Conrad,

wegen dem Lchensauftrag des Schlosses Witgenstein , mit Einwilligung seiner

Gemahlin und Söhne , Abrede genommen : weil aber der Erzb . darüber im I»

I2OI hinstarb , ohne die bedungene Summe ganz ausbezahlt zu haben , so sah

der Graf , wie es scheint , die ganze Verhandlung , die ihn wieder gereut habe«

mochte , als ungeschehen an , und ließ sich mit dem Erzb - Siegfried , der ohnehin-

die ersten acht Jahre durch mit einem Gegenbischof zu kämpfen hakte , gar nicht

mehr darauf ein . Seine Söhne leugneten sogar den ganzen Handel , und waren

ein dem Kloster Aulcsburg von kandgr . Her- nrices scc. Ko pp Hess. Gerichtsvcrs. Th . I.
mann ertheiltes Protecwrium . Estors kleine St . Nt . Beil . 69. Vvlkwin Gr . v. Schwülen--
Schriften (die älteren) Th- I- S . 197. Unterm berg verbindet sich 022z mit dem Erzb. Siffried
I . 1220 geurkundet Serr'mLnnllr Lomes <le von Mainz zu wechselseitigemBeistand , und

— yuoä HUi-est-mil pars Lomicie nennt unter andern als Bürge » r
leilicet stornininrn kuper gnosclsin lidsros et lleinricnm «rer  Lornrres <le / iaeein-
tzuost iriilex sts truclen . T . I p. HZZ skc. Die Übrigcw
cle noüra tsiiuit , iplv stekirnclo ->ä. iroz Beweise für diese Herren , und ihre Angehö-
ek äevolnrnin , und giebt seine Einwilligung rung als Brüder , werden in den folgendem
dazu , daß der Convent zu Haina von einigen Anm. Vorkommen. Daß sie Söhne Gr . Werners
solchen liberrs in vills (EllerShau- I waren, - wird besonders durch die folg. not .,
seii, A- Franckenberg) Güter au sich dringe . 4. bescheinigt. '
Lettes knnt kt Lv-
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so wenig geneigt, sich hierin dem Willen des Erzbischofs zu fügen, dich sie viel¬
mehr Feindseligkeitengegen ihn ausübtcu. Indessen wußte der Erzbischof, ver¬
mittelst geschickter Vermittlung, sein geistliches Ansehn, und die Allgewalt des
baareu Münze, die damals meistens allein bei dem Cicrus zu finden war, am
Ende doch geltend zu machen. Die Gräflichen Brüder nahmen im I . H2Z.«
gegen eine Summe von ivv Mark, und ein gepanzertes Streirroß, das Schloß
von ihm zu Lehen, und sagten ihm ihre Hülfe gegen alle Feinde zu Dis
Landgrafen von Thüringen und Hessen waren, wie wir nach und nach an meh¬
reren Beispielen sehen werden, nicht weniger geschäftig, sich durch solche Mittel
zu verstärken. Landgraf Henrich Raspo ließ sich im I . 1227 mir zweien dev
vvrgedachren Brüder, dem Grafen Widekinü und Hermann, in ähnliche
Traelacen wegen dem Schloß Kellerberg. ein. Von den andern Brüdern war
damals Henrich, der nach 1223 nirgends mehr erscheint, entweder schon gestor¬
ben, und Werner schon dem Teutschen Orden beigetreten, oder man würde nicht
erklären können, wie dieser Vertrag ohne ihre Einwilligung halte geschloffen.

y) Alle diese Umstände erzählt der § rzb. Sis - <Ie pertinenria , nohls perviolen-
fried II. in einer Urk. v. I . I2rz . SP. Lullen . ririm «Hlrnlerunr ; LÜLS nohis mults Ars-vsminL.
Loll l )ipl . 1 . I. p. 48S:- Luni olirn — ? rs - etmoleliissiiillehiteirrvA .nil.es. Darauf folgt
lleeeltor nvüer On . — procursllek , weiter , wie fleh Lomites et sra-
guoä hone mein , Lomes lle tre^ eiu, endlich, msllisnte prohornm virornm

sccepts gnsllsm pscuuie Î NLN- conlilio , zum Ziel gelegt , ihm das. Schl . Wlt-
ritste xreäictnm Lsürnm , er omnes xroxris - genstein zu Lehen aufgetragcn , die Gtirer in
tstes pertinentes sä illull , uns cum ^ » ors Münchhausen zurüchgegeben, rstione ttomiurr
^i,» et , in msnus iptius isrchicpiscopi csurionem iurstorism gestellt, und ihren Vei-
retiAnrn er, er es rsciperet in keollo sh eollem ; stand contrs omnem prscisehominem znaesagt,
coutiAit psrrem Promille pecunie non per - dagegen aber centum Msrcss , et unum I)ex-
lolvi ; nulle cum dlos — reguireremus sTrttrr trsrium , deren beide Rälhe aber, NM sie diesem
ip/iirr Loinitis premorrui , /^ ern/iero villsli - Vergleich soviel anhänglicher zu machen, noch
cet Lomire et- A-ermauL ut , reeoA- besonders ; March zum Gefchlllck erhalten . —
iitihentes guvll lecerst pster- iplorum ) leollum Dast Erzb. Conrad , von dem Hier dir Rede ist,
luum A nohis reciperenr et llehitsm llllelits - nicht im 2 - lioo , wie in Ioniii . 38 . lVlvA. D. I,.
rem nohis prselisrent ; lpii non lolum inlicisti p . angenommen wird , sondern erst 120! -
tunr prcnvtstii , verum ctism hons in 7II»- gestorben, wird «ns einer in der obigen Anm.
nic/,u/e» (Dorh, im A. Wetter ) , all -Ldh-cism l . angef. Urk. erweislich
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werden können . Gedachte Brüder nahmen jenes Schloß von dem Landgraf zu

Kunkellehen , sagten ihm ihre Hülfe gegen alle seine Feinde zu , und Übernahmen

zugleich die Verbindlichkeit , im Fall der Irrungen und Streitigkeiten mit seinen

Burgmännern e>der Ministerialen , vor seinen Gerichten Recht zu nehmen und zu

geben ; der Landgrafverwilligte ihnen dagegen 2QvMarck , und ausserdem jährlich

noch zehn Pfund Heller , als Burglchn auf das Schloß zu Marburg , doch unter

der lindernden Einschranckung , diese Bucgrnannschaft nicht gerade in eigner Person,

sondern auch vermittelst zweier Stellvertreter leisten zu dürfen ?) . Unter dem

Siffried III . , der i2gr seinem gleichgenannten Oheim auf dem Mainzer

Stule gefolgt war , nahm die Sache eine andre Gestalt an . Man hört von keiner

neuen Belehrung der Grafen von Witgenstein mit diesem Schloß ; es war auch

in den folgenden Zeiten , so viel man weiß , nie wieder die Rede davon . Den

Grafen war , wie schon aus den vorerzahlten Vorgängen zu schließen ist , die

r ) Die Urk. liefert Küchenbeete?  Hess . m-,lises § y,-am ni -d a nobis liabssnt xerxerua

Erb - Hofämlcr Beil . 6 . aus dem Original , und iure keodali. Der Landgr . verspricht ihnen

Estor in Oil-IA. Iuris xndl . Lall . x 27<-, Lgr. weiter : guancungltS rattouen , adverlus nos ds

Henrich macht darin bekannt : guod OomltsL i-vreditarÜL bonis Uadnerunt , durch gütlichen

de liattsuhs, ^ l 7̂itslcind »^ « t Ersaz abzukhnn , lind im Fall zwischen erwähn-

risstri luait er ernnt anLiliatores contra guos - ten Grafen und seinen Bnrgmännern oder Ml-

lihst , guodgne nos eos teuere et adiuvare nisterialen Streit entstünde , pars uns luxer

xrsnailiinus contra ĉ nosübet ad iukrician, , et altera m coram » v/tra / adicio dedst cornxoners

Iioc ixk inrainerrlo conllrnaarnnt , und « eis er inkiciain exliihere vel accixere verla vice,

danrns xecunisn , ducentarniii inarcarum eis - — Ich möchte Übrigens daraus , daß sich die

<gue coricedirnus in / eodo X . talsnta Grafen von Battenberg durch einen besonder»

danda in keko kancte ^V -dxnrAis et kaneti Lli - Vertrag , also durch eine Ausnahme von der

clirsli ? de nkkioio villicationis noltrs (aus dem Regel , anheischig machen, ihre mit des Land-

Amt oder Renterei ) in /l/arSur -e , guieungue grafen Burgmannern und Ministerialen vor-

illud liakuerit , ixkigne irr lVlarburc noLri kommende Streitigkeiten vor seinen Gerichten

srunt eaksllani (Burgmänner ) , et duoir in entscheiden zu lassen , noch nicht sogleich einen

?>io« / ua rördenr /-ahehaut ca/ts/kanot , cunr Laildsassiat folgern , wie § st 0 r ÜN a . O . thllt-

7>rs/s>rcr'a ' eor!tnr uoir s/t nscs/^arla st ah- — Id xbcN dem 2 ' Unterzeichnenb>k

/sutia «orum xnt «/t to/e >a,-i , eaUiunugns Gr . LVidekind u. Hermann eine , den an das

eorum diccuin 7cel/srüs, -s nobrs in xroxricta - Kl. Haina verkauften Zehenten in Elrvth be-

tsna dsderunt , er a nobis in keodo rscexerunt treffende , Urk. Erzh. Siffrieds H . K vpp

t»Ii , kcilicet ut /ros tam /ili « q-aam ^/ilri, tarn LehensprvbeN Th , ll . S . Züa.
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Abhängigkeit ihres Hauptschlosses unangenehm , und auch Siffried ' glaubte seinen
Vortheil von andrer Seite besser wahren zn können . Lehenschaft allein konnte m
damaligen Zeiten den freien Gebrauch eines Schlosses , oder die Hülfe seiner
Besitzer nicht hinreichend sichern . Die kleinern Herrn , die mit ihrer Hülfe , oder
den Ansagen darüber , wucherten , verkauften sie insgemein jedem mächtigem
Nachbar , der sie bezahlen wollte . So fände sich zwischen dem Main und der
Weser nicht leicht ein minder -mächtiger Herr , oder auch nur ein adlichcr Schloß-
bescher , der nicht den Erzbischöfen von Mainz und den Landgrafen von Hessen,
es sei nun als Burgmann und Lehensvasall , oder durch besondere Traktaten , mir
Pflichten verwandt gewesen wäre . Gesezr nun , es kam zwischen beiden Macht¬
habern , die sich in dieser Gegend allein die Waage halten konnten , wie häufig
geschah , zu Streit und Händeln , wem sollten sie beistehn ? Sie halten gegen
jeden eine Pflicht zu verletzen . Entweder halfen sie keinem von beiden , oder sie
wählten lediglich nach Convenienz , selten nach der gerechtem Sache . Ganz
anderö war es , wenn einer in der Gemeinschaft eines Schlosses saß . Konnte
es der Mächtigere dahin bringen , daß ihn der Schwächere in die Gemeinschaft
feines Schlosses aufnahm , woran aber dieser klugerweise sehr ungern gieng , so
hatte er eben dadurch nicht nur das Schloß , sondern auch den Mitbesitzer in
seiner Gewalt » Die Grafen von Witgenstcin und Battenberg mochten aber,
ausser dem Reiß des Geldes , noch eine politische Ursache haben , sich in Ansehung
der Schlösser Battenberg und Kellerberg diesem Joche zu unterwerfen . Zu
diesen Schlössern gehörte nicht nur das ganze jetzo Hessische Amt Battenberg,
sondern auch die mehrcrwähnte , unter dem Namen der Grafschaft Wetter oder
Stift bekannte , weitläuftige Gerichtsbarkeit über den größten Theil des Obcr-
Lahngau ' s , die als ein Rest der alten Gauverfassung auf die Grafen von
Witgenstein und Battenberg von ihren Vorfahren her gekommen war H . Das'

§) Ich muß meine Leser bitten , hierbei das - sagt habe. Von den verschiednen Bedeutungen
jenige nachzuleftn, was ich B . II . S-XXXVHI . des Worts Stift , die Ki n d l in ger Münster.
S . 4; i . von der Grafschaft Wetter oder Stift , Beitr . Th . III . S . 88- -rar. x . angiebt , daß cs'
zumal von dem grvßessumfang derselben, , ge- nemlich rheils den ganzen BischöflichenKirch-
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Recht zu dieser Gerichtsbarkeit Harten also die Grafen freilich , machten auch in

manchen Geizenden freien Gebrauch davon r ) : aber in andern wurden sie in der

Ausübung desselben von den Landgrafen von Thüringen , denen der grösste Theik

des Landes znstand , über das es jsich erstreckte , nicht wenig , und zum Theil mit

Gewalt , gestört ; es konnte sich auch mit der damaligen schon so sehr veränderten

Lage der Dinge kaum noch vertragen - und verlohr sich , so wie die Landeshoheit

über die einem jeden Reichöstand zugehörigen Domainen noch in eben dem Jahr¬

hundert zu voller Kraft kam , nach und nach von selbst u ) . Damals mochten

sich die Grafen für die Aufrechchaltuug dieser Gerechtsame neues Gewicht ver¬

sprechen , wenn sie einen Mächtiger » in die Gemeinschaft aufnahmen ; der Erz¬

bischof hingegen rechnete ohne Zweifel , ausser dem Gewinn eines halben Amts,

auf den Einfluß , den ihm jene , nun durch seinen geistlichen Arm verstärkte,

Gerichtsbarkeit auf die ganze Gegend geben konnte , auf den freier » Gebrauch

feiner geistlichen Jurisdiction , und die leichtere Ausdehnung derselben , wenn er

zugleich diS' weltliche in seiner Gewalt hätte » Die damaligen Familienverhält-
nissc

sprenget , theils ' insbesondre das eigne Land c) Ich habe B . II. Urkb. S > 147. eine Urk-
eines Bischofs , über das er die Landeshoheit abdrucken lasse», worin II . (llermLn ^.) 6 c>mcr
au -übt , bezeichne, kann keine hier statt .ssndcn, <1- NäuenherA ' eine M I,i .'Llsiuik kran-is Mi
und soviel eher nur diejenige Erklärung gelten, Oomlrls gegen das Kloster
die ich an a. O>davon gegeben habe- Daß man Haina vorgckrachte Klage , über Güter in Sal-
übrigens von der Comicia Wetter , die zu den gchausen (A- Wetter ) , kocunäum civilr
Schlössern Battenberg >!»d Kcllerberg gehörte, entscheidet. Die Urk. hat kein Datum : da aber
das Landgericht z» Lakteubevg unterscheiden L. ( vcrmuihlich -edhax darin vok-
müffe, habe ich ebendas. <8 -454- schon erinnert , kommt , in der Reihe der Hainer Aebbre aber
Lezter-es begreift das ganze Amt Battenberg 6 »cleu. D. III . g. 27; . v. I . eng — 122p,
und dieWitgensteinischeVogtei Elsoff, mamenk- ein Wilhelm , im I . l2Z4 hingegen ein Wigand
lich die drei Dörfer derselben: Elsoff , 2lv.erts - erscheinen; so mag die Urk. wohl zwischen das
Haufe» und Dettelhaufc » , und ist ursprünglich I . rrry . — 12̂ 4 fallen. Daß auch der er¬
eilt bloßes Centgericht, das aber späterhin durch wähnte Graf Werner , che er in den Deutschen
drn Verfall der Comicia Wetter an Ansehm zu- Orden getreten , das Richleramt in Lomici,
genommen haben mag. Von den über dieses Srifr versehen , wird a.us der folg. » oc. x.
Verhältnis der Vogtei Elsoff entstandnen Ir - erhellen,
rvogen , s. die folg, lezte uor . «. r») s. die folg. Anmerk. ».
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Nisse des gräflichen Haußes waren ausserdem einem Ankauf vorrheilhaft . Der
älteste Bruder, Werner, der alle seine Geschwister überlebte, hakte, nachdem er
mehrere Jahre an der Regierung Theil genommen, den teurschen Orden vorgezo-
gen, worin er es bis zur Würde eines Landkommenthurs zu Marburg und zulezc
eineS-Teurkchmeifterö, brachten). Ein andrer Bruder, Henrich, war, wiegefagr,
längst gestorben, und Hcrman, der ihm noch vor demI . 1234 im Tode gefolgt
war, hatte nur Töchter hinterlassenm). Srzb. Siffried hatte bei diesen Umstän¬
den nunmehr mit WidekindI. allein zu thun, und die Verhandlungen mußten
wohl ziemlich weit gediehen seyn, wer! Widekind in einer Urk. v. I . 1234, die
sich auf eine vorhergegangene Haupthandlnng bezieht, die Verbindlichkeit über¬
nimmt, die Verzichtleistung der Wittwe und Töchter seines verstorbenen Bruders,
Hermanns, auözubringenw) : aber die lezte Hand daran zu legem ward er, wie
es scheint, durch Widckmds Tod verhindert«

Ich habe schon in den vorherg.Anm. n. x.
und r. einigeStellen angeführt, worin dieser

Werner als Graf erscheint. Als teutscher Or¬
dens- oder HoSpitalriiter kommt er zuerst in
einer Mainz. Urk. v. I . 12; ; vor , die er als
Zeuge unterschreibt: Hosxir-llLrlu,,
^uondcim Lomes in L-MeuherA. Band II.
Bcil. exii . S - Iw . In eben derRücksicht un¬
terschreibt er sich in einer ander»Urk. des Erzb.
Siffrieds v-I - 1257 und 1240 als:
nerus , ĉ nondcinl Lomes de Usrlsnlins .^ . Locken.

x.546. Beil, irr , S . <̂ ; . und die i» folg-
i>or. L. anznsührcnde Urk. v I . irz8fiegelt:
ts , liier, IS <is , oiim 'Lomes;
eineairdrev I . 124. - siegelt: î rae-r

Oomus öci Ilierokolimlranl,
^uonclcvm Loioes in LaetenbttrF . Loden . i . c.
x. Svz. Uiucr dem lezter» Titel stellt er im I.
2249 nntrindern einen schiedsrichterlichen-Spruch
aus, unterschreibt 1251, mirseincm BruderSig-
fricd, eine Urkunde, und bezcugt-einigc in vori¬
ger Zeit dem Kloster Haina geschehene Scheu-

Hess. Landcsg. ill . Band.

klingen: ms Wsrsera in -5,k/̂ ,s ad/mcilldic«
exi/tsnts. Beil. »Zs. S -12; . Kopp  Gesch. der
Herrn». Itter S - 189. und ebenbcff. Lehenpro-
ben Th. II. S - IS4. — Ln de ». Loci. Oi^l.
T. IV. x. 1051. snhtt diesen Werner in dem Ver¬
zeichnis derLandkommenthure zu Marburg zwi¬
schen denI . 1248- 1252, uiilermI . irx6- i26L
aber schon einen -andern, den Lerl-cus d«
T'dvvcin, NN. ES ist also'ivettigstens das Jahr
salsch,wenn in denMnrb. Bcitr . St -dV-S -175.
behauptet wird, daß er 1262 auch Teutschmeistek
geworden, und in dieser Würde 1271 zu Mer¬
gentheim gestorben.

«-) S - die folg. Anm.
-r) Band II. Beil- LXV- S - 151. die Urk.

stellt unrermy. Apr. i2Z4 aus : dV. Lomes de
^Virrlci-elikeiri , und für die Vollziehung ihres
Inhalts verbürgt sich mit andern / ,a^

Daß unter dem erster» W . Grafwlde-
kind, nicht chcssen Bruder XDernev zu verstehen,
dieser vielmekr für den erwähnten Bürgen zu
halten sei, erhellt daraus, weil lezterer damals

O
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WidckmdI.Hq.vh zwischen denJ.,1234-^ 1238» denn dast'dicchrci Bnu

der Siffned , Wchekind und Wtt'net , d'je. in dem steztern Jahr erscheinen,
nicht mit der vorhergehenden Generation einerlei waren, erhellt aus dem neu
hinzugekommenen Bruder Siffried, erhellt aus der Zeitrechnung, indem sich
Widekinds Leben bis nah ans End.e. des, Jahrhunderts er reckte;- und daß es
Söhne WidekindsI. waren, folgt aus dem, was ich von dessen Brüdern gesagt
habe, von selbst. Der längste diese r,Söhne, Werner, muß entweder frühzeitig
gestorben, oder zum geistlichen Stand getreten seyn̂ ). Alle drei Bruder kom¬
men in einem mit Mainz errichteten Vertragv. I . 1238 zusammen vor- Erzb.
Siffried III. knüpfte mit ihnen den Faden der Unterhandlungen wegen erwähn¬
ter Burgen von neuem am Beide.Panhien schlugen den gegenseitigen Vortheil
und Schaden so hoch an, daß der Erzbischof den gräflichen Brüdern für die
schon teutscher Ordensritter war, u. sich daher von storische Nachricht«:, ( i/ri ) Beit- i ; . S . y.
der Zeit an, so oft er allein genennt wird, nicht werden-nemlich in der Landgräfin Sophia Slif-
mehr Lowes, sondern <guoiudim vderoliwLo - tungsbricf des Klosters Caldern (1250) alsZeu-
wes schreibt. Die Urk. beziaht sich übrigens auf gen aufgeführt: donürsbiies-krstres lla orüins
eine andre, worin die Hatiptsache verhandeltwor- Teiftonixoruw, Diwovicus üe dteiienhergh,-
den,- die aber noch zup Zernicht bekannt wor? cke-Oaeera, KiA/z-ick«, MrirZ-en-..

-den, Ich muß. in dieser.Rücksicht meine Leser/ §«-», 6«iL»rä >»,,ä « ^ UstsuderxL, Conr-aüs-
hitten, die Anmerkung, die ich ill dem Abdruck äk Libelle, MiieheiiiiAus Senior et Wiäerol-
der Urk- beigesezt, als sei unter der ->ii<>iirei-L, Lns trüIiresÄe dtoräsche, Conesäns Sorkrillns
auf die sie sich begeht, die in o osten . Loel. O. Olintlisrins ckosti-es äkilostenltein. Aber diese
r . n . p. 54. gelieferte Urk. V- I ..I228. zu ver- Zeugen waren gewis nicht alle kcutsche Orvcns-
gehen, ganz auszustreichen; dehn ich ließ mich rittcr , mehrere derselben kommen vielmehr am
durch die Gudenische Rubrik der Urk, täuschen, andern Orten -als weltlich vor;, es scheint also
die ihr irrig basI . ir -8 vorsezt, da in dem TM das Prädicat des tcutschen Ordens nur auf die-
selbst vielmehr irzs angegeben« irde. beiden ersten zu gehn, und Sigli-istus steWitrg.

mit dem im Text angef. Graf Eine Person zu
7) Er kommt'.wenigsteris nach dem Vertrag seyn. Will man dieses nicht, so müßte dergeist-

yiitMainz v. I - irz8, vonvemich iMText gleich liehe Siegfried, den Umständen nach, woHk-gleich-
weiter rede, nirgends inchr vor. Ich' muß hier falls ein Sohn Gr. WidekindsU gewestii' fepn,
rin Misoerständiris aus. dem Wege raumen̂ ist ii dem andern Bruder cinea-lei Namcn geführi
wodurch mawviellcicht noch einen vierten Brn-. haben, welches an sich'stich'ts' seltnes ist, und als'
der zu finden glauben könnte- In der Hess.-Kas- Geistlicher im dein Vertrag mit Mainz nicht mit
falschen Deduct. .gegen den teutsch- Orden: Hi? gsnamu worden seyn..
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Hälfte der Schlösser Battenberg und Kellerberg , sammk der Hälfte des Amts
sowohl , als der Comicia , Stift ), die rbeide ldazu gehörten , die für jene Zeiten
bedeutende Summe von 600 Mark in bestimmten ^ ermiue » zu zahlen über/
nahm 2) . Des Schlosses Witgenstein wird dabei mit keinem Wort gedacht;
man ließ es vermuchlich bei der mündlichen Verabredung bewenden , daß damit
zugleich jene Lehenschaft für die Zukunft abgethan seyn solle. Wie sich übrigens
dieser Verkauf in Rücksicht aus das Schloß Kellerbcrg mit dessen vorgedachken
Lehegsauftrag an Landgraf Heinrich RaSpo vereinigen lasse , kann ich nicht ent¬
scheiden . Daß der Landgraf freiwillig davon abgestanden seyn sollte , ist schwer
zu glauben ; man gieng wohl eher , wie in diesen Zeiten der Gewaltthätigkeit in
solchen Fällen nicht ungewöhnlich war , mit Stillschweigen darüber hinaus , und
ließ es darauf ankommen . Die Grafen konnten ' ö von ihrer Seite soviel eher,
da der Käufer mächtig genug war , um allenfalls auch ein Unrecht zu vertheidft
gen . — Eö wird sich übrigens in der Merenbergischen Geschichte ( §. XX .) die
Mainzische Politik , in Erwerbung solcher gräflichen Gerichtsbarkeiten , durch
das ähnliche Beispiel der Grafschaft Rucheslo oder Reuschel noch mehr
erläutern.

. - ) vii ä . 6oit . Oixl . ,1 . 1. 1>. 547. und tr . il . halt beider Urk. schonB . II. S . 452f. umständlich,
x. 54> liefert die beiden Urkundeii, woraufdic - angeführt , und zugleich die isCcntcn derGraf-
ser Verkauf beruht ; die eine v. 20. Jul - 12Z8, schüft Wetter erklärt, aus welchen die von Mainz
welche die Zahlungstermine der 600 Mark an- erkaufte Hälfte derselben bestand, worunter na-
gicbt , und die andre v. 21. Jul . i2Z8 ( nicht mentlich auch die Centen Lixfeli», Dudusse
1228, wie die Rubrik irrig angiebt) , die den ( Dautphe ), Wetter , undLaephe (Witgenstein.
eigentlichen, von 60111. steWiäeAinüsiil , Städtchen ) begriffen, sind, von denen die Urk.

er krstrrdrrs eiu» aus - bemerkt: irr illi » riltiiois rollir
gestellten, Kaufbrief ausmacht. Ich habe denJn - omnem lukirism violenter.

O r
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§. X..
F o r t s e tz. u n g.

Graf Widekinds I . Söhne stiften gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts

zwei gräfliche Linien , die von witgenstem und die von Battenberg . Letztere
stirbt zuerst , aus , und ihre Besitzungen fallen an Mainz, -von diesem

an . Hessen ...

Die Grafenfamilie , von welcher ich rede , hatte bisher ihren Titel ohne

Unterschied bald von dem Schloß W -rgenstein , bald von Battenberg hergenom-

men . Selbst in den eben erwähnten Verkaufsurkunden v. Ii I2Z8 heißen die

nemlichen Brüder in der einen Grafen von Witgenstem , in der andern Grafen

von Battenberg . Es bleibt daher nicht der geringste Zweifel übrig , daß unter

beiden Benennungen nur Eine Familie zu verstehn sei n ). Aber mit dem Ver¬

kauf der Hälfte an Battenberg und Kellerberg fängt eine- neue Periode an . Die

beiden Brüder Sissrid und Wrdekind theilten nun . Der erstere erhielt das Schloß

Witgenstem , mit seinem Zugehör , der andere die Schlösser Battenberg und

Keilerberg in ungerheilter Gemeinschaft mir Mainz ; die Activlehe» hingegen

blieben ein Sammtt echt ö). Von der Zeit M wurden die Titel von Witgenstein

und Battenberg nicht mehr nach Willkühr gewechselt ; Widekind und seine Kin¬

der schrieben sich ohne Ausnahme allein von Battenberg , Siffried und seine

Nachkommen allein von Witgenstein . . Beide Linien . unterschieden sich zuweilen

sogar durch besondre Wappen .- Ich will von der Bamubergischen Linie , weil

sie früher ausstarb - zuerst reden - vorher aber erinnern , daß es âuch eine niedcr-

adliche Familie von Battenberg gab , . die man nicht damit verwechseln muß,c ) .

«) Schon Gcrstenberger kannte dieser H Eine Urk. derGcbiüderLudwig und Wort-
Sraiiimverwandtschast ^ s. . die folg Anm. e. wein von Linsingen v. I . irgi unterschreiben,
Gudcnns  in 6l >ä Dixt . ZI. x . schloß mitten , unter lauter Adiichen: Ooävbertus er
sie mit Recht aus dem anges., Kauskr-iefe ,v- 2 -. . Lrarr«» äe .L->rr«»b«rg . 6 ^»6«!«. .l . i.
r2,z8. x ; 69. Winkelmann  Mschr . «.Hessen Th VI.

L) Man wird dieses unten Anm. t . -aus den S ? zg; - redet noch osn einem Ritter Friedrich
lehensherrlichen Einwitligungen beider Brüder v Lattenberg , den die Frankenberger Bürger,
zn.GüterpcrLufferungen erfthcw. . nachdem sie ihn in einer Fehde gefangen , auf-
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Graf Widekind erzählt in einer Urkunde v . I . 1259 , er habe ehmals
Erzb . Gerhard von Mainz (reg . 1252 — 1259 ) die eidliche Zusage gechan,

ihm gegen alle seine Feinde , namentlich gegen den Marggraf von Meissen , und
die verwiktweke Herzogin Sophia von Brabant , beizustehn ; um diese Zusage
soviel leichter erfüllen zu können , habe ihm der Erzbischof 200 . Mark Cöln -Pfemr;
versprochen , anch das eine Hundert durch genngsaine Pfandschaft gesichert ; der
jehige Erzbischof , Werner , habe ihm nun für das zweite Hundert seine Ein?
künste in Battenberg verpfändet , er aber dagegen wiederholt - dis Verbindlichkeit
übernommen , dem Erzstift entweder auf immer Hülfe zu- leisten , oder jene 200
Mark zurückzuzahlen ck) . Er fand Gelegenheit , seine Zusage noch unter eben
dem Erzbischof Werner in Erfüllung zu bringen . Dieser war , wie Johann von
Riedesel in seiner Chronik erzählt, , ums Jv 1277 mit Landgraf Henrich von Hess
sen , hauptsächlich der Grenzen der geistlichen Gerichtsbarkeit wegen , in Streit
gerathen ; hakte sich anfangs -mit seinen Völkern im Bußeckerchal gelagert , -nach,
her aber , der friedlichen Anträge des Landgrafen ungeachtet , -nach Frizlar gezogen --
und von hier aus dnrch häufige Streifzüge dem Lande soviel mehr Schaden zuger
fügt , da ihm die Grafen Widekind - von Battenberg , Gottfried von Ziegenhain -'
und andre Herren zur Hülfe kamen . Die - ganze Fehde schlug indessen so sehr
zurwNachtheil des Erzbischofs aus - daß er sich ' nur durch einen schnellen und
uachchciligen Frieden helfen konnte , der vermnkhlich auch den Bkttenberger Graf
für - den ' weilen » Folgen seiner Anhäuglichkei ! an Hessens Feinde sicherte - s) »

hängen wollten : nach der Frankenberger ' Chro- «) Gerstenberger irtSchininks
nik aber, auf die er sich-dezieht- wardieserFric - Hat». S - 42S st- erzählt das alles unterm I.
drich vielmehr -nus der adl . Familie v. Padberg . 2277 mit den Worten der RirdeselischenChro-
Winkelmr vermischt überhaupt diese beide nik, woraus es die sogenannten LxLê uLbron-
Echloßnamen gerne- »nd macht daherauch Th . II kieckesel. «g. Küchen b. .-rn -il. II ---5 Coli . Ul-
S 2gi den GrafErpo vomPadbcrg , denSrif - x - io . wiederholen. Bei dem GrüfWidekind voü '
rer des Waideck- Klosters Flcchtdvrs, einem Battenberg wird hinzugesczr « der dan von ge*
Grafen von Battenberg . « burt was eyner wrrgensterw . '

6 u ll eil . 6oä . Dipl . T . I. g . 66g . Dön !
dem Siegel -,^dys-dieser-Urk. anhänzts . ante«
ANm- u-" ^
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Widekind kommt ausserdem noch in manchen Urkunden vor, die er entweder nur
Unterzeichnete, oder, zum Thcil in Gemeinschaft mit seinem Bruder Siffried von
Witgenstein, zum Vvrtheil geistlicher Stiftungen ausstellte/ ). Er erreichte ein
hohes Alter; denn er lebte noch im I . 1291, war aber auch damals schon so
hinfällig, daß er die Verwaltung seiner Güter seinem Sohn Hermann übertra¬
gen hatteF). Von seiner Gemahlin Elisabeth, deren Herkunft ich nicht anzu¬
geben vermag/r), hinterließ er, fo viel man weis, folgende Kinder?

Lome? lte,  Loin . / i'ttte,' erlli, das Gericht über die DökferLVintev-
il .itee eius bezeugen eine Ziegen¬

hainische Urk. v. I - ir;o. B -II. Urkb. S . 17z-
Beide bezeugen auch, aber ohne sich Brüder zu
nennen, eine Urk. Gr. Gottfrids v. Reichen¬
bach. Kirche nbeckcr Xusl. Ilasl. Loli. XI.
x . izS . Für sich allein befreit Widekind ir ; 6.
,ct ^elilionem uxorls tue M/uö «t7r das Kl-
St . Gevrgenberg 2b omni Impetltlcme Iuris
slvllls , ei. -tl>omul prec <irls er exrctloue , glroll
vul »o lllcleur Goeucn Bede , behält aber doch
die wichtigern Sachen seinem Gericht vor. Estor
Gieffische kl.Schr. Th. I>I. S . 48. Gr. Wide¬
kind untersiegclk eine von.Ulielll. lllcrs llcHt-I-
rsrsderA . >- ; 4 ausgestellte ungedrnckte Urkunde,
und im I 1261 eine derG"ebrüderv. Breiden-
dach. B - II. Beil-LH S . i86. In ebendem
I . entsagt er, zum Voriheil des teutschen Or¬
dens, Iuris älctlvnl Inpsr curia In TILaru/mrtr-
Kn/sn(Merzhausen, ein Hof, A. Rauschen¬
berg). Dcduct. d-T. Ordensc» Hessen: Histo¬
risch. Diplom. Unterricht rc. S . i ;4. Im 2-
1164 stellt er die B. 11. Beil. 6OXXI. S . -s;>
ihrem Inhalt nach angef. Urk. über Güter in
Sichertshausen ans, auf die er cum»-cur« er
jiLer-'r Verzicht leistet. Unterm2 - 126; über¬
geben, wie ichB . II. Urkb. S - 200. im Aus¬
zug, nun aber Beil- LOH. durch die vollstän¬
digen Urkunden belege, äl/ru/ur L. ,r« 77 -̂

st 7/^rsteülu-Ii-r L. i» Dur

scheid und Lichtenscheid( im Kassel. A, Schön¬
stein) , auf Bitten deS Ritters Bruno vonGer-
bigeshagen, der cS von ihnen zu Lehen hatte,
und dagegen ein Surrogat von ir Schilling
jährl. Renten aufgekragen, an das Kloster Haina,
sagen es darauf in eben dem I . den Grafen
Otto und Walram von Nassau, als Lehnherrn,
auf, und diese wieder 1266 dein Erzb. Werner
von Mainz, als oberstem Lehnsherrn. In dem
1 .1266 beurkundet ferner Graf Widekind, ohne
Zweifel in der Eigenschaft des obersten Richters
der Grafschaft Wetter, einen dem St . Geor¬
genkloster geschehenen Güteuvevkauf inAlders-
hausen. Beil, LOV- Beide Brüder befreien fer¬
ner 127; Güter in Silberterode, zum Vortheil
des Klosters Haina, von der Lehensverbindung.
B - II. Urkb- S . 209. Eine den Iohannitterrit-
tern in Wisenfeld im Jahr 1290. geschehene
Schenkung bezeugen LomesL«-
nror cum Iilio luo Äeruranuo Lomlls r' lluiore,
B -II. Urkb. S .229 ff. Vergl. die folg.Anm. Ii. m.

L) Widekind II. den wir in vorerwähnten
Urk. vomI . >2;8 an als regierenden Herrn ge¬
sunden, war nach der folg. uor. 0. 1291 noch
am Leben, wird aber in der folg, uor. y. unterm
I . 1297 als todt angeführt.

K) Unter den I . 1256 und 1264 werden in
der vorherg. Anm. k. Graf Widekinds Gemahl
lin und Kinder nur im allgemeinen, in einigr»
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1)  Hermann , von dem ich gleich weiter reden werde r).
2) Iva -, Gemahlin Gr . Henrichs IV. von Waldeck
3) Gerharö , kommtV. J . lZdü — 1323 als Domherr zu Main ; vor ^
4) Grete , Nonne im Kloster St . Georgenberg bei Frankcnberg m). ,
5) Henrich , wird 1308 als ein naher Verwandter Abbt Henrichs von

Fnld , eines gebohrnen Grafen von Weilnau , und 13̂ 9 als Canonicus des St»
Andreaöstists zrr Cöln angeführt ?r). ^ -
später» Urk. aber namentlich angeführt . Im m) Beil . 177. S, .i ; z. vermacht Gr .Wid . v.Batt.
I . 1277 schenkte Wiclek 6 . cks Larc. L/ -/aöe - im I . tr86 . conii/Ls I10ÜH ec // <!,'-
t/ia uxor eins , klius sorum > sc nranno lilio nolcro conleiitieiitibos dem Kloster

t-Ls-r dem.Kloster Hains eine Mühl « i» St . Georgenberg , lUis »ukre L?röts ici -Aio/s
Rödenari- B . II- Utkb. S . 2H . Iioc. wvWi - tlilüLcioireru»cceiläensto, einen Hof (curcls ) in
dekind und Elisabeth auch in einer ändern Urk. Rödenau . Ob es blvs eine Wiederholung die-
von eben dem Jahr erscheinen. Diese Elisabeth ser Schenkung, odereine andre curi -iiilr .n -lsiis
kommt in. den folgenden Anm. r». und o, mit war, dieGr . WidekindlV - Ick. 129, unier
threm erwähnten Gemahl und Sohn , noch un- Einstimmung seiner Gem. Elisabet , seines Soh¬
len den 2 - 1286 nnd 1291 vor ; wie lange sie nes Scumans celerorirmgue liere<li>io an das
nachher noch gelebt / weis ich' nicht. Von ihrer ncmlicheKlostcrschcnkt(Veil . i8 ; >S . i ; 9.) /wciK
wahrscheinlichen Herkunft , s die folg. Anm. u. ich nicht. — Unter einer ungenannten Qomici-sa

i) Vcrgl . vorh . Anm. k. und die folg. Anm.m. cke Lsrrenhi » A, von welcher dieses Kloster 129z
L) s.d .folg-Anm. g. u. B . N. §. OXVd. S - lo-6. Güter bei der Rödenau kaust , ist wvhl die cr-
t) In cincmVergleich v. J . izoS, den Kaiser wähnte Elisabeth zu verstehen. Würdlw.

Mbrecht l . zwischen dem Domcapitel zu Mainz , Oiose . Mogunc. D. 111. x . z ;6i
und Siffried Hi n. v. Eppenstei» stiftet, wird. In einer Urk. v. I . izw , worin Gr . Rcm-
eiNes 6sckic-, -1L 6 -llioniol wlo- bol- v.' Solms die väterliche Erbschaft ausBer-
ßuncini erwähnt , den jener Siffried eine Zeit- langen zu theilen verspricht, erscheinen als Zoll¬
lang gefangen gehalten . loaim . x . zzg. ^en : „ Heinrich der herre zu Wildinberg - Hein-
Suäeir . (lock. Oixt . V. V- x. HZ2 . Dieser rich von Battenburg , Heinrich von Lüne sin
6-erkraräiis Lo»(e^ komuit darauf in Urkunden Ritter rc- Fragmente zur Ssims Gesch. S .24; .
p. I . «z>6 une , zr8 vor , und starb vor demI . Die Art , wie jener Henrich angeführt wird,'
1842. sto-inn. 88 . iVlvAnnt. 1' . II. x . 8Z9- Daß scheint eher einen von der Bergmännischen Aa-
er ein Sohn Gr . Widekinds war , darüber weis milie von Battenberg , als den gleichzeirigeiv
ich zwar kein ausdrücklichesZeugnis : esscheivt GrafHcnrich zu verrathen . Äbbk Henrich von
aber aus der 'Zeit , worin er lebte , und weil Fulbr, ein aebvhrner Graf von WeUnair , ver-
jenerWidekind der Stifter dcrBattciibergischcii gleicht sich>'zv8 mir Ludwig veFrankenstein «,«-

^Linie war , diese aber mit seinemSohwHer - cki.inusic,s viris iiohilibns I/en -Ica (lomiee >1«
man schon erlojch, von selbst.zu solgen» Lattens -, » sr x « . icksmino cks Dr «nöcäs
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Graf Widekind hatte bisher die Schlösser Battenberg und Kellerberg mit

Mainz in ungecheilter Gemeinschaft besessen. Es konnte nicht fehlen , jeder der

beiden Einhaber mußte sich dadurch in dem freien Gebrauch seines Eigenthums

beschrankt fühlen , und Graf Widekind insbesondere mochte die schlimmen Folgen

davon schon lange genug empfunden haben . Beiderlei Interessenten fanden zulezl

eine vollständige Theilung für räthlicher. Gr . Hern,an , WidekindS Sohn , ver¬

fügte sich selbst an den Mainzer Hof , und brachte das wichtige , an sich nicht

leichte , Geschäfte mit Einwilligung seiner Eltern , 1291 zum erwünschten

Ausgang . Mainz erhielt Schloß und Stadt Battenberg , sammt den

Gerichten Leisa und Battenfeld ; Gr - Hermaim hingegen das Schloß Kellerberg,

mit ben Gerichten Altendorf , Röddenau und Bromökirchen zum alleinigen Besitz;

nur die Mühle zu der Spitzen , und ein Wald , genannt Mauftwinckel , blie¬

ben noch in Gemeinschaft . Jeder Theil versprach zugleich , auf dem ihm zuge-

fallenen Schloß des andern Feinde nicht zu haußen ; das Gericht Münchhausen
solle

Lcdann Ilik . I 'ulü . in Henrich v. Battenberg von seiner Seite zum

xrndd . x . rrz . 224. In einer andern Urk- von  Aufträgen erwählt , so scheint auch dieser Bar»
eben dem Jahr führt jener Abbt den Mobilem tenberger soviel eher mit dem vvrgedachlcnGraf
II . Lomikern ä« LocrenbeiA -on/an - Henrich cinerlciPcrsv » zu seyn. Ohnehinwürde

als Zeugen an , worunter wohl gleich, sich, wenn <r weltlich geblieben wäre, nicht er-
falls der^ rwähntcGrafHenrich zu verstehen ist. klären lassen, warum er sowohl an der Thei-
8 cd »ner .Oiysc . er Ilierrreli . lssillö. p. gor . lung , als dem nachhcrige» Verkauf derSchlös.
Nach der Art , wic.cr chicr.angeführt wird , sollte ser Battenberg und Kcllcrberg gar keinen An¬
wan ihn für einem Weltlichen halten : es kommt theil genommen- Uebrigens nehme ich ihn anS
erber gleichwohl unterm I . i,; oy, äiicrecir » vir den ncmlichen Gründen für einen Sohn Gr.
IVlä. iker -ie LattlnbvnArOrlronicwr Widekinds an , aus welchen ich vorher AniII It.

ecclclle Oncri. 4,-1-lroe in Lnlonia , als Schieds - dcirGr Gerhard dafür erklärte- 2 n diesem Fall
richter in den Streitigkeiten .vFr, die zwischen kommt seine nahe Verwandtschaft mit dem Abbt
dem Dvmcapitel zu Mainz,auf der einen , und HcurichKon Fuld vhneZweisel von seiner Mut-
dem Mbbt-v. Fuld und Siegfried von Runckel ter , Elisabeth her , die vielleicht eine gcbohrne
auf Verludern Seite , über das Parronat der Gräfin von Weiluau war , uud eben daher den
Kirche zu Nauheim verwalteten (Miiccltxv . Weilnauischen Lieblingsnamen «Zenvlch in ihr«
pinec . Moß 'inr . "r . IN . x . 5; .) ; und da es Familie rverpfiansschalte.
gerade der nemlichkFlbhr Henrich iss, der den
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solle das Erzstift so lange in ungestörtem Besiß behalten , bis Graf Hermann
gerichtlich erwiesen haben wurde , daß es ihm als Mainzisches Lehen zukomme;
lezterer insbesondre leistete noch für sich und seine Eltern aus ihre Rückstände an
dem Burglehen zu Elnhoch Verzicht o ) . Aber auch dieser Zustand dauerte
nicht lange . Gr - Hermann hatte keine Kinder /H, und seine Geschwister ivaren,
die Gräfin Jda von Waldeck ausgenommen , in den geistlichen Stand getreten.
Er sah also den Ausgang seines Haußes vor sich. Der gewöhnlichen Ordnung
nach hätte in diesem Fall das Schloß Kellerberg , mit allem was in der Theilung
dazu geschlagen worden , auf die Witgensteinische Linie fallen sollen : aber Graf
Hermann fand seinem Vortheil gemäßer , cs lieber noch bei seinem Leben zu ver¬
äußern . Um einen Käufer brauchte er nicht verlegen zu seyn : was konnte dem
Erzstift Mainz erwünschter seyn , als auf diese Art das ganze Amt Battenberg
wieder zusammen zu bringen , und seinenBesißungen einzuverleiben ? Erzb . Ger¬
hard kaufte kurz vor oder in dem 1 . 1297 dem Gr . Hermann von Battenberg das
Schloß Kellerbcrg , mit allem Zugehör , um 2000 Mark ab , und die Gräfin von
Waldeck entsagte , vermuihlich nicht ohne eignen Vorchcil , allen Erbrechten

0) Die Theilungsurk . ist unterm zo. Sept . allein in seinem Namen , und führt nur die Ein.
i2yi ausgestellt : Lomes ils willigung seiner Eltern an ; ich glaube also mit
LattmLll, -- i 'ecoA,iosca — guoä — lle Oki 'o Recht daraus schließen zu können , daß er damals
Lel/sT -be , ° et LattsnLu ?-- , Ilse non Oxi -lo der einzige weltliche Sohn seines Vaters war,
LattsnLlli ' --, — yus liactenus zsro inüivikn xok - und ihm dieser die Verwaltung seiner Güter
le >li , <le conkenku — pLlris mei , schon bei seinem Leben abgetreten hatte . Unterm
Nrrabet instris inee , et eobeT -e-lum ineoiiirn I . 1297 unterschreibt dieser Graf eine Urk . der
talem äivilionern lsci cum ^ rcliie ^>isco >̂o , guoä Brüder Hermann und Werner von Gudensberg,
Lültrum etOxiäuui LattenLu,A , cum guäiciis wodurch dem Landgraf Henrich die Vvgtei in
in et in Zattenvelt — »ä ixsuiu Oll . Kauffungcn übergeben ward . B - n . Urkb . S . 242.
ilrcliiexiscopum — «livillui xsrxetuis tempo - Von dem Schloß Einhoch , auf das den Bat-
ribus xeitiueliuuc — . INS vei -o Lomitem tenbcrgern , als Burgmännern , von dem Erz-
lileimanullm — et liereiles ineos Lakinm Lei - stifr ein Burglehcn angewiesen war -, werde ich
lei -bsT-Z-, et giiilieia in in Nu -tene , unken reden-
et in eäc » — pscpetuo ^ srnnuie-
kunt Stll . Luävu . L06 . Oixl r . I . x . 854 . Man weis nicht einmal , ob er vermählt
Graf Hermann schließt diesen wichtigen Tractat war.

Hess. Landesg . III. Band. P
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daran l̂). GrafHermann kommt in bisher bekannten Urkunden untermI . iz rq.
zum lezkenmal vor )̂. Der Witgensteinischen Linie konnte natürlicherweise die,
ohne ihr Vorwissen geschehene, Veräußerung eines so ansehnlichen Stan-mgutS
nicht gleichgültig seyn. Sie wollten, wie es scheint, jdie ehmalige Theilung
beider Linien für keine Todtheilung, angesehen wissen; es entstanden mancherlei
Einsprüche und Verhandlungen. Zulezt gab doch Gr. Siffried nach, und ent¬
sagte IZL2 mit seiner Gemahlin Margaretha, und seinem Bruder Henrich, zum
Vortheil der Mainzer Kirche, allen weitern Ansprüchen auf das Schloß Batten¬
berg, und dessen gesamtes Zugehör. Mainz sorgte wohl unter der Hand durch
Annahme mehrerer Burgmänner für die größere Sicherheit des Schlosses Bat¬
tenbergH; vielleicht war aber die Entlegenheit dieser Besitzung mit daran
Schuld, daß sie beinahe beständig verpfändet wurdee) . Die lezte, für das

y) ÜAo Ken-'r'cr-§ -tset SAOI-Iw, ichB. H- §-I-XVI. S . I02Z erzählt. — Gr.
Llia guonäsm Lomitis äe Lat - Hermann ist vermuthlich der n . Lom . äs Lat-
tenL-rrZ, LoviuASs » recognoscimus — 6r - tenburg , der eine Urk- des Fuldischen Abbts
Ürum LcLecLs, »» cum omriibus xertinsnciis , Henrich v . I . »ZOs Ullterstegclt . Schsu » .
donis , rebus , 4>c>lIettioiiibu .Lac Iionoi -ibus kuis, Llienr . Lulä . in zvob . x . Zöl . Eine andre
olim Lomitis snxtLäicti , äs noücc » conisnsu Urk. des nemlichen Abbts v- 20 Dcc . IZ08- UN-
— venäitum eile j)er — Hermann»»! äc terschreibt Gr. Hermann als Zeuge- Lcliann.
Lattsnblli -A , Frstrem mes läs 4>i'säicle » — Lnclion . vetiis 41. 409 . ; eben so ein Instrument
<7ec/-a--äo tlrchiexiLcoxo , Sl eins Lcclsksaäo - über die Ansprüche Eberhards Herrn v. Breu-
Aunlins , xro - äuobu » Ntiuibiis Ntsic -num erc. berg an die v. Eyscnbach v. I . izig . in
O -lt . ivI ^ a/äscL ^o . 1297. ksr. z. LINS lek - Ssnclcend.  Lei . Iniir st Ililtor . III.
kentliec . Onäsn . I'. I . 897- 51 ^-

So nimmtz. V- Erzb. Henrichv. Mainz
>-) Erzb. Gerhard von Mainz gedenkt diesesi ;z8 den Johann v. Graschaff zum Burgmann

Grafen in einer Urk- v. I - izoz., worin er die in Battenberg an, der ihm dagegen das Hauß
Schlösser Battenberg und Kellerberg, mit allem, Nerderna ösnet- V̂ürätev - Snbl. Oixl.
was er zuvor daran hatte, ober von dem Gras 1 . V- x 20; — 207. ; ebenso izis die Ritter
Hermann an sich gekauft, an den Graf Otto Strebs von SordusenI. 0. x. 179. , und Io-
von Waldeck gegen rc>oo Mark verpfändete. Han» von f^ pperg I. e. 4, >8>-; imI . izga
B-II. Urkb- S . r; z. Daß Henrich, der Sohn des den GrafGctfrid von Arnsburg. 1.0. 41. 209.
Er .Otto, nachdem er in einerFehde mit Mainz e) So war Bartenbergz. B- imI . iz8z an
gefangen worden, beide Schlösser-zog dem Dietrick Gaig-rbe und Werner von Molsderg
Erzsttft wieder zu lösen gestatten mußte, habe verpfändet; izg? an Hermann Herrn zu Liebes-

R
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Erzstift gefährlichste , Pfandverschreibung war die an Hessen , in der berühmten
F .'hde zwischen den beiden einander entgLgengeseztcn Churfürsten , Diether von
Isenburg und Adolph von Nassau . Wie dadurch die beiden Schlösser Batteur
berg und Kellerberg , mit dem ganzen dazu gehörigen Amt , - sammt andern
Distrikten an Hessen gekommen , habe ich schon im vorhergehenden Bande erzählt,
und werde unten weiter davon reden.

§. XI.
Fortsetzung.

Ivitgensteini ' sche Linie . Sie stirbt kurz vor dem 1 .1359 aus , und die Grafschaft
kommt durch eine Erbtochter an eine Linie des Gräflich Sapnischen

Haußes, das sie zulezt an Hessen zu Lehen auftragt.

Ich komme nun zu der Witgensteinischen Linie . Graf Siffried I . war,
wie gesagt , der Stifter derselben . Er war alter , als sein Bruder Widekind,
steht ihm wenigstens in Urkunden immer vor u ) . Man findet ihn , ausser dem
erwähnten Kaufgeschäft mit Mainz v . I . 1238 , in einigen Lehensherrlichen
Verwilligungeu , die er mit seinem Bruder gemeinschaftlich ausstellt n ) , und
Mehrere Zeugenunterschriften scheinen zu beweisen , daß er sich meistens an dem
Hof der Landgräfin Sophia aufhielt rv) . Unterm I . 1277 kommt er in bisher

berg od. Lisberg ; 1356 an Gr . Johann von drich von Hertingshausen das Schloß Batten-
Nassau , nebst dem Kellerberg , um 2000 Gul - berg ein ; 1429 Adolph und Kvnrad von Vir-
den ; 1404 wurden den von Breidenbach i2vofl . Mine ; 14; ; Ludwig von Erfurtshausen um
darauf verschrieben, und das Jahr darauf noch noo fi. ; i4Z7 Weigand von Hatzfeld ; 14s;
zgo fl. ; im 1 .1406 lößte Gr . Henrich v. Wal - Guntram Schenck von Schweinsberg.
Leck die Halste von Gerlach von Breidenbach «) s. vorher S - 112. Anm. k.
mit 750 fl. an sich; und dieser soll es , nach v) s. vorher Anm. L. die Urk. v- I . 1250.
einem Vertrag mitChur - Mainz v. 1 .1418 , auf 126; . 1266. 127; .
Lebenslang behalten , aber auch den Kellerberg w) Slkrlckos Lomes <!e ^Vltsclienkeiii als
«uf seine Kosten bewachen, und dem Erzb . Zeuge einer Urk. der Gebrüder von Hohenfels
Henrich erlauben , den freies Stul seines v. I . 1249. B - II - Urkb. S . 172. ; einer anderst
Schlosses Fuostenberg , und das Freigericht , von dem nemlichen Jahr , wodurch die Landgr.
wider manniglich, ausser gegen die Grafschaft Sophia den lettischen Orden zu Marburg in ihre»
Waldeck, zu gebrauchen; 1414 - - iS hatFrie - Schutz nimmt, Beil , izi - S . 120. ebenso in einer

P 2
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bekannten Urkunden zum leztenmal vor ac). Seine Gemahlin kenne ich nicht2)»
von seinen Kindern aber folgende:

i ) Irmgard , Aebbtissm zu Hervordenn).
L) Wldekind, von dem ich gleich weiter reden werdeö).

Urk. Gr. Bertolds v. Aiegenhainv. I . 1250.
t. L. x. 17z,; einer Urk Gr. Gottfriedsv- Rei¬
chenbachv- dem nemlichcn Jahr. Kuchen-
beck er -rn-I. »all. 6c>11. XI. x. IZ8. Unterm
I . 1254 verbürgt er sich für die Landgräfin
Sophia, als sie dem Herz Albrechtv. Braun¬
schweig die Mitgabe für ihre Tochter Elisabeth
anwies, OriA. 6nsll . L. IV. in praelsr. p. y;
bezeugt auch in eben dem I . gedachter Land¬
gräfin einen Schenkbrief für das Kloster Häslin¬
gen. Lcdderhose  kl. Schr. Th. IV- S . 276;
im I . i2;7 Gr. ReinbvldSv. Königsberg Re-
cognition eines von der Landgräfin Sophia er¬
haltenen Burglehns Beil.142.S .i .7 u. 1261 des
Ernst von Rvdheim Lehcnsauftrag des Schlosses
Blanckenstein an jene Landgräfin. Herr <ls
leuäis oblar. ?. III. §. I. - Im I . 1272 unter¬
siegelt er mit. dem Landgr. Henrichv- Hessen
den Verzicht der Grafen von Solms auf das in
Anspruch genommene Vogteirechr über das Klo¬
ster Aldenburg bei Wetzlar- Oullen . 6 . v.
L. II. p. 276.

-c) B . II- Urkb. S . 2ir . Vergl. die folge
Anm. K.

«) 6erli >ir <I»8 Dooririug <le
führt in einer Urk. v. I . 1272. 60-
inirem ile Witi ^enüein con/a »Klliire»m / uunr
»ls Zeugen an. Suchen. 1 . IV. p. yty, Diese
Verwandschaft kam wohl von Siffrieds Geiiiah--
lin her. Die Wildenberge gehörten-zum Herrn-
siand. Ich werde in der Gesch. der Grafen von
Ziegenhain weiter von ihnen zu reden Gelegen¬
heit,habeil...

a) I>nre°-a,-chrr llddatilla chicri»
che erneuert in einer Urk. v. I.
I2YO. oiicarioneln iu villie -ilionidus ^Velrla-
lie , und führt darin /, -at,en- no-

cks IV̂ AiFe--/es,r unter den Beiständen
an, die dabei zugegen gewesen. BünemannS
Abhandl. von den Sireariouilnir, in d.Hannöv-
A»z. V- I - L750. dl. 98. U. I sllre Drach. Lorbei.
x. 751. Vergl. die folg. Anm. l>. und c.

ö) B . II- Urkb- S ' 2,1. bezeugt eine das
Kloster Altenburg betrefende Urkunde V̂iche-
liiachus/unio, cls XVicheAerelrein, Uiid sie wird
besiegelt ÜAillis Loniilis 3ilrichi che Wicheeen»
Irein et/u5/r/rr. Ich habe beider Siegel schon
an einema. O- beschrieben, und setze nur noch
hinzu,, daß um das etwas vcrlezte Siegel des
Sohnes, das-gleichfalls zwei senkrechte schwarze
Pfäle darstellt, die Worte noch leserlich sind:
8. ^Villekin- - s Wilteloiikein. Daraus ent¬
scheidet sich also, daß Wldekind Siffrikds I.
Sohn war. In einer andern, das Kloster Al¬
tenburg angehenden Urk- v. I » 1299. bekennt
Trudwill von Dernbach, mit seinem gleichge-
naunten Sohn, , giioch cnukioveili» — pro l>0»

,nis in IInlspgA er Xnrbnjin coiani — Loiniri^
bus IVI -lt-Iinclo et Ildnireia lts IVi-

checl-rn/tern cli lonira. B . II. Urkb. S . 244.
Nach einer mir gegebenen Notiz, schließt sich-
eine Urk der Grafen Henrich und Emich von
Nassauv- I - izoo., deren Inhalt ich aber nicht
angeben kann, mit folgenden Worten: Xcra
lunt liee prelentibus tekibus lubnvr-itis , lei-
licet er «rirero/i«t , lbur Losii^
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Z) Werner , kommt unter den J . I2YO. , 12 ^9 und IZOO vor c) , und

mag entweder früh gestorben, oder zum geistlichen Stand getreten ftyn.
Unter diesen Söhnen pflanzte Widckind den Stamm fort, scheint aber nach

demI « i Zoo nicht lange mehr gelebt zu haben-2). Er hmterlicß, soviel man
weiß, Siffrird II. und Henrich. Beide Brüder kommen in vorgedachler Urk.
v. I . !Z22 vor, worin sie gegen das Erzstift Mainz allen Ansprüchen auf das
Schloß Battenberg entsagen; ja eö ließ sich nun Siffried zum Burgmann des
Schlosses, dessen Eigenthumsrecht er bisher in Anspruch genommen haue, gegen
ein Burglehen von Loo Coln. Pfenn. aufnehmen, und versprach dagegen dem
Erzstift, ihm gegen seine Feinde, nur mit Ausnahme des Erzstifts Cöln, so wieder
Grafen von Nassau und Arensberg, mit zehn Gewappneten beizustehne). Als
die Grafen Johann und Henrich von Solms iZ2g ihr Schloß Hohensolms dem
Erzstift Mainz zu Lehen auftrugen, und ihm zugleich das Oefnungsrecht gestatr
teten: so nahmen sie allein den Grafen Slffried v. Witgenstein und Hartrad
Herrn zu Merenberg als solche aus, gegen die das Schloß nicht solle gebraucht
werden können/ ). In eben dem Jahr verkaufte Henrich von Haustein dem

lihus cks Domino Ikenrico
ckeVltlisis , Lclie !iar <Io cke Heckender ^. Datum
^nno Domini IVILLL - VII . Lai . gan . Weiter
habe ich weder diese» Gr. Widekind, noch
feinen Bruder gefunden-

c) s. vorher Anm. a. »ndh. An ersterm Ort
wird er ein Bruder der Äebbnffin Irmgard von
Witgenstein, in dem andern ein Bruder Gr.
Widekinbs von Witgenst. genannt; alle drei
waren also Geschwister.

ck) s. vorher Anm. d. Daß gerade Widekind
den Stamm fonpflänzte, darüber finde ich zwar
kein ausdrückliches Zeugnis; er war aber der
Altere Bruder, und es wird auch in einer
Gräflich- WitchensteinifchenDeduckionv- I.
1741. : kacci Spscies in Sachen derer Herren
Grafen zu Sayn und wtttchenstem, auch re-

/x-ecr-vs Hohenstein, co,rt,a die dermnhlige
Herren Der«nro,s§ der Grafschaft Sa ^n, auf
der angehängten Sapn - Wirgenst. Stamm¬
tafel, der lezte Graf von Wftchenstein, Sieg¬
fried, als ein Sohn Gr- Widekinds, und dieser
wieder als ei» Sohn Gr. SiegfriedsI. angege¬
ben. Sogar Hübner rab. Z82. hat diesen Wi¬
dckind schon, und sezt ihn in eben die Stamm-
reihe.

«) B - D. Urkb. S . -87- Ich habe nachher
den Gr. Henrich nirgends mehr gefunden. Ob
er etwa früh gestorben, oder den geistlichen
Stand ergriffen, weis ich Nicht. — Von Gr.
Siegfrieds B irqlehn auf Bartend, s. ckoann.
SS . IVloz. D . I . x . 64; . den Aus ; , einer Urk . v-
I . IZ22. V Lai. Dec.

Lucken, Lock, Dixl . D. III. z>. rv6.



n8 Fünfter Abschn. Hessen unter Grafen und Dynasten.
Erzb . Matthias das Amt eines Vitzthums ( Viceäominawm ) zu Rustenberg,
auf dem Eichsfeld , mit einer Menge Güter . Graf Siffried nahm ihm darüber
im Namen des Erzstists den Eid ab § ) , und wurde nun von Mainz zum Vitz¬
thum des Schlosses bestellt. Einige Jahre darauf (1325 ) verglich er sich in
Rücksicht dieses Amts wegen Schäden , Einnahme und Ausgabe mit dem Erzb.
Matthias dahin , daß ihm dieser 1060 Pfund Heller in bestimmten Terminen zu
zahlen übernahm , diejenigen 202 Mark Cöln . Pfcnn . darin einbegriffen , die er
ihm ehemals als Bnrglehn , und für zu leistende Dienste , zugesagt hakte ?i) . Die
Pfalzgräflichen Brüder Rudolph und Ruprecht gewannen ihn ( 1331 ) mit 500 fl.
zu ihrem Mann oder Vasallen , und daß er die Freigrasschaft Züschen oder Zu-
schenau , in dem Herzogthum Westphalen , von Waldeck zu Pfandlehen erhalten,
habe ich schon an einem andern Ort erzählt r) . Er scheint ein Herr von Verstand
und Ansehn gewesen zu ssyn , der das öffentliche Zutrauen hatte : denn er war
(1332 ) unter den Schiedsrichtern , die Hessen und Nassau in ihren Streitigkeiten
über die Merenbergischen von Hessen rührenden Mannlehen wählten ; war mit
in dem Bunde , wodurch sich ( 1338 ) die Grafen von Nassau , Gr . Wilhelm v.
Katzenelenbogen , und viele andere , zu gemeinsamer Hülfe vereinten ä) ; half

°) I. c. x>2!O. Wolf  Gesih , des Eichsf. kl) Wolf «. O . Th . II . Beil . Z4- S . -4. —
Th. l . Beil . 8z- S - 6i . liefert untermI . iziz Im I . i ;r6 bezeugt Gr. Siegfr . eine Urkunde,
eine Urk. dieses Gr . Siegfrieds , worin er als wodurch Gr - Johann von SolmS dem Gr . Gott-

Oni seid V. Sayn seinen Theil der Grafschaft Solms
einen Gütcrtausch auf dem Eichsfeld bekräftigt, zu Lehen aufträgt - Fragmentelzur Solms . Gesch.
Man sieht wohl daS Datum der Urk. ist falsch S . z; .
angegeben , und soll ohne Zweifel -zrz heißen : y Bon der Pfälzischen Belehnung s. Beil,
denn im I . iziz regierte bekanntlich Erzb - Pe - 2Z5. , und von der Waldcckischen B - H. S-
ter , und Matthias gelangte erst izri dazu. iorr . , wo ich auch von dem später» Besitz der
Daß hier nur eine Um- Grafen v. Witgenstein , und von dem, unter
schreibung deS Vitztumamts über Rusteberg ist, der Freigrafschaft Züschen begrifnen , Freistuhl
wird aus der Urk. selbst deutlich, worin dem Loyholenov geredet . Aus diesem Witgenstei-
Gr . Siegfr . «t Omnibus gui ln c->löi-o Uu6 e- Nischen Pfandrecht «-klärt sich die unten Anm.
berA xi-ncegsnts tempoie oküci-iti kueiiiw , die t. anzuführende Urk. K- Karls IV-
Aufrechthaltung jenes Güterlausches übertragen L) Ich habe diese Urk. ihrer großen Weitläuf-
"ird . tigkeit wegen, B . t . S . zo6. nur in einem



Kap. IV. Frank. Hessen. Grafenv. Witgenstein. §. XI. ny
1347 1354  langwierige , schwere Fehden zwischen Mainz urrd Hessen vermit¬
teln ', die ihn dagegen , als sie sich 1356 mit einander verbanden , unter den We¬
nigen ansnahmen , gegen die der Bund nicht anzuwenden sei i) , und wußte sich
selbst in Reichsangelegenheiten so geltend zu machen , daß sich Kaiser Karl IV,
ohne Zweifel wegen geleisteter Dienste , zu einer beträchtlichen ihm schuldig
gewordnen Summe bekannte m ) . Siffrieds vorerwähnte Gemahlin Marga¬
retha war eine Tochter Conradö von Schoneck, und eine Schwestertochter Graf
Henrichs I . von der Nassau -Oktonischen 'Linie » ) . Ich weiß nicht , war es diese
Verwandtschaft allein , oder sonst eine Ursache , warum ihm jener Graf von
Nassau IZ4Z seine Hintersassen in der Grafschaft Witgenstein , das zinsfreie Gut
zu Ermgartenbrücken , sammt der Vogtei über Feydungen , und dem Kirchsaß
daselbst — doch unter vorbehaltner Wiederlöslichkeit mit 150 Mark — zu
Lehen ertßeilte 0) . Siffried erzeugte mit der Margaretha einen Sohn und zwei
Töchter.

i ) Werner ; er wird in einem Versazbrief über das Schloß Homburg v.
I . ' 357 - noch als lebend angeführt , und war mit Agnes , einer Tochter Gr.
Adolphs I . von Nassau - Wisbaden vermählt , hinlerließ aber keine Kinder.

Auszug angeführt , die über die Mcrenbergische heim quittirt , den ehmals dessen Vater , Graf
Austrägenbestcllungaber B . II - Urkdb. S - zr ; . Otto , dem Conrad v. Schoneck, als er ihm
vollständig geliefert . seine Tochter vermählte , zu -au Mark Pfcn.

y Lo-Z. Oijck. 1 . III . x. Z99. wicderlöslich eingesezt, und dieser wieder ihm,
7o.̂ n. 53 . T . I . x . 670. 67: . - dem Gr . Siffried , bei feiner Vermählung mit
Im I . izi9 unterschrieb Gr . Siffried zwei der dessen Tochter Margaretha , um eben so viel!
Skudt Mainz von dem Srzb . Gcrlach erlheilte verschrieben hatte^
Privilegienbestätigungen als Jeuqe . ^Viir är-

nova 5 »ds . Dipl . T . VI . x . z : 6. Z29 , Deif . 2; r . S . 2° 4- Die Urk . ist
und eine dritte noch »»gedruckte äst . Fee. ^sOLQXOIII . in ocr»vagQligiinigLgpt , (2 ĵ»l.)
xrox . xok ^ indvoki .. ausgestellt, und daraus wird zugleich erweislich,daß hier unter ' dem Lehenherrn der in eben dem

m) De » Beweis f. unten Anm. w . Jahr verstorbene Gr . Henrich 1. , nicht sein
--) Beil 2Z7. , worin Gr . Siffried v. Wit - gleichgenannter Sohn , zu verstehn sei : denn

genstein unterm I i ; zz dem Graf Emich von jener starb erst zwischen dem iz Jul . und 14
Nassau die Ablösung beS Zehentens zu -Zovch- Aug. B . I . §. I .XM . S . 49z.
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Seine Gemahlin stand schon im J - izöl  mit Eberhard Herrn von Eppenstein

in zweiter Ehe p ) .
2 ) Mechtild oder Meckel , Graf Dietrichs von Solms Gemahlin - ) .

Z) Adelheid, ehlichte vor IZ45 den Gr. Salenkin von Sayn , und lebte
noch IZZ ? ; im I . iz6z hingegen kommt Salentin schon mit seiner zweiten Ge¬

mahlin , Elisabeth , vor ch.

Der GrafSiffried - sowohl , als sein Sohn Werner , die beide noch 1357

eine Urkunde unterschreiben , starben noch vor dem 17 Jan . IZ59 §), Der

W -tgensteinische Mannsstamm war also auögcgangen , und nun traten die Rechte

der Tochter .ein . Wir haben der Nachrichten zu wenig , als Laß cs noch zur Zeit
möglich

x) Den Beweis enthält die bekennte De- „ zu witginstein , deine Got gnade , mit Na-
duclivnt Rcchksgegründetes Bedenken , daß „ men mit der Berleburg , Burg und stat rc."
den Hrn . Grafen von wirrchenstern wegen Hagelgans  Nass - Geschlechtst. S - 25. ES
ihrer Prälension auf die Grafschaft Sayn wird zwar hier der Graf v. Wikgcnstein nicht
keine rcchrl . Action gebühre rc., worin S - i6r . namentlich angegeben : es- urtheilt aber Hagel-
aus einer Wiederkaufsverschreibung über Hom- gans ganz richtig, daß den Genealogischen und
bürg v. 2 - rZ57 angeführt wird : „ WirSalen - Chronologischen Umständen nach, .darunter nio-
„tin von Seyne , -;err zu ^ oynburch , -2lyl- mand anders , als ein Bruder der an GrafSalen-
,,heyd seine cliche Frauwe und Johann ihr tinv . Sayn vermählten Witgensteincrin ver-
„elzte Sohn bekennen rc- üom zu Ende des standen werden könne.
„Briefs : Und wir Stearin rc. Frauwe Ail - g) Fragm . zur Solms . Gesch. S - 4Y-
„heid rc. und 7->luinn ihr Svn Han gebeden rc. , ) In der soeben nor . g. bemerkten Deduction
„Greven Syfryde von Wytginstein unse» S . 162. wird Gr . Salentin von SapN unterm
„Swyer - ^ erren und vader , wernher süicn I . rz45 u. iz ;7 mit seiner ersten Gemahlin,
, .Son , unsen Swager und Bruder rc. " — Adelheid , Gr - Slffrieds v. Witgenstein' Toch-
Es ist wirklich sonderbar , daß sich von diesem ter , unterm I . rz6z aber schon mit seiner zwei-
Werner , dessen Vater doch so oft in Urkunden ten Gemahlin , Elisabeth , aus Urkunden an-
erschcinr, sonst so gar nichts .findet. Seine geführt . Viele Genealogen , welche die erste
Gemahlin Agnes lernt man aus einer Urk. v. Gemahlin nicht kannten , geben irrig die Elisa-
I . i ; 6> kennen, worin sie, als damalige Frau beth für die WitgensteinischeErbtochter an.
von Eppenstein , gegen ihren Vater , Graf §) Unter diesem Datum erscheint schon Gr.
Adolph von .Nassau, Verzicht leistet : „ vf also- Boppv von Ebcrstein im Besitz eines Thetis der
„lichen Wydom , als wir gewiedemir waren Grafschaft Witgenstein ; s. die in der folg.Anm.
„von deme Eseln Grefen vnd Hern / Grefc « v . angeführte Urk.
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möglich wäre , dieser SuccessionSsache ihr gehöriges sicht zu geben . Soviel
wird indessen ans einigen Urkunden erweislich , daß die Witgensteiuischen Tochter-
Männer gleich Anfangs zugegriffen , und jeder seine Rechte , so gut er konnte , zu
wahren suchte . Wir haben noch eine Urk . Kaiser Karls IV . v. I . 1̂ 6 l. , worin
er ans Bitten Graf SalentinS v . Sayn einem gewissen Hennckein von F ?dingen
die Freigrafschaft und den Königl . Bann zu Zuschenau , in desselben SalentinS
Herrschaft und Gebiet , ertheilt t ) . Diese Freigrafschaft hatte , wie ich oben
bemerkt , der lczte Graf von Witgenstein von Waldeck zu Pfandlehen erhalten,
und nun wird sie in Salentins Herrschaft und Gebiet gesezr ; er muß also doch
die Grafschaft wenigstens zum Theil eingehabt haben . Graf Dietrich von Solms,
der Gemahl der älrcrn Tochter , war gerade zu der Zeit , als sich der Fall ereignete,
in einer für die Besizergreifung neuer Länder gar nicht günstigen Lage . Er war
von dem Graf Johann von Nassau -Merenberg , weil er den mir seinem Vater
gctrofnen Vergleich nicht halten wollte , von Land und Leuten verjagt worden,
und trieb sich nun in fremden Ländern als irrender Ritter umher . Für sich selbst
könnt ' er also nichts thun , und auch seine Mutter und Brüder konnten sich seiner,
aus Furcht vor den Grafen von Nassau , nicht annehmen , mußten sich vielmehr
lzvi anheischig machen , ihn nicht wieder in Braunfels einzulassen u ) Bei
diesen Umständen ergrif er , wie es scheint , ein Nothmittel . Graf Boppo von
Eberstein , aus Schwaben , macht sich in einer Urk - v . 17 Jan . izzy mit seiner
Gemahlin Irmengard anheischig , im Fall sie ihren Theil der Grafschaft Wit¬
genstein veraussern wollten , ihn niemand anders , als ihrem Neffen , dem Graf
Gottfried von Ziegenhain und dessen Hausfrau , Agnes , ihrer ~ Schwester,
zuzuwenden , welchen sie zugleich die Schlösser gedachter Grafschaft gegen alle Feind«
öfnen v ) . Hierzu nehme man eine Urk . Kaiser Karls IV . v . 22 . Jan . iz6l.

t) „ Wir Ravl -- bekennen- - , daz mir „ rurent — verlihen haben rc. Oistes etuscck.
„durch — Bete des Edlen Selntin von Seyn „x- 597-" Den Ursprung dieser Belehnung
„ — dem — Hennekin von Fedingen die Frei- erklärt das oben Anni. 1. bemerkte Witgenstein.
„grafschaft und den Kunglichen Bau zu Usche- Pfandrecht.
„nau in desselben Selntins Her-schaft und Ge- , ») Fragm. zur Solms. Gesch. S - 47.

die von uns und dem Reich zu Lehen v) B . H. Urkb. S . ; -6.
Hess - Landesg . Hl . Band . Q «
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Dieser Kaiser war , wie gesagt , dem Graf Siffried II . von Witgcnstein eine

beträchtliche Summe schuldig worden , deren Bezahlung dem Solmfr Dietrich

jn seiner denualigen Lage sehr willkommen gewesen wäre : weil sie aber auf dem

Wege der Ordnung wohl nicht so leicht , oder nicht so geschwind , zu erwarten

war ; so wollten er und Graf Boppo von Eberstein lieber auf dem Wege des

Raubs dazu gelangen , und nahmen Bürgern ans Reichs - und eignen Städten

des Kaisers , aus Aachen , Prag und Breslau rc. ihre Maaren auf öffentlicher

Landstraffe pfandweis weg . Nun gaben sie diese zwar aus Verlangen de§ Kam

. serS , wie die Urk . sagt , dem Reich zu Ehren , wieder zurück : die Stadt Wetzlar

hingegen mußte sich , nachdem ihr mehrere Bürger todtgeschlagen oder gefangen

worden , gefallen lassen , beiden Grafen 82OO Gulden , als ihr AweilheÜ , das

sie an jener Schuld , als Elchen Slssneds , zu fordern hatten , auszuzahlen tti).

Daraus , daß sich beide Grafen nur ein Zweitheil der Schuld anmassen , man

mag nun darunter zwei Theile , oder nur ein zweites Theil verstehen , scheint

von selbst zu folgen , daß sie die ganze Witgensteinische Erbschaft nicht in Anspruch

nahmen , also auch Gr . Dietrich von dem Erstgeburtörecht seiner Gemahlin keinen

Gebrauch zu machen dachte . Aber wie konnte der Kaiser den Graf Boppo von

Eberstein unter S -ffriedS Erben rechnen ? wie konnte sich dieser Boppo sogar

eines Theils der Grafschaft Witgcnstein anmassen ? Seine Mutter war von

Geburt eine Gräfin von Hohenlohe , und seine Gemahlin eine Falckensteinerin,

eine Schwester des Erzbischofs Cuno von Trier , und der vorgedachten Gräfin

von Ziegenhain w) . Für seine Person konnte daher Boppo unmöglich ein eignes

u ) , Wir Rari — bekennen — , daz wir „ ebenstem, dem Got genadr , und sein Erben,
„gesunct sein mit den Edlen Loppen und Tl,i - „ unse Briefe haben, dorum sie uns pfendlich
„derich von Ebirstern und Solmez Greuen , „ angegriffen Han als sein Erben -c.
„und mit allen den , die ir Helfer gewest — , x . 527."
„iimb die angriff nnd pfandiinge rc. — und such Der Kürze wegen verweise ich, in Anse-
„umb die von wetslar , der ein teil tvd bleib, hung der Herkunft des Boppo , ans die in den
„und ir ein teil qenangen , die von unfern we-, Earlsruher nüzlichen Sammlungen v. 1 .1758
„gen en bezalr und beraubt haben acht taufend vvn dem nachmaligen Dillenburg . Präsident v. '
„Guldein und 66 . Guldein vor epu czweirerl Preu scheu  gelieferte Gevcal . Gefch. der Gra-
„des Goldes , do Greue Sysrio v>?n wirrr , ftn voll Eberstein in Schwaben S . ztz».. Die
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Recht auf die Grafschaft Wikgenstein haben, am wenigsten ein solches, das ihn
den Witgensteinischen Tochtcrmänncrn hätte an die Seite sehen können. Meiner
Einsicht nach, bleibt nur der einzige Ausweg übrig, daß Voppo seinen ganzen
Anspruch von dem Solmser Dietrich hernahm. Er war , wie wir gesehen, ein
treuer SpieSgeselle dieses Grafen, dem cr auf seinen Räuberzügen beistand, und
da Dietrich in seiner Lage unmöglich fand, sein wohlgegründetes Recht auf die
Grafschaft Witgenstein ans eigner Macht zn verfechten, so mag er wohl den
Graf Voppo durch einen besonder» Vertrag in die Gemeinschaft desselben ausge¬
nommen Haben. Man Hört aber nachher von diesem Voppo , in Rücksicht
auf die Grafschaft Witgenstein, nicht das geringste mehr. Entweder hat sich
der zweite Tochtermann, Gr . Salentin von Sayn , in der Güte mit ihm abger
funden, wozu er wohl, als ein unbeerbter Herr , soviel leichter zu bringen seyn
mochte: oder er achtete überhaupt nicht auf seinen Anspruch, und trieb ihn mit
Gewalt ab. Graf Dietrich konnte ihm jeßo noch weniger im Wege stehn, als
vorher. Er hakte sich verstohlncrweise in sein Land zurückgewagt,, war aber
darüber feinen Feinden, den Wehlarern und Nassauern, in die Hände gefallen,
die ihn zwei Jahre lang in der Gefangenschaft hielten, und nicht eher als iz6z
auf harte Bedingungen lsßließen Bei diesen Umständen war eö dem Graf
Salentin leicht, ihn von seinem Recht an die Grafschaft Witgenstein ganz zu ver¬
drängen. Für einen rohen, fehdelustigen Strassenrikter sprach ohnehin kein
Mitleid, und Kinder halte er nicht. Zwar schien sich die Lage der Dinge auf
einmal zu ändern, als sich sein Bruder , der mannhafte Gr . .Johann II . von
Solms , der Sache annahm, und, in Verbindung mit den Herrn von Westerburg
und Reichenstein, rz66 so glücklich war , den Gr . Salentin in' freiem Felde

Gemahlin des Boppo konnte er, ehe ich die nor.
v. angef. Urk- bekannt gemacht, nicht wissen.
In dieser Urk. nennen Graf Boppo und seine
Gemahlin die Gräfin Agnes von Ziegenhain
ihre Schwester, und leztere nennt wieder, in
einer Urk. v. I - iZ4S-, die ichB. II. Urkb. S.
H72. Abdrucken lassen, Luno von Falckenstem,

Dumprvbst und Vormund deS Stifts zu Mcnze,
seine Schwester, andrer Beweise hier zu ge-
schweigen.

7) Fragm. zur Solms. Gesch. S . 48. Der
Vergleich steht in I. uäalki Obkerv. korens.
?. II. -rxx. II. x. 274. — Es wird dieses Gr.
Dietrichs in dem folg. §. weiter gedacht werde».
Q L
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niederzuwerfen ; aber den Verbundnen war es , allen Umständen nach , ungleich

mehr um ein reiches Lösegeld , als um Dietrichs Schadloshaltung zu thun : denn

Salentin mußte sich mit Zoco Goldgulden von der Gefangenschaft loskaufen,

Dietrich hingegen mit einer lebenslänglichen schmalen Renke von 6o Gulden zu¬

frieden seyn , die ihm auf die Grafschaft Witgenstein angewiesen wurden Die

Art , wie in der Urk . von dieser Grafschaft geredet wird , beweißt zugleich , daß

sie Salentin damals ganz in Besitz hakte 2).

Die Grafen von Sayn theilten sich 1294 in die sogenannte Johannis¬

linie , und die Engelbertische « ) . Die erstere erhielt , dem Recht der Erstgeburt

nach , die Grafschaft Sayn , die andre die Herrschaften Valendar , Homburg,

und einige andre Stücke ö) . Graf Salentin , von dem ich bisher geredet - war,

vermittelst seines Vaters GoddarkS oder Gottfrieds , ein Enkel des Engelberts,

der jene Linie stiftete , und der Stammvater aller nachherigen Grafen von Sayn-

Witgenstein . Mich nun auch auf die Geschichte dieses neuern Witgensteinischen

Haußeö einzulassen , wäre hier viel zu weitläuftig , und von meinem Endzweck

zu entfernt ; ich muß mich vielmehr mit einigen Anmerkungen begnügen , die zu

Erläuterung des Lehensauftrags der Grafschaft Witgenstein an Hessen dienen

können . Salentin trat die Regierung einige Jahre vor seinem Tode an seinem

ältesten Sohn Johann ab . Dieses war wohl die Ursache , warum Landgraf

- ) Die Schuldverschreibung , die „ Salentin der in die sogenannte Iohannislinie und die
vvnSapnc , herre zu Homburg und Greve zu Engelbertische trennte , deren jene im I - 1606'
wydgensteyn und Iohan sin Son darüber in Männern erlosch , diese aber in dcmSapn - -
!Z66 lexto in Me xLlmsi 'uii , ausstellcn , findet Witgensteinische .it .Hauß , als dem einzigen noch,
man , so wie ihrcUrphede , in den Fragm . zur übrigen Zweige deS Spvnhcimischen Manns-
Soims . Gesch. S . 2421c . vollständig abgedruckt . stamm ? , noch jetzo fortblüht . Es fehlt uns eine'

Die allen Grasen von Sapn sind bekannt ? gute Geschichte des Savnischen Haußes , weil
lich um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts sich der jüngere Kr einer in seiner Sponhcimi-
mitGrafHenrichll . ausgestorben , derseinLand scheu Geschichte , die doch âuch nur sein erster
sciner SchwestcrSöhnen , den Grafen von Spon - noch unvollkommenerVersuch in historischen Ar-
hciM/vermachte - Daraus entstanden zwei Haupt - beiten war , darauf nichteingelaffcn . Dnsbeste
Ünien , die Svo .nhcimische , welche die alte » ciithältnvchzurZcitdieuot . x . aiigef . Deduction.
Sponheiniischcn Lande auf mancherlei Art unter L) DieTheilungsurkundev -I . >294 liefert die
sich veptheilte , und die Sapnische , die sich wie - oben uor . x, angeführte Dcd 'nclion ! S - 4 ^ 46.
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Herman von Hessen IZ 84  ihn, und nicht den Baker, wegen der Dienste, die er
ihm gerhan und noch thun könnte, mit dem Schloß Nlfchenstem, in der Grass
schaft Witgenstem, belehntec). Johann wußte kaum mit Ehren zu behaupten,
was sein Vater so glücklich erworben hatte. Er verpfändete nicht nur die Hälfte
feiner Grafschaft an Graf Ruprecht von Nassau-Wiesbaden, und ließ sic fein
Lebenlang unabgelößt e2) , sondern sein unruhiger Geist, und der kecke Muth,
den Landgr. Hermanns von Hessen anfängliche Regierungsfchwache Eingesessenen
sowohl als Nachbarn aufregke, riß ihn auch zu Thalcn hin, die znlezt die Rache
tvaffnen mußten. Landgr. Hermann vereinigte sich izyo mit Gr. Johann I.
von Nassau-Dillen bürg, und einigen von Adel, den Breidcnbachen-Mld Hokstl-
den, wider ihn; doch trat eigentlich nur Gr. Johann mit rascher Thangkeir gegen
ihn auf. Er war, nachdem er ihn lange in den Gebirgen feiner Grafschaft um-
hergctcieben, tZY2 so glücklich, ihn in stine Gewalt zu bekommen, und hielstihn
zu Dillenburg in Eisen und BandenH. Eine solche Gefangenschaft konnte wohl

c) B . n . Urkdbd. S . 457- Es es ist dieses «och weiter, das Schl- Wilgenstein,- und die¬
der-älteste mir bekannte Lehenbrief. Die folgen- Stadt Lasphe, wieder bauen zu helfen, und
Len Gr- v. Witg. führten das Lehen fort. Bergt, das Baugeld auf den Pfandschilling zu schlagen',
dir folg. Anm. N. Richstein ist ein Dorf in der Die Pfandschafr kam hernach von der erwähnten,
Grafschaft Witgenstem, bei dem das alle Schloß in zweiter Ehe an Gr. Dicther VI. vonKatzen-
cr-bant war. —Johanns Vater, Salentin , lebte elenbogen vermahlten, Gräfin 2l»na an ihren
»och>z86, wird aber 1392 als todk angeführt. Stiefsohn, Gr. Johan v-Katz., der sic 1437 dem
Die erwähnte Deduct. S . 6z, Daß Salenli ». Gr. Georg von Sapn und Witgenstem lcbcns-
einigeZeit vor seinem Tod die Regierung abgc- länglich uiiberrchnet Amtswcise eingab.
treten,, scheint aus der folg. Anm. ä. von selbst- «) Re i nhardI 'urist. u. Hist. kleineAussühr.
zu stießen. Th. n . S - szo. redet von dieser Fehde, und

ch Ich habe schonB . I. §. l .XVd S - 512 da- dem daraus entstaudnen Lehensverirag, nur-
von geredet- Johann , und dessen Gemahlin kurz, Herr Reg. Rath Arnoldi  hingegen hat
Lacharina VS» Solms , verpfändeten 1ZL5( -iio ihr in seinerssehrfchSzbaren Oranicn-Naffauifch.
drm-uiii) die Hälfte des Schl- witgenstcin , Gesch- Th-I. S . 2r; -ff. ein besonders Kapitel'
und derBurg und Stadt Lasphe, sammr allem gewidmet. Woher-er den Uinstand genommen.
Zugehör, mit Aemtern, Gerichten, Dörfern rc. daß Gr. Johann v. Nassau den Witgenstemcr."
um 1200 schwere Gulden, an Er . Ruprecht von lange Zeit in den Gcbürgen der Grafschaft Wit-
NaffamWisbaden, und dessen Gemahlin Anna, genstein aufgesucht, und endlich daselbst gcfan-
daien auch beide>Z8? (P, xok iavenr. s . oruNs) genweiß  ich nicht! Wenn man dem Nilhang
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Lust zum Unterschreiben machen. Der Graf ließ, wie es scheint, um nur loszu¬
kommen , in den Vertrag v . 28 - Jun . 1392 alles einrücken , was man nur wollte.

Er mußte darin versprechen , künftig weder dem Grafen von Nassau und seinen

Erben , noch seinen Landen , Vasallen , Burgmanncrn und andern Angehörigen schäd¬

lich zu werden ; mußte ihm alle seine Schlösser , Städte , Gerichte und Lande

öfnen , um sich daraus gegen männiglich zu behelfen ; ihm das Recht gestatten,

alle Witgensteinische Psandschaften an sich zu lösen ; auf alle seine Leibeigne im

Nassauischen , und auf die Folge in Ansehung der künftig überziehenden Verzicht

leisten ; dem Grafen v . Nassau und seinen Erben , ihren Fischern und Jägern in

der ganzen Grafschaft Witgenstein freie Jagd undFischerei gestatten ; endlich solle

er die Grafschaft Witgenstein fernerhin ( uw fort ) von ihm zu Leh ?n nehmen , und

solle keiner seiner Lehenöerben zu der Grafschaft kommen , er habe sie dann vorher

von Nassau zu Lehen empfangen ; ja er mußte sogar bekennen , was doch ganz

falsch war , » das min vatter vnnd all min alteren voen Witgensteyn die selbe grar

,-venschaft zu Witgenstein auch also von Jme vnnd sinen alteren zu lehcn gehabt

»vnnd entfangen Han " / ) ; mußte in seinem Namen die ehrenrürige Erklärung

der Limburger Chronik, nach der Wezlarer Aus¬
gabe v. I , 1726, S , iz6 . glauben will , so war
vielmehr Gr . Johann v. Witgenstein , in Abwe¬
senheit des Nassauer Grafen , inj dessen Land
gefallen , aber von der aufgestandnen Ritter¬
schaft, und den Bauern , geschlagen und gefan¬
gen genommen worden. Vielleicht vermischt
dieser Anmerker zweierlei Fehden mit einander,
wie er dann auch der gegenwärtigen das falsche
Jahr 1,69 vorsezt.

/ ) Nach des Hrn . NR > Arn old i Meinung
«. O- S . 227. Anm. b. geschähe hier nur eine
Ausdehnung des «Iren Lehenverbands «ufdie
ganze Grafschaft Witgenstein , und zwar zur
Strafe wegen der im Nassauischen verübten
Ausschweifungen, eine Strafe , wozu Gr . Jo¬
hann l . von Nassau als Lehensherr allerdings
befugt gewesen sei. Ohne mich hier auf dieses

Strafrecht überhaupt einzulassen, so möchte es
wohl in gegenwärtigem Fall keine Anwendung
finden, noch weniger aber die übertriebene Härte
des Vertrags , die nur erbittern konnte , ent¬
schuldigen; auch deutet die Urkunde selbst nicht
im geringsten darauf . Laß ein Gras von Wit¬
genstein, weil er ein zinsfreies Gut , einen
Pfarrsatz , und ein paar aufgetragene Fuder
Wein von einem Grafen von Nassau zu Lehen
hat , nun nicht mehr befugt seyn sollte, diesen
Grafen gelegenheitlich zu befehden, ohne die
schwersten Lchensstrafcn zu befürchten; ein sol-
cherGrundsay reimt sich ganz und gar nicht mit
dem raubsüchtigenvierzehnten Jahrhundert . In
diesen spätern Zeiten der Lehcnsvcrfassung
dachte man nicht mehr daran , die Lchenspflicht,
zumal unter Herrn von gleichem Stande , so
streng zu nehmen, oder sie bei enrstandnen Feh-
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von sich und seinen Erben thun , --das ich vnnd min erbenn vss den Straessen —
«nyt rauben , nemen «der nemen laefferin füllen — vnnd eusullen noch enwollen

«nommer kirchen , kirchhöbc oder cloester geschinden , gerauben , gcbornnen aber

«nymanßt darzm Husen : c. und znlezk sich anheischig machen , daß sein Sohn

oder Söhne , sobald sie zu ihren Jahren kommen und mündig würden , diesen

Vertrag beschwören sollen ß). — Harker und erniedrigender konnte kaum ein

Vertrag aufgesczt werden : aber Gr . Johann hielt sich auch , wie der Erfolg zeigt,

eben deswegen , und weil er ihn für abgedrungen ansah , an dessen Erfüllung

nicht gebunden . Er nahm die Belehnung , ungeachtet er den Grafen von Nassau

noch lange überlebte , nicht von neuem /:) , und seine Söhne , die sonst , der erwahn-

den auszurcchnen. Sonst würde fürwahr ein te» bekennen, daß schon sein Vater , und alle
solcher Herr dasUrrheil gegen sich selbst gespro- seineDorelkcrn, dieGrafschafrWitgenstein eben
chen haben, und dem mächtiger» Nachbar das so von Nassan zu Lehen getragen, wie er sie
gefährliche Recht in die Hände gegeben haben, jetzt empfange. Dieses Angeben war gleich-
die neinlichcii Grundsätze gegen ihn auszuüben: wohl, wie schon aus der folg- Anm- L erhellen
denn es war nicht leicht ein Graf, Dpnaste, oder wird, ganz ungegründet- Der Graf von Witg.
erheblicher Edelmannder nicht von mächkigern muß, wie es scheint, an Geistesschwäche keinen
Nachbarn Lehen hatte, und sie doch gelegen- Mangelgehabr haben, weil man zuscinerScho-
heitlich gar oft befehden half. Man hielt nun nung so wenig Ursache zu haben glaube» konnte,
einmal, wenn man auch nicht auf Raub aus- §) clm. izyr an sant peter vnd paulus abint
gieng , die Fehde für das einzige Mittel , sich (28. Jun .) . Der Graf stellte, wie Herr RR.
gegen den Starker» Recht zu verschaffen, und Arnoldi  a - a. O- S . 228. meldet, an fvlgen-
sür Unterdrückung zu wahren. Wer sehr un- dem Tag über die gütliche Abfindung mit Hes-
mächüg, und dabei sehr vorsichtig war, kün- sen, und dem im Bund begriffenenA el einen
digie lieber vor angefangner Fehde das Lehen besonderen Revers aus- Mir ist diese Urkunde
auf, in derZuvcrsicht, es bei der Süne wieder nicht vorgckommen, und ich kann auch nicht
zu erhalten; doch aber in diesem später» Zeit- sagen, was die versprochene Abfindung für eine»,
raum nur äuffcrst selten. — Was den übrigen Erfolg gchab'.,
Theil der Erklärung betrist, daß durch den K) Gr- Johann I. v. Nassau st. d. 2; . Nov.
Vertrag nur der alte Lehenverband auf die 1416, und Gr- Joh . v- PZirg. lebte noch >4 7̂.
ganze Grafschaft Wltgenstei» ausgedehnt wor- Er ward in diesem Jahr von Landgr. Lub.c.g
den sei, so verträgt sich dieses milden im Text mit dem Schloß Rischenstein, und dessen Zuge-
anzeführtcn Worten der Urkunde nicht: denn H8r belehnt. Vergl . die nächstvorherg. Anm. e.
hier ist gar von. keiner solchen Ausdehnung die Daß er noch vor dem1 .1436 gestorben, belveißt
Rede, sondern der Gras mußte mit dürren Wor- die folg. Anm. L.
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ten Clausel gemäs, den Vertrag nach erlangter Mündigkeit beschwören sollten,
ließen sich auf keine Art von Theiltiahme ein. Einer derselben, Georg, der end¬
lich allein weltlich blieb, nahm, wie ein Notariatsinstrument enthält, in den I.
i §z8 und 1451 von Nassau Lehen ein, aber nur nach der allgemeinen Formel,
wie sie sein Vater und seine Voreltern getragen, und konnte dieses soviel eher,
da schon der lezre Graf von Witgenstein einige, wiewohl wenig bedeutende Stücke,
von Nassau zu Lehen empfangen, auch sein Groövater, Gr. Gottfried von Sayn,
eben dahin noch einige Fuder Weins zu Lehen aufgetragen: die Söhne dieses
Georgs hingegen, Johann und Eberhard, wollten von keiner Belehnung wissend).

-) Weil Georgs ältester Sohn und Nachfol¬
ger, Gr. Iohaii v. Witgenstein, keine Lehen
von Nassau nehmen wollte, was nun auch die
nähern Umstände und Ursachen gewesen sei)»
mögen, die man jetzo nicht mehr wessen kann,
oder die ich wenigstens nicht weis: so lud Jo¬
hann Gras zu Nassau, zu Vianden und zu Dies,
Herr zu Breda den Gr. Johann zu Witg. im
I . 1474 vff Diustag nehst nach Trinitatis zu sich
nach Dilicndurg ein, um ihm die bisherigen
Lehensurkunden und Mannbücher vorlegen zn
können- Der Graf erschien wirklich. Das
Wichtigste wäre nun freilich gewesen, dem Gra¬
fen die Urkunden aufzuweiscn, die den in dem
Vertrag von izyr vorgegebenen weit altern Le-
hensempfaug der Grafschaft Witgenstein hätten
beweisen können: man hatte aber, vermög des
Instruments , das der Graf von Nassau durch
einen Herman von Heygcr ans der Stelle der
Verhandlung aufsetzen liest, nur folgendes auf-
zuweisem:

i ) Eine Urk. Ritter Eckarts von Helffen-
bergv-I . iz-4, über einige an Nassau verkaufte
Lehenstücke, die ich Beil. 217. S . 179. wiewohl,
ausVersehen, unter dem falschenI . izir,habe
abdrucken lasse».

Da-
-) Den oben erwähntenv- Gr Siffried von

Witgenstein ausgestellten Lehensreversv. 1̂ 47,
nach welchem ihm jene Helffenbergifchen Güter
wenigstens gröstentheils von Gr. HenrichI. von
Nassau zu Lehen gegeben worden. Ich liefe«
ihn Beil. 251. S -251.

z) Eine Urk- Gottfoi- s v. Seyne Seron
zu Homburg v. I - 1447, nach welchem er und
Salentin sein Sohn „ mit samender Handt Hain
„bewisek— den edel. Man Greuen Orten von»
„Nassau vnscm lieuen Heren vnnd sin erben
„druw Fuker Wingeldcs jerlicher gulde zu Va-
„lendar vf dem Ryne uß vmiserm Wingartten
„den man nennet kemmenatenberg rc. äsr. ksr.
„krxts in rvÂeiouibus.

4) Der vbengedachte Vertrag v- igy2.
5) ZweiLehensreverse Gr. Georgs v-Witg.

von i4Z8 und 1451, sammt einigen Zeugnissen
über diesen Lchenscmpfang, nach welchem er
von Gr. Johann zu Nassau zu Lehen erhalten
„alle die Lchciui, die vniifer vatter vnnd vor-
„altcren seligen Grauen zu Wytgenstei» vnnd
„Herren zu Hocmberg vmb spn voraltern gra-
„uenn zu Naffaw entfangen. " — Daß Georg
unter diesen Lehen den Vertrag v. 1Z92 nicht
mit verstanden, und nicht mit verstehen konnte,
tvird aus folg. Anm. h. erhellen.

Nach
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Dangen butte sich eben dieser Georg , der an dem Beispiel seines Vaters die
Nothwendigkeir eines mächtigen Schuhes gegen feindliche Uebermacht gefühlt

haben mochte , schon 1436 , vermittelst einer Erbeinigung , aufs genaueste mit
Hessen verbunden , hatte die Verpflichtung übernommen , dem LaudgrafLudwig,
und allen seinen Erbfolgern gegen alle Feinde beiznstehn , ihnen seine Schlösser,
Städte und Lande auf immer zu öffnen , ihnen die Einlösung aller Pfandschaften

zu gestatten , auch in Zukunft von seinen Landen nichts zu verkaufen oder zu
verpfänden , ohne es vorher dem zeitigen Landgraf angeboten zu haben,
und im Fall er es für diesmal nicht annehmen wolle , ihm dennoch die Oeffnung
und Wicdcrlöse vorzubehalten k) . Georgs vorgenannte Söhne , die Grafen

Johann und Eberhard , erneuerten und bestätigten 1472 dies- Verschreibung,
gegen Landgraf Henrich IV . Y ; und , nach des älter » Bruders Tode wieder¬
holte sie 1490 Graf Eberhard auch gegen Landgraf Wilhelm den jüngern
In eben dem Jahr besserte Landgraf Wilhelm dem Graf Eberhard das jährl.
Manngeld zu 2 t fl., das seine Vorfahren bisher aus der Rentei zu Marburg
gezogen , mit jährl . 29 Gulden » ) . Überhaupt fand Gr - Eberhard die Verbin-

Nach dieser Specificativn fahrt Her,», von denn die kleinen Lehensverhältnisse änderten sich
Jenaer in seinem Instrument fort : „ Daruff im Mittelalter unzählig oft , je nachdem etwa
"warl neredt von» vnnßers gnedigen Iunghern ein lehnbares Stück verkauft , oder ,n die rodle
"von Naffaw wegen wieder vnnsern Iunghern Hand der Geistlichkeit gegeben wurde, da , eder
"von W,Mein mit solichen oder Verglichen ausAndachtgern der Lehensverbindungenksagte-
"Motten ' Gned 'ger Iungher soliche vorgemelte k) Beil .rSst- Dieser Vertrag ist offenbar
"Vnderwnsung statt ir gehört , darus ist vnsers dem mit Nassau v. I . -Z9- in mestrern Puncten,
"gnedigen Jungherns von Naffaw bcgerung, z.B dem Recht der Einlösung Wttgensteinischer
"vch darinne geporlich zu halten » , vnnd vwcr Pfandschaften , entgegengesezt; ja es werden
"leben zu entfangen . Aber wir enhan zu der die Grasen von Nassan-Dlttenburg Nicht einmal
"zvt nit gesehen, gehört aber verstannden , das unter denAusgenvmm nen genennt, gegen wel-
"vnnscr Iungher von Wpdstein soliche Lehen» che der Landgraf und seine Nachfolger die ihnen
"entfangen Hab. " geöffneten WitgensteinischenSchlösser nicht brau-

Was übrigens Arnoldi  S - 80. die Gca- chcn sollen,
fen von Witg . schon in einem Nnffauischc» Le- t) ä -ir- T>. xok . ^ xokolor.
hensverzcichnis von l ;se>findet , so kann dieses äar . L- cr »« - invenr.
Mirj dem Vorhergehenden gar wohl bestehen: M xvk Irnm.

Hess. Landescz. in . B . R



rzo Fünfter Absthn. Hessen unter Grafen und Dynasten.
düng mit Hessen dem Vortheil seines Hanßes so angemessen,' daß er sie noch zu
erweitern suchte. Er trug 149Z seine Grasschaft für sich und seine Erben und
Nachkommen dem Landgr. Wilhelm dem jüngern zu Lehen auf 0), der ihm darauf zu
rechtem Mannlehen liehe »die Graueschaft Wytgcnsteyn, Slosse Stede und Flek-
»km, uemlich Wytgenstein das Sloß , Lasphe die Stadt , Nischenstcyn daö Sloß,
»Berleburg Sloß vnd Stadt vnd Ermcngartenbrucke myt allen yren Dorffen,
»Hofen, Oberkeiten rc. , also das derselbe Greve Eberhard vnd sine libs manle-
»henßerben, ader wo er nicht libs manlehenß erben hinder ime laßen worde als/
«dan sine Dochtcr ader ander sine nesten erben die vurgnannten Stoffe , Stette
»vnd Flecken— van vnß vnd vnßen erben zu rechten Manlehen haben füllen
»alß manlenß recht und gcwonhet ist, vnß vnd vnsen erbenn getrue erbedelmanne
«darumb sin rc. " /,) . Kaiser Maximilian bestätigte diesen LchenSaufirag noch in
eben demI . 149g 9) . Nach dem zwischen beiden regierenden Hess. Haußern
1648 errichteten Haüpkreccß sie! die Belehnung der Grafen von Witgenstein der
Darmstadrischen Linie zu )̂. — Ueber das Verhältnis der Wirgensteinischen
Vogtci Eisoff gegen das Landgericht zu Battenberg, so wie über die Grenze der
Grafschaft gegen Hessen, und andere geringere Puncle, sind in spätem Zeiten
mancherlei nachbarliche Irrungen entstanden, aber auch durch Verträge gütlich
bcigelegt worden. Sie gehen zu sehr ins einzelne und particnläre, als daß ich
mich hier darauf entlassen könnteH. .

0) ö. uffMont. nach St .Laurentii Tag. Diese s) Von dem Landgericht zu Battenberg, lind
Austragsurk. steht zwar schon, in den Bestäri- daß die Witgensteinische Vogtci Elsoff, nament-
gungsbriefK-Maximilians1. eingcrückt, sowie lich die drei Dörfer derselben, Elsoff, Alleris-
der erste Lehcnbrief, in Lünigs Lorx. iuris Hausen und Bctkenhausen, hinein gehören, habe
teuä. T. II x. 1677. und äk teuäo 6-iirierss ich schon§. IX. nor.-. geredet, lieber die dar-
D. ill . x.66i : ich habe ste aber doch, alsHaupt- aus, und über Grenz- , Jagd- und Behol-
urkuv.de, Beil. zog. und 309. aus bessern Ab- zungsrechte rc. entstandene Irrungen, sind in
schritten wiederholt abdrucken zu lassen, der denI . -5-8. 1532. 1x4z. 69. 7- . , 607. i6,r.
Mühe werth erachtet. und ,66; mancherlei Verträge errichtet worden.

Beil. 309. T - 264. Es wird dadurch unter andern bestimmt, daß
9) Vergl. vorher. Anm. 0. die Einwohner der Vogtci das Landgericht zu

Llior. LIsin. iur - xudl. Hs-b. x. rSgrc. Battenberg, und eben so auch die Afftcrrugen, -

/
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Das heutig - Wappen der Grafen von Witgenstein , die zwei schwarzen

senkrechten Pfäle im silbernen Felde , führten schon der ältere Stamm . Das
ersie mir bekannte Siegel dieser ? lrt hängt einer Ilrk , v. 1222 an , wodurch
Gras Hermann von Battenberg dem Kloster Haina die Ger chtSbarkeit über
einige Leibeigene abkritt r) . 2lls sich nicht lange hernach dieses Hauß in zwei
Linien , die Witgcnsteinische und Battenbergische , trennte : so führte jene das
gewöhnliche Wappen fort rH ; der erwähnte Gr . Widekind ab .r erscheint 1259
mir zwei Elephantenzahncn im Schild -u) . Er mag . also anfangs diö 2lbsicht
gehabt haben , sich , als Stifter einer besondern Linie , auch , wie in solchen Fäl¬
len oft geschah , durch ein besonders Wappen auszuzeichnen : daß er aber hierin
seine Meinung nachher wieder geändert , wird durch Urkunden v . I . 1265 und
129t erweislich , auf deren anhängenden Siegeln er sowohl , als sein Sohn
Hermann , das herkömmliche Witgensteinische Wappen führen w ) .

alle ---.ahr dreimal besuchen sollen; daß die hohe n) JchhabeBaipd II . Urkdb. S . 2I7 , u. oben5U' ru>keic und peinliche Gerichtsbarkeit Hessen S - r «. noe . tz. die einei Urk v. ^ . 12,7 a »han-mie- i ttistcken, daß die Eder die Grenze der gendcu Siegel Gr . Siffnedv t . und ,emcs « vh-

"VMK - oben bemerkte Urk. v. I.
Amt Balttnbcrg genau bestünnit . ' wodurch sich Widek - mit Mainz argen Hessen ver-d'' U,5u,i  de sch au oben S -°9- bindei, i, >0 »6e,„ . 1 .1. Gnden -is  be-^ ^ ihrem Inhalt nach umständlich ange- schreibt das Siegel also : SlvIDl ^VIVI OOIUs-

und Uefere Sieq - iplam 6 . das --ne - KiS WII lSLldeOl ldi UrPHLdlLVUO . lxs«Ä ftibst, mit einigen andern , in Kupfer gesto- lp^ nuo- . m Sm.n.m^lu Kuchen deck er hat seiner Abhandlung eeE , 9»° -xl .ttzenrne cl..o äen-
den Leffischen Crbämtern eine Plaite mit re- tt ^ lmniini . - Um es da» dmnuin Mierli-n ürer . S ' ä-iu versetzen lassen, worunter sich einrn der Batieuberger , nennen zu können,> « rr? n, eraische von de- fahren >- 27 und mußte man mehrere Beupiele haben,

dr" ? ! I , " 1! Der obê - - erläu- ,u) IG habe Beil . ; r. S . -zz.not . das einer1291 ftndcn. - ^ gp. Urk. x.I . , sLs anhäayende SiegeiWidekindo be-- ^ V ? ; hg« Siegel schrieben, » Kuche nb . liefert an a. O. dieSie-
von W dekinds Bruder , dem .» den reutschen gel Wideklnds und semes Sohnes , v. I . , 291,^Vn n„ r,reuen Werner , an ! es stellt aber so w,e sie der oben « . HZ. not . 0. aiiä Snclen.^ ^ Vin-"« erson in eine Mönchskutte gehüllt, M I. x . z?4- bemerkten Ulk. V̂ J . 129. an-mtt einem^Kreust tn der Hand und ohne Map - hängen D .e auf dem Reurersiegel d-s Pate -s"" .s Die nnochrist / so wie sie mir von sowohl hier, als vorher not . s, au den drciMenpen dar^ Die u ^ s > ' lautet ! zerstreliteii Lilien , sind wohl blose Verg'erunq :mttatthe .lt ^wo .n eu, Utnî ^ „ ,cht auf dem Schild des

Das dessen folgende Sohnes , der dagegen einen Hirschkopf MBuchstaben auf der Spitze des läiiglichlen Sie - Helmzierralh fuhrt-
geluasinerlich geworden, soll ohne Zweifelet .-
Svleenkeln ailjttgeil-

R 2
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Grafen von Solms.
§ . XII.

Die Grafen von Solms sind gleichfalls eine Seitenline des Gisonischen oder
Gudcnsbcrgischcn Grafensiamms . Aeltcste Nachrichten von ihnen.

Mein könnte sich wundern , die Grafen von Solms in einer Hessischen

Geschichte zu finden : aber diese Verwunderung wird aufhören , wenn ich den

Beweis übernehme , - aß sie , eben fo wie die Grafen von Witgenstein und Bat¬
tenberg , ursprünglich ein Hessisches Hauß waren / und als eine Seitenlinie des
Gndenöbergifchcn Grafenstamms , die Geschichte desselben ergänzen . Die Her¬

kunft der Grafen von Solms war bisher ein wahres Rächst ! in der Geschichte des
Ober - und Niederlahngau ' S. Man hat ihnen , ich weiß nicht durch welche Sage,
mit den Grafen von Nassau einerlei Ursprung geben wollen . Fragt man nach
einem Beweis , so wird man , stakt diplomatischer Gründe , oder wenigstens tref¬

fender Wahrscheinlichkeit , in die dunklen Regionen leerer Vermnchung zurück¬

geführt . Bald sollen sie von einem Bruder König Conrads I , Otto , bald von
einem Vatersbruder desselben , Eberhard , bald von einem Bruder deS ersten

bekannten Grafen von Dieß , oder wohl gar von einem erdichteten Pdel Craft

ihren Ursprung hcrleiten n ). Man hat , da beide Häußer einen Löwen im Wap¬
pen führen , und hierin nur in Farben und Tincturen abgehn , diese Aehnlichkeit

ihrer Schilde als einen Beweis derEinheit ihrer Herkunft anführen wollen , ohne
daran zu denken , wie wenig bestimmt , wie wandelbar die Wappen überhaupt

noch um das Ende des zwölften , ja bis um die Mitte des dreizehnten Jahrhun-

a) In I . M - Kremers Oi'itz. Msk . ( lVistünesleuka) , Leun lind Ncukirchen , als
LiXXV- S . 279 :c- findet man diese verschied- in der Grafschaft jenes Otto gelegen angeführt
nen Meinungen weiter ausgcführt zusammen, werden : man sicht aber wohl , wir schwach die-
Für den Otto , den Bruder König Konrads l . scr Beweis ist. Vergl B . 11. S- 447- Anm. r.
glaubte man als Beweis anführen zu können, und S . 626. wo ich zugleich die Meinung ge-
daß in einer Urk. v. 912. die jetzo Svlmsischen äusserk, daß dicker Otto allen Umständen nach
Dörfer Mutt , Attenkirchen , Meineshausen unbeerbt gestorben.
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Lerkö waren, und daß auch das Solmsische um diese Zei; noch schwankteL).
Wie könnte sichö dann der Mühe verlohnen, sich auf so lustigeG .bände einzu¬
lassen? — Eine ausführliche und dabei kritische Geschichte dieses Hausse hat
man noch nicht c).

Die heutige Grafschaft Solms lag, der alten Gauverfassung nach, in
Mehrern benachbarten Gauen zerstreut. Der Theil von sich, Laubach, Hungen
und Rödelheim gehörte zum Wektcrgau oder zur Wetterau, das Amt Königs¬
berg größremheils zum Oberlahngau, und die Acmker Braunfels , Greifenstcin
und Hohen-Solms zum Wehlarer Dekanat. Die gemeine Meinung rechnet die¬
sen Dekanat, der die Städte Wehlar und Weilburg, mit der umliegenden
Gegend, begrif, als ein Trierisches Diocesanstück, dem Niederlahngau zu, und
ich habe, weil man einmal an diese Vorstellungsart gewöhnt ist, auch ausser¬
dem der Umfang der kirchlichen Diöces dadurch bezeichnet wird, in der allgemei¬
nen, dem zweiten Band eingehängten, Gaukarte nicht davon abgehen wollen;
habe aber zugleich an einem andern Ort die, wie ich glaube, nicht ungegründele
Behauptung ausgeführt, daß er eher dem Oberlahngau zugehört, und in Anse¬
hung der geistlichen Gerichtsbarkeit erst spater, durch eine besondre Veranlassung,
der Mainzischen DiöceS entnomnwn, der Tri.rischen untergeben wordene?). Daß

r,) So führt z. B - Gr. Marquartv- Solms Gesch. Leipz. und Dresden 1785. 4- Die lezkcre
an einer Urk. v. I - 1226 auf seinem Schilde Schrift macht ihrem erlauchten Vers, soviel
L -,liran > ttianLuli , aä moäum ciMaras , wie größere Ehre , je unerwarteter sie von einer

ihn 6 »clen. Lc>ä. Vli-I. 1 . 1. x. ;o. beschreibt; solchen Hand war; enthält aber nicht die ganze
Gr. Henrich an einer Urk- v-1 .125« ei» Gitter, ältere Solms. Geschichte, sondern nur einige aus¬
sei» Sohn Marquart aber einen Löwen(Iconem gegangene Linien. Ob es indessen diesen Schrif-
oum talcnlis) I. c. 1 . III. x. lirö . ten, zumal in altern Zeiten, nicht immernoch an

historischer Kritik fehle, mögen andre beurrhci-

-) Am brauchbarsten sind noch Joh . Hapls , len; ich mußte wenigstens in meiner Stammta-
eines Solmsischen Secretairs im sechzehnten fel bis zum Anfang deS vierzehntenJ .ihrhun-
Iahrhundert, Nachrichten von den alten Gra- derts sowohl in Ansehung der Hcrleitnng deS
fen von Solms , mit Joh . Ludw. Knochs  ganzen Geschlechts, als in der Abtheilung der
Anmerkungen(Marburg. Beptr. z»r Gelehrs. Linien, und andern wesentlichen Stucken davon
S - 1—>08) , und des Herrn Grafen Fciedr.  abgeh».
Llldw.  zu Svlms Fragmente zur Solmsischen ck) V- II. S - 444  ff- 62; ff-
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dieser Dekanat, wie andre Dekanate der Gegend, einen Untergau(SudxaAnin)
und besondre Grafschaft ausgemacht, habe ich oben erläuterte).

Die Burg Solms , der alte Stammsitz der Grafen, nahe bei Wchlar,
führt ihren Namen unfehlbar von der Solmsbach, an der sie erbaut war, liegt
aber seit der Zerstörung, die sie sie seit 1Z84 von dem Rheinischen und Schwäbi¬
schen Bund erlitte, in ihren Ruinen/ ) . Der erste, der sich darnach benennte,
oder wenigstens der erste, den wir kennen, ist ein Mmguard von Svlmese.
Er unterschreibt in den Jahren 1129 und H42 zwei das Kloster Schiffenberg
betreffende Urkunden, und zwar nicht als Graf, sondern als Dynast; es sei nun.

-) S . vorher§. III, wo ich die Grafen Ger-
lach und Werner, aus dem cilften Jahrhun¬
dert, so wieB - II. S .62; >c- schon Otto, den
BruderK- KonradsI, als Beispiele solcher
Grafen angeführt. Nur möchte ich diesen(!»-
mitücnm nicht, wie Crollius  in ,rctis
kslm, 1 . VI. x. I2Z. nor. L, mit der dortigen
Grafschaft Solms -vergleichen, die nicht die
Hälfte dieses kleinern Gau's ausmacht, und ge¬
wiß erst später durch eine Theilung entstanden.
Das Solmsische Landgericht zu Dalheim, un¬
weit Wezlar (Hcyl  a . O. S - zc>) , kann man
nicht dahin rechnen: denn dieses war, wie schon
aus der Grenzbefchreibuug des Dalheimcr Ge¬
richtsbuchs erhellt(Fragm. z. Solmssisch.Gesch.
S - rz ), ohne Widerrede nur ein Ccntgcricht,
ob es gleich in altern Zeiten einen gröscrn Um¬
fang gehabt haben kann, als es nachher behalten-

/ ) Limburg. Chrvn. nach der Wetzlar. Ausg.
§. 158. nach McchtelS  Ausg . in Ilontti.
kroilr Ilik . Vi'Lvii'. p. lic>2. Die Svlmsbach
entspringt in den Bergen des Amts Cleeberg,
lind stießt unterhalb der Burg Solms in die
Lahn. Neben der Burg führt ein Dörfchen
gleichen Namen mit ihr. Der Vers, der angcf.
FragmentsS . 4- halt es indessen für entschie¬

den, daß diese Burg nicht das Stammhaus der
Grafen von Solms gewesen; denn ehe noch eine
Burg SolmS erbaut worden, hatte schon das
jetzige Oberüdorf den Namen Solms geführt
(Sulmisliaiin, nachher Ober-Solms), daher in
einer Urk. v. i-Ar(lullen. V. V. x. 82.) Villa

guüe vulg,o spxelliicni
vorkomme, und die Capelle auf dem Schloß
nur eine Tochter der Muttcrkirche zu Oberndorf
gewesen, deren Rechte die Grafen von SolmS
rz,o vergeblich auf jene überzutragen versucht
hatten- Marburg. Bcitr. S . 45- Daß die Gra¬
fen von Solms , ehe dasSchloß dieses Namens
prbaul war, an einem andern Ort wohnten, ver¬
steht sich freilich von selbst, obgleich daraus noch
nicht folgt, daß es gerade zu Oberndorf war:
aber wenn man von einem Stammhaus der Grq-
fen des Mittelalters redet, so versteht man dar¬
unter das Schloß, nach welchen sie sich zuerst
ständig benennten, nicht den Ort, den sie etwa
vorher, ehe sie überhaupt eine» Zunamen führ¬
ten, bewohnt haben mögen. Der hohe Adel
nahm seineTitcl vonSchlössern, nicht vonDör-
fern oder Höfen her, und die auf den Schlös¬
ser», meistens erst später, erbauten Capellen
waren gewöhnlich Filiale einer benachbarten
älteren Mutterkirche.
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baß er wirklich ein gcbohnier Dynast war , oder daß er , wie oft geschah , als

Abkömmling eines nachgebornen Sohnes einer Grast chcn Familie , den Grafen-

titel selbst nicht führte § ). Wie dieser Markart , und seine nächsten Vorfahren,

zu ihren Besitzungen gekommen , ob sie ihnen als späteren Erben , des

obenerwähnten , zu Anfang des cilften Jahrhunderts erscheinenden Grafen in

dieser Gegend , zugefallen , und ob die Stammverwandten Dynasten von Grei-

fenstein und Lichtenstein , deren Güter nachher den Grafen von Solms und

Nassau zu Thcil worden , auch mit dem Markart von Solms zu einerlei Stamm

gehörten , muß ich , so wahrscheinlich eö ist , aus Mangel näherer Nachrichten

dahin gestellt seyn lassen k ) . Das aber glaube ich mit guter Zuversicht behaupten

zu können , daß die Grafen von Solms wohl Abkömmlinge jenes ältesten Mar-

kartö , aber nicht von männlicher Seile , sondern nur durch eine Tochter , waren.

Der Beweis davon erfordert eine nähere Ausführung.

Markart von Solms kommt , wie gesagt , unter den Jahren 1129 und

1141 vor . Von dieser Zeit an findet sich nicht eher wieder ein Solmser , als in

demJ . 1226 . , wo die Brüder Henrich und Markart von Solms , und zwar

namentlich unter dem Titel von Grafen , erscheinen . Wie will man sich ein so

langes Stillschweigen in Ansehung eines so ângesehenen HaußeS , in einem an

Urkunden schon so reichen Zeitraum erklären , worin die übrigen Herren dieser

Gegend so wenig unbekannt blieben ? Man wird wohl von selbst darauf wie
gezo-

6 uäen . 6 <sä . Oixl . 1 . Hl . x . 1047. II. genommen , findet man » och die vollständigsten

,o ; l . An iezterm Ort unterschreibt sich und gründlichsten Nachrichten in Arnvldi 's

äe 5 olmele zwischen dem Rcinbold von Oran . Nass . Gesch. Th . l . S . 60. 77 . u. 9; . 82.

Isenburg und Hartrad von Merenberg . «4. 86. 88, besonders aber von S . - 17- 225.

Ein Ganzes hätte sich, da die eigentliche Herr-

ü) Reinhard  kl . Ausfuhr . Th . ll . nor . <Z. schaft Greiffensteln an Solnis gekommen, nur

hat z» der Greifenstein, und Lichrciisteinischcn aus dem alten Solmsischen Archiv erwarten las-

Genealogie mehrere Stellen gesammelt, die sich scn, wenn eS nicht seinem besten Theil nach

noch mit andern vermehren ließen , aber doch längst verbrannt wäre . Die Herrn von Grci-

zusammen zu einer Stammtafel dieser Hanßer fenstein starken kurz vor demJ . i ; r6, die Herrn

nicht hinreichen. Von der Vererbung ihrer v. Lubrenstein in der zweiten Hälfte des nemli-

Eüter , zumal dem Anrheil,̂ den Nassau daran chen Jahrhunderts aus.
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gezogen , daß sie während der Zeit , bei damaliger Gaudelbarkcit der Residenz-
schlösset- , und der darauf gegründeten GvschlerhtSbeneniningcn , "unter einem
andern Namen verborgen gewesen . Nun habe ich in dein vorigen Paragraph
unterm I . l i gg . einen Graf Poppo von Holinde nnd dessen Bruder Gr . Gott¬
fried von Wegebach ausgestellt '; ich habe erwiesen , daß die Grafen von Holinde
die Stammvater der Grafen von Wirgcnstein und Battenberg , und , allen Um¬
standen nach , eine Seitenlinie des Gssonischen Haußes waren . Wir kennen alfs
freilich insofern auch schon den Grafen von Wegebach : aber wer war er seiner
Schloßbeuennung nach , wer waren seine Nachkommen ? Wegebach ist eins von de»
Dörfern Ober - und Nieder - Weidbach , in dem ehmals Solmsischcn , jehoHeffen-
Darmstadkischen Amt Königsberg r) . Man weiß , wie verschieden oft die Na¬
men der Orte sowohl in altern als neuern Zeiten geschrieben werden , je nachdem
man eine Etymologie dabei zu Grund legt , oder je nachdem man hierin entweder
der Aussprache des gemeinen Lebens folgt , oder sie verfeinern will . Dassseztere
gilt von dem Namen Weidbach , wie mau ihn neuerlich schreibt : beide Dörfer
heißen nach dortiger allgemeinen Volkssprache Weibach odcr Webach , und daß
dieser Name aus Wegebach verkürzt worden , wird daraus unwidersprechlich,
weil der nächstfolgende Graf von Wegebach , sich selbst in einer andern Urkunde auch
einen Grafen von Webach nennt , von andern aber auch Graf von Weibach
genannt wird . Es ist dieses Graf Henrich von Wegebach , der ilyH - in einer
Hersfeldischcn Urk . erscheint , und ny6 eine dem Wektcrauischcn Kloster Ilben¬
stadt von Erzb . Conrad von Mainz erlheilre Urkunde , zwischen Gr . Walcam von
Nassau und Werner von Voland unterschreibt L) . Er muß mit einer Gräfin

t) Der Welterauische GcvgraphuS schreibt Nsurlcus 6ome - äs WsAebLcK bezeugt nyS
daher auch beide Orte Ober- und Niedcrwev - eine Urk. Erzb. Conrads v- Mainz , wodurch er
bach , führt aber doch auch die, Schreibart dem Kloster Ilbenstadt die Kirche in Södel
Weidbach an. Schon Estvr Ori ^. guris ^ bl . schenkt, viiäsir . 1 -1. x . zzr - — Es gab auch
Nast . x . 2Z8. hak Wcgtbach ganz richtig für eine hieveradliche Familie von weibach oder
eines dieser Dörfer erklärt . webach . Dahin gehört ein Laiu -räus

L) Isilii 'lcns Oaxiksr (Amtmann) Lac/- unterm I . 1264, B . II . Beil . 171. S - lyz,
wird Beil . Z9. p 92. ein Thile v- Webach, und dessen Sohn Henne, ^

in einer Hersfelder Urk. v. I . 1.97 angeft'ihrt . die Arnoldi Miscellan . S . 457 unterm 1 . 14öS
>äess. Landesgesch. m . Band , S
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von Ztegenhain vermahlt gewesen seyn , dieselbe aber noch vor 1207 verkehren

haben : denn er stellt in diesem Jahr , unter dem Namen eines Grafen von Wö-

hach , mit den Grafen von Ziegenhain , nnd deren Mit 'rben durch Töchter , für

sich allein , ohne , wie die übrigen , seine Gemahlin mitzunennen , eine Urk . aus,

wodurch sie dem Teutschen Orden das Patronat der Kirche zu Reichenbach

schenken 0 « Als Erzb . Siffried II . von Mainz im I . l2lg . mehrere , meist

Hessische Abstiche in ihren Streitigkeiten verglich : so geben ihm die verschleimen

Partien in Gegenwart Gr - Henrichs von Wegebach , und einiger andern Hessi¬

schen Herrn , Wort und Handschlag darauf » r). Wir lernen ferner bei einer

besonder » Gelegenheit einen Sohn desselben kennen , der mit dem Vater einerlei

Namen führte . Bekanntlich war die berühmte Landgrafin Elisabeth , nachdem

sie 1229 in Marburg ihren Witlhumssiß bezogen , durch gute Werke aller Art,

durch die demüthigste Selbstverleugnung , und die ausgelassenste Armenpflege , in

solchen Geruch der Heiligkeit gekommen , und eö wußten nach ihrem frühen 12ZZ

erfolgten Tode alle preßhafte Gläubige , die sich dem Grabe nahten , den tobten

Knochen solche Wunder nachznrühmen , daß der Himmel selbst zu ihrer Cano-

nifalion einzuladen schien. Um indessen doch die gewöhnlichen Formen zu beob¬

achten , mußten Zeugen vernommen werden . Man hörte besonders ihre vier

Kammerfrauen ab . Eine derselben erklärte unter andern , Elisabeth habe einst,

um sich einige Bedürfniße anznschaffen , durch Bruder Henrich , den Sohn

nii,t. der Bemerkung ansührt , daß sie, ihrem Ich werde die übrigen Personen in der Ziegen«
Siegel nach, dem Geschlechtv>Selbachzuzurech- Hainischen Gesch. weiter erläutern,
nen seien, ' und von Nassau einige Gükerstücke m) Der Erzb . sagt : Lin^uli xreäictoi -nm in
zu Hadamar zu Lehen getragen . m-mum noürs .m , Lomir « in -iäerico äs LiAen-

Irrl^ en , Lomr ' ts ääsinrico cts , 60-

t) Die Urkunde stellen unterm I . 1207 auü : mire ^ lberro , er Lomir «IlermsnnoäeLolimen-
I?riäbericus Lomes äe Le^enlis^en, et Luclmr - burc (bei Cassel) el Hermilnuo äs V̂släetrlrs
äis iixui ,eiuL. Loälievieus Lomes äs Le^en- ^retsnribus , üäem äeäernot , et ^ostmoäum
Iraßea. Lorcdsrällr Lomes äe ^ siclienKen st csutionem inr -itori -im xretüleruvr e-.t. Unter
LoncAnnäis nxor eins, ^ ideitus äs üsclre - .den Zeugen wird zuerst genennt : Lomes kts-r»
dorne et Lerlrnäis uxor eins . LomesKeiner - rrcur äs /^ r/äsnberc . Luäen , I. <x. L »Z.

st-s äe/ ^ edac/,. Luäen . L . V . I .NI . 428- 4ZP-
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des Grafen von Weibach , einen damaligen Eremiren , 'der aber nachher in den
Minoriten ? oder FraneiscErorden '-getreten -? ^geoße »Gische verkaufen lassen ») .
Die Zeit dieses Fischhandels fältt also zwischen die Jäßte 1229 — 12ZZ . Nun
kann ich weiter gehn . Man hat bisher , wie gesagt , den-oben erläuterten Gra¬
fen Boppo von Holinde, . und dessen Bruder Gr . Gottfried v. Wegebach oder
Weibach , den Grafen von Zlegenhain , aus der Reichenbachischen Linie, zuge-
rechnet : ich habe aber schon erwiesen , und kann cs nach den jetzigen Prämissen
noch weiter unwidcrsprcchlich erweisen,

n) lVIonclcen 83 . Iksr . ZLxoniL . II . lie¬
fert denHdelluin äs äictss <̂ .!»e>ior sncillL-
rurri 8 . Lliksbetli -le livs exaiNen rnir -lculorurn
ei >is , worin es S . 2N28 von der h. Elisabeth
heißt ! Loäsm temporo xisces gioslos et mis-
sos veiicll 5ecik , ĉ uos venäiäic li '-wsr
cu , / i/rut Oom 'tr^ äe/T ^sibac/r tune Itkismitt,
post koater äs oräins IVIinorum 5>->eium , er
ur cominc >äi » s sligus llbi comparLier , oLiik»
suber ->r , e ^ isees venäi xoluic . Ein sv
einfaches Factum , als hier die »neilla Irinen !-
xsräis von einem Herrn erzählt , der sich zugleich
mit ihr in Marburg aufhielt , wird doch niemand
leugnen wollen , noch weniger aber glauben,
daß sie Personen erdichtet , die gar nicht existirt
hätten.

o) Ich erinnere hier an das , was ich schon
§ . IX . S . y2 . Anmerkung l>. zu Erläuterung
dieser Angabe gesagt habe - Dort konnte ich
den Beweis noch nicht vollständig machen , weil
ich die gegenwärtige Ausführung über die Gra¬
sen von Wegebach noch nicht als bekannt vvr-
aussetzen konnte . Es lebte nemlich zu gleicher
Zeit mit dem Graf Henrich von Wegebach auch
in dem Ziegcnhainische » Hauß / und zwar in der
Reichenbachischen Linie , ein Graf Henrich , der
in seinem Alter anfangs in de » teulschen Orden
trat , nachher aber , ums I . »rzo , die Kutte in

daß sie nicht dahin gehören o). Man

Haina vorzvg . Diesen Graf Henrich von Rei-
chcnbach könnte man nun leicht mit dem Graf
Henrich von Wcg 'ebach für Eine Person halten,
und man hak ihn wirklich dafür gehalten , eine
Meinung , die , wenn sic richtig wäre , auch die
mehrerwähnte , im I . nzg erscheinenden Brü¬
der , die Grafen Boppo von Holinde und Gott¬
fried von Wegebach , als Ziegenhainer erweisen
würde . Aber eben diesrs beweißt ihre Unrich¬
tigkeit : denn auf diese Art müßte Gr . Henrich
von Reichcnbach , wenn er mit dem gleichste-,
nannten Grafen von Wegebach einerlei wäre,
von jenem Gr . Gottfried abstammen , der doch,
als Ziegenhainer betrachtet , zu einer ganz an¬
dern Linie , nemlich der Ziegenhainischen , ge¬
hört hätte , und weder der Vater noch Grosva-
ter des Henrichs v. Reichenbach scyn könnte,
der vielmehr einen Henrich zum Vater , und
einen Boppo zum Grosvater hakte . Die Zie¬
genhainische Stammtafel wird das alles deut¬
licher machen. Hierzu kommt ein andrer sehr
wichtiger Umstand . Jener Graf Henrich von
Reichcnbach stellt die Haupturkunde von 12,4,
wodurch er die Stiftung des Klosters Haina
vollendet , Ilr SLlrro/uo aus , und
läßt daselbst seine ganze Familie auf die Stif-
tungsgütcr Verzicht leisten . Xuslienb . .Lnsl.
llLss . O»ll . Xl . x . irr . Das Schloß Wilden-

S 2
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muß daher , wie ich schcn mik dem Holinber gethan , also auch den Grafen von
Weibach eine andere Familie , andere Nachkommen anweisen . Die Gesellschaft,

in der sie mik andern Hessischen oder benachbarten Herrn erscheinen , muß zum

voraus darauf führen, , daß sie in eben die Gegend gehörten . Gleichwohl sind-

ausser den Solmsern , in der ersten Hälfte des Hellen dreizehnten Jallrhunderks
alle andere Gräfliche Häußer dieser Gegend schon so bekannt , daß sich gar nicht

daran denken läßt , ihnen die Weibacher Grafen einzuschalcen . Nur allein in

dem Solmsischen Grafengeschlecht findet sich vor dem I , 1226 eine Lücke , die
man bisher nicht auszusüllen wußte . Und wer sollte sie schicklicher aussüllen kön¬
nen , als die Grafen von Weibach ? Sie führen ihren Namen von einem Dorf,

oder vielmehr darnach benannten Schloß , in dem Amt Königsberg , dem uralten
Stammland der Grafen von SolmS , von dem sich noch in ebendem dreizehnten

Jahrhundert eine Solmsische Linie , die Grafen von Königsberg , benannten ;-

der Name Henrich geht unmittelbar nach dem lezten Wegebacher Henrich unter

Len Solmsern fort , ja auch der Name Gottfried findet sich sogleich wieder unter

berg , von welchem ich jn der Ziegenhain. Gesch. schrist nach einem andern Schloß benennt habe,
weiter reden werde, liegt in der Nähe von Sie - Endlich bemerke ich noch, daß nach einer, in der
gen, in dem Neichsritterschaftl- Kanton Mittel - Deduction des teutschen Ordens gegen Hessen:
rhein , u- gehörtjetzv den Gr . v- Hatzfeld, diees Entdeckrer Ungriind rc. Beil . 176. abgkdruck-
von Hessen, ohne Zweifel von den Grafen v. Zie- ten Urk. v-.J - irro . Gr . Henrich zu Reichen-
genhain her , zuLehen. tragen -. Man wird nun bach, mit seinem gleichgenanntenSohn , damals
nicht zweifeln, daß der in vorhergeh. Anm. m . in den teutschen Orden getreten , dagegen des
«us einer Urk. v- I . irrz als Zeuge angeführte Grafen v. Wegebach Sohn , Henrich , nach oben
Ooines Nem-icus äeMiMeudei 'ß mit Gr . Hen- angef. Zeugnis , noch ums I . ein Eremit
rich v- Reichenbach Eine Person war, der, weil war , und späterhin dem Franziscanerorden bei-
er sich in dieser Zeit auf jenem Schloß aufhielt , getreten . War also nach dem allen Graf Hen,
auch den Namen davon annahm , und da gleich-- rich von Reichenbach, der einzige in dem Zie-
wohl in dem Text dieser Urk- GrafHenrich von gcnhainischen Hauß , der damals , mit seinem
Wcgebach vorkommt, , so folgt daraus von Sohn , den Namen Henrich führte , von dem
selbst, ' daß beide Namen nicht einerlei Person Wegebacher Henrich ganz verschieden, so ist
bezeichnen können, man müßte denn die bei- damit zugleich unwiderfprechlich erwiesen , daß
spicllose verwirrende Ungereimtheit annehmen auch der ältere Graf Gottfried von Wegebach
wollen , daß sich einerlei Herr in der Urkunde nicht in diese Familie gehört . haben könne,
leibst, nach Sem einen , und in der Aeugenunter-
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den Solnisem , und dient , vermöge der Gewohnheit , den - einen Enke ! nach dem
Grosvater zu benennen , zu einem neuen Beweis /, ) «

Bei diesen Umständen sehe ich die hier erläuterte Abstammung der Solmser
von den Grafen von Wegebach oderWeibach gar nicht mehr als eine Vermuthung ^.
sondern als eine diplomatisch erwiesene Wahrheit an , und sind die Gründe , wo¬
mit ich oben den Graf Boppo von Holiude aus einer Seitenlinie des ' Gisonischem
Grafengeschlechts hergeleiret , überzeugend , so Kelten ste gleicherweise auch vom
dem Bruder desselben , dem Graf Gottfried von Wegebach und seinen Nachkom¬
men . Aber nun entsteht eine andere Frage . Da die Grafen von Solms auf
diese Art von dem ältesten , in den Jahren 1229 und 1241 erscheinenden Markark
von Solms in Männlicher Reihe nicht abstammen können , wie hängen sie sonst,
mit ihm zusammen ? Es bleibt kein andrer Weg , als deo einer Heurath übrig»
Gr . Gottfried von Wegebach muß eine Erbtochter jenes MarkartS in der Ehe
gehabt haben, , weil nicht nur der sonst eben nicht gewöhnliche , gar wenig andern-
Familien eigne Namen Markart , sondern auch das Stammschloß desselben , und
die damit vcrbundncn Güter , unter den Wegebachern fortgehn . Ob übrigens
dieser Gottfried die Burg Wegebach , mit ihrem Zugehör , oder das heutige Amt
Königsberg , wie ich glaube , schon von seinen Vorfahren her besessen, , odeo
erst durch Beefbnng seines . Schwiegervaters dazu gelangt sei, , darüber läßt sich
aus bisher bekannten Urkunden nicht entscheiden - ) » Zum Schluß dieser Ablei¬
tung kann ich mich einer Vermmhung nicht enthalten . Neben den Solmseru
sind die Grasen von Nassau in dem Weßlarer Dekanat am meisten angesessen -,

x) IviE . 88 .tVtc>A. 1^. 11. in e -n-ä ĉ noni - nennt war , fö'isi das ärmliche auch' von seinem
corum zyy : <̂ oNe/ »' r.tlr5 Lomes äs Bruder zu vermukheu , und es - ist eben ' nicht
6i »ioi >1cus SäoAiiiii .iiit !s , .̂ oüoliee Prsvitns ' wahrscheinlich , daß Marguard von Sülms , der
ixto Kos sillio irxr . noch 1,41 verkommt , in dem kurzen Zeitraum

dis zum I . -144, wvrin jener Gottfried zum
7) Das Amt Königsberg gehörte, w-ie gesagt, erstenmal verkommt- gestorben feie, oder- daß

zum Oder-Lahngau , worin die Gisvnische Fa- Gottfried , wenn- er sich- nach- einem von ihm
milie hauptsächlichangesessen war. Da Gott - ererbten Schloß hätte benennen wollen , nicht
frieds v. Wegebach älterer Bruder , Gr Boppo lieber den Titel von Solms svrrgesezr hasten-

-WnHolinde , nach- einem väterliche» Schloß be» sollte»-
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und man weiß nicht , wo sie zu diesem Ansiz gekommen . Eine alte Sage schreibt

den Grafen von Nassau einerlei Herkunft mit den Grafen von Solms zu . Von

männlicher Seite laßt sich hierin nicht auslangen , noch weniger aber in die älte¬

sten Zeiten zurückgehn ; soweit erstrecken sich bloße Sagen nicht . Wie wenn sie

also weiblicher Seite zu verstehn , und die ganze Sage nur daraus entstanden

wäre , weil die Grafen von Nassau auf einerlei Art mit den Grafen von Solms

zu ihrem Landeötheil in dem Weßlarer Dekanat durch eine andre Erbtochter , es

sei nun des alcen MarkartS , oder eines Bruders von ihm , gekommen ? Einen

nähern Grund der Wahrscheinlichkeit finde ich darin , daß sich Gr . Walram von

Nassau liyz mit dem Bisch . Henrich von Worms über mancherlei strittige

Rechte in Weilburg vergleicht --). Ein alter Streit mag dieses nicht gewesen

seyn : denn die Bischöfe wußten insgemein ihren Zwistigkeiten durch ihren Einfluß

bei dem Kaisers . Hof , und andre geistliche Mittel , bald abzuhelsen , und ließen

sie selten verjähren . Walram scheint erst durch mütterliche Erbschaft in diesen

Streit verwickelt worden zu seyn §) .

Gr . Henrich I . von Wegebüch nannte zwei seiner Söhne , einen geift-

- lichcn und einen weltlichen , nach sich, einen dritten , Gottfried , nach seinem

Vater , und den vierten Marquard od . Markart , nach seinem mütterlichen

Groövater e) . Die beiden Brüder Henrich II . und Marquard I - , die von dem

I . 1226 an erscheinen , verließen ihren bisherigen väterlichen Titel , und nahmen

den ihrigen von dem Schloß Solms , oder dem sogenannten Burg - Solms,

her » ) : als sie aber nachher theilten , so führte nur der erste und seine -Nachkom-

,-) S clisn n Ilik . XVoom.1t . in probt, , p . 88- e) Von den beiden weltlichenBrüdcrnHein-
lind Kremers  Ooix . Slilsoio . Beil . LXXXI . rich II . , und Marquard l . werde ich noch
S .rc)/ . Wie bas Hochstift Worms zu der Stadt reden ; von dem Eremiten Heinrich habe ich
Weilburg , der Burg und dem Stift daselbst, schon noc. m , und von dem Mai »̂ Domherrn
gekommen, habe ichoben§. iV . S . ryff erzählt. Gottfried nor . p . geredet. Daß zwei Brüder

HArnvldi  Oran . Nass. Gesch- Th . r. einerlei Namen führen , ist nicht ungewöhnlich,
S . 2s . läßt es dahin gestellt seyn, ob Weilburg und kommt auch in der KönigsbergischenLinie
milder zugehörigen Gegend , ei» altes Luren- vor.
burgischeS Stammgut gewesen, oder ob erst «) Unterm I . 1226. bezeugen äs 8olmesls
Graf Walram dazu gekommen. Lome « er Lomes M. ( lVl. rĉ naräns)
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men diesen Zunamen ständig fort , die andre Linie hingegen unterschied sich häufig
Lurch den Titel der Grafen von Königsberg , einem Schloß , das jener Mar?
qnard vermuthlich erbaut hatte r -) . Die Königsbergische Linie starb schon um
die Milte des vierzehnten Jahrhunderts aus : die heutigen Solmser stammen also
von Henrich II . ab . Dieser war , wie es scheint , der Graf von Solms , der

sich I2Z4 , um dem Feuereifer des fanatischen Magister Konrads v - Marburg zu
entgehn , mit einem Grafen von Sayn , auf einem feierlichen Hoflag zu Frank?
furt , vor dem Rom . König Henrich von dem Verbrechen der Keßerei nmThränen
reinigte w ). Er hatte zwei Söhne , Henrich III . und Marguard II . , deren
jeder eine Linie stiftete , jener die Alt ?Braunfelsische , dieser die sogenannte Burg?
Solmsische w) . Die damaligen Herrn sezren zuweilen das Haust ihrer Mutter,

eine Urk. wegen dem Patronat in Reichels- indessen die beiden altern Herrn dieses Namens,
kirchen. Olläe > i S) Il. x. 590. In eben dem wären sie auch hier nicht zu verstehen, dennoch
Jahre stellt Marquard mit andern einen rich- Brüder waren , und daß Marquard l . vor oder
terlichen Entscheid zum Vortheil des Klosters in dem I . 1257. verstorben, wirb aus der folg.
Altenburg aus , und braucht bei dieser Gele- Anm. x . erhellen.
genheit das oben uor . b. bemerkte Siegel . Vnll . v) Die Fragmente d. Solms . Gesch- gehen
6 . 0 .II.  x . ;o. Man findet darauf einen S - 91 — I>4- die Geschichte dieser Linie durch.
Llm-cwar -lus <le Kol-Dkss in Mehrern Urk. v. I . Das Schloß Königsberg hat , wie Knoch Mar-
i2gg. , der weder, den Titel eines Grafen führt , bürg . Beitr . S - 100. nicht unwahrscheinlichver-
noch in der Reihe der Grafen steht , ja sogar muthet , seinen Namen von der vorbeifiießenden
Niekeradlichen nachgesctzt wird . Rönz , die sich bei Giessen in die Lahn ergießt,
T . i . x 518 119- 521. 52-. 524. Wahrscheinlich so daß es eigentlich Dönzberg heißen sollte,
war dieser ein Burgmann zu Solms , der sich, Der gemeine Mann spricht es noch jetzt Doinx-
wie oft geschah, sowohl nach dem Namen als beug oder Rinyberg aus.
dem Schloß seines Herrn benannte - Beide Die Sache ist bekannt. Man kann allen«
Herrn kommen unter den Jahren 1232. 1-2- 5. falls die in den Fragmenten S - 2g. Anm.
inSulls -, . T . II . x . 6s . und 85. zusammen vor ; angef. Stellen Nachlesen, die sich»och mir an-
ob aber unter dem Remicus »r dern vermehren ließen.
Lntres üeSolmeLe , die 2255 . in einer Urk . Sif - 2c) § «» !->,- , 6omos , IÜ-E --E er
fricds Hrn v. Runckel erscheinen, jene ältere rmrl Uri , g« äÄ/mi/r « machen,
Herrn , oder die gleichgenannten Söhne des unterm I . 1258. eine vor ihrem Gericht r->m
älter » Bruders zu verstehen seiem- läßt sich bei xer inrllres xlebelo « zum Vorrhcil des
der Gleichheit der Namen nicht bestimmen. Stifts zu Wezlar über Güter in Mülnheim qe-
Reinhards  kl - Ansführ . Th . i - S . 99. Daß fällte Sentenz bekannt. Nullen . e «ä>DlxT
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Grosmutter ic . ihrem Namen als Unterscheidungszeichen bei , ohne daß sich

daraus gerade auf eine Erbtochter oder

D . m . x . nü . , wo zugleich die ganz von
einander verschiedenen Siegel deS VatcrS,
und eines der Söhne beschrieben werden . Man
weiß also .nunmehr , wer unter den Söhnen zu
verstehen ist , wenn in einer früher » Urk. v. I.
1257. eben dieser Henricus Lomes Senior cle

er nvltri , lls oQiisensir ns/,otir

rroürr / iemSo/,1 -, ihrem Lehensherrliche » Recht

auf ein dem teuischen Orden in Marburg von G-
(Guntram ) Schenck von Schweinsberg über¬
tragenes Hufengut entsagen . Lnäen . IV.
x . 8yo . Ware hier bei dem Ne im bold  das
Wort nepns in der Bedeutung eines Enkels
zu nehmen , so wäre wirklich höchst sonderbar,
daß Vater und Söhne die Einstimmung eines
Enkels ansühren , und ihn nicht vielmehr,
wenn .seine Einstimmung nöthig schiene , die

Urkunde mit ausstellen lassen , ja daß dieser
Reinbold nur als Enkel , und nicht vielmehr
als Sohn des Vaters bezeichnet wird , der die
Urkunde sausstellen hilft . Und welches Ge¬
dränge von Generationen würde auf solchen
Fall entstehen ! Man müßte , da Reinbold noch
vor dem J . 1273, mit Hinterlassung erwachsner
Kinder , starb , in dem kurzen Zeitraum von
>- 57 - 1278 . Vater , Sohn , Enkel und Urenkel
leben lassen. Das Wort uegos wirb in jener
Urkunde offenbar , da hier von keinem Schwe¬
stersohn die Rede sepn kann , ui der dem Mit¬
telalter so gewöhnlichen Bedeutung eines Bru¬
derssohns genommen . Reinbold war der Sohn
Marquards I , des Stifters der Königshergi-
schen Linie , und mußte , weil es aus Verwechs¬
lung eines Familienlehens an kam, seine Einstim¬
mung mitgedeii . Daraus folgt zugleich , daß

ererbte Landerstücke schliessen läßt . So
staden

sein Vater damals schon gestorben war . —
Ganz anders richten die Fragmente zuvSolmf.
Gesch . ihre Linienabtheilung ein ; von den bei¬
de » vorerwähnten Brüdern Heinrich m . »nd
Marquard II. soll jener die Burg - Svlmsische,
dieser dieKönigsbergische Linie gestiftet haben.
Der erlauchte Verfasser scheint aber nicht
bedacht zu haben , daß alsdann die Generationen
der Königsbergischen Linie mit denen der übri¬
gen , der Zeitrechnung nach , nicht mehr zusam-
menstimmen würden , und daß bei dieser Abhei¬
lung , da sowohl die Königsbergische als Burg-
svlmfischc Linie frühzeitig wieder erloschen , für
den Henrich von Draunstls , und dessen Sohn
Henrich von Westerburg , also für das Kauze
heutige Svlmsische Haus , gar kein Stammvater
mehr übrig bleiben würde . Damit stimmt auch
Marquards 11. Heuralh überein - Hayl  in d.
Marburg . Veitr . S .. 4Z- führt einen Urkunden-
extract v- I - 12; ; . an , nach welchem / oban -rer
oomes äs et Oot/riclllt kilius 5u » k

oomes in Ansehung der Vogtei in

Wertorf sagend oonceslirnns viris uodilidus
Ilem -rro et uoüro »enero et/ 0 , 0-

,io , / ratr -öur et comiiibni in Solms «co.

Das ßk» sr und kororlns geht , wie der Urkun¬
denstyl in solchen Constructioiicn erfordert , und
ohne gänzliche Verwirrung auch nicht anders
seyn kann , aus den letzten , also hier auf den
Marquard , nicht auf den Heinrich , wie die
Fragmente wollen . Den Namen dieser Gräsin
v. Spanheim lernt man aus einer Urk . v. I.
>287 . kennen , worin sich Gr . Johann von Sayn
mit seiner Wase Agnes Kindern , wegen väter¬
licher un- mütterlicher Erbschaft , vergleicht.

Hapl
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finden wir Grafen von Solms genannt von Sparcheim , von Westerburg , von

Ottenstein ( clictnz äs Spaiftrsim äs WslislburA sw .) , und doch bezog sich nur
der lezre dieser Zunamen auf mütterliches Stamniguk.

Soviel über die Solmsischen OrigcneS . Mich nun auch auf die Geschichte
dieses Haußes einzulassen , würde ausser den Grenzen dieses Werks liegen . Ich

muß mich also auch hier nur auf einige Bemerkungen emschraucken , die sich auf

feine altern Verhältnisse gegen Hessen beziehen.

§ . XIII.

Fortsetzung.

Spatere Verhältnisse zwischen Solms und Hessen . Leztcres erwirbt von Solms

bas Amt Königsberg , die Lehenschaft auf Hohensolms , das Oefnungsrecht an

dieses Schloß sowohl , als an Braunfels , und erbaut den Hermann-
stein . Darüber entstandne Streitigkeiten und Vertrage.

Die Grafen von Solms hakten ihr Land gemutschart , das heißt , sie fassen

in ungetheilter Gemeinschaft der Schlösser , und theilten nur die Nutznießung.
An Streitigkeiten konnte es natürlicherweise bei dieser Einrichtung nicht fehlen.

Die verschiednen Linien haßten einander insgemein freundvetterlich noch mehr als

Fremde , und kam es zwischen den umliegenden Herrn zu Fehden , so standen sie
selten auf einerlei Seile . Auf diese Art arbeiteten die einzelnen Theile an dem

Verderben des Ganzen . Noch dazu hatten die Grasen von Solms an den Erz»

bischöfen von Mainz , und den Landgrafen von Hessen mächtige Nachbarn»

Neutral zu bleiben , war damals wenig Sitte . Das litte die Streitlust des

Zeitalters nicht ; auch suchte der Schwächere insgemein von dem gewaltiger»
Nachbar durch Burgmannschaftcn , und andere Lehen , oder durch Subsidien und

Dienste Vortheil zu ziehen , und ward dadurch in alle Handel desselben mit ver»

Hayl  a - O - S . 4 ». Aus beiden Urkunden solmsifchen Linie , sowie dessen Sohn Johanni . ,
folgt erstlich , daß die Agnes und ihr Gemahl die sich beide äicros äs Lxunlieiin zubenannten,
schon vor oder in d. I . 1285. verstorben war , zu ihren Nachkommen gehörten .,
und dann , daß Heinrich III . von der Burg.

Hess- Landesgefch. lll . Band . T
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wickelt , hatte aber nun auch das gewöhnliche Loos des Schwachem zu erwarten,

daß er , wenn Mächtige untereinander streiten , zulezt die Kosten tragen mußte.

Zwischen Mainz nnd Hessen war ein heftiger Streit über die Lehen Landgraf Jo¬

hanns entstanden , die Mainz als heimgefallen ansehen wollte . Erzb - Matthias

griff die Sache mit Gewalt an , warb sich den Graf Siffried von Witgenstein,

und einige Herrn von Itter durch Burgmannschafc zu Anhängern , und wußte

nun auch die Grafen von Solms ins Neß zu ziehen . Gr - Johann und Henrich

trugen diesem Prälaten 1323 ihr Schloß Hohensolms um 500 Pf . Haller zu

Lehen auf , öfncten ihm zugleich das Schloß gegen alle seine Feinde , besonders

gegen den Landgraf von Hessen , und sagten ihm gegen diesen sowohl , als .alle

andre , ihre Hülfe zu x̂ ) . Die übrigen Grafen von Solms genehmigten diesen

Lehensauftrag , vermuchlich gegen verhältnismäßige Theilnahme an den Sub-

sidien 2) ; nur die Königöbergischc Linie stand auf Hessischer Seite . Es war

schon zu Tätlichkeiten gekommen , als der Abbt von Fuld , in Hofnung einer

friedlichen Auskunft durch Aufträgen , eine Art von Waffenstillstand vermittelte.

Dieses Mittel schlug fehl , und nun mochte dem Gr . Johann v. Solms bei der

nahen Gefahr nicht wohs zu Muth seyn . Er sähe sich nach Schuß um , und

glaubte ihn darin zu finden - daß er 1326 seinen Ancheil an der Grafschaft

Solms dem Graf Gottfried von Sayn , dem damals vielleicht persönliche Eigen¬

schaften Gewicht gaben , zu Lehen auftrug . Eine Demüthigung solcher Art konnte

natürlicherweise den Agnaten nicht gefallen , auch gefiel sie dem Gr . Johanu

bald genug selbst nicht mehr , und er suchte Auskunftsmittel : aber der Graf von

Sayn , der dieses vorausgesehen haben mochte , war so klug gewesen , diesen

Antheil an der Grafschaft Solms gleich im folgenden Jahr ( 1327 ) dem teutfthen

König Ludwig aus Baiern , als Pfalzgrafen am Rhein , zu Lehen aufzutragen,

und wieder von ihm zu Aftcrlchen zu nehmen « ) . Der Krieg zwischen Mainz

Suäen . 6oä . vix ! . 1 . HI . x . 205 . erc . Solms im Allgemeinen geredet , obgleich Gr.

und 2,4 . Johann natürlicherweise nur seinen Antheil an
2 ) l . c . x . 2 ) 0 . erc . der Grafschaft zu Lehen auftragen konnte ; wie-

«) Fragmente zur Solms . Gesch. S . z6 . Z9. wohl ihm die Agnaten auch dieses Recht nicht
In den Lehciibriefcn wird von der Grafschaft zugestanden.
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und Hessen brach von neuem aus , dre Mainzer nahmen 1327 Giessen ein , wur¬
den aber bald darauf von dem Hessischen Prinz Henrich bei Wetzlar geschlagen.
Damals ( 1.328 ) soll eben dieser Prinz das Schloß Hohensolms zerstört haben ö) .
Das folgende Jahr stellte die Ruhe wieder her , und eö war gewiß ein Zeichen
des wiederkehrenden Vertrauens , daß jener Prinz , als nunmehriger regierender
Landgraf , den Gr . Johann ( 1332 ) in seinem mit Gr . Gcrlach v . Nassau über
Merenbergische Lehen entsianduen Streite zum Schiedsrichter wählte c) .

Um diese Zeit bereiteten sich neue Unruhen vor . Gr . Marquard IV . von
Solms - Königsberg hatte von einem Weibe niedrer Herkunft , wo nicht unehliche,
doch unstandömaßige Kinder hinterlassen , die mit einigen Bauerngütern abge¬
funden wurden cl) . Dessen Vaters Bruder , Gr . Philipp , wollte nun , nach
Recht und Billigkeit , in alle Rechte und Besitzungen seiner Linie allein eintreten,
fand aber hierin bei seinen Agnaten Widerstand . Wie die Solmsischen Schrift¬
steller versichern , kam cs darüber 1333 zu einem Vergleich , dessen Inhalt aber
sehr verschieden angegeben wird , und nur darin keinen Zweifel übrig läßt , daß
er dem Graf Philipp nachkheilig war e) . Stoff genug zu Familienhaß , und

k>) Kn och in Marburg. Beitr . S - Frag¬
menteS - Z7-

c) Band II . Urkdb . S - zre-
ct) Die Fragmente führen S . ivy . einige

Sprößlinge dieses wilden Zweigs , und zugleich
die Bauerngüter an , womit sie abgcfunden
wurden . Da diese Abfindung igzz . geschah,
so muß , die übrigen Umstande dazu genommen,
Gr . Marquard IV . erst kurz vorher gestorben
sepn . Es ist übrigens eben der Marquard,
dessen ich schon B i . S . 4 >9- als eines Ge¬
fangenen gedacht habe.

«) Nach Knvch a - O - S - ioi . soll der angeb¬
liche Vergleich v- I . iZZZ- dabin gehen , daß
Gr . Philipp den andern Lüsten BnrgsoimS und
dasGerichrDalheim , samnit dem, was sie sonst
käuflich an sich gebracht hätten , worunter das
Luembacher Gericht , die Dorfschasren aus der

Ulm und die halbe Vogtei Kölsch,Hausengehörten,
gegen eine Summe von z? Mark eigenthümlich
ohne weitere Gemeinschaft überlassen , und nur
die Landschaftauf derDill , Lemp , Aar und dsr
Kintz mit den andern Linien in Gemeinschaft be¬
halten solle. Nach den Fragmenten S . m . hin¬
gegen soll Gr -Philipp , vermög jenes Vergleichs,
sein ihm streitig gemachtes Theil der Grafschaft
Solms von seinen Vettern Johann und Bern¬
hard unter der Bedingung wieder erhalten,
daß er 602 minus 11 Mark bezahle , und ihnen
die Wiedereinibsung binnen drei Jahren frei
stehe. Es läßt sich also von diesem Vertrag,
che er vollständig im Druck erscheint , gar
nichts gewisses sagen - Er wäre in jedem Fall
gegen Gr . Philipp v. Königsberg , dem man
aut diese Art ohne alle Ursache das Erbe seiner
Linie entreissen wollte , zu schreiend ungerecht

T 2
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die Vettern ermangelten nicht , ihni immerzu neu - Nahrung zu geben / ) . Be-

sonders fiel ihm Gr . Johann beschwerlich . Soviel enger schloß sich Graf Philipp

an Hessin an . Landgr . Henrich HI . oder Eifirne nahm ihn tZgi zu seinem

Erbburgmann ans Marburg an , versicherte ihn seines Schußes , und beide

öfneken sich ihre Schlösser § ). Der Abbt von Fuld bestellte ihn in eben dem

Jahr zum Burgmann in Bingenheim /t) - Um dieser Verbindung einiges Ge¬

gengewicht zu geben , erniedrigte sich Graf Johann ( iZ4t ) zur Erneuerung des

LehrnauftragS seiner Grafschaft an den Gr . Gottfried von Sayn . Johann und

seine Agnaten ahndeten , weil Philipp einen erwachsenen Sohn hatte , den nahen

Ausgang seiner Linie zu wenig ; sie würden sonst ohne Zweifel mehr Schonung

gegen ihn gebraucht haben . Aber dieser einzige Sohn , Rcinbold , starb lZZo,

und nun wollte der Kinderlose Philipp sein Erbe lieber dem freundschaftlichen

Landgr . Henrich , als feinen gehaßigen Vettern zuwenden . Häusliche Noth

scheint ihn nicht dazu gebracht zu haben ; er war vielmehr , nach verschiednen An¬

käufen zu urthcilcn , ein guter Wirth i) . Aber die Bedingungen , auf die sich

Landgr . Henrich mit ihm einließ , waren zu einladend , waren zugleich auf die

künftige Versorgung seiner Gemahlin , Amene oder Mene , berechnet , die auf

.den Hintritt ihres Gemahls der liebreichen Pflege seiner Herren Vettern nicht

trauen mochte . Der Landgraf zahlte ihm für das Schloß Königsberg mit allem

und allzu nachtheillg gewesen, als daß man mit 4 Schilling Cölnischer zu vergüten ; Gr.
nicht glauben sollte, daß er hierin durch andere Johann hingegen sagt ihm in Rücksicht seiner
Bedingungen , z-B - den gleichenVerzichtaufdas Leute nichts dergleichen zu.
Schloß Königsberg, wenigstens einigermaßen °) Kn och a. O- S 106. FragmenteS . m.
schadlos gehalten worben. d ) 8 cd annar Llienr . Idckck. x . iy . 26.

/ ) In einer ungedrucktcn Urk. v. I . r ; g2. t ) Er handelte 1326. die zoa Mark Silbers
leistet Gr . Phil , gegen seine Vettern Johann und an sich, die Kön. Henrich seinen Bruderssöh-
Bernhard auf sein Recht der Herberge in der »en Marquarb uud Gerhard wegen geleisteter
Grafschaft Solms so langeVerzichi, bis er es von Dienste auf die Juden in Wetzlar angewiesen,
ihnen mit zooPf . Hällcrgclößthaben würde. In hatte , kaufte i ; zz von Jrmeiirraud von Bu-
einer andern macht er sich gegen Gr . Johann chenau ein Gut in Fncdcbernshausen , u. ig ;o..
verbindlich , im Fall seiner Knechte einer Gr . Jo - vvn Johann von Leun ein Gut in Holzbausrn,
Hanns Leute mit einer Kuh oder Hammel über- schoß scmein Vetter Bernhard Gttd ans den
griffe , ,die Kuh mit iz , den Hammel aber Zoll rn Werwrfvvr re. Fragmente S - m . rir ».
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Zngehör an Landen, Leuten, Gerichten und Gefallen, 2000 fl-, wreß ihm und
feiner Gemahlin eine lebenslängliche Leibrente von zoofl . auf die Städte Alsfeld
und Grünberg an , die leztere, nach des Grafen Tod, nach eignem Belieben,
indem Kloster Altenbnrg, zu Wezlar, oder zu Marburg verzehren könne; im
Fall sie Marburg zum Aufenthalt wählte, ward ihr ein bestimmter Hof zum
Eigenthum, mit dem nöchigen Brennholz, zngesagt; bei alle dem soll der Graf
Lebenslänglich im Besitz des Schlosses, und seines ganzen Zugehörö, verbleiben,
und dem Landgraf nur die Oefming frei stehn/»). Im I . 1353 wurde noch
weiter von beiden Contrahcntcn ein Burgfrieden über Schloß u. Thal Königs¬
berg verabredet, der noch jetzo zur Grenzfcheide dient l). Das Jahr darauf
starb die Gräfin Ametm Gr - Philipp trat zwar 1355 mit Lysa, Gr - Bernhards
von Solms Tochter, in die zweite Ehe, erzeugte aber keine Kinder mit ihr. Das
gute Vernehmen zwischen dem Landgraf und dem Grafen wurde, wie es scheint,
durch diese zweite Henrath nicht gestört; sie mag aber doch eine Ursache mit gewesen
feyn, warum Lgr. Henrich das Schl. Königsberg lieber noch bei dem Leben des
Grafen im Besitz haben, als bloßer Anwartschaft vertrauen wollte. . Es kam
darüber 1357 ein neuer Vertrag zu stand. Der Landgraf übernahm es, das an
die Dynasten von Falckenstein verpfändete Burg -Solms anszulöfen, und dem
Grafen u. dessen Gemahlin znzusiellen, ihnen noch weiter 1002 Gulden auSzur
zahlen, das Erbburglehen auf Marburg zu jahrl. io Marek Geldes fortgchen zu
lassen, und nimmt den Grafen zum Erbburgmann auf Königsberg an ; dagegen
soll das Schloß Königsberg, mit allem Zngehör, dem Landgraf zu gleicher Zeit
eingcräumt werden, und die, nach dem ersten Vertrag, auf Alsfeld und Grün-
bcrg angewiesene Leibrente wegfallen?/r). Gr . Johann v. Sayn leistete 1359?
auf alle Forderung auf die Grafschaft Solms , fo weit sie zu Königsberg gehört^

L) ä. Freitags vor Simonis er ludse . / ) d. IZ5; . in dis IHbisni ec Seb-Mi.inL
Die Urk. ist in der Solmsischen Deduetirn ge- Nl-nr. Er ist j„ Estors kleinen Schriften(deg
gen die Unterchanen auf der Dill und Lemp alten) DM . S .267, und in der eben erwähn«-
(Hkrborn i6;r. 4.) S . und in der nnten len Hessischen Dednction Beil. II. abgedruckt..
S - ie8- noc. N. anznftihrenden Hesscndarmstädt. m) Bandu. Urkdb. S >M ..
tOeduct. Beil. I. abgedruckt.
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Verzicht»). Ohne Zweifel.gründet sich dieser Verzicht auf den vorgedachten
Lehensaufkrag der Grafschaft Solms , den der Sayncr nicht auf das Königsberg
gische Anrhcil auszudehncn erklärt. Daß sich Landgr- Henrich sogleich in wirk¬
lichen Besitz des Schlosses fetzte, wird ferner ans einer ungedruckten Urk: v. I.
izöo erweislich, wodurch er den Ritter Joh . Merz Crifteln zum Burgmann
desselben aufnimmk. — Gr . Philipp erscheint 136z zum letztenmal, und muß
um eben die Zeit gestorben scyn: denn 1364 u. 1365 kommt Lysa in Urkunden
ohne ihren Gemahl vor, u. 1366 tritt sie mit ihrem Stammvetter, Gr . Johann
II . von der Burgsolmsifchen Linie, in die zweite Ehe 0).

Die bisher erzählten Verhandlungen konnten den Solmsischen Agnaten
nicht gefallen; man findet indessen nicht, daß es darüber zu Widerspruch und
Streik gekommen. Auf jeden Fall standen die Grafen in keinem Verhältniß mit
dem Landgrafen, das Freundschaft erwarten ließe. Graf Johanns I. ältester
Sohn , der unglückliche Fehdenritter Dietrich, von dessen Schicksalen ich vorher
(§. XI.) weiter geredet habe, soll, nach Solmsischen Nachrichten, dem Landgr.
Henrich 1349, also noch bei seines Vaters Leben, das Schloß Hohensolms
verpfändet, der Landgraf aber dasselbe, nachdem er die Agnaten dessen enkwältigt,
auf die von den Burgmännern verweigerte Huldigung, gänzlich zerstört habenp).

--) Ebendas. S . ;y; . g. verkommenden Namen von Neu - Hohen-
<,) Knoch in Marburg. Bcitr - S . 107. solms, und aus einer ungedruckten Urk. Landgr.

Fragm. zur Solms. Gesch- S . uz - Henrichsv.J -i ;? -, worin erGilbrachtRicdcseln,
x>) Knoch a. O- S . 54- beruft sich zum Volprachts scl. Sohn, und dieses Volperts an-

^Deweis auf ein Dvcument, und zugleich ausein dern Kindern, für Hohensolms, dasgebe-o-
gewisses Nvtamen: annoDoinini IVILLLXDIX. chcn ist, und das Land, das dazu gehört, 1212
äeüeucluin esc csüiuin Hvosolins. .Diese an- kleine Gulden schuldig zu sepn bekennt. —
gegebene Zerstörung reimt sich nicht sonderlich Droveer. Lnn,il. Irevii -. -st Ln. iz^z. erzählt,
mit dem zwei Jahre darauf erfolgten Lehens- IDläuinns Lechiexiscoxiis Drevironsis, xie-
tiuflrag des Schlosses an Hessen, oder man muß ris-zus D^n-iliis in koecku3 segne sociklscsm
der Versicherung der Fragmente S . rri rc. . sälciris , i-odelle cskeum, iu3k§
trauen , daß daS Schloß sogleich im folgenden «ins sstveicksns, kolo »cĉusvir. Hier ist aber
I . ig;o. von den Grafen wieder erbaut worden, wohl ein anderes Schloß/ als das .Solmsische
Daß dieses Schloß verschiedenemal zerstört wor- zu verstehen.
den, erhellt aus dem in der folgende» Anm. ,

/
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Ob unter dieser Pfandschaft eine andre mitbegriffen gewesen , nach welcher eben

dieser verschwendrische Dietrich dem Landgr . Henrich den dritten Theil aller Ge¬
richte , Leute und Lande verschrieb , die zu dem Schloß Hohensolms gehören,
oder ob diese Pfandschaft in spatere Zeiten falle , kann ich nicht entscheiden ; ich
weiß nur soviel , daß sie bei Dietrichs Leben nicht wieder abgelößt worden , und
daß sich auch nachher keine Spur von einer Einlösung findet <?). Was der

Zwietracht zwischen Solms und Hessen neue Nahrung gab , war die wieder auö-
gebrochne Fehde zwischen Mainz und Hessen . Erzb . Henrich war von dem Pabst
abgesezk worden , und Gerlach , ein gebohrner Graf v . Nassau , an seine Stelle
gekommen . Demungeachtel behielt der enisehte Prälat , der sich mit Gewalt zu
behaupten suchte , noch immer Muth genug , den Landgraf Henrich , denFreund
seines Gegners , zu bekriegen , erlitt aber iZ ^ obei Frihlar eine schwere Nieder¬
lage . Die widerwärtigen Linien des Solmsischen Haußeö hatten , vermöge ihrer

Verbindung mit dem Erzbischof , an der Fehde Theil genommen ; Graf Johann
I . von Burgsolms war sogar den Wehlarern , des Landgrafen Bundesgenossen,
in die Hände gerathen . Was blieb den Grafen anders übrig , als in Wegen

der Güte der Rache des Siegers auszuweichen ? Es kam lZZl  ein Vertrag zu

Stande , nach welchem Gr -Johann und sein Sohn Dietrich , die Grafen Henrich
und Otto , den Landgr . Henrich , und dessen Sohn Otto , zum rechten Gewerben
in ihrer Herrschaft zu Solms , in Schlössern , Land und Leuten aufnahmen , ihm
das Schloß Hohensolms zu Lehen auftrugen , u . die Oefnung dessen sowohl , als
des Schlosses Braunfels , gegen alle seine Feinde zusagten 7-) . Aber wie konnten

die Grafen dem Landgr . das Schloß Hohensolms lehnbar machen , das schon

(y ) B . II . Urkdb. S - irr . liefert den Ex- sem Pfandgeld auch die 600 fl. wieder abtragen
tract einer Urk. v-J . >364, nach wclcherLandgr. solle, um die er der Stadt drei Theiie der
Henrich diese Pfandgüter wieder der Sradt Gerichte und Güter verschrieben, die vor Zeiten
Wetzlar um 600 kleine Gulden wiederlöslich zu dem SchloßNeuen - Hohensolms gehörten. —
verkauft. In einer Urk. v. I . 1367, worin Graf Dietrich von Solms kommt nach dem I.
Ldgr. Henrich der Sradt Wetzlar die Schlösser 1366 nicht mehr vor , und ist , allen Umständen
Rönigsberg und wertoof um 4^00 kleine Gold- nach, um Liese Zeit gestorben. Fragmente S -zo.
gülden verpfändet , wird zugleich festgesetzt, ( --) B - II . Urkdb. S . 376.
Laß der Landgraf nach sechs Jahren neben die-
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ihre Väter an Mainz aufgetragcn ? Entweder hatte Mainz die Zahlungstermine

nicht eingehalten , oder die Grafen hielten sich , nachdem das alte Schloß zerstört

worden , in Ansehung des neuerbauten der vorigen Verbindlichkeit entledigt §) .

Landgr . Henrich konnte , nachdem er IZZ ? in den Besitz von Königsberg

gekommen , von jenen Rechten nähern Gebrauch machen . Die Perkinenzien des

Amts Königsberg , und des bei Solms verbliebenen Anus Hohensolms , waren,

sowohl ihrer Lage als Nuzniessung und andern Verhältnissen nach , so genau mit

einander verbunden , daß eine Theilung vielerlei Schwierigkeiten unterworfen

gewesen wäre . Hessen und Solms blieben also lieber in beiden Aemtern , nach

damaliger Sitte , in ungctheiltcr Gemeinschaft sitzen. Ein Vertrag v . I . 1372

giebt darüber einige nähere , den Umständen jener Zeit gemäße Bedingungen an,

lrägt ^aber den Abstand der Grafen von dem Landgraf in starken Farben auf.
Die Grafen Otto und Johann II . erneuern darin zugleich den Lehensauftrag deö

Schlosses Hohensolms , öfnen dem Landgrafen und seinen Erben alle Schlösser , die

sie entweder schon haben , oder noch gewinnen mögen ; wollen ihm in eigner Per¬

son gegen seine Feinde zu Hülfe ziehn ; ohne seine Einwilligung kein Schloß oder

sonst eine Veste erbauen , welches hinwieder auch der Landgraf in Ansehung ihrer

Grafschaft verspricht ; sollten indessen den Grafen die Schlösser Hohensolms und

Braunfels aus irgend einer Ursache abgehen , so soll ihnen der Land «r. vergönnen,

sie wieder aufzubauen , aber auch die Oefnnng von neuem frei haben ; endlich

sollen die Grafen , im Fall es von der einen oderandern Seitezu Klagen käme , von

Stund an vor den Landgraf reuten , und sich, in Entstehung gütlicherWege , dem

Ausspruch der Mannen , die er dazu bestellen würde , lediglich unterwerfen t) . Um
eben

L) Die Grafen machten wirklich nach dem e) Ich -Habe B . n . Urkdb. S >441. die dar-
I . worin der Lehensaufkrag an Mainz über ausgestellte Urk. der Grafen Abdrucken
geschehen, a» das Erzstift eine Forderung von lassen; in der mehrgedachkcnSolmflschen De-
,4co fl- (Fragmente S >zz.) , und da diese nicht duction gegen die Uucerthanen auf der Dill und
befriedigt wurde , so mochten sie sich auch von Lein» S . 41- findet sich der gleichlautende Ge-
rhrer Seile an den Vertrag nicht gebunden gcnbrikfLandgrafHenrichs , und seines Vetters
halten . und Nachfolgers, Hermanns.
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eben die Zeit entstand der berüchtigte Sternerbund, der Hauptsächlich gegen den
Landgr. Hermann gerichtet war. Die Grafen Otto und Johann mußten nun als
Vasallen, und jenem Vertrage gemäß, für Hessen streiten, waren glücklich
darin, und machten viele, und darunter angesehene. Gefangene. Einige der.'
selben ließ Gr . Johann II. 1373 vor Weßlar enthaupten, andre aber, namentlich
zwei Grafen von Kaßenellenbogen, Gr . Henrich von Nassau, Reinhard Herrn
zu Westerburg re. ließ er, ohne Vermissen des Landgrafen und feiner Bundes-
verwandten, heimlich aus dem Gefängniß entkommen re). Dem Landgr. und
seinen Verbundenen, denen auf diese Art ein gutesLöfegeld, oder andre vortheil-
hafte Bedingungen cntgiengen, konnte diese Treulosigkeit nicht gefallen; und, da
Gr. Johann II . bald darauf öffentlich auf die Seite der Stcrncr trat , so hielt
sich auch Hessen an den vorigen Vertrag nicht mehr gebunden. Landgr. Hermann
legte eine halbe Stunde von Weßlar das nach seinem Namen benannte Schloß
HermaNllsteiN au, ohne Zweifel in der Absicht, um auf der einen Seite nöti¬
genfalls die Stadt Weßlar nach Befinden entweder soviel kräftiger unterstützen,
oder im Zaum halten zu können; auf der andern, um den Grafen von Solms ,
und Nassau ein warnendes Schreckbild in der Nähe zu zeigen. Die Grafen,
die sich die Absicht wohl zu erklären wußten, geriethen darüber, wie leicht zu
denken, in große Bewegung; sie sahen ihn als vertragswidrig an , als wider¬
rechtlich innerhalb ihres Territoriums, oder doch innerhalb der Gemeinschaft
erbaut. Es kam zu Auflauf und Kriegen. Landgr. Hermann gab zwar 1377,
vermög einer, durch den teutfchen Hochmeister von Hayn , und mehrere Grafen
vermittelten Säue , ein Aussträgalgericht zu, nach dessen Ausspruch er den Bau
des Hermannsteins entweder einstellen, oder fortseßen wollen) : aber in einem andern
Vertrage 1379 entsagten die Grafenv. Solms aller weitern Einsprache; der Berg,

«) Knocha.O.S .65  rc. FragmenteS . 58. ein Versehen, wenn der, sonst zuverläßige,
r,) ä. IZ77- Lexka sei?, xrox. ante Lsrelto- Herr Geh. Leg. Rath Arnoldi  Nassau-Oran.

loinei -4xok. Die Urk. ist in der vorgedachtenGesch. Th. I. S - Z4- den Bau des Hermann-
Svlmstsche» DeduktionS . 45- vollständig ab- steinS ins I . irr6. setzt, und dem Landgr. Her¬
gedruckt. Ob dieses Austrägalgericht wirklich mann von Thüringen zuschrcibt.
zu Stand gekommen, weiß ich nicht. — Es ist

Hess. Landesg. m.Band. U
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und das darauf erbaute Schloß Hermannsiein , soll dem Landgr . Hermann und

seinen Erben auf immer eigen seyn ; die Grafen verlangen nicht den geringsten

Antheil daran ; der Landgraf mag es nach Belieben , und ohne Hindersahl aus¬

bauen ; dagegen erlaubt ihnen dieser , an dem Fuß des Berges ein Thal oder

Dorf , mit einer verwahrten Burg , anzulegen , die beide Theile gemeinschaftlich

bauen und besitzen sollen m) .

In diesem Zustande blieben die Sachen gegen hundert Jahre . Endlich

war Graf Otto von Solms so glücklich , hierin eine Veränderung hervorzubringen.

Er wußte es , ich weiß nicht , durch welchen Zusammenhang , bei Landgr . Henrich

IV . dahin zu bringen , daß ihm dieser 1468 einen ansehnlichen Theil des Amts

Königsberg , nemlich die auf der Dill gelegne Dörfer NiedergirmS , Altenstedten,

Aslar , Berghausen , Werdorf , Eringshausen , Dilheim , Duphausen , Eaßen-

furl und Odingen , die auf der Lemp gelegne Dörfer Cölöhause » , Breidenbach,

Bechlingen , Dreiöpach und Nieder -Lcmpe , sammt den Dörfern Mohlheim

und Lohr , zu feinem Theil , so wie er sie bisher mit dem Graf Otto in Gemein¬

schaft , oder als eigen , besessen , ausserdem auch das halbe Schloß Hermannstein,

mit der Hälfte seines ZugehörS , zu rechtem Maunlehen erkheilte cr). Graf Otto

kam gleichwohl nicht zum Besitz des halben Schlosses Hermannstein . Lgr. Hen¬

rich haue dieses Schloß schon zwei Jahre vorher ( lg .66 ) an Ludwig von Muders¬

bach um 700 fl. verpfändet ^ ) , von dessen Wlkkwe es 148 t Johann Schcnck zu

Schweinsberg , damaliger Hofmarschall des Landgrafen , mit des Landgr . Bewil¬

ligung , um i.ooo fl. an sich lößte .. Einige Jahre darauf kam Gr . Otto in Be-

-<>) <1 ii7Z . am Donnerstag vor dem heit. «-) ä. 1468. vff Montagk Sanct Marens,
Christistage. Man findet diesen Vertrag in des heil. Eoaiig. Dieser Lehenbrief ist in der
her vorgebachtcn. Solms . Deduci . . S - 47. . und. vorgedachten Svlmfischen Deduckion S . 52.
ui der unten ->oe anznführenden Deduckion und 148. abgedruckt.,
gegen die Schenken von.Schweinsberg -S > >5yr -V ) Doch hatte schon' der Vat -ev dieses Lud-
Das . Dorf , das Hessen- und Solms gemein- wigö, Daniel , von Mudersbach , dem -Landgr.
schaftlich erbauen und besitze» wollen, soll, wie rao fi. auf -den Hermanstein vorgeschoffen, die
Manangiebt , das jetzige unter demHermaunstcin »Mn der Sohn gleichfalls gut behielt, noch dazu
liegende Dorf Mollenheil » seyn; . die Burg stnler dev Bedingung , daß diese 200 fi. in zr
aber ist nie zu Stand gekommen. Jahren riecht wieder eingel'ößr wer-de» sollen^
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wegung , und nahm vermöge des vorgedachten Lehenbriefö , die eine Hälfte des
Schlosses in Anspruch . Johann Schenck berief sich zwar unter andern darauf,
daß der Graf nie im Besitz dieses Schloßantheils gewesen , daß er das Schloß
erkauft , und mit dem ganzen Schloß belehnt worden ; Landgr . Wilhelm der
jüngere , Henrichs Sohn , versprach ihm auch 1486 , ihn bei seiner Pfandschaft
zu handhaben ; indessen fanden doch beide Theile den Weg der Güte rarhlicher.
Churfürst Philipp von der Pfalz vermittelte 1489 einen Vergleich , vermittelst
dessen Gr . Otto von Solms die Hälfte des Schlosses zwar von Hessen zu Lehen
nehmen , aber sie wieder dem Johann Schenck und feinen Erben zu Aftcrlehen
reichen solle 2). Lgr . Wilhelm belehnte darauf , diesem Vergleiche gemäß , den
Johann Schenck und dessen Nachkommen , nach deren Abgang aber den ganzen
Stamm der Schencken v . Schweinsberg , mit dem halben Theil des Schlosses,
-ohne der Wiederlöslrchkeit weiter zu gedenken , und wieß ihn zugleich an , die
andre Hälfte von dem Gr . Otto von Solms zu Asterlehen zu nehmen . Auf diese'
Art wird es noch jetzo gehalten ; doch sind darüber zwischen den Grafen v. Solms,
namentlich der heutigen Fürstl . Braunfelsischen Linie , und den Schencken man¬
cherlei Streitigkeiten entstanden . Jene wollten den Schencken V0N HekMüNN-
stelN , wie sich jezt eine Linie der Schencken von Schweinsbcrg benennt , ausser¬
halb des Schlosses keine Jurisdiction , in den Wäldern keine Jagd , und in der
Dill keine Fischerei erlauben , worüber von beiden Seiten Deduktionen gewechselt
worden u ) . Die Schencken werden indessen von Hessen - Darmstadt bei ihren
hergebrachten Gerechtsamen gehandhabt.

2 ) L. 1489. Sambstags nachkili -wi . Landgr.
Wilhelm der jüngere nahm , als Vertreter Jo¬
hann Schencks , an dem Vergleich Theil.
Vergl . die folg . Anm.

a ) Gründlicher Bericht — Herrn Wil¬
helm Grave » zu Solms re. ober Hermanstcin
wider und gegen die Schencken von Schweins¬
berg. Darinnen ausgefiihret , weine die Hohe,
Mittel vnd Nidrige Obrigkeit lampt allem

was derselben anhängig , vnd auch
die Jagten vnd Fischcreyen , im Mölnheimcr

zuständig vnd Zugehoeren , vnd daß
der Hermanstein in Mölnheimcr ä -/r , ice ist
gelegen Gedruckt im I . i6zi . 4 . Diese De¬
duktion geht mit der mehrerwähnten Solmsischen
Deduktion gegen die Unlerthanen auf der Dill
n»d Lemp in einer Seitenzahl fort , liefert
aber gleichwohl die vorangefübrken Urkunden,
und viele andere , von neuem.

U 2
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Landgraf Philipps des Großm . Gefangenschaft regle bekanntlich alle seine

Widersacher auf . Wer je an Hessen Klage zu haben vermeinte , suchte diesen

bequemen Zeitpunct zu nutzen , um bessere Bedingungen auszubrmgen . Unter

diesen war Graf Reinhard von Solms einer der feindseligsten . Er zeigte diese

Gesinnungen , da er damals in Kaißerl . Militairdienftm stand , bei der , von dem

Kaiser bedungenen , Demolirung der Vestungswcrke zu Giessen ö). Sie konnten

indessen dem Landgr . nicht so gefährlich werden , als ein Vertrag über die Hessi¬

schen Gerechtsame in den Aemtern Königsberg und Hohensolms , den der Graf,

vermittelst einseitiger Vorstellungen an den Kaiser , wahrend der Gefangenschaft

des Landgr . zu erzwingen wußte . Der Landgr . hielt sich aber eben daher nach

seiner Erledigung nicht mehr daran gebunden , und der Graf mochte eben so

unthunlich finden , ihn durchzuscßen . Es kam darüber d. 14 Aug . 1555 ein

Vergleich in Cassel zu Stand , nach welchem Gr . Reinhard jenem Vertrag ent¬

sagte , und von dem Landgraf die Summe von 7000 fl. annahm c). Beide

Theile verabredeten zugleich , die vorhandnen Irrungen nach und nach durch

Deputaten zu vergleichen . Dieses geschah wirklich . Es wurden in den Jahren

1568 , 1569 , 1571 , 1580 , 1586 über mancherlei Irrungen Verträge ge¬

schlossen , sie gehen aber zu sehr ins Detail , und hängen zuviel mit den dama¬

ligen , seil der Zeit sehr veränderten , innern Verhältnissen beider Aemter zusammen,

als daß sie den Geschichtschreiber intereffiren könnten r/) . Nur der ReligionS-

punct macht hierin eine Ausnahme « Beide Aemter hatten die Lutherische Religion

angenommen ; Hessen übte daher , gemeinschaftlich mit Solms , die Episcopal-

rechte darin aus . Durch einen d. 29 Der . 1571 . zu Marburg geschloffenen

Vergleich wurde unter andern festgesezt , daß die Inspektion und Visitation der

Die Schencken setzten jener Solmsifchen De- wie ich sie, v. I 1466. 0», angeführt habe, mir
ductivn eine andre entgegen: Gründlicher Ge- mehrern andern abgedruckt,
genbericht der — Schencken z» Schweinsperg L) Dilich  Hess. Chron- Lck. .in . 1617.x. zis.
Evbschenken zu Hessen gegen — Herrn wil - « ) Dieser Vertrag ist in der unten Anm. K.
Helmen, Graffen zu Solms rc. Marpurg 16Z1. 4. anzuführenden Deduct - Beil . 14. III . abgedruckt.
Hier findet man alle den SchenckifchenBesitz I. c. im Text S . 4. findet man die Rü¬
de» Hermansteins betreffende Urkunden, so finken derselben angeführt.
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Kirchen und Kirchenkasten , so wie die Abhör der Kirchen - und Baurechnungen,
durch beiderseitige Superintendenten geschehen , die Ehe - und Appellakionssachen
aber in geraden Jahren zu Marburg , in ungeraden zu Solms angebracht , und
bis zum Spruch verhandelt , daö Urtel selbst hingegen von beider Herren Rathen
gefaßt , und dann in beiderseitigem Herrschaftlichen Namen ausgesprochen und
vollzogen werden solle e) . Hessen hakte dabei , als der vornehmste Gemeinsherr,
das Direktorium hergebracht . Nach langen Jahren half endlich ein Hauptver¬
gleich den meisten dieser Streitigkeiten auf einmal ab . Vermuthlich trug der
dreißigjährige Krieg das seinige dazu bei. Man wollte durch Irrungen dieser
Art das Unglück desselben nicht vermehren , und kam deswegen d. zo Oct . 1629
in Rücksicht des ipolitischen Zustands beider Aemter über eine völlige Theilung
derselben überein . Dem Hessen - Darmstädtischen Haust wurde das Amt Königs¬
berg , dem Solmsischen das Amt Hohensolms , jedem mit allen Hoheitsrechten,
eingeräumt . Zu jenem wurden die Dörfer Naunheim , Waldgirmes , Francken-
bach , Ober - Weidbach , Nieder - Weidbach , Bischoffen , Roßbach und Wist-
bach ; zu dem Amt Hohensolms die Dörfer Altenkirchen , Altcnsiädten , Blaß¬
bach , Ober - Lemp , Bermel , Erda , Ahr und Mudersbach gerechnet . Allediese
abgckheilke Dörfer und deren Zugessör sollen gesamter Hand durch Grenz - und
Marksteine geschieden , und desfalls eine gute billige Grenzrichtigkeit unnachläßig
gemacht werden / ) . Zugleich wurden durch einen besonder « Abschied Kirchen,
Schulen und Geistlichkeit , und was derselben anhängt , von dieser Theilung
gänzlich ausgenommen ; diese sollen vielmehr in dem bisherigen Gemcinschafrs - -
stand zu ewigen Tagen erhalten werden , so daß cö bei irgend einer anmaßlichen
Neuerung jedem Theil freistehen soll , die Theilung des Territoriums wieder
sufzuheben , und in die vorige Gemeinschaft zurückzutrelen § ) . Das Direkto¬
rium in Kirchensachen mußte dem Hessischen Hauß auch in Zukunft soviel eher

, ) l. c. Bell. IV. Sie ist aber vor einigen Jahren durch gütlichen
/ ) Solms hat sich zu dieser VertragsmLßi- Vergleich zu Stande gekommen.

genGrenzberichtigung nie geneigt finden lassen, ° ) Der ganze Theilungsverrrag ist I- c,
so sehr auch der Gegentheil darauf gedrungen: BeU. XXi. abgedruckr.

g
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verbleiben, da das Grast. Hauß Hohensolms ums I . 1623 die Reformirte Re¬
ligion angenommen, die Uncerkhanen beider Aemter aber der Lutherischen zugelhan
sind; es ist auch, da Hohensolms diesem sowohl als andern Rechten widersprach,
neuerlich unterm 16. Mai iZov von dem Kaisern und Rckchökammergericht zu
Wetzlar ein obsieglicheS Urtheil dahin erfolgt--daß das Oireotoi-iurir in Ineris
«st eccleliaüiLig in dem Amte Hohensolms dem Fürstl. Haus,Hessen.'Darmstadt
»allein znstehe, und daßelbe bei dem bisherigen Besitze in Ansehung der Diöpenr
»sationsfalle zu concurriren, zu handhaben, auch soviel die Mitaufsicht über alle
»Pfarr- und Schulgücer bereift, das Haus Hohensolms ohne Concnrrenz des
»Hauses Hcssli.Darmstadc keine Veränderungen vorzunehmen befugt seyn/e). "

Zu andern Mishelligkeiten zwischen Hessen und Solmö gab der nahe bei
Laubach und Grunberg gelegne Flecken Freyensthen Zlnlaßr). Dieser Flecken
lag, wie Laubach selbst, an der äußersten Grenze der alten Wctterau )̂ , und

/-) Dieser Streitgabc von Hessischer Seite zu und L . p . H. auch Hgr- H. S . L. O. Wetzlar
folgender Deductien Anlaß: Beurkundeter ,7; ; .
Recdts- Beweiß der dem Hochfurstl. Hauß L) Band II. S - 4)4- nor. u. 50z. not. <1.
Hessen- Darmstadt In dem Gräflich - Hohen - Freiensehen, oder wie andre wohl besser schrei-
Solmischcn Sogenannten Ober -Amt Hohen - ben Freie, >ssen , hat seinen Namen von einem
Solms zuständigen Mit- Landes - Fürstlichen durch seine Gemarkung fliegenden Wasser, die
Hoheit in geistlichen Sachen , nebstBeylagen - See ober Sehen genannt , das auch den aus-
.4ouoz74 «. Diese wohlgerathene Ausführung gegangenen Orten , und jetzigen Wüstungen
hat den damaligen Regierungsralhv. Tannen- Trukensehen, Bvumenschen, und Obernsehen
gießcr in Giessen, nachmaligen Cassel- Geh. ihre Benennung gegeben- Der unterscheidende
Rath und Staatsminister , zum Verfasser. Es Namen Freiensehcn gründet sich ohne Zweifel
wurde ihr, angeblich aus bloßem Privatantricb, auf die besvndre Freiheiten, und Vorzugsrechte,
entgegengesetzt: Gründliche Erörterung , daß die er von alten Zeiten her vor den andern Orten
nach geschehener gänzlichen Landestherlung hatte. Dagegen trägem sich Spötter in der dor-
riniges cc>,-te, , !t6, ialrecht weder in geist- tigen ganzen Gegend mit der lustigen Tradilioij,
noch weltlichen Sachen statt haben könne ; daß die Frcienseher vor alte » Zeiten , alsein
bey Gelegenheit der zwischen dem Hochfürstl . Kaiser bei ihnen übernachtet, die ganze Nacht
Hauß Hessen - Darmstadt , und Hochgrafl . durch die Frösche»ihrer See mit Hebeln und
Hauße Solms - Hohensolms rn denen Aem- Stangen fleißig beunruhigt , damit sie mit ihrem
tern Königsberg und Hohensolms, obwalten - Geschrei den Kaiser nicht in seinem Schlafe
den Streitigkeiten - Zur Nachricht des stören möchten, und diese Sorgfalt habe dem .
entworfen von I . Srambusch , I . V. D. Kaiser so wohl gefallen, daß er dem Orte zur
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mag ' ursprünglich zu den vielen in der Wetterau zerstreuten Reichsdomänen gehört
haben , welche die Kaiser , nach dein Ausgang der alten Wetteramschen Gau-
grafen , durch besondre Reichövögte , späterhin durch die Landvögle der Wetterau,
verwalten ließen . Wie Laubach mit seinem Zugehör an die Herrn und nachherige

^Grafen von Hanau gekommen , ob durch Kaißerliche Schenkung , oder Kauf
und Hcurakh , weiß ich nicht )̂ . Genug , die Herrn von Hanau waren schon
zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts im Besitz des Schlosses Laubach , und
der dazu gehörigen Dörfer , worunter auch Freiensehen gehörte r/r) , ob es gleich
mit den übrigen Orten in ganz verschiednem Verhalmiß stand . Landgraf Otto
von Hessen bescheinigt in einer merkwürdigen Urk - v . lZiL das vor ihm abgelegte
Zeugniß benannter , größtcntheils Adlicher , Schössen zu Grünbcrg , nach welchem
die angesehensten und ältesten Anwohner von Freicnfehen in ihrer Gegenwart
eidlich ausgcsagi , daß sie den Herrn v. Hanau weiter nichts , als jährlich z Mlrr.
Hafer nach Laubach zu liefern , und 15 Tage lang Dienste daselbst zu leisten ver¬
bunden seien ?r) . Ulrich II . Herr von Hanau räumte IZZI seinem Tochlermann,
Philipp Herrn von Falckensiein , Burg , und Stadl Laubach , mit Gerichten und
Dörfern , so lange als Aussteuer seiner Gemahlin unterpfändlich ein , bis er
oder feine Erben sie wieder mit 2500 st. abgelößt haben würden 0). Diese
Pfandschaft verwandelte eben der Ulrich II . 1341 gegen seinen Tochtermann und
Enkel , um einen Kaufpreis von 5240 Pf . Heller , in einen ständigen Erbkauf ^ ).

schuldigen Dankbarkeit den Namen Frcienseheir vill ».leiuxer xer iu vltts I^ udscti
gegeben. esle lledesuc coulrirnri . — Du 6los-

H Aus der MünzenbergischenVerlaffenschaft ksr. erklärt guiuäeus durch 4-srium 1; äieruu :.
darf mans nicht herleitcn , weil die Herrn v. 0) B - tt . Beil . zry . S . zz8>.
Hanau lauge »er diesem Erbfall im Besitz von x) Ulrich II. Herr zu Hanau stellt am St.
Laubach waren . Verg ! die folg. Anm. n . u. x. Nicolans Abend (; Dec.) iggo , mit Einstim-

m) S die folgt Anm. n . mung seiner Gemahlin Agnes , seinem Sohn
Die Urk. ist in der unten anzuführenden. Ulrich IN- eine Vollmacht ans , auf immer und

HeffentDarmstävk. Dcdueilv 'n v. 1750. BeiÜM . erblich zu verkaufen, „ unser Burg und Dorf
abgedruckr. Das Weisthum war : guollvills „ Laupach , und die Dörfer und Gerichte, die

>le iure uou reuest ^ lus kervire „dazu gehoeren , Hberii -Lanpach , Engelnhu»
uobiti viro 60 I/auaVv, inti SliAuRs srnils iu „ skn, Lartcnbach, Flemlingen , Slochusin,
»lidus ruskäris sveuse er gndä vicsul cle ixks „ Geselsdorf , Frtrensihin , CrurenfrhiN, Bon-
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Von der Zeit an blieb das Schloß Laubach bei den Herrn v. Falckcnstein : aber

dieses Hauß gieng iZly in männlichen Erben aus , und nun fielen in der Erb .'
vcrtheilung unter andern Lieh , Laubach und Hungen , mit ihrem Zugehör , den

Gräflichen Brüdern Bernhard und Johann v. Solmö , als Söhnen einer Falcken-

steinischen Tochter , zu y) . Auf diese Art gieng nun auch Freiensehcn , als Zu¬

gehör dcö Schlosses Laubach , auf die Grafen von Solms über , und von der Zeit
an hört man mehr von ihm . . Der Flecken erkannte zwar die Grafen von Solms

auf eben die Art , wie feine bisherigen Einhabcr , für seine Erb - und Gerichts-

Herrn , Harke aber , vermurhlich in der Eigenschaft einer ehmaligcn Neichsdcmäne,

vielerlei Freiheiten und Rechte hergebracht , die er , wie billig , auch unter dem

neuen Herrn zu behaupten strebte . Für diese Freiheiten spricht schon das vorer¬

wähnte Zeugniß Landgraf Otto ' S : es bcweißt aber auch zugleich , daß Hessen

schon damals in gewissen Rechtsverhältnissen gegen Freienfthen stand : wie hätten
sich sonst die Schöffen zu Grünberg , und der Landgraf selbst , bei seinen Frei¬

heiten inreressircn sollen ? Diese Rechte kamen nicht eher näher zur Sprache , als

nachdem die Grafen von Solms die ihrigen allmählig auözudehnen suchten : denn

nun machte Hessen , das ohnehin auch von Seiten mehrerer Leibeignen , die es
in

„mcnsehi 'n , Obernschin ) Wartmanshuscn , gar nicht genannt werden , wirklich zu Stand;
„Germanshusen , Steynbach , Ruthartshusen , der Vater ließ den Verkaufsbrief in seinem
„Lüsendorf , Cremanshuscn , Guntherskirchc », Namen aufsetzen , und der Sohn giebt in einer
„Niderenhindcrna , Oberenhindcrna , Aeim - besonder » Urk. seine Einwilligung dazu . Man
„Hartshusen , Selbach , Hurles , Wpnden , findet beide in den unten angeführten Dcductiv-
„Gersrode , Lnternbach und Ruprechtsburg , ncn , ich habe aber , weil dergleichen Schriften
„und darzu zwo und siebenzig Marck Pfennige nicht in jedermanns Händen find , den Kauf-
„Geldes !c- — und ' je von dem Hauß in den briefB - H - Beil . Z45- S . ; ; z . wieder abdrucken
„vorgenannten Dorfen , die wir und unser lassen. Uebrigens erhellt aus der angef . Voll-
„Aldern herbracht haben , ein Fastnacht - macht , daß dje Herrn von Hanau damals schon
„Hunrc . " Solms . Deduct . Fug - und Boden - von alten Zeiten her in dem Besitz von Laubach
lose Unfugsbefchuldrgung Beil . VH . Im waren.
folgende » Jahr kam darauf der Verkauf an ( ? ) s. den Looszettel in Vuäen . 6oä . vlxl.
Philipp Herrn von Falkenstein , und dessen N . v . x . 887  rc - , worin jene Orte als Theile
gleichgenannren Sohn , die in jener Vollmacht des Licher Drittheils genennt werden.
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in Freiensehen hatte , dabei ittteressirk war , von seiner hergebrachten Schußge-

rechtigkeit Gebrauch , und errheilte den Einwohnern , auf ihr Ansuchen , von dem

Jahr 1458 an bis auf die neuesten Zeiten besondre Protectionsbriefe . Kaiser

Karl V . bestätigte und erneuerte dem Ork 1525 sein altübliches Siegel , nahm

ihn auch lZ5Z noch weiter in seinen besondcrn Schuß auf , und beide Privilegien

sind von den folgenden Kaisern hintereinander bestätigt worden . Gr . Reinhard

v. Solms - Laubach , als ein erklärter Feind des Hessischen Haußes , blieb unter

allen am wenigsten zurück , sich die Gefangenschaft Landgr . Philipps des Gros-

mükhigen zu Nutz zu machen ; er nöthigte 7548 die Einwohner von Freiem

sehen , ihre bisher behauptete Vorrechte sowohl , als den Hessischen Erbschuß

abzuschwören . Nun hatte zwar das Reichskammergericht zu Speier , mit Be¬

seitigung jenes erzwungenen Vertrags , den Grafen 1554 wieder in den Weg

Rechtens verwiesen : um aber doch den unaufhörlichen Klagen über die Hessische

Schnßgerechligkeit endlich ein Ziel zu setzen , willigte Landg . Philipp der Gros-

müthige in eben dem I . 1554  in ein Compromiß auf den Herzog Joh . Friede,

von Sachsen -Weimar den Jüngern . Hier wurde die Sache 16 Jahre lang ver¬

handelt , und nachdem die Acten nach Tübingen verschickt worden , endlich 157c»

dahin erkannt , daß Hessen die Schutzgerechrigkeit hergebracht habe , also auch

dabei , als bei einem Nebenschuß , der Solms an seinem ordentlich von ObrigkeitS

wegen gebührenden Schutz keinen Abbruch lhun solle , zu belassen sei. Hessen

wollte sich dieses Laudum , nach der Auslegung , die Solms davon machte , nicht

gefallen lassen , und ergrif die Appellation an das Reichskammergericht zu Speier,

verfolgte sie aber doch nicht weiter , weil cs jenen Spruch , bei näherer Erwägung

der Tübinger Entscheidungsgründe , seinem Schußrecht nicht so nachcheilig fand,

als eö Anfangs geschienen hatte . Aber Solms glaubte nun in seinen Forderung

gen gegen die Freiensehner noch ungebundner zu seyn ; die Klagen der lezrern über

Bedrückungen aller Art nahmen kein Ende , es ergiengen von Seiten des ReichS-

kammergcrichtö Mandate über Mandate , bis es endlich , da das alles nicht fruch¬

ten wollte , lüzg den Landgr . Georg II . von Hessen selbst aufforderle , die Freien-

sehner , in Kraft seines Schutz - und Schirmrechtö , bei ihren Gerechtsamen zu

Hess. Landesg. m . Band . X
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haben . Der Landgraf zeigte darauf mehrern Ernst , bot aber doch seine Vermitt-
lung an , und brachte endlich unterm 29 Mai r6z9 einen Vergleich zu Marburg
dahin zu Stand , daß die Gemeine Freiensehen die Grafen von Solms - Laubach
für ihre alleinige Obrigkeit erkennen , ihnen Erbhuldigung und andre Schuldigkeit
leisten , hingegen die Grafen die Gemeine zu Freiensehvn bei ihren Rechten,
Gerechtigkeiten , Freiheiten , Herkommen , Annehmung der gemeinen Diener,
als Bürgermeister , Heimburger , Baumeister , Glöckner , Schüßen und Hirten
geruhig lassen und schützen , die von der Gemeine erwählten Verwalter der Kirchen-
und Gemeindgüter , Zinßen und Gefalle in Einsammlung und andern ihnen
gebührenden Verrichtungen nicht hindern , keine Rechenschaft der Administration
von ihnen fordern , und sich der Abhörung ihrer Rechnungen nicht anmaßen sollten,
es müßte dann die Gemeine selbst über ihre Diener und deren Verwaltung klagen,
oder die Herrschaft Solms - Laubach hinreichenden Argwohn und Anzeige haben,
daß mit den gemeinen Gütern nicht gehörig umgegangen werde ; auch wurde die
Gemeine von ungemeffenen Frohndiensten frei erklärt , und jeder Bespannte nur
zu einer jährl . Holzfahrt nach dem Schloß Lanbach verpflichtet rc. Diesem Ver¬
gleich ward unterm ZO Mai des nemlichen Jahrs ein andrer über die Hessische
Schußgerechtigkeit beigcfügt , worin das Weimarische Laudum von 1570 der¬
gestalt bestätigt wurde , daß Solmö - Lanbach jenes Schutzrccht förmlich anerkannte,
dasselbe künftig weder zu bestreiken noch zu kräncken versprach , und die Einwohner
zu Freienschcn zu Erlegung des jährlichen Schutzgclds an Hessen - Darmsiadl
sogleich angewiesen werden sollten rc. Demungeachtct fanden die Freienseher
unaufhörlich Ursachen zu neuen Klagen ; Solms sah jeden Widerspruch von
ihrer Seite für Widcrsezlichkeit und Verhalsstarrigung an , suchte das anerkannte
Hessische Schutzrecht , zwar nicht mehr an sich in Abrede zu stellen , aber doch
auf alle Art zu beschranken , und erlaubte sich desfalls einen Absprung von dem
Neichskammergericht an den Reichshofrach , und von dem Reichshofrath wieder
an den Reichstag . Die Sache schlng zu neuen Processen aus , und von beiden

Seiten erschienen in den I . 1725 — 1752 Deduktionen , im Druck , die ich in
der Anmerkung näher bezeichnen werde r-).

x
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Ich übergehe andre Verhältnisse , in welchen Hessen rDarmstadt ehmals
mit dem Solmsi/chen Hauß in Ansehung der Aemter Butzbach und Cleeberg
ste.nd. Die erstern sind dadurch aufgehoben worden , daß Sosins - Braunfels
1741 seinen Ankheil an Schloß und Amt Buhbach an Hessen verkaufte , dis
andern dadurch , daß Hohensolms in einem Haupkvertrag von 1648 sein Sechs«
theil an Cleeberg an Hessen abttat . Ich werde von beiden noch besonders reden.

Zu Erläuterung dessen, was ich bisher gesagt habe , hänge ich eine Stamm¬
tafel der ältern Grafen von Solms an : ich habe aber in den später,, Stamm«
reihen manches allein aus Treu und Glauben der Solmsischen Schriftsteller , die
aber doch den Gebrauch der Solmsischen Archive halten §) , annehmen müssen.

(c ) Von Seiten der Frepensehner erschien: term Schein Laiserl . Privilegien v .1 . 152; —
Abdruck Rayserlicher , auch bis hieher ihrer — Salms - Laubachischen
deshalb — ergangener ManäatoT-um etluäi - Herrschaft gleichsam Hohn zu sprechen , und

— des FleckenFrepensehen dem fchulvigsten Gehorsam sich zu entziehen
eo, - t , a die Herrn Grasten von Solms - Laubach . getrachtet haben . 174 ; . Darauf erschien von
172; . Ferner , als Solms -Laubach von dem Hessen-Darmstädiischer Seite , eine von dem
Aeichskammergerichl a» den Reichshofraih ab- damaligen Regierungsrath in Giessen, nachher
sprang , dessalls aber von letzterm 174- ein Hessenkassel. Staatsminister 'v. Cannegießer
widriges Urtheil erhielt , und daher reoursur » aufgesetzte: 2lusfiihrliche Erörterung des dem
sä Loinftis ergrif : Unfug des Aec»r/u § aä Hochfürst !. Hauß Hessen - Darmstadt über

etc. Giessen 1744- Von Solmsischer den Flecken Freyensehen zustehenden Schutz-
Seite erschien dagegen, ausser einigen um diese rechts . 175a. Dieser Schrift setzte Svlm »-
Zeit gedruckten Schreiben an den Reichshof- Laubach entgegen : verthexdigre Landeshoheit
rath : Lug - mid Bodenlose Unfugs - Beschul- gegen dre LMsbräuche de» Erb - Schutz-
digung rc. und noch weiter : wahrhafte Rechts rc. Wetzlar r7?r.
Vorstellung der — krummen Wege , wodurch «) Namentlich Knochs a. O- und der vbge-
die Inwohner des Dorfs Frexenseen — un- dachten Lragmente

T L
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Grafen von Gleiberg.
§. XIV.

Don den Grafen von Gleiberg . Geographische Nachricht von dem Inbegrif lind

Umfang ihrer Herrschaft ..

Ich habe bisher die Geschichte der Hanßer erzählt , die, , meiner Ausführung

nach , durch eine Tochter König , KomadS I . zur ihren Besitzungen in Hessen

gekommen . Ich gehe nun zu dem Bruder , dieses Königs, , dem Herzog Eberhard

über , dessen Geschichte , ich- in dem vorhergehenden Bande dieses Werks erzählt

habe er) . Auch er hinterließ eine Erbtochter, , die eine Menge Hessischer Allodial-

güter , namentlich in Nieder - Hessen einige sogenannte Grafschaften in der Nähe

von Cassel , in Ober -Hessen hingegen , und um die Lahn herum , die Schlösser

Gleiberg und Cleeberg , mit ihrem Zugehör , in die Gräflich - Luxenburgische

Familie übertrug . Die Meinung ist , ich gestehe es, , in der Verbindung , worin

ich sie vortrage , neu , und könnte eben , dadurch verdächtig scheinen r die Gründe

aber , womit ich sie belege , werden , wie ich hoffe , den Beifall der Kenner ver¬

dienen . ü) . Ich will sie indessen nicht einzeln hintereinander , aufzahlen , sondern.

(a ) Band II . § . um . S , 641 re- Ich habe gelehrten Ioh - Lud . Lev - Dcdhardi über die

auch in dem gegenwärtigen Band § - N . von Grafen von . Gliyberg — in dessen historisch-

der Vererbung der Güter dieser Familie man - gerieal . Abhandl . Th . tt . S > ror - i ; y — , die

ches gesagt , das hier zu weiterer Erläuterung sich über die ganze Genealogie der Grafen von

dienen kann , und ich. daher nachzulesen bitten Gleiberg verbreitet , und gar manche schätzbare

muß - . Bemerkungen enthält , die ich zu benutzen nicht
verabsäumt , ob ich gleich in vielen wesentlichen

(b ) Daß die Grafen von .Gleiberg ursprüng - Puncren einen andern Weg gehe , Auf die Art

lich Luxenburger waren , haben schon andre er - aber, . wie die Lurenburger zu diesen Besitzungen

kannl . Dahin , gehört eine in den. Hannöver , gekommen , auf den Umfang derselben , der sich

Anz. v . I . >7; 4> St - l2 - S . 154 - 162. abge - keineswegs allein auf Gleiberg erstreckte , und

druckte Ausführung von dem Geschlecht dev wie der Luxenburg . Familie wieder ein großer

Judith Gräfin von GIltzberg , / / . Ge - Theil davon entzogen worden , daraus hat sich,

mahlt » , und eine , besondere Abhandlung des . meines Wissens noch niemand eingelassen - .



Kap. IV. Frank. Hessen. Grafen von Gleiberg- §. XIV. 165

mit der Geschichte selbst verweben , weil sie auf diese Art allein in gehörigem
Licht erscheinen können - Doch muß ich einige geographische Nachrichten voraus-

gehen lassen.

Ans der rechten Seite der Lahn erheben sich , in dem Angesicht von Giessen,

drei Berge , der Gleiberg , Voißberg oder Fcßberg und der Wedenberg , zwei

derselben unter den Trümmern zerstörter Schlösser ; ein romantischer Anblick dem
Auge, , und der Einbildungskraft ein reicher Genuß an Bildern der Vorwelt!

Das Schloß Gleiberg , oder , wie eö in Urkunden gewöhnlich geschrieben

wird , Gllperg oder Glizberg , liegt eine Stunde von Giessen , und giebt einem
kleinen Dorf , am Fuße des Bergs , den Namen c) . Mitten unter den Stür¬

men des Fehdcreichen Mittelalters , erhielt es sich bis in die neuesten Zeiten , und

gerieth erst in dem innerlichen , 1645 zwischen den beiden Fürstl . Hessischen Hau¬

sern auögebrochnen , Kriege in den jetzigen Zustand der Verwüstung . Es hatte

Darmstadtische Besatzung eingenommen , ward aber darüber von den Casselischen

Völkern erobert und zerstört . Seine Trümmern werden noch oft , der schönen

Aussicht wegen , besucht ..

Auf der westlichen Seite des Gleibergs , und kaum eine Viertelstunde davot ^ -

ragt das alte Schloß Voitzberg in seinen Ruinen hervorv Ursprünglich hieß

es Vodenberg , von Vodo , seinem Erbauer , oder einem alten Besitzer des

Berges ; allmahlig gieng der Name in Voitzberg oder Fcntsberg über , eine
Form , worin ihn die Burgmannische , nach dem Schloß benannte , Familie bis

in das fünfzehnte Jahrhundert erhalten hat die Sprache des gemeinen Lebens

») Ich will von der Etymologie und dem In einer Urk . v. 1 .126 ; . B . U- Beil . 174.
Ursprung dieses Namens unten ( §. XVII .) re - S . 195- giebt Ldgr . Henrich v. Hessen , wie ich
den , wo mich die Geschichte selbst darauf führen § XIX . nor . n . weiter erläutern werde , dem
wird , und die dahin gehörigen Stellen ohne - Hartrad Herrn v. Merenberg den mouten»
hin Vorkommen . Ich werde ebendaselbst iror . A. cuin ülva inoiiti eillein »ttinenti
u . § xvm . in der zweitletzten 110t. d . bemer - zu Lehen , den er von dem Pfalzgraf Ulrich von
kcn , daß man dieses Schloß von dem Schloß Tübingen , mit andern Gleibergischen Erbgütern,
Glcisbeog bei Jena , u - von einem angeblichen erkauft hatte . Voäo ist ein altteutscher , von
Schlosse dieses Namens in dem Vogtland unter - väo ganz verschiedener , Name , also hier der
scheiden müsse. Name des Schloßerbauers , u- daß aus Boden - -
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hingegen hat ihn in Fetzberg verdreht . Ich werde in der Geschichte selbst

(§. XIX .) erzählen, wie dieses Schloß von den Grafen von Gleiberg auf die
Pfalzgraftn von Tübingen , von diesen an die Landgrafen von Hessen gekommen,

die eö den Herrn von Merenberg , sammt dem anliegenden Wald zu Lehen

ertheilten . Durch dieMerenbergische Erbschaft fiel es der Nassauifchcn , namcntt

lich der Weilbmgischen Linie zu. Dieses Schloß , nach der damals gewöhnlichen

Art von Schloßverkheidigung , mit Burgmänncrn zu besehen , mochte den Ein-

habcrn zu kostspielig seyn : denn Burgmänner sezten auch Burglehen voraus.

Man wählte daher den leichtern Weg , das Schloß an gewisse adliche Familien

zu Lehe» zu geben . Daraus entstand eine Ganerbschaft , die sich , ihrem Burg¬

frieden gemäß , unter der Hand mit neuen Mitgliedern vermehren konnte ; doch

mußte eö mit Einwilligung von Nassau - Weilburg geschehen , und jeder Ganerbe

von ihm besonders belehnt seyn e). Im I . 1454 soll die Ganerbschaft nicht we¬

der- der spätere Name Doitzberg, Vaitzberg sobald sie zur Burgmanschaft auf diesem Schloß
oder Faitzbcrg entstanden , daran wird ohnehin gelangten, als einen Unterscheidungsnamen an.
niemand zweifeln; etz wird auch durch die Art , Arnvldi  Miscellanecn S . 444- hat diejenigen
wie. sich die Turgiiiännischen , nach dem Schloß verzeichnet, die sich in Urkunden des Dillen«
hcnamren , Familien schrieben, noch unwider- burger Archivs finden. ,
sprechlicher. In den I . 1245- 1279. schreibt sich
in Onäen . T . II . p. 84- r6i . 207. III . p . H27- e) Worte eines alten ?.spsrturii : „ Liino
V. x- -47 ein Edelmann , Oikeidsnu ?, wech- „ t4 >6i bekennt pl ' iüps Grave zu Naffane vnnd
selswcis st« , cle , .1« „ zu Sarbruckenn Herr zu Lcwenburgk, als die

, <Is In 8pi - „ Ganerbenn zu Farybergk , mit seinem Rath
cil . x . 286. steiten unterm I . 1267. vüsderrus „ vnnd Willen vbertragen seind, ctzliche zue
et lle Lrumkaolie , kl« „ Milganerben in das Schloß Faitzbergk Thal
«ine Urk- ans , und siegeln ttZUIjs c-sksldsinl „ vnd Bürgksnedeu inzunehmcn, bas er , als
Sl L 'aiojionis Ns Landgr. Ludwig -„ deßelittgen Schloß viind Thals Lchcnherr, vff
nimmt 14Z0. die Brüder Geruand u. Gerhard „ ihr Bitt bewilligt , Herrn Gerlachen von

v. Faitzbergk zu Burgmänuern zu Giessen auf, „ Breidenbach , der also in der Zahl vor einen
u. deffcnSshn , Lgr. Ludwig, erneuert n. erhöht „ mit bcnandt ist, injunchmcn , vnnd belehnt
den Vettern Gilbrccht und Eckhard das Burg « „ daruff dcnselbigeni) mit seinem Thcil, in aller-
lehcn. Es führten übrigens mehrere «bliche „ maßen er vorhin Gernanden vnnd Lunraden
Geschlechter, z-B - die Krige, Müle , Holzappel, .von Schwalbach Gebrüder , auch Gundrnmb
Wolffskehle , den Zunamen von Vojyhevg oder „ Schenck von zue Schwejnebergk , so am letz»
Vaitzbsvg , und nahmen ih» , wie es scheint- „ten zugelaffen worden seinbt, belehnt habe.
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Niger, als iy Gancrbeu .gezählt haben , nahm aber demm,geachtet 1457 ans
einmahl acht neue Mitglieder , für ' sich und ihre Nachkommen , in ihre Gemein¬
schaft auf/ ) . Und doch erhielt sie sich nicht in ihrem Ansehn . Der veränderte

. Geist der Zeiten scheint auch hierin die Begriffe umgeformrzu haben . Schlaffer
dieser Art , wenn sie zumal kein erhebliches Zugehör halten , konnten adlicheu
Familien den Nutzen nicht mehr gewahren , wie ehmals ; ein Fall , der. bei der
alten Voißburg in mehr als einer Rücksicht cinrrar . Zur Vercheidignng konnte
sie ihnen in ihrem verfallnen Zustande , und nach der neuern SlaakSverfassung,
nicht mehr dienen , und sie Halle , ausser dem anliegenden Wald und Thal , kein
Zugehör . Manche gancrbschaftliche Familien mögen von selbst abgegangen seyn;
andre starben aus . -Es blieben ihrer zulezt nur vier übrig , die von Lesch, von
Schwalbach , vou Schenck und von Nordeck , und mit diesen verglich sich Nassau-
Wcilburg , um der beständigen Streitigkeiten überhoben zu styn , im I . 1765
dahin , daß ihnen der Fürst rooo st. baar bezahlte , die Ganerbschgft aber völlig
aufgehoben wurde § ) .

Auf der östlichen Seite des Gleibergs schließt sich der Wedeberg oder Wet-
teberg an, ein kahler Berg, der weder an sich, noch in der Tradition und Ge¬
schichte die geringste Spur eines alten Schlosses verrätst . Mau tragt sich in der
Gegend mit mancherlei Histörchen , die den Ursprung des Namens durch eins
Wette erklären sollen , aber auf so verschiedne Art erzählt werden , daß sich kein

/ ) Hermann v- Hohenweißcl der junge , und Pörtner und Tbaler , als ihren Erbherrn,
Emmcnch Wolffskehle von Vaitzburg , nehmen Treue schwören. S . die Teurschordens- De¬
in einer Urk- v- I . 1457, als damalige Bau - duckion: Entdeckter Ungrund rc Beil . LLX 5-
meister, Herrn Daniel von Mudersbach , Ger- Unter den Tdüleru werden die Einwohner des
lachv. Breidenbach, Phil . v. Bicken Herrn zum Dörfchens Fetzberg, unten im Thal , verstanden.
Hane, Joh - von Breidenbach genannt Beeiden- Es bestätigt sich ans dieser Urk. zugleich, daß
stein, Syffert von Nordecken zur Rabenau , Vaitzburg , ausser dem anliegenden Thal und
Gilbrechi von Buchsecke, Craffr v. Drache , und Wald , kein anderes Zugehör hatte,
genant Nuwe von Hvltzhausen, so wie ihre
Nachkommen zu „ Gan -Erbeu zu Vaitzburg ß) Büsch inqs  Erdbeschr . Th . VII . S -222.
„Schloff .» und Dacles , weide , Wafferund Er hat diese Nachricht ohne Zweifel von Weit-
„Wexde auf , lassen ihnen auch die Thvrhürer , bürg erhalten.

/
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bestimmtes Factum herausbringen laßt . Sie fallen ohnehin von selbst durch die

Bemerkung weg , daß der Berg ursprünglich Werdenberg geheißen , und dieser

Name erst später in Wellenberg verdreht worden . Ich berufe mich desfalls auf

einen im J . IZ2Z zwischen Landgr . Otto von Hessen , und Harträd Herrn von

Merenberg , errichteten Vertrag , vermöge dessen keiner von ihnen in ihren gemein¬

schaftlichen Gerichten ein Schloß , namentlich nicht auf dem Werdenberg , erbauen

soll K) . Gerade der Umstand , daß der Berg , als binnen der damaligen Ge¬

meinschaft gelegen , bezeichnet wird , laßt keinen andern , als den sogenannten

Wemberg vermuthen.

Bekanntlich waren die Lander ehmals , ihrer geographischen Benennung

nach , insgemein an ein gewisses Schloß gebunden , von dem sie nicht selten den

Namen einer Herrschaft , oder , wenn ihre Besitzer gräflichen Ursprungs waren,

wohl gar den Titel einer Grafschaft führten , ungeachtet sie , der ällern Gauver,

fassung nach , nie eine eigentliche Grafschaft oder Gaubezirk ausgemacht halten.

Sowohl das eine , als das andere gilt auch von dem Schloß Gleiberg und

seinem Zugehör . Lczteres war beträchtlich , ist aber jetzo zwischen Hessen und

Nassau - Weilburg getheilt . Es begrif von den heutigen Weilbnrgischen Landen

die Aemler Gleiberg , Hüttenberg und Stoppelberg , die jetzo unter dem Amt

Aßbach vereinigt sind ; von dem Oberfürstenthum Hessen aber beinahe das ganze

heutige Oberamt Giessen , mit der Stadt Giessen selbst , und ausserdem die Aemrer

Hüttenberg und Cleeberg , wahrscheinlich auch das Busecker Thal . Soviel hier

jm Allgemeinen ; in der Geschichte der Dynasten von Merenberg , und der Grafen

von Cleeberg , werde ich näher ins Einzelne zu gehen Gelegenheit haben.

L) Tand n . Teil - r - i - S . 290.

§. XV.
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§. XV.

Fortsetzung.
Das Gräflich Lug-enburgische Hauß erhält durch eine Tochter Herzog Eberhards

von Francken ansehnliche Güter in Hessen , in deren Besitz sich zuerst
Siegfrieds I . Kinder zeigen . Herkunft dieses Grafen.

Die Geschichte des Luxenburgischen Haußeö haben schon viele beschrieben r),
und soviel überflüssiger würde es seyn , mich hier noch umständlich darauf einzu-
lassen , oder von andern schon ausgeführte Beweise wiederholen zu wollen . Ich
bleibe vielmehr allein bei dem stehn , was entweder Hessen unmittelbar angeht,
oder der Zusammenhang der Begebenheiten von selbst herbeiführt.

i) Joh . Mart . Äremers  Geneal Gefch- xcnburger dieses Namens sei , und die Saar-
des Ardenii . Hauses führt S . ; 5- not . 1. diese brücker gar nichts augehe , halte ich für offenbar
Schriftsteller zusammen an , nur daß er die in gegründet . Wenn ich nun ferner in gegen-
Johann Ludw . Lev. Gebhardi  Histor . Ge - wärtiger Ausführung erweise , daß auch der ältere
nealog . Abhandl . Th ii . befindliche Ausführun - Luxenburgische Stamm mit den Ardenner , vom
gen über die Grafen von Giessen , und den Lu- . Wicherich abstammenden , Grafen von männlicher
xenburgischen Ursprung der Grafen von Glei - Seile in keiner Familienvcrbindung stehe : so
berg nicht gekannt zu haben scheint , wenigstens wird auch dieser Theil des Kremerischen WerkT
keinen Gebrauch davon macht . Er selbst läßt für seine Absicht unnütz,
sich in die Geschichte des altern Stamms des Außer diesen^ Schriften muß ich noch einige
Luxenburgischen Haußes umständlich ein - Für Deduktionen bemerken , die durch den reichen
diese Arbeit werden nun freilich dem gelehrten Urkundenvorrath , der -ihnen beigedruckt ist , zu
Mann alle Kenner des Alterthums verbunden Erläuterung des Luxenburg -Gleibergischen Hau«
seyn , werden aber zugleich bedauern , daß er ses , und seiner Erben , dienen . Siebetreffen
die Abficht , um deren willen er sich darauf ein - alle die teutsche Ordens Ballei ) Hessen , und die
ließ , nemlich die Grafen von Saarbrück aus von dem Orden in Anspruch genommene Imme»
dem Luxenburgischen Geschlecht herzuleiten , so dietät derselben . Aus der angegebenen Ursache
ganz verfehlt hat : denn was Crollius  in versteht sich von selbst , daß ich hier kein voll-
Or -lt . äe Ottons MKAN0 >Vittölsdao . ( 1788) ständiges Vcrzeichniß aller in dieser Streitigkeit
bemerkt hat , daß der angebliche gewechselten größcrn und kleinern Schriften zu
den Kremcr  aus einer Urk . v. iozs . füreinen liefern denke ; ich habe nur folgende um des-
Ligebei ' tu ; , U2d für den Stammvater der willen vorläufig zu bemerken nithlg erachtet,
Saarbrücker erklärt , vielmehr aufeinem bloßen damit ich künftig , bei dem häufigen Gebrauch,
Schreibfehler beruhe , und oi -etLe, :»! gelesen den ich davon zu machen habe , ihre Titels nur
werden müsse , also vielmehr der bekannte Lu- mit wenigen Worten bezeichnen kann.

Hess. Landesg. III. Band . P
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Zn Ende des neunten , oder zu Anfang des zehentcn Jahrhmiderts lebte in

Lothringen ein angesehener Graf , Wlcherict ) ; erstand uLttorjantMidemBedgan

an der Maas , in der Diöces des Bisthums Toul , als Graf vor , und erscheint

unterm 1 .916 zürn leztenrnal L) . Er hinterließ von seiner Gemahlin Kunigund

vier Söhne , Gozlin oder Gottfried , Friederich , Md ^lbert oder Adelbero und

Giselbert l) . Von diesen Brüdern wurde Gottfried dei^Skifter der Verdunischen,

Friederich , Herzog von Lothringen , der

Von Seite » des keuschen Ordens erschiene:
Historisch - Diplomatischer Unterricht und

gründliche Deduktion von des hohen tcutschen
Ritterordens, , und insbesonder der Balley
Hessen , — Immellr 'stae, , Tace7ntron u »d Ge¬
rechtsamen rc. 17; l . ( Vers - Balleirath Lackwitz.)

Von Casselischcr Seite ließ man dagegen
ausgehen : Historische und Rechts -bcgründcte
Nachricht von dem Ursprung , wqchsthum
und Land Skandschaft des Teutschen Hauses
und Land - Lommende Marburg . Cassel
l7 ; i.

Von Darmstadlischer Seite erschien : Beur¬
kundete Nachricht von dem Teuisch - Ordens-

Haus nnd Lommende Schiffenberg,
wie auch den übrigen in dem FürstenthumHessen
gelegenen Ordensgükern . Giessen i " 5- . Th . U.
Giessen >755- — ( Verf . Regier . Rath Koch in
Giessen)

Der zweite Theil dieser Streitschrift erschien
erst , nachdem der Teutsche Orden hatte aus-

gcben lassen:
Entdeckter Ungrund derjenigen Einwen¬

dungen , welche in zwepen von Seiten der
Hochfürstl Häuser Hessen - Lasse ! ünd Hessen-
Darmstadt neuerlich ans Licht getretenen

gegen des hoben tcutschen Ritter¬
ordens Löbl Balley Hessen , und insbesondere
der Land - Lammende bex Marburg und Lom --

Stiftcr der BMrischen Linie des Ardenl

mende Schissenberg / „-„-«llr- ease , LxemtioTi
nnd Gerechtsamen sürbracht worden , X-wo.

l7 ; ; . ^ (Verf . BalleirathF ^ der zu Marburg .)
L) Krem er  a .I O . S - >z.  giebt von diesem

Wichcrich keine nähere Nachricht . Lrolttus
Pfalzgr - v- Achen S . -.8- halt sich weiter dabei
aus . Letzterer fuhrt ihn aus Urkunden v. I.
89y — 916 . als Graf im Bedgau , Graf zu
Trier , und Pfalzgrafen in Lothringen , auf:

es war aber ohne Zweifel der nemliche äVillri-
cus Oowes , der nach eincrVerordnung K - Karls
des Kahlen v. I . 877 . seinem Sohne , Ludwig
dem Stammler , zur Seite sepn soll, -iallüiosam.

^srrexerle . Louguet  88 , Rsr . Traue . T . IX.
x . ?or.

t) Die Grafen Gozlin oder Gottfried , Frie,
drich , 2ldelbcrt oder Adelbero , Giselbert und

Siegfrid werden i» Urkunden als Brüder an¬
gegeben . Der eine derselben , Adelbero , der
nachherige Bischof von Metz , nennt in einer
Urk - v- I . 945 . ausdrücklich Loiuitsm
rrvllm ruuni , und dessen Schwester
Luitgard giebt in einer Urk . v. I - ?6o . den
Wichcrich und eine Aunigund als ihre Eltern
an - Kremer  a . O - §- IX . X . hat das alleS
richtig erwiesen , und cs ist ohnehin bekannt.

Bergs . auch Lrollius Pfalzgr . v . Achen S-
91. — 94 . Von dem Siegfried , als Bruder

jener Grafen , reds ich gleich weiter-
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Nischen Haußeö ; Adclbero gelangte 929 zum Bisthum Meß , und Giselbert starb
ohne Kinder ?» ) : Unsere neuesten Genealogen gesellen ihnen noch Siegfrieds
den Stifter des Luxemburgischen Graftngeschlcchks , zu , und er kommt wirklich in
Urkunden in dicser 'Eigenschaft vor : nur darin irren sie , baß sie ihn , dieser Zeug¬
nisse wegen , für den votzbiNigen Bruder derselben , also für Wicherichs Sohn,

erklären ?r) . Er war ^ .nur ein Halbbruder jener Grafen , von mütterlicher

m) Die drei ersten Brüder sind hinlänglich
bekennt / nur von dcmGiselbert weiß man wenig.
Unterm I . 96z erscheint Vi -stiiL (Feilen über
der Sur , unweit Luxcnburg ) in Lomir -un

Lomiris in kiigo ^ .rstuennLs . Dieses
VinInL gehörte eigentlich zum ?Lgo Snrenli,
der ein ?LA>IS miuor des ks ^ i ^ rstoennLs war,
worin also Giselbert den Lomir -ltum hatte.
Vergl . Lrollius in,4ct . sollst . D . V . x . 290.
Giselbert kommt nachher nirgends mehr vor,
und soviel wahrscheinlicher ist, was Kremer a- O-
§ IL . S - 17 rc. vermuthct , daß er in später»
Zeiten in den geistlichen Stand getreten , und
derjenige Likelbercus Lomes gewesen sepn
möchte , den ^Ideric . -ist LN. 972 . Lp. Oeikmil.
.̂ ccssk . Ilik . ? . II . x>. l § . unter die Aebbte des
heil . Remaclus in dei , Ardennen setzt , obgleich
an sich in dieser Stelle auch ein bloßer ^ bb - -
Lomes verstanden werden könnte , das heißt,
ein solcher Graf , dem zugleich die Verwaltung
der Klostergüter übertragen ist , ein Cvmmen-
datar -Abbt , von denen Duri Erläuter . des
Lehcnrcchts S - 239 rc . weitere Nachricht
giebt . — Jene Grafschaft Giselberts an der
Sur fiel nachher an Gr . Siffrid , der einen
seiner Söhne nach dem Giselbert chenannt zu
haben scheint , daher auch dieser Name unter
den Luxenburgern fortgeht.

») Der älteste der in der vorhcrgch . Anm. 1.
angeführten Brüder warGozlin oder Gottfried.
Eine Urk . v- I - 94z oder 948- erzählt von die¬

sem Gozlin , daß er auf seinem Sterbebette der
Abbtei St . Marimin das Dorf Hinsdorf ver¬
macht habe , daß dessen Wittwe Huoda nach
dessen Tode die Schenkung mit ihrem Sohne
Reginer vollbracht , und Iristei 'icos , 6ik <ilber-
lus , ^Gozlins ) werden
als Zeugen angeführt . Homb . Hik . Drevir.
Diplom . r . I . x . 278 . Eben diese Wittwe
Huoda oder Voda führt 96z . in einer bei
Honcli . 1. c. p . -97 , noch richtiger aber in Lü¬
sten , Lost . Dipl . 1 . III . p . 1029. abgedruckten
Urk . ihre sämmtliche mit dem Gozlin erzeugte
Söhne , Henrich , Reginer , Gottfried und
Adalbero an ; Lomes , Ärc/iuimllS
Lomes erscheinen darin als Bürgen . Unter
diesen vier Söhnen ist Gottfrid der nachher so
bekannt gewordene Lostekristus Lomes , co ^no-
mine captious . Den Anlaß zu dieser Benen¬
nung gab König Lothar v. Frankreich , der sich
984 . der Minderjährigkeit sseines Vetters , deS
K . Otto ui - bedienen wollte , um , unterm
Vorwand der Fürsorge für diesen jungen Prinzen,
treuloser Weise Lothringen an sich zu reißen.
Er nahm deswegen Verdun mit Gewalt weg,
und bemächtigte sich zugleich des Befehlshabers
der Stadt , Graf Gottfrieds und dessen Det¬
ters Siegfrids . Beide Grafen wurden in ei¬
nem Schloß an der Marne gefänglich verwahrt.
Nur der nachher so berühmt gewvrdne, . bis zur
Päpstlichen Würde erhobene Gerbert , ein
großer Freund des Hauses jener Grafen , erhielt

Y 2 -
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Seite her (frater uterinus). Gr. Wicherichs Gemahlin, Kunigund, wav
nemlich zwischen denI . 916 — Y2Z mit einem Graf Ricuin oder Richwin in
die zweite Ehe getreten, ungeachtet ihn seine vorhergehende Ehestandsgeschichte
nicht empfehlen konnte: denn er hatte seine erste Gemahlin, die er des Ehbruchs
schuldig-befunden zu haben glaubte, enthaupten lassen. Der Kunigund Söhne
erster Ehe scheinen, wo nicht mit einer zweiten Heurath derselben an sich, doch
mit der Wahl des Stiefvaters übel zufrieden gewesen zu seyn. Wenigstens trieb
einer derselben, Adelbcro, der nachmalige Bischof zu Meß, die Erbitterung so
weit, daß auf seine Verhetzung Boso
Sohn , den kranken Stiefvater 923 in
die Erlaubnlß, sie zu sprechen. Er schrieb da¬
her in ihrem Namen vcrschiedne Briefe, die
ihre Gesinnungen ausdrückten, und unterdessen
übrigen Briefen äu LKesne1 . II. und
Loug»ek1.IX. enthalten sind. Hierher gehört
besonders ein Brief v. I . 98;. Lxlk. sx.
Lvngner1. c. x. 28z, worin er der Kaiserin
Theophania von den Gesinnungen dieser Grafen
und ihrer ausserordentlichen Ergebenheit für
das Sächsische Kaiscrhauß Nachricht gicbt:
es ^ ros Lomltes slloeukus , 6oäe/ >1äunr , xa-
tnulliirqus luter Iioklum cu-
neos lollls repertne lum veürsrum psrclum,
cui üäentei äe kstu ini ^ erli vekri luss Iei>-
reutis 3 csnceäereut . 3cr1pü Itsgue oxliortil-
tvrise klxlkolss lecuiiäum lntellscrunr eorurir,

Irüerrr , siuicls , ut Iri käe veürs
xeiüenv eco. Einen andern Brief, Lx. 81,-
1. 0. schrieb er an Siegfoid , des gefangenen
Gr- Siegfrids Sohn. Es wird also in diesen
unwidersprechlichen Zeugnissen Graf Siegfrid
für einen Bruder der Söhne Gr. Wicherichs
ausgegeben, und es erhellt daraus zugleich,
Laß er imI . 98; . schon mannbare Söhne hatte,
und ein eifriger Anhänger des Sächsischen Kai¬
serhauses war».

, des Burgundischen Herzog Richards
seinem Bett ermordetec>). Richwinö

0) Von demI . 842. an kommt in Lothringen
ein Graf Rieuin oder Richwin, thcils als
IMslus des französ. Kön. Karls des Kahlen in
der geistlichen Diöces von Reims, und dem
nachmaligen Herzogthum Barr , theils in an¬
dern Geschäften, mit seiner Gemahlin Berta
VN" (Iroüoarä. i>ä <iri. 840, und andre Schrift¬
steller, die ich, der Kürze wegen, nur in Be¬
ziehung auf Lo,î iier 83. Her. Irsnc. 1 . VII.
x. 62. e. 6l6. c. 62z. 626. 627. anführe) , und
wohnt 860. einem Convent zu Cvblcnz bei, 1.L.
x. 642. ä. Zu Ende des ncmlichcn Jahrhun¬
derts zeigt sich ein andrer Graf Richwin, soviel
wahrscheinlicherein Sohn des vorhergehenden,
weil er in eben den Diöcescn von Metz und
Verdun angesessen war. Er war ohne Zweifel
der Higiiiiilis wllsrlcoräli , Del Lowes etXdbs
(ein weltlicher Commendalar-Abbt) ex lVloirs.
irerio 3 . ,? etr1 Xpokalorum PrlnelpisIVIetsiiüs
Lceleüse , der in einer undatirrcn , aber unter dem
Metzischen Bischof Wala (876- 882) ausgestell¬
ten, Urkunde aus den Gütern jenes Klosters
eine Precarie ertheilt. Meurisls 81k. äes
8vesg,ies äe kletL x. 279. Meurisse macht
daraus zugleich den Schluß, daß Rieuin da¬
mals Graf zu Metz,gewesen. Er wird uns fe,r^
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Sohn ans erster Ehe, Otto, suchte den Tod seines Vaters an dem Boso zrr
rächen; es blieb aber bei wechselseitiger Länderverwüstungx>). Dieser Otto war
ncr durch seine im Text bemerkte Ehstandsge-
schichte aus den I.gnnal. IVlstenk. »ck-in. 89g-
bekannt, die Hê ino -Î>. klüor . 88. Her. lck«rm.
T. i. x- 8z. beinah wörtlich nacherzählt- Graf
Richwin kommt darauf, als, 'nach des teutschen
Königs Ludwigs des Kindes Tod, Lothringen
dem Französischen König Karl dem Einfältigen
zu. Theil warb, in verschiednen von diesem KL.
tilg dem St . Stephansstift zu Tvul , und dem
Kloster Sk- Michaelis, im Bisthum Verdun,
ertheilten Urkunden von d. I . 912. und 915.
vor (Lv»g>iet T. IX. x. 516. 52; ) , wohnt 916.
mir dem vorbedachte» ^ ickrico Lomir« zrat-ilii
einem von eben dem König zu Herstall gehalte¬
ne» , pliiciro generali bei, I. c. p. 526; trat
aber im I . pro. eben so bald auf die Seile der
Gegner dieses Königs, nachdem die meisten
Lothringischen Großen Giselbert, den Sohn
Reginhers, zu ihrem Herzog gewählt hatten.
Der gerechte Zorn des Königs, der 921. zur
Mache feine Güter überfiel (Irockaarck. »ck->».
921.) , konnte ihm, da jener bald darauf in
Gefangenschaft gerieth, nur wenig schaden;
aber weit verderblicher ward ihm der Privalhaß
seines Stiefsohns , Adelbcro, auf dessen Ver¬
hetzung,ihn Dvso, ein Sohn desHerz. Richards
W. Burgund, 92z. in seinem Belt ermordete.
Die nähere Umstätide dieser Schandthat lerne»
wir aus der Lebensbeschreibung des heil. Jo¬
hanns, eines Abbts in dem Lothringischen Klo¬
ster Gvrze, in das er 92z. getreten war. Ein
andrer Abbt Johann , des Vorigen Schüler,
der dessen Lebe» beschrieben, also den Ardenni-
schen Brüdern , Wicherichs Söhnen , völlig
gleichzeitig war, und in eben der Gegend lebte,
erzählt von diesem Heiligen, er sep einst von
feinem Abbt an den Boso, Sohn des Herz-

Richards v- Burgund, und Bruder des franzöf.
Kön. Rudolphs, mit dem Auftrag abgeschickt
worden, einige seinem Kloster von ihm entrissene
Güter zur-ückzufordern, sep aber von demselben
hart angelassen worden; er habe ihm unter an-
der» die trotzige Frage zugeschriebcn: an wen
er sich dann, um Hülse gegen ihn zu suchen,
wenden wolleL dlu.m.. aä re^enr nelcio giisni
tmim (ohne Zweifel der teurscheKön . Otto ! .) ?
dllllm sck Oncem tinim illum Lilslbettum,
gusm «A0 , ae li kerrun , mvum , re ^ urv 110^
vislimuin . I âri mocko er cke dlpikeo ^ o ti,0 elr

(Bisch. Z.U Metz, das er 929. ge¬
worden) , Piem iplum utiizue, guantum milii
virtiis kueral , iuvsre ckecreveram , 9,, , ,/s vi-
trrco eru, Ilr 'c/irLons cau/a
lii .'tam Leck MINE eonrra nie sck
Lisleherlum ckekecir, vickerit , ^uick ei ex Ims
commncki ceskerir. Xcr» Laiictor . Orck 8.
Leneckicti Laec. V . x . zö8 ' und' Doublier 1 . IX.
x. 128. Die Gesaudtichaft des Abbt Johanns
fallt, nach den angegebenen Datums, zwischen
das I - 9Z6, worin Otto König worden, und
9ZL, das Todesjahr des Giselberts. Wer der
I' icblro , der vlerimis Xckelheronis gewesen,
entdeckt uns eine Nachricht des Irocko-rck. §ck
211. 92z., die auch Rcgino, und viele andre nach
ihm, liefern.' üo/i) tilius Idictiarcki Lricurnum
r?r iectü Ia,roue,itsm occrckit. - Nach diesen
Zeugnissen leidet es keinen Zweifel, daß Gr.
Wicherichs Wittwe, deS Metzer Bischofs Adek-
bero Mutter , mit dem Gr . Richwin in die
zweite Ehe getreten, und daß dieses, da Wb-
cherich 926. zum letztenmal verkommt, zwischen
diesem und dem I . 92z. geschehen, worin.
Richwin uingekommen. S weiter Anm. r.

'Wittichiirck. Lord . az>lVckeitzom. 88. Ti
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klug genug, an dem Kriege des Lothringischen Herzog Giselberts gegen den Kaiser
Ottol . , seinen Schwager, keinen Anthcil zu nehmen, und erwarb sich dadurch
das Zutrauen des Kaisers in so hohem Grade, daß er ihm, da Giselbert 9Z9
seinen Aufruhr mit dem Leben büßte, die Vormundschaft über den einzigen Sohn
desselben, so wie die vicarische Verwaltung des Herzogthumö Lothringen, über¬

trug; er überlebte aber diese Ehre nur bis ins I . 944 , worin er ohne Kinder
starb§). Der altere Graf Nichwin hatte, ausser dem Otto, noch zwei andre
Söhne , hintcrlassen, Richwin und Siegfried. Ob jener aus der ersten oder

zweiten Ehe war, kann ich nicht entscheiden; Siegfried hingegen war gewiß aus
der zweiten, und der nemhche, den wir vorher als Halbbruder von WichcrichS
Söhnen kennest lernen Jener jüngere Richwin ist mir für meine Absicht

x . 64F. sagt von dem K- Otto : kraekciens rs-

gioiti l-Mtitariorurn Äicw-H
et ut liutrirst nepotem tuiirii tili,im Oisellrsrri,
optimas kpei piierulum, riorniliü Heririoum,
reverürs eü. Der Abbt Conradv. Urspcrg in
Odrsn . p. i; 8. und^.ttiralika Saxo ap.dlcliarä.
LS. 1 . 1. x. 888- erzählen es beinah mit den
nervlichen Wortenpraskscitsütsin u.sxrsAioni
ÜMtliarin ^oritm Ottonsn, , Ilrcbrvi »,,

u.t re^nitir, procursre, , et iiepotern liiurir, 6i-
kellierti tilium, doiias spei puerulum, non,ins
Leiitricuin nitkriiec. Daß dieser Otto Graf
Richwins Sdhn aus erster Ehe war, versteht
sich nach der Zeitrechnung von selbst-

I r̂oäoaräus , 6i ^sl >srt . 6eml >l»s ., das

Olirou . Virä,ur . sp . Lougiiet . D . Vlll - p . 292,
«nd andrc,.setzen seine» Tod eimnüthig insJ .944,
Marian. Scot. aber ins I . S45- Kinder hatte
dieser Otto nicht; wenigstens findet sich nir,
gends die geringste Spur davon.

, ) ätt LIresns üilt . äs Duxsn,l>. p. 4. sagt
von dem Gr-Si >gsridI. v. Luxenburg: 'xresrpts
toiis les Hikorisns äs ls,orraiiis l ' orit äsriirse

äs Lloäion äs kraircs lllc äe kltsr »iiiotiä>

Par Is mo ^ cit ä ' uir lstrcwr?, , ^ tt' ils ^ ualiäeut

Oiic äs Molellane . Oec û/ toucskois Iss uns

st Iss -Ntti'ss n 'ünt alls ^ us austtiis prsuue äi ^iro
äs crerncs . Auch die neuern itvlhring . Ge -'

schichtschreiber, die nach dem äu Olissns ge¬
schrieben, Casm et und Berthvlet (biik.
äe Oirxemh . 1 . III . p . 4 . ) leiten den Sieg¬
fried von einem Graf Rrcuin; das nemliche
hat auch Hoiiclt. klilt. Drevir. Dipl . 1 . I.
x. 295. : aber alle diese Schriftsteller wissen
.weiter keinen Beweis für diese Meinung anzu-
führen, als die schon Anm. 0. bemerkte Stelle
des lbroäoaräl aä an. 921: Lsrolus U,sx ia
rs ° nu „, Dotdarii adiic , receptis per vlin 9,1t-

dusäam Ärcurtti in/iäells ^ llt praeliäiis , et

facta pactinns usgue aä IVlissam- 8 . Martini

cnrn Hcinricol 'riiicipe sfrsnsrlieirenli , rcversus
elt in inontein Oanänni ( D .ron . ) Diese Stelle

war nun- freilich zu ihrer Absicht nicht hinrei¬
chend, und konnte weiter nichts, als Rich¬
wins Epistenz beweisen. Die Sache gewinnt
aber nun eine ganz gndere Gestalt, nachdem
ich Anm. 0. durch eine/Stelle des Biographen
des heil. Johanns v. Gorz, die meines Wissens
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besonders wichtig. Berrholet, der uusführlichste Geschichtschreiber des Herzog-
lhlimö Luxenburg, versichert aus einer migedrnckken Urkundev. I . 946 , daß er
mit Gertraud, der Tochter eines Herzogs von Franken,' vermahlt gewesen̂ Zw
RichwinsH. Zeiten lebte kein andrer Herzog der Franken, dessen Tochter er hatte
noch von keinem Genealogen gebraucht worden,
den Beweis geführt, daß Gr.Wichcrichs Wiitwe
mir einem Gr. Richwin in die zweite Che ge¬
treten: denn da nach andern sichern„oe. be¬
merkten Zeugnissen Gr. Siegfrid als Bruder
von Wichcrichs Söhnen dargestellt wird, so
muß er dieses entweder als leiblicher Bruder,
oder als klarerursiinus vermittelst des Richwins
gewesen sei)». Daß hier der letztere Fall cin-
trere, wird durch die Zeitrechnung, und andere
Umstande, erweislich. Gr. Siegfrid kommt 497-
zum letztenmal vor, und starb nach der gemeinen
Meinung 998, wie ich aber glaube, 1004. in
hohem Alter, s. die folg. Anmerk. x. Nun war
.Adalbero, Wichcrichs Sohn, nach dem einstim¬
migen Zeugniß aller Schriftsteller, im I . 919.
zum Bißrhum Metz gelangt; er müßte also,
wenn man ihn als leiblichen Bruder des Gr.
Siegfrieds annimmt, wenigstens 70 Jahre
vor dem Absterben dickes jünger» Bruders Bi¬
schof geworden seyn, ja er müßte, wenn man
ihn bei seiner Gelangung zu jener Würde nur
ei» Alter von Zv Jahren beilegt, volle 100
Jahre vor dem Tode des jünger» Bruders
gebohrcn sehn, und doch war Adalbero nicht
einmal der älteste von WicherichS Söhnen.
Dieser Bischof starb 964, sein älterer Bruder
Friedrich ein Jahr vorher, beide alt und wohl
betagt, und gleichwohl sollte sie ein leiblicher
Bruder Z5 Jahre , oder, nach meiner Rech¬
nung, ganze 40 Jahre überlebt haben? Wie
kann man solche Dinge ohne Wunderglauben
anuehmen? Alle diese Widersprüche verlieren
sich von selbst, sobald Gr- Siegfrid von Luxem¬

burg nur ein irrster Uterin,IS jener Herrn war.
Hatte ihre Mutter den Wicherich, nach Art
solcher Damen, in der ersten Blüthe ihres jung¬
fräulichen Alkers gchcurathet, war hingegen
mit dem Richwin erst in den später», aber doch
noch kinderfähigen Jahren ihres Lebens in die
zweite Ehe getreten, so konnte dies in dein
Alter Siegfrids gegen seine Halbbrüder leicht
einen Unterschied von 20 Jahren , und drüber
machen. - Hierzu kommt noch ein anderer Um¬
stand. Wir finden, wie ich gleich weiter zeigen
werde, den Gr. Siegfrid im Besitze beträcht¬
licher Erbgüter in Franken und Hessen, die er
weder von seiner Gemahlin noch Mutter haben
konnte, an welchen aber Wichcrichs Söhne,
und deren Nachkommen, nicht den geringsten
Antheil hatten. Man würde dieses nicht erklä¬
ren können, wenn Siegfrid ein leiblicherBrudcr
derselben gewesen wäre- Setzt man mir dem
allen noch die übrigen Umstände der folgenden
Ausführung in Verbindung, so werden, glaube-
ich, alle Kenner in voller Ueberzcugung mit
mir anzunehmen geneigt sepn, waS Dsrnberkns
Xräeusts,, ein Genealoge des zwölften Jahr¬
hunderts, den Ludwig in Helig»., üllsptor. 1 .
vm . abdrucken lassen, wozu aber äu 6 l,esns
Hist. Aenesl. äes Lome, äs täuiirs, ä'Xräres
einige, auch vom Bvuguet wiederholte, Frag¬
mente abdrucken lassen, in einem dieser Fragm.
sx. Louguer. 1 . IX. 1>. ZOl. ,10t. ä. sagt:
Hiciiimtss Aen-uit Ligstkriäum I . Lomilsm Du-
xemstlii-Ai. — Von einer auffallenden Meinung
des berühmten Crollius über Siegfrieds Hew
kunft werbeich Anm. x. rede».
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Heurathen können, als der berühmte im I . 9Zy erschlagene Herzog Eberhard.
Man weiß ausserdem mit Gewißheit, daß dieser Herzog vermählt gewesen, und
daß hier eine Tcchter desselben zu verstehn sei, darauf führen auch andre Um¬
standeH. Es kommt nemlich in einer Urk. v«I . 96z, neben dem Gr. Siegfried

§) Lertlrolec 8ik . äs Ouxeml, . III.
weis nur von Einem Ricuin, giebt ihm ferner
init andern, wiewohl sehr irrig, den bekannten
Lothringischen Reginarius znm Vater, so wie
den yzy. erschlagenen Herz. Giselbert zum Bru¬
der, und legt ihm, auffer seinen Söhnen Otto
und Siegfried, noch andre Nachkommen bei,
die ihm völlig fremd find- Das alles gehr mich
hier nichts an: denn die Autorität eines so wenig
genauen und kritischen Genealogen und Ge¬
schichtschreibers, wie Bertholet, kann, sobald
er nicht zuverläßigc Quellen anführt, ganz und
gar nichts entscheiden. Eine solche Ausnahme
macht hier ein Umstand, den er von Ricuin
anführtt Uicuili Seouls ckll
Duc cts lbVa/iconrs , coinrns 11 ziiir uns
ckoostioic taireI'-ni 94s. ä3l.Vrinires äa Veixlun.
Es ist schon das ein gutes Zeichen für die Rich-
ligkeitdcr-Angabe, daßBertholetvon Sc.V-mies
nur im allgemeinen redet, ohne es ein Kloster
zu nennen: denn es war damals noch ein
Collegiatstift, und ward erst 952. von dem Be-
rengarius Bischof zu Verdun in ein Benedic-
tinerkloster umgcwandelt, wie der Stifiungs-
brief in der Hilcoice et civils cls
Verdun( kai'is 174̂. 4.) krsuvesp. 2. aus»
weißt- Bertholet hat diese wichtige Urkunde, lei¬
der, nicht abdrucken lassen, vielleicht weil erselbst
nur einen Auszug davon hatte; sie ist auch meines
Wissens an keinem andern Ort gedruckt, und
die Anlage, die ich ehemals gemacht hatte,
mich in dem Kloster St . Banne selbst darnach
erkundigen zu lassen, ist durch die dazwischen

v. Luxem-
gekommsne französische Revolution vereitelt
worden. Die EhrlichkeitBertholets wird indessen
wohl niemand dabei in-Zweifel ziehen: erführt
die Urk. nicht etwa zu Begründung einer belie¬
big ausgestellten Hypothese, sondern ganz unbe¬
fangen an, und versucht es nicht einmal, sie
zu erklären, und gehörig anzuwenden. In
dieser Rücksicht kann mir auch schon der kurze
Inhalt , den er davon angie'bt, zu meiner Ab¬
sicht hinreichen. Bertholet sagtl. von dem '
Ricuin; Uicuin inouruc versI'Ln §4;. O'est
de lul , laus douce , Hue ^>Lr1e Vitilcind , I' ors-
gn ' il dic gue Losen ülis de Idicliai d , Duc de
Loui 'AOßne, ec krsre de LsonI , Uol de ^ rsnee,
ls du» d .rnsson üt , oü il IsiiAuisloicde nislsdis.
Bertholet verwechselt also den Ricuin, von
dem er redet, mit dem altern Ricuin, und
weis nichts davon, daß andere zuverlaßige
Schriftsteller des Mittelalters jenen Mord,
den Widekindv- Cvrvei ohne Datum anführt,
ausdrücklich ins I . 92; . setzen. Weil er indessen
diesen jünger» Ricuin ohne weiteru Beweis
ums I . 94; . sterben läßt: so muß wohl die von
ihm bemerkte Urk. v- I . 946. ein Seelgcräthe,
oder sonst ein Vermächtnis enthalten, aus dem
sich aus ein nicht lange vorher erfolgtes Absterbcn
schließen ließe. Der Vater der Gertraud, Ri-
cuins Gemahlin, war, wie sich Bertholet aus¬
drückt, Duc llsI'rsnconie, er las also in der
Urft Onx Irsneorurn: Denn diesen lateinischen
Titel übersetzen Bertholet sowohl als Calmet,
so oft er bei ihnen von einem reutschen Herrn ge¬
braucht wird, jederzeit durch Duc de xranconis,

um
1
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v . Luxemburg , noch ein Graf Richwin vor , es mag nun dieses der vorige , der
Gemahl der Gertraud , oder ein Sohn von ihnen gewesen seyn : aber von der
Zeit an zeigt sich weiter keine Spur , daß diese Linie fortgesezt worden c) . Da¬
gegen findet man nachher die Bruderskinder RichrvinS II . , die Kinder SiegfridS,
im Besitze ansehnlicher Ländereien in Hessen . Von seiner Mutter konnte Sieg?
fried diese Güter nicht herhaben , sonst hätten auch , wie doch keineswegs der Fall
war,  seine Halbbrüder , Wicherichs Söhne , daran Theil nehmen müssen , und
sie wäre ohnehin für eine Tochter König KonradS I . , noch mehr aber seines
Bruders Eberhard , viel zu alt gewesen,

»ni auf diese Art das teutsche Franzien von der
jenseitigen odergallischenrrallcszu unterscheiden.
In Teutschland gab es in der ganzen Zeit,
worin dieser jüngere Rieuin lebte , und seit der
Erhebung des Hessischen Konrads zum teutsche»
König , keinen andern Dux alsden
Bruder jenes Königs und vorherigen Grvßgrafen
in Hessen , den Herz . Eberhard , und Conrad den
Weisen von Worms , der ihm in dieser Würde
folgte , aber noch so jung war , daß er sich erst
->48. vermählte . Die Gertraud kann also schon
an sich keinem andern Vater , als dem Herz.
Eberhard zugehört haben , und da man auf
der einen Seite weiß , daß jener Herzog , wie
ich B - II . S - 6; r . « c>r. u . erwiesen , vermählt
war , auf der andern aber , daß die folgenden
Luxcnburgcr in Hessen reich begütert waren,
so wird diese Gewißheit noch einleuchtender.
Nu » wird man also auch nicht zweifeln , daß
dieser jüngere Nichwin ein Sohn des altern,
und ein Bruder Siegfrieds war ; cs mag es
»un aus erster oder zweiter Ehe gewesen seyn.
Daß der ältere Rieuin , der allgemeinen Ge¬
wohnheit der damaligen Zeiten nach, einen der
Söhne nach dem Vater zu nennen , werde ge¬
folgt haben , läßt sich ohnehin voraussetzcn,
«nd der seltne Name Rieuin kommt außerdem,

Seine Gemahlin Hedwig konnle sie

soviel man weiß , unter den Lothringische»
Großen in keiner einzige » Familie vor , als
in dieser.

r) In einer schon oben nor . » . bemerkte ».
Urk. v. I . ?6z , worin die ebendas , erwähnte
Vvda , die Wittwe Gozlins , des ältesten Halb¬
bruders des Grafen Siegfrids , der Abtei Sr.
Maximin das Dorf Frisingen schenkt , heißt es
zuletzt : -äatL eü tiasc trsclitio — kub Ildeiusko-
ridus , Islsliur ^ ioiies vocgmus,

Lomite , Aicl -ivrno Lomrte,

-lüü .uiks Heniico Di 'kvivenN ^ i'cNiexilooxo.
IlonrN . ttitr . 1 ' rev . Diplom . D . I . z>. 297.
Man sieht wohl , Vvda wollte den Mönchen zu
St . Maximin solche Bürgen geben , die in der
Nähe des geschenkten Guts lebten , sie also
auch am besten dabei schützen konnte ». Das
Dorf Frisingen liegt ganz nahe bei Luxemburg,
und Siegfrib hatte dieses Schloß einige Mo¬
nate vorher an sich getauscht . Da hier der
Gr . Richwin mit dem Gr - Siegfrib zusammcn-
steht : so wird man soviel weniger zweifeln,
daß er mit dem in voriger Am » «. unterm I.
946 . angcf . Herrn dieses Namens entweder
einerlei Person , oder ein Sohn von ihm war.
Die Ursache , warum ich darüber nicht zu ent¬
scheiden getraue , liegt in eben der Anmerk . «.
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ihm eben so wenig zugebracht haben: denn diese war aus dem Elsaß-Etichonischen
Hauß , das nie eine Spur von Ansiß in Hessen zeigt u). Wer sollte bei diesen
Umständen nicht von selbst darauf fallen, daß Richwinö des jüngevn durch seine
Gemahlin erhaltene Hessische Allodialgüter wieder auf seinen Bruder und dessen
Kinder vererbt worden? Kais.Otto!, zog, wie die Geschichte der Grafen Werner
und Giso bisher erwiesen, nach HerzozEberhardsTodedie Allodien seiner Familie
im Ganzen nicht ein; er würde sie am wenigsten einem ihm so ergebenen Hauße,
wie das Nichwinische, entzogen haben, und da Siegfried diese Anhänglichkeit an
die Sächsischen Kaiser so patriotisch fortsezte, daß er darüber(985) sogar in die
Gefangenschaft des Fränkischen Königs, Lothars, gerieth, so konnte gewiß der
weitere Uebcrgang jener Hessischen Güter auf ihn und seine Kinder von dieser
Seite wohl eher Beförderung, als Hindermß finden. Ohnehin suchten sich
König HenrichI. sowohl, als die Ottoncn, den Lothringischen Großen auf alle
Weise gefällig zu erzeigen, um durch sie das Herzogthnm Lothringen, den bestäru
Ligen Zankapfel zwischen den damaligen Fränkischen und Teutschen Königen,
soviel eher in der Unterwürfigkeit zu erhalten. Waren diese Herrn vollends auch
auf der rechten Seite des Rheins, in dem eigentlichen Teutschland, begütert, so
waren solche Güter eben so viele Unterpfänder ihrer Treue. Einen Beweis seiner
Gnade gegen Gr«Siegfried legteK. Otto I. dadurch an den Tag , daß er ihm die

«) Siegfrids Gemahlin Hedwig war eine Ardenn. Gcsch. S . 57. i>or. 9. als eine noth,
Tochter Gr- Eberhards im Elsaß, und eine wendige Folge an, daß Siegfrid vor seiner Ge»
SchwesterdesLothringischen Herzogs Adel- mahli»Hedwig schon eine andercgehabt, und mit
bertsll. : dcmi Adelbero, Probst zu Sr . Paullin dieser die Eva erzeugt habe- Es ist möglich,
in Trier, ein ungezweifclter Sohn von ihr, obgleich Siegfried schon untermI . 964. die
nennt diesen Adelberr in einer llrk- v. I . rozy. Hedwig als seine Gem. mit ihrem Sohn Heil¬
ig . Honllr - I. c . Z7r . avnircnlriiri luurn , rieh ailführk Ilonclr . I . c . Zok . Lluf allen
und dessen Gemahlin« arnik-uii ku-irn. Nun Fall könnte jene angebliche erste Gemahlin der
hatte Gr. Gerhard, ein Bruder des erwähnten gegenwärtigen Untersuchung kein neues Licht
Herzogs, die Eva, eine Tochter Gr-Siegfrieds geben: Denn wäre sie eine Erbin Hessischer
r- Lux. zur Gemahlin: man müßte also anneh- Güter gewesen, so hätten diese allein ans ihre
men, daß dieser Gr. seiner Schwester Tochter Tochter Eva, und deren Nachkommen, nicht
geheurakhet, und weil sich dieses von jenen aber auf Sicgftids Kinder aus zweiter Ehr
Zeiten nicht wohl erwarten läßt, so stehtKremer  fsrttrben können
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Vogtei über die reichen Abteien Epternach und St . Maximin ertheilte n ) . Von
lezrerer tauschte Siegfried 96z das Schloß Luxenburg an sich ^ doch nahm erst
sein Enkel Giselbert den Titel davon an . Er war überhaupt in mehr als gewöhn¬
lichem Sinne der Stifter seines Haußes ; denn es stammten nicht nur die folgenden
Grafen von ihm , sondern er war auch der erste , der die Grafschaft Luxenburg
zusammengebracht w ) . — Zum Schluß der bisherigen Ausführung über Gr.
Siegfrieds Herkunft und Familienverhültnisse werde ich in der Anmerkung di«
sonderbare Meinung eines berühmten Gelehrten erläutern , der diesen Siegfried
sogar für einen Bruder Herzog Conrads des Weisen von Worms erklären wollte.
Man wird sie jehs soviel richtiger zu beurkheilen in Stand gesezt seyn w) .

v ) Dadurch hatte er zugleich Gc ' egenheit , überhaupt in seinen Meinungen etwas wandel¬
sich von den Gütern dieser Addieren zu derer bar war , so nahm er nachher auch diese wieder
chern , zumal da die Abbtei Epternach vorher zurück , und erklärte jenen Gr . Siegfrid nicht
gewissermaßen säcularisirt war . Wer mehr davon nur für einen Bruder des Lothringischen Pfalz-
wisscn will , lese den Crollius Pfalzgr . von grafen Hermans i -, sondern auch beide zu-
Achen S . izo rc. sammen für Brüder des bekannten , 9; ; . im

«9  De » Moselgau , worin er 9S2. alS Graf Treffen gegen die sogenannten Hunnen er.
erscheint , mag er von seinem Vater Ricuin schlagencn , Herzog Konrads des Weisen von
ererbt haben . De » IVlitlieAows oder Worms , ^.era külae . T . VI . x . 248,
^i -äciLiieii - eir, , und den ? !IA. , rlkviiceilkem und umständlicher in den Neuen Zugaben zu
hatte vorher sein obgedachlcr Vetter VoäLiäur der erl . Reihe derPfgr . v- Achen (Zweibr . 1789.)
k» xUvus , so wie den k ->A. u .ecenkem ein ge - S - I - 15 - Einige sehr entfernte Wahrschein«
wisser Egelolf unter seiner Verwaltung , und lichkeitsgründe abgerechnet , führt er für diese
den Lirreulein erhielt er nach dem Tode Meinung zwei Beweise an . Erstlich würden
seines Halbbruders Giselbert . Die drei letztem dem erwähnten Herz . Konrad in einer Urk . V-
Gauen waren des 2 - 946 , die ich schon oben H. Ul . not . 1. aus-
und machten , mit diesem , in der Folge die gezogen , und auf andere Art «»gewendet habe.
Grafschaft Luxemburg aus - Die Urkunde » dazu ausdrücklich Lri 'idev zugeschriebcn , mit welchen
findet man bei Hontheim , und in Crollius er getheilt habe ; und dann würden die Nach-
Geographischer Beschreibung dieser Gauen in . kommen jenes Grafen Siegfrids von dem

T . V . x . 187. ets . Mönch zu Weingarten III einer Stelle , die ich
-°) Crollius  erläut . Reihe der Pfalzgr . v. schon B . il . S . ; z6. not . 1. angezeigt , und in

Achen S - » z rc. hatte anfangs mit andern den dem Fortgang des gegenwärtigen § . gleich wei-
Gr - Siegfrid i . v. Luxenburg für einen Bruder ter brauchen werde , gen.» äs erlern
der Ardennischen Grafen , also für einen Sohn VliLborsL gencnnt ; da nun der Mönch in einer
Gr . Wicherichs , angenommeus wie er aber andexn Stelle auch dem K . Konrad ir . de»

3 2
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Gr. Siegfried von Luxenburg kommt unterm 14 Oct. 997 zum leztenmak

vor ^) , starb aber, wie ich am wahrscheinlichsten finde, erst imI . 1004 2),
nachdem er schon mehrere Jahre vorher, hohen Alters wegen, seine Grafschaften
und Vogteien seinen Söhnen überlassen hatte. Er erzeugte mit seiner Gemahlin
Hedwig', einer Tochter Gr. Eberhards im Elsaßn) , eine Menge Kinder. Ich
nenne hier nur vier Söhne , Henrich, Friedrich, Dietrich und Adelbert, und
zwei Töchter, KllMgUNd und Luckurd
NamenS-Nicus beilege, und dieser Name für die
auszeichnende Benennung der Wormsischen Kai¬
serfamilie zu achten sei, so müsse man die alten
Luxemburger für einen Zweig dieser Familie an-
»ehmcn. Ich sehe nicht ein, wie der Vers- bei
der ihm wohlbekanntenFamilicnverbindung
Graf Siegfnds mit Gr. Wicherichs Söhnen,
auf diese Meinung fallen konnte, ohne diesen
Siegfrid wohl gar für einen von dem Stifter
des Luxenburgischen Hauses ganz verschiedncn
Herrn zu halten. Es würde nach dem, was ich
bisher gesagt, überflüßig sepn, mich auf eine
Widerlegung einzulassen.. Eben so wenig will
ich hier dasjenige wiederholen, wa§ ich bereits
B- i>. S . ; ;z - ; ;6. über das Worr Sailens»
OlS BeinamenK. Konrads II- und der Glei-
verglichen Familie, ausqeführt. Wenn dieser Na¬
me dem Wormsischen Kaiserhause»usschlieslich
eigenlhümkch sepn soll, so würde man mit eben
dem Recht behaupten können, daß-auch die üb¬
lichen Ausbrüche: kLVi'» clecimstiones
^a/rca«, / „tica pLüloiiil lediglich auf Rechte,
Güter und Personen dieser Familie gehen.

)k) None!, . Ulk . Oi ^ I. 1 . I . x>. ZZ7-.
«) Dem Todestag Gr. Sieqfrids bestimme

das dsecrol. 8. Msximim IIorttlt«in.I7'o8r^
Alle. D,ev. p84- auf XIX. Xal. 8exk. oder
d. 14. Aug. Das Jahr hingegen ist ganz unbe¬
kannt, und cs ist blos gerathen, wenn ihn die
Genealogen im I . 998. sterben lassen;, denn

ö). Von den leztern halte Kunigund
daraus, daß Siegfrid nach dem Jahr §97. nicht
weiter verkommt, folgt soviel weniger, da er
sich hohen Alters wegen schon vorher zur Ruhe
gesetzt, unds- Lomiwros und Vogteien seinen
Söhnen übergeben, auch sich überhaupt zwischen
den I . Y97- 1004 keine Luxenburgischc Urkun¬
den finden. Dagegen führt das dleciol. Xnlä.
AP. Ueibmit, 88. D. III. P. 766. und 8cb<inii^
UIK. Dlilcl, in xiobb . P. 477. als im I . 1224,
verstorben an: Lomes.
occikn« ek . Dieser Giselbert war nach dem
Jeugniß Oitm ôi Meis. .1̂>. Ueibnlr. I. 0»
1 . I . x . Z77. und der Vit .T Uenoici 8. Imx.
I. e. x. 4Z9- ein Bruder der Königin, also ein
Sohn Gr. Siegfrids, und kam in dem erwähn^
ten Jahraus einem AugK-Henrichs gegen die
Langobarden in einem Gefecht um. Man wird
also auch soviel geneigter sepn, den in dem
Necrologium vor dem Giselbert vorhergehenden
Sjxekllclus Lomes für dessen Vater zu halten-
zumal da ohnehin nicht zu glauben ist, daß
dieses so umständliche Necrologium einen damals
so angesehenen Grafen, der»och dazu selbst in
Hessen, und in der Nachbarschaft der Abbtei
Fuld, reichlich begütert war, ganz übergangen
haben sollte.

a) s. vorher Anm.
L) Man sehe sie zusammen in der beim Schluß

dieses§. angehängten Stammtafel. Die Be¬
weise für diese und andre Luxenburgische
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das Glück , durch ihren Gemahl , den heiligen Henrich , IOO2 den Kaiserkhrou

zu besteigen . Die guten Folgen dieser glänzenden Verbindung für ihre Familie

zeigten sich gleich im folgenden Jahre dadurch , daß ihr ältester Bruder , Henrich,
Las H rzogthum Baiern überkam . Ein andrer Bruder der Kaiserin , Dietrich,

mochte vi . lleicht zuviel darauf gerechnet haben , und drang sich icoZ , ohne Ver¬

missen des Kaisers , dem Bisthum Metz mit Gewalt auf c). Der Kaiser mußte

es geschehen lassen , behielt aber den Grell im Herzen . So - sehr er oft seiner

Würde gegen die Geistlichkeit vergaß , so ließ er sich doch von niemand gern

ungestraft beleidigen . Seine Heiligkeit war nicht Schwäche des CharaclcrS>
sondern der Grundsähe , die er mit den meisten seines Zeitalters gemein hatte;
nur daß sie auf dem Thron ins Große Märkten , und auffallender wurden . Es

gab bald eine Gelegenheit , worin er seinen Schwägern sein Ansehn fühlbar machen

konnte . Ein andrer Bruder der Königin , Adelbert , Probst zu St . Paullin , war

nemlich nach dem Tode des Erzb . Ludolphs zu Trier ( lOvZ ) einmüthig und recht¬

mäßig zu dessen Nachfolger erwählt worden , und nun trieb K . Henrich seine

Rache so weit , daß er ihn mir Gewalt davon ausschloß , und das Erzbisthum

einem Meingott übertrug . Darüber geriethen alle Luxenburgische Brüder in

Aufruhr c?) . Der Einfluß der Königin , so gut sie sonst ihre weibliche Waffen

zu brauchen wußte , war hier vergeblich e) . Herz . Henrich von Baiern verlose
sogar sein Hcrzogthum , und als der Erzbischöfliche Stuhl zu Trier durch Mein-

goktS Tod 1017 wieder erledigt wurde , und sich Adelbert von neuem darum

Stammgliedcr will ich, La sie keinem Zweifel / lu , TAeostermo bsterenk Lxiscoxo ^ - r
ausgesetzt sind , hier nicht wiederholen . Man fstenrico Loioarias Otice , str,̂ srrcoqne6omirs
sinder sie bei den oben Anm . i . angeführten rstnirente , eüsm cnm »lüa mnliis , 6erlt »ists
Schriftstellern , besonders bei Köhler in visiert . item Lomite contra regem reliell 'avir.
ste üaniilia Quxenlr . und Kremer , beisammen . s) vitmar . M 'erled . »p . veilmir . LS. 's . r,

c) Ligeb . 6emblac . sst an. IOOY. x . 27t ! Uex nt Iroc ( electionem ttstelberri)
st) Hermann . Lontr . ast an. i Lvg: Lest Kstek- auäivit , prioris non immemor in German»

derolteginaeftlliriA .vnstir »«. manu , ĉ niliiisstam einsstem non ^rsemestitarae conürtutioiris.
kaventiinis ast .4.rclii >̂raelulatnm ^uali ex regio nxorem stilsctam cseteros <)ne fnimet familiäre,
promisfo litzi ststzilnm sstnilus ^ reverenfe ka- ste Vpiscvjrrtn eostem im ^etransto follicito»
IsrinM xraekstiis occn ^sr, erism cnm/r »tri - fxrevix.
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bewarb , so schloß ihn der noch immer zürnende König abermals aus . Nun gab

endlich Adelbert seinem Schicksal nach , und ließ sich mit der Probstei zu St.

Paullin genügen / ) . Bei dem ganzen Vorgang war die Härte des Kaisers,

yoch dazu in einer so wenig gerechten Sache , würklich zu groß , als daß sie sich

allein aus dem Unwillen über seines Schwager Dietrichs ehmalige Zudring¬

lichkeit erklären ließe . Man wird zum voraus Nebenumstände vcrmuthen , die

der Familienerbitterung Nahrung gaben - Und so ist' s würklich . K - Henrich fiel

schon in den ersten Jahren seiner Regierung auf den Entwurf , seinen Lieblings?

aufenthalt Bamberg zum Sitz eines Biöthumö zu erheben , ließ ihn aber erst

1026 zur öffentlichen Verhandlung kommen . Wer ihm hier in den Weg trat,

grif ihn an seiner empfindlichsten Seite an . Nun erzählt Siegebert von Gem-

blourS , Bischof Dietrich von Meß habe sich darum gegen den Kaiser aufgelegt,

»veil er die Morgengabe , und das väterliche Erbgut seiner Schwester zu Bam«

bergischen SriftungSgütern verwende § ). Was hier von dem Bischof Dietrich

gesagt wird , gilt gewiß noch mehr von den weltlichen Geschwistern der Königin,

die der kinderlose Zustand ihrer Schwester den Rückfall ihrer Erbgüter hoffen ließ.

Wir wissen also , nach diesem Zeugniß , Laß Kunigund ihre Morgengabe und

/ ) Die Beweise für alle diese Geschichte» Begebenheit inSJ . 1004; dagegen erzählt erun-
finde» sich bei den bekannten Schriftstellern die- terni I .--0L9, wie sich jener Dietrich wider den
ser Zeiten, dem Ditmar , Hermann dem Buck!., Willen dcö Königs ins Bisthum Metz einge-
dem Sächsischen Annalisten )c. , und gehören in drungen . Er verwechselt also die Jahre , oder
die allgemeine Reichshistorie. vielmehr , er ist hierin überhaupt in der An-

§) LiAehsrr LemdlüL. Lä »n. IL04- ->x. kllror . gäbe der Jahre unrichtig ; denn Dietrich ist,
ZS . M I . x . r -9 : Ilenilcus Imperator Laden - wie ich im Text erzählt , schon 1005 Bischof

d - r ^ eniem ecclellsm eplkooxalls kellls lionors zu Metz geworden , K - Henrich aber brachte

tndilmar , et gnla Ilderls caredar , samomnlnm die Stiftung des BivthUMs Bamberg erst IMS

rerum luarnm Iraersäsm knclt . Ilnäe Oemto - zu Stande : es wüsten daher auch die Beschwer-

rlütt, , Tpr-teü/um epr'K-op«, , den des Bischofs v. Metz über die Unrechte
oc p « trrmo ---u »r / oro - r,/ « aa « II- Verwendung der Erbgüter seiner Schwester

peratrieir <ie/-Fari ab impsrato, -« LaLei-L«,-. ungefähr in eben die Zeit , oder etwas später,
ecr/e/as , rsbsttat . Der Mönch Sieg - fallen . Von einer andern Ursache des Aufruhrs

bcrl , dem ^ lbsrlc . Lion . ax. L.slbnlt . deckst ', der Luxenburgischen Brüder wußte der Mönch
»lüor . x . 4, . wirtlich nachschreibt, setzt diese Nichts.
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väterliches Erbtheil in liegenden Gründen erhalten; es fragt sich nun, wo diese
Güter zu suchen seien? Hierin giebt unö die Stiftung des Klosters Kauffungen
den nächsten Aufschluß, auf die ich mich hier soviel umständlicher einlaffen kann,
weil sie ohnehin einen Gegenstand der Hessischen Geschichte ausmacht.

H. XVI.
Fortsetzung.

Die heil. Kunigund, Graf Sicgfrids l. von Lû enburg Tochter, und Kais..
HenrichS des Heil. Gemahlin, stiftet von ihren Erbgütern in Hessen das

Kloster Kauffungen. Vormaliger und jetziger Zustand
dieses Stifts.

Die Kaiserin Kunigund, m ihren frühern Jahren so wenig ein Tugend?
spiegel, daß sie einst nöthig hatte, ihre Keuschheit mit der Feuerprobe zu belegenK),
Kunigund, sageich, war dennoch fromm, weil sie in die herrschende Neigung
ihres Gemahls stimmte, den Pfaffen schmeichelte, und ihrer Habsucht das Wort
sprach. Jeder der beiden gekrönten Ehgatten wollte, so scheint es, für seinen
Religionseifer, oder wohl eher für seine religiöse Schwärmerei, ein geistliches
Spielzeug haben; Er wählte sich ein BiSthum, Sie begnügte sich mit einem
Kloster. Die Gegend um Kauffnngen hatte der Königin, so wie ihrem Gemahl,
von jeher vorzüglich Wohlgefallen, und dieses sowohl, als der Umstand, daß sie
in dieser Gegend ohnehin begütert war, veranlaßte sie, ihr in der Wahl der
Klosterstätte den Vorzug zu geben. Die eigentliche Zeit der ersten Anlage ist
nicht bekannt, sie fallt aber vor dasI . looZ : denn in diesem Jahr schenklKaiser

L) Ein Zx. Luvewig 88- Dambei-z. x. Z47- wiewohl nur dem Schein nach, drei Tage'hüi-
lind z8o. angeführter Chronikschreibcr weiß die tcreinander Morgens frühe aus ihrem Schlaf-
Art und Weife, wie die fromme Kunigund bei zimmer gekommen. — Die Ueberbleibsel der
ihrem Gemahl in Verdacht gekommen, recht beiden Pfiugschaaren, sezt er hinzu, die der
pragmatisch zu erklären. Der Satan, meint Heiligen zum Beweis ihrer Unschuld gedient,
er, habe ihr ihre Iungfrauschaft, die sie auch seien ihrem Gemahl in seinem Sarge beige-
währcnd ihrcLEHestandes beizubehaltengewußk, schlossen worden, und würden noch zu seiner
mißgönnt, habe sich deswegen in einen schönen Zeit in der Cathedralkirche zu Bamberg mit
Soldaten verwandelt, und sei in dieftrGestalt, schuldiger Ehrfurcht aufbewahrt.
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Henrich seiner Gemahlin den Curtis Cassel , im Hessengau , in Friedrichs Graf¬

schaft gelegen , mit allem seinem Zugehör an Gebäuden , Höfen ( villis ) , Wal-
Hern , Jagden , Fischereien , Mühlen rc. , und sezt zugleich hinzu , daß seine

Gemahlin diesen Curtis , mit ihren ükrigenVesitzungen in Hessen , den Non¬

nen zugewiesen , die sie in Kauffungen versammelt , oder vielmehr , wie die Ur¬

kunde sich ausdrückt , daß sie das Stückchen des heil . Kreußeö , das sie in Kauffun¬
gen niedergelegt , damit beschenkt habe r) . Bischof Ditmar von Merseburg

hatte von dieser Schenkung Nachricht , laßt sie aber erst loiZ geschehen , als K»
Henrich in Kauffungen das Osterfest feierte , und versteht , wie es scheint , mit

Recht unter dem Curtis Cassel nicht die Stadt Cassel , wie er sie nennt , die da¬
mals dem König gleichfalls zustand , sondern nur einen darin gelegnen Meier¬

hof /e) . Dergleichen Meierhöfe hatten damals gewöhnlich einen großen Umfang
von

i) Untsrm 24. Mai des I . rvog. schenkte der dem ich gleich weiter reden werde , dieser Er«
Kaiser , der sich damals zu Ingolstadt aufhielt , klärung noch mehr Gewicht geben. Daß die
seiner Gemahlin Kunigund « oki-ss xroxrierrtis Lehnsherrn , wenn sie ihre Einwilligung in die

äiclam , KtLin in I ' nAo Verschenkung von LehngüterN geben , davon
in <üoniie -,lu vorn Lomiel «, oft eben so reden , als hätten sie die Güter unmit-

und setzt am Ende hinzu : üaeo nero contscralis telbar selbst verschenkt, ist jedem bekannt, der
noür » lanatiinonialss LiilinLvic in Urk . solcher Art gelesen . Man vergl . übrigens,

idi ^ us vitale li ^ nnin llorninics orncis collo - was ich von Cassel schon § . II . S !>. Anm.
«avit , eanllein ^ usksnetisümLin crucein «lotanit § - VH - S - 67 . UNd B II - S . 408 tc . AlIM . e.

«um xraellicl » cocts Las/a/a et ca - e- i-i« ^ uas u . f . gesagt , an welchem letzter » Orte ich aber
/ «i -n r/a//ia . Schminck Beschr. unter dem Curtis Cassel noch Cassel selbst, oder
v. Cassel. Beil . n . Was hierunter der coreis die Stadt dieses Namens , verstand. — Die
Lasksla zu verstehen sei, wird die folg. Anm. verschiedue Art, wie Kauffungcn in altenDenk-
I-,. erklären . Aus der Versicherung der Urkun- mälern geschrieben wird , Lliukunzis , Lod¬
de , die Königin habe jenen coereru cum ca«- kunAL, LonknnAL, LdnokunAL, LonpdnnAen,
t - ri - inae kui iuris eianc in llaslia an die NoN - Lolln ^ sn , Lapun » en ctc . erklärt sich aus der

nen zu Kauffungen geschenkt, könnte man, damalige » Unsicherheit der Rechtschreibung
streirg genommen, schon allein schließen, daß überhaupt.
jener Lorcis der Kunigund ohnehin schon eigen- ^) K-Henrich kam zwar nach Beil -XOlV . im I.
rhümlich gewesen, und der König nur seinem -o" . nach Kaufungen , es erfolgte aber weiter
Oberlehnsherrlichen Eigenthumsrecht entsagt nichts, alS daß er der Abbtei Hersfeld einige
habe : es wird aber der Stistungsbrief , von Leibeigne schenkte. Im I . lvix . feierte er daK

Oster-
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von andern Gütern und Höfen Am Zugchör, mit denen sie unter gemeinsamer
Verwaltung des Meiers standen. Die Kauffunger Klosterstiftung blieb bei dem
allen noch unvollendet. Ohne Zweifel wollte Kunigund, so lange der Unwille
ihres Gemahls gegen ihre Geschwister fortdauerte, die Zwistigkeiten durch weitere
Veräußerung ihrer Erbgüter nicht vermehren: denn sahen -ene das Bisthum
Bamberg ungern mit der Aussteuer und den, Erbcheil ihrer Schwester bereichert,
so konnten sie wohl mit der Kauffunger Stiftung nicht zufriedner seyn. Endlich
legte sich der Zorn des Kaisers, und ein unvermutheter Umstand gab zugleich den
frommen Entschließungen der Kaiserin neues Leben. Henrich versammelte kurz
nach Ostern 1017 einen Reichstag nach Achen, wo er sich, unter Vermittlung
des Erzb. Heriberts von Cöln, mit seinen Schwägern, dem Bischof Dietrich von
Meß, und dem abgesehen Herz. Henrich von Baicrn wieder aussöhnte/). Die
Kaiserin konnte damals an dieser Freude wenig Theil nehmen. Sie hatte sich von
ihrem Gemahl zu Frankfurt getrennt, und nach ihrem geliebten Kauffungen be-

Osterfest daselbst, und das Pfingstfest einige
Stunden davon, in dem Hessischen Städtchen
Immenhaiisen. Wir haben die Nachricht davon
dem OiriNLi?. IVIerketz. Ositznir . 83 . 1 . I.
x . 40z . zu danken . Diesem schreibt der vorrref-
liche Laxo ax. Rclcli-ircl. Lorzi. inesi.
-lövi 1 . I . x . 4Z4- wörtlich nach , Hütte aber
eine bessere Handschrift von Ditmars Geschichte
vor sich, als wir jetzt im Drucke haben, und
liefert daher richtigere Lesarten, die ich hier
den Worten Ditmars in Klammern beifüge:
Im ^ srAror — ->nodis ( v- Merseburg ) äiscesür,
er ^ raximos loAatioiiiiin äies in
(LaxuiiAUN ) kuit , 4-10 !f>/s ern te »» / usm -is
civitEs ( /us ) ( Lrstillun ) rranstulir,
-er truckatis idisiem rsdiis iisceZssriis
in vi ^ilia xenteenlres »il ( /, »-
mecie^/nr/en ) venir , illie oirin ^ nrllrire itcksin-
rvs,co Iisnv kriint->n>äneens kolciiiiäunsm, —
lüie ( Walecntzeien/is) sl-tz-is >̂ius

Hess. Landesgesch. m . Band.

(xrins) s cnra knsxenkns clexonirnr. Dis
Schenkung des Curtis Casselv. I . 1008. war
vcrmuthlich erst imI . 1015. bei damaliger An«
Wesenheit des Kaisers, vermittelst wirklicher
Ucberaabe an die Nonnen, zur Ausführung
gekommen, und dem Ditinar eben dadurch
zuerst bekannt worden. Bischof Meinwerck voll
Paderborn, der damals bei dem Kaiser zugegen
war, und mit der Kaiserin« die Hofintriguen
leitete, mochte wohl das Seinige dazu beige¬
tragen haben. Daß übrigens dergleichenC»u>
rss, in der Bedeutung von Meiersitzen—denn
das Wort hat auch andre Bedeutungen, B- 1.
S 60,- oftin den Städten felbstangelegt waren,
davon haben wir schon oben§.IV. S .2.4. Anm.b.
an dem CurtiS in Weilburg ein Beispiel gehabt.
Vergl. §- il - Anm. -4.

i) Der Kaiser haue die Ostern in Ingelheim
gefeiert, und nun fährt Ditmar I, c. x. 41z.
fort: Lr Huir-olr tilirriun koleunitsreni inaxim»

Aa
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geben , fiel aber hier in eine schwere Krankheit , die ihr , zu Versöhnung des gött-

liehen Zorns , das Gelübde abdrang , an diesem Ort ein Kloster zu stiften , oder

vielmehr das angefangene zu vollenden ?" ). Der über ihre Genesung nicht wenig

erfreute Kaiser beschied sie darauf im Juniuö nach Paderborn , und reifete von da in

ihrer B -gleirung nach Sachsen . Auf dieser Umhersahrl geschah es ohne Zweifel,

daß der Kaiser dem Kloster Kanfungen das Dorf Herolzhausen , bei Langen-

salza , so wie in einer andern Urk . den Curtiö Hedemmdeu im Leingau , in Her.

manns Grafschaft gelegen , schenkte ; wahrscheinlich gehört auch die Erwerbung

des Dorfs Herleshauscn , in dem Hess . Amt Sontra , in diesen Zeitraum ?r).

Im Dec . des ncmlichen Jahrs kehrte Henrich in seinem geliebten Bamberg ein-

Hier hatte die Kaiserin das Vergnügen , ihren Bruder Henrich wieder in sein

Herzogthum Baiern hergestellt zu sehen , nachdem er desselben ins neunte Jahr

idiilem ( zu Jngelh . ) tiniri non xoterant , L>1 Ledderhose kl. Schriften Th . II . S . 279. All
jionirur conventus , er tnnc illic eben dem Ort stellt der Kaiser eine andere Urk..

cum conlllio Herilrerii Xrciii ^r .relulis Miie- aus , wodurch er dem Kl . ubergiebt : cnrtom
Mereniem . D >̂ii .,oz>nm Lt tilenricum iisarlemrnnr llictnm 6t,rm in k»A0

brstrem eius^^Isrnvit .. ^ in Oomitntu t^erimnnnr Lomitis . Xo. iVlXVik-
m) Unmittelbar nach der vorhergehenden Id. XVI . imx . iv . Xcr. Omeren «..Leddcrh. a.

Stelle fahren . Ditmar l . c. x. 41z. und 414, O. S - 281. Es ist bekannt , wie unsicher in

Und der Sächsische Annalist S - 446. also fort : diesem Zeitraum die Datums der Urk- sind.

amem . LllneZllmlr'§ » 7-ranco/or ^e s Selten stimmen mit der Zahrzahl die Zahre der

Lilssai 'L lliscsllens , cnm . all bocnm , <4>ii <?« - Regierung u . der Kaiser !- Würde uberein . Man

äicitur , veiiirct , intirm -irnr , er idi muß daher die verschiedenen Reisen der Kaiser

runo Domino xromiüt, , ls <rä lilnäem ein - aus einer Provinz in die andere , so gut wir

UN NM Dotnram monLüerium . — Imxerntor sic aus den . alten Schriftstellern kennen lernen,.

<>u -liei >» conlecr -llem bu.>m levins lindere , et mit zu Hülfe nehmen .. Da beide Schenkungen

Votum kecitke Domino , ^r.rtes Llirilto ^ eriolvit . an einerlei Ort beschlossen worden , und mit dem

ex animo .. — Lsek-ir. aä orientein tenllens , I . 1017. auch die in beid- Urk- angegebenen Xnni

Im ^ errirricem aci ks inloeo , R.eg,ni et Imx . übcreinstimmen , so gehört auch

üicitnr , venire judet .. wohldie erste so.gutwied .ie letzte in diefesJahr .-

n) K. Henrich schenkt dem Kloster Kauffungcnr Jenes .Dorf 'Zerolzhausen , zwischen Mühlhausen

ĉuonä -rm jnris nokri . cortem . //ero/ller/m/e » u. Langensalza unter ChursächsischerGerichtsbar-
tli .etiim , ütnm in kr,Ao.D/ls/teru ?r, . in Lomi - keil gelegen , steht dem Adlichcn Stifft Kauf-

tiitn . b/emsroni ^ Lomitis . Xo. AXVI - Inll . sungen noch jetzt unter dem Namen einer Vvgtei

XD-. R.. XVI . . Imx . HII . Xemm 6 «terena . zuvon  deren . Einkünften , Augehör und Verr-
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entsezt war o) . Er sowohl , als seine übrigen Geschwister , ließen nun , wie

leicht zu denken , nachdem sie die Rache des Kaisers schwer genug empfunden , den

vorigen Unwillen über die Eükerverwendung ihrer Schwester gerne fahren . Ohne

Zweifel war dieses eine Ursache mit , warum sich die Kaiserin von der Zeit an der

Kauffunger Stiftung mit großem Eifer annahm . Als ihr Gemahl im folgenden

Jahr ( rOiZ ) , kurz nach Pfingsten , von Basel aus einen Heereözug nach dem

Königreich Burgund unternahm , so nuzte sie diese bequeme Zwischenzeit , um
selbst nach Kauffuugen zu gehn , und die ganze Klosterverfassung in Ordnung zu

bringen ? ). Ihr Lebensbeschreiber , der Michelbergische Custoö Nonnesiuö,

weiß uns viel von den goldnen und silbernen Gefäßen , von den goldgestickten,

mit Perlen und kostbaren Steinen besezten Gewänden , und anderm Klosiergeräthe

zu erzählen , das sie , und ihr frommer Gemahl , in reichem Ueberfluß dahin

tvaltung  Ledderhose  a . O. S . -o »c. nähere
Nachricht giebt. Das ebend- S - ; r . rc. abge-
druckkeVerzeichiiiß Kauffunger Urkunden schreibt
die Schenkung des Dorfs Werleshausen , A-
Sontra , gleichfalls dem K- Henrich II . und dem
I . ioi6 . zu; der SchenkungSbrief ist aberbis setzt
nicht bekannt worden. Vielleicht zieht jenes
Verzeichniß den über HerolKe -Kuken, bei Lan¬
gensalza, irrig auf das Dorf Werleshausen.
Letzteres kaufte Landgr. Philipp der Grosm.
dem Stift ab , wie er selbst in einer Urk- v. I-
i ; z9- ansührt , worin er dieses Dorf , sammt
de» dazu gehörigen Lehen, an Georg von
Rcckrodt verpfändet.

o) Oitiu »r. IVlers x . 416 . 6 um in PI'SS-
Sict » civitate (Altstadt , in Thür .) 6asf »r V-
Ilsbkomaclss ec - IV. Kies ksäsror , äilsctum
ülv lociim vikt -lt — : itzi titllo
lueiile Veceintzri L»vs-

riorum iO,ic.er>, > et tune IIX . anuos , et >̂en«
tut nieules , (>,» clĉ ollriim culpa , zri-iltinis
Imxoraror reüituit . iioitoribur clis tlouiiuies:

Lcut ei krmstiun ek xrlus a lievi»
renk ^ rcliiexitco >̂o . ^ rinril. 3axo ack an. 1017.
x . 443 . Der übrigen Geschwister , namentlich
des Graf Friedrichs , der doch nach der vvrherg.
Anm . <1. an der Rebellion Theil nahm, ' wird
hier nicht gedacht . Vermuthlich hatte er sich
schon mit dem Kaiser wieder ausgesöhnt.

7>) L̂iinal. Laxo . Oitmar . Meis . x . 42z . ek-
-zählt , daß der Kaiser -018 . das Pfingstfest zu
Ingelheim gefeiert , und fährt darauf fort:
Laelar aä veniens rivitatem,
exercitu collecto in >̂ro^erar.
Iniparstrix autem acl clileotain lltzi
veuieiis , inoiiacliicam itzi vitam orilinavit,
inilsc ûs per orieiitaleirr F'ra -iLiam ^rokecta,
Lavaiiaru xetiit , kratrern<̂us luiin, , Ouceis
Ks,rrrcum , katis ^snas intllroriiravit , Urinal.
Ssxo x . 44s. — Die Klostergebäude zu Kauf¬
fungen müssen schon vor dem I . 1017. anfge-
führt worden sepn, weil es in denen, in voriger
Anm. n- angef . Urk. schon von der Kaiserin
heißt : Slourlreriulu iu Loukuu ^a

Aa 2
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gestiftet y). Lezterer hatte ihm kurz vorher auch ein Gut in Leidenhofen , im
Lahngau , in Rlchmunds Grafschaft gelegen , geschenkt Kunigund , nach¬
dem sie ihre Geschäfte zu Kauffungen in möglichster Geschwindigkeit vollendet-
eilte nun noch vor der Rückkehr ihres Gemahls nach Baiern ; denn sie konnte sich
das Vergnügen nicht versagen , ihren Bruder Henrich in sein wiedcrcrlangtes
Herzogthum Baiern zu Regensburg feierlich einzuftßen §). Das I . loiy gab
endlich dem Kloster Kauffungen seine Vollendung . Es fehlte ihm nichts mehr,
als die Kaißerliche Bestätigung , mit den nöthigen Privilegien , und diese vex-
willigte ihm der Kaiftr , als er in diesem Jahr von Paderborn aus , wo er die
Weihnachten gefeiert hatte , nach Sachsen reifete , und den Weg überKauffungen
nahm Henrich erklärt darin , daß feine Gemahlin das Kloster Kauffungen

y) Die eben bemerkte Vita 8. LuniA. erwähnt reANAnris XVli . imx . V.
bei der Kauffunger Klosterstistung auch des kost- Xä actum kelicicer. Ledderhose
baren Geräkhes , das sie, mit Beihülfe ihres a. O. glaubt , diese Urk. soviel eher ins I . ioox.
Gemahls , dahin geschenkt: ^ nc« xiilicixsle setzen zu können, weil doch die Stiftung schon
»ltars icooaiu ex aut '0  sc laxiäe xietiokskluo vor dem I . 1228- ihren Anfang genommen:
katuir ; s-üiceg aureos St ^ euteoa » catiuoa , ich kann aber meinem gelehrten Freund hierin
«rcsos , xsllits , cL8iilL5, vela , cortius« , caxp -ls nicht Recht geben . Schon der einzige Umstand,
»ur » ec Aemiui » xretioks ilttsxtas , er cserei -l daß darin K . Heinrich Illixeistor , so wie seine
uteitLÜL üvs Villa »liiiiltei -ii, Gemahlin Imxsrstrlx genennt , und der ANUU»

Ledderhose  a . O. S . 282. Der Kaiser Imperii angegeben wird , beweißt unwider¬
schenkt dem Kloster: r-ile xisäluiii in, spcechlich, daß die Urk. nach dem >4- Febr.
Lo/e (Leidenhofen , unweit Marburg , Ger . ioig , als der Zeit der Kaiserkrönung in Rom,
Ebsdorf ) in ? 3°,o üo °«us in Loinitatn L -c/i- ausgestellt worden ; die Jahrzahl Mill . vx . kann
nillnL Die Urk. ist unterm 16. Jun . auch nicht durch roo; , sondern durch Mill.
in Strasburg ausgestellt , durch das der Kaiser -/»inw, -tac-mo erklärt werde» , wie es auch die
auf seiner Reise von Ingelheim nach Basel ge- vorgedachte teursche Uebersetzung verstanden
kommen war . hat ; daß aber gleichwohl die Urk. nicht inS I.

s. vorher nor . x . roi ; , sondern vielmehr iviy . zu setzen sei,
e) Kuchen deck er  in Licai. H->-l . 6sU . wie schon Kuchen kecker  I . <?.. und Haas

Hl . S - 124. re. lieferte eine ziemlich schlechte Hess. Kirch. S - 262. richtig bemerkt haben-,
teutsche Uebersetzung dieser Urk. aus einer Copie erhellt aus den angegebenen -lnnir HeAni er
des fünfzehnten Jahrhunderts , Ledderhvse  Inixeiü » die auch in andern Urkunden , z. B.
aber kl. Scho - Th - il - S - »77- das Original . La Dustow-, 88. 8 »mb . x . gz6. ker 6oll . Oix !»
Die Urk. ist datirr : X. Lai . lVlai. ( »2ten April . ) Lxiü . ? . I . x. i ;o > und izr den unten »or.
Lsä . XIII . Xo. ülM . vx . Xo. Onl Heru-ici angemerkten Urkunden mit dem 1 . 1019. ver-t
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aus ihren Erbgütern (äk Itereältario xreäio ) zu Ehren des Erlösers , des heil.
Kreußes , der Mutter Gottes , des heil . PcterS , und aller Heiligen für Bene-
bictiner - Nonnen gestiftet ; daß den Convcntualen die freie Wahl der Aebbtiffin,
dem jedesmaligen Kaiser hingegen die Bestätigung derselben , und dem Erzb»
v. Mainz , als Diöcesanuö , die geistliche Aufsicht über das Kloster zusiehen solle;
daß er gegenwärtig die von den Nonnen erwählte Oda oder Uda zu der ersten
Aebbtiffm ernenne ; die Güter des Klosters solle ein von dem Convent bestellter
Meier verwalten u ) , und um das Kloster zum voraus gegen despotische Gewalt
zu schuhen , soll ihm nie ein Nntervogt ( 8ukaävocatu8 ) gefezt werden , die Obers
vogtei aber dem jedesmaligen Kaiser zustehen . Die hier zur ersten Aebbtissin be¬
stellte Uda , oder , wie sie an andern Orten genannt wird , Judith , war eine
Tochter Gr . Gerhards im Elsaß und seiner Gemahlin Eva , einer Schwester der
Kaiserin . Leztere hatte sie von Jugend auf an ihrem Hof erzogen n ) , und glaubte
wohl soviel eher , ihren Sinn von Heiligkeit auf sie ubergctragen zu haben , oder
dachte vielleicht auch durch ihre Wahl den Widerwillen ihrer Geschwister noch
mehr zu versöhnen . Die Urk . legt dem Erzb . von Mainz die Diöcesangerecht-
same über das Kloster bei , wie dann die ganze Gegend umher dem Mainzrscheu

blinden werden , auch soviel eher damit ver» so ebenangef . Urkunden in Rauffungen b'ewil»
bunden werden können, da der Xnnns ligt ! Xcrum <7/ruo/u»§e. Das nemliche gilt
XVII - noch bis zum 6. Iun . dieses Jahres fort - von der Bcstätigungsurkuiide , von der hier
läuft . Was mich noch mehr hierin bestärkt, die Rede ist. Sie wurde in Kauffungen de-
ist der Umstand , daß K- Henrich, wie man schloffen( Xccum ->ü LottnuiZsrr ) , die Signa»
aus dem Dilmar , dem Sächsischen Annalisten tur und völlige Ausfertigung erfolgte aber erst
und den ausgestellten Urkunden sieht, im I . den 22. Apr. ( Dar « X. LI . M-» . ) , und dieses
ioi8 . nicht nach Kauffungen gekommen, auch kann nicht anders als in Bamberg geschehen
seinen Reisen nach, nicht dahin kommen konnte, sepn, wo sich der Kaiser damals aufhiell , und
dagegen er , nach dem Xmi-I. 8->xo ->-1 -n . 10,9. unterm 2z . Apn auch dem Bisthum Paderborn
x . 452. die Weihnachten in Paderborn , und eine Urkunde allsstellen liest SoUslen Xiwal.
die Fastenzeit in Goslar zubrachte, also die V. I . 4g; ^
Reise dabin ganz natürlich über Kauffungen --) Wie einfach und kurz gegriffen die Mrwak«
genommen haben konnte , oder vielmehr g«- tunz .' DerMaiershll nur eine esUari ->m unkerslch
nominell haben muß, weil er unterm 9. Ja », haben- und diese eine» treuen Mann als Diener.
20,9. auch die beiden aus Lu dwig .und Per v) vi » s . Lnmg . Lax. XU . 1. 0. x . z.55.
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Kirchsprengel angehörte . Wollte inan also für wahr annehmen , was unzuverr

läßige Schriftsteller behaupten , als wäre das Kloster vielmehr der Paderbornir

chen geistlichen Gericht barkeit untergeben gewesen : so müßte hierin in späten,

Zeiten eine Veränderung vorgegangen seyn , und dazu findet sich nirgends ein

gültiger Beweis Daß die neue Stiftung gerade mit Töchtern von Adlichen

besezk werden solle , sagt die Urkunde nicht : indessen konnten wohl bei der Tiefe,

in welcher damals der Bürger , noch mehr aber der , meistens leibeigne , Bauer

gegen den Edelmann standen , diese Stande ihre Gedanken ohnehin nicht zu einem

so angesehenen Stift erheben , dem Neichthum und Ueberfiuß erlaubten , in der

Wahl seiner Mitglieder eigensinnig zu seyn . Man darf sich daher nicht wundern,

daß endlich das Herkommen ein Recht daraus machte . Dem Kloster sollte , der

Kaißerl . Verordnung nach , kein Untervogt gesiezt werden . Gleichwohl finden

wir nachher Adliche als Vögte desselben , namentlich die Burgmanmsche Familie

von Gudensberg , von welcher Landgr . Henrich das Kind im I . 1297 dieses

Vogteirechk an sich brachte w ). Man muß also annehmen , daß vorgedachte

u>) Kuchenb . Hass . x. 72g. nicht nachschreiben sollen, da erWürdtweittS
und ir ; - nor . Z. Der Stiftungsbrief giebr nicht Oioec . iVlô nt . vor sich hatte , worin sich m.
nur das Kloster alS in der Mainzer Diöces ge- x . 408 - 4>r . nnterm I . rzz ?. die Aebtissin

legen an , sondern schließtauch mit der aus - Jutta v. Kauffungen , und i ; 86. die Aebtissin
drücklichen Verordnung : in lxirinwlibus exis- Margaretha selbst zum Ciero kraexolltur -i-.

voxninMoFunt -ns/o -i^ Iiilhsantxrooutatork -in. I 'i.ltrlLiieolls rechnen . Das DvNicapitel ZU
Wie sollte nun der nemliche Kaiser den Bisch. Paderborn nennt daher auch in seiner , der
Meinwerck v. Paderborn dazu haben ernennen Basler .Kirchenversammlung übergebenen Be-
können ^ Sciniten. t^nn . D . I . p. 4; z. schreibtilig der Paderborner Diöces ax. Scliaisn.
derust sich, um dieses zu beweisen, auf eine ^ .nnal . ksäerd . D. H. §97 re. unter den

von ihm angef. Urkunde ( s. die folg. nor . ä .) Klöstern , hie dahin gehören, das Kauffunger
»,nd die Virsrn iVkeinworci , die doch beide nicht , und doch würde es , seiner Absicht nach,

gar nichts davon enthalten ; ausserdem auf jene Diöces recht wichtig darzustellen, ein so
Lroveeri Llllrolis in vitÄM Ü4ei»tv«.ici ( dsr. angesehenes, reiches und durch seine Stifterin

6y ) , traute diesem Brower soviel , daß er berühmtes Kloster unter den übrigen daselbst
das Kloster Kauffungen, gegen den deutlichen erwähnten Henediclinerklöstern schwerlich über-

Jnhalt des Stiftungsbriefs , als unter der gangen hsbxn.
Paderbornischen Diöces gelegen an,rahm- --c) Band 11. Urkdb. S . 242. Lsrüianuu,

Haas  Älkchengesch- S - rär . hätte ihm dieses er brrire , übergeben

/
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Verordnung in spätcrn Zelten nicht mehr beobachtet worden, und jene Adliche
nur Unt.rvvgte gewesen: denn daß ein vornehmes Stift dieser Art zu seinen
Vögten nur gemeine Edelleute gehabt haben sollte, deren Kräfte zu seinem Schuß
nicht hinreichen konnten, lauft ohnehin wider die Regel, und ich habe schon oben
den lczten Gr. Werner im Besitz dey Obervogtei über Kauffungen gezeigt, von
der er sogar den Titel geführt, und von dem sie auf die Grafen von Guöenöberg,
so wie von diesen auf die Landgrafen von Thüringen und Hessen vererbt worden̂ ).
Der Stiftungsbrief versichert ferner, daß Kunigund das Kloster von ihren Erb-
gütcrn gestiftet, und gleichwohl hatte der Kaiser schon vorher ansehnliche Güter
dazu geschenkt, schenkte auch nachher noch mehr dazu«. Diese Freigebigkeit reimt
sich nicht mit der ökonomischen Spärlichkeit, womit er damals alles,, was er
veräußern konnte, für sein Bisrhum Bamberg zusammenhielk,. oder gegen andre,
dem Bisthum näher gelegne Güter vertauschte;^und da ihm feine Schwäger zum
Vorwurf machten, daß er sogar dis Erbgüter ihrer Schwester, der Kaiserin, zu
jener Stiftung verwende:, so möchte man wohl nicht wahrscheinlich finden, daß
er so viel von seinen eignen oder Reichsgütern zu Bereicherung des Klosters
Kauffungen hergegcben.. Sollte daher nicht wenigstens dasjenigewas  er von
Hessischen Besitzungen dazu geschenkt, vielmehr zu dem Erbgut der.Kaiserin mit
gehört, und der Kaiser nur seinem Oberlehnsherrlichen Eigenthumörecht darauf
i-ry/. dem Lgr. Henricĥ cHoc-uigM in.6au- den von denI , 1167: u. n?4-verkommt. Im-
kuiiKeii) ohne irgend einen Umstand anzufüh- I . IZV8- erlassen Lgr. Henrichu. sein Sohn
rcn, aus dem sich auf die Art ihres bisherigen Johann dem Kloster Kauffungen xiovenrus
Besitzes schließen ließe, ob sie dieselbe als Ei- erreläirus aL-ocariae <̂uo<l vul̂ o
genlhum, Lehen oder Pfandschaft eingehabt. in benannten Orten, gegen den
Ob ein L̂ä-vocittus lVloimlierii. in Aehente» in MohlhausemB.II. Urkdb. S .2S4,
.Oonxunxnn, der in einer dem Kl. Kauffungen Der von Kuchenbcckera. O. S . l27?aus einer
von Erzb- Adelbertv. Mainz über verschiedene Urk. v- I -1494̂angeführte loLnnne»äe Sctz»rk-
Rottzehcnken ausgestellten Urk. erscheint, (Led-  iLnIrein i» Loux/uinZ-em war kein
dcrhose  a . O- S . -89) zu jener Gudens- erblicher Vogt, im alten Sinne des Worts,
bcrgischen Familie gehöre, kann ich nicht ent- sondern nur ein, ohne Zweifel von dem La.nd--
scheiden. Gewisser könnte dieses von einem graf bestellter, Okt̂l-nus des Klosters,.
Merrieruŝ ilvocmus zu gelten scheinen, der s. oben§, VII-
a. a. O. S >290 rc. 292. in Kauffunger Urkun-^
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entsagt haben 2) ? Henrich verdoppelte, nach der Privilegienertheilung , den

Eifer seiner Freigebigkeit. Er schenkte dem Kloster Kauffungen im I . lviy

Gitter in dem Sächsischen Hessen, in Escheberg, Ober, und Nieder,Weiser , in
des

L) Dergl,VorherS .r84-Anm.!. Wie A.Henrich astos?-/as rur srmis coepik, sut IlL äsäitionem
II . zu Gütern in Hessen kommen können, be- sccepit , welches also, da der Zug von Fritzlar
darf nach dem, was ich §. II . darüber gesagt, auS nach Mainz unternommen worden , noth-
keiner weitern Erläuterung . Eine in die Cas- wendig Hessische und Welterauische Städte ge-
selifthe Polizei) . Gelehrten - u. Commereicnzei- wesen seyn müßten : ich habe aber schon oben
tung v. I - i 7;r - Sl . z6. S -rg ^ rc. eingerückte Z. iil . S . 14. Anm. b. gezeigt, wie unrichtig
Abhandl . des altern Rath Bernhards  von diese Stelle Widekinds hier angewendet wird,

Hanau , über die Frage : wie der Sächsische und daß jener Heereszug keineswegs von Fritz-
Laisei : Henrich / / . ein Stiffreo des Rlostevs lar ausgegangen . Herzog Konrad , heißt es

Rauffungen in Hessen seyn konnte ? verrückt ferner , habe endlich die Gnade des Kaisers
erstlich den Gesichtspunkt dadurch, daß er die suchö» müssen, und bei dieser Gelegenheit unter
Stiftung dem Kaiser , und nicht vielmehr seiner andern auch seine Hessische und Welterauische
Gemahlin zuschreibt, die es noch dazu aus ihren Lande verlohren , nach der bekannten Stelle des
väterlichen Erbgütern stiftete ; und dann ent- Lorninuar . Heginorils : Llrunr -chns omnium,
halt die ganze Ausführung wohl des Verf . Vor - Kabulr , «Ilvirlarum uuäus , omisko vu-

stellungsart , beruht aber meistens auf willkühr- cstu , iu grstlsm re^ls iutiomittieuo , vle-i,
lich angenommenen und unerweislichen Sätzen , xanla sc xrgeäio coueeueus. Gesezt der Her-
DieHauptsache lauft darauf hinaus . Weil er, zog hätte würklich, was hier vvrausgefezt wird,
nach damals gemeiner Meinung , die Salisch - in Hessen und der Wetterau Lande besessen, so
Wormsssche Kaiserfamilie mit der Hessisch Con- würde aus dieser Stelle gerade im Gegeniheil

radinischen für einerlei hält , so sczt er als aus - folgen , daß er sie nicht verlohren : denn xarrir

gemacht voraus , daß der oftgedachte Herzog er ^ rreälum , womit sich der Herzog begnügen
Konrad der Weise von Worms zn seinen Lau- müssen, kann doch nichts anders als seine Erb-
den in Hessen und der Wclterau therls durch lande , seine väterliche» Stammgüter bezeich-

vaterliche Erbschaft, theils durch das Abstcrben „en. Der Herzog mußte dem Kaiser erhebliche
einiger nahen Verwandten gekommen. Hier Geldsummen bezahlen, und verlvhr das Her¬

fehlt der Beweis , daß dieser Herzog würklich zogthum Lothringen , behielt aber seine Erb-
Lande in Hessen und der Wetterau hatte , und lande . Was Bernhard weiter erzählt , daß die

wie er dazu gekommen. Zwar soll darin einiger folgenden Sächsischen KaisercherSalisch Worm-
Bcweis liegen, daß, als jener Herzog sich gegen sischen Familie ihre vorigen HessschenBcsitzungcn
de» K- Otto ! , anflehnte , dieser einen nicht nur unausgesctztvorcnthalren , sondern auch
Reichstag ln Fritzlar hielt, , und dann auf dem verschwenderisch damit umgegangcn, undK .Hen-

Zuge gegen den Herzog obvlar pa, -el, xjch 11. einen grosen Theil derselben auf Stif¬
tung
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LeS Dodico GrafschaftH ; m einer andern Urk. von eben dem Datum die Dörfer
Ober- und Niedcr-Kauffungen, Vollmarshausen und Ausschlacht, in dem
Fränkischen Hessen, in Friedrichs Grafschaft gelegen6). In eben dieses Gr.
Friedrichs Grafschaft gehörte die Kirche zu Wolföanger, die der Kaiser in dem
nemlichen Jahr 4019 den Nonnen zu Kauffungen übergab c). In einer andern
Urk. v. I . iO2Z, wodurchK. Henrich dem Kloster ein Gut in HerdiNghausen»
im Waldeckischen, schenkte, wird sowohl der Gau als der Graf ausgelassen ci) .
Zu diesen beträchtlichen Gaben innerhalb Hessen, fügte der Kaiser noch einige
ausser Hessen, namentlich ini 1 . 1020 das Dorf Herbette oder Herbert in der
Grafschaft Marck e) , Und im folgenden Jahr die Dörfer Esch, Windingen,
luiig des Bisthums Bamberg und des Klosters
Kauffungen verwendet; daß aber endlich Kaiser
Konrad der Salische seine Familie wieder in
ihre vorige Rechte hergestellt, das alles hat nun
vollends nicht den geringsten Beweis vor sich.—
Ich habe zwar oben§. Kl. IV- selbst dieSalisch-
Wormsische Familie, oder vielmehr eine abge-
theilte Linie derselben, als in Hessen reich be¬
gütert dargestcllt, aber aus andern Gründen,
und in ganz andern Verhältnissen, als Bern¬
hard angicbt.

Ledderhose  kl . Schr. Th. K- S - 284.
K . Henrich schenkt dem Kloster : xri,e <li -> ln

so TP/eKksre villis in KttZo Kur/r»
in Komitstn Loinitir.

L) A.O. S - 28;. K. Henr. schenkt dem Klo¬
ster! villss Ous> , nec non
roucov/ettFa , t/o/ome , / .»r/a -l «lictss
in Ka - o / /ae/ra litss in Koinitrtn l îi ^srici
Lomitis.

0) A. O. S - 287. K. Henr. schenkt dem Klo¬
ster: eocloüsm gusnilsrn in Ironoro3. golisn-
nis bsxtilte ecliücscsni in loco gui «licitur
Kuo//esau - sr in Kar/r «r , in Lomirsrn

6 <rmitir curn kni> «lote.
<l) solntten -̂ nu . ksllerh . T . l . g . 4; z. A.
Hess.Landesg.m. B.

Henr. schenkt dem Kloster zu seiner und seiner
Gemahlin, und ihrer Eltern Seelenheil nsa
non pro snimskus lillslinm nolrroruin , gno-
ruin ilii corpors regniescuut , Lrplronir kcili-
cer klomiri ^ stgue Lonouir — praecliunr Kar-
l!in »/!n/on «liccnrn , ticnin in ks ^o . , . c
in (loiuitstn vero . . . . . . Loruitis . Es ist hier
wohl Oerdinghausen in der Grafschaft Waldeck
zu verstehen, wo das Klvster Kaiiff.Güter hakte.
Ledderh-  a . O. S - 57- Vits lKeinwerci SP,
I . eibnit . 63 , L' . I . x . ; ; 6. Der Coneipient ließ,
wie oft geschah, den Namen des Gau's und
des Grafen aus, weil sie ihm nicht bekannt
waren. Von den Grafen Erpho und Cono
werde ichi-n dem Fortgang der Geschichte wei¬
ter zu reden Anlaß finden-

e) K- Henrich schenkt rora dem Kl. Kauffun¬
gen: gusnturn iuris nolrruiri iuKs
no/tri ) prsoclinm Keröstts «lictuM , guoä no-
kis Lciarit «lscüc inLomilkttn Keruranni tzt in

Küche nbecker ^ns '.
Loli. l . p. 7; rc. Was unter Kerkerte zu ver¬
stehn sei, erklärt sich aus einem bei Einführung
der Reformation ausgestellten, bei Ledder¬
hose  a . L>. abgcdruckten Verzeichnis der Ur¬
kunden und Lehen des Klosters. Hier wird es

Bb
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Byftke u. Trimbs, in dem Gau Trechire oder Trachgau, unweit Coblenz
K. Henrich starb bekanntlich 1024 , und hatte seinen bisherigen Gegner, Konrad
den Salischen, aus dem Herzog!. Wormstschen Hause, zum Nachfolger, einen
Herrn von ausgezeichneten Talenten, der aber in die Denkart seines Vorfahren
so wenig einstimmte, daß er sogar daran dachte, das BiSthum Bamberg wieder
auszuheben. Diese widrigen Gesinnungen konnten nun freilich dem Kloster Kauft
fangen nicht schaden, das Kunigund, wie gesagt, aus eigenthümlichen Gütern
gestiftet hatte: sie mochten aber doch bei der frommen Stifterin den Gedanken,
wenn schon nicht zuerst erzeugt, doch wenigstens sehr befördert haben, der Welt zu

das Dorf und der Burkses Sevbert genennt, ^bbsria) sie weder an Descendenten,
und S . 56 im Allgemeinen in dasLand zu Clcv, noch an Cvllaleralcrben jenesGrafen vergeben,
S . ;3- aber bestimmter in die Grafschaft Mark, sondern nach eignem Belieben entweder selbst
bei Dortmund auf der Rur gesezt. In dieser behalten, oder an eine andre Familie vergeben

-Gegend findet sich auch würklich ein Dorf Her- solle. Uebrigens findet man von dem Gr Frie»
beot, in der Nähe der Märkischen Stadt Hat- drich von Isenburg, und dessen Familie, im
ringen, und in dem Kirchspiel Hattingen lag Kremers Beitr. zur Gülch- u. Berg. Gesch.
das chmalige Schloß Isenburg, von dem sich Th- II. S . 16 ff, weitere Nachricht,
die Grafen von Isenburg an der Rur, eine
Linie der Grafen von Altena, benannten. Kai- / ) Iler^stt. Vene-I. vixb Usbsburß. D. II.
sirFriedrich hatte dem Grafen Friedrichv.Jsen- x. 105- Der Kaiser schenkt imJ . ioi9. demKlo-
bl'rg die Reichsvogtei über jenes prüeäluiu Her- ster LoukunAs: ^Itsellsin locrr iu Lomitsts
bette übertragen , doch so, daß er sie von der Derebtolcli Loniilis , ec iu j' s^is T'rit/lira
A btissin zu Kauffungen zu Lehen nehmen mußte. Ll»re/ebt üictis üt-r, bis uoiuinibus Lxgeli-ll-c:
Nachdem aber dieser Gr. Friedrich im I . 1225 T̂reniesre, cuni
den Erzb. Engelbert von Cöln, seinen nahen luanciyiis utriusgue sexus, ecclellis, vilieis,
Verwandten, ermordet hatte, darüber in die luoleuüiiiis etc. Esch— es sei nun daS Städt-
Reichsacht gefallen, und im folgenden Jahr in chcn Kaisers-Esch, oder, wie ich eher glaube,
Ciln öffentlich hingerichtet worden; so erklärte das Dorf Kirch-Esch— Winningen, Trimbs,
sich der Römische König Henrich in einer bei liegen in den Trierischen Aemtern Coblenz und
Kuchenb. S.nsbn »sk Lolbl. x.7; .abgedruck- Mayen. L^kebe finde ich nicht, cs müßte danm
ten Urk. v.J . 122.7, daß, so wie alle Lehen des etwa Bissenheim, unweit Winningen, sey».
verruchten Grafen nach dem Spruch der Fürsten Von dem Gau Trechire oder Trachgau, und
den Lehnherrn heimgefallen, also auch die ihm dem Untergau(Subx->̂us) Mayenfeld, worim
ron seinem Vater, K. Friedrich 11, übertragene jene Orte lagen, so wie von den Grafen derscl-
Reichsvvgtci über das xrseüium Herberte an ben, habe ich schon Band!. S . 197 naher,ge-
Äauffungen zurückfallen, und diese Reichsadler redet.. '
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entsagen, und sich in ihr Kloster zuverfchliessen. Ein Brief, den sie in der Zwischen¬
zeit an die Convenkualen schrieb, verräth noch nichts von diesem Entschluß§):
man könnte auch um deswillen zweifeln, ob sie ihn von jeher aufden Fall, wenn sie
ihren Gemahl überlebte, gefaßt habe, weil sie sonst wohl eine altere Dame, als
ihre Nichte, zu ihrer künftigen Aebbkiffin gewählt haben möchte. Genug, sie
vollzog ihn sogleich im folgenden Jahr 1025, an dem Sterbtage ihres Gemahls;
aber mit einem Apparat, der mehr theatralische Heiligkeit, als wahre Nonnen-
demuth verrieth. Sie berief mehrere Erzbischöfe und Bischöfe zusammen, um
die neue in Kauffungen erbaute Kirche cinzuweihen- Bei dieser Festlichkeit kniete
sie wahrend der Messe in vollem Kaißerl. Ornat vor dem Hochaltar, und reichte
ein Stückchen des Kreußes Christi dar, legte darauf unterm Vorlefen des Evan¬
geliums einen Theil des Kaißerl. Ornats nach dem andern ab, zog ein geistliches
von ihr selbst verfertigtes Gewand an , ließ sich dann die Haare abfcheeren, und,
nach erhaltner geistlichen Einsegnung, förmlich als Nonne einkleidenK). In
dieser neuen Laufbahn übte sie alle Pflichten ihres Standes mit größter Strenge
aus : aber die Frau Aebbtiffin— es war eine junge Dame , im vollen Gefühl
ihres Wohlstandes, und ihres Rechts, zu genießen, die mehr Vergnügen an
Essen und Trinken, an Scherz und Spiel mit ihren -ungen Klostergenossen, als
am Horaslescn fand. Zwar ließ es Kunigund an Ermahnungen nicht fehlen:
als sich aber einst die Aebbtiffin sogar einer sonntäglichen Proccssion entzog, und
sie die Kunigund bei näherer Nachfrage unterm Schmaußen mit ihren Gespielen
amraf, so endigten sich diese Vermahnungen mit einem derben Backenstreich, —
und siehe, die Fingermale der Heiligen blieben auf der Wange der armen Uda
unauslöschlich stehenr). Kunigund starb allen Umständen nach am z März
1040, nachdem sie kurz vorher von einer mit Herz. Hermann von Schwaben unter¬
nommenen Wallfahrt nach Nom zurückgekommen war iy. Ihre Leiche warb

K) Man findet ihn in der Vit»S. KuniA. k. /-) 1. o. x. zxz.
c. x . Z5L. und bei Kuchenbeckern a. O- i) I. c. x . z; 5.
S . rz; . K) 1. o. x. z; 6. ; ss.

L-',-
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unter allgemeinem Zusammenlauf von Städten und Völkern nach Bamberg ge¬
bracht, um da, ihrem Verlangen gemäß, neben ihrem Gemahl xn ruhen, und
rheilte nnn mit seinen Knochen die Ehre von Wundern ohne Zahl I). Ob ihrem
Gemahl sowohl, als ihr, bei ihrer so ausgelassenen frommen Verschwendung,
und sclavischen Hingebung in den Willen der Chrisei, nicht ein geheimer geiM
cher Stolz die Canonisation, die selige Hofnung, wenn sie den irrdischen Thron
verließen, einen himmlischen zu besteigen, in der Perspectiv lag, darüber kann
man freilich, zumal nach einem so langen Zeitraum, nicht entscheiden; sie konnten
es wenigstens von ihrem Stande , dem Geist der Zeiten, und dem eignen Interesse
der Geistlichkeit mit vieler Wahrscheinlichkeiterwarten. Ist dieses gewiß, so
verfehlten sie ihre Absicht nicht; denn Henrich wurde schon H52 canonisirt, und
Ler Kunigund erzeigtePabstJnnocentins III - imJ . 1200 dieseEhre. — Sogroß
indessen die Verehrung der heil. Kunigund und ihrer Wunder immer seyn mochte, so
konnte-er doch den Kaiser Henrich IV. nicht abhalten, von ihrcrSriftung einen sehr
zweckwidrigen Gebrauch zu machen. Die Bischöfe am Rhein gehörten in seinen
inner» Kriegen zu den vornehmsten Stützen seines Ansehens, und soviel nöthiger
fand er, den guten Willen dieser Herrn zu bestechen, die nicht gewohnt waren,
Patrioten umsonst zu seyn. Er schenkte den Speierischen Bischöfen Einhard und
Hausmann eine Reichsabtei nach der andern, darunter namentlich die zu Esch-
wege und Kauffungen,, sammt der Probstei Naumburg in der Wetter«». Die
Uebergabe von Kauffnngen fallt ins I . 1036, und berechtigt den Bisch. Haus¬
mann und seine Nachfolger ausdrücklich, das ganze Vermögen der Abbtei auf
eben die Art, wie andre zu seinem Bisrhum gehörige Kirchengüttr, zu nützen?»).

t) 1. c. p. Z59 ff. findet man ein langes Der- litste Hne llo moäo inäe Hioterit xroveuire,
^eichnis dieser Wunder. i-n proprium äeäimus, es viäelicet rslioue,

mä K . Henrich macht IN der Schenkungsurk . nt xieäictuL Lj -iscoxuL er MUL SucceLkoier,
1086 bekannt!' ^nsiiter IMS— >̂sr intet- inäe tili ein ljuslem äe csceiäs sä leäem kusrn

Ventum ääelis nokri Zeiten , ü ^ iscvpi käuoL- ^ ertinentibusbonisxotektstemlisbesnttenenäi,
riraniii 8 . Aäsrie sä ^ ccleüsm Zeiten , .rbbs - ^ teltsnäi , commutsnäi etc . ^Viirälsvvin 8ub-

cism ti/iuo/unZun cum ketvicntibus et eorum üäis 1 . IV - x . ^27 ff. Ebendas . U-1 . V.

xreäüs sc bsueticüs et oinuibus sä esuäein findet man auch die Urk . über viele andre dem

^chdscism sttiin .-uti .buL — leu cum omui Uli- Bisthlim Speier von diesem Kaiser geschenkte
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An Anweisungen , Precarien , und andern Arten von Brandschahungen , konnte
eö nun , wie leicht zu denken , nicht fehlen . Die Aebbüffinnen mußten ihre Be¬
stätigung , die sie sonst nur bei dem Kaiser zu suchen hatten , nnu bei dem Bischof
zu Speier suchen . Eine Herabwürdigung dieser Art , ein solches Joch der Dienst¬
barkeit konnte den Nonnen nicht anders , als kränkend und beschwerlich seyn ; sie

suchten es daher bei erster Gelegenheit von sich abzuschütleln . Es muß darüber
zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts von Speierischer Seite zu Klagen gekom¬
men seyn : denn um diese Zeit legt Erzbischof Johann zu Trier , der diese Würde v.

nyo — l2t2  bekleidete , vorher aber ArchidiaconuS zu Speier war , gegen
König Philspp ( i ly8 — l2v8 ) das Zeugniß ab , daß zu seiner Zeit drei bis vier
Kauffunger Aebbkiffinncn ihre Investitur zu Speier gesucht , Und dem dortigen
Bischof bei dieser Gelegenheit ihre Ehrfurcht durch Geschenke bezeugt hätten ; er
selbst sei ehmals , als Bischöflicher Commiffarins , in Kauffungen wohl aufge¬
nommen , und gleichfalls beschenkt worden ; Kaiser Henrich habe ehmals der
Speierischen Kirche die vier Abbteien Kauffungen , Eschwege , Hornbach und

Schwarza zugetheilt , und sie hätten sich noch unter Kaiser Friedrich I . ( 1152 —
ii9o ) ' in schuldiger Devotion erhalten ; erst unter Kaiser Henrich VI . ( nyo —
i ly ? ) hätte sich die Abbtei Kauffungen zu entziehen angefangen , daher er dem
König Philipp empfiehlt , die Speicrische Kirche hierin bei ihrem hergebrachten
Recht zu handhaben er) . Daö Kloster scheint indessen sein Widerstreben mit
glücklichem Erfolge fortgesezt zu haben . Wenigstens nennt cs der RömischeKönig
Henrich in einer ums I . 1227 ansgestellten , nachher von K . Rudolph ( 1290)
bestätigten Urkunde eine Rcichsa btei ^ bbatiaw ) , die eben dadurch

seinem nähern Schuß empfohlen sei 0) . D ^ö Domcapikel zu Speier behielt sich
zwar i2ZZ , als es seine Domaine bei Eschwege dem Erzb . Siffried zu Mainz
verkaufte , die Abhteien zu Eschwege und Kauffungen ausdrücklich vor -0) : es

Stifter . Ich habe von der damaligen Kaiser- I - 12z; dem Erzb-Siffrid von Mainz: xiestimn
lichkN HailshallUNg § . IV . umständlich geredet , L/ 'c/re -rrt-eFSL fslicis i-ssoi -stationis . .

») Wlircitwein Lnhliä. Oixt . 1 /V - P. 266. Lcclsüs noürs collstnni - sx-
o) S . vorher. Anm. e. cext» .4.bt)!icis loci sinsstem , st ^ hhaciit in
?) Das Dvmcapirel in Speier verkauft im OnLen . Loä. Oixi. 1 . 1. x.
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findet sich aber doch nachher keine wettere Spur der vorigen Verbindung mit
Speier. Ob sich das Kloster durch die Lange der Zeit, durch Kauf und andre
Verträge, oder, wie ich eher glaube, durch Unterstützung der Landgrafen davon
losgerissen, muß ich dahin gestellt seyn lassen. Unter der Hand nahm das ohne¬
hin schon reiche Stift noch durch einige

Wie des Domcapitel in Speier bei dem Ver¬
kauf eines Guts bei Eschwege die Abblei in
Eschwege ausnehmen konnte, läßt sich noch er¬
klären, aber nichts»/ wie cs die entfernteAbbtei
Kauffungen davon ausnehmen konnte, die jenes
xr-isäilim gar nichts angieng. Man müßte vor-
aussctzcn, daß etwa jene drei Stücke durch ciner-
kei Schenkungsbricf an das Domcapitel gekom¬
men: davon findet sich aber gerade das Gegen-
theil. K- Henrich kV. schenkt, nach denen in
vorhcrg.Anm.in. angeführten Stellen, in einer
Urk. das x>rseäiulii und die Abbtei zu Eschwege,
in einer weit spätern aber die Abbtei zu Kauf,
fungen an Speier. Beide Urk. enthalten nicht
die geringste Anzeige einer altern, etwa nur
von neuem bestätigten, Schenkung; auch ver¬
sichert das so eben Anm. n. angeführte frühere
Zeugnis dcsErzb.Johans v-Cöln, daßdieAbb-
tcien Eschwege und Kauffungcn dem Hvchstift
Speier vonK. Henrich geschenkt worden- Wer
soll also die anonymische Kaiserin sepn, die jene
Stücke verschenkt? Die Abteien zu Eschwege
und Kauffungen waren Ncichsabteien, K- Hen¬
rich nennt sie auch noch in seinen Schenkungs¬
briefen',, ^ bb-roias: wie konnte dann
eine Kaiserin Reichsabbteien verschenken? Bei
Diesen Umständen bleibt nichts anders übrig, alS
anzunehmen, daß der Concipicnt des Domca-
pitularischen Verkaufbriefs nicht gehörig unter¬
richtet war, und soviel gewisser keine Urkunde
vor sich hatte, da er nicht einmal den Namen
der Kaiserin anzugeben weis. Vielleicht wollte

Schenkungen zu <?) : aber die goldne

man gar aus Mönchischem Aberglauben jene Er¬
werbungen nicht gern von einem im Bann gestor¬
benen Kaiser herleiten.

y) Daß Gepav. Itter dem Kloster ir ;r ein
Gut in Griffte geschenkt, habe ich schonB-n.
S .998 rc. erzählt. Einige andre Urkunden die¬
ser Art, eine über die Rotlzchnten des Klosters
an verschiednen Orten v. Jahr 112s, eine über
Schenkungsgüter zuSsndershausenv.1.1167,
und eine dritte über Güter zu Ausschlacht, lie-
fertLedderhose a. O. S - 289 ff- Kuchen-
beckcr Orsc. (le illibala Haskor. reliA. j). ZI.
führt aus einer ungedruckten Hess. Chronik an,
daß Landgr. Ludwig>214 dem Stift Kaufs, den
Zehnten zuNiederzwern, und Landgr.Henrich
das Kindi;o8. den Zehnten zu Miihlenhausen,
einem ausgegangenen Ort bei Cassel, geschenkt
habe. Ich lasse cs in Ansehung des erstcrn da¬
hin gestellt fepn, habe aber sonst nirgends atwas
davon gefunden. In der Stifksrechnung bei
Lebderhose  a. O. S- 79- und 86. werden nur
einige kleine Gefälle an Geld und Hahnen aus
Niederzwern angeführt- Die Angabe wegen dem
Zehnten zu Mühlhausen hingegen beruht auf
einer Verwirrung. Landgr. Henrich tauschte
diesen Zehnten vielmehr izsz von dem Kloster
an sich, und erließ ihm dagegen sein Vogtgeld
<ln benannten Orten. B- ik. Urkdb. S . 26^
Von den neuerbautcn Dörfchen plesscrhage»
und Ellerod, worüber sich das Kloster mit den
Herrnv. Pleffe verglich, so wie von dessen Ge-
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Zeiten des AnsehnS der Klöster , und der ausgelassensten Freigebigkeit gegen sie,'
oder ihre Heiligen , gierigen doch nach und nach vorüber . Im I . 1339 fand
dieAebbt ssn Jutta nökhig , sich mit den Aebbten von Hasungen , Breidenau und
Cappel gegen die frevelhaften Angriffe ihrer Perforiert und Güter zu vereinigen r ) ,
Und r gtzb gieng die Aebbtlffin Margaretha mir der übrigen ganzen Elerisei des
Frizlarcr Kirchsprengels einen solchen Verkheidigungsbund ein H . In beiden
Urkunden steht die Acbblissin der Königlichen Kirche eccleliae ) zum heil.
Kreuß in Kauffungen allen Klosterabbten , und überhaupt dem ganzen CleruS dev
Probstei zu Fritzlar vor . — Die Reihe der Aebbtissinnen läßt sich nicht Volk
ständig angeben ; ein sehr erträglicher Verlust , weil wir doch wenig mehr , als ein
trocknes Namenregister erhalten würden r) . — Der Lehnhof des Klosters
begriff eine ziemliche Anzahl Adlicher , zum Theil auch bürgerlicher Familien u) .
Noch im I . 1524 übte Chur - Mainz feine geistliche Gerichtsbarkeit über das Klo¬
ster aus rr) ; zwei Jahre darauf machte ihr aber die eingetretene Kirchenrefor¬
mation ein Ende . Landgraf Philipp der Grosm - betrug sich bei Einführung der
neuen Religionöverbessernng als ein wahrer Menschenkenner . Er verfügte erstlich
nichts aus Landesherrlicher Macht , sondern allein vermittelst gemeinsamer Be-
rathnng mit den Landstanden : und dann enthielt er sich auch des leisesten Anspruchs
aufPrivatinleresse , sorgte aber soviel mehr , daß jeder andre Stand seine Rech¬
nung dabei fand . Auf diese Art schien seine Reformation nur das Werk des
allgemeinen Willens zu seyn , und er stand nicht in dem gehaßigcn Lichte eines
Kirchenstürmers , sondern als waltender Schutzgeift seines Landes da . Der

rechtsamrn in Hedeminden und Oberrode , habe liefert ein unvollständiges Verzeichnis derselben
ich schonB . in §. I .VHI . S -7d; rc. gehandelt, v. I . izog . Man kann sie aus Ledderhose

7) ^ Urcl t -wsin Viosv . Mo °. D. III . x. a. O. S . 289 !C. noch mit der Aebbtissin Gisela
qog: I4os Oei Araci» reAülls ecoleLe in 1126, Ltickaod 1167, Lverentl 'lldis 1174, und

abb-nisla etc. aus der vorigen.ANM- r . Mit Iutta I ZZY Vtt-
1. v. 410. : dlos Vei INehkeN.

re^rrlis eeclelis Inncts crueis in Ledde vH-  ü - 9 - S >58- giebt die VasassLi)d!>ri8ls vt°. l-n und ihre Lehen an , so wie sie bei Einfüh-
t) Küche Nb. Uilsf. eoU . ni . S . l4o ff. rung der Reformation verzeichnet worden.
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Hessische Adel verlohr allerdings durch Einziehung der Klöster , deren einige blos

für Töchter seines Standes gewidmet waren ; das leichteste Mittel , seine ledigen

Töchter zu versorgen . Es war billig , ihm hierin einigen ErsaL . wicderfahren zu

lassen . Der Landgraf trug 1527 aus einem Landtag zu Cassel darauf an , von

den cingezogenen Klöstern zwei der Erziehung adlicher Kinder , etwa fünfzig in

jedem , zu widmen , ließ siche aber gerne gefallen , als die Ritterschaft räkhlicher

hielt , die Einkünfte zweier Klöster lieber zur Ausstattung adlicher Töchter zu ver¬

wenden . , Auf einem andern Landtag zu Homberg slHzr ) wurden die Stifter

Kauffungen und Wetter zu diesem Gebrauch bestimmt . Wieviel Gutes ließe

sich aus einer so ergiebigen Quelle herleiten ! Beide Stifter haben zusammen die

Einkünfte einer nicht unansehnlichen Grafschaft -v ). Eine ausführliche Beschrei¬

bung dieser löblichen noch dauernden Anstalt gehört nicht hieher , wäre auch soviel

mmöchiger , da ich Hierin meine Leser auf die umständliche Ausführung eines ver¬

dienstvollen Gelehrten verweisen kann ro) . Beide werden zunächst von vier , aus

der Hessischen Ritterschaft genommenen , Obervorstehern verwaltet , stehen aber

ugter der höchsten Aufsicht der beiden regierenden Fürsten des Durch !. Hessischen

Haußes , die nicht nur unter der Hand Berichte einnehmcn , sondern auch

alle drei Jahre zu Abhör der Rechnung , und nähereu Einsicht der ganzen

Wirthschaft , einige Deputiere nach Kaussungen schicken. Von den Ei » Mis¬

ten erhält jedes Fräulein nach ihrer Hcurach 200 alte Kammergnlden,

zur Aussteuer : aber auch Wittwen und vermachten , oder wenigstens vaterlo¬

sen Fräuleins , die nicht über 50 Ths . Einkünfte haben , ja selbst Vätern,

die ihren Töchtern nicht die nöthige Erziehung geben können , werden jährliche
Bei-

r>) Leddcrh . a- O- S -79- rs - liefert einen die sehr ansehnlichen Einnahmen an Früchten,

siimmanschei! Auszug der Stifksrechnung v I . Gänsen, Hühnern « .
177s- Die Summe aller ständigen und unstän-
dige» Gcldeinnahme -des Stifts Kauffungen be- w) Die ofterwShnte Abhandlung des Herrn

trug7r -r9Rth !r-, der Reeest zsvyzRchlr -, die Reg . A . Ledder hose  von den «blichen
Geldeinnahme zu Wetter izozz , der Neceß 966z Stiftern Rauffungen und Wetter , m

Rthlr . ; das Ausgabegeld zu Kauffungen 29519, dessen kleine» Schriften Th . H. S . ^—

das zu Wetter r ^jü Rchir . Hierzu min noch 140.
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Beisteuern verwilligt. Ausserordentliche Steuern erhalten, nach Befinden,
unsiandSmäßige Töchter Hessischer Ritter , dürftige Personen aus dem Bürger-
stand, und die Waisenhäuser des Landes. Was wohl die heilige Kunignnd zu
dieser Verwendung gesagt haben würde? Nützlicher, als ihre eigne, ist sie
gewiß: sie würde sie aber vermuthlich nicht so verdienstlich und heilig, nicht so
sündentilgerisch und himmelerhcbend gesunden haben.

§. XVII.
Fortsetzung.

Der Kaiserin Kunigund Bruder, Graf FriedrichI. hatte gleichfalls viele Be¬
sitzungen in Hessen, die er auf seine Söhne vererbte. Einer derselben,

Hermann, ist mit dem gleichgrnannten Pfalzgraf von Aachen Eine
Person, und stirbt ohne Kinder- Nachricht von der Vererbung

seiner Güter in Hessen.

Ich kehre nach dieser Ausschweifung zu der Familie der Grafen von Luxen-
bürg zurück. Nach den vorbemerkten Schenkungsbriefen werden nicht nur Ober¬
und Nieder-Kauffungen, Vollmarshausen und Ausschlacht, sondern auch
Wolfsanger, und selbst die Stadt Cassel, in eines Grafen Ftftedt't'chs Grafschaft
geseztw). Andre Urkunden zahlen auch Kirchbaun und den Phirnigau, in dem
Hess. Amt Borcken, dazu ^ ). Schon diese wenige Urkunden können zum Be¬
weis dienen, daß sich die Grafschaft Friedrichs über einen ansehnlichen District
des Niederfürstenthumö erstreckte. Gaugraf war er darum noch nicht: es war
eine engere Grafschaft von der Art, wie ich sie schon an mchrern Orten bezeichnet
habe 2). Aber wer war Graf Friedrich? Der obenerwähnte Bruder der Kai¬
serin Kunigund, Friedrich, der einzige, der den Luxenburgischen Stamm fort-
pflanzte, war , wie ich gleich weiter an seinen Kindern zeigen werde, in der Ge-

S - vorher Anm. i. b. <-. ein Gut in Riedsteti, unweit Sangerhausen,
Von dem Phirnigau, und Friedrichs Graf- taufchweis ein: VI. lirovum lnsnsos ineeAros

schüft darin, habe ich schonB.il . S .42z. nsr.H. iir vills, in kLAc, Aê/rAortus in Lornb>
gehandelt. Ja einer Urk. v- I . ior; giebtÄ. r<>rn llcos. Beit.
Henrichll- demAbbtArnoldvonHersfeldgege» -) B. n. S . 449. 679 95̂ !c.

Hess. Landesg. HI.Band. L c
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gend um Giessen und Gleiberg so reich begütert , daß seine Nachkommen sogar

den Titel der Grafen von Gleiberg führten . Wer wird also zweifeln , daß der

in Nieder - Hessen mächtige Gr . Friedrich der nemliche war ? Konnte Kunigund

von ihren dortigen Erbgütern ein reiches Kloste ^ stiften , so läßt sich doch wohl

vorausseßen , daß ihrem Bruder , als männlichem Erben und Stammhalter , der-'

gleichen Erbgüter auch in jener Gegend , und noch in größerem Maaße , zugefallen.

Das folgende wird noch mehr dafür sprechen. Graf Friedrich starb im J . ioiy,

und hinterließ sechs Söhne und drei Töchter a ) . Unter jenen wurden Henrich

zum Herzog von Baiern , Friedrich zum Herzog von Nieder -Lothringen erhoben,

pflanzten aber beide ihren Stamm nicht fort . Dagegen gründete Giselbert durch

feinen ältern Sohn Eonrad dieLuxenburgische, und durch den jünger », Hermann,

den berühmten Gegenkönig K . Henrichs IV , die Salmische Linie seines Haußes.

Ein vierter Bruder , Adalbero , starb als Bischof von Meß . Am meisten

interessiren mich hier die beiden noch übrigen , Hermann und Theoderich oder

Dietrich ; ich kann aber nicht von ihnen reden , ohne mich auf einige Titularvcr-

hältnisse ihrer Familie eingelassen zu haben.
Von einer Tochter jenes Luxenburgischen Friedrichs II . , Jmiza oder Irm¬

gard , sagt ein Weingarter Mönch aus dem zwölften Jahrhundert, daß sie aus
dem Sallschen Geschlecht der Grafen von Gllhberg entsprungen , und eine

Schwester der Herzoge Henrich von Baiern , und Friedrich von Lothringen

gewesen sei b). Nach andern Zeugnissen sollen sich eben dieser Friedrich und

a) Das Lliron . <Zueä!inb . ap. 83 . Krem er  aus einem der Söhne des Grafen,
IV II . x . 291. und L,nn-a . 8->xo . L<I ->» . 1019. Giselbert , zwei macht.
Krem er  Gesch- des Ardenn Geschl- S . 64. be- 5) Der ^VeinA-nt . den Heß in
stätigt dieRichtigkcit dieserAngabe , und wider- Momun . 6 ue1k. IV II . aus dem Original ab¬
legt den Berthole  t, der ohne Beweis dasI . drucken lassen, erzählt S . 6 : 5uxr ->no-
iOZ9 für Friedrichs Sterbjahr annahm. — Die minatu5 Nuckolü Klius uxotemcke Zent«
Kinder des Gr . Friedrichs haben Köhler, -ts o / mtranr iiomins , toiorein
Bertho  e t und Ä r em er diplomatisch erwie- Heiiriiei Oucis dloricoiurn , et kricleiiciOiici»
sen, nur daß sie den Hermann auslassen, B er- I-nlligriiiAiorurn , et .4.äilberonis Dplscopi'
th ölet  ohne Beweis nvcb eine Gisela hinzusezt, lVIerenüs. Leibn  i tzS8. D. I . x .78z. las in sci-
und , wie ich schon oben Anm. i. bemerkt habe, ner Abschrift jenes Schriftstellers uxorem äüxrr
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seine Brüder von Glichberg im I . 1057 od. 1059 gegenK. Henrich IV. auf¬
gelehnt, aber cocnsobald wieder unterworfen habenc) , und uicht nur den
Bruderssohn dieser Fürsten, den vorgedachtcn Gegenkönig Hermann, giebk einer
dieser Schriftsteller als einen Fränkischen Herrn von Glichberg an c?), sondern
es legt sich auch die Bruderswittwe des Gegenkönigs in einer Urkunde den Namen

äs »snts äs 6s7tsi/o t?/rbbsiA äntüanr
iloiriins , verbesserte »der IN . x . 657 . aus
den 6oäicibus des Klosters Weingarten und
Steingaden, worin er, mitHeß übereinstim¬
mend, Qiirdei'AImirsm fand- In der von
Köhlern l >ist. äe ksmili»lmcembutg. p. s.
angeführten vics S. xitonis heißt eben diese
Dame venersnäs mstrons / ,me»t,llä äicrs,
psientikns nodilislimis orts , keilicet Latu/i
(Welfs) sinsäsm per snuos ism mnitosi-iäna.
Man sieht wohl, daß I "" ja ein abgekürzter
verstümmelter Name ist, der ohne Zweifel auS
Irmgard oder Irmentrud entstanden. In den
Hannövrischeir Anz. v. 1.1754. St . 12. S -1;4
bis 162. findet man eine Abhandlung von dem
Geschlecht der Judith Gräfin von Glizberg,

// . Gemahlin, deren Verf. zugleich die
Genealogie der Grafen von Gleiberg, die er
richtig bei Giessen sucht, zu erläutern bemüht
ist. — Was übrigens hier unter Zeus5aiica
z»verstehen sei, und daß sich daraus keineswegs
auf eine Gcschlechtsverbindung mit dem söge-
nannten Kaiser Konrad dem Salische» schlies-
sen lasse, darüber habe ich mich schon an an¬
dern Orten erklärt. Vcrgl-oben die erste Anm.x.

c) Lonrsä . Ilrsperg . Lä . Xr ^entor . ( l6c><-)
x. 168. sagt untermI . 1257: eoäsm tempore
guiäsm i ", !äe,rcs .c 6t /",at,s , «in, in Lsrms-
niss psrtidus t^ tsni . iäem sxsrecntes contrs
Imperium iäomsnum , ad X^nets Imperstiie«
et krincipidns re ^ni victi , sä äeäitionsm vs-
neruat . Damit stimmen auch der tUuonoAr.

Lsxo und/miisi.3sxo sä LN 1257 überein, nur
daß leztererI'liäericus ec /rate , eil» ließt.
Lertliolä . Oonüsnt . Lid. Ilskerm . p . tc . giebt
zugleich das Schloß an, nach welchem"sich Frie¬
drich benannte, und sezt die Begebenheit ins
I . Ii ;y: ä̂ 'rästicus et Di äter «rlli äs 7̂/rc/>̂
berFa Henrioo rê i redeil,int, Und gleich dar¬
auf unter eben dem Jahr : et eilt»

/rati -ei äs ( iiic/iösrAa bieinrico rc ^i rsdel»
Isnt , et pokes ilii »ä äeäitionem veniunr . Alls
dem Namen des Schlosses, mit der vorhergeh.
Anm. b. und den folg. Anm. ä. s. verglichen,
folgt von selbst, daß jener Friedrich der gleich¬
zeitige Luxemburger war. Er war ohne Zweifel
darüber aufgebracht, daß K. Henrich lV- da-
erledigte Herzogthum Baien, an seine Muttee
vergeben hatte, auf das er doch, weil eS sein
Bruder und Dakcrsbruder, die beiden Henriche,
im Besitz gehabt, einiges Recht zu haben glau¬
ben konnte.

ä ) Das von Ussermann  in Hesmsnno
Ocmtr . 1 , I. zuerst bekannt gemachte Oliron.
keterslink . p . Zgy sä s» logl : kroceresZsxo-
rmm et Zuevornm convensrsnt ( in loco ) czn!
vsestnr fl/i/ens/kitt , et äkstimannnm coulti-
kuernnt rLAem, Aeirsis äs O/rciiüsrA ',
virnm nndilem , äeoornm , krenuum et iäo-
nsnm , snno inosrnsr . Dom . MOXXXI . reA-
nsvitcjno snnis ksptem. Die Anmerkung, die
der gelehrte Ussermann  dazu macht, würde
er vermukhlich nicht niedergesthriebcn haben,
wenn ihm das Schloß Gleiberg bei Giessen, und

Cc L
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einer Grasin von GUzberg selbst bei e) . Da alle diese Stammverwandten

«ng -zweisilte Luxenburgcr waren : so ist eben dadurch zugleich unwidersprechlich

erwiesen , daß die Grafen von Luxenburg und Gleiberg zu einerlei Hauß gehörten»

Aber woher der Name von Gleiberg ? Gelehrte Männer haben sich überreden

können , daß der Name des Schlosses Luxenburg aus dem lateinischen Work lux,,

und dem teurschen bürg zusammengesezt sei , und daß , da glitzen od. gleissen in

altem Tenrsch soviel als leuchten oder glänzen bedeute , der Name Glizberg im

Grund nur eine lcutsche Ucbcrscßung des Namens Luxenburg sei , und einerlei

Schloß bezeichne . Einem Schloß einen lateinischtcutschen Namen zu geben,,

wäre für einen teurschen Herrn aus dem Mittelalter ohnehin schon seltsam genug,

aber gewiß noch seltsamer , wenn sich nun gar die Einhabcr bald nach dem halb¬

lateinischen , bald nach dem tcutschüberseztcn Namen des nemlichcn Schlosses

benennt haben sollten / ) . Gleiberg oder Glizberg war vielmehr , wie schön-

andre erkannten , ein bcsondreö , von Luxenburg ganz verschiebt,es Schloß, . nach

dem sich die Luxenburgcr zuweilen benennten . Es gab zwei Schlösser dieses

Namens in Teutschland , eines bei Jena , das einer Dynastcnfamilie den Namen

gab , und ein andres bei Giessen . Das erste heißt immer Glizberg oder Gleiö-

berg , von der Glizza oder Gleiffa, , woran cö lag §) ,, das andre har vermnthlich

dasjenige bekannt gewesen wäre , was schon an¬
dre , besonders Gebhardi,  darüber geschrie¬
ben . Sie berichtigt sich aus der gegenwärtigen
Ausführung von selbst.

«) S . die folg . Anm ..
/ ) Nicht nur allere Schriftsteller , sondern

auch die Grafen selbst , schreiben das Schloß,
nach welchem sie sich benennen , bald Glrper .y,

bald Glizberg . Grube  r in Oiiz . 6 „ elk. T . ll.

p . 222 . . not . X. hält den Namen Glizberg für

den ursprünglichen , und clymvlvgisirt aufdic
im Text gedachte Art . Luxenburg und Glizberg
sind , seiner und andrerMcinung nach , einerlei
Namen , bezeichnenauchcineriei Schloß , und

sagen soviel a .' sLkchmil 'crg . Dieses angebliche.

sonderbare Namcnspiel ', von dem sich schwerlich¬
ein Beispiel finden würde , widerlegt sich schon
durch die Art , wie das Schloß Luxenburg in
den ältesten Denkmalen geschrieben wird . In
der Urk - v. I . y6z , worin cs zuerst oorkvmmr,
und dem Gr . Siegfried durch einen Tausch zu¬
fallt , heißt es Usclleiihnioll , bei dem
ricus sä sn . 1004. 100 ; . 1168 T-nrelbnicb , bet
dem T-Sinbeit . öcbskknsb . sä SN. 1076 Tillire-

iendili -A, und so Überall im zehnten , eilfteu uud

zwölften Jahrhundert -, Man sieht also , dev

aittcursche Namen Lützelbuog .ist der ursprüng¬
liche , und der spätere Name Luxenburg erst aus-
jenem durch Verdrehung entstanden-

A) Dieses Glizberg oder Gleisl -erg h,at, sei»
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seinen Namen von der vorüberfließcnden Gleibach ; wenigstens nannte die
teuksche Vonvelt ihre Burgen am liebsten nach Bachen und Flüssen , und da der
Name Gliperg oder Glci 'perg in den ältesten Denkmalen vorkomrm ., sich auch
nachher neben dem 'Namen Giizberg immer erhalten , und endlich allein bis auf
unsre Zeiten fortgegangen , so ist dieses ohne Zweifel die ursprüngliche Form , mid¬
dle andre , Glizberg oder G -lisbcrg , wi ' bei Ortsnamen so gewöhnlich ist , nur-
durch eine verschiedene Schreibart entstanden r) . Daß hier , wo von einem
Lureuburgischen Famllienschloß die Rede ist , das Schloß Gleiberg bei Giessen zu
verstehen sei , laßt sich schon ans der biSherigenAusführung schließen ; es waren
Grafen , die sich darnach benannten , und nicht Dynasten , wie die von dem Thm
ringischen Schloß ; es waren Fränkische Grafen ; die Kaiserin Kunignnd hatte
ebeuwohl Güter in Hessen ererbt , und unbezweifelte Luxenbürger waren , wie
der Fortgang der Geschichte zeigen wird , in der ganzen Gegend von Giessen
reichlich angesessen , und stifteten daselbst das Kloster Schiffenberg .- Dieses Gleir
berg lag in dem Umfang des alten Fränkischen Tcmschlands , daher auch Ger-
schichkschreiber aus dem innern Teutschland , welchen dieses Schloß naher bekannt-
war , als das entfernte Luxemburg , seine Einhaber lieber darnach benannten , und
sie für Fränkische Herrn , ja gar für ein Sallsches , das heißt , für ein vorzüglich
angesehenes Geschlecht des alten Franckenvolks , erklärten /-) . Wie die Luxen »-

neu Namen von dem Flüßchen Gleizza oder ?-) Die Gleibach laust zwischen demOlcibcrg,
Gleissa , woran cs liegt . Es fällt also bei die - und Wellenberg hin in die Lahn . Man findet
ftm Schloß jene künstliche Etymologie gleichfalls sie auf der genauen , von dem ehemaligen Geh-
weg . Unter denmons S/irüM -cü , dcnK -Frie - Rath und Pros . Bä hm in Giessen auf höhere'
drich I . dem -Reich zu Lehen austrägt , ist , wie Veranlassung verfertigten Karle über bas Gber-
flch aus den andern mit aufzetragenen Schlis - amt Giessen näher bezeichnet,
sern Leisnig , Colditz , Laußig , alle im Lcipzi - t) Einerlei Grafen schreiben sich, wie «lan¬
ger Kreis gelegen , schließen läßt , kein andres aus den folgender , Anmerkungen sehen wird , in
als dieses benachbarte Schloß bei Jena zu ver - der einen Urkunde von Olvyei -A, in der andern
stehen . Oi -ir; . Onelk . 1 . in . x . 466 . Von den von Ol/rxcwA , und da kann doch wohl , denke
Dynasten von Glizberg wird unten §. XVIll . ich, die Form , die zulezt noch alleinüblich bleibt^
in der zwcitlezten Anm , d . noch etwas vorkom - zugleich zum Beweis dienen , baß sie die ur-
men . — Gebhardi  Histor . Abhandl - Th . il . sprüngliche war.
S - 14;- liefert eine Stammt, dieser Dynasten. ü) S . die nächst vorhergehenden Anm. l>-
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burger zu ihren Hessischen Gütern überhaupt gekommen, darüber habe ich mich
schon vorher(§. XV.) erklärt: es läßt sich aber vorausfttzen, daß sie sich nach
und nach immer weiter ausgebreitet, und da giebt uns , in Ansehung ihrer Gleir
bergischen Güter , dasjenige, was ich oben (§. II .) von des Salischen Herzog
Hermanns Antheil an Hessen gesagt habe, einen sehr treffenden Ausschluß. Dieser
Herzog halte einen großen Theil des Ober-Lahngaus, die sogenannte Grafschaft
Reuschel, unter seiner Gerichtsbarkeit, und vererbte seine Stammgüter auf
seinen Tochtermann, den Kaiserlich Sächsischen Prinz Ludolph, von dessen
Kinderlosen Sohne Otto sie 982 der regierenden Kaiserlichen Linie des Sächsischen
Haußes anfielen. Nun finden wir nachher, wie ich schon an einem andern Ort
erläutert habe (B . H. S . 4Zl rc-), und in der Merenbergischen Geschichte(K.XX.)
uoch weiter erläutern werde, die Grafen von Gleiberg, und ihre Erben, die
Herrn von Merenberg, im Besitz der Grafschaft Reuschel: was kann also glaub-
ljcher seyn, als daß die Luxenburger, nach jenem Anfall an das Kaiserhauß,
durch die Gnade eines der beiden lezten Sächsischen Kaiser, es sei nun des, ihnen
so geneigten, Otto's III . , oder noch eher ihres Schwagers Henrichs deö Heiligen,
zu jener Grafschaft gekommen? Eine Gerichtsbarkeit dieser Art mußten die
Kaiser ohnehin an einen andern vergeben. Was von der Grafschaft Reuschel
gilt, kann eben sowohl auch von andern Glcibergischen Gütern gelten.

Nun kehre ich zu Graf FriedrichsI. von Luxenburg beiden noch übrigen,
und, wie es scheint, jüngsten Söhnen , dem Hermann nnd Dietrich , zurück.
Der lezkere ist längst diplomatisch erwiesen§) : ich glaube ihn aber in einem Vcr-
hältniß entdeckt zu haben, worin er bisher uoch unbekannt war. Ich habe nem-
lich in der Ganbeschreibung einen Graf Dietrich angeführt, der eine Menge, in
Orlen der Casselischcn Aemter Borcken, Spangenberg, Melsungen, und drum
herum gelegene Güter an die Abbtei Fulda verschenkt rn). Wen könnte man
unter jenem Grafen wohl schicklicher verstehen, als eben den Luxenburger Dietrich,
von dem ich rede, dessen Vater in eben dem Gau mehrere Grafschaften besaß,
dessen Tante, die Kaiserin Kunigund, von ihrem dortigen Antheil ein Kloster

y S - die folg. Anm. n. m) B-H. §. XXXVU. S - 40-. Anm. x.
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stiftete, ja , der seinen Ansiß in Hessen auch dadurch bewahrt, daß er, wie wir
gleich weiter sehen werden (§. XVIII.) , den Stamm der folgenden Grafen von
Gleiberg pflanzte? Hier bleibe ich einstweilen bei seinem altern Bruder , Her¬
mann, stehen. Man kennt ihn nur aus einer einzigen Urk. v. I . ivgH, worin
er als des Lnrenburgischen Herzog Henrichs von Baiern , und Dietrichs Bruder
dargesiellt wird er). Gleichwohl blieb er nachher, wie ich behaupte, so unbe¬
kannt nicht, als man bisher geglaubt hat, nur kommt er unter einem fremden Titeln
und unter ganz andern Verhältnissen vor. Um dieses zu erläutern, muß ich mir
eine kurze Abschweifung in die Genealogie der Pfalzgrafen von Achen erlauben.

'Henrich I. , Pfalzgraf zu Achen, oder in Nieder.-Lothringen, halte das
Unglück, wahnsinnig zu werden, und in diesem Zustand seine ihm sonst sehr
werthe Gemahlin zu ermorden. Er wurde darüber in das Kloster Epternach ein¬
gesperrt, worin er 1061 starb. Man weiß nur von einem einzigen Sohn , den
er hinkerließ, dessen Erziehung der Erzbischof Hanno von Eöln übernahm 0).
Henrich dem Unsinnigen folgte-ein Hermann in der Pfalzgrafschaft nach, ein
eifriger Anhänger Kaiser Henrichs IV , den er selbst in den gefährlichsten Lagen
nicht verließ. Er war mit einer Tochter Herzog Rudolphs von Schwaben ver-

n ) In einem Tncrischen Schenkungsbriefv . rinne oxxißnor -ivit » ur , ü vel ixte Dux , vel
2 - ioz6 . bei Lertlrolst Ililt . de ü.nxeinl >. POÜ oditurn Inuin / r-rtrer / lli , ?/crmann »r et
1 . III . ? renv . p. XVII Ulld Hon tli , Idilr . Vre - H -eodorr'ru, , -rurmn inutiiLtioinin rieHn-dis
vir . V . I. P. z68 - heißt e§ ! XctL elt dsec do- ^onderis , inkrL diein prLeltitiNuin non tolue-
NLlio lolemniker in lklccleÜL Vrevirenli ^ras - rent , odliAstL doua in eceleliLe ^oleltale n>L-
kems — Vrederrco Loinite , einsi n̂e krLtridns nerenk . HofmanN,  der de» Gebrauch der
Sigildsrlo (Lisilberco ) et HiLodor !Lo. Vergl . Bambergischen Archive halte , zieht hier offen-
Köhler Disk, de kann Inixeind. x. 10. Die- bar eine Urkunde aus, und IN selchen Fallen
sen Dielrich findet man mit seinen Brüdern ist, wie billig, sein Ansehen grvö.
Henrich und.Hermann zusammen in Hokk-
INLNNI Xnnsl. LLindsiA. sä LN. 1014» ax- o) Mich hier in Ansehung der Pfalzgrafen von
I .n<Iew. 88. Lainb. Vol. II. x. 67: deĉnenli Achen in Dingen, die ich nur beiläufig anfuhre,
snno (1044 ) dkenricu, Lauarias Drrx , Lcce >̂- und die keinem Zweifel ansgeseht find , auf Be-
kis L8uid̂ ero ê iscopo ex tliekauris eeclsÜLe weise einzulasfen; würde soviel überstüssiger seyn,

^ DLbenber̂enüs viginti suri tslentis, Lrê Iln. da ich mich hierin aus des verehrungswertheit
ALIN et Uintedacliiiiln , ^tLedia ad Oanndiunt , Crollius  crläut . Reihe der Pfalzgr . v- Achen,
in cornitütn ÜLLilonis coniiei«NiL, LL condi.- und deren Zugabe», beziehen kann-
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sprechend vollzog aber die Honrath nicht , als dieser Herzog 1077 die Rolle eines

Gegcnkönigs übernahm jv) . Hermann starb zu Ende des I . 1085 und hatte

den Henrich II . , Herrn von Lach , den Stifter des gleichgenannten Klosters,

zum Nachfolger . Daß dieser zweite Henrich ein Sohn Henrichs des Unsinnigen

war , darüber har man zwar kein ausdrückliches Zeugniß eines alten Schrift¬

stellers : aber der Umstand , daß lezterer würklich einen Sohn hinterließ , so wie

die Einheit des Namens , der Würde und der Besitzungen lassen nicht wohl

daran zweifeln . Hier geht mich von diesem Henrich , der , so viel man weiß,

zuerst den Titel eines Pfalzgrafen bei Rhein (äs Ubeno ) führte , weiter nichts,

als seine Gemahlin Adelheid , an . Sie war eine Tochter des Markgrafen Otto

von Thüringen , und in erster Ehe an Graf Adelbert von Ballenstedt vermählt,

den sie aber 1076 durch einen gewaltsamen Tod verlohr , nachdem sie ihm zwei

Söhne , Otto und Siegfried Grafen zu Ballenstedt , gebohren hatte . Pfalz«

graf Henrich v. Lach erzeugte keine Kinder mit ihr , sezte daher ihren zweiten

Sohn , Siegfried , zum Erben seiner Patrimonialgüter ein , und starb 1095 9) .
Bald

->) Unter denen, sagt Lerrliol -I. Louk -mr . gesucht haben, die dem Kaiser nunmehr eben so

sä all. 1077- Lä . Itskei ' m -inu x. ;2 ff. die sehr mißfallen mußte , alö sie ihm vorher ange-
dem Kaiser Henrich IV. nachdem man 1077 den uehm scpn konnte. Daß er übrigens unter den

Schwäbischen Herz. Rudolph !" m Gegcnkönig I - 106; . 1072. ,076. als Lomes ? a1si.imrs in
erwählt halte, treu geblieben, seien unterandcrn Urk. verkommt , und zu Ende des I . 2085 ge-

gewesen : non moäiea gnii-s Vrenoniurn , storben, darüber beziehe ich mich aufC r v l l i u s
Lomej a. O. und besonders die Neuen Zugaben ( 1789)

Lucio// ; skc. Diese Nachricht, S - 18. Der erwähnte Be rth old , alscineifri-
Lie man allein auf Berth old  s, oder vielmehr ger Päbstler , erzählt uns von ihm (»ä rn . ro86)

Bernoldö,  Treu und Glauben annchmcn «bsgirs seclelialrica commuuious bei, ! mils-

-tlinß, läßt dieZcit , worin sichHermann in diese rsbiliker xeelir . Er war also dem Kaiser bis
Verlobung eingelassen, unberührt . Sie scheint an seid Ende treu geblieben,
noch vor dasJ . ia/5 zu fallen : denn da in die- q) Pfalzgr . Siegfried sagt in dem zweiten
sein Jahr die Mishclligkeiten zwischen dem Kai- StiflungSbricf des Klosters Lachv- J . 1112 von

ser und dessen Schwager , dem Herz. Rudolph , dem Pfalzgr - Henrich v- Lach: /c »,t Lo,ro,--E
ihren Anfang nahmen , so Mächte wohl Pfalzgr . / k,o,»7?! , ira Imins <̂uo<iue Isboris , eecleÜL«
Hermann , als ein eifriger Anhänger des Kai - lciliost xerllllieiiclae, bsersibem me iulliruie.

sers, nach jener Zeit schwerlich eine Verbindung In Ki !ldlingers  Münsterisch . Beitr . Th . III.
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Bald darauf erscheint die nernliche Dame unter eirwm andern Verhältniß . Sie
gab 1097 . bei ihrem Aufenthalt zu Limburg an der Lahn dem dortigen Stift , mir
Einwilligung ihres Sohnes Siegfrieds , eine Anwartschaft auf verfchiedne im
EngerSgan gelegne Güter , und zwar zum Seelenheil Hermanns , ihres Gemahls,
und diesem Hermann legt Erzb . Adelberr von Mainz in seinem BestarigungSbrief
v. I . 1124 ausdrücklich den Titel eines Pfalzgrafen bei ?-) . Adelheid hatte also
vor ihrem lezten Gemahl schon mit einem zweiten , dem Pfalzgraf Hermann , in
der Ehe gestanden » Ess kann darunter kein andrer , als der vorgedachte Ri-

Beil . 12. 26 . Z5. S . 29 . 74 . 99 . sind die Erz-
Hischöfl. Cöllnischen Bestätigungen der Freihei¬
ten des Klosters Lach von den I . H44 . 1184.
1197 . abgedrnckk , worin er als Nachfolger und
Grbe Henrichs von Lach dargestellt , und zugleich
die auf leztcrn folgenden Pfalzgrafen der Reihe
nach genannt werden.

^) -v-islUeit x .il -illliL6omiristL macht in einer
Urk . v- 1 . 1097 . bekannt ! goocle ^ o - - xraslsn-
ts voleutegoe Mio meo rclo - l,e-

nsüoium M »ne ^ oIstiX »peIlLni rnsi - Diop¬
ter .inimse kal,item , stoiruiigos msi Re , rma » ,rr

Pei ^ stuem restemptionem karrcto OsorAio
csnoliics ksmnlsntilills Iiabeulluin <ls-

1ej;.ivi , bebält aber>enem Mangold den lebens¬
länglichen Genuß vor . Lctum in R-mLu- ä in
4>aAv l .o ° e „ a/,e Lora ^ caclern . ? elac . 1 . III-
x . 8a . Unterm 2 - 1124 bestätigt Erzb . Adel-
bert v- Mainz , als DiocesanuS , diefe Schen¬
kung , die vermuttzlich erst damals durch den
Tod jenes Mangolds zur Ausführung gekom¬
men . Man lernt daraus erstlich die zu jenem
bensücio gehörigen Güter , und dann den Ge¬
mahl der Adelheid naher kennen . Der Erzb.
sagt : kratess in » - noMsin astiare cla-
ritatem , roAsntes nos ln ^ er dsnelicio illo , VI-
vistelicet insnsis inM/ena ( « M Flusse gleiches
NamenS im Engersgau , anfangs Bisencburg,

Hess. Landesg . III . Band.

das aber nachher in Ifenlmvg verwandelt wor¬
den ) er Ttlllscis ( Muoda oder Meuch , im En-
gcrsgau , zwischen Montabaur und Westerburg ) ,
Hnos ^ lcleR-ert 6omet, ' /̂a xro rsinellio snimas

oonin ^is lui <lomiiiRs,ema,rnr Rn/ati » r 6omi-
Re — ixlis in elernoünain connaäillit 1. s . x.
8l . Die erste Urkunde kannte man Anfangs
nur aus einem Auszug in Drovroi .̂ n«»l . lr »v.
I, . xil . x . 272, und waren daher T o l n e r so¬
wohl , als nach ihm Köhler,  der Meinung,
daß jene Adelheid vor dem Pfalzgr . Henrich v.
Lachschon mit Graf Hermann von Luxenburg,
dem Gcgenkönig , dessen Gemahlin gerade Adel»
geheißen , in zweiter Ehe gestanden . Aber diese
Erklärung widerlegt sich, ausser andern Grün¬
den , von selbst, nachdem nicht nur derSchcn-
kungSbrief der Adelheid , sondern auch die
Mainzische Bestätigung in Druck gekommen,
worin der Gemahl der Adelheid Rereinsnuu»

Romee genannt wird , ein Titel , der
dem Gcgenkönig Hermann niemals zukam . E-
fällt also auch, da in beiden Urk. der Nameganz
ausgeschrieben ist , die Vermuthung weg , daß
etwa in dem Original der Name blos durch ein
R . angczeigt worden , welches der Copist , statt
es durch Henrich ( Henrich von Lach) zu erklä¬
ren , irrig für Hermann genommen . Vcrgl.
Lie folg . Anm . s.

Dd
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puarische Psalzgraf Hermann gemeint seyn ; denn es findet sich in dem ganzen

damaligen Teutschland kein andrer Pfalzgraf dieses Namens . War aber jener
Hermann , wie man verauösezt , entweder ein Bruder oder ein allerer Sohn

Pfalzgr . Henrichs hon Lach : wiewareö , nach damaligen Kirchengcseßcn , möglich,
daß Henrich von Lach seines leiblichen Oheims oder Bruders Witttve hcurachen

konnte ? Diese Umstande flechten zusammengenommen einen Gordischen Knoten,

den niemand bisher zu lösen vermochte H . Die Ursache davon liegt meines

Erachtens in der falschen VorauSseßung , daß jener Pfalzgraf Hermann , weil er

Henrich dem Unsinnigen in feiner Würde gefolgt war , gerade zu seiner Familie

gehört haben , und entweder ein Bruder oder Sohn desselben gewesen seyn müsse.

Man hakte vielmehr umgekehrt sckliessen sollen , daß , weil Pfalzgr . Henrich von

Lach seines Amtsvorfahren , Hermanns , Wlktwe geheurathet , dieser unmöglich

zu seiner Familie gehört haben könne , sondern ein Fremder gewesen seyn müsse.

Ich behaupte , es war der nemliche Hermann von Luxenburg , Graf Friedrichs I.

Sohn , dessen Existenz ich oben aus einem Urkundenextract von 1044 erwiesen

habe . Er war ein eifriger Anhänger Kaiser Henrichs , und soviel eher laßt sich

annehmen , daß ihn dieser Kaiser , bei den kindlichen Jahren Henrichs v . Lach,

um seinen Anhang zu verstärken , entweder für seine Person auf Lebenslang , oder

auch nur vicarisch , zum Ripnarischen Pfalzgrafen bestellt . Es war dieses , wie

Kenner des Mittelalters wissen , in jenen Zeiten nichts ungewöhnliches . Einen

direkten Beweis kann ich freilich nicht führen : aber mehrere treffende Umstände
können zusammengenommen die Stelle desselben vertreten . Ich sehe vor allen

Dingen voraus , was ich bisher auögeführt , daß die Luxenburgische Familie

durch eine Erbtochter Herzog Eberhards wenigstens einen großen Theil seiner

Palrimonialgüter an sich gebracht . Die Hessisch - Eonradinische Familie war

») C roll iu s sucht sich hierin durch Mancher- Pfalzgr . i Henrich von Lach auch den Namen
l?i Auswege zu helfen- Bald soll, seiner Ver - Hermann geführt haben ; bald soll überhaupt die
muthung nach, nur der Anfangsbuchstabe» . im Urk. verdächtig seyn, und ein diplomatisches
Original stehen, und dieses von dem Copisten, Findclhauß verrathen . Pfgr . von Achen S >>
statt Henriciis , irrig durch Herrn ÄNiiirs erklärt 27Z- L77-
worden stpn ( s. vorher. Anm. r^ ; bald soll
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besonders iu dem Nieder - Lahngatt , dem Engersgau rc. zu Hause ; eine Linie der¬
selben verwaltete das Gaugrafenamt darin , und Konrad Kurzpold gab dem be¬
rühmten , noch jezt bestehenden Chorherrnstift zu Limburg an der Lahn yro . seinen
Ursprung L) . Daraus folgt noch nicht , daß er gerade der alleinige Besitzer von
Schloß und Stadt Limburg , und ihrem Zugehör war ; die Hessifch -Conradinifche
Familie scheint vielmehr nach allen ihren Linien in dortiger Gegend , als ihrem
eigentlichen ersten Stammland , in vielen Gütern in Gemeinschaft geblieben zu
seyn . Der bekannte Graf Otto , der ioz6 . die Wetterauische Linie beschloß , schlug

sogar in dem Schloß Hammel 'stem , im Engersgau , seine Residenz auf , und
führte seinen Namen daher . Nun Mtete , wie gesagt , die Pfalzgrafin Adelheid
ein Seelgeräthe zu Limburg , datirt auch die Urkunde von diesem Ort , und da sie
es zum Seelenheil nicht ihres lezten , sondern ihres zweiten Gemahls stiftete , so
rührten wohl die Stiftungsgüter aus seiner Erbschaft her . Das nemliche Limburg
wird kurz vorher für Eigenthum des Gegenkönigö Hermann von Luxenburg und
Salm ausgegeben ; die Magdeburgische Chronik erzählt unterm I . icZö , daß
dieser Graf , nachdem er den Königstitel wieder abgelegt , bei der Belagerung
seines Schlosses (6aKri /ur ) Limburg von seinen Leuten ermordet worden u ).
Pfalzgraf Henrich von Lach nennt ferner in dem Stiftungöbrief des Klosters Lach
(109z ) den Herzog Henrich von Limburg , und Gr . Wilhelm von Luxenburg seine

-) Vergl . B , H. S . 600. 6-4. aber die Art und Weise sehr verschieden an. Da,
wie ich im Text ausführe , die Wittwe eines

«) eiiroii . IVlsAäsburA. sä . SU. 1086. sx . Pfalzgrafen , den schon andre Gründe für einen
Klkiliom. SS. T . II . k>. Zly : Loäerli snnoLer - Luxenburgcr erklären , sich gleichfalls dort auf-
HISIINILSU.SX norneii r'SAiunl äs4>onir , ec üscilii hielt , jenem Pfalzgraf dort ein Seelgeräthe
s kuis Iiominibus in obliäioiie / »i T>rnt- stiftete , auch ihr Sohn nachher noch andere
Le>-§ iiccerlieicur. Diese Chronik ist, meines Güter seines Stiefvaters herausgeben muß ; so
Wissens, die einzige, die den Namen desSchlos- kann wohl das alles zum Beweis dienen, daß
ses anführt , vor welchem Hermann umgekom- in beiden Fällen von einerlei Limburg, ich meine
men. Alle übrige Geschichtschreiber dieser Aei, dem an der Lahn, die Rede sei, und daß diese-
ten , dieKremer Arbenn . Gcsch-S - 7ü. noc. r . Limburg damals eben sowohl ein Luxenburgi-
in großer Menge anführt , sagen nur im Allge- sches Pammtgut war , als ich es unten vondew
meinen, daß er vor einer Veste geblieben, geben Schloß Gleiberg beweisen werde.

Dd 2
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Verwandten(eoAnntos) , und wählt sie zu Zeugen seiner Stiftung -v). An den
Stiefsohn und Nachfolger dieses Pfalzgrafen, den er zum Erben eingefezk hatte,-
machte Kaiser Henrich IV. Ansprüche; er mußte ihm viele Domainen auf immer
abtreten, und da die seinigen nicht hiureichen wollten, noch den Flecken Betten;
dorf oder Bendorf, in dem Engerögau, unter Coblenz, Hinzuthun, den Henrich
von Lach vorher den Stiflungögütern seines Klosters zugerechnel hakte rv). Was
es mit dieser Abfindung für eine Beschaffenheit habe, darüber belehrt uns eine
Urkundev. I . m8 , worinK. HenrichV. den nemlichen Flecken Bendorf dem
Anfelm, Herrnv. Molsberg, zu Lehen giebt, und zwar mit der Bemerkung, daß
er ihn ehmals von seinem Verwandten, dem PfalzgrafHermann,, durch Erbschaftö-
recht erhalten-w). An eigentliche Stammverwandtschaft, die ein solches Erb'

v ) llo » th . ,Hik . Lrvvir . L -I - x . 45 >l> Was loii in Perpetuum rreckickit, ec 'cum
Crollius Pfalzgr.v-AchenS .24;-2;;>Neue kua prsecki»non lukliceieut, Imam currim<̂uss
ZugabenS.stzrc.undderscharfsinnigePrvfHu- elr in Lsttencko^ Ir soclellss be»ree M-irias
feland  in Jena in dem versuch zurBevichtl-- spuä iHllin, tomper ecclelia reclLinsiics, cum
gungderpfalzgrassch.am Rhein(Teutsch.Mer- omuibus sppenäiciis iuls violeucer-iLItuIic, er
curv.J.I78y- Mon.Jenner,S-1-z6.) gegen die Imxei-etori, tsngusm tue eslenc, interc-recer»
Aechtheit dieser̂Urk. einwenden, scheint mir zu äoimvir. LrolliuLPfalzgr. v. AchenS ..L69,
ihrer Verwerfung bei weitem nicht hinlänglich, und N,crâc»ä. i>aiLt. 1 . III.p. 127. DieMönche,
geht mich aber hier nicht näher an. verschwiegen dem hierin ganz»„belehrten K.

ui) König Konrad 11. bei dem sich dieMönche Konrad die wahre Beschaffenheit derr Sache;
von Lach beschwert hatten, daß ihnen der Flecken daß nemlich, wie ich im Text weiter ausführe,
Bendorf, den Pfalzgr.Henrich von Lach zu ihren Pfalzgr. Henrich vonLach gar kein Recht gehabt-
Stiftungsgütern geschlagen hatte, von dessen hatte, den Flecken Beltendorf oder-Bendvrf zu
Stiefsohn und Nachfolger, PfalzgrafSiegfried, verschenken, daß ihn daher sein Stiefsohn Sieg-
wieder entrissen worden, erzählt iireiner Urk. fried wieder hatteherausgebenmüssen, unddem
von1iz8- die Stiftung des von erwähntem Hrn- zufolge in dem zweiten Stiftungsbrief des Klo-
rich von Lach gegründeten, nach dessen Tod aber stersw-I . mr ausließ. Sie zeigten ihm viel-
von seiner Gemahlin Adelheid vollendeten Klo- mehr nur den ersten Stistungsbrief vor, ver-
sters Lach: vciuäe,Lliguo tempore elapko eci- unstalteren den ganzen Vorgang, und verleite-

gui xraet »to domici in ten ihn dadurch , ihnen jenen Flecken wieder zu«
Lslscii comicstu lucceskt, ûseäsm pstrimcmis zusprechen. Vergl- die folg. AllM- x.
(Heißthier, wie gewöhnlichErbgüter, ohnedaß -»)'K, HenrichV- stellt imI. mg derAbbtei
sie gerade vom Vater herkamcn) lus per guss- St :Maximim den ihr entzogenen Vasallen An--
stsm conünionsL eguss svo nokro selm von Mvlsberg , mit s. inen Lehengükern
LK'Äennch lV-) äiviw reeoräiiliouis iw êr». Brechen und Seilers wieder her, seztaber noch.
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schafkörccht hätte nach sich ziehen können, ist hier nicht zn denken; dazu ist die damalige
Kaiserfamilie viel zn bekanntĝ ). Pfalzgraf Hermann scheint vielmehr, da er
keine Kinder hatte, als ein eifriger Anhänger des Kaisers, der ihn erhoben hakte,
entweder den K. Henrich selbst, oder wohl eher dessen gleichgenannren Sohn,
zum Erben seiner Fränkischen Allogialgüter eingcsczr, und seiner Gemahlin nur
die lebenslängliche Nutznießung derselben vermacht zu haben- Pfalzgraf Henrich
von Lach achtete wenig darauf, sezke vielmehr den Flecken Bendorf, der zu jener
Erbschaft gehörte, unter die StiftungZgüter feines Klosters. Sein Stiefsohn
Siegfried war in einer ganz andern Lage. Er konnte, da er nur ein angenomr
mener Cohn desselben war , zu den Lehen, zumal der Pfalzgräflichen Würde,
ohne besondre Begünstigung des Kaisers nicht gelangen, und mochte daher nörhig
finden, sich mit demselben in Ansehung der Verlassenschaft seines ersten Stief¬
vaters, Pfalzgr. Hermanns, durch eine Anzahl Güter abzufinden, worunter
auch der Flecken Bendorf gehörte. Die Zeit dieser Uebergabe wird in der Urkunde
nicht ausgedrückt. Vielleicht erfolgte sie erst nach dem Tode seiner, im I . i ivo;
verstorbenen Mutter, AdelheidH. Andre Besitzungen dieses Hermanns, worin
er etwa.mit.seinem Stammverwandten.in.Gemeinschaft gesessen harre, mag Sieg-

weiter hinzur Leä gnia nos SsVoto elusllem
Liielis riokri ^ .nkeliiii lervitio varereiiolirmus,
»llcirco cnreern >,/« ,// , « eo »-
nato Ltö7.-nianno I 'ataeitto Oomits

illi-s xrLöiliclo
Läkli iioüro in deneüciuin con<Ionailin8. Mar¬
lene Lollect. anixlist. 1 . I. x. 641. Konrli.
MK. Irevir. I- x. 5°2. Clvllills  Psgr.
v. AchenS .-72. will das Datum dieser Urkunde,
aus Nebengründen , für verdächtig Hallen : aber
sowohl die Iudiction, als L.nni Uê ni el Ijn-
xsrü, stimme», gehörig berechnet, mit dem darin
angegebenen Jahr mg , aber keineswegs mit
zur überein. Siegfried hatte dieses Bendorf
deswegen, weil er es anK. Henrich IV. abge¬
treten, .in den zweiten Stiftungsbrref.des Klo¬

sters nicht cingerückt,. (^crs.-lcsll.lÄLr. 1 .111.
x. I,;.) Ä. HenrichV. war auch, wie wir aus
der gegenwärtigen Urki sehen, noch imI . utg.
im Besitz desselben, und gleichwohl steht cs in
dem von letzterm Kaiser dem Kloster ertheilten
Bestätigungsbriefv. ma . unter den SUftungs-
gürern, 1. c. p. 12z. Freilich ein offenbarer.
Widerspruch: aber Hr. Hofr. Lamei  erklärt
ihn1. e. x. 5;. ganz richtig dadurch, daß der¬
gleichen Bestärigungsbriefevon den Cvncipicn-
ten insgemein nach altern Urkunden aufgesetzt
wurden, und daher öfters Rechte und Güter
darin genannt werden, die längst nicht nicht
dahin gehörten.

S - die folg. Anm. k'
»).S - vorher Anm:
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fried nicht in seiner Gewalt gehabt haben- Der Kaiserliche Prinz Henrich mußte
sich also hierin selbst Recht zu schaffen suchen. Ich deute dahin die Nachricht
einiger alten Schriftsteller, daß er noz , während sein Vater einem zahlreichen
Reichstag in Lüttich beiwohnte, das feste Schloß Glizberg eingenommen, ohne
daß man von irgend einem Aufstand weiß, der eine solche Belagerung hatte verr
anlassen könnena). Alle hier hintereinander ausgestellte Thatsachen erklären sich
von selbst, sobald man vorattösezt, daß Pfaljgraf Hermann der Luxenburgische
Graf dieses Namens, der Sohn Graf FriedrichsI. war. Seine Gemahlin Adel¬
heid stiftet ihm ein Seelgerärhe zn Limburg an der Lahn, wo sie sich aufhält, und
den nemlichen Ort sucht der Luxenburgische Gegenkönig Hermann, als ein ihm
zugehöriges Schloß, wieder einzunehmen. Es saßen also in diesem Schloß verr
schiedne Luxenburgische Linien in Gemeinschaft: Pfalzgraf Hermann hatte eö aber,
als ein großer Anhänger des Kaisers, von der Kaiserlichen Parthci besehen lassen,
daher sich der Gcgenköiüg mit Gewalt zu dem vorigen Mitbesitz zu verhelfen suchte.
K. HenrichV. giebt den Pfalzgraf Hermann für seinen Verwandten aus , und
das Fränkische Kaiserhaus stand würklich mit den Luxenburgern in Verwandt¬
schaftö). Eben so treffend nannte in jener Voraussetzung Pfalzgr. Henrich von
Lach die Grafen Henrich von Limburg, und Wilhelm von Luxenburg jseine Ver-

« ) XnnLl . ö»xc>Sit an . 600 : In Iclln Xzioko-
loruin ketrr st krnli IleimiciiZ cum

kre ^ uenrisllmo ? iin,cijmm roiius i-s^ni con-
vsntn I^ ecxlium venic , ihigiis Ncndsi rus Am-
ti »m eius sdlmuit : Heincicus ülius Im ^ cmto-

L) Der Kaiserin Kuiügund Bruder Adeibero
Probst zu St . Paullin, nennt den Kaiser Kvn-
?adII . neuntem suum (Hontlmm . I . >̂Z7-.) ,
und gegenseitig heißt jenes Adelh.ero Bruders-
svhn, Gr- Giselhert"von Luxenburg, wieder.-m-
xos Lonrsäi lmx . (Xlborio. rä sn. lorg) . Pas
Wort nexos kann also hier die damals sonst sehr
«blich« Bedeutung eines Bruders- oder Schwe¬

stersohns nicht haben, sondern nur im Allge¬
meinen eine nahe Verwandtschaft anzeigen.
Nach dem, waS Krem er  Ardenn. Gesch. §.
XXVII. S - 57. noe. g. §. XXVIII . S - 6- rc.
darüber sagt, sindK. Konrad undProbstAdel-
bero von ihren Müttern her Geschwisterkinder
gewesen. Diese.Verwandtschaft des Salischen
Kaiserhauses mit dem Luxenburgische» könnte
in,Rücksicht auf Kaiser HenrichV- und den
Pfalzgr. Hermann weitläuftig scheinen: ich weiß
aber keine nähere anzugeben, und man rechnete
damals,würklich, wie man aus den vielen Ehe¬
streitigkeiten über Arräus xiolubilos sieht, die
Verwandtschaften sehr ins Weite.
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wandten; seine Gemahlin war die angehemachete Großtante derselbenr).
K. Henrich IV. bekommt von.Pfalzgr. Siegfried, dem Sohn der mehrgedachten
Adelheid, unter andern Gütern auch Bendorf, einen mitten unter andern Salisch-
Conradinischen Besitzungen gelegenen Flecken, ein, und der Kaiserliche Prinz
Henrich leitet nicht nnr diesen Ort aus Pfalzgr. Hermanns Erbschaft her, sondern
nimmt auch das Schloß Giizberg ein, und dieses Schloß war ein Gesammtgut des
Luxenburgischcn Hanfs , oder wenigstens mehrerer Linien desselben. Hierzu
kommen noch einige erläuternde Nebenumstande. Gr . FriedrichI. von Luxenburg
und sein Sohn Dietrich hatten, ' wie gesagt, in den umliegenden Districten von
Cassel Grafschaften. Im zwölften Jahrhundert hingegen zeigt sich weiter keine
Spur von einem Luxenburgischcn Ansiß in dem Niederfürstcnchum; vielmehr war
die Gegend um Cassel schon zu Anfang desselben dem Wernerischen Grafenge-
schlecht untergeben das Schloß Gleiberg hingegen blieb nach wie vor ein
Eigenthum des Luxcnbm-gischen Hauses. Hier mag also wohl durch einen besonn
dern Vergleich eine Veränderung vorgegangen seyn. K. HenrichV. trat , wie
es scheint, den Luxenburgern das Schloß Gleiberg, das er eingenommen hatte,
wieder ab, und diese überließen ihm dagegen ihre Besitzungen in Nieder-Hessen,
die er nunmehr der Wcrnerischen Grafcnfamilie, einer Nebenlinie seines Hauses,
cinraumte. Vielleicht kam es eben daher, daß jener Kaiser dem lezten Graf
Werner zu dem Kloster Breitenau , das er stiften wollte, den Grund und Boden
schencken konntee). Alle diese Gründe zusammengenominen scheinen mir in An¬
sehung der Herkunft Pfalzgraf Hermanns aus dem Luxenburgifchen Hause kaum
noch einen Zweifel übrig zu lassen, man müßte ihn denn von der Zeitrechnung
hernehmen wollen. Wenn eö wahr ist, daß Gr. FriedrichI. v. Luxenburg würk-

-) Henrich von Limburg war ein Sohn der ser Herrn, und so konnte sich auch dessen Ge-
an Graf Walram II. von Arlon vermählten In- mahlin Adelheid als ihre Verwandtin anschn,
dich, eincrTochter des Luxenburgischen Herzogs und dieses Verhältniß auf ihren dritten Gemahl-
Friedrichs von Luxenburg, und Graf Wilhelm Pfgr. Henrichv. Lach, übertragen,
von Luxenburg war ein Enkel Graf Giselberts, -t) S . §. IV.
Pfalzgr. Hermann war also der Großvncle die- , ) I.
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lich lo iy . in seinen besten Jahren gestorben/ ) , so müßte jener Pfalzgras, wäre
er auch, wie ich aus allen Umständen mit Recht voransseße, einer der jüngsten
Söhne gewesen, dennoch wenigstens gegen sechzig Jahre alt gewesen seyn, als
er sich mit des Schwäbischen Herzog Rudolphs Tochter vor demI . 1077. in

Heuralhötractaten, und, nach deren Wiederverwerfung, mit der Ballenstadti-
fchcn Witlwe Adelheid in eheliche Verbindung einließ. Aber ist eü wohl etwas
seltnes, daß ein Herr , der in frühem Jahren , vielleicht aus Staatsursachen,
nicht heurakhete, sich solche Gedanken noch im Alter einkommen läßt? Es er-

folgten auch aus dieser Ehe keine Kinder. Ohnehin würde man von Pfalzgr.
Hermann, wenn er auch kein Lnxenburger gewesen wäre, doch immer das nemr

liche gelten lassen müssen: denn da er Pfalzgr. Henrich dem Unsinnigen schon
ic>6l in der Pfaljgrafschaft nachfolgte, und man doch wohl vorausseßen darf,
daß Kaiser Henrich IV. , oder vielmehr seine damals regierende Mutter Agnes,
einer so wichtigen Würde keinen ganz jungen Mann vorgesezt haben werde, sa

kann er in jedem Fall seine Hcurath nicht anders, als in ältlichen Jahren einge¬

gangen seyn. §.XVIII.

/ ) Lliron . t^ usäüiibiirA . sc! sn . tQky. sjiuct
§8 . 1 . II x.. lAl : Loa ipso sieno

6 »,ri ° llnäa « linperstticis cle-

kunctus eit . 8sxo sä sunä . sn . sagt
das ncmliche. Lorrliolet  Rilt . de
V. III . behauptet dagegen, wiewohl ohne
einen Beweis «»Zufuhren, daß er erst gegen
das I . lozy. gestorben. Gegen letztere Angabe
streitet allerdings, was Kre mer 1. o. x. 64.
bemerkt, daß Friedrichs ältester Sohn, Herzog
Henrich von Baiern, -schon im2 >ivZ; - als Gral

des Moselgaues, und lozx. als Advocat des
Stifts St . Maxim!» Vorkommen, und daß K-
Heinrich in . bei Wicdcrgebung deS Herzog¬
thums Baiern schwerlich den Sohn dem noch
lebenden Vater vorgezogen haben würdeg man
müßte denn aniiehmcn wollen, daß Friedrich,
eben so wie ehmals sein Vater Siegfried, seine
Aemter und Besetzungen schon bei seinem Leben,
Alters und Kränklichkeit wegen, an seine Söhne
abgegeben, und daher auch bei dem Herzogthum
Baiern keine Frage von ihm seyn können.
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§. XVIII.

Fortsetzung.
Ein andrer Sohn Graf Friedrichsl. von Laxenburg, Dietrich, pflanzt die
Linie der Grafen von Gleiberg fort. Seine kinderlose Tochter Clementia stiftet

das Kloster Schiffenberg bei Giessen; seine Enkel hingegen, Wilhelm und
Otto , vererben ihre Glcibergische Güter durch zwei Töchter, durch

die eine auf die Pfalzgrafen von Tübingen, durch die andre
auf die Dpnasten von Merenberg.

UntermI . 1070 erscheint ein Graf Hermann von Glizberg als Zeuge einer
Mainzischen Urkunde§). Lambert von Aschaffenburg macht uns naher mit ihm
bekannt. Er gehörte zu den Helden seines Zeitalters, und besaß das Vertrauen
seines Kaisers in hohem Grade. Ihm hatte K. Henrich IV. seinen glorreichen,
an der Unstrut erfochtenen Sieg !i) über die Sachsen( 1075) vorzüglich zu danken,
und als er noch in eben dem Jahr einen unüberlegten Zug nach Böhmen wagte,
um von da aus die Sachsen zu überfallen, so nahm er von seinem ganzen Anhang
von Fürsten nur den einzigen Graf Hermann von Glizberg mit sichr). Wer war
dieser Hermann von Glizberg? Mit dem vorgedachken Pfalzgraf Hermann darf
man ihn nicht verwechseln; der genaue und kundigeLambert würde ihm sonst gewiss
seinen gehörigen Titel crcheilt haben, und zu einer so raschen persönlichen Tapfer¬
keit wäre auch jener Pfalzgras schon viel zu alt gewesen. Eben so wenig kann er

Usrmannus cts OtirtierA -« , IVIanaliolt
Nalatinns Lomes etc . kvMMSN UNtecM I . 1070.
als Zeugen einer von Erzb. Siegsrid dem St.
Jacvbskloster in Mainz ausgestellten Urk. vor.
^Vnrdtwein Uixlomatar . IVIoAunr. 1?. II . ^>.
502 . etc.

ti) Qambert . Scli -ikkrisl, . ad an . lO? ; . erzählt
die gefährliche Lage, in der sich Anfangs die
-Kaiser!. Armee in dem Treffen an der Unstrut
befand: krotractnma Media dis USHUS io
lioram nonam csrtamen , iam in eo srac , nt
duo dnornin rsAnoruin exeroitus , Lnsviae er

Hess Landesg. m .Band.

Loioarias , terßa vertsrsnt . klt re ^i kreyuen-
tss nuntii , ialutsni lnornin in extremo litam,
nunciabant , cum rezente ex nno latere U«ri-
ninirnrc , Lomes ds eü -LÄsi-F , ex altero later»
Lalienber ^enses milites ÜAiia iiiiermit etc.

-) l . aml >ert . gcliakknav . ad an . IO?; . ; Nex,
elnks omnibns reAni >̂rincipil >us , in Noe¬
mi am prokciscitnr ; nnllum secnm lralzens ex
>̂rincij >il >ns , praeter Usr !7?!annrc,n Lomitsnr ds

egnites anrem exxeditos et tanra
ne - otio »IlsctiUimvs zmne ^ uinAsntos etc.

Ee
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mit dt >.i « ' chmoligru Gegenkönig Hermann von Luxenbnrg einerlei Person scyn /i)».
Vergleicht man - die damalige Luxenburgische Genealogie , so bleibt kein andrer
Vater für ihn übrig, , als Pfalzgraf Hermanns vorerwähnter jüngerer Bruder
Dietrich )̂». Das Luxenburgische Haus hatte die Vogtei über die Abbtei Epter-
nach seit Siegfrieds I . Zeiten erblich hergebracht «. Als über , die Rechte derselben
zwischen Graf Henrich von Laxenburg , Conrads Sohn, , und : den Mönchen Streit,

entstand, , so vermittelte der damalige Neichövicarius , Pfälzgraf Henrich von Lach,
1VY5 « einen Vergleich , und diesen Vergleich bezeugten , zunächst nach dem Pfalz¬
graf , die beiden Brüder Hermann und Theoderich oder Dietrich , Graf
Hermanns Söhn e« Daß unter diesen Brüdern Luxenburger Grafen zu verstehn-
scyen , darin stimmem die Genealogen überein ; den Epteruachcr VHuchen mußte
auch in . einer Luxenburgischen Familiensache an dem Zeugniß von Stammverr:

wandten vorzüglich gelegen seyn r nur hak man sie für Söhne des Gegenkönigs-
Hermann halten wollen -. Gleichwohl hatte lezterer keinen . Dietrich zum Sohn,
und jener Deutung widersprechen ausserdem die Zeitrechnung , und andre Um¬
stände 7,y «. Tste Heiden Brüder waren , vielmehr . Söhne , des vorgedachten Graf

Was - der ältere G ebh a rd i Historisch- k> Die Nachkommender übrigen Söhne Gras
Gxueal - Abhandl. Th . li . S . 107. §. bemerkt, Friedrichs I. von Laxenburg kennt man, nur die
daß, wenn der Gegenkönig Herman von.Salm des Hermanns und Dietrichs nicht. War sezier,
11..Laxenburg vorher, unter dem Namen Rer - nach der bisherigen Ausführung mit Lem
rnsniii 60m .. äs. SlirberA . dem K- Henrich IV - Pfstlzgr: Hermann Eine Person , sv hatte er keine
so ausgezeichnete, Dienste geleistet hätte, , nach- Kinder ;, es- bleibt also für den,Graf Hermann
her aber von.ihm wieder-abgetretemwäre , diese von, Glizberg kein- andrer . Vater übrig , alS
Treulosigkeit von den Schriftstellern der Kai- Dietrich, dessen Namen auch unter den Enkeln
serlichen Parthei, .besonders: dem.Waltram von fvrtgeht , und der , wie ich oben bemerkt,
Naumburg, , der ihn . mit : den- abscheulichstenauch in Njeder -Hessen mit vielen Gütern er-
Farben mahlt, gewiß nicht unbemerkt geklieben, scheint. .
von den.Sächsischen Schriftstellern hingegen-alö- »-) Aum Schluß derUrkunde .heißtes : Nester
ksn löbliches Beispiel , der.Reue.' und,.Besserung AUlem liuius concefstonis et constrmarivnis
würde augcführdworden sepn,,ist sehr gegnin - istoieoi.er nok>ilifst>ii».sli»r isti, .Renric »s stal»-
d.etz es ist auch, meines:Wissens, diese Verbin -- rin »s,
d.ung zweiersv verschiednerPersonen noch keinem errate, - eill, , er De,eliiir ;s lle
destkstlogkn. in .Sinn gekommen-. s .ric>n kt. ^ galberms er Rerslinue cle Lntze»
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Hermanns von Glizberg, und da sie durch ihren Vater bezeichnet werden, ss
scheint dieses vorauLznseßen, daß der Vater damals noch lebten). Dafür spricht
noch ein andrer Umstand. Der Sächsische Annalist erzählt uns, daß der Kaiser¬
liche Prinz Henrich den Aufruhr gegen seinen Vater auf einem zu Ende des I»
i iog. zn Fritzlar gehaltenen Reichstag begonnen, daß er, nach entstandncrZwie¬
tracht, von seines Vaters Vertrauten

liiiAL etc . Lerttiolet Ilitr . ckc Duxemd . 1 - III.
xieuv. x. XL.H. Crollius  Pfalzgr. v.Achen
S z6>. bemerkt dabei, daß die Herausgeber dieser
Urk. das Unterscheidungszeichenganz irrig nach
dem Ibeoitericlls gesetzt, da vielmehr das
Verbindungswörrchen er von selbst darauf weise,
daß der lirsoäsric»- zu dem riktermkßigcn
Bezelin von Arlvii gehöre, und man daher lesen
Müsse! Heriiliamius HeriiNLliiii Lomitis llkius
er krLcsr eins , Hieoäericus er LsLelinu » äe
Lrloit. Ccvllius scheint aber die verschiednen
Abdrücke der Urkunde in den Werken, woraus
er sie anführt, nicht selbst nachgeschcn, sondern
nur den Hontheimischen in IM . ri -ev. Tom.-l.
x- 44Z- vor sich gehabt zu haben-, er würde sonst
gesunden haben, daß Oiicdesiie Ulli. cls Du-
xemd. In prob. p. Zl. das er vor Lerelinns
gar nicht hat, daß tzlsrrene Ibessnr. ver. ILko-
nnm. 1 . 1. p. 550. weder vor noch nach dem
Namen Ibeoäerirns ein Unterscheidungszeichen
macht, -also dem Leser überläßt, wie er abthei¬
len will, und daß de? angeführte Vertholetsche
Abdruck soviel größer» Glauben verdient, da
er nicht nur unmittelbar aus dem Epternachi-
schen Archiv genommen, sondern auch von einem
namentlich angegebenen NotaciuS collationirt
worden. In diesem Abdruck, mit dem hierin
auch der Martensche übcreinstimmt, steht nun,
wie die daraus genommene Stelle beweißt, vor
dem Xü.ilbert,is et Lerelinos -Z« LnAeliuK-l
Las er ebenwohl überfiüßig; man kann als»

den Hermann und einige andre zu sich
auch daraus, daß eS vor dem Lŝ slinus st»
Xrlori steht , ganz und gar nicht folgern , daß
der vorhergehende Name Ibeväsric^s dazu
gehöre, und da es ohnehin zu den ungewöhn¬
lichen Fällen gehört, bei solchen Uiiterschristeir
den Bruder eines Herrn wohl zu bemerken,
aber den Namen desselben zu übergehen, sv
kann man soviel eher annehmen, daß der Copist
in dem Original selbst einen Grund gefunden,
die Name» auf diese Art abzuthcilen. Es ist
ohnehin bedenklich und viel gewagt, den Ab¬
druck einer aus dem Original genommenen
Urkunde durch bloße Vermuthungen verbessern
zu wollen.

Diejenigen, die in der so eben uor.m.
bemerkten Stelle das Comma vor den Thevde«
rich setzen, verstehen den Afkerkönig Hermann,
und dessen beiden Söhne Hermann, und de»
sogenannten Pfalzgraf Otto von Rieneck. Da¬
von habe ich schon geredet- Läßt man hingegen,
wie billig, Theuderich für den Namen dcS
zweiten Sohns gelten, so müßte man diese
Brüder, wenn sie Nachkommen des AfterkönigS
seyn sollen, für Enkel desselben halten: denn
dessen älterer Sohn Hermann hatte würklich,
neben einem Henrich, noch zwei-andre Söhne,
Hermann und Dietrich: aber beide lebten, wie
schon Gebhardi  a . O- richtig bemerkt hat,
allzulange inS zwölfte Iahrhund. hinein, als
daß sie schon 1095- in ihren vogtbarew, zur Zeugen-
schafr hinreichenden, Jahre» hätten seyu könne».Ee s
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genommen, und sich nach Baiern gewendeto). Wen könnte man wahrschein--
licher für diesen Hermann erklären, als eben den Graf Hermann von Glizberg,
den tapkcrn Waff-„geführten des Kaisers? Was ich vorher von einem Vergleich
gesagt, auf den sichK. HenrichV. in Ansehung seiner Ansprüche auf Pfalzgraf
Hermanns Ankhcil an dem Schloß Gleiberg und dessen Zugehoch eingelassen,
gewinnt in dieser Voraussetzung neuen Grund. Ein so wichtiger Mann , der zu
ihm übergetrcten, konnte hierin wohl Nachgiebigkeit und billige Bedingungen
erwarten. Dem Graf Hermann scheinen, da er sich allein von Glizberg betitelt,,
Hauptsächlich Gleibergische Güter zu seinem Erbtheil zugefallen zu scym Die
beiden Söhne , die ich ihm diplomatisch zugeschrieben, erhalten durch den Zusam¬
menhang der Gleibergischen Genealogie eine große Bestätigung: denn gerade
sinden sich hier in eben dem Zeitraum zwei,Brüder, die den Stamm fortgepflanzt,
und eine Clementia, die Stiftern, des Klosters Schiffenberg bei. Giessen, zur
Schwester hatten. Zu welcherZeit der Vater sowohl, als seine Sohne gestorben,
weiß ich nicht: ich kann nur soviel sagen, daß eö vor demI . 1129 geschah, mit
dem die Schiffenberger Sriftungsnrknnden ihren Anfang nehmen. Von dieser-
Stiftung muß ich etwas umständlicher reden«.

Die Grafen von Gleiberg konnten von den Anhöhen ihres Schlosses beinah
den ganzen Umfang ihrer Herrschaft übersehen. Die obenerwähnten dazu gehö¬
rigen Aemter, in ihrer Mitte die Stadt Giessen, lagen, vor, ihnen auf beiden.
Seiten der Lahn, in einer weiten fruchtbaren Ebene, wie ein bunter Teppich aus-
gebreilet. Gegen Norden schloß allein der waldigte Schiffcnberg die Aussicht^
Der mäßighohe Berg , in einem Walde, wie der Wissecker, der damals noch
wenig angeroder war, in der Nähe der übrigemGleibergischen Besitzungen, konnte
zu einer,Klosterstiftung einladen, so viel eher einladen,. da man in dem geräumi-

o) .4,-niiiN., Lsxo S(I LN. Pi 6os. sagt von A. Ld ^ poNolicLL, 6l 'SAyrio, IlrdLiro, ? LfcIiLli.,
^eari(t) ,v . : in eonIelUNet, lül. / tei iiiiiiir-
vrtL ekt cüNenII» Inter eum et üliurn. lesrn nnnr et »lios >̂>,osllLni II. läns Deceindrrs
äetekubiitni' enin Ülius, «̂uenr-rclnroilnrn cuncti. clsni Ldicellit, et irr UsisLr-rLln.ilivertit.,
Alleles , ^ niL clenttntrLdLtur ' exevrnmunreLtus.
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gen Walde, von dem der heutige Giesser Skadtwald noch ein geringer TheU ist-
im Grunde nur Rodland dazu anzuweisen brauchte, das den eigne Fleiß' der
Mönche erweitern konnte. Man achtete damals der Wälder noch nicht. Die
Gräfin Clementia- von Glizberg od. Gleiberg mochte in ihrer Andacht und häus¬
lichen Lage noch nähere Bewegungsgründe finden. Sie war an Graf Gerhard
v. Geldern vermählt, hatte aber keine Kinder mit ihm, und die Gleibergischew,
Güter hatten in ihrer Entfernung weniger Werth für sie. Erzb. Meginhcr vom
Trier machte 1129, als Diöcesanuö, die fromme Entschließung der Gräfin mit
den Bedingungen derselben bekannt. Das Kloster soll auf dem Schiffenbcrg,.
im Wisseckcr Wald erbaut werden. Sie weißt vow ihrem Eigcnthum an anlie¬
gendem Rodland zwanzig Hufen an, ausserdem noch zwei Hufen Ackerland in
Conradörod, nnd räumt das Klostev regulirkcn Augustiner Chorherrn unter dev
Bedingung an, daß dem jedesmaligen Senior ihrer Familie das Vogteirecht zu-
stehe. Die Pfalzgräfin Gel'tl'UUd, welcher der vierte Theil jenes Waldes eigew
war , stimmte der Stiftung bei x,). Eine andre Gräfin C-lkMentlU übergab in

>̂) 6uäen . 6oä . Oi ^I. 1 . III . p . 1045- etc,
Bcurk. Nachr. v-Schiffenberg Th- l. Beil- -7:

7lile°c--cr !-r Ireviroruin Xrcdiexiscoxus.
Xtaveric univcrdtss üäcliurn — Hnsliter Lle-
mentra , noöilir äe rnon-
tem in lilvs ^ ue äicitnr vocs-
ruin , et Herren: novsliurn circurniscentinin sä
XX msnlö » vel sin ^ Iius , cuin lontidus inäs
insnsn :ibus » et cuin ornni uln li ^nornin ex-
ciäcnäoruin sä eäiücsnäuin et ooinbnrenännt,
ouin xslcuis sniinsliuin et ĉ uidusäsin xrslis,
^>er insnunr de -ä-aräi ninriti / nr donrrtir äv

lummo Oeo — contrsäiäit . — .rääi-

äit l̂ nogue äuo » insnlos srsdilis terrs in vills
^ue äicitnr Lllnraäerrotl , ( klN ausgegangener
Ort). Der Erzbischof schenkt darauf den ihm,
als Dlöcesan, zukommcuden Rvdzehenlen in
Sen Lheilen des Wisseckerwaldes, die man ent¬
weder schon angervbct, ober künftig noch an-

rvken würde, hinzu, und sägt kann von der
Gräfin Clementia weiter: reckt->utem dsno
xie äevolionis trsäitionein slleulu Palatin«
6omitr//s dertrin/Ir , sä Prsin ^ ertinet ^ nsrt»
xsrs xrenorninsle Live . Lo viäelicet rstioni»
tenore , nt idiäein Osnonici lud re ^nls d . Xu-
^nltini Oeo ei »8gns Oenitrici äelervirent.
kreteres conltitnit ^ relsts Loniitills L/enren-
tra , nt <nticungns derecluin Inorurn maio,'
natn eklet , lu ^ er dons ^>reäicti loci säroca - l
tism Iisderst . üctuin — M . O. XXVIIH - Inä ».

VII . L^ scts XXVIII - concnrrcnts li Die Jll-
dictio» und Epactcn stimmen genau mit dem
angegebenen Jahr überein: aber.das Tagsda-
Nun fehlt. Eine Schwierigkeit macht dabei,,
daß kontsnus Ililt. 6elricsP. IVI. IO4. dem
damaligen, seiner Angabe nach, im I . nzi.
verstorbenen Graf Gerhard von Geldern, aus
Aürphenschen Urkunden vielmehr eine Jrmeri»
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eben deinI . 1129. mit Einstimmung ihres Sohnes Wilhelm, und ihrer Tochter
Jrmesindiö, den Schiffenberg und 17 Hufen Landes dem heil. Petrus, wie sie
sich ausdrückt, oder dem Erzstift Trier
behielt sich und ähren Erben nur die

-gard zur Gemahlin giebt, die ihren Gemahl,
dem sie den folgenden Gr. Henrich geboren,
überlebt, und mit Gr. Kvnrad üll. non Luxen-
burg in die zweite Ehe getreten. Hätte Pontan
die Aütphenschc» Urkunden selbst geliefert, auf
die er sich bezieht, so würde man richtiger davon
urthcilen können. Entweder ist es mit diesen
Urkunden, wenigstens dem angegebenen Inhalt
derselben, nicht so ganz richtig,-oder eS lebte
damals in dem Geldrischen Haus noch ein an¬
drer Graf Gerhard, oder es ist sonst ein Irrthum
bei der Sache untergelaufen. Unter den Acu-
gen der Urkunde, von der hier die Rede ist,
sieht Lomes Lerarclus cle -Llerivus oben an,
vor den Grafen Friedrich von Viandcn, und
Mainhard von Spanheim. Gudenus bezeugt
zwar ausdrücklich die Richtigkeit der aus dem
Original genommenen Lesart Oleriv-is: aber
gleichwohl ist cs, da es keine Grafen dieses
Namens gab, sicherlich ein verdorbener Name;
und soviel eher könnte man, wenn dieser Un-
rerschreiber, wie es scheint, mit dem im Text
bemerkten Gemahl der Clementia Eine Person
ist, auch in Ansehung des Worts Lelrs einen
Jrrthum vermurhen. Doch erkält.jener Ger¬
hard auch in einigen folgenden Schiffenbergcr
Urkunden den nemlichen Titel- Hier., wo es
auf den Gemahl der Clementia eigentlich nicht
ankommt, kann mir jeder andre Aufschluß gleich¬
gültig seyn. Genug, daß die Schiffenbergcr
Stiftuiigsurkunde, die durch so viele andre
bestätigt wird, an sich keinem Zweifel ausgesezr
sieyn kann. — Clementia selbst stellte damals,

, dessen Patron St . Peter war, und
Vogtei vor - ). Wer diese Clementia

soviel man weiß, keinen Skiftungsbrief aus,
sondern ließ, wie in solchen Fallen nicht selten
geschah, den Diöcesanbischof in ihrem Namen
reden. — Die regulieren Chorherr» (Lauoniei
7'e°ura,-e§) , welchen Clementia ihre Stiftung
eingab, waren-von de» weltlichen Chorherrn
(L -mnuici dadurch verschieden , daß
sie nicht, wie diese, bei ihrem gemeinschaftlichen
-Leben den Genuß und freien Gebrauch des Ein¬
kommens ihrer geistlichen Pfründen beibchiel-
tcn, sondern auch diesesi» die Gemeinschaft
Hingaben, und überhaupt allein Privaleigen-
thum entsagten.

<?) Erzb. Megener von Trier macht unterm
27 . Zun . II2Y . bekannt ! ,, <guock stumiiui Lte-
„reutia veuersdilis Lomitikka couleulu/ui

ec / r/is locum
-Lu,-», cum XVII . nomiucUis mrmlis,—

guorum cluo üti lunc in Luu , k-mclo
kecro Ie »,ili trssticioiis rlestic , kse r -rcious st

iure , ut usc iiec sui Iiererlss lleiuco >̂s
»liguam xrogrierritem iu eo liakesuc Kreter
tolam -ulvoc -rtiüm , iu guam tLmeu «civoc.rlivo
relsieccu uullus ckeket venire uou vocstus-
Ilontliem . Ilikor . Vre vir . Oij ' Iom . V . I.
515 . Vergl . Urovver Xiiusl . Vrevir . V . II.
O . XVII - x - 20z . Daß hier eine ganz andre
Clementia verstehn sei, laßt sich schon aus
der Summe der geschenkten Güter schließen;
sie führt auch ihre Kinder mit ein, welches die
andre nicht that. Ohne Zweifel ist dieser Brief
später aufgesczt, als der vorhergehende; denn
er ist, wie die ganze Form verräth, kein Slif-



Kap. IV. Frank. Hessen. Grafen von Gleiberg. §. XMI . 22z
gewesen , wird sich gleich weiter zeigen ; ich bleibe vorläufig nur bei der ersten
Stifterin stehn. Erzb . Adelbero v. Trier , der dem Meginher iigl . gefolgt war,
erneuerte ngy « die Bcstarigimg der Schiffenberger Klostrrstiftung mit eben den
Worten , womit sie sein Vorfahr ertheilr hatte ?-)« Es scheint bei dem allen bis¬
her noch immer bei den ersten Anstalten geblieben , oder nnt der wnrklichen Aus¬
führung wenigstens nicht weit gekommen zu feyn. Aber der Tod des Grafen
von Geldern mag dasAndachtSfmer seiner Gcmahlimvon neMM entzündet haben.
Clementia fertigten41 als Wiktwe zwei Briefe aus ^ die man als wiederholte
Stiftung des Klosters anfthn kann» In der ersten fuhrt sie die vorhergegangene,
mit Einwilligung ihrer Vcrwandtin „ der Pfalzgräfin Gertraud , geschehene Stif¬
tung historisch, anweil  aber der Erzbischof Adelbero indessen eine Conventual-
kirche in Schiffenberg eingeweiht , ausserdem auch, eine Capelle, hinzugerhan , und
dieser die Rechte einer Parochialkirche ertheilt hatte , so wies nun Clementia sechs
Dörfer , Wazeborn , Erlebach , Garbeteich , Enden ( Lochen) , Frohnbach
und Steinbach , die eben damals aus neuem Rodland entstanden , als eben so
viele Filiale , mit der Bedingung dahin, , daß- sie zum Bau und Unterhaltung
jenerMuuerkirche mit .Dienstem undAbgaben beiz.ucragemverbunden seyn.sollten 5). .

lungsbrief , sondern sezt- schon- eine Stiftung in xlloäio meo — kistres äs
vornus , übergiebt auch die geschenkten Güter re ^ists k>. Xugustini ioc-ni volui , et <Ie coäem
nicht unmittelbar - an das- Kloster Schiffcnberg, alloäio circ ^ XXX . msnsos, -. consensu etper-
svndcrn an den Erzb . v: Trier ^ dem die weitere Mission « Oomine 6 --?timU, I' siati -re, co§ ,in-
Nersügung überlassen-wird - Von der -Herkunft - es nres, ,-ul g„sm gusi-ra n«rs ei ^ äem ulloäü
dieser zweiten Eiementia werde ich unten reden: pm-cinet — stonsvi . xästilli gnogue äuosm .-in-

6näen . I . c . 1 . III : p . 1048 ' Auch hier Los teile eradilis in vil !» — 6d » ,
wird der consensus I'alatins . Lomitisse cüei-till ». pistereL äe consilio — XILeronis Xrelli -Üpis-
äiö - angeführt, - es folgt aber daraus allein noch eo ^ Tievirensis , gni in ipso Monte 8cllik5en-
nicht, daß sie damals : noch lebte: Erzb . Adel- dnt'Aconventnslsm krstt-nm preäiLtvrum Tc-
bero von Trier führte die Stiftung nur histv- clesism (ieäicavit , ec »Ii,-im ün'äem 6speI1am,

. risch aus der vorigen - Aeik an . cjncim esse kecit ec consecmvir in I?»tocIti !Mt,
r ) Des Tcutschcu I Ordens Deduck : gegen apuä i !I,-lM Sllclire snn -t ieoo ri !//e, - gve

Hessen historisch Diplom Unterricht Beil . 60 : riorn'-r ?lläe,-!ö,2s / !lli!t,,itL nt sh ipsis krittridns
<?/ «»!«,-eia ,-e/ictn <Ts, -- et ild e -läem Leelesia sen - k »roeln3 guersnc

Siomic » <Ie . — Protesten - , gnoä onuiis et !recipiantgne ülarer Leelesis liliis-
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In der andern Urk - von eben dem Jahr 1141 . macht uns die Gräfin Clememia

mit mehrern neuen , die Stiftung angehenden , Umstanden bekannt . Sie führt

darin ihre Nepoten Otto und Wilhelm als würckliche Mitstifler , und die Ein¬

willigung nicht nur der Pfalzgräfin Gertraud , als Einhaberin des vierten Theils

des Allodiums Schiffenberg , sondern auch ihrer Tochter Adeln , als gleichmäßiger

Erbin , an . Ausserdem erscheinen nun die Slifcungsgüker in einem ungleich grös¬

ser « Umfang . Statt der zwanzig Hufen , dis der erste Stiftungöbrief enthielt,

bestimmt nun Clementia die Zahl derselben auf ungefähr dreiffig , und fügte noch

ausserdem aus den Dörfern Germeze , Leigestern , Obernhofen , Inheiden , Bert«

heim , Milbach eben so viele Güter hinzu , worunter das zu Germeze mit einer

Kirche , das zu Milbach mit einer Capelle versetz« war e) . Die erwähnten Vet¬

tern , Wilhelm und Otto , der Clementia Nepoten , erscheinen nachher in mehrern

Urkunden als Grafen v. Gleiberg . Eine derselben ist in den bisherigen Abdrücken

vom I « 1141 . datirt , gehört aber , ihrem Inhalt nach , unwidersprechlich in
spätere

ssu llltadns rnsrilo äedet suis - , Hnsrnin ihikratres <Ie UsAnl-r d. XiiAiistini lovin'i poslu-
villsrnm Irse sunt uomin », Isvi ; ec ln soclsm illloäio cito » XXX. mgnso«

Lctcbacü ( vielleicht führt noch jetzo die Er - consensn et xetlnissions Ooinins
bacher ., soviel als Erlebacher Mühle den Ra - I'a/atnrc , cniu « inArr» x»rs sinsäem Init »Hö¬
rnen davon), t- acicactc -cb, Lalle» (gllttoltlten ) , llii ; snnnentö eti -lni Ona siutcksm

FVonebacü St ^ tsrirbac/l etc. Die Dörfer I ŝiatine , cjlis siiniliter ItStLS erst — contra-

Watzenbvrn , Garbenrcich und Steinbach stad llilli - . ^ clllilli^icocjue ciuos inansos terrs
fctzo ansehnliche Dörfer , und gehören zum Ge- r>r»l>ilis in krellinni in Dic¬
kicht Steinbach , bei Giessen; die drei andern (Waldgirmes A. Königsberg ) cuinLccle-
Orte hingegen find seil der Zeit entweder aus - eiL, xreäinm in De-- e,-̂ tvc» ( Lelgestern, bei

gegangen , oder haben den Namen verändert . Giessen) , ^ redinm in Düecnüoüs" , ^teMum in
iUebrigens bestieg Adelbero den Erzbischof!, inüsick«,! , ^reckinm in Lci-tü-cr'»!, ^reckinni in
Stuhl zuTrler iMI . IIZI , U. kann daher auch die 7II-/üack cnmO -ixeil -i in sollen, xcellio sitz —'
auf .dessen Rath geschehene Filialistrung der ge- — . krecexes — constttno , ,u: - „ nttum Xll-
liannten sechs Dörfer nicht früher erfolgt fepn. voo-itnn, Iii>I,oi,»c, nisi nnum Tlcka,» -in nat«

t) 1)^0 t )/emcntra t?omrtD/a -tc mca ctc. Xct. et ll-ttnni X». r r^ r.

suw mei§ nexotiö «, , Dllo »s gusin loä . III . Oulleu . 6oll . Dipl . 1 . III . .x. io ;s;

vonsensu st äonscione iFsornm — in -illll- ein richtigerer Abdruck, als der im Histor
Lio inso Sclt^kendsr^ LcelesIrM conatrni , st Diplom . Ulllerr- Beil . 6,.
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spätere Zeit. Beide Grafen führen darrt, die lezterwähnte Suftungsurkunde v»
I . H41 . in ihrem ganzen Umfang an, fügen aber noch einen Umstand hinzu, um
dessen willen vcrmuthlich die Urkunde aufgesezr worden; es habe sich ncmlich lange
Zeit hernach, als die Pfalzgräfin Gertraud , und deren Tochter Adela, ihre
Einwilligung zu der Stiftung gegeben, der leztern Sohn , Siffrid, einen Wider¬
spruch gegen dieselbe beigehen lassen, habe aber doch zuiezt den vielen Bitten nach-
gegeben, allen Ansprüchen und Rechten gegen das Kloster entsagt, und sich der
beide» Grafen Bestätigung erbeten re). Die Geistlichen konnten, um sich von
allen Seiten zu wahren, der Versicherungsurkunden über ihre Besitzungen und
Rechte nicht müde werden. Clementia hatte der Klosterkirche zu Schiffenberg die
vorgedachten sechs Dörfer eingepfarrt, ihre Vettern, die Grafen Wilhelm und
Otto, halten aber diesen einzelnen Punct noch nicht besonders bestätigt. Sie
mußcen's daher, auf Bitten der Chorherrn, noch im I . 1162 nachholenw).

k,) Suäen. 1 .m . x>.1198. vollständiger, als
in dem Histor- diplom. Unterr. Beil. 6s. Mi-

st Otto Looiite - cts O/iöee -', Lotr/u ?i-
§»r,-e- führen den in der nächst vorhergehenden
Urk. ausgezvgenen Stiftungsbricfv. I . 1141.
wirtlich an, und fahren dann, in Rücksicht auf
die darin bemerkte Beistimmung der Pfalz-
gräsin Gertraud, und deren Tochter Adela,
weiter fort: Lt cum Iicc taliter orcliiiar» mu/eo
ststr -- snt te «!̂ >o>e in quieks , tLiicism rckur,
nobilis ^ rsllicte Xckete , rscl »m»ns , et
ill »t»m sibi in eoclem »Ilollio iniurism con-
^uercus , »c >̂reclictos l?r »crss cle prskst » il 'iua-
tivns kati^sro volens , mitltis ^ rooibus , mul-
togue lsbors all ultimum miti ^ stus »sscrisum
>̂isbuit liium , st m »nu ^ razoris , guisguill »ck

sum iuris Pvitinsre villsbalur , eisäem I 'rstri-
bus st Lcclssis sue cierlit , »tgus boo iiosteo
contirmsri xrivile ^io jrostulrvit . — Datum
axuck O/rbst-F ^.lVltlXDI. Da die Urkunde,
auf die sich dieser Zusatz bezieht, imI . 1141.

Hess. Landesgesch. III.Band.

ausgestellt worden, und Siegfrids Widerspruch
erst erfolgte, cum bsc tslitsr orckilist» /o»A»
>rtetitrsut'tsm̂ot-e, so muß die Urkunde natür¬
licherweise in ungleich spätere Zeit fallen. Von
der Herkunft jenes Siegfrieds werde ich§.XXI.
weiter reden, und zugleich bemercken, daß er
vor demI . n ;9- in andern Urkunden nicht
verkommt.

ro) /-s-'Ä/rekmir - st Otto klomrts § cks
con/ai, °urnsi machen bekannt , guock Nobili»
Domili » , 6/emsutia tiomiitS , sou/ao -'llitis«
nostr » clilscts , ^uonckam iu 6l ^ ber ° Lomitis-
r » moitksm , äc/re/etibst 'F vocstum , tilv -lm

!tia/t , et »li » gusilsm bon » SU» Itoit
moclic » circumsit » , rrec uoit st bominss sibi
Lttineittss contulsrit etc » und bestätigen dar¬
auf diese Stiftung von neuem: t,tliicisiites >z«
k̂ >eci »li gratis et ksvoie omue ius patiomrtu»
scclesiarum st c»n>ell »rum irr villis itsstiir lub-
notstis , guoll »ck nns omuimolls ckiuoscitur
^sitinsrs , villelicst iu ^ te^ nbacir»

Fs
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Gleiche Bestätigung ertheilte ihnen in eben dem Jahr der Erzb. Hillin zu Trier,

so wie sie ihnen schon dessen Vorfahr Adelbcro ertheilt hatte as). Von einem
Adelbert, mit seinen Söhnen Friedrich und Konrad, die den Schiffenberger

Chorherr» imI . 1150. eine Menge Leibeigne schenkten, werde ich in der Geschichte
der Grafen von Cleberg(§. XXlI .) reden. Ich habe die Schiffenberger Skifr

tungögeschichte umständlicher erzählt, um nun die nölhigen Erläuterungen und

Folgen soviel deutlicher daraus herleiten zu könnenx̂).
Die Gräfin Clementia von Gleiberg hatte von ihrem Gemahl, Graf Ger¬

hard von Geldern, keine Kinder. Wie hätte sie sonst bei ihrer Stiftung die

Einstimmung ihrer Kinder übergehen können, da sie die ihrer 'Neffen, Wilhelm
und Otto, die der Pfalzgräfin Gertraud und ihrer Tochter, überall so sorglich

anführt? Oder wie hätten sich die Mönche selbst dabei beruhigen können? Ge-

riechen sie doch gleich in Schrecken, als der Adela Sohn , nachdem er zu feinen

Jahren gekommen, seine Einwilligung versagte. Und doch gieng diesen die

Stiftung nur zu einem geringen Theil an. — Clementia scheint übrigens einen

Stolz darin gesucht zu haben, sich lieber von ihrem angebohrnen Stammgut

LotiHs » , Filiale , und sezt noch weiter hinzu .' Oeäics-

et ill IVonebcrc ?!, bestimmen auch zugleich die vilvus eis etiarn scclssiam in . vills

Abgabe, Vl. msläris pari silî iicis wstllar. in̂ r» in earnin r̂eäio sitLin,
rnensure , ek X . soliilis ievinin clsnariornin , hspcisrnslem ec lepuldirslem so sinoäs-

welche jedes dieser Dörfer für die geistliche Be- lsm leciinus, consencients kiejiosiro
dienung.dcr dort befindlichen, oder noch zu er- äs (Weilburg) , .->6 gnsm
bauenden Kirchen und Capellen an das Stift äccirn» einsäsin ville xeiciner. In
zu bezahlen habe- Xstuw er .Ijiuä nullo miiniecnus ins einsäsin?repc>siti, Hiioä
Lastrll ?,! Xa . IVlDXll . Vien - sntss illis lishaersr . Onäen . D III . p . Iv ; r . —

,s Xußu -co. In den beiden anhängende » Sie - Im I . 1162. ertheilt Erzb . Hillin von Trier

geln sitzen aus dem einem Gr.Wilhelm, aufdem dem Kloster eine neue Bestätigung dieser Art.
andern Gr.Otto, gepanzert zu Pferd; das Wap- l- s. x. 106».
pen aber ist nicht mehr kenntlich. siMäeir. i.
m. x. icsg.. Ans der bisherigen Ausführung wird sich

n) Im I . -14;. bestätigt Erzb. Adelbervv. manches erklären, und zum Theil berichtigen
Trier den Chorherrn die Einverleibung der lassen, was Haas Hess. Kirchengesch. S . 172 re.
vorbenaunlen6 Dörfer, als eben so vieler von dem Kloster Schiffenberg sagt.
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Gleiberg , als von dem Lande ihres Gemahls zu schreiben, oder sie khat es wenig¬

stens , wie nachher auch die Pfalzgrafen von Tübingen , in den Urkunden , die
sich auf Gleibergische Güter bezogen.

Clementia nennt die Grafen Wilhelm und Otto von Gleiberg ihre Nepoten.
Sie waren keine Brüder : denn sie nennen sich selbst in Urkunden nur Blutsver¬

wandte -g. Das Wort Nepos bezeichnet bekanntlich in der Sprache des Mittel¬

alters sehr häufig entweder einen Bruders - oder Schwepersohn . Hier die leztere
Bedeutung anzunehmen , dazu findet sich nicht der geringste Anlaß . Dagegen

stimmt , was ich oben von dem GrafHermann vonGlizberg , und seinen Söhnen
Hermann und Dietrich gesagt, mit den gegenwärtigen Angaben der Gleibergische»
Genealogie so treffend zusammen , daß man die Clementia ohne Anstand für die eine
Tochter jenes altern Hermanns , und die Grafen Wilhelm und Otto für Söhne

ihrer Brüder annehmen kann. Wilhelm tritt , wie wir unten sehen werden , in
Urkunden ungleich früher auf , als Otto , steht ihm auch überall , einen einzigen
Fall ausgenommen , vor : man muß ihn also wohl für den Sohn des ältern
Bruders der Clementia , Hermanns , so wie den Otto für den Sohn des jün-

gern , Dietrichs , halten a ) . Ihre Väter , die schon 1095 . in vogkbaren Jahren
Vorkommen, müssen noch vor der Schiffenbergcr Stiftung gestorben seyn. Krieg
und Fehden , an welchen damals die Großen ohne Unterschied persönlichen An-
theil nahmen , und der noch überall mit Handgemeng geführt wurde , raffte eben
daher in jenen Zeiten ungleich mehr Personen von hoher Ankunft weg , als sich

nach unfern jehigen Sitten denken läßt . — Was ein neuerer Geschichtforscher
annimmt , daß ein Vateröbruder der Clementia den Stamm der Grafen von

2) s. vorher not . n . tv . In der vorher not . r . angcf . Urkunde nennt

a ) Der ältere Gebhardt Histor . Geneal . die Gräfin Clementia den Otto vor dem Wil-
Abhandl . Th - II . S - i - r rc. hat diesen Genealo - Helm, in allen andern , namentlich auch in sol-
gischen Zusammenhang zuerst gezeigt , aber irrig chen, die sie gemeinschaftlich ausstellen , steht ec
auch die Pfalzgräfin Gertraud dahin gezogen , ihm nach, und selbst die so eben not . tv . bemerk¬
lind diese der Clementia zur Schwester gegeben , ren Siegel beobachten diese Rangordnung.

Ff 2
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Reuß gegründet, hat keinen Beweis , und nicht einmal Wahrscheinlichkeit vor
sichö).

Die andre, von der ersten ganz verschiedene Clementia, die mit ihrem Sohn
Wilhelm, und ihrer Tochter Ermestndiö, der Schiffenberger Stiftung beitrat.

k>) Gebhardi 1- v. S -140- 155. hat dieser
Ableitung eine eigne Ausführung gewidmet,
die aber wenigstens mich auf keine Weise über¬
zeugen kann. Der ganze Beweis beruht im
Grund auf einer Stelle des bekannten Basalti¬
schen Mönchs Paul Lange, der in dem ersten
Viertel des sechzehnten Jahrhunderts schrieb,
und in Llu.011. Liti?. L>1 -IN. 119z. sx. kisrorii
83 . LN. 5nuvii 1 . 1. x .nöo ^ta. von dem Reii-
ricus nodilis Dominus cle erzählt , daß
er das Kloster Mildenfurt gestiftet, und den
Titel eines Vogts von Lvyda geführt, wo¬
durch zuletzt das ganze Land den Namen des
Vogtlands erhallen: Uorsmlnm eriam esc,
Huoü su -̂rLclictus tteniious , senior vicielicet
üictus esc Usuricus cle ^Veiäs , eo <znoä i^ se
et gLter suus tr -mstuleruiir L Monte s->ueti
Viti civit -tlem , nunc trsnz Llsreram gosit .rm.

Dieses Gisberg erklärt Gebhardi durch Gliö-
derg, und das kann man noch gelten lassen;
wenn,er aber dem schwachen Ansehn eines so
neuen Schriftstellers, wie Paul Lange, durch
die Vermuthung aufzuhelfen sucht, daß er diese
Nachricht aus den Klvster-Mildenfurtischen Ur¬
kunden, oder einem gleichzeitigen Chronikschrei¬
ber, hergenommen haben werde, und diese

'Vermuthung in der Folge der Abhandlung für
Gewishcit annimmt; so könnte man auf eben
die Art auch alle übrigen Unrichtigkeiten der
Langischen Chronik rechtfertigen. Von Len
neuern Voglländischen Schriftstellern erklären
rinige jenes Langische Gisberg für das Schloß

Gleisberg bei Jena, den Sitz der Dynasten
von Gleisberg, nach deren Ausgang es Kaiser
Ludwig IV- im I . 1Z27. als hcimgefallencs
Reichslchen dem damaligen Vogt Heinrich von
Plauen zu Lehen crtheilt; nach Andern soll der
Veitsberg, auf welchem hernach Weyda erbaut
worden, vorher Glizberg geheißen haben, und
sie unterstützen diese Angabe durch das Ansehen
des Pirnischen Mönchs, der gleichfalls im sech¬
zehnten Jahrhundert schrieb. Besser wäre wohl
gewesen, ganz davon zu schweigen, so lange
nicht das Factum, daß sich die Vögte von
Weyda vorher Grafen von Glisberg genannt,
durch irgend eine Urkunde, oder wenigstens eine
bessere Autorität, als die des Paul Lange, be¬
währt wird. Gleichwohl konnte der sonst gründ¬
liche Geschichtsforscher Gebhardi soviel darauf
bauen, daß er, weil ihm jene Meinungen nicht
anständig waren, ungeachtet sich allenfalls dafür,
zumal für die erstere, noch mehr sagen ließe,
als für die seinige, die Neuffen von Plauen
lieber von den Grafen von Gleiberg bei Giessen
herleilen wollte, und, um dieses möglich zu
machen, dem Vater der Clementia, der Schif¬
fenberger Klvsterstiftcrin, einen Henrich zum
Bruder giebt, den er nirgends gefunden, und
für dessen Existenz, noch weniger aber für dessen
Eingehörung ins Luxenbuyg-Gleibergische Haus,
sich«tych nicht ein Schein von Beweis führen
laßt. Hätte Clementia noch einen Vatersbru¬
der gehabt, der Kinder hinterlaffcn; wie hätte
sie deren Veistimmung zu der Schiffenberger
Klvsterstiftung übergehn, oder wie hätten sich
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war offenbar die zweite Gemahlin Graf Konrads von Luxenburg, des Sohnes
Giselbertsc). 7luch diese Luxenbmgische Linie har von Gr. FriedrichI. Glei-
bergische Güter ererbt, und ans ihre Nachkommen forkgepffanzt. Ohne Zweifel
war dieser Clcmentia Witthum auf Gleibergische Güter angewiesen, daher ffe
gemeinschaftlich mit ihren Kindern darüber verfügt cs) . Kurz darauf, und noch
die Klosterbrüder bei dieser Nebergchung beru¬
higen könnenL Durch die gegenwärtige Aus¬
führung wird unwidersprechlich, daß das ganze
Luxenburgische Haus, nach allen feinen Linien,
dazu eingewilligt; und nur diese einzige sollre
davon ausgeschlossen worden sepu?

- ) S - vorher E . Dieser Graf Konrad
von Luxenburg, stellte, nachdem er die Abbtei
Münster zu Luxenburg gegründet, eine Wall¬
fahrt »ach Jerusalem an, starb aber auf der
Rückreise 1086. Von seiner Gemahlin und
Kindern sagt aä »n. 116z. ->x- I.eib-
nir. ^ ccsssion. Ristor. x. g;o. <̂>i<>eüsm ->u-
rein nobiüs Lomilisss äe L,'mo/r§en-
-tü nomine ^>e^ erik Lomitem cke
Dncenrbni-e, ^-Urem Lonrecli, et
«tem Lomitiss-im ldtemniLensem, uxorem Lo-
rnitis tgoüoli'ecki, et /tckatür/./Llnr Lvmirissam
üe I ônAng- et äv klomderc et. c!e Lnstris.
Alberich gicbt hier der Gemahlin Graf Konrads
v Luxenburg, und der Mutter Gr. Wilhelms,
den Namen Irmesmdis , und doch weiß man
aus mehrcrn Urkunden mit Gewißheit, daß
wenigstens diejenige Gemahlin, die ihn über¬
lebte, die Mutter Wilhelms, vielmehr Lleinen-
tia hieß. Konrad stellt den Münsterischen Stif-
tUNgsbriesv. I . I08z. aus -iniiuents Iixore
»sa ouin Müs er llünbiis Iiostris
(Lonrli . lüsr . Nrev. N. I. x. gzz) , und dessen
Sohn Wilhelm nennt in seiner Bestätigung
jener Stiftung v- I . 1122. verschiedemal 6/e-
MLütieim niLtrein suaai . I . e . p . 527 ero» Nvr,

Mkv Ardenn. Gesch. S .hil. urtheilt daher, wie
ich glaube, mit Recht, daß jener Konrad zwei
Gemahlinnen gehabt haben möge, die erste, die
von Albcricus angegebene Ermesmdis vom
Longuy, die andre, Llementia, deren Her¬
kunft unbekannt ist, und daß Albericus nur die
Kinder dkr lcztern angegeben, ihren Nanmr
aber mit dem der ersten Gemahlin verwechselt—
Nun vergleiche man diese Genealogischen Data
mit der oben nur. g. bemerkten Urk. v. I . >>29,
nach welcher eine Grast» Clcmentia mit ihrem
SohnWi !helm,unb ihrer Tochter Ermesindis, in
die Schiffenbergische Stiftung einwilligr; man
nehme ferner hinzu, daß der Ansitz des Luxcit-
burgischen Hauses in Hessen, und namentlich
auch in der Gegend um Gleiberg und Giessen,
ohnehin schon aus audern Gründen bekannt ist,
und urkheile dann, ob man nicht diese Perso¬
nen mit jener Gemahlin Gr . Konrads v-Luxen¬
burg ohne Widerspruch für einerlei halten
müsse. Was ich unten Anm. s. bemerken werde,
daß auch ein Gr. Konrad v. Luxenburg, den
man für niemand anders, als den Gemahl die¬
ser Ciementia erkennen könnte, in Urkunden
den Titel eines Oomiü« lle OlübsrA geführt
haben soll, dient dieser Wahrheit zu einer noch
größern Bestätigung.

<i) Eben dieses mag die Ursache gewesen seyü,
warum die vier andern Söhne des vorgedach¬
ten Gtaf Konrads, so wie die eine vom Albe-
ricuS angegebene Tochter, Mechtild, die Schis«
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vor dem I . iiZk . , starb ihr Sohn Wilhelm e) ; aber auch der einzige Sohn,

den er hinterließ , Konrad , folgte ihm bald im Tode , und beschloß nz6 . den

Mannsstamm dieser Linie. Wilhelms Schwester , die vorgedachte Ermesindis,

brachte nun die Grafschaft Luxenburg ihrem Gemahl Graf Henrich dem Blinden

von Namur zu , dessen einzige , nach der Mutter benannte , Tochter sie zuletzt

in das Herzoglich Limburgische Haus verpflanzte/ ) . Alle diese Erben und Nach¬

kommen jener Clcmentia zeigen sich nie wieder in irgend einem Besitz von Glei-

bergischen Gütern . Da Giselbert , der Stammvater dieser Luxenbnrgischen

Linie , sein väterliches Erbkheil in der Grafschaft Luxenburg selbst erhielt , so mag

sein Antheil an Gleibergischcn Gütern überhaupt nur sehr gering gewesen scyn.

Ob seine Nachkommen , besonders die von der Clemcntia an , sie durch Schen¬

kungen an die Clerisei , oder durch Kauf oder Erbschaftsvertrage an die andern

Gleibergischen Linien veräussert , wer will das in der Dunkelheit jener Zeit

entscheiden?
Zn der Schiffenbergcr Stiftung würkte ferner die Pfalzgräfln Gertraud

mit . Wer diese Gertraud war , von welchem Gemahl sie ihren Titel führte,

ist eine der schwersten Aufgaben in der Pfälzischen Geschichte . Einige haben sie

für eine Pfalzgräfln von Tübingen , andre für Graf Henrichs von Nordheim

Tochter , der Kaiserin Richcnza Schwester , noch andre gar für des mehr -gedach¬

ten Pfalzgr . Hermanns Gemahlin erklären wollen : aber alle diese Meinungen

fenbergische Stiftung nicht mit bestätigten . Sie sein Sohn Konrad in diesem Jahr als würk,

scheinen Kinder der ersten Ehe gewesen zu sepn . lichcr Graf von Luxenburg erscheint . Da mich

alle diese Angaben , die ich nur in Beziehung

Dieser Wilhelm kommt schon im 1 .1096 . ans die Gleibergischen Besitzungen anführe , hier

als Vogt zu Epternach , und nachher in mehrcrn nicht näher angehen , so verweise ich desfalls

Urkunden bis ins I - 1127 . vor . Daß er gleich auf Kremern  a . O . § . Xid, , der aber wie

im folgenden Jahr 1123. gestorben , wie die ich schon § . XV - nor . -. bemerkt , die Gcbhardi-

Luxenburgischen Geschichtschreiber ohne allen sche Abhandl . über die Luxenburg -Gleibergische

Beweis behaupten , widerlegt sich schon dnrch Linie nicht gekannt zu haben scheint , und daher

die eben bemerkte Schiffenbergcr Klosterbcstäti - in der Luxenbnrgischen Genealogie eine belrächt-

gung v. I . i >2y . ; daß er aber nzi . nicht mehr liche Lücke läßt,

am Leben war , wird daraus erweislich , weil / ) Äremer a . O.
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führen ihre Widerlegung schon in sich selbst § ) . Es lebte damals in dem ganzen
Temschen Reiche kein andrer Pfalzgraf , dessen Gemahlin sie harte seyn können,
als der mehrgedachte Pfalzgraf Siegfrid von Orlamünd , der auch wnrklich eine
Gertraud zur Gemahlin hatte K) . Er erzeugte mit ihr zwei Söhne , Wilhelm

Ah Gebhardi a . O . S - uz - will die Oer-
,rudis mit einem angeblichen Sohn
des oft bemerkten , im I . 1086. verstorbenen
PfalzgrafHermanns verbinden , Verkürz vor dem
I . ms - die Welt Verlagen habe . Diese Mei¬
nung bedarf nach dem , was ich §. XVII . von
jenem Pfalzgraf gesagt , keiner weitern Wider¬
legung . Ein solcher jüngerer Pfalzgr . Hermann
hat nie cristirt . Crollius Pfalzgr . v. Achen
S - iri . folgte Anfangs dein Gudenus Loä.
Dixl . 1 . iki . x . 104; . und der Hombergischen
Stammtafel in der Schiffenbergcr Deductivn,
und hielt die Gertraud für die an einen Pfalz¬
grafen von Tübingen vermahlte Arnsteinische
Tochter , bemerkte aber nachher S . 179- » or . 7.
sehr richtig , daß die Tübinger das PräLicat der
Ofalzgraft » vor dem I . 1148. nicht geführt,
und daß cs die Zeitrechnung nicht erlaube , der
mehrgedachten/an einen Grafen von Cleeberg
vermählten Tochter Adela , der Tochter jener
Pfalzgrafin , eine Arusteinerin zur Mutter zu
geben . ( Vergl . de» folg . H. XIX . noc . b . e.)
Dagegen glaubt er S . - 7Z- u- - 77 . 297 . diese
Gertraud wohl eher mir Lackwitzen , dem Verf.
einer Teutsch - Ordensdeductivn gegen Hessen
(diplomattscheu Unterricht rc ) für Pfalzgr.
Siegfrids gleichgcnannte Gemahlin halten zu
können ; da aber auf diese Art jene Adela eine
Tochter Pfalzgr . Siegfrids werde , die ihrem
Gemahl ihre Gleibergifchen Güter zugebracht,
und diese wieder auf ihren Sohn Siegfrid
vererbt habe , so entstünden daraus neue
Schwierigkeiten , die er aufzulösen nicht im

Stand sey. In den neuen Zugaben zu den
Pfalzgr . v- Achen S . 19 nimmt endlich Crollius,
ohne sich auf die gegenseitigen unwiderleglichen
Gründe einznlassen , jene Gertraud für die Ge¬
mahlin des vorerwähnten im 2 - ross , verstor¬
benen Pfalzgraf Hermanns , und diesen zugleich
für eine » altern Sohn Pfalzgr - Henrichs des
Unsinnigen an . — Von der Nordheimischen
Gertraud , der Kaiserin Richenza Schwester,
s. die folg . Aniii . K.

K) Crollius  Pfalzgr . von Achen S - 16s.
u . - 87 - syz . giebt sich vergebliche Mühe diese
Gertraud , Pfalzgr . Siegfrids Gemahlin , für
die gleichgenannte Schwester der Kaiserin
Richenza , Graf Henrichs von Nordheim Toch¬
ter , zu erklären . Line so ansehnliche Heurath,
d' ie den Pfalzgr . Siegfrid mit der Kaiserlichen
Familie in Verbindung gefezt hätte , würde der-
Aufmerksamkeit der damalige » Schriftsteller
gewiß nicht entgangen seyn , die vielmehr ein¬
hellig den Otto kiil -ui ^ us Lomes äs Uiue ^lc»
als ihren Gemahl angeben , wodurch auch dieser
die Grafschaft Bentheim geerbt , und das leere
Auskunftsmittel , zu dem sich Crollius gezwun¬
gen steht , daß Otto von Riencck jene Nvrdher»
merin erst als Wittwe Pfalzgr . Siegfrids ge-
heurathet haben könne , hilft der Sache nicht
ab . Er hätte sich schon allein aus dem Nekr »-
logium des Klosters Lach eines andern übek-
zeugen können , das , wie er S . 2? z . selbst
anführt , die Pfalzgräfin Gertraud , unter be¬
stimmten Tagdatums zweimal nur als verstor¬
bene Gemahlin Pfalzgr - Sigfrieds anführt-



2zr Fünfter Abschn. Hessen unter Grafen und Dynasten.

und Siegfrid. Der letztere starb frühzeitig, jener hingegen folgte, nach erlang¬
ter Volljährigkeit, seinem Vater in der Pfalzgrafschafk, starb aber 1140. uuverr
ehlicht. Man hak Anstand genommen, ihm die mehrgedachte Ad ela, der Pfalz-
Arastn Gertraud Tochter, zur Schwester zu geben, weil sonst die Allodialgüter
desselben nicht als dem Reich anheim gefallen hatten angesehen werden können,
wie doch, nach dem eignen ZeugnißK. Konradö III. wnrklich geschahr). Aber
wie wenig weiß man überhaupt von dieser Succeffionösache! Und was war in
jenen Zeiten der Gewalrrhatigkeit nicht alles möglich! )̂ . Adela war, wie wir
bald weiter sehen werden, an einen entfernten und unbedeutenden Baierischen
Grafen vermählt, der seinen Ansprüchen in jedem Fall keinen Nachdruck hätte
geben können. Indessen kann es auch wohl seyn, daß Gertraud ihre Tochter
Adela dem Pfalzgraf Siegfrid von einem vorhergegangenen Gemahl zugebracht
Hatte, und ihr eben daher kein Erbrecht auf Pfalzgräfliche Güter zukam
Mir kann dieses hier einerlei) seyn; genug sie war eine Tochter von Psalzgraf

Sieg«

XV- Xal. Marc. (i; . Febr.) illulrris Du»Osr-
truäis Loinirilf » uno, - illukriMmi
kiüncipis La»ir'ri, /Vu'«/i ?' tlsiri, und
eben so unterm IS. Dec. Die Nordheimische

'Gertraud hatte mit ihrem Gemahl, dem Pfalzgr.
Otto von Rieneck, einen einzigen Sohn, Otto,
der 114z. in die Gefangenschaft Pfalzgr. Her¬
mannsv- Staleck gcrielh, und darin umkam.
Der Vater starb 1150, und mit ihm erlosch der
ganze Mannsstamm. Ein Theil seiner Güter
fiel an die Kinder seiner einzigen, an Gr. Theo-
derich von Holland vermahlten, Tochter Sophia,
viele wurden auch andrer Raub. D14 Clceber-
gische kslatiil» Loiniriü» Oerrruclis war also
eine ganz andre, als deren Sohn Sigfried im
1 . 1159. , und noch lange nachher, verkommt.

-') K. Konrad ttt . bezeugt in einem dem
Kloster Sprengiersbach crtheilten Privilegium
V. 3 - >' guost cielirncto douss »ismoriao

'VVildsIrno eomite ow.ui » eins »lloili»

iustis inoäis iri reAui proprietscc « iure cleve-
rrsruut . Loulrem . klick. Irsv . 1 . I . p-

L) Sehen wir dieses doch an Pfalzgr. Sig-
frieds von Orlamünd eignen gerechten Ansprü¬
chen an die Erbschaft Graf Ulrichs II. von
Weimar, die Kaiser HenrichV- für dem Reich
anheim gefallen erklärte, und es darüber lieber
zu einem, ihm selbst sowohl als dem Pfalzgraf
verderbliche», Krieg kommen ließ.

/) Nach desCrollius  a . O. S - r§8. Be¬
rechnung möchte Gertraud dem Pfalzgr. Sig-
sried seinen Sohn Wilhelm ungefähr ums I.
no ; . geboren haben; sie kann also, wenn sie,
wie ich aunehme, 'eine Tochter des Aftcrkönigs
Herman von Salm und Luxenburg war,  den
Jahren nach, gar wohl vordem Pfalzgr. Sig¬
fried schon einen andern Gemahl gehabt haben-
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Siegfrids Gemahlin Gertraud. Aber Gie kam diese Gertraud zu Gleibergischen
Gmtern? Denn daß sie ihr eigenthümlich zugestanden, leidet um deswillen keinen
Zweifel, weil sie darin mit den übrigen Gleibergischen Erben in Gemeinschaft
saß, und schon bei Lebzeiten ihres Sohnes , Wilhelm, in erblichem Besitz der-
selben war, den auch ihre Tochter, und deren Erben, fortsehren. Man hat sie,
um jenen Mitbesitz zu erklären, für eine Schwester der Schiffenberger Stifterin
ausgeben wollen: aber diese nennt in einer Urk. v. I . 1141. die Gertraud selbst
nur ihre VerwandtlN »r). Ich glaube, den wahren Aufschluß in der vor¬
hergehenden Ausführung zu finden. Ich habe bisher schon drei Söhne Graf
FriedrichsI. von Luxenburg, Giselbert,. Hermann und Dietrich als Teilhaber
der Gleibergischen Besitzungen dargestellt; ich habe unter den Söhnen jenes
Giselberts bereits den ältesten, Konrcfd, im Mitbesitz gezeigt; sollte wohl der
jüngere Sohn desselben, der Afterkönig Hermann, nicht auch seinen Antheil
daran erhalten haben? Wird er doch von einem alten Schriftsteller ausdrücklich
als gebohrner Graf von Gleiberg bezeichnet?r) ! Ich nehme also, wie ich glaube,
mftRechtan , daß die Pfalzgrafin Gertraud eine Tochter jenes Afterkönigs war,
daß sie mit den allodialen Gleibergischen Gütern ihres Vaters begiftet worden,
und ihr besonders die Burg Cleeberg zugefallen, von der ihrer Tochter Nach¬
kommen den Titel führten, doch aber auch in den übrigen Gleibergischen Gütern
zu einem Thcil in Gemeinschaft blieben. Wie weit sich diese Gemeinschaft er¬
streckte, davon werde ich in der Geschichte der Grafen von Cleeberg(K. XXII .)weiter reden.

Ich kehre nun zu der Gleibergischen Geschichte zurück, oder vielmehr, ich
sage, daß ich von den vorgedachten Grafen Wilhelm und Otto, der Clementia
Ncpoten, gar wenig zu erzählen weiß. Wilhelm erscheint schon nzi . an dem
Kaiserlichen Hoflager, bezeugt Urkunden, und verkauft dem Erzb. Adalbero von

-n) S . vorher Anm. - , wo Clementia die fenberger Urkunden so oft zusammen genennt
Einstimmung Sertriläi, / --s werden, nie unter dem SchwestervPkädicatanführt. Wie ließe sich auch denken, daß diese erscheinen sollten?
Clementia und Gertraud, da fle in den Schis« ») S - oben§. XVH. »or. ä-

Hess. Landesgesch. III. Band. Gg
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Trier einen Hof zu Thureo). Was er zu der Schiffenbergcr-Stiftung beige.»
tragen, will ich hier nicht wiederholen?). Im I . ilZO. hielt er sich an dem
HoflagerK. Konrads III. zu Speier auf §) , und in deu folgenden Jahren
kommt er in Mainzifchen, von dem Erzb«. Arnold ausgestellten,, Urkunden als
Zeuge vor Er war,, wie es scheint, ein, sehr devoter Verehrer dieses Prä¬
laten; wenigstens gab er UZZ- einen auffallenden Beweis davon. Der Erz¬
bischof war in. AbwesenheitK, FriedrichsI. mit, dem Pfalzgraf Hermann von

ô Im I - bezeugt Gr. Wilhelm eine
dem Chvrherrnstift Beurn ( lVlonsüsiio Uu-
ronenü ) , im Würtciibergjsche» bei Ebingen,
vom Pabst. Innoce-ntius zu Lüttich ausgestelltes
Privilegium (kekri Luevl-l ücclell.ilr-. >̂. 215.) ;
eben so ein andres von Kaiser Lothar für eben
das Kloster̂ H vfm an » Lommsini. äs llbeir.
er immunit. Lollegil. L-nion. lle^. ücurnnensis
211 Sirsvis,. Tubin^ns 1771..,^ ^^. lir ..A. p->A.
28 . — Unterm I . IIZY., bezeugt, Lomes V̂il-
keitelmus äs LliLbeî eine Schenkung des Erzb.
AdelbertSv. Mainẑ an das St . Viclvrstist da¬
selbst. llasmi. §Z.. IVIôulit. 1 . II. x. ; 85- —
Ohne das Jahr zu bemerken, führt SolkcAer
äs Asllis a .episcopor . Irevir . in LcciN'ä , Lorx.
msäii , sevi 1 . II . x . »105. an ^ .äeldsio
eliie ^ isco !gns ( nzr —1152) cninsin emir
s äs Wo dieser. Hof
liegt, weiß ich-nicht.

p) Er tritt, nach den vorbemerkten Urkunden,
im I .,1141. mit seinem VetterOtto zum ersten¬
mal der Schiffenberger Stiftung bei'. Im I.
n .; 2̂ bestätigt er die von einem seiner Vasallen
dem Kloster Schiffcnberg gemachte Schenkung,
einer Hufe. Landes. Luäen . T. III. x. 1199.

In diesenuIahre bezeugt Wilbelmus Lo-
«,s8 <ls Lli/persb eine Urk- K. Konradsm . für
d.ie Abbrei Cvrvei. .4cr. 6xirse s. ä. SclEsn.
Lnn . ? itäeib, I. x . 78z..

7) 'lVilliclmus Lomes äs Llirchei-Abezeugt un¬
termI . Ii ; ; . eine Urkunde des Erzbisch.Arnolds
von Mainz, die in Grubers Vorrede zum dritten
Buch der Zeit-ri-Geschichtbeschreibung von Gör¬
rittgenS . iio . abgedruckt ist.. Eben dieser gründ¬
liche Geschichtsforscher sezt in den Qo §. Soelk..
T .II . x. 22r. not.x, wo er von dein mons t-lis..

redet, hinzu: IVliilcs äi^Iomsra viäimus,
guibus TiUcsmbor ^siikes Lomites,
er iiomiss . ku-i kubkcrözrleruirt riui-
gnsin Lomires äs L-ti - LsT-c/! ,. und führt darauf
die eben bemerkte Urk. zum Beispiel an. Es
wäre zu wünschen, Grubcr hätte besonders die,
wie man annehmen muß,. ungcdrucklen Urkun¬
den näher bezeichnet, die den Luxenburgischen Gr.
Kvnrad unter dem-Titel eines Lomes äs 6Ii,-
berZ.entführen.. Indessen läßt sich doch an der
Wahrheitsliebe dieses würdigen Gelehrten nicht
zweifeln, und in dieser Voraussetzung könnte un¬
ter jenem Kvnrad kein andrer, als der Gemahl
der in voriger Aiim.9. 0. bemerkten Gräfin Clc-
mentia gemeint sepii, die, da.sie selbst den Titel
einer Lomitisls ä«Llirbsrß ŝührt, eben dadurch
auch jener Angabe neuen Glauben verschafft. —
ImI -ii ; S- bekräftigt eben dieser Lsm. V̂ille-
leelm . äs LliLbei 'A eine für das St . Vicrvrstift
zu Mainz auSgeferkigts Urkunde Erzb. Arnolds,
mit. seinem Zeugniß-



Kap . IV . Fränk . Hessen . Grafen von Gleiberg . § . XVIII . 235

Staleck in Fehde gerathen . Von beiden Seiten waren Fehler untergelaufm,.
und weil der Kaiser , der eben siegreich aus Italien zurück gekommen war , ein
Beispiel der Strenge gegen Friedensstörer geben wollte , so wurden sämtliche
Theilnehmer zu der Strafe des Hundctragens verurtheilt - Die Grafen Ludwig
von Lohn , und Wilhelm von Glizberg waren so andächtig , daß sie die Strafe
für den Erzbischof zu buffen übernahmen , auch würklich den Anfang damit
machten ; doch brach sie der Kaiser , aus Ehrfurcht für den Erzbischof , oder
vielmehr für sein geistliches Amt , wieder ab ch. Um eben diese Zeit bewilligte
Gr . Wilhelm , mit seiner Gemahlin Salome dem Kloster Aldenburg , zum
Seelenheil seiner Eltern , und seiner Kinder beiderlei Geschlechts , ein bestimmtes
Maas von Beholzigung aus dem Wisseckerwald t ) . In dem 1 .1162 . stelle»
noch beide Vettern Wilhelm und Otto von Gleiberg dem Kloster Schiffenberg
die obgedachte Bestätigung in Rücksicht der seiner Kirche eingepfarrten Filialorte
aus u) . Aber Graf Wilhelm erscheint hier zum letztenmal , und muß noch vor
H67 . gestorben seyn v ). Den Namen seiner Gemahlin , Salome , und daß
sie ihm Kinder beiderlei Geschlechts gebohren , führt er in eben erwähnter Urk.
selbst än . Er muß also doch zu der Zeit , La er jene Urk- ausstellte , wenigstens
Einen Sohn gehabt haben : aber es überlebte ihn keiner , pflanzte wenigstens
keiner sein Geschlecht fort , weil nachher nur die Erben von Wilhelms Tochter
im Besitz feiner Herrschaft erscheinen. Eine merkwürdige Urkunde v . I . 1206.
giebt uns darüber nähern Aufschluß . Die Grafen v. Gleiberg , oder wenigstens

Ich habe den ganzen Vorgang schon Band l . nsniors , <juoä
§. XX. <8 -241. bei Gelegenheit Gr. Henrichsn . wie Ouäsn . 1 . in . x. 126. richtig erinnert)
von Katzenclenbvgen, als Theilnehmer daran, voc»t»s , xro sulins xscri« mscrisgus mes,
umständlich erzählt. nxoris , et Unter den

t) ÜA0 6ome » äs O/r - ösi Z- so - Zeugen ist 6on, 'aäu §krexolltus äs
Lnm esls vola — Hiioä e^ o , er llxos msa sa - 6uäsn . 6oä . Dipl . 1*. l . 20 Z , wo Gilde»
tome — Lcolelle Oei in xlcünbnr ^ , ^ ne esc nus zugleich die richtige Bemerkung beigefügk,
inxls , Oeo illle ksrvisntibus , gni daß diese Urk , ums 2 -ll ; — falle,
ex 6enodio § isKeüu ^zeir^i, so vesisle nossun - It) S . vorher Anm . w.
tnr, , Lll lllbininiliriitionsin i °lnis , sä vsxrtio - , >) Wegen dem , was ich gleich weiter Volk
sei « (xro vsctnis ) unis « ex noüro trsäiäimu » der Zeit der folgenden Schenkung sagen werde»

Gg 2
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Graf Wilhelnz , hatten mit den Grafen von Nassau , und den Herrn von MolS>

berg die kleine -Herrschaft Metrich , einen Theil des alten Meienfeldö , unweit

Coblcnz , in Gemeinschaft . In einem dazu gehörigen Dorf , Rore , hatten eh-

Mals die Mönche des Trierischcn Klosters Hemmerod einen vorher wüsten . Fleck

Landes , den sie aber nachher mit Wein bepflanzten und einträglich machten , zum

Geschenk erhalten , mochten aber bei dieser so veränderten Gestalt desselben von

den Erben der ersten Geber soviel eher Einspruch befürchten , und bewarben sich

daher um deren Bestätigung . Erzbischof Johann von Trier stellte 1206 . die

Urkunde darüber aus . Das Recht des Klosters gründete sich , seiner Angabe

nach , auf eine ihm ehmals von Gr . Henrich von Nassau , und dessen Neffen

Walram , von Anselm von Molsberg , von der Salome , einer vornehmen

Dame , sammt ihrer Tochter Mechtlld , und ihrem Eidam Pfalzgras Rudolph

von, Tübingen, gemachte Schenkung. Die Zeit dieser Schenkung wirdm der
Urk . nicht angegeben , fällt aber sicherlich zwischen die Jahre 1162 — 1196 . 10) .

Die Erben jener Wohlthäter , deren Bestätigung das Kloster suchte und erhielt,

waren Pfalzgraf Rudolph von Tübingen , mit seinen Söhnen Hugo , Rudolph

Und Wilhelm , Henrich der jüngere Grafv . Sayn , vermuthlich ein Raffauischer

Tochtermann , Nobept und Henrich , des erwähnten Graf Walramö von Nassau

Söhne , und . Eberhard BrttM 'sf von Arberg , mit feiner Gemahlin Adelheid

y . Molsberg er) . Pfalzgr , Rudolph schenkte dem Kloster nachher noch einen

«>) S . die folg- not. x., per, wie die Mönch« dieses vorher wüste Land,
n ) Erzb. Johann von Trier macht i» einer ^>n>e extenäitur xer äescenkum IVIofellee usgus

Urkunde v- 1206. bekannt : Huoä Oomini cts »ä derminos ininoi 'is Lonäueulies ( LützelCo«.
viäelicet üendE Lems § cts tVa §- blenz ) zu Rebenpflanzungen urbar gemacht , und'

/ows , et nexo -r (sein Vetter ) ^c -t,c -»!ll^, . fährt darauf weiter fort : H -INO eurem äonstio-

^ ?c/etmic § cts 7Î otccc,t >er » ^ crtancencr . nobilis nein , gnse ^ rcisäicti Nobiles contuierunt - ,

et äevot » mstrona ciim ./tttci / ttcr tl ^ strtctr , SL lncereäes eornm > viäelicekprLekelns ttoctut ^ tm ^ '

Ascreio / uo äiuctot ^ tco ? atcrti ??o Lonrtle cts kdetinii » Lomes äs ^ rcinFen , et/ctir (nt t/rc-

^ !crcr»s » — — tsrremc ĉ usnäam ! iscsntsm in ce , ^ioctot ^ /crc, et t^ rttretincc ^ , t ^snrrru ^ in-

kno territorio ri ^em ülokellss , in loco nior Lomes cts-e>cr̂ ns , ikiod«!'t»r et ^tdrrrccer
vscetur Actre , monstterio äe cttimnreic, -octs üiii prseclieti/ ^ a ^i-crn!! , Lomitis äs l^ asko ^vs,'

" «ommm'unt. Der Erzb. erzählt darauf wei-, Lt>e,tt-„d»^Lourcii^rsvius ctŝ be,et  UX0L7
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kleinen District zwischen Meirich und LüßelCüblcnz dazu Hier kommt es
mir hauptsächlich darauf an, die Schwiegermutterdieses Rudolphs, Salome,
näher kennen zu lernen. Sie wird noch im Jahr i rĉ . in einem zwischen den
Klöstern Arnsburg und Schiffenberg geschloffenen Gütertansch unter dem Namerr
einer Graßn von Gst'ssen angeführt, muß aber vor oder in demI . I2OZ., oder
wenigstens vor 1206, gestorben seyn -). Daß sie zum Gleibergischen Haus
sui> u« — Lzipeusts li îUis
suis—conüi'MLveruut. Ich habe von den hier
Vorkommen den Personen schon in meinen histo¬
rischen Abhandlungen(1779.) S . 91- 100.
umständlich geredet, und es stimmt auch der
mchrgerühntte Hr. ,RR- Arnoldi  Oranicn-
Nassauische Gcsch. Th. I. S . -8- damit überein.
Die Zeit der ersten Schenkung wird in der Ur¬
kunde nicht bestimmt;, sie fällt aber sicherlich
zwischen n6r - 1190. In dem ersten Jahr lebte
Graf Wilhelm vv̂i Gleiberg, der Salome Va¬ter, noch, muss aber nolhwcndig, weil er bei
jener Schenkung nicht mit genannt wird, schon
vorher gestorben ftyn. Liner der Theilnchmcr
an der ersten Schenkung, Graf Henrich von
Nassau, starb 1167. in Italien an der Pest
(Gebhardt  a . O. S . 128- u-Arnoldi  a.O.
S - 22.) ; die Schenkung fallt also von seiner
Seite noch vor dieses Jahr. Daraus folgt aber
noch nicht, daß auch die übrigen Theiinehnicr
sie eben so frühzeitig verwilügt, und würklich
erlaubt es auch bei manchen die Zeitrechnung
nicht- Es waren der Theilhaber am District zu
Roer viele, sie waren auch wohl gewiß nicht
alle an Einem Orte versammelt, sondern die
Mönche mußten, wie leicht zu denken, nachdem
Graf Henrich von Nassau den Anfang gemacht,
die Einwilligung der übrigen Mitherrn nach
und nach, von einem nach dem andern, gele-
genheitlich auszubringen suchen. Eben deswe¬
gen harren sie keinen allgemeinen Schenkungs¬

brief darüber; sonst würde ihn Ser Erzbisch, v.
Trier in seiner Urkunde gewiß vvrgebracht ha¬
ben. — Ein andrer Theilhaber, Gr. Walrmw
von Nassau, starb nsü-

9') S, meine Mistor. Abhanbl. S .96. »or.5.
s) Abbt Mesrib von Arnsburg stellt eine

Tauschurkunde aus, vermöge welcher er und
sein Convent dem Probst Herbert von Schiffen¬
berg und seinem Convent «Uo-Ii-ivoutus lue irr
Ilolr/ru/eu et in übci 'barts enrrr.
ornni Lttinsntie in estrstciis , in LIvis , in s^ris,
in xratis st xsscuis cinräumt , und dagegen von
diesen all'osti» voiuus sue in Lo/nün/sn cuin
vrnni ilristenr »ttinenti » in estillcüs , in ülvis,
in -I^ris erhält ; auch verkaufen die Arnsburger-den Schiffenbergern einige Güter in vuue,

, Ulld IN snnt
Irsc Lunc >— bü. 6 . X6 .VH . <-lonlir >n,rtL vero,
et roborLta -tnno — M . 66 III . 6 n-
stsn . 6ocl . vi ^I. v . III . x . 1201. Die Sache
war also bereits imF. 1197. verabredet('-cturnV
aber die Urkunde darüber-erst 120g.ausgcsertigr-
worden, und scheinen daher auch nur die Zen--
gen beigesetzt zu werden, die bet der ersten
Verhandlung zugegen wäre»-. Unter diese»
Zeugen steht kis rusiuorisä«soms 6omrtri/i>!-Ir- oben an. Nimmt man den Ausdruck
xie rnenrorie IN der gewöhnlichen Bedeutung,-
so müßte jene Salome nvchvorderAusfcrtigung,'
der Urk. v. I . 120z. gestorben seyn. Indcffew
könnte es allerdings sonderbar scheinen, eins:

i
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gehört habe, wird daraus unwidersprechlich, weil ihr Tochtermann nach ihr

als Erbe ihrer Güter, als Herr von Giessen erscheint. Aber mit Graf Wil¬

helms von Gleiberg vorerwähnten Gemahlin Salome hätte man sie nicht ver¬
wechseln sollen. Schon die Zeitrechnung spricht dagegen, was aber noch mehr

ist, es müßte in diesem Fall der Salome Tochter, Mechtild, eine Tochter Graf

Wilhelms von Gleiberg gewesen scyn, und das war sie nicht. Sie hakte viel¬
mehr einen Herrn von Eberstein in Schwaben zum Vater, dessen Familie erst
im dreizehnten Jahrhundert den Grafentitel annahma). Salome, die Mitherr

rin von Mctrich, war also nolhwendlgerweise eine Tochter Graf Wilhelms von

Gleiberg, die ihrer Mutter Namen führte, war an einen Herrn von Eberstein
in Schwaben, vermuchlich den Hugo, vermählt, und zeugte mit dieser ihre

einzige Tochter Mechtild, die nachherige Gemahlin Psalzgraf Rudolphs von

Tübingen» Der Mitbesitz an der Herrschaft Metrich muß der Salome wohl,

da die Ottonische Linie der Gleibergec keinen Antheil daran hatte, von weiblicher

Verstorbene noch als Zeugen aufzuführen, und allem Zweifel eine gebohrne Pfalzgräfin von
kommt eS daher darauf an, ob man hier lieber Tübingen sc», widerlegt sich aus der gegen-
geltcn lassen will, was ich in meinen Histor- wattigen Ausführung von selbst.
Abhandl. S . 97. bemerkt habe, daß der Aus¬
druck xi-s msmoi-E zuweilen auch lebende» «) Ich habe schon in meinen Histor.Abhandl.
Personen, besonders Geistlichen, oder Gvttver- S -y6. uor.li. das Zeugniß der sehr zuverlaßi-
lobte» , als ein Ehrentitel ihrer Andacht, bei- gen ^ nnal. Lebeulms. , aus Ludwigs Nett,
gesetzt wird, und daß jene Salome so viel eher Mpror. k. X. x.4il . Lä LN. 1180. angeführt:
irgend ein geistliches Gelübde übernommen zu <girc,i ttaee tempora Zornes kal-iti-
haben scheinen könne, da sie auch in dem Schell- uns, Hu°o»i§ Loinitis kLlinini. in ltllbiirKL»
kungsbries der Erben von Metricha(vorher nor. LriganÜLs ee Nlieeias Luriensis6<nniüs, bla-
X.) -leriora MalronL genannt wird . Vergl . NLLterii Marclitalensis instLurLloris —

unte» §. XIX. die letzte not. o. Dem sei wie conzensn üileclLS llxvti, tuas Mecl-ottiii 60-
ihm wolle, so kann die Salome, eben dieses in Lbö,'§tern er libsoornrn snoruin—
Metricher Schenkungsbriefs wegen, wenigstens lHonLsreriuin consrruxir. Ich
im 1.1206. nicht mehr gelebt haben. — Was hasse ebendas, weiter bemerkt, daß wahrschein-
übrigenS Gudenus bei der erwähnten Zeugen- lieh einer von den Brüdern Eberhard und Hugo
Unterschrift der Gräfin Salome anmerkt, daß von Eberstein der Gemahl der Salome war,
sie mit der gleichgenannten Gemahlin Graf und keine männliche Erben hinterließ, wodurch
Wilhelms von Gleiberg EinePersvn, und ausser die mütterliche Erbschaft auf die Tochter fiel-
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Seite, es fy nun durch ihre Mutter oder-Großmutter, zugefallcn ftyn. Eine
derß'lben gehörte vermnrhlich entweder den Nassauern oder den Molöbergern zu.
Von der kleinen Herrschaft Meirich hört man übrigens nachher nichts mehr.
Ohne Zweifel wußten sie die TrierischenKlöster von den entlegnen Mikherren nach
Und nach an sich zu bringen.

Ich habe von Graf Otto von Gleiberg, dem StammverwandtenGraf
Wilhelms, geredet. Er kommt zum letztenmal in einer, wiewohl bestrittenen,
Urkundev. I . nüF . unter dem Titel eines Grafen von Cleberg vor; eö sey
nun, daß dieser Name durch eines Copisten Fehler aus Gliberg entstanden, oder
daß er hier wmklich»von dem Wetterauischen Schloß Cleberg, als einem gemei¬
nen Gleibergischen Familiengut, den Titel führte k). Daß er verheurathet
war, - darüber hat man zwar kein ausdrückliches Zeugnißr der gegenseitige Fall
war aber in jenen Zeiten bei Weltlichen selten, da diejenigen, die davon abge¬
neigt waren, gewöhnlich den geistlichen Stand ergriffen. Hier treten-noch andre
Gründe ein. Die Herrn' von Merenberg erscheinen zu gleicher Zeit mit den
Pfalzgrafen von Tübingen im Besiß der Gleibergischen Güter , ja- selbst des
Schlosses Gleiberg, und nennen die Grafen von Gleiberg in Urkunden aus¬
drücklich ihre Vorväter Von männlicher Herkunft kann dieses nicht geltenr
denn sie stammten- vielmehr, wie ich unten beweisen werde, von einer Wette--'
ramschen Grafenfamilie ab; sie müssen also nothwendig durch eine Gleibergische
Erbtochter zu jenem Antheil gekommen seyn. War sie Graf Wilhelms, oder-
Graf Otro's Tochter? Mit Gewißheit kann ichs nicht entscheiden. Von dem

ö)-Die berufene UrkundeV-I'.riöZ-Ivvraufdle' °-e-rr'tore§ / er/ Oommi äs 6/ -'/?-
ehnialigen Bischöfev.Wür̂ urg ihren Ducrilum r̂etsri mmmsrei-ii (Schigenberg) snnt er
Ir -mcoiiicum gründeten / unterschreibt unter an - kuerrmt fimänrm 'eg-, veri v -wioiii er gävocati.
dern Lomes Orro äe L/eLe/---. Gesezt auch die Eben so in der Urk. v. I -. IZ2Z/ wodurch Har-
Ark- wäre wirklich erdichtet,,so ist sie doch wenig- trad Hr. v-Mer. in die Uebcrgabe des KlosierS
stenS schon alt, und der Erpichter nahm da- an den teutschen Orden willigt. T- Ord- De-
mals lebende Personen als Zeugen an. duck, gegen Hessen: Entdeckter Ungründ Beit,

e) Band tt. Beil. LLX6. S . 28Y. heißt es: 6XLV1,
Ri» traäus Oomimrs cle ülereirber ^, cuiur >̂1-0-
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Wilhelm weiß mau freilich znverläßig , daß er vermählt war , und mehrere

Kinder hatte ; von dem Otto weiß man 'S nicht . Dagegen scheint die vörgedachte

Schenkung der Mithcrren von Metrich der Annahme einer zweiten Tochter Gr.

Wilhelms nicht zuzustimmen . Die Mönche zu Hemmerod waren so sorglich,

sich gegen jeden künftigen Widerspruch zu wahren , daß sse sogar die nächsten

Nachkommen der ersten Geber um Bestätigung angiengen : wie sollten sie eine

Schwester der Salome übergangen haben , noch dazu eine Schwester , die , wie

bcr Erfolg zeigt , in der übrigen Gleibergischen Erbschaft mit ins Theil gegangen?

Gerade der Umstand , daß die Merenbergische Gemahlin eine Gleibergische Erb .'

tochtcr war , schwächt auch einen , sonst nicht unerheblichen , Gegengrund , daß

auch die Kinder der übrigen Miterben von Metrich nicht alle genennet werden,

also auch wohl die jüngere Tochter Graf Wilhelms unerwähnt geblieben seyn

könnte . Ausserdem würde , sollte man denken , wenn beide Erbtöchter Schwe¬

stern gewesen wären , die ältere vor der jüngern , wo nicht ein gänzliches Vor¬

recht in der Erbschaft , wenigstens große Vorzüge verlangt haben , und doch

iheilten sie, soviel man findet , so ziemlich in gleiche Thcile . Alle diese Umstände

zusammen genommen , hat man noch immer mehr Gründe , die Gleibergische

Stammmutter der Dynasten von Merenberg für eine Tochter Gr . Otto ' s von

Gleiberg zu Halten , die an der Herrschaft Metrich um deswillen keinen Antheil

nahm , weil bas Recht dazu nur der Wilhelmischen Linie zustand . Der Zeit

nach schickt sich dazu keine andre , als Irmengard , die Gemahlin Hartrads HI.

von Merenberg . Beide kommen n6z . zuerst mit einander vor , und hatten

damals schon Kinder ; im J . ngö . hingegen findet sich Hartrad zum letztenmal,

und starb noch vor 1189 . ^ Ein Sohn desselben , Hartrad III . führt in Ur¬

kunden von H89 . und 1216 . den Titel eines Grafen e) . Den Merenbergern

war dieses Prädicat fremd , und Standeserhöhungen waren damals noch nicht
gebräuchr

Ich werde in der Gesch. der Hrn v. Me- Dynastenv- Merenberg der Lomlcis Lirolisslo
r>enbcrgZ-XX. die Beweise dazu geben. Vorständen, die ihnen ohne Zweifel durch die

- ) Ebend. Ich habe ausserdem B. n . Grafen von Gleiberg zugekommen.
§. XXXVttl. S . 454. re. gezeigt, daß die
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gebräuchlich. Hartrad hatte unter seinen übrigen Besitzungen keine, auf die er

.jenen Titel hätte gründen können, als das Schloß Gleiberg, und wenn gleich
er sowohl als seine Nachfolger im Ganzen bei dem einmal eingeführkenHerrntitel

- blieben, so zeigen doch jene Beispiele, daß mit Hartrad III . in Landerverhält¬
nissen eine Veränderung vorgegangen, die ihn zu einer Veränderung seines
Titels hätte berechtigen können. — Der lezte Dynast von Merenberg hielt
IZ22. für nöthig, um seiner Tochter das Nachfolgerecht in sein Land zu sichern,
die Grafen v. Solms auf ihre Ansprüche an das Schloß Gleiberg Verzicht leisten
zu lassen/ ); man würde aber sehr irren, wenn man daraus auf eine ähnliche
Heurathsverbindung des Solmsischen Hauses mit dem Gleibergischen schließen
wollte. Diese verlangte Verzichtleistung gründete sich, wie ich in der Meren-
bergischen Geschichte weiter erläutern werde, allein auf Pfandschaft.

Ob schon die Grafen Wilhelm und Otto eine Theilung ihres Landes einge¬
gangen, darüber kann ich zwar nicht mit Gewißheit entscheiden; es wird aber
wenigstens dadurch unwahrscheinlich, weil sie noch beide den gemeinschaftlichen
Titel von Gleiberg führen. Daß sie hingegen unter ihren Tochtermännern, und
deren Nachfolgern Statt gefunden, wird der folgende Paragraph erläutern.

Zuletzt noch eine Bemerkung über die kirchlichen Verhältnisse der Gleiber¬
gischen Lande. Sie gehörten in ältesten Zeiten ohne Widerrede in den Oberlahn¬
gau §) , hätten also auch mit diesem Gau der Mainzischen DiöceS untergeben
scyn müssen. Gleichwohl waren sie vielmehr dem Trierischen Kirchsprengel
heimgewiesen. Ich habe daraus schon an einem andern Ort geschloffen, daß
hier in spätem Zetten eine Diöcesanveränderung vorgegangen, und wahrscheinlich
gerade die Luxenburgischen Grafen von Gleiberg, die von ihrer Heimath her-an
die Trierische DiöceS gewöhnt waren, den ersten Anlaß dazu gegeben/-)- Die
spätem Schicksale de§ Klosters Schiffenberg, dessen Stiftung ich erzählt habe,
bleiben der folgenden Ausführung(§. XIX.) Vorbehalten-

Nach der bisherigen Ausführung habe ich nacheinander von dreierlei Häu-
,/-) B - n . Veil, cer -xxxiv . S .284. ^ 1.
F) B. II. §.XXXVIII. K . 444- 448.
Hess. Landesg . m . Baud . Hh
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fern als Erben des Gleibergischen Hauses zu handeln : von den Pfalzgrafen

von Tübingen , als Erben Gr . Wilhelms ; von den Dynasten von Merenberg,
als Erben Gr . Otto ' s von Gleiberg ; von den Grafen von Cleberg , als Erben

. der Pfalzgrasin Gertraud , und ihrer Tochter Adel «. Die anhangende Stamm¬

tafel wird alles deutlicher machen . Ich habe darin , um die Uebersicht zu er¬

leichtern , und Verwirrung zu vermeiden , mit der Gleibergischen Linie des Luxen-

burgischen Hauses auch die übrigen Linien desselben verbinden müssen.

Pfalzgrafen von Tübingen.
§ . XIX.

Die Pfalzgrafen von Tübingen bringen durch Heurath Graf Wilhelms von Gleiberg

Güter , namentlich die Herrschaft Giessen , an sich, verkaufen sie aber schon im

dreizehnten Jahrhundert an Hessen . Nachricht von der Stadt Giessen,

und den spätem Schicksalen des Stifts Gchiffenberg , und des
Nonnenklosters Zelle.

In einer Zeit , wo die Lander der Großen noch durch keine Familienverträge,

Lurch keine Erbverbrüderungen , oder andre bestimmte Successionsrechte gebun¬

den waren , darf uns die Leichtigkeit nicht wundern , mit der sie von einer Familie

auf die andre Übergiengen . Selbst Söhne schlossen , zumal in Allodien , die

Töchter nicht immer aus ; man steuerte diese, bei der Seltenheit des baaren Gelds,

gar häufig mit liegenden Gründen aus . Waren es vollends Erbtöchter , so

zogen sie insgemein die ganze Verlassenschafk ihrer Eltern nach sich. Auf diese

Art waren auch die Pfalzgrafen von Tübingen zu einem gxoßen Theil des Glcir

bergischen Stammguts gekommen , besaßen es aber nicht viel über sechzig Jahre.

Mich dieses kurzen Besitzes wegen auf eine ausführliche Geschichte dieser Pfalz¬

grafen , auf die Bedeutung und den Umfang ihrer Pfalzgrafiichen Würde , und

die Entwickelung ihrer Stammreihe einzulassen , würde eine weithergeholte , und
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für die Hessische Geschichte ganz unnütze Ausschweifung seyn n). Ich bleibe
vielmehr auch hier nur bei dem stehn , was die Hessische Geschichte unmittelbar
angehk.

Die ältesten Nachrichten von den Tübingern haben wir der Stiftung des
Klosters Blanbeuren zu danken. Nach dem Chronikschreiber , der sie erzählt,
lebten zu Ende des eilften Jahrhunderts drei Brüder , Hugo , Anselm , und
Siboto , welchen andre einen Hugo zum Vater geben. Anselm fieng die Blau-
beurer Klostersiiftung an , und seine Söhne Henrich und Hugo führten sie aus.
Des erster» Gemahlin , Adelheid , reifete ivyy . selbst nach Rom , um die Päbstr
liche Bestätigung einzuholen . Ob sie von ihrem Gemahl Kinder hinterlaffen , ist
ungewiß ; von ihrem Schwager Hugo , kennt man Einen Sohn , Friedrich , der
aber sein Geschlecht nicht fonpflanzte ö). — Der ältere Hugo , Anselms Bru-

« ) Von den Pfalzgrafen von Tübingen Han- Chronik , woraus lok -mn . 6s kluisr -tarr »x-
dein, ausfer dem Lrusrus , und den allgemeinen SencLeiib . sslsat .juris eckist . x .iö/ecc.
Genealogen Henninges , L»ca rc., 60. das (einige genommen. Vergl - ^.ora ^ c,6 . ? -r-

8ke6iÄSlnir liisrov . 6s Lomicrrm lat . T . IV- x . I2I . Die LxceixtL 6s L ^elxki»
Susvi -lL kalatinoraiii lodinASNsium kamilia . .ix . k -sikiiic . SS . T . III . x . S6l . Melden ZUM
TubinAss 17; l . 4. Lhvist . Foiedo. Sattler 1 . 128z: 6kuno Lkunonis kalatini MittS os-
Beschreib. des Hcrzogth . Württemberg Th- H- risrrs axuü HoKeasraiir ; daraus folgt aber noch
S - l - is , und Gesch. Würtcmbcrgs Th -l , wo nicht, was TrirKvin . 6Kron . IlirssuA . s6 an.
er besonders S - 601 rc. weitläuftig die Frage rn8o , und andre annehmen , baß es gerade
untersucht , ob, wie Senckenberg wollte, - die Pfalzgrafen v. Tübingen waren . Die übrigen
Grasen v.Calw- und das Hvhenstaufische Haus , Angaben deS Textes beruhen auf dem Zeugniß
mit den Pfalzgrafen von Tübingen zu einerlei des LKron. LlaK^rcnsls , woraus Sattler 1. e»
Stamm gehören. Keiner dieser Schriftsteller die nöthigen Auszüge liefert , und auf dem
liefert eine Stammtafel . Eollectaneen dazu Pabstl- Privilegium für das Kl. Blaubeuren v»
finden sich in des gelehrten Abbt Gerberts 60 - 1 .1099 , nach welchem Loiulcissa —
6ex Lxistol - Duäolxlii I. U-s^is x. rr4 ete. a6 l->netoru,ni liminr veniens er sumn er r>r,r^
«ot . k. 6. et tsr>r, ! sui 6ovotionem imxlsri cirravic, U»d

b) Hcnningeö , und andre , reden von einem der Pabst darauf bestätigt : Univer-SL, gus iki»
Hugo , der im 2 - loöo . gelebt , und geben ihm 6sm suxr -i6ictoru .m Loniitum Ksrnirsr et Ku¬
tinen Ulrich und Henrich zu Brüdern . Des ZDlri, SSII xreiralninarae -?r6elksi6is Lomirisss
letztern, und seiner Gemahlin Adelheid, einer IzrAicionldiLs coH-rra sunt . LssoI6 ivionasr»
angeblichen Tochter Graf Aeysolphs im Craich- e6iv . ^VKrsmI, . ( 17-^ ) x 565 : auch nennt
gau , gedenkt auch eine ungedruckte Speierifche ebendas. S . 567. eine andre Päbstl- Bestätigung

Hö s
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der, wurde der Stammvater des Tubmgischen Hauses. Er könnte, der Zeit
«ach, derjenige Tübinger seyn, der mit einer Tochter Graf LudwigsI. von
Arnstein, an der Lahn, vermählt war c). Gewisser ist, daß ein glerchgenannter
Sohn von ihm in denI . noZ — nzy - vorkommt, und die Grafen Henrich
und HugoV. zeugtê ) . Jener starb 11

v. I . n ;y. die nemlichen Personen in vernein-
lichen Ordnung. Das Obion. Llabxr. erklärt
einen lVlaii SAoläuin kslLtiiillin 6ornitein, der
zu dem Kloster Anhausen, auf dem Ries/ den
ersten Grund gelegt, worauf hernach seine
Söhne Walther ( Bisch. zu Augsburg) , Man¬
gold, Adelbert, Ulrich fortgebaut(Lelolcl.
I. o. x. IS7- ISS-) , vermuthlich nur um des¬
willen für einen Sohn des vsrgedachten Hen¬
richs, und Anselms Enkel, weil ihm der Titel
ralsriiiu» sogleich einen Tübinger zu verrarhen
schien. Vergl. die folg. Anm. e.

c) Der bekannte Arnstciner Mönch, der das
Leben GrafLudwigsm . ,von Arnstein beschrieb,
und diesem, i8;>verstorbenen Grafen zum Theil
gleichzeitig war, aber ihn doch noch bis in den
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts überlebte
(s. meine Histor. Abhandl. S - 8;. ->or. K.?) ,.
sagt von der dritten Vatersschwester desselben:
Tertia Ta/atbrr lransiil in anijilexrrs
«?s cjnam ixsi Lsiniti fralsr eins
(der Grast») »xiiil sancrnvi Oo-liern Iroirorilrcs
x>'a,eseukavit ; i^>segu >e cum cluceirlis eam Nili-
ri^ ub et Lj/paracu xlurimo ambitiöse recexit.
liorrtbem . l?rotlr . Hist . Trevir . x .709 . Einen
spätern Tübinger,, als den im Text angegebe¬
nen,, kann man, der Zeitrechnung wegen, nicht
wohl annehmen, weil der Vater jener sieben
Töchter schon 1067. als Graf, und die Söhne

-der vierte»' ins Nassauische Haus vermählten
Tochter,-Arnold und Rupert,*sschon nag. in
»äniilichen Jahren erscheinen. Vergl- meine

67, auf einem Feldzug in Italien, dieser

Histor. Abhandl. S . 2z. 7; rc. Der Mönch,
der, wie leicht zu denken, von Schwaben wenig
wußte, legte dem Gemahl dieser Arnsteineriir
de» Titel eines Pfalzgrafen bei, weil er zu
seiner Zeit den Tübingern eigen war. Von der
Meinung desv. Gudenus und Hombergs, und
neuerlich auch Kremers  Ori §. dsassoic. §.
OXXXVI. S .Z27, die jene an einen Tübinger
vermählte Arnsteinische Tochter in der oft ge¬
dachten Pfalzg-rästn Gertraud zu finden glau¬
ben, habe ich schonH. XVm. in der letzten
vor.A. geredet. Diese Gelehrten schlossen hier¬
in rücklings, weil hundert Jahre später ein
Pfalzgraf von Tübingen Gleibergischr Gülee
erheurathet, so müsse auch wohl jene Gertraud,
die gleichfalls an Gleibergischen Gütern Theil
gehabt, vermög ihres PsalzgräflichcnTitels, an
einen Pfalzgraf von Tübingen vermählt gewe¬
sen sepn, setzen aber bei dieser Untersuchung
voraus, was doch falsch ist, als wären die Gra¬
fen von Tübingen schon im eilfre» Jahrhundert,
im Besitz der Psalzgräflichcn Würde in Schwa¬
ben gewesen, als hätten die Grafen von Arn¬
stein an der Lahn je an der Grafschaft Gleiberg
Avtheil genommen; auch lassen sich diese Ger¬
traud , ihre Tochter Adeln, und ihr Enkes
Siffrid, mit der Tübingischen Genealogie, so
weitste uns bekannt geworden, schlechterdings-
nicht vereinigen. Soviel gewisser ist der Auf¬
schluß, den ich§. XVift. davon gegeben, unk
§. XXI. weiter geben werbe.

.l) Sauber §. 9 . S .Z.re. Zu,den drei,
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setzte den Stamm fort. Mit ihnen nimmt die Tübingische Geschichte an Licht,
und das Haus an Ansehn zu. Vor ihnen hießen die Tübinger nur Grafen:
Henrich hingegen erscheint H40 . zum erstenmal als Pfalzgraf, im I . 1148»
kommt auch Hugo unter diesem Titel vor, und HZ2. sein Vetter oder Bruder
Friedriche). Die Chronikschreiber wissen viel von einer Fehde zu erzählen, in

von ihm angeführten, Urkunden von den I.
1125. uz ?, uz - , die Hugo unter dem Titel
eines äs Illingen bezeugt, kann ich noch
die merkwürdige Unterschrift einer Urk.K-Kon-
rads m . von eben demI . . -z-. hinzusetzenr
Lomes Ilu ^o äs Duvin ^uir, st

eirrsäern. LeUslruLt . Ilistoe . ^Voernsr.
in kroll , x.6?. Hieraus folgt zugleich, daß
dieser Hugo keineswegs, wie man bisher ange¬
nommen, mit dem späteren Hugo, der bis zum
1 . 1171. vorkommt, Eine Person, sondern viel¬
mehr der Vater desselben gewesen. Von seinen
Söhnen s. die folg. nor. e.

-) Triihemius giebt dem vorgedachten Hugo
einen Henrich und Hugo zu Söhnen, auch Gu¬
terv. Weineck in ubssri-rD. IX. kol. i;o. s.
schreibt dem Henrich die nemliche Herkunft zu,
und man kann ihnen hierin soviel sichrer trauen,
da ich diese Herkunft in Ansehung Hugôs deS
V. aus einer Urk. v. I - riZ9- so eben diploma¬
tisch erwiesen habe. Henrich kommt schon im
I . 1140  und 1141. als Lome§ äs
Illings« in Unterschriften vor ( Kölner
List , kslkt. i» krob. und LskAntt ^ ustr.
Dixl. 1 . II. x>. 166. ) : sein Vater, der
diesen Titel nicht geführt, und noch nzs-
Vorkommt, scheint also kurz darauf gestorben zu
ftpn. UntermI . n ;/ . unterschreibt Henrich
eine Urk. K- Friedrichs zu Trier als 6ornss äs
Tlniin ^eö (Ilontli .Hist . Teevii -, 1 .1. p . 579.) ,
und war unter den Grafen, die 1167. die Pest
ü>dem Kaiser!. Feldlager vor Nom hinraffre.

Xnon̂m. äs Duell. <ip. OeiZ. Duell T. II. p»
Z78, lind andre. — Sein Bruder HugoV. er¬
scheint in dem Kloster HerrenAlber Stiftungs--
briefv-I . 1148- zum erstenmal als kLl.>riuus
äs litnäiiAsii, und führt hernach diesen Titel
beständig fort. Eine Urk. Bisch. Hermanns v.
Cvstnitzv- I . n 6r. bezeugen kaliuiuik--äe---
cus er Otto äs Wittelinslmcli, Huc ka/atruu,.
äs 7r,i»K«,r, lXeuALrr Doä.Diploru. XIsmsun^
T.II. x. 97, wobei Neugart jenen Friedrich in
einer Anm. für einen Bruder deS Hugo erklärt.
Die Händel des Hugo mit dem Bäurischen
Welf erzählen viele, unter andern die Xuusl.
Lsdenlius. ap. Hess. klouurn.. Duell. T.II. p.
2;z . ,c. Im I . , 170. bezeugt er eine Urk. K.
Friedrichs(8sxA«rrXustr.Dixl. T.II. x. 188.),
undH7l- erneuert er sum souiugs sua

St/ riu', die Stiftung, des Klosters
Marchthal, an der Donau. LünigS  Neichs-
Arch. Th- ^vm . x.Z44- und Küchend.^nsl.
Ass». Doll. IX. x. 91. — Der ebenerwähnte
krlstinus kriäerisusv. 2- 1162. Unterschreibt
auch schonH52  eine Urk. K- Friedrichsl. unter
dem vollständigen Titel eines kslmini Domiris
äs Tuwingeu, Duäea. 8 1̂1. Diplom, x. 460,
und'eben dieses Titels wegen, den, wie gesagt,
Hugo IV. noch nichtführte, mögen Lucä, Neu¬
gart, und Sattler Recht haben, wenn sie ihir
für einen dritte»Sohn desselben ansehn. Eine
andre Frage ist, wie diese Brüder zu jenem
Titel gekommen? Lrollwv Pfalzgr. v. Achew
S . i7s. Anm.7. hatte übernommen, an eines»-
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die sichPfalzgr . Hugo V. H64 . mit Herzog Welff von Baiern einließ , worin

er zwar Anfangs , mit Hülfe seiner BundSgenossen , obsiegte, sich aber dennoch

im folgenden Jahr dem Herzog auf Gnade und Ungnade ergeben mußte , der

ihn zwei Jahre lang gefangen hielt . Er stiftete mit seiner Gemahlin Elisabeth,

und seinen Söhnen , die Probstei Marchthal an der Donau in Schwaben , und

kommt bei dieser Gelegenheit l 171 . zum letztenmal vor/ ). Einer seiner Söhne,

Rudolph , ist eben der Pfalzgraf , durch den das Tübingifche Haus mit dem Glei-

bergifchen zuerst in Verbindung kam- Ec war , wie ich im vorigen Paragraph

erwiesen , mit einer Mechrild , aus dem Schwäbischen Hanse der Grafen von

Eberstein , vermahlt , die ihm , als Erbin ihrer Mutter Salome , einer Tochter

Graf Wilhelms von Gleiberg , den ganzen Landesantheil desselben zubrachte.

Diese Salome schrieb sich eine Gräfin von Giessen § ) . Von ihrem Gemahl

her möchte sie wohl das Prädicat einer Gräfin nicht geführt haben , weil die

Schwäbischen Ebersteiner im zwölften Jahrhundert , ja selbst noch im dreizehn¬

ten , meistens nur den Herrntitel (Domini ) , nicht den Gräflichen , führten K) .

Sie gründete also den ihrigen nur auf ihre Geburt , und den Besitz einer Gräf¬

lichen Erbschaft , und folgte hierin dem Beispiel ihrer Verwandtin , der mehr-

gedachten Gräfin Clemcntia , die ihren Titel nicht von dem Hanse ihres Gemahls,

Graf Gerhards von Geldern , sondern von ihrem väterlichen Stammgut hernahm.

Aber warum eine Gräfin von Giessen , und nicht von Gleiberg ? Hatte sich doch

«ndern Ort den Beweis zu führen , daß die / ) Vergl . vorher » or. Die daselbst be-

Schwäbische Pfalzgrafschaft vor der Mitte des merkte Urk- v. I . 1171, worin dieser Hugo cum

zwslftenJahrhunderts — richtiger, vor H40 — ^ --5 verkommt, sezt voraus , daß er deren

«-us dem Ries — in der G^ end von Octtingcn , mehr als einen hatte ! man findet aber nachher

Nördlingen — zu Haus gewesen; ein Versprc - nur d»n einzigen Rudolph , der in derH.XVin.

chen, das er zwar meineslAissens nichterfüllt , in der letzten nor . -r. ausdrücklich ein Sohn det

das aber doch voraiissetzt , daß er das oben Marchrhaler KlvsterstifterS, Hugv' s , genannt

nor . b. bemerkte Pfalzgräfliche Haus der An- wird.
Häuser Klosterstifter für keinen Zweig des Tü - §) § . XVHI . die letzte Anm.

lüngischenGeschlechts gehallcn, und darin scheint K) poetischen Gcneal . der Grasen von § ber-

er allerdings Recht zu haben. Die Sache geht stein, in de» Larlsnchev nüzl . Samml . v-2 .

mich hier nicht näher an. , 75z. S -Z4». oor .O



Kap.IV. Frank- Hessen. Pfalzgrafen von Tübingen- §.XIX. 247
bisher noch niemand von ihrer Familie nach Giessen benennk? Es läßt sich dieses
nicht anders , als nach dem damaligen Zustand des Gleibergischen Landes erklären»
Salome hatte das Antheil ihres Vaters , Gr . Wilhelms , Hartrad von Meren¬
berg das Antheil seines Schwiegervaters , Gr . Otto 's von Gleiberg geerbt r).
Da auf diese Art das Land an zwei verschiedne Häuser fiel , so konnte es wohl
nicht ganz ohne Theilung abgehn - Nun theilte man damals gewöhnlich nach
Schlössern , und deren fanden sich zwei in der Grafschaft Gleiberg , die Schlösser
Gleiberg und Giessen ^). Das erste war noch im I - 1162 - zwischen den Grafen
Wilhelm und Otto gemeinschaftlich, die Theilung kann also auch bei ihrem Leben
nicht vorgegangen seyn : nachher finden wir allein die Merenbcrger im Besitze
desselben, so wie die Gräfin Salome in dem Besitz von Giessen , von dem sie
nun den Titel annahm . Die Merenbcrger blieben zwar ihrem bisherigen Fami¬
liennamen getreu , führten aber doch, zunächst nach jener Erwerbung , zuweilen
den Grafentitel , den sie wohl gleichfalls auf das Schloß Gleiberg gründeten
Ein Schloß ohne Zugehör an Land und Leuten , wenn es zumal einem Herrn zur
Residenz diente , war damals sehr ungewöhnlich . Nun war dem Schloß Glei¬
berg das Heutige Amt Gleiberg zugewiesen n) ; eö versteht sich also von selbst,
daß auch das Schloß Giessen sein Zugehör hatte , und nimmt man zusammen,
daß die Pfalzgrafin Gertraud nur ein Viertel , also Clementia und ihre Neffen
die andern drei Viertel des Wisseckerwalds befassen, daß dieser große Wald,

;) S - §. xvm.
L) Das Schloß Llebevg gehört, als damals

von den Gleibergischen Landen schon abgerissen,
nicht hicher , und das Schloß Fetzberg oder
Vettsderg kommt um diese Zeit noch nicht vor,
diente auch , soviel man findet , nie zu einem
Residenzschloß.

l)  Beide Grafen stellen die§.xvm . not.v/.
angeführte Urk. v- I . n6r . ->xucl L »stru .m r-o§-

aus-
m) Vergl . § . xvm . die lezte Anm . m , und

Z. XX, Den Titel Lomes allein, ohne

Zubenennung von einem Schloß , zu führen,
war in den folgenden Zeiten nicht mehr gewöhn¬
lich , und gleichwohl konnten sich die Me 'renber-
ger , wie ich im Text gleich weiter erläutern
werde , keine Grafen von Gleiberg nennen.

») S . oben § . XV . Die zu dem Amt Gleiberg
gehörigen Dörfer waren zwischen den Pfalzgra¬
fen v. Tübingen , nachher Hessen , und de»
Dynasten v. Merenberg nie gemeinschaftlich,
kamen auch nie in eine Theilung , und müssen
daher schon in alten Zeiten zu dem Schloß ge¬
schlagen worden seyn.
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Ln welchem damals auf einmal, sechs Dörfer angerodet worden, die ganze um¬

liegende Gegend, mit dem heutigen Giesser Stadtwald und dem Schiffenberg,
begriff, und daß diese Gegend nachher den Pfalzgrafen von Tübingen, so wie
nach ihnen den Landgrafen von Hessen, allein unterworfen war , nimmt man.
sage ich, alle diese Umstande zusammen, so lassen sie keinen Zweifel übrig, daß,
ausser der Stadt Giessen selbst, der ganze jetzo meist angerodete Wisseckerwald,
mit seinem Inbegriff, oder das Heutige Gericht Skeinbach, und vielleicht noch
andre Stücke, nach Abgang der Gleiberger Grafen zu dem Schloß Giessen ge¬

schlagen, und das Zugehör desselben, oder nach heutiger Art zu reden, das Amt
Giessen, im engern Verstand genommen, ausmachteno). Die übrigen ehmals
unter dem Namen des Londt's Uli der Lahn, und des Hüttenbergs, begriffenen

Besitzungen der beiden lezten Gleiberger Grafen blieben zwischen den Pfalzgrafen
von Tübingen— nachher den Landgrafen von Hessen— und den Dynasten von
Merenberg in Gemeinschaft, und der Tubingische Antheil daran, mit dem Schloß
Giessen und seinem Zugehör zusammengenommen, trug nun zuweilen den Namen
der Herrschaft Giessen^). Die mehrgedachte Salome schrieb sich, wie gesagt,
im I . Hy ?, eine Gräfin von Giessen, und ihre Erben, die Pfalzgrafen von
Tübingen, bald Grasen, bald Herrn von Giessen. Warum aber nicht mehr,
gleich den alten Besitzern, Gräfin und Grafen von Gleiberg? Dieser Titel
hatte vorher das ganze ungetheilte Gleiberger Land bezeichnet; da es aber nun
miter die Tübinger und Merenberger getheilt war, so konnte keiner von beiden

Theilen

o) Vergl. die beurk. Nachrichtv. Schiffenb.
S . i6o. nor.1. Der Schiffenberg war überall
von dem Wissecker Wald, und dem Gericht
Steinbach umgeben, wie die oben §. XV-
angeführte Böhmische Karte noch deutlicher
macht. Ob damals noch andre Stücke, etwa
ein Theil des Amts Mendorf, oder des Busse-
Ler Thals, mit dem Schloß Giessen als Zuge-
hir zunächst verbunden waren, laßt sich jetzo
nicht mehr bestimmen.

?) ES nannte» sich nicht nur, wie wir gleich
weiter sehen werden, die Pfa lzgrafen von Tübin¬
gen mehrmals Onrninas in 6isssen, sondern
es leistete auch wie unten Vorkommen wird.
Ludwig Herr von Isenburg im I . irgo, um
seinen Verzicht auf die GleibergischenGüter
der Tübinger auszudrücken, auf das vomi.
nium 6ierssn Verzicht.
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Theilen den Titel mehr ausschließlich allein führen , und daß sich verschleime Häu¬
ser von einerlei Schloß oder Land zugleich benennt hätten , war damals noch
nicht gewöhnlich . Die Tübinger nahmen also lieber einen Titel an , der ihren
Amheil allein bezeichnet , und die Merenberger behielten ihren alten väterlichen
Titel bei , ohne die neue Erwerbung besonders auszudrücken.

In dem ebenbemerkten Titel einer Gräfin von Giessen , den Salome H97.
führte , kommt Giessen zum erstenmal vor ff) . Eben daraus , daß sich die Gräfin

- ) Ausser dem , was Dilich , Winkelmann ,
die Beurkundete Nachr . von der Commende
Schiffeuberg , und die allgemeinen Geschicht¬
schreiber von Hessen , von Giessen zu sagen wis¬
se», haben der ehmalige Giessensche Prof - Die¬
trich in Institut . Orator . (1608 -) , und der M.
Rambach in dem Giess . Wochenblätter- 1 .1771-
S - 79- rc. Topographische Beschreibungen von
Giesse » geliefert ; am gründlichsten aber han¬
delt Hr . Prof . Nebel in Giessen davon , der
mit dem Studium der Medicin auf die !rühm¬
lichste Art auch das der Altenhümer , zumal der
vaterländischen , verbindet - Er hat in K . W.
Justi Hess. Denkwürd . Th . III . S . 2z ; . rc.
die ältere Gesch . der Stadt Giessen auszufüh¬
ren angefangen , und denkt ste forizusetzen - Ich
werde meine Leser mehrmals darauf verweisen
müssen , weil ich mich in der Geschichte auf To¬
pographische Beschreibungen einzelner Hess.
Städte unmöglich umständlich einlassen kann . —
Die etymologische Bedeutung des Namens
Giessen gehört zu den unfruchtbaren Unter¬
suchungen , aus denen kein reiner Gewinn zu
hoffen ist. Daß er sich auf keinen der Gudens-
bergifchcn Gifo ' s gründet , wie Gebhard, , und
andre , wollten , folgt aus der obigen Geschichte
derselben ., weil diese Familie zu keiner Zeit in
dem Besitz von Giessen war . tteber die wahre
Lage des , bei den Römern so berühmten Berges
Taunus habeich mich schon Th . i . S . 12. rc . u-

Heff. Laudesg . m . B.

B. 11. S - Z7- rc. erklärt; es fallen also die
Träume derer weg , die ihn in dem Dynsberg,
unweit Giessen , suchen , und daher manche
Scenen der Römischen Kriege , namentlich die
in T -wi, . rnnal . XII . L. 27 . in die Gegend vo»
Giessen verlegen wollten . Die Römer mögen
indessen diese Gegend auf ihren Zügen gegen
die Chatten allerdings mikberührt haben ; we¬
nigstens soll man auf dem Dpnsberg noch jetz»
Spuren von alten Schanzen und Graben ent¬
decken, und , wie der gleich weiter anzuführende
Weber und Liebknecht versichern , mehrmals
goldne und silberne Münzen drum herum gesun¬
den haben . — Ich habe ferner B . I . S - rz . rc-
noch mehr aber B . 11. S - 29 - ; 6. den Lauf de»
Römischen pfalgrabens , oder , in der gemei¬
nen Sprache , Pohlgrabens , der in der Nahe
von Giessen vorbeizieht , und dem Dorf Pohl-
güns den Namen giebt , umständlich erläutert,
und in der , an leztccm Orte angehängten Gau¬
karte genau bezeichnet . — Man hat 1718. bei
Giessen , in dem sogenannten Philvsophenwäld-
chen, eine Menge Todtenhügel aufgegraben , und
in denselben mancherlei , aus dem sogenannte»
Wurststein roh und kunstlos gearbeitete , Urne»
entdeckt , die Asche, Kuochcnreste und Pfeil¬
spitzen enthielten . Immanuel Webers
vorläufige über die vor kurzer
Zeit allernächst bey Verpestung Giessen , in
dem sogenannten philosophischen Wäldgen,

Ii
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Lar -,ach nannte , folgt -uumiderfp .rechlich , Laß damals das glAchgcmairnte Schloß

sicho'n vorhanden jvar, : denn der gemeine Adel nahm wohl mit unter den Namen

von Dörfern an , die er bewohnte , aber die Großen nur von Schlössern . Es

war auf einer geringen Anhöhe erbaut , und ist in neuern Zeiten in das heutige

Canzleigebaude umgeformt worden . Noch jetzt steht ein alter Wartlhurm dabei,

an welchem nur der obere Theil neu ist. Ein Schloß , so gut wie in der Ebene,

wenigstens auf keinem Berge , erbaut , ist freilich für jene Zeiten eine Seltenheit;

man hielt aber ohne Zweifel , was der Läge an Höhe fehlte , durch den tiefen

Sumpf ersetzt , womit es damals umgeben war . Wer es zuerst erbaut habe,

darüber findet sich keine Nachricht . Es würde indessen , sollte man denken , du

neuerbante Schlösser selten so lange unbekannt blieben , doch irgendwo in einer

Uck . erscheinen , wenn sein Alter das Jahr ny7 > weit überstiegen hatte . Viel^

l . ichr erbaute es Graf Wilhelm von Gleiberg , und zwar , bei vorausgefehener

Landestheilung , gerade in der Absicht , um dem einen Theil , wenn der andre mit

dem Schloß Gleiberg versorgt wäre , zur Residenz zu dienen . — Ein Schloß

si tzt gewöhnlich schon ein Dorf voraus , das dem Schloß den Namen gab ; der

Fall , daß ein Dorf erst bei Gelegenheit eines neuerbauten Schlosses entstand , ist

selten . Bei Giessen kann man das erstere soviel gewisser annehmen , da das

Schloß , wie gesagt , 1197 . zum erstenmal vorkommt , der Ort aber schon in ) der

ernteten er oder

Seydinschei, Todtcn-Töpffen. Giessen 171Y. 4.
UNd tT Trsiü ?r«c/rt Hiiesi -iE

sublerr . x . 140. eec. geben nähere Nachricht da¬

von . Jener hält es für Römische Urnen , und

schließt daraus auf ein Röm . Feldlager , das da-

selbst gestanden , auf ein Treffen , oder wenig¬

stens Scharmützel , das in dieser Gegend vorge-

fallen ; nach Nebel a. O . rz6 . hingegen ergab

sich ans der Beschaffenheit der Urnen selbst, daß

sie nicht römisch , sondern teutsch waren . Ich

habe sie nicht selbst gesehen , kann also auch nicht

davon urthcilcn : es giebt aber auch den ähn-

Üchcn Urnen , die man bei Made », , oder dem.

alten dlareium , entdeckt,
äs uiriis zexMcirr .'ll , ei, armir lilpiäeis versruin

e -wcorum ( lVlard . 1714.) gleichfalls , undwie es

scheint, mit vollkommnem Recht , einen teutschen

Ursprung - — Gewöhnlich zieht man Giessen,

der Gauverfassung nach , noch in die Weiterau,
weil eine Urk . v. 109z . das Dorf VNendusen

iuxt -1 d^üräecAL noch in die Wetterau sezt : daß

aber dieses falsch sey , und Giessen ursprünglich

zu dem Oberlahngau , später hin aber , dem Nie-

derlahngau gehört habe , uiid eben daher der

Trierischen Diöces unterworfen gewesen , habe

ich B . ll . S . 444- 448 . S -4; »- Lor .n . erwiesen.
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Mitte des dreizehnten Jahrhunderts als Stadt erscheint*). Freilich war der
Umfang der alten Stadt nur gering; er begriff, wie man noch jetzt an den be¬
trächtlichen Ueberbleibseln der alten Stadtmauer sieht, weiter nichts, als den
Raum zwischen den beiden Aermen des Canals oder der Bach , die durch die
Stadt stießt, und die Lahn mit der Wisseck verbindet**). Nach der gemeinen
Erzählung soll sie aus der Vereinigung dreier Dörfer , Selters , Groppach und
Astheim entstanden seyn: aber diese Meinung ist falsch. Wer wollte sich wohl
drei Dörfer in einem so engen Raum zusammen denken, daß aus ihrer Vereini¬
gung das alte, sogar beschränkte, Giessen hätte entstehn können? Was aber
noch mehr ist, die Urkunden beweisen gerade das Gegcnkheil; sie führen das
Dorf Selters noch im vierzehnten, und Groppach selbst noch im fünfzehnten
Jahrhundert , als besondre Dörfer, neben Giessen, also zu einer Zeit an , da
Giessen schon Jahrhunderte lang eine Stadt war , und das angebliche Dorf
Astheim scheint vollends nie existirt zu haben, kommt wenigstens nirgends vorr
denn daß noch jetzt eine kleine Strasse in Giessen den Namen des Asterwegs
führt, auch eine der Stadtpforten ehmals die Asterpforte genannt wurde, kann
ja wohl auch andre Ursachen, als ein ausgegangeneö Dorf zum Grund haben***).

*) In demI . I2;o. stellt ^stolkus miles sts
UNcNillieim eine Urkunde aus, die von sechs
BurgmLnncrn, dem Schultheiß Anselm zu
Giessen, sammt 8Schöffen daselbst bezeugt, und
Mit dem Lî illo tlastell-moriirri<te Oireii bestä¬
tigt wird, o Ulis II. 6 . Oixl. 1 . II. j>. 9Z.
Im I .!2; ;. erscheinens. LarrsIIani äs 6irrsn,
mit dem nämlichen Schultheiß Anselm, undz
Schöffen von Giessen, I. c. p. 119, in andern
Urk. v. I . 1260. u. 1270. (1. s. x. rgg- 175 re.)
werden mehrere von eben diesen 6a«reIIsuis
schlechtweg 6üStren»es oder luilitss castreases
in Vir-.Lsn genannt; und das nemlichegeschieht
auch in andern Urkunden; zum deutlichen Be¬
weis, daß cs falsch ist, was so manche anneh¬
men, als zeige das Wort Lrrrsllanns gerade

einen höhem Grad, einen Burggraf an. Wie
hatten dann mehrere zugleich in einerlei Schloß
Burggrafen seyn könne»? Das Wort sagt in
Urkunden gewöhnlich mit crsrreusis ganz einer»
lei. — Im I . 1272. redet Landgr. Henrich v.

civitat«sua, Beurk.Nachr. v.Schiffenb.
Th. II. Beit. 217. Dhsslisiclus stliu« 9tltoIIi
Militis <ie O-'sriw läßt 1279. eine Urk. SiAill»
Linrtati, III Oiesr,r besiegeln, 1. c. ji. 20; .

**) Nebel  a . O- S - 264, wo zugleich von
den alten ; - 6Schuh  dicken Mauern und ih¬
ren Thürmen, sammt den beiden Wartthürmen,
dem einen auf dem Sclrersberge, dem andern
an der Straße nach Marburg, geredet wird-

***) Seitens ist ein uraltes Dorf, das in
Ir 2
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Die Vereinigung der Gemarkung von Selters und Groppach mit der von Giessen
beweißt nur soviel, daß sich die Einwohner dieser Dörfer, nachdem sie, cs sei
nun durch Krieg oder Überschwemmungen, zu Grund gegangen, nach Giessen
gezogen. Die bequeme Lage zwischen der Lahn und Wisseck, die Fruchtbarkeit,
und selbst die Schönheit der Gegend, konnte ohnehin schon dazu einladen, ein
bisheriges Dorf zu einer Stadt zu erweitern. Ohne Zweifel half dem Ort beson¬
ders der Anbau des Schlosses auf: denn war auch ein Schloß nicht gerade zur
Residenz bestimmt, so zog es doch immer, zumal in kleinen Ländern, die mehr¬
malige Gegenwart des Herrn nach sich, und die vielen Burgmanner gaben schon
an sich dem Handel und Wandel mehr Bewegung. Wer übrigens Giessen zu¬
rrst zu einer Stadt erhoben, ist ungewiß: ich vermuche aber Graf Wilhelm von

l 'rsiüt. LaurisL. n. ZI44. Z7Z0u. Z7Zr. schon
im neunten Jahrhundert, unter der Regierung
Kaiser Ludwigs des Frommen, in Urkunden ne¬
ben den Dörfern Crufdorf, Mendorf, Göns,
Wetz OVsIukf») rc. vorkommt, aber nicht mit
dem eben so alten, durch seinen Sauerbrunnen
berühmten, gleichgenanntc» Dorf in demChur-
trierische» Amt Limburg, und Selters an der
Lahn bei Weilbnrg, verwechselt werde» muß.
Ich will hier nicht wiederholen, was schon die
Beurk. Nachr. v. SchiffeUb- II. S - 170. noi.I.
u. Ncbe  l a. O- S - 241 re. angeführt hat, daß
in Urk. v. I . IZI5- u. >z>6. die viUr Selrirsse
als ein besondrer, prope oppiälM küssen ge¬
legner Ort vorkomme, baß eine Pabstl- Urk. v-
I . IZZ6. der ecclssia pai-ocliialis Z. kecri ia

sxrr.r mui'08 oppiüi er cê ella
Lri. k-mcr t̂ii er kieete tVIeris in 6^s,.eir' gedenke
(Winkelina nn  S . ' 210, wo noch spätere
Päbstliche Briefe dieser Art von den Jahren
izz7- 1481. r; >4- i ; ; r- bemerktwerdcn), iz; i.
BauNieister des Gotteshauses zu Gyzin und zu
tzellerffe ein„ zu dem Buwe zu Seltrcffe an dp

Kirchin" geschenktes Gut zu Landsidelrccht ver»
leihen, und daß Landgr. Philipp der Großmü-
lhige, als er i ;zo. die Stadt erweiterte und
befestigte, um keinen haltbaren Ort neben der
Festung zu haben, die Gebäude von Selters,
und selbst die alte Pfarrkirche zu St . Peter ab--
brechen, und die Steine zu den Festungswerken
anwenden ließ. — Im I . 1497. giebt Landgr.
Wilhelm eine Mühle, bei Selters gelegen, zur
Erbleih. — Groppach lag, wie die Beurk.
Nachr. v. Schiffend, II. S - 169. nor.A. und
Nebel  a O- bemerken, vor dem Neustädter
Thor, zwischen Heuchclheim und Rodheim, in
welcher Gegend noch jetzo ein kleiner Bach den
Namen der Groppach, und das umliegende Feld
den des Groppacher Feldes führt. In einer Urk.
v- I . 1279. kommt Iseiivi.LU.8 villiaus<le Ouö-
LacK, und in einer andernv. I -12)0. Ô ria irr
6,o^ ac/r vvr. OuüsN. 6. O. T. II. p.204.
T. III x. li ;9. Neb el führt aus einem alten.
Gerichtsbuch der Stadt Giessen die Vogtci und
das Gericht zuErvppach sogar noch unterm Iah.«
i-zas- an,-
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Tübingen und Herr zu Giessen, der, wie wir gleich weiter sehen werden, seine
Residenz daselbst genommen zu haben scheint.

Die Gräfin Salome von Giessen starb zwischen 1197— 1203. , und ver¬
erbte ihren Gleibergischen Landescheil ans ihren Tochtcrmaim, den Pfalzgr. Ru¬
dolphI. von Tübingen. Ohne mich auf seine übrigen Tübingischen Hausange¬
legenheiten einzulaffen, bemerke ich nur, daß er ums I . iiZi,  mit seiner
mehrgedachten Ebersteinischen Gemahlin Mechtild, das Prämonstratenserkloster
Bebenhausen gestiftet̂). Er selbst erscheint nirgends in Angelegenheiten seiner
Herrschaft Giessen, vcrmuthlich weil er sich selten in dieser Gegend aufhielt;
unter seinen Söhnen hingegen lebte das Andenken derselben von neuem auf. Er
hatte deren mit ebenerwahnter Mechtild drei erzeugt, Hugo, Rudolph, und Wil¬
helm, und eine, an GrafRudolph von Montfort vermahlte Tochter Elisabeth§).
Diese Söhne hatte der Vater, wie eö scheint, schon bei seinem Leben abgetheilt;
dann er selbst kommt noch in einer Urk. v. I . 1215. vor, starb auch nicht eher
als den9. Apr. 1219. : und doch unterschreibt sich der jüngste seiner Söhne,
Wilhelm, schon imI . 1214. als Graf von Giessent). Die ältesten Brüder

»-) Von dem Kloster Bebenhausen, das eru. mit seinen beiden Brüdern, und in Mehrern
seine Gemahlin Mechtild gestiftet, reden die§. andern vor. Ich kann mich hier weder aus ihn,XVIII. nor. g. bemerkten plurales Lebenlius. und seine» Bruder Rudolph, noch auf ihreumständlich, und LesoläI .e. x.214 rc. liefert beiderseitige» Nachkommen einlaffen, weil diemehrere dahin gehörige Urkunden von denI . Gleibergischen Güter allein ihrem jüngsten1187. i> 88- nyl . iiyz. 1208, die Rudolphs, Bruder zufielen, und daher auch dieser, mitund zum Theil auch seiner Gemahlin, weiter seinen Nachkommen, von nun an die Hess-Gelch.gedenken. Von dem Antheil, den er mit dieser allein interessirt. -- Eine Schwester derselben,seiner Gemahlin, und seiner Schwiegermutter Elisabeth, die an Graf Rudolphv. MvntfortSalome, aneinerSchenkungbeiCoblenz, nahm, vermählt worden, führt imkok dtoe. kiocer.s. §. XVIII. Anm. x . Er kommt auch sonst in VII . 9. r. an.
mehrern Zcugennnlerschrisren vor, z. B- in e) Eine in dem Feldlager vor Jülich im I.
einer Urk. K-Henrichs VI. v. I . >>89 in Hund 12,4. ausgestellte Urk. K- Friedrichs 11. bezeu-Illetr»x. Zgllsbur. P.Z;9, undK-Friedrichs II. gen unter andern: Illî o V-iIatiiiuL lle
P.J . I2IZ IVeuAÄi't LocsDi ^ l .XIein . V .II . x . izg . , ee t?07?rs^ ,/sS ar tler a.O-S . IläßtunrerRudolphs Duellii Hisc. Oiä. Denlon. x. IZ.Söhne» den Hugo aus; er kommt aber in der Historische Diplom. Unterr-Beil. z. In einer§. xvm . Anm- 2. bemerkten Urk. v- I . rro6. dem Kloster Lorch vonK. Friedrich ii -ertheiftm
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führten unter den Tübingern immer den Pfalzgräsiiche» Titel; die jünger» be¬

gnügten sich meistens, so lange sie nicht Seniors der Familie wurden, mit dem

Prädicat eines Grafen von Tübingen. Dem Graf Wilhelm war die Herrschaft

Giessen ausschließlich zngefallen; keiner seinen Brüder nahm den geringsten An-

iheil daran, auch selbst in solchen Urkunden nicht, die sonst die Einstimmung

oder Bestätigung der Verwandten erfordert hätten. Bei diesen Umstanden ließ

es Wilhelm bald bei dem alleinigen Titel eines Grafen von Giessen bewenden,

bald wechselte er mit dem eines Grafen von Tübingen ab u). In den Jahren 1222.

u- 122A. hielt er sich bei dem Rom. König Henrich zu Worms auf r-). In eben

demI . i22g . beruft sich der Vater dieses Königs, K . Friedrich II . , als er dem

- Teutfchen Orden das Privilegium der freien Erwerbung von Reichsgütern, als

nunmehriger Kaiser, zu Capna bestätigte, auf eine Zusage, die er desfalls dem

Orden schon ehmals in Teutschland in Gegenwart vieler Reichsstände, unter

andern Pfalzgraf Rudolphs von Tübingen, und seines Bruders Gkaf Wilhelms

vonGiessen, gethan re-). Im I . 1229. schlichtete dieser Wilhelm, unter dem
Titel eines Pfalzgrafen von Tübingen, einen Streik des Convents zu Schiffenberg

mit den Einwohnern zu Steinbach, die, nachdem ihre Capelle von seinen Vcr-

Urk. v- I . 1215. kommt Rudolph zum letztenmal
vor. Lesolä I. c. x. 4-- . Cru si !, s setzt sei.
nen Tod auf den9. Apr. irry , und Sattler
«. L>. S rr. liefert eine Inschrift von ihm, und
zugleich die Grabschrift seiner, neben ihm zu
Bcbenhaufen begrabenen, Gemahlin Mechtild.

«) S - die folg. Anm. .
i>) Im I . ?22r. unterschreibt diomss

rnus äe luinAvir eine für das Kloster Lautern
ausgestellte Urk. des Röm. Königs Henrich,
L dr » rinac . Hirn,. IVorniat . in /og,

Und in kisroviü  Lmoeii . Hisrni ' . L . III.

6yr. eine andrev- I . rraz. für die Reichsstadt
Wimpfen.

u>) Hu ^o Lome8 sts Duingen,
Liltoe eiu.« LomeL«i«. Hi«

stör. Diplom. Unterr. Beil. IV. Die Urkunde
selbst ist v. I - irrz. Der Kaiser sagt aber
daß er das darin enthaltene Privilegium
dem teutfchen Orden schon zugesagt, oti,» i»
X/ü »iannra , ante susceptuw viipsrü

v -̂istemr, und zwar in Gegenwart vieler
Rcichsstände, worunter auch>e»e Tübinger wa¬
ren. Friedrich war im I - >288- aus Italien
nach Teutschland gekommen, hielt sich daselbst
bis in den Aug. uro . auf/ und wurde den ro.
Nvv. dieses Jahrs zu Rom gekrönt. In diese
Zwischenzeit fällt also jene Reichsversammlung,
worunter wahrscheinlich, weil so viele Rheini¬
sche Herrn zugegen wsiren, einer von de» im
I . irr- , zu Frankfurt gehaltenen Reichstagen
verstanden wird. Vergl. unten§. XXHI. die
zweite-ior. i.
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wandten, den ehmaligcn Grafen Wilhelm und Otto von Gleiberg, in die Kirche
M Sch ffenberg eingepfarrt worden, gleichwohl die für den Priester bestimmte
Abgabe an Früchtemund Geld zu entrichten sich widerrechtlich weigerten er). Einen
andern Streit hakte Graf Wilhelm 1230. in Ansehung des Hofs Neuhof, bei¬
den! Dorf Leigestern, den man damals anzulegen im Begriff war̂ ). Er scheint
sich überhaupt mehr in seiner Herrschaft Giessen, als in Schwaben, aufgchalten
zu haben, und̂diese Nachbarschaft mag eine nähere Verbindung mit dem Mintzen-
bergischen Hans zunächst veranlaßt haben. Er und seine Gemahlin Willcburg
Verlobten 1236. ihre Tochter Adelheid mit Cuno II. Herrn von Minßenberg:
rntiveder starb aber der Bräutigam noch vor Vollziehung der Ehe, oder es ent¬
standen wenigstens keine Kinder daraus 2). Im I . 1244. kommt Wilhelm
zum letztenmal vors). Er erzeugte mit gedachter Willeburg zwei Söhne , Ru¬
dolphu. Ulrich, und, -ausser der erwähnten Adelheid, noch eine, an Burkard

sc) Ollste » . Lost . Oij -I. 1 . IIU p . 1202. .
Beurk. Nachr. v.  Schiffenb.  Th. I . Beil- gz.
Wilhelm führt hier den Titel eines Loiniels-
kalauiU äs Undingen , und sagt , daß diese für
den Priester, der die Capelle besorge, zu lei-,
stende Abgabe an Geld und Früchten ehemals
dem Convent zu Schiffenberg vcrwilligt worden
» nobilibnr viris sts er Ot-

»ons nosrris conskNAuineis , veris lieiestilrus
«t Îklronis einsäem 6 s >̂ello in ^ ternbac/r.
Vergl. oben§. xvm . die letzte vor. w . Die
Beurk. Nachr. v. Schi ffe nb. liefert Beil.2z; .

eine Urkunde Landgraf Henrichs des Kinds,
worin er jenen Streit auf eben die Art , und
großentheils mir den nemlichen Worten, ent¬
scheidet-

WilUelmns Lomes ste Unionen ( Iliuin-
Aen) sagt unierm I . I2Z0, <̂uoä lioc remxore,
^no Lorlis xrellbo/ (bei dem Dorf Leigestern)

, zilantaditui', der Schiffcnberger Convent in An¬
sehung seines Hofs zu Lcigestern, den ihm die
Gräfin Clemrnria, LsrL«ns conssn̂ uineü, ge¬

schenkt habe (§. xvni . nor. r ) , Nachkheil be¬
fürchte- Hist, Diplom. Unterr. Beil- 59-

-)' Ich habe davon schon B- 1. S - 282. nor. i.
geredet. Cuno n . von Mintzenberg kommt
nach der Zeit dieser Verlobung nirgends mehr
vor, scheint also bald darauf verstorben zu fepii,
und daß er keine Kinder hinterlaffen, folgt aus
der nachhcrigsn Mintzenbcrgischen Theilung
von selbst.

a) Satl 'crII c. x . ii . führt eine Urkl vom
I . 1144. an , worin Gr. Wilhelm, mit seinem
Bruder , Pfalzgraf Rudolph, dem Kloster Be¬
benhausen einige Güter befreit. — Ohne Zwei¬
fel ist unter dem Lomes-ts Liesren kalkrinns
äs Tn-ivinZen, der in einer Schiffcnberger Urk.
p. I . 1285. aus altern Zeiten angeführt wird
(Lüsten. T. III . x. 1162) , kein anderer, als
eben dieser Graf Wilhelm, zu verstehen; denn
nur er allein nennt sich eine» Lomes stsLiessen,,
sein Sohn Ulrich hingegen immer nur Lo„-iu»,.
ste Liessen.



256 Fünfter Abschn. Grafen und Herrn in Hessen.
Herrn von Hohenberg vermahlte, Tochter Luitgard, die nachherige Mutter der
Anna, K. RudolphI. von Habsburg Gemahlin ö). Von den Söhnen scheint
der eine, Rudolph, den Vater nicht lange überlebt zu haben; wenigstens finden

-fich keine Nachkommen von ihm, und Ulrich erscheint allein in dem Besitz der
Herrschaft Giessen. Sonderbar, daß dieser Ulrich nicht, wie sein Vater , den
Titel eines Grafen , sondern eines Herrn von Glessen führt. Mit dem Titel
eines Oominl bezeichnet«man damals, wie ich dereinst an dem Beispiel Landgraf
Henrich des Kinds, und seiner nächsten Nachfolger, beweisen werde, in manchen
Häusern, die sonst höhere Titels führten, den regierenden Herrn. Nahm
etwa auch Ulrich bei seiner Veränderung des väterlichen Titels , aus Nachah¬
mung des erwähnten gleichzeitigen Landgrafs, dieses statistische Unterscheidungs¬
zeichen an? Wir finden ihn 126z. in Angelegenheiten seiner Herrschaft Giessen
in dreierlei Urkunden, alle in Giessen ausgestellt. Er bewilligt darin dem Kloster
Arnsburg für seinen Hof zu Buffek, dem Kloster Altenburg für seinen Hof zu
Heuchelheim ein bestimmtes Beholzungörecht in dem Wiffeckerwald, und dem
Philipp Herrn von Falkenstein für seinen Hof Eberstadt die Befreiung von ge¬
wissen Abgaben, die er bisher für den Genuß des nemlichen Rechts zu bezahlen
haltec). Unterm 15. Aug. 1264. nimmt er den Hartrad Herrn v. Merenberg,

gegen

L) Sattler «. O- der aber dem Wilhelm
nur zwei Söhne, Rudolph und Ulrich, zu-
schreibt- Daß er deren wenigstens drei hatte,
folgt aus einer Urk. v. I . 1276, worin sein
Sohn Ulrich Lomes äe indNAen aus vorigen
Zeiten anführtt Hnoä Paten Niens beste ine-
rnoi 'is äictns j^ ii/isimus Lomes Galati,rus -ls
llumiuASu , in remeäinin »niine uxoms sus
/^ i/^ ue^ is isrn <Ie5uncte , viäslicst insttis
nostre , — Lcclesisin in lLnstnown — con-
ventui et Lcclesis in Lsbsnbnsen — contnlit
et leAsuit , nokro ^ uo ^ ue conssnsn xaricer st

rnsi soilicer ol et / oeseunr

meatum , aeceiient ». Lrngius ŝ nnsl . sneu.
1 . III . I . . III . e , 2 . ^>. IZ7 - ete.

c) dlos D/eicus Lomes Da/atrnus lDu-
miu °eu st Dominus in I^ iLen — ücelesisni in
^teuesiueA eo üilectionis et Isuoi 'is am ^ lecti-
nint allsekn , ĉ uocl cnrisrn in Duc/issee/ie si-
tain , siäein Lcelesie sttinentsm , in tsli con-
stitninrns zzriuileAio libetlstis , ĉ noä sein ^ st'
in cznsiibec se >̂timsns , secnustnin ins militnin»
<̂no -i Airrees »eiose vnlr -sticer »^ psllstnr , cun»
uno cntin recsi 's llsbent in uemoeo nosteo,
î uocl /^ isoebeem «/ , Iiuneu ^ srnr . — OstuNl
St actumi» L-rre» Beurk. Nachr. v.Schiffend.

Beil-
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gegen ein bestimmtes Burglehn, zu seinem Castellan oder Burgmann in Giessen
mit der Bedingung auf, daß er, um das Lehen nicht in eigner Person verdienen

zu müssen, einen Castellan in Giessen stellen muffe*). Von der Zeit an kommt
Ulrich niemals mehr in irgend einer Beziehung auf die Herrschaft Giessen vor,
ob er gleich noch lange nachher lebte, und erst 1283- starb. Er hat diese Herr¬
schaft noch vor dem 29. Sept. 1265. an Landgr. Henrich von Hessen verkauft;
es hört also auch von der Zeit an das Interesse auf, das die Tübingische Geschichte
mit der Hessischen verband. Ulrich hatte, so wie sein Vater, die Grafschaft
Asperg ein, schrieb sich auch zuweilen davon, und das nemliche that sein gleich¬
genannter Sohn , der aber, wie es scheint, auch die üble Wirthschaft seines
Vaters fortseßte, und izoZ. die Grafschaft Aspcrg an Graf Eberhard von
Beil.216. XovnikiLQDXlii. Hieraus folgt
zugleich, daß de» umliegenden Hessischen Rit¬
terhöfen, nach altem Herkommen, die Freiheit
der Beholzigung in dem damals noch großen,
jetzo aber meistens angcrodeten Wiseckenvald
vergönnt war. Die Urk. unterschreiben als
Jeugen! Dominos ssm'o, äs
ke,r,tsi/r . Oerlscns St AIsclrLt'ius milites äs
Dinäsli . Dominus Wciolmtus <ls IDttinroäs.
Dominus Xäolkus rle lloclrillrsim . La ^r,s ?r-

in Oiss/r.

Del Arsci -i äs DllwinZsn et
Domino in Oicerr . Vnivscsititti vestre no-
tum SPPLtsat , ĉ noä nos clonstionsm <l Prtre
»rvstro kactsm , cnris in Tkuc/rii/reim mon .rste-
100 in ^ /äi »üa,c/r sttiusnti snPer li ^ nis in
iro^tro n«mor-e cssscsiiclis — coiilirmsmus —
Dsc . et actum in t^ics/r . Xo Oni MOLDXIII.

Lonis ^ äs D,,si »Asn
sr Donrinll ^ in rimo'o — — cliriam n >«>vrtat
(Dorf im Solms. Amt Nieder-Weiscl) , gue
nalsis vel nosrris okkicialilrus Pro se- rmäis in
rrsmors nort,o ÜAnis äslrclrat sinAnIis annis
nnnm rnslärum tritici et uvernm unsrn Pen-

Hess-Landesg. m .Band.

clnlsin ministrare , — ^ /-ili/,/ro ss ?rio .- i ,/r
k̂ alc ^ enstsi » xermisimus iiderain st solntLlir
L t-ili äsirito ssrvitntis > i ^ si cnris niclriloini-
nns conceäsncss in ^i/na nortra sscnnänM
sn -rin oonsuslnäinsm secancli lilrsram Potesta-
tsrn . D -lt . st act . irr Oicsrr Xo Dni IVlLODXIII.
XV- Xsl. Oec. (17.Nov.) Nachr. v. Schiffenb.
Beil. 215.

Landgraf Henrich bestätigt im I . 1272. dem
Kloster Arnsburg(Nachr. v Schiff. Beil. 217.
Ir) , und 1278. dem Kloster Aldenburg jene
Beholzigungs-Freiheiten, Dnäsn. Doä. Oixl.
1 . H. x. 20z, woraus sich zugleich bestätigt,
daß in Pfgr. Ulrichs vorgedachten Urk. unter
dem nsnrors nostro nichts anders, als der
Wiseckerwald, zu verstehn se»

*) B-ii- Beil. 172. S . 194. Uebrigens be¬
stätigt sich dnrch diese Urkunde, was ich oben
S -2; i. bemerkt, daß Oastellanns und Dastrsn-
sis oder Burgman insgemein einerlei sagen .,
und ein Castellan nichts Hähers anzcigt: denn
sowohl Hartrad, als sein Stellvertretender
Burgmann, werden CLstsllrini genennt.

Kk
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Würtemberg verkaufte ^ ) . Im I . ! ZZ8 . trat dieser zweite Ulrich seine Burg

und Stadt Beilstcin an seine Söhne Ulrich , Johann und Wilhelm , unter Vor¬

behalt eines Leibgedings , und daß sie ihre Schwester Luitgard , Nonne zu Pforz¬

heim daraus bestatten sollten , ab e) . Es war also vermuthlich seine ganze noch

übrige Habe , und soviel glaublicher laßt sich annehmen , daß sich seine Söhne

aus Armuth nicht verchligen konnten . Wenigstens erlosch mit ihnen der ganze

Mannöstamm dieser Linie. . Die übrigen Linien dauerten bis ins siebenzehnte

Jahrhundert fort .' aber der Leichtsinn in Güterverausserungen , cs sey nun an

Klöster , oder an Nachbarn , besonders an Würtemberg , war auch unter ihnen

epidemisch . Im I . 1342 «, verkauften die Gräflichen Brüder Göß und Wilhelm

sogar die Stadt Tübingen an Graf Ulrich von Würtemberg / ). Mit diesen

Umstanden, , so wie mit den . veränderten Verhältnissen in Schwaben , reimten

sich die Pfalzgräfliche Würde und Rechte gar wenig mehr , ob sie gleich den eben¬

gedachten Brüdern von Kaiser Ludwig IV . noch im J . izgl , bestätigt wurden § ).

Die Tübinger ließen von dem Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts an , nach¬

dem Kaiser Karl IV . die noch übrigen Reichsdomainen und Palatien veräußert

hatte , sogar den . Titel der Pfalzgrafen fahren , und begnügten sich wieder mit

dem der Grafen v . Tübingen /i) . Jrn fünfzehnten , noch mehr aber im sech¬

zehnten Jahrhundert , sah sich diese sonst , so ansehnliche Familie , in der Lage,

ihren norhdürftigsten Unterhalt in . andrer Fürsten Diensten , suchen zu müssen.

Endlich beschloß Georg Eberhard lögt , den ganzen Tübingischen Mannsstamm,

nachdem , sein , jüngerer , vor ihm . verstorbener , Bruder Konrad Wilhelm von

seiner Gemahlin Anastasia , einer Gräfin von Leiningen, , nur eine einzige , an.

Graf Karl von Salm und Ncuburg vermahlte , Tochter hinierlassen hatte i) . —

Die angehängte Stammtafel - liefert die Tübingische . Stammreihe bis zum Aus-

Sattle »: Histor. Vcschr. des Herz. Wür - §) a. O- S . 6 - 16.
temb. Th- 1. S . r ; z. Th . N- S . rz -. k) Sattler  a .. Q S . 7- versichert, nach

^ ^ dem, I , i;7?. keine Urk̂ gefnnden zch haben,
, ^ worin sich ein Tübinger den Titel eines Pfalz;

a. O, Th . II . S . !7, ». 1. 0. grafen beilege.,

x . Z8- er. wi cil . , a, S ..19. . re».
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gang des vierzehnten Jahrhundertö ^ so gut sie sich aus den vorhandnen Subsidien
zusammen bringen und ordnen ließ /r) . Den später » Stammgliedern fehlt es
an Interesse und Nachrichten §) .

Ich habe , um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen , nur im Allgemein
nen gesagt , daß Ulrich Pfalzgraf zu Tübingen u. Herr zu Giessen ums I . 1265.
seine Herrschaft Giessen , und überhaupt seinen Gleibergischen Landeöanthcil , an
Hessen verkauft habe . Dieß bedarf nun eine nähere Erläuterung . Ulrich war
am 15. Aug . 1264 . noch im Besitz desselben, denn er nahm unter diesem Datum
vorgedachkermaffen den Hartrad v. Merenberg zum Burgmann in Giessen auf ?,r) ;
daß er ihn aber noch vor dem 29 . Sept . 1265 . veräußerte , bewcißt ein Vertrag,
den Landgraf Henrich an diesem Tag mit Hartrad Herrn von Merenberg abschloß,
und der ihn als Einhaber des Tübingischen Antheils an Gleibergischen Gütern
voraussezt . Die Tübinger und Mercnberger hatten , wie gesagt , die Gleiberr
gischen Länderstücke schon um den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts gethcilk,
einer Zeit , worin man von Ländertheilungen noch wenig Kunstbegriffe hatte , wo
man sie oft nur mündlich verabredete , und an Verzichte kaum dachte. Die
Folgen dieser Unbestimmtheit treten am ersten bei Veräußerungen ein. Landgr.
Henrich mochte , da er als ein Fremder durch Kauf in Gleibergische Erbschafts¬
rechte cintrat , von den Miterben , den Herrn v. Merenberg , Widerspruch er¬
warten : die Merenberger hingegen , die nun , statt der entfernten minbermächtir
gen Tübinger , mit dem mächtigsten Fürsten weit umher in Gemeinschaft kamen,
scheinen für den Alleinbesiß ihres Schlosses Gleiberg , für einige Lehen, die sie
von den Tübingern getragen Hatten , und für die ohnehin so schwierigen Rechte

L) Dasjenige abgerechnet, was ich oben von
den ältesten Tübingern erwiesen, kann man die
Beweise für die spätern in den oben Anm. a.
angeführten Schriftstellern, besonders bei Satt¬
lern, nachsehn. Sattlern war bei der Ausgabe
seiner Histor. Beschr. v. Würl. ( >7?2. ) der v.
Gudenische Oixloin. noch unbekannt,
obgleich der dritte Band desselben schon ein

Jahr vorher erschienen war; er weiß daher auch
von dem Ansitz der Tübinger in Hessen nichts.

l) Sattler  a .O- S . 19. sagt von den testen
Tübingern nur wenig, und des Hcnninges An¬
gaben ist soviel weniger zu trauen, weil sie mit
jenem nicht übereinstinimen.

m) S . vorher nor. «.
Kk 2
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der Gemeinschaft gefürchtet zu haben . Beiderseitige B sorgnisse sollte nun jener
Vertrag entfernen . Jeder versprach dem andern gegen alle Feinde , nur den
Gr . Gottfried v . Ziegenhain ausgenommen , beiznstehn ; Hartrad öfnete dem Land¬
graf seine Schlösser Gleiberg » . Merenberg , der Landgraf wieder jenem alle die sein !-
gen . Das Burglehen zu Giessen , zu 8 Pf . Heller jährl . Einkünfte , das Hartrad°
bisher von Gr . Ulrich von Tübingen zu Lehen erhalten , soll er in eben der Eigen¬
schaft auch von Hessen fort erhalten ; der Landgr . leistet auf alle Ansprüche Ver¬
zicht , die der Graf von Tübingen an das Schloß Gleiberg hatte , Hartrad soll,
es künftig als Sigenthum besitzen ; und der Landgr .- giebl ihm , und seinen Erbcm
beiderlei Geschlechts , noch obendrein das Schloß Vodensberg , oder den heutige »!
Voitzberg , mit dem zugehörigen Wald , zu Lehem ; in den Gerichtsbezirken , bis,
sie gemeinschaftlich einhabem — dem sogenannten Land an der Lahn , und dem
Hüttenberg ( H. XIV .) , soll, cs bei eben den Rechten und Verhältnissen verbleiben -,
rvorin ihre Vorgänger gegen einander gestanden , und der Landgraf verspricht zu¬
gleich , sich mit den Herrn von Isenburg und Bruneck , mit welchen er damals in
Fehde stand, , auf keine andre Art zu vergleichen , als daß die vorgedachtcn Ver-
willigungen und Geschenke , die er dem Hartrad zu Theil werden lassen , in ihrer
Kraft erhalten werden ?r) . Man sieht wohl , die Merenberger spielten gegen die

») Band ii . Beil . dXXiV - S . >95^ die gestellt seyn lassen. Es hatten diese freilich die
Herrn v- Isenburg sowohl, als die Herrn von Herrn von Brunck nichts angehcn können; sie
Bruneck, aus Franken, die als Miterben des könnten aber auch von dem Landgraf blos als
ausgegangenen Bi'idingischen Hauses, auch in Verbundne, und Beistände der Jsenburger mit
der Wetterau begütert worden, konnten auf dhe genannt worden seyn, ohne daß sie der Gegen¬
in dem Vertrag bedungene, genaue Verbindung stand des Streits unmittelbar selbst betraf. —
der Merenberger mit Hessen, und deren Er- Ich muß meine Leser in dieser merkwürdigen
Werbung eines neuen Schlosses , eifersüchtig Urk- besonders auch auf die Stelle aufmerksam,
werden, und verspricht daher der Landgr. zum machen: leem insu -t-Hs «»
voraus , diesen Herren zu gefallen, im Fall er nosei-um
sich einst mit ihnen vergleichen würde, in jenen K-uiüeKii: tuIUre , yno Ii-icrenus
Verhältnissen,nichis zu verändern- Ob hierin ,ro§e,-i ( die Tübinger und Merenberger) -unc
zugleich aus dle Isenburgischen Ansprüche an Es können diese Gerichte und Gerichts- ,
die Herrschaft Giessen gezielt werde, deren der bezirke keine andre seyn, als bas oben §. XIV. .
Tk.rt glcichweiter erwähnen wirb, muß ich dahin beschriebene Gericht Hümnberg, und. das Land.-
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Tübinger, so wie hier gegen Landgraf Henrich, eine sehr snbordinirtc- Rolle, wis
ihnen denn die Landgrafen von Hessen in den Distnckm, die sie gemeinschaftlich
an der Lahn, das in verschiedne Gerichte ge-
theilrwar : denn nur diese, und keine andre,
waren zwischen Hessen und Merenberg — nach¬
her Nassau— gemeinschaftlich. Daraus folgt
also zugleich, daß schon die Psalzgrafen von
Tübingen mit den Herrn von Merenberg in
dieser Gemeinschaft gesessen, und daß die dar¬
unter begriffnen Landesbezirke beiden Häuser»
durch die Gleibergische Erbschaft zugefallen. —
Vergl. Reinhard  kleine Schriften Th-H. S-
z>5- re-, der sich zwar in den Ursprung dieser
jezt Naffauischcn Besitzungen, nicht zu finden
weiß, aber doch den Umstand, daß die Aemter
Gleiberg und Merenberg, der Hüttenberg, und
das Land an der.Lahn in der Naffauischen Haupt-
theilung zwischen den Grafen Adolph und Jo¬
hann v. I . ir ; ; . nicht mitgedachl werde, ganz
richtig' daraus' erklärt, weil jene Districte zur-
Mercnbergischen Erbschaft gehört, also auch'
jene Theilung nichts'angegangen. — Eine an¬
dre Bemerkung betrift den Vodenberg oder
Voitsberg, von dem ich gleichfalls schon§.XIV-
umständlich geredet habe. Der Landgraf sagt:
Iksiri fbLoutem cum silva ruoiili
eiüein arrliieiiks msmoraro d^oblli st lreosclibus
suis uNÜus^ uL sexus iure keoeli coiicessiwus
^os5ücleiuluui edc. , beruft sich aber bei diesem
Lehen nicht, wie vorher bei dem Burglehen auf
Giessen, auf das vvrhergegangene Beispiel der
Tübinger, und soviel-gcwisscr war dieses ein
ganz neues Lehen, das Ldgr-Henrich dem Herrn
von Merenb. zuerst zu Theil werden ließ. Wie
es gekommen, daß diese Lehenschaft wieder ganz
in Abgang gerathen, obgleich das Nassau-Weil-
burgische HauS das Schloß Voitsberg, mit dem
Morgenden Wald , aus der Mecenbergischen

Erbschaft noch jetzo im Besitz hat' , kann ich-
nicht erklären. Durch einen Verrrag ist sie mei¬
nes Wissens nicht aufgehoben worden. Vergli
obenH.XIV. Aulezt muß ich noch einen Ein¬
wurf entfernen. Landgraf Otto ercheilt izri.
deni Klosier Arnsburg ein Proteckivnsprivile»
gillM -icl insrsr incl ^ tse ineruorins guou <i,,iu<

Iiortri cr illusrriuru krincipum Oomi-
noruut / /surici ^ 6,/iorir er ^/örtttuuui iuuio , ir.
Oang ^r -tvioruin Tlruriir ^is er 60 initun , Lsxo-
uie k -iliiriuoruiu I>roAenitor,tin nostroriiu , ^
lgui . ut xareuribus 5uis literis er pri »ils »ÜL
iiolris osteusis iurintuir , luonestvrium vcsrrum
et lros^>iri,r s«u äornos vesrr -te tu oz,,,üii^

6,uiienösrA er 69 - LLu siliis )̂is
inuniüceutis .iiuxlitucluie er libertrituiu °riuiis
clecoraverinic er recläräeruiir ->ci beuevvleutiaiu
iitzor ^s . Iliuc eer , guocl uos — — Person ?.»
et lioua — uiou -isterii vesrri in teccitorio iu-
I'ir -iictioui ^. ubiüber sulz zirotectioui»
uostre curemiue susci ^ iruus etc . Beurk/Nachr.
p. Schiffenb- Beil. 219. Scheint also nicht die
Stadt Giessen schon den Landgrafen von Thürin¬
gen unterworfen gewcsewzn sepn? Mir scheint
es nicht so- Landgr. Otto sezt Giessen unter die-,
oupiclo SÛI, weil, cs zu seiner Zeit darunter,
gehörte, und redet von den Städlon Maiburg,
Grimberg undGiesscn, worin das Kloster Arns¬
burg Höfe hatte, die seinValer, und die beiden
genannten Landgr. p. Thüringen in ihren Schutz
genommen, colleckiv, ohne deswegen behaupten
zu wollen, daß-jeder dieser Höfe von jedem die¬
ser Landgrafen ein Privilegium,erhalte» habep
der eine Hof konnte von diesem, der andre von
jenem Landgraf Privileg!» worden fepn. Diese
Erklärung wird dadurch.unwiderfprechlich, weil.
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besaßen , zu keiner Zeit gleiche Rechte zugestanden , sondern gewisse Vorzüge,

namentlich auch die ausschließliche Landeshoheit darüber , behaupteten . Diese

Vorzüge mögen stch zum Theil mit ans den Umstand gegründet haben , daß die

Tübinger von der ältern Linie , oder wenigstens der ültern Erbtochter , des Gleis

bergischen Hauses stammten . — Erst lange nach diesem Vertrag mit Merenberg

verglich ' sich Landgr - Henrich über eben den Gegenstand mit Isenburg . Diese

Herren waren bei dem Hessischen Ankauf der Herrschaft Giessen nicht gleichgültig

geblieben ; er muß sie in Rechten zu behelligen geschienen haben : aber in welchen?

Die Jsenburaer hakten die Grafen von Cleeberg erben helfen , und diese stammten

von der oftcrwähnlen Pfalzgräsii , Gertraud ab , einer Miterbin an Gleibergischen

Gütern zum vierten Theil . Ohne Zweifel hatten also die Jsenburger Ideen

von Sammtrechren der eigentlichen GleibevZischen Erben , die ihnen , im Fall der

Verausserung Gleibergischer Güter , vor jedem andern die Vorhand gaben , und

die Verbindlichkeit mit sich brachten , ohne Einwilligung der übrigen Erbherrn

nichts davon zu entfremden . Diese Voraussetzung war nun wohl sicherlich auf

keine Verträge , vielmehr allein auf willkührliche Auslegung gegründet ; der

wir die Befreiungsbriese Landgr . Henrich Ras-

-po' s v. Thüringen , und Landgr . Henrichs des

Kindes v. Hessen , von welchen hier die Rede

ist, noch würklich haben - Jener befreit in einer

Ark . v. I - 1244. die Höfe des Klosters zu Mar¬

burg und Grünberg von Zöllen und Abgaben in

seinem Gebiet , Ducken. Doll . Olz -I. T . Ilk . g>.

nr ., empfahl auch schon im J . 1228 . dieGüter

dieses Klosters nur den Schulthcissen zu Mar¬

burg und Grimberg , l - c . x . 1095, von Giessen

hingegen ist in beiden Urk . seine Rede . Erst

Landgr . Henrich daS Kind rückte ' in sein dem

Kl . Arnsburg für seine Höfe ertheilteö Privile¬

gium v. I . 1272. den Hof zu Giessen , als nun¬

mehriger Besitzer der Stadt , mit ein . Wie

hatten sich auch die Pfalzgrafen von Tübingen

«Lomires er Dominos ck« Disrsen nennen kön¬

nen , wenn sie die Stadt nicht würklich im Be¬

sitz gehabt hätten ? WasWinkelmann Bcschr.

p . Hessen Th . ll - S -2,z . u- Th - Vl - S . 284 . zu

erzählen weiß , daß unter andern Hessischen

Städten auch Giessen der Herzogin Sophia aus

Braband gehuldigt , und sich ihr nur die Stadt

GroßLinden widerspenstig gezeigt , daher sie die

Herzogin im I . 1243. erobert , und ihre Mau¬

ern , samt dem dortigen Burghaus niedergeris-

sen, das alles ist bloß sein eignes Gerede , ohne

den geringsten Beweis - Von einer Stadt

Großlinden weiß , ausser ihm , niemand etwas,

und das Dorf dieses Namens gehörte zu dem

sogenannten Land an der Lahn , stand also da¬

mals den Pfalzgrafen von Tübingen und Herrn

von Merenberg gemeinschaftlich zu. Vergl . B.

n . Ärkdb. S . 467.
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Landgraf hielt es indessen doch der Mühe nicht unwerth , sie zu beseitigen , und
wußte den Luther , Herrn von Isenburg, - dahin zu bringen , daß er 12^0 , mit
seinem Sohn Henrich , nicht nur allen Ansprüchen auf Stadt und Herrschaft
Giessen entsagte, , sondern ihm auch noch einige eigenkhümliche Güter zu Lehen
auftrug , und sich zum Beistand gegen alle seine Feinde verpflichtete 0).

Landgr ..Henrich übt von der Zeit an, , da er die Herrschaft Giessen an sich
gekauft , auch alle herrschaftliche Rechte darin - aus - Wir finden I 27 i > seinen
Schultheis in Giessen zv) ; im folgenden Jahr redet er von Giessen , als seiner ."
Stadt , spricht den ArnSburgcr Mönchöhof zu Giessen von allen Abgaben frei <H,
und bestätigt , diesem. Kloster , so wie 1278 - auch dein Kloster Aldenburg , ihr
BeholzungSrecht in dem Wiffeckerwald — der Landgr .. nennt ihn jetzt feinen
eignen . Walk (nomus — auf eben die Art , wie es ihnen ehemals
Pfalzgr . Ulrich v. Tübingen bestätigt hatte und da die Gemeine zu Steinbach
gegen das Kloster . Schiffenberg den alten Streit über das - Parrouatrecht ihrer
Capelle , den schon Pfalzgraf Wilhelm von Tübingen, - als Graf von Giessen,
richterlich entschieden hatte , bei jetzo veränderten Umstanden mit bessern! Glücke
erneuern zu können glaubte , und -jenes Patronatrecht lieber dem-Landgraf Henrich
zuerkannt wissen wollte : so erkannte dieser, , nach näherer Untersuchung , auS-
eben den Gründen, , und zum-Theil mit den nemlichen Worten des ersten Rechts-
spruchs , von-neuem für das Kloster H . Die Stadt Giessen scheint unter Hessischer

0 ) Nos Htcwicui ttc / -rsnbllt - cliorttiti <Ze III - iVI-ttlltN 'A , Lttiiten-

to/tatein/r , » oiti -a et Ilsiri rcut/i/ru , nottec — tzei -A et in silsr -— — § cri/tetr § et t ) / - -
xrotitismiit — guocl omiti -.-icrioniseu ĉ usstioni , et L-caöin -i ixs -irttNl L -vitatunr insn-
^ttgrn Iiitdiiimus seu . Iiadet -e ^ otet -ümiis coitkiL . l!->ntes — ^ uäteitits non xermitlsitt ad ali ^ ito —
iUusti 'SM.Vtt'iim Domiruiirii Hsncrcllnr I ârrt- molestari . Beurk - Nachr. v- Schiffend. Beil »,

/lattre ratione ^smrnil Oreiterroze —217. ri'. Meines Erinnerns .kommt hier GieffeN!
xit/i , et donornitt . eicieln. Attirieiitiuin - zum ersienmüle' namentlich als Stadt (civitas,.
i -eittinclavimus etc . Kuchenbecker.  oder oxillnm, . wie es in voriger Anm . o . ge - -
Hass . Lold XII .. x . Z88 - nennt wurde ) , vor, - obgleich ihr Sradtrechi -w-eitr

x) Eine Urk. Landgr. Henrichs v- I . 1-71. älter war . Vergib oben Anm- g.-
d.ejeugt : I -ii ^ericus Xtltcil §cottetui Ilostei- ilt.

' )̂ Si vorher not . c.L,rr«ir. bit <1 eil : II . r̂. 177. ^
AVer  Landgr . freiet -27- : . Om-ia- Mona - -) S . vorher »or^ x .̂
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^Vottmaßigkcit bald sehr zugenommen zu haben . Es bauten sich ausser den

Ringmauern der alten Stadt nach und nach viele Bürger an ; weil aber die

Bürger der Altstadt stch über die Neustadter in mancher Rücksicht erhaben glaub¬

ten , so nahm Landgraf Otto durch ein besondres Privilegium v . I . 1325 . die

leztern in die Gemeinschaft aller Rechte der andern auf H . Diese politische

Gleichstellung an Rechten brachte einen seltsamen Unterschied in der Benennung

Hervor . Man glaubte nun zwei Giessen in Einem verbunden ;n sehen , und

nennte daher , um dieses bemerklich zu machen , die Stadt von der Zeit an gar

häufig zu den Giessen , bis sich endlich im fünfzehnten Jahrhundert diese etymo¬

logische Genauigkeit mit der Neuheit der Sache allmählig wieder verlohr n ) .

Einige Jahre später (1327 ) bemächtigte sich Erzb . Matthias von Mainz , mit

Hülfe Erzb . Balduins von Trier , der Stadt Giessen in einer Fehde : die miß¬

handelten Bürger ermannten sich aber bald , jagten die Feinde wieder hinaus , und

stellten die Stadt dem Landgrafen wieder zu n ) . Daß sie Landgr . Henrich in den

I . 1338 » 1363 . u . 1364 . verschiedentlich an die Herrn von Falkensiein , und die

Grafen von Nassau verpfändete , hatte keine Folgen rv) . — Auch das Schloß
zu

t) ttos Otto — clvss nastros civita¬

tis OreLnr ac religiös cives nostros ttitiversos

mOrientes et Nabitaiites ante seu extca ^ oi 'tas

opxiäi nostri Oierin omiti iuie , gratis etcoit-

»uetuäins kriti st ^auäers voluintts ., gnibus
civss nostri iitwa inaneittes et Iiabitan»

res a nodis Aaullent etc . Xo . MLL6XXV . XI.

Xai . ösx >t . Juchend . Xmisl . Hass . 60Ü . II . 4>.

268. Bergt . Beurk - Nachr. v. Schiffend. Th .11.
S - 171. -rot. 0.

«) Man sehe B - II . in dem Urkdb. das Re¬
gister voce dreien , und die in der Beurk.
Nachr . v. Schiffenbcrg Th . II . §. TXXIV . an-
gef . Stellen nach. An lekterm Ort Beil . rrz . d.
kommt der Name zu den Gießen noch unterm
Z. i-66. vor, und Nebel a-O- S .-rs-Anm. "

fand ihn in einem alten Gerichtsbuch der Stadt,
das von 1462— 147L. geht , nie anders , als
zenn Giessen» geschrieben.

r-) Um hier nicht allzuweitläustig zu werden,
verweise ich nur auf die in der Beurk . Nachr.
von Schiffend- 1- c. x . 171- -rot. g . angef. Stet --
len, welchen man noch die zwischen Würtemderg
und Mainz verabredete Kauf »rinn den beifügen
kann, die in demBeseffe vor denGiessen 1Z27.
am Mittwochen nach Sr . Laurenzientag ( ; . Aug.)
daürt sind, und dadurch den eigentlichen Zeit¬
punkt der Belagerung genau bestimmen.
Wiii 'ätweiii Hova LtGsill . Dipl . T . III . s». i 86>
Die nähere Ausführung gehört in die Geschichte
jener Zeit.

w) Nachr- v. Schiffend- a. S.
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zu Gieffui ward unter dem Landgrafen von Hessen , weil sie mit Burglehen frei¬
gebiger waren , durch die Menge und das Ansehen der Burgmänner wichtiger.
Ohne mich auf den gemeinen Adel einzulassen , gehörten selbst Personen von
hohem Adel , die Dynasten von Merenberg , Falkenstein , Trimberg und Wester¬
burg , in diese Classe w). Ihrer kirchlichen Verfassung nach , war die Stadt,
wie ich schon an einem andern Ort erläutert (B . H . S . 444 . rc.) der Trierischen
Diöceö , namentlich dem Archidiaconat zu Dilkirchen , und dessen Dekanat zu
Wetzlar , untergeben . Soviel gelegenheitlich von Giessen ! Die näheren Umstände,
und was sich sonst von Giessen sagen läßt , muß ich der Topographie überlassen.

Ich habe von der Stiftung des Klosters Schiffenberg durch die Grafen von
Gleiberg , von der Vererbung desselben auf die Pfalzgrafen von Tübingen , und
von dem Uebcrgang dieser Rechte auf die Landgrafen von Hessen geredet . Es
bleiben mir also nur noch einige Nachrichten von den fpätcrn Schicksalen dieses
Klosters übrig . Landgr . Henrich bezeigte sich, so wie er mit der Herrschaft Giessen
das Eigenrhumörecht darüber erlangt hatte , ausnehmend freigebig gegen dw,, . ibe.
Er schenkte ihm auf einmal zo Hufen -Landes ^ ) , und zu andrer Zeit dem mit
diesem Kloster verbundnen Nonnenkloster Zell noch drei Hufen Walds insbeson¬
dre T) , entsagte zu beider Vortheil seinem Vogteirccht auf Güter in Lützellinden,

»-) Vergl - B - ir . Beil . 27z. S . 274. ferner >) Vergl . Beurk . Nachr. von Schiffenb. §.
oben not . 0. und die Nachr. v. Schiffend. 1- c. L-XXVl . S . r84-uor k. und die das bezeichnete
so wie Nebel  a . O- S . 259. mit Winckel-  Urk . Beil . z6. Landgr. Henrich ahmte also in
mann  Th . li . S - 2i2 . Man findet da , aus- der Freigebigkeit gegen den Teutschen Orden dem
ser den im Text angef. Burgmännern aus dem Beispiel seiner Eltern und übrigen Vorfahren
hohen Adel , vom I . 1250. an die adlichen Fa- nach, die sogroß war,  daß der Orden schon
Milien Buseck , Elckerhausen , Linden , Mer - im I . 126; . nöthig fand , um das Andenken
lau , Rodheim , Leitgestrrn , dieser Wohlthäter täglich mit einer Messe be-
Drahe , von Hatenrod , Haider , Heuchel- gehen zu können, die Anzahl ihrer schon ange»
beim , Lleyen oder Lleen , Milchling , Arn- stellten sieben Priester noch mit Einem zu ver«
genbach, Oynhausen , Riedrftl , Voiyberg mehren. Histor. Diplom. Untere. Veil . 2go.
§. XIV- uor . -I .) , wittelshausen gen. Schrau - - ) Beurk . Nachr. von Schiffenb. Beil . ; z; . b.
tenbach , Rodenhausen u. Schwalbachgenennt - wo die LandgräflichcBestätigung dieser Schen-
Mich auf die, zum Theilansehnlichen Burglehcn kung v- I . , ZZ4- aus eine», Urkundenrcgister
dieser Familien einzulasseii, wäre zu weitläufig, angeführt wird- — Im Jahr rryz . verkaufen

^ess. Landesg« HI. Band ^ Ll
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so wie seinem Lehenrecht auf den Zehenden zu Haußen a), und erhielt das erftere,
wie gesagt, in dem Besitz seiner Patronatrechke zu Steinbach, und der davon
abhängigen Einkünfte. Ohne Zweifel trug dieser größere Ueberfluß dazu bei,
die Sitten der Schiffenberger Chorherrn soviel mehr zu verderben. Erzbischof
Balduin von Trier, ein Bruder K. Henrichs VII. aus dem Luxenburgischen Hause,
entwirft in einer Urk. v. I . IZ2Z. ein häßliches Bild davon. Diese Chorherrn,
sagder, wüßten von Gott und göttlichen Dingen nichts mehr, irrten in weltlicher
Kleidung als Vagabunden im Lande umher, verpraßten die unbeweglichen sowohl
als beweglichen Güter des Klosters, seine Gefäße, Bücher und Kirchenschmuck,
und dienten der ganzen Nachbarschaft zu Spott und Aergerniß; von den Chor¬
herrn selbst sei hierin, da sie zumal unter einem verdorbenen Volk, und an der
äußersten Grenze der Trierischen DiöceS wohnten, keine Wiederkehr zu besserer
Ordnung zu erwarten; er finde also am räthlichstcn, das Kloster dem Teukschen
Orden in Marburg einznverleiben, der überall in dem besten Geruch der Heilig¬
keit stehe, mir der Verbindlichkeit, jedesmal zwölf geistliche Ordensbrüder, und
darunter wenigstens sechs Priester, daselbst zu unterhalten, deren Probst in jedem
Erledigungsfall dem Erzb. zu Trier zur Bestätigung zu präsenkiren sei, und ohne
Vorwissen des Erzbischofs von unbeweglichen Klostergütern nichts zu veräußern,
auch demselben jährlich ein Subsidium von drei Mark Silbers zu bezahlen habeL).

IVlsglstra (der Landgräfin Sophia linüsn ( Kleinlinden ) geschloffen hatte , seine
Schwester) und der Convent zu Aldenburg ihre richterliche Einwilligung, und entsagt zugleich
Güter inGosfelden, sammr ihrem Autheil am seinem Vogteirccht über diese Güter, Nachr. v.
Gericht und Patronat daselbst, um iia Mark Schiffend. Beil. z;. Ueber seine Einwilligung
an den Teutschen Orden in Marburg, u.Soxlria in den Ankauf des gehenden in Hausen, bei
Oucissa yuonü -lm Lrsdanriv bekräftigt diesen Schiffcnberg , stellte der Landgr . unter dem I.
Kauf mit den Schöffen zu Marburg durch ihr 1284. eine Urk. für die Chvrherrn, und unterm
angehängtes Jnsiegel. Entdeckter UngrundI . 1288- eine andre für die Nonnen in Schif-
Bcil. r?7- fenberg aus. Entdeckter Ungrunb Beil- LLlX.

«) Landgr. Henrich ertheilt 1274. einem Kauf- O6X.
«vntract, den der Teutsche Orden in Sachsen- ö) Man findet diese Urk. abgekürzt in dem
Hausen mit dem?raexosico8̂ i,oüoet6oiivsiikir Histor. Diplom. Untere. Beil. 66. und das
kratruro er §anctimo,rialrunr Monasrerii in Fehlende noch hinzugesetzt in dem Entdeckte»
ScliikkenderZ über dv»i»gusä!lm in Villa Ungrund Beil- LLLll. Gilde NUs
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Natürlicherweise konnte der Erzbischof diese Veränderung nur als Dioeesanus,
Und von Seiten der Spiritualien, verfügen: es war auch die Einwilligung des
Landes und Grundherrn, und aller der andern Herrn erforderlich, die an bet
Schiffenberger Stiftung von ihren Vorfahren her Interesse nehmen konnten.
Landgraf Otto ertheilte sie würklich, obgleich die Urkunde darüber bisher noch
nicht entdeckt worden, also auch die Bedingungen unbekannt sind, worunter er
sie ertheiltec). Die Ganerben von Cleeberg, ncmlich die Hauser Nassau, Wal.'
ramischer Linie, Isenburg, Limburg an der Lahn, und Westerburg gaben in eben
demI . lZ2Z. als Erben der Grafen von Cleeberg, also auch als Erben der
mehrgedachten Pfalzgrafin Gertraud, welcher der vierte Theil an dem Allodium
zugestanden hatte, aus dem das Kloster ursprünglich gegründet worden, ihre
Einwilligung dazu. Sie sahen sich eben daher als Mikherrn an Schiffenberg,
wenigstens zu einem geringen Theil, an, und hatten ausserdem einigen Antheil an
dem Hüttenberger Gericht, worin das Kloster begütert war cl) . Besonders

vixl . T. III. x. Ivi6. liefert einen Auszug Diplom. Untere. Beil. 67- 7Z. alle, wiewohl
daraus, und gedenkt zugleichS -120; . deSAuf- unvollständig, beisammen. Die Ursache dieser
trags zur Vollziehung dieser Einrichtung an Abkürzungen mag wohl in den Bedingungen
den Trierischen Archidiacvnus Gotifridv. Ep- liegen, die sich einige, besonders in Ansehung
penstein, und andre- Letztere sinder man in des Hüttenbergs, vorbehielten. Den Isenbur-
dem Entdeckt. Ungr. Beil--19;. vollständig. gischen Vorbehalt lernen wir aus Lüsten. Lost.

c) Auf diese Einwilligung Landgr. Okto's Olxl. T. HI. x.1204. V̂ursttwcin Diplomatie,
bezieht sich das Schreiben eines Ordens-Syn- IVlozunt. 1 . II. x. 46. kennen, und von dem
dicus zu Marburgv. I . 1706(Nachr. v. Schis- Merenbergischen wird die folg. nor. e. reden,
fenb. Th.n . S -t85- ->ot. b. und Beil. 2,5. c.) Verlach von Limburg nennt in seinem Wille-
und ihre Würklichkeit wird ausserdem aus dem brief zugleich alle Teilnehmer an dieser Ver,
Aeugniß der in folg. nor. st. angeführten Ver- änderung, und bestätigt„ omnes orstinationss,
sicherung Gerlachs Herrn zu Limburg unwider- trsnslationes, stonationes— Lommenstarori
sprechlich. Daß sie von dem Landgr. nicht ohne er krstistbus-- psrpetualiter sts Losnobio
besondere Bedingungen werde ausgestellt wor- Sc/i-Z/euLeT-Z-cum sui5 attinsutiis, a Lanoni-
den fehlt, läßt sich aus dem ähnlichen Beispiel cis reAularibuü<̂uonstilM brbitis et posressis,
der Herrnv. Isenburg und Merenberg erwar- pec- Ln/stuium» .Lrcbiep. inten. S - die folg. Anm. st. e. . nee nou pec illustrem krinci-

st) Die Willcbriefe der gedachten Herrn sin- psm Dttouem, ll'erras7/anias DanstAr-lvium»
der man in der T. Ordensdeduction, Histor. Lv per nobilss viros -ec Duos, D. äet/acnm

^ Ll s
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legte Hartrad Herr zu Merenberg auf seine Einwilligung, und den Schuß, den
er hierin dem Teucschen Orden versprach, ein großes Gewicht: „wände wir dez
vorgenantin Ciostrrs ein Voyd alleine vor andirn Herrin sien, und ein
Beschirmer und ein Behüder von ans geerbttene Rechte" behielt sich aber,
eben so wie Isenburg, seine Gerechtsame, besonders auch im Hüttenberger Ge,
richr, vor e). Harcrad spricht also den übrigen Herr» die Milvogtei nicht ab,
sondern schreibt sich nur ein Vorzugsrecht darin zu. Worauf er dieses gründen
mochte, laßt sich aus der Geschichte der Schiffenberger Stiftung leicht erklären.
Die Gräfin Clemenria hatte dem ältesten aus ihrer Familie das Vogreirecht über
ihr neugestiftetcS Kloster Vorbehalten/). Nun stammten die Merenberger durch
weibliche Abkunft von einem der Bruderssöhne der Clemenria ab, die mit ihr an

der Stiftung Theil genommen, Hessen hingegen hakte seine Rechte an das Kloster

erst durch Kauf von den Tübingern erworben, und wenn gleich das Eigenthum
an Klöstern, und die Vogtei darüber, mit dem Land, zu dem sie gehörten, eben
so gut durch Kauf, als durch Erbrecht auf Andre übergehen konnten, und in
gegenwärtigem Fall mit der Herrschaft Giessen wurklich aufLeffen übergegangen
waren, so konnte doch Hartrad , nach jener Bestimmung der Clementia, als

eigentlicher Abkömmling der Gleibergischen Stifter , hierin ein Vorzugsrecht zu

haben glauben§), und die Ganerben von Cleeberg hatten nun vollends ihr

in Hanaus Oomilem , sie 7b?si 'S/<-
Dutbsi 'unr äs Rt -inbai 'ättm

st lobannsur krstres uterinos , Dominos in
Lo^ e,L,ts >5 r.r

»attbris scilieet iuridus , vt>-

ventioniknis > vilüs , dominidus , suriis-

tsctas. — — Ln. IZ 42. Vißilia 8 . Danrcntii.
6näen . I. s. x. 1205, vollständiger ober in
der >754. von dein Orden zu Regenspurg über¬
gebenen Erdrungrncn Gefährdcablehnung,
zu Bestärkung des Teutschca Ritterordens
Gerechtsamen, Beil. -z.

-) Entdeckter Ungrund Beil, excvi . womit
»ine andre Abschrift, die ich in Händen Hobe,

übereinstlmnit- Daß aber gleichwohl Lartrad
v- Mer. sich wurklich manche wichtige Rechte
Vorbehalten, wie in der Nachr. v. Schiffend.
Beil. 2Z5. ä. aus einem RepertoriumdcsWeil-
burg. Archivs angeführt wird, macht der von
mir Band tt. Veil. L6X6 . S - rzy. gelieferte
merkwürdige Revers des damaligen Marburger
Landcommenthurs, Cuno von Duchlendorf—
an andern Orten wird er Dollendorff, Dudik-
lendorff, Dudlendorf geschrieben(Vergl. von
ihm Marburg. Beilr. St . IV- S . -76.) — v. I.
iZ2Z. umvidersprechlich-

/ ) §. XlfHI. S . 221. not. x.
Z) Nassau kam hierin sehr bald mit Hessen i»
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Rr ^ t nur von der Rheinischen Pstrlzgrafiir Gertraud her , die keine Mitssfterin
des Klosters war , sondern, , als Einhaberin des vierten Theilö des Allodiums
Schiffenberg , nur ihre Einwilligung dazu gegeben hatte . — Die neue Einrich¬
tung kam also mit allgemeiner Ucbereinstimmung zu Stande , ja die Mitherrn an
Schiff nberg , wie sich einige nennen , schenkten sogar noch acht Hufen Walds,
an dem Fuß des Sch .ffenbcrgS , bei der sogenannten Hedwigsmühlc , hinzu/r ) ;
doch machte der Erzbischof auf Vorstellung des Comruendurs und Convents zu
einerlei Verhaltniß ; denn die Merenbergische
Erbtochter , Gertraud , hinterließ , wie ich §.
XX . weiter zeige» werde , ihrem Gemahl Graf
Johann vo» Nassau , dem Stifter der alten
Naffau -Weilburgischcn Linie , als sie iz '50 starb,
nur eine einzige Tochter , die aber bald darauf
unvermihlt starb , und dadurch ihren Vater zum
Erben ihrer Merenbergischen Güter machte.
Es ist also nicht genealogisch richtig , oder nur
sehr uneigentlich geredet , wennGrafPhilipptl.
von Nassau , ein Enkel jenes Grafen Johanns
von einer zweiten Gemahlin , in den unten
Anm . 2. und b . anzuführcnden Urkunden von
den I . 1470. und 1485. seine Eltern und Vor¬
fahren für Stifter der Klöster Schiffenberg und
Zelle ausgiebk - und wenn er ebendas . ausschließ¬
lich als der alleinige Herr , Vogt und Beschir¬
mer dieser Klöster angesehen sepnwill , so stimmt
dieses weder mit den vvrgcdachten Willebriefen
der übrigen Erben überhaupt , noch mit dem
des Harrcads Herrn zu Merenberg insbesondere,
überein , welcher letztere sich selbst nicht das
alleinige Vogteiricht , sondern nur ein Vorzugs¬
recht vor andern Mirvögten zuschreibr - Man
sieht wohl , der Graf suchte ein eignes Interesse
darin , sich diese Rechte , im Vertrauen auf die
Historische Dunkelheit jener Zeiten , allein zu-
zuciqnen , und der Teutsche Orden mag seine
Ursachen gahabt haben , warum er sie lieber
-ei einem mindermachrige » Herrn allein an-

zuerkcnncn suchte - Man vergleiche übrigens
bei dem Vogteirecht über Schiffenberg über¬
haupt die Beurk . Nachr . v- Schiffenberg LH. 1-
S - 82 ic . Th . II . S - 18 ; . not . h . , yi . nor . i.

I,) Landgraf Otto v. Hessen schenk̂ im Jahr
i ; 25 , und im folgenden Jahr Graf Gerlach v.
Nassau , Gerlach von Limburg , Hartrad von
Merenberg , und die Brüder Reinhard u . Jo¬
hann v. Westerburg dem Commenthur u. Brü¬
dern ZU Schiffenberg oclo Mansos in L^ Ivs
clicta Piogg Lloleinlinurn
clictum sitos . Die Schen¬
kungsurkunden finden sich, von jedem dieser
Geber besonders , in dem Histor . Drplom Un¬
tern . Beil . r8z - Nachr . v . Schiffend - Beil . 236.
und Entdeckten Ungrund Beil - 232 — 486-
An letztermOrkeBeil . i8/ >188. geben unter den
I . iz4 ; . u . lZ44 . auchPhilivp N- Else v. Falcken-
stein , als damalige Psandinhaber der Stadl
Giessen und ihres Aogchörs ( oben nor . vn.) ,
ihre Beistimmung dazu . Gr . Gerlach s . Nassau
undLuihcr v . Isenburg nennen in ihren Schenk¬
briefen die übrigen Herrn Dominos colre, 'e<D§
-uo § in § c/ri//snö - ,F . Gerlach von Limburg
setzt seinen Antheil , den er an den msnsis xroxe
inolenilinum «lictuni Hedwigs - Müh ! sitis
habe , auf den zehnte » Theil an , Süllen.
T . III . x . I2v ; etc . Die angegebene Mühle,
jetzo die Schiffcnberger Mühle geneiint , liegt
an dem Fuß des Schiffenbcrgs.



270 Fünfter Abschn. Grafen und Herrn in Hessen.

Marburg , daß dem Kloster gegen die täglichen Anfälle der Räuber eine Ver-

theidigung nöthig sei , die ohne Laienbrüder nicht geleistet werden könne , l Z2Z.

in Ansehung der Zahl der zwölf nach Schiffenbcrg bestimmten Ordensbrüder die

Abänderung , daß darunter nur die Hälfte aus geistlichen , namentlich drei Prier

stern , die andre Hälfte aber aus Laien - öder Ritterbrüdern bestehen sollte r) .

Jenen stand ein Probst , diesen ein Commendur vor , daher dem Kloster mit der

Zeit der Name einer Commende eigen wurde . Bei dieser Verfassung verblieb

eö , im Ganzen genommen , die nächsten Jahrhunderte durch . Die Landgrafen

fuhren in ihrer Freigebigkeit gegen den Orden fort ü ) , und der Orden dachte an

keine Einsprüche gegen die Landesherrlichen Rechte der Landgrafen : aber diese

Verhältnisse änderten sich auf einmal , als Landgraf Philipp der Großm . mit der

ganzen Geistlichkeit in Hessen auch die einheimischen Teutschordensgüter in die

Reformation zog . Der Teutsche Orden wollte nun die allgemeinen von den

Kaisern erhaltenen Privilegien auch auf die besonder » , jenen ganz entgegengesezr

ten , Verhältnisse in Hessen anwenden , und die Privilegien der Landgrafen,

wodurch sie zuweilen ihre dem Orden geschenkte Güter von aller Gerichtsbarkeit

befreiten , ungeachtet diese Befreiung natürlicherweise nur auf die niedere Civil-

gerichtöbarkeit , und besonders die Centgerichle gehen konnte , für eine förmliche

Exemtion von der Hessischen Landeshoheit und obersten Gerichtsbarkeit erklären.

Man sieht wohl , es liegt hier Verwirrung der älter » Gerichtsverfassung mit der

neuern zu Grund . In einer Zeit , wo die Gerichtsbarkeit meistens den damals

sehr weitgreifendcn , oft an gewisse Familien erblich gebundenen , Centgcrichten

überlassen war , die Landesregenken hingegen sich )uit der eigentlichen Justizpflege

wenig abgaben , auch noch keine eigne Justizcollegien hatten , wo die Appellationen

i) In den so eben aus dem Entd . Ungu. hin weg. Vergl . Nacht', v-Schiffend- Th . ll.

Beil . -8) . u. , 84- angemcrkten Uik. v. izrs . u. S . iso . nor . K.
IZ4Y, kommt schon er Ir -Ltres
Ooriiirs Tllentoiüc -W. in ScKittLnbei'Avor. Ost L) Da ich kein ScheuklNgsregister u. Güter-
erscheinen der krsexosirus oder Probs . und der verzcichniß des Klosters Schiffend, zu liefern

Commenthur nebeneinander. Nach der Refor - denke, so muß ich hierin auf die einschläglichen

niativn fielen die geistlichenOrdensbrüder ohne- mehrgedachtenDeducrioiien verweisen.
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selten waren , vielmehr in schwierigen Fälle « / und bei Personen , die von Le«
nieder » Gerichten frei waren , gewöhnlich der Weg der Aufträgen , Manngerichte re»
gewählt wurde , in solchen Zeiten , sageich , da konnte freilich ein Landesherr ein
geistliches Corpus leicht von allen Civilgerichten befreien , und es an eigne Vögte
und Officialen verweisen : aber zu glauben , daß er es eben dadurch seiner Landes¬
hoheit und Obrigkeit , seiner höchsten,Gerichtsbarkeit , und deren auf andre Art
möglichen Ausübung , habe entziehen , und in seinem eignen Staat einen andern
unabhängigen bilden wollen , zu glauben , daß ein geistliches Corpus , das in
dem unruhigen Mittelalter so vielen Schutzes bedurfte , eine solche Exemtion auch
nur zu verlangen oder zu wünschen habe unklug genug seyn können , so etwas
kann nur Thorheit derjenigen seyn , die sich so widersinnige Privilegien zu denken,
oder auf jetzige Zeilen anzuwenden , fähig sind . Man könnte mit eben dem
Recht behaupten , daß die Kaiser , wenn sie unmittelbare Stifter von allem Ge¬
richtsbann befreiten , oder ihnen Güter mit aller Gerichtsbarkeit schenkten , sie eben
dadurch haben sonverain machen wollen l) . Doch , diese Streitigkeiten , und die
darüber gewechselten Deduktionen , gehen mich hier nicht näher an -» ) .

Die alte Sitte , neben einem Mannökloster auch ein Nonnenkloster zu stif¬
ten , die erst spätem Zeiten ein Aergerniß schien , fanden bei dem Schissenberg
fromme Seelen noch auferbaulich . An dem Fuße des Berges lag das Augu¬
stiner Jungfrauenkloster Zelle (Olla ) , das mit dem Chorherrnstift auf dem
Schissenberg verbunden , und dem dortigen Probst untergeben war . Wer es
gestiftet , ist unbekannt . Man weiß nur soviel , daß es 1274 . zum erstenmal
vorkommt « ), und seine Stiftung , da die Schiffenberger , sonst sehr umständliche,
Fundacionsbriefe bis zum I . 1162 . nichts davon erwähnen , in den Perioden
der Ebersteinischen Wiktwe , Gräfin Salome von Giessen , und der Gleibergischen
Erben , der Pfalzgrafen von Tübingen und Dynasten von Merenberg , fällt.

Y Wie Ropp Hess. Gerichtsverf . Th- i - S - ich schon § . XV. S - r6y. « ar. ! . zusammen
zr «. sehr richtig aninerkt . Vergl . Beurk . Nachr. angeführt , unv sind in den bisherigen Anmer-
P. Schiffenb. TH.H . §. I .XXVl . S - mo. rc. kungen oft genug gebraucht worden,

m) Die hieher gehörigen Streitschriften , Hab« ») S - vorher Anm.a.
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Der Salome , als einer andächtigen Matrone , wie sie genormt wird , sieht so

etwas ähnlich : es können abey auch die Gleibergischen Erben gemeinschaftlichen

Antheil daran genommen haben o) . Ein Streit der Chorherrn mit dem Kloster

Arnöburg über Güter zu Holzhausen , bei Niederkleen , den beide Theile durch

erwählte Schiedsrichter entscheiden li-cßen , gieng das Schiffen berger Nonnen-

klostec mit an /H . Daß ihm Landgr . Henrich 1288 » den Ankauf eines von ihm

lehnbaren Zehentenö zu Hausen vergönnte , habe ich schon erzählt § ) . Als Erzb.

Balduin von Trier im I . lZ2Z . , mit Einwilligung der dabei interessieren wellt.

Herrn , das bisherige Chorherrnstift zu Schiffenberg dem Teu .schen Orden zu

Marburg einvcrleibte , so nahm er ausdrücklich daS Jungfrauenklostcr zu Schif-

fenberg , mit allen seinen Gütern , davon aus , und behielt es seiner weitern

Verfügung vor e-). Worin diese Verfügung bestanden , lehren der Erfolg , und

einige spätere Urkunden . Der Erzbischof hatte vermuthlich , da man zu seiner

Zeit die Miöbrauche solcher Verbindung von Klöstern zweierlei Geschlechts wohl
einsah,

0 ) Von der Z -äonien » nodm et äsriota IVH - cs3 . et <7oni >Ll7.tlt § « nstimo,riatr » m eiu ^ äsnr

rrona s.H.XVIll . S -2; 6.!c. not .x .r . Gr . Philipp toei , st Oloces^ , und zwar »nper

v-Nassau giebk sich, wie ich unten weiter zeigen yningne m-insis sici- In ormpis vilis

werde , als Vogt , Schützer und Schirmer nicht §s» xroxs villan , L/sn , Drevir . Oioces . Nach,

nur des Kft Schiffenberg , sondern auch deS dem schiedsrichterlichenAusspruch sollen diese

Klosters Zelle an , und soviel eher läßt sich vor- 5. Hufen zwischen beiden Partheien gleich gr»

aussetzen, daß lejteres eben so gut , wie das theilt werden,
erste, Gleibergischen Ursprungs sei, und seine
Stiftung , wenn schon nicht den Grafen von ^ nor . ».

Gleiberg selbst, doch wenigstens den nächsten , ) In der oben not . k>. angef. Uik- sagtErzh.

Erben derselben, zu danken habe- Ein frem- Balduin : 8i>ne rnonssteriüm äs

der Stifter würde es auch schwerlich zu einem §c)ii//snbu >'- er nionisles idiäern r»m in ^s-

Ganzsn mit dem Kloster Schiffcnberg vereinigt nsre in »pscis oräin -irloni nostrs , ie - i-

haben , wie doch hier , soweit man nur Nach- rninigus norrro in ornnilrns res !'i-vrinus ir»,

kicht sinket , gleich Anfangs der Fall war . Hnoä äe ixbis monislibus , inonrslerio , bonis,

, z, ) Entdeckter tkngrund Beil . so ; . Das et Intimus iffsarnm LpiritnslibitL ant tempor »-

Aloster Arnsburg stritte mit dem kieposllo et tidus , kre^ ositus et krstres äs et'

Lonventn äs Lcliikksnbur » Lsnonicornin N.e- Lelckkkenbuî nnllatenn « inrromitrsre se äebo-

L»nctt Irsvirensi » Dia - bunt.
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einsah , die menschenfreundliche Absicht , die Nonnen durch gänzliche Trennung
von dem Mannsklosier soviclmehr für Sittenverderbniß zu verwahren . Wenig*
stens trennte er sie würklich, aber so, daß sie an die Ordensbrüder zu Schiffenberg
die Hälfte ihrer .sämtlichen Klostergüter als Entschädigung abtretcn mußten H.
Von der Zeit an kommt das Kloster unter seinem eignen Probst vor ; doch nahm
sein äusserer Wohlstand durch diese Unabhängigkeit nicht zu ; es gerieth darüber
mit dem Teurschen Orden zu Marburg nach und nach in mancherlei Streitigkei¬
ten *) , und hatte ausserdem bald darauf das Unglück, seine sämmtlichen Kloster¬
gebäude in Rauch aufgehen zu sehen. Um diese wieder aufbauen zu können,
war es IZZZ . nothgedrungen , seinen Hof in Steindorf , nahe bei Weßlar , den
ihm einige Schwestern aus seinem Convent geschenkt hakten , an das Capitel in
W .Hlar zu verkaufen t). Vergeblich suchten ihm Gr . Gerlach von Nassau , und
dessen Sohn Johann , rzzZ . durch eine Schenkung dreier Hufen Landes r*), und
die Herrn von Falkenstein izzy - , als damalige Pfandeinhaber von Giessen , gar
Lurch eine andre von acht Hufen , in dem anliegenden Wisseckerwald , wieder

0 S - die folg. Anm. vr . und X. ten . DieOriginalediescrUrk . werdenzu Schis - .
fenberg verwahrt.

*) Es findet fich, zu Schiffenbcrg ein Com- 0 Die Urk. stellen aus : ? ,--xo§-' t-r§, KIgtzistr«
.prvmiß des Cvmmendurs Cunv zu Marburg gim^us , er 6cmventus Lauctrmsniattum ln
wegen der Streitigkeiten des Hauses Schiffen- Lcliikkenbeî ii -evii-. dioo . Ouden . 6c>ä . nix !,
bcrg mit dem Iungfraucnkloster Zelle unter D. V. x- 18; . Hier ist von keinem Probst zn
Schiffenberg v. I - i ; r6 , in Betreff der Zehen- Schiffenbcrg , oder von einer Einwilligung des-
Den, Weiden , Hofstätten , Zinßen , Aecker und selben , mehr die Rede , die Nonnen haben
Wepcr . — Im I . izzg . stellen Bernhard von vielmehr ihren eignen Probst , und stellen die
Günße und Hartman » von Cronenberg ein Zeug- Urk. blos in ihrem Namen aus . Erzb . Balduin
niß aus über den Vergleich der Klöster Schiffen- hatte also die neue Einrichtung schon vor rzzz.
berg und Zelle in Rücksicht der Gerichtsbarkeit getroffen. Vcrgl . die folg. Anm. x.
und Haltung der Beamten im Dorf Frohn - --) Gr . Gerlach v. Nassau mit seinem Sohn
bach. — iz6i . bestätigt Erzb. Balduin zu Johann , schenkt koexosico, M-i^istre et 6on-
Trier ein Conipromiß und Vergleich zwischen veinui Sauctimoulalium Llousscsrü in Lells
den beiden Klöstern Schiffcilberg UNd Zeile in xroxs Scltikkeilbet» — tres mausos usmorum.
Betreff des dem Kloster Schiffenberg gebühren- sitos xroxe dictum LIcmssrsrium , currim eiua-
den Pfarrrechts in den Kirchen und Conventua- dem diocsm »ktingences. Entdecktet:
len des Klosters Zelle, und andrer Srreitigkei - Ungrund Beil . 19s.

Hess. Landesgesch. m . Band . M m
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aufzuhelfen v ). Der Verlust , den ste durch die Theilung ihrer ohnehin geringen

Klostergörer erlitten hatten , war allzugroß , als daß cr sich mir ihren B ' dürfn ffen

hätte vertragen köynen. Vermurhlich kam noch schlechte Wrrthschaft hinzu ; ge¬

nug das Kloster gerieth allmahlig , von Schulden üb -rladen , in solchen Verfall,,

daß im I . 1449 . , die Meisterin eingerechnet , nur noch vier Nonnen übrig blie¬

ben , und auch diese sich nicht anders , als mit ihrer Hände Arbeit durchzuhelfen

wußten - Dieser Nothstand erzeugte in ihnen den Wunsch , wieder , wie ehmals,

dem Kloster Schiffcnberg einverleibt zu seyn ; Probst Sedler zu Schiffenberg

zeigte sich ihren Bitten insofern willfährig , als der Erzb . v. Trier seine Einwilli¬

gung dazu geben, und sein gnädiger Junker von Nassau ihn dabei zu schützen und

schirmen versprechen würde ich. Erzb . Jacob zu Trier willigte , nach näherer

Untersuchung , und unter vorausgesczter Einstimmung und Zufriedenheit aller

derer , die dabei intercssirt wären , noch in eben dem I . 1449 . in der Nonnen

Bitte , und verordnete zugleich , daß die dermalige vier Klosterfrauen von den

Ordensbrüdern aus den Zeller Einkünften lebenslänglich versorgt , nach ihrem

Absterben aber ohne Vorwiffen des Probstes zu Schiffenberg keine neue ange¬

nommen , sondern die sämmtlichen Güter und Gefalle jenes Klosters zum Fromr

11) I . e . Beil . IYI . Ro « — ? tzilis >pus Senior,

kliilipput ol Luno iuniores äe lalkslistein —

rno >̂i <rm § anct : nronr ' atrum 8 c/rr//en-

derKens » — cnxienteg in aliguo relevLks —

Veto niLnsus , cum virA » inensnraii , in
et ein « terrninis eonsneta , nien-

»nrstos nemoris ckicti , ante

Lisustium äicrsruio S -inctirnoniniinm siros,

ixsir Ssnctirnonislidu » — sssiAnnviinus , setzen

aber hinzu : koAamus etiiiin inslüNter
ckomiio ^ yriorum rnteeert,

rit , äicte nortrs »szi ^ nslioni eonsenliie elo.

Dieser Zusatz erklärt die Frage , wie sich Philipp
Von Falkenstein , als bloßer Pfandeinhaber der

Stadt und Herrschaft Giessen , beigehcn lassen
konnte, etwas von den Pfandgütern an ein

Kloster zu veräussern ? Man glaubte bei solche»

geistlichen Mildrhätigkeiien der Beistimmung
andrer Behörden zum voraus so gewiß scpn zu
können , daß man sie oft , ohne vorhergcgan-
gene Anfrage , voraussetzte . Ausserdem wäre
es nach erfolgtem Widerspruch des Pfandherrn
noch immer Zeit genug gewesen , ihn auf andre
Art zu entschädigen.

u>) Entdeckter Ungrund Beil . 178 , worin
Gertraud von Rodenhausen , Meisterin , und
drei noch übrige adliche Nonnen , die Schicksal«

ihres Klosters , seit seiner Trennung von Schif¬
fenberg , ihre Wünsche zur Wiedervereinigung,
und die im Text bemerkte AeusserriNZ dcö Schif-
fenberger Probstes anführen.
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Men und Nutzen der Probstei zu Schiffenberg verwendet werden sollten w) .
Nebenher wieö der Erzbischöfliche , zur Untersuchung und Ausführung bestellte
Commissarius den Prior des Prämonstratenserklosters Dorlar , der von den Zeller
Nonnen , ungeachtet er zu einem andern Orden gehörte , Obedienz verlangte , mit
seiner Fordrung ab , legte auch allen , die es angienge , unter Strafe ^ es Banns
auf , alle Einkünfte und Gefälle des cinverleibten Klosters an niemand anders,
als den Probst zu Schiffenberg zu weisen ^ ) . Graf Philipp bekräftigt 1470,
wie er sagt , als alleiniger Herr und Vogt , Beschützer und Beschirmer , nicht nur
des Klosters Zelle , sondern auch des Schiffenbergö selbst , die Wiedervereinigung
beider Klöster , und erlaubt zugleich den Schiffenberger Ordensbrüdern , weil die
Herstellung ihrer verfallnen Klostergebäude große Kosten erfordre , aus zwei oder
drei Jahre die Zahl ihrer Geistlichen nur nach ihrem Vermögen zu bestimmen,
das Kloster Zelle hingegen , um die seinen Voreltern schuldige Messen leisten zu
können , künftig blos als eine Capelle zu unterhalten , und mit dem nökhigen
Gottesdienst zu versehen 2) . Johann Fenichel , Comkhür zu Schiffenberg , be¬
urkundet im folgenden Jahr , daß Gr . Philipp v . Nassau , mit seinem Sohn
Johann , das Kloster Zelle seinem Orden und dem Haus zu Schiffenberg incorporirt,
ihn auch mit dem Prior zu Dorlar in Ansehung einer Summe , die der verstor¬
bene Prior dem Zeller Kloster vorgeschossen , verglichen habe «). Später hin

-c) a . O . Beil . 201. Erzb . Jacob von Trier - ) Gr . Philipp «. Johann sein Sohn Grafen
wiederholt die eben bemerkte Erzählung der zu Nassau und Saarbrücken geben dem Kloster
Nonnen , sezt aber noch hinzu , daß die ehmalige Zelle ihre Einwilligung „ darumb wanr wir
Trennung der Nonnen von den Chorherr » „ da aileyne ^ erre und Foik sin , und kryn
thmals ex certis legitimis csusis — aä ick mo - „andere verschafft , — und nachdem wir des
veneibiis , und zwar oonsensu , voluatate et „Beschirmer , Hanthaber und vertedinger sin"
conürmÄcioiie snornrn ? reckecessoruw , vickc - und wandten es wieder dem Kloster Schiffen-
üesc La/ckeuiinr ' ec Hcnciei Xrcliis ^ isco ^ oiuin berg zu „ des wir auch alleine ffoit , Deschus
Trevereusiurn geschehen sei . Aus dieser An - „ rer und Beschirmer sin von geerdeten , und
gäbe , so wie aus der vorhergeh . Anm - v . folgt ĉh'eyn andere Herschaft . " Entdeckter Ungr.
von selbst , daß Erzb - Balduin die Trennung Beil . 179. Ich habe mich über diese Angaben
beider Klöster bewerkstelligt , und die vorige beider Grafen schon in der vvrherg - noc . Z.
Anm. r. bestimmt die Zeit noch näher. erklärt.

a. O - a) a - O - Beil . 180.
Mm 2
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(1485 .) freiet eben dieser Gr . Philipp , in seinem und seines Enkels , Graf Lrrdi
wigs von Nassau , Namen , das Kloster Schiffenberg , mit allem , was es durch
bas Kloster Zelle erhalten , und begiebt sich gegen dass lbe » allesRechtens , Dien-
»stes , Gewohnheit , Herkommen und Ufkommen , Weyde , Lude und Hunde -Lager,
»und sonst alles das , damit das Gemelte Closter von ihm oder den Seinen ber
»schwehret mocht werden " behalt sich aber doch , zur Eekcnntniß , daß er und
seine Nachkommen des Klosters Schiffenberg Stifter und Erbschirmherrn seien
von dem Comchur vor , dem Gräflichen Gesind und Thornhütern zu Gleiberg,
nach altem Herkommen , fernerhin mit dem Opfergeld und den Bouschuhen zu
gewarten ; auch sollen die Ordensbrüder das Kloster Schiffenberg , ohne der
Grafen Vermissen , nie an einen andern Herrn vcrherren , oder das Kloster jemals
zu einer , den Nassauer Grafen nachkheiligen , Burg befestigen ö) . Weiter hört
man nachher von dem Kloster Zelle nichts mehr.

Dynasten von Merenberg.
§ , XX.

Die Herrn von Merenberg erben einen Theil der Gleibergischcn Güter , und
kommen dadurch mit den Pfalzgrafen von Tübingen , nachher mit den Land¬

grafen v. Hessen , in Gemeinschaft . Nähere Nachricht von diesem
Dpnastengeschlecht.

Das jeßo ganz verfallne Bergschloß Merenberg liegt auf der rechten Seite
der Lahu , eine Stunde von Weilburg *) . Es giebt einem besondern Amte den

b) Entdeckter Ungrund Beil . istr- u. Beurk . „ gestifft undgefrpetsmt ". Daß Dichter soviel
Nachr . v .Schiff . Beil . 4r . Gr . Philipp befreiet alS Enkel heißt , was auch der erwähnte Lud-
für sich, und als Vormund Gr . Ludwigs von wig in Rücksicht Graf Philipps würklich war,
Nassau seines Dichters , das Closter Schyffen- und Botschuhe oft einen jeden Schuh , oft
berg „ des wir Sriffter , Schürer und Schirm - aber auch besonders einen Bauernschuh von
Herrn sin" mitallem was ihm durch das Kloster rohem- Leder anzcige, davon s. Scherz 6Ios-
Zelle zngewandt worden „ dye sumals beyder- r-»?.
„sits durch unser Eltern und Furfaren selgin *) In klNfs Urk. v. I . 124; . Beil LLLLVk.
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Namen , das , ausserdem gleichgenannten Flecken oder Städtchen , die Dörfer
Mendorf , Hesselbach , Barig , Selbenhausen , Reichender » , und die erst neuer¬
lich ( l ? 73 -) davon abgekommenen Dörfer Neunkirchen , Hüblingen und Rückers¬
hausen begriffe «). In eben der Gegend befassen die Herrn vsn Merenberg
Leibeigne , Zehnten und Güter im Hadamarschen und der Herrschaft Beilstein,
zu Walddcrnbach , Hausen , Nenterode , Obershausen , Löhnberg , und die
Vogtei zu Meilingen ö). Von dieser Seite würden die Herrn von Merenberg
mich hier nichts angehn : aber ihre durch die Gleibergische Erbschaft erworbenen
Landeötheile waren ungleich beträchtlicher , als ihre ursprüngliche Herrschaft , und
eben diese genaue Verbindung mit der Gleibergischen Geschichte , so wie andre
Verhältnisse , in die sie dadurch mit Hessen kamen , machen sie auch für die Hes¬
sische Gerichte wesentlich interessant . Indessen werde ich , da sie mir nur in
dieser Rücksicht wichtig sind , in jeder andern soviel kürzer seyn c) . Uebrigens
sehe ich bei dieser Ausführung die vorhergegangene Gleibergische und Tübingische
Geschichte voraus.

In der Wetkerau lebte , wie ich in der Geschichte dieser Provinz weiter er¬
läutern werde , zu Anfang des eilften Jahrhunderts ein Graf Adelbert , der
iog 2. starb , und von seiner Gemahlin Chriftina drei Söhne hinkerließ , Bardo,

schreibt sich Widekind äs >' cs
könnte also wohl möglich scp» , daß der Berg,
worauf bas Schloß erbaut war , ursprünglich
der Marie,iderg etwa von einer der Jungfrau
Maria geweihten Capelle darauf , geheißen , u.
der Name nach und nach in der Volkssprache in
Merenberg verdreht worden.

<-) Reinbard kleine Schr . Th - II . S . ziz.
Anm - b . Die drei letzten Orte sind 177z , da
«an die Gemcins -taft in dem Amt Löhuberg
aufhob , von Naffau -Weilburg tauschweise an
Raffau -DNlenburg abgetreten worden . Neu-
kirchen und Hüblingen , nebst den frühzeitig
ausgegangenen Dörfern Enckenbach und Blei¬

denbach , machten vorher zusammen das Gericht
Ncukirchei , aus , über welches zwischen den
Herrn von Merenberg und Grafen von Dietz,
so wie nachher zwischen Nassau -Wcilburg und
Dillenbuxg , viel Streit entstanden , dessen ich
unten weiter gedenken werde.

L) Arnoldi  Misccllaneen S . zz ? .

c) Ucber die Hcrrn . von Merenberg hat noch
niemand besonders geschrieben ; denn was
Reinhard  a . O . darüber sagt , beschränkt sich
auf einige Cikaten , und kan» nicht hiehcr ge¬
rechnet werde » /,' Joh . Mark - Rremer hatte.
Wie er ill Ori ». dlarsoiv . S >i86 . sagt,
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Hetzil oder H .mrich , und Hartrad . Den ersten erhob seine Heiligkeit , oder viel¬
mehr die Gnnst der Kaiserin Gisela , K . KonradS II . Gemahlin , ivgl . zum

Abbt von Hersfeld , und noch in eben dem Jahr auf den Erzbischsfi , Stuhl von

Mainz , den xr bis ins I - 1051 . bekleidete ; der zweite , Hetzilo , wurde der

Stifter des Noringischcn Grafengeschlechts in der Wetterau , und daß der dritte,

Hartrad , den Stamm der Dynasten von Merenberg pflanzte, daran läßt schon
die Nähe der Besitzungen , noch mehr aber der in andern Rheinischen Familien

die Absicht, ihnen in der Fortsetzung seines Umstände verhindert worden. Indessen ist mir
Werks über die Nass. Gesch. eine besondere Ab- von sichrer Hand aus seinen Papieren folgende
Handlung zu widmen , ist aber , wie es scheint, von ihm entwvrfne Stammtafel mitgetheilt
an der Ausführung seines Versprechens nicht worden , auf die ich mich mehrmals zu beziehen
sowohl durch seinen Tod , als durch andere Anlaß finde» werde:

Hartrad  I - v. Merenberg.
, H24 . H - l.

I,
Hartrad H.

1141. nsz.
Gem. Irmengard , Gr . Wilhelms

v. Gleib erg Tochter u-  Erbin.
'"Hartrad III.  Giso^

,_ ^ ge istlich._
'Hartrad Eonrad Widekinb

geistlich uz ?, j-125g. Gem. Cunigund
ch vor 1264.--

Hartrad
geistlich

Hartrad V.
. ch IZ28-

Gertraud
Erbin von Me¬

renberg.
Gem .Gr .Jvhanni.

von Nassau
ch izr ».

Elisabeth
Gem. >. Ulrich

v. Hohenlohe
genannt von
Bruncck.

r . Lupold Kü¬
chenmeister».
Nvrtenberg.

H artrad IV.
ch I2KS.

Eberhard
Domherr zu

Spcicr.
Gottfrid Hartrad
1292. 129z. Probst zu

_Wetzlar.
Hartrad VI.

izio.
Gottfrid

>ZI2.
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I
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ganz ungewöhnliche Name Hartrad nicht zweifelnc?). Wie lange dieser Hartrad
gelebt habe, ist unbekannt; sein Name blieb aber seinen Nachkommen so heilig,
daß sie ihn, mit weniger Ausnahme, durch alle Generationen durchführten, und
eben dadurch ihre Genealogie nicht wenig erschwerten. Der nächste Hartrad,
öen man nach ihm findet, erscheint 1129. zuerst unter dem Titdl eines Herrn
von Merenberg, und ich will eben deswegen die Zahlbenennung der Hartrade

L erst mit ihm anfangen« Er möchte, der Zeitrechnung nach, eher für einen Enkel,
als Sohn des vorgedachten, angesehm werden könnene). Ob er das Schloß
Merenberg als ein Erbstück seiner Familie, oder durch andre damals so leichte
Erwerbungsmittel erhalten, weiß ich nicht; daß er aber nur den Herrntitel führte,
ob er gleich aus einer Gräflichen Familie stammte, mag sich wohl hauptsächlich
darauf gründen, weil mit dem Schloß Merenberg keine Comicia verbunden war.
In solchen Fällen nahmen jüngere Linien Gräflicher Hauser nicht selten den
Herrnritel an, der manchen ohnehin bei dem MiSbrauch, der damals, selbst von
Niederadlichen, mit dem Grafenprädicat getrieben wurde, ehrwürdiger, und
ein minder zweideutiges Zeichen ihrer hohem Abkunft schien, als dcr Grasentirel/).

ä ) Xucror viras Lzräoni « sx . ioapn . 83 .
Llox . T . I . x . 474 . u. Krem er OriA . Nass,
in xrob . x. Z5Z; er sey ex oxxi -lo 6 «rinsnias
Weäerouis , secunäo Ottone Uoiliaiivriiiniiio-
varclÜLM sänii -nistr -lnte , bonis ex psreiitidus
rislus . 6uius xster rnarer Oäcrstr »«,
°— — krstres — Ae/r'ro e, etc.
Den-hier fehlenden Namen des Wetterauischen
Orts, aus welchem Bardo mit seinen Brüdern
entsprungen, ergänzt Lruscliius in LatsloAv
Lxiscoxor . üloAunc . u . XXXVHi : Laräo ex
»ol >ili WecleroviLe ! <Ze
(Gbeonhofen, ein Solmflsches Dorf, nahe bei
Minzenberg) , xsrrs instre L/r,/-
-tin« nstu». Krem er  I . 0. §. 74. hat den
im Text angegebenen Familicrrzusammenhang
zuerst bemerkt, und von dem Namens'artrad

sagt loaitn. I. c. x. 475: riaclscatk, Teutoni-
cum nvmen , con,rtr «m coi-̂ r, sxtuio siAlll-
ücars.

e) Hartradi, unterschreibt die oben§.xvm.
S - 221. Anm. x. aus 6uäen. L. O. T. III x.
1O45. umständlich angef. Schiffenberger Stis-
tungsurk. v- I . n -s- «ls Zeuge.

/ ) Ich verweise hierin aufdas, was ichB.it»
S . zs--- von dem gewöhnlichen Ursprung solcher
Herrschaften, undS -754- von dem Herrntitsl
jüngerer Linien Gräflicher Häuser gesagt habe.
Hiermit vergl- man 6a§-m- vi «̂
sert . >ie Online , iurilius et kreeroAsrivi«
^llidusäain Oominun Ii ->j>po1trtLilr . k . I.
Sectio m , welcher ganze Abschnitt von dem
Herrnritel handelt.

8

'-Zi
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Mit den Grafen von Gleiberg scheint Harlrad I. frühzeitig in gutem Vernehmen
gestanden zu haben; wenigstens wohnt er in den1 . 1129. 1141. H 45«mehrern
die Schiffenberger Klostersiifinng betreffenden, Verhandlungen als Zeuge bei,
und führt in der leztern auch seinen gleichgenannten Sohn nnt auf §).

Im I . n 6z. schenkt ein Hartrad, Herr von Merenberg, mit Einstimmung
-feiner Gemahlin Irmengard / und seiner ungenannten Söhne , dem Kloster
Arnstein Güter und Zehenten in Oberdieffenbach, Bettendorf und Scheuer, sammt
einiger Waldung in eben der Gegend des Rheins und der Lahnü) . Daß darum

' ter
x) UntermJ .nry . findet er sich in der nächst-

vorhergeh. not. 5, und untermI . H4l. in ei-
nem §. XVM. S . 2-4 not. r. exlrahirten
Schenkungsbrief der Gräfin Clcmentkav. Glei¬
berg. Eine Urkunde der Grafen Wilhelm und
Otto v. Gleiberg, welche Haiti-adns xac«,- er
Hsrtrräns äs iVletinbsrcli bezeugen,
giebt zwar ebenfalls das I . 1141. an, gehört
aber, wie ich§. XVM, S . 225. not, u. erwie¬
sen, iii' spatcre Zeit, wahrscheinlich um das I.
n6o. Eben dieser Nsrtrsä /latsn, Ilsrtvsä

äs Msr> bezeugen 1145. eine vom Erzb.
Albero zu Trier dem Schiffenberger Kloster, in
Rücksicht benannter eingepfarrtcr Orte, ertheilte
Bestätigung, vuäen . 6oä. vij )I. N. 411. x.
ID- Z. Nach ^VilltS in Ticenninno ( I . i >̂s.
27;-;-) xrok..x. 115. nor. li. soll ein Harrrad
v. Merenberg 1129. allein, 1140. aber mit sei¬
nem gleichgenannten Sohn Vorkommen; er
führt aber weder die Urkunden selbst, noch den
Ort, wv man fie findet, näher an. Wahrschein¬
lich meint er die so eben aus Ouäsn . r . m.
bemerkten Urk. v. I . 122?. und 1141, setzt aber
aus Versehen das Jahr 1140. für 1141. Die¬
ser Band , des von Gude  nus war schon
^wei Jahre vor seinem Buch erschienen-
: -9  Der Arnsteiner Mönch in vi » 1-uäovlci
Lsm. Xrnatsi», »x. Lonthoin. l?roär. List.

Tisv . x 7H . UNd Kremers OrlA.dssss. in-4>rolr.
x. Z7l. führt diese Schenkung umständlich an,
und Vitäsn. 6oä. Oigl. T.II. g 15. etc. lie¬
fert die Urk. selbst. Erzb. Hillin von Trier
macht darin bekannt: ,,<4noäkka,t/-aäû äe/rre-

et uxoe eins consensn
/ibe '-o?«m et bei eäuin suotnin , Xlloäinin in
L>bs,'äie//e,rLire?r ( bei Nastätten, in der Nie-
derGrafsch. Katzenelenb.) in cury
ecclesia ', et vitis aä ecc1e3i:tm ^-ertinsntitzns,
cnm intsAritLts äsciins . eiusäsni ville — , to-
tLHne äscitns in Lettsnäoi / (ebendas . ), elino-
äis p »tts äesiine äs (Scheuern , des
Nassau) , et Hu-inä-iin <4NS äisitnr

9,1s s^ ectat sä ssnäein villsni , er
silvLrn totsrn 9U6 äicitni ', 4>rster
<znint->in Ätboiern 9,1s xerrinet aä Xaiens/ew-
Ko°s , Lsclesige äs ^ ,sn §rei,r — contuiit.
Auf die Art, wie Hartrad zu diesen Gütern
gekommen, ob sie seiner Familie mittelbar
durch andre, etwa durch Heurath in bas Haus
eineS der sieben Arnsteinischen Tochtermänner,
oder nach dem Ausgang des Salisch-Conradinr-
schen Hauses, zu Theil geworden, darauf will ich
mich hier nicht einlasse», weil sich doch darüber
nichts gewisses sagen läßt. Von der Herkunft
der Irmengard wird der Text, und die folg,
not.L. weiter reden. — In demI .nsg . un¬

terschreibt
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tcr schon Hartrad II. , und nicht mehr sein gleichgenanntec Vater , mit dem
er H45 . vorkam, zu verstehn sei, daran lassen die Zeitrechnung, und die
Jahre seiner Söhne und Enkel, die wir aus einer andern geistlichen Stiftung
kennen lernen, kaum zweifeln. Die Familie hakte nemlich bisher noch immer
kein eignes Kloster, und das sahen doch angesehene Herrn für eine Art von Haus-
bedürftüß an. Dafür sorgte nun Hartrads II . jüngerer Sohn , Glso, noch bei
seines Vaters Leben: denn er ließ sich 1136, nachdem er schon die, damals sehr
wichtige, Ritterwürde erlangt hakte, also auch so jung nicht mehr scyn konnte,
den andächtigen Gedanken befallen, die West zu verlassen, und in den geistlichen
Stand zu treten, sich aber vorher durch eine fromme Stiftung gleichsam dazu
einzuweihen. In dieser Absicht übergab er seine Allodialgüker in Hawecheborn
oder Hawechebrunnen, jeßo Hachborn , einem Dorf unweit Marburg, in die,
Hände seines Bruders , Hartrads , mit der Bitte , sie nicht anders, als seinem
Willen gemäß, anzulegen. Beide Brüder kamen darauf überein, diese Güter
dem Abbt zu Arnstein an der Lahn unter der Bedingung einzuräumen, daß er sie
zu Stiftung eines PrämonstratenserklosterSin Hachborn verwender). Hartrad
II , der Vater jener Brüder , wohnte der Verhandlung nur als Zeuge bei»
Dieser ältere Hartrad kommt nachher nicht mehr vor, und aus einer andern Ver¬
handlung seiner Söhne v. I . H89 , von der ich gleich weiter reden werde, laßt
sich mit gutem Grund vorausseßen, daß er damals schon todt war. Die Her¬
kunft seiner vorerwähnten Gemahlin, Irmengard , habe ich schon in der Glei-

terschreibt eben dieser Hartrad einen Vergleich,
den Erzb- Christian zwischen dem Sr Albanstift
in Mainz, und dem Kloster Ilbenstadt, über
den Zehenten in Riedhausen stiftete. losnn.
LS . r . II.

r) Ouäeu . Last . IVloa;. I ' . II . x. 2O! tZiristani
Liiles ( Ritter ) , nomine secnlo rsnnn-
ri -zns , Hloilinm guoil xosseüeret in villä gns
^ieirnr tVnmsc/i-ch-'llmr «» , in m »n >is Oomni

e.i evnsticione triillistit , nt,

^noe »i>gne ro ^ arer , z>rv sne remeäio snime

Landesg. III. Band.

illust stele^ aret eke. — ^ cta zunr l-eo in vi ^ ii.
kentec08r . in communi 6 »ziitulo lbrarruin (zu
Arnstein). krssente Ono .̂dl>Lks uicüolto —
er Ono iünit >a,to § enio ^s — ,io . Iig6 . —

Uegn .inre I r̂iclerieo et eins Klio kienrieo . Ok
Ollciemico , er 6,rnv »sto îezro lilo-

xnnr. Ohne Zweifel wirb hier der Landgraf als
Landesherr, unter dessen Hoheit Hachborn
stand, und der Erzb v- Mainz,a!s Diocesa-
ttlis, zu Bestimmung der Zeit aus Ehrfurcht
mit gebraucht.

Nu
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bergischen Geschichte ausgeführt. Sie war die Tochter eines der lezken Gleibcr-
ger Grafen, entweder die zweite Tochter Graf Wilhelms, oder die einzige Gr.
Otko's ä). Die ganze Geschichte ihrer Nachkommen spricht dafür. Sie nennen
die Grafen von Gleiberg ihre Vorväter I) , sind mit den Pfakzgrafen von Tü¬
bingen, den ungezweifelten Erben der Gleiberger, im Besitz, zum Theil ge¬
meinschaftlichen Besitz der Gleibergischen Güter , und der Sohn und Enke! j-ner
Irmengard führen zuweilen den Titel eines Grafen , den sie nicht anders, als
auf jene Erbschaft, gründen konnten--r). Selbst die Hachborner Klosterstiftung
kann jener Art der Erwerbung zur neuen Erläuterung dienen. . Hachborn lag
von der eigentlichen Herrschaft Merenberg in weiter Entfernung, hingegen den
Gleibergischen Besitzungen sehr nahe; der Vater nimmt auch an der Stiftung
keinen Antheil, er wohnt der Handlung seiner Söhne nur als Zeuge bei, zum
deutlichen Beweis, daß sie die Sliftungögürer aus mütterlicher Erbschaft hernah¬
men. UebrigeuS erscheinen in den Hachborner Skiftungöbriefen, und den Main¬
zischen Bestätigungen, keine andre Kinder HarkradS II , als die vorbedachten
Söhne, Hartrad III . und Giso, und doch übcrgieng man bei solchen Stiftungen
nicht leicht die Einwilligung der sammriichen Geschwister. Entweder Hatte er
keine andre Kinder, oder sie waren schon vorher in den geistlichen Stand getreten.

Harrrad III . sezre mit seinem Bruder Giso die Hachborner Snftuugsge-

K) Manche haben sie, der so eben»oc. Ir. an-
gef. Schenkung wegen, für eine versieben Arn-
steinischen Töchter erklären wollen, das war sie
aber sicherlich nicht: denn der gleichzeitige Arn-
steiner Mönch(s. oben§. XIX. Anm. c.) , der
es doch am besten wissen konnte, und, ausser
zwei Ungerischen Baronen, alle Häuser nament¬
lich ansührr, in welche jene Töchter verheurathek
worden, weiß von keiner ins Merenbcrgische
HauS vermählten, und doch war ihm dieses,
ohnehin so nahgelegne HauS, aus dem er
selbst in seiner Lebensbeschreibung die i»c>r. Ir.
bemerkte Schenkung an sein Kloster ansührt,

gar wohl bekannt; eine Vatersschwester des
letzten Arnsteiner Grafen hätte auch 116z schwer¬
lich mehr am Leben sepn können. Dagegen
schickt sich eine Gleibergische Erbtochter für Har¬
rrad II, der Zeitrechnung nach, vollkommen.
Für seinen Vater wäre sie viel zu jung gewesen,
und für seinen Sohn zu alt.

l)  ki'0Ae»Itorer. S . die oben§. XVIII. S>
2ZY. Ilvk. 0. angef. Stellen-

m) S - die folg. Anm. r. Ich wiederhole
übrigens hier nicht, was ich schon§. XVIH- m
XIX. darüber gesagt habe-
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schäfte fort . Lezterer trat seinem Kloster selbst bei . Beide Brüder erkauften
1189 - von Privatpersonen gewisse Stücke in dem Wald Bulgenscheid , und schenk¬
ten sie dem Kloster . Des Vaters wird dabei nicht mehr gedacht , ohne Zweifel,
weil er damals schon todt war ; dagegen bezeugt die Urk . Hartrad IH ., ungeachtet er
sie ausgestellt hatte , selbst , und mit ihm seine Söhne Hartrad und Conrad n ).
In eben dem I . HZY - übergiebt Giso , durch Hartrads , seines Bruders , Hand,
die neugestiftete Probstei (? la6ps1il .iirg ) , wie er sie nennt , dem Schuß und
Schirm des Erzb . Konrads von Mainz , mit der bcsondern Verwahrung , daß
nie ein Laie , sondern nur der jedesmalige Erzb . v . Mainz , die Rechte eines
Vogkö verwalten solle. Der Erzb . erthcilt zugleich dem Kloster , unter voraus-
gesezter Einwilligung des Pfarrers der Muttcrkirchr (Ebsdorf ) , das Recht - der
Seelsorge , der Taufe und Begräbnisse in Hachborn 0) . Damals war das

n ) R »o ÜacUcastu , in TlTecsndei 'c?, not » m rit , omni secuistiuw zrersonariim rssziectii sitt»
tacio — guoä «A0 er — tuicianis et äckcnsionis tutele prelliccus Incu»
irr süvr ine vocatnr Lu/eülcsntcet ?! (Bulgen - sic äexurstus etc . lind ftjt die Bedingung hlN-
schcid) — emimns — et ecciesie in zu : nr/cat,e , idillem sud oiiservan-
dllt/rsn — contniimus etc . bestes : cis llisciziiinr Deo esrvituii , orllini et reAnIs
0s Tt̂s, enbecc/i, et/r/ir rzisiu, er lieati in iirditn , victn , cctst'isgns

Vister ^ .cca sunt itec VH . Imic oiNini ünnexis se coukorment , tunicis
!ä . lVl.iKi . / . o . 1189 - re ° n ->nte — imxsrators slkis snii snis snxerxeiiiceis ( leinenes Ober-
kretlierico, — a ^ ii^ unrine ecclssis Lrcliiexisco kleid , Mit Perilicln ) utentes , et jn 'eäictnnr
Lonrallo . Das Siegel hat die Umschrift : locnm ad omni xetitione sine sxrctione liirs-
Uia .ins äe/r/ecenbei ^ l!. Benrk . Nachr . v - Schis - rnm »l>sol >timns . Veurk . Nachr . von Schiss,
senk. Th . il . Beil 2ZZ. S -77- Giso heißt hier Dcil . - ; 4- b. S ^yg. Oie Urk. hat kein Datum,
unter den Zeugen , so wie in andern Stellen , mag aber rvürklich in oder um das Jahr 1189.
ki-srer , weil er selbst in sein Kloster getreten fallen , in das sie der Herausgeber sezt. Da-
war . Vergl . unten Anm-v . suxevxeilicium war eine unterscheidende Tracht

0 ) Erzb . Conrad v- Mainz beurkundet darin : der regulirten Chorherrn . Du kresne Oiosssr.
^nsiiter lli ' eclus liiiur nosler — ? rexosi - voce snxerxsll . Vergl . die folg . Anm . x . Con-
rniam in iVnllcc --LLtt,nsn cum omnibus !>ttincn - rads Nachfolger Erzb - Slffrid v . Mainz , nimmt,
liisxerm3num i/a, '^ a-iiäk!7>re,enrL, 'c !>l .iAun- „gch einem Zeugniß des Mainzer Domcapitels
tineecclesis ernodis its contm -üllit , ut nnlia un - g . 1215 , das Kloster , auf dessen Bitte , Volt
^uam iLicsiis zreisons eillem loco instirni lledsat „euem in seinen Schutz! sicut — llnnraäozier
^ .llvocatus , sccl gnemcnngne äiuinL zrroniilentiil conrsn,u Tülsi -sn-
Ll -i ^ untinc Sellis xontilicio xresiäer « vvlue - commissum kuerac — orruri i -licrll re-

Nn s
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Kloster , wie aus dieser und andern Urkunden erhellt , mit regulirken 7kuqustiner

Chorherrn , nach der Pramonstratensir R .gel, besezk, und blieb es auch geraume

Zeit , wenigstens so lange die Stifter lebt n jv) . Einen Streik über das Patro-

natrecht zu Ebsdorf , der Mutterkirche von Hachborn , das Hartrad seinem Klo¬

ster geschenkt hakte , die Stephanilen in Mainz aber in Anspruch nahmen , legte

Erzb . Sieffrid I21O . zn beiderseitigem Vortheil bei y) . Ueberhaupt beschrankt

sich alles , was man von diesem Harkrad weiß , auf das Kloster Hachborn , und

einige Zcugenunlerschriften ^) . Von weltlichen Angelegenheiten erfährt man

, 'exactioNidnegns er aävocntu xenirus

sxetnsis slr eoäem , er ? >sxosikuri > , Allein ex-

>̂elliio villeiir , ibickem iusricueuilo . I . c . 14.

2Z4 - o.

x ) In der verhergeh . not . i . wird die Prä-

monsiratenserregel festgesezr , und nach Anm.

o . sollen es / /-» /, «§ roAu1 >ire5 voäinis L.
seyn . Es war also ein Mannskloster,

und dieses bestätigt sich noch weiter durch ei»

Verzeichnst Hachborner Klostergürher , dessen

rch nor . v . gedenken werde.

loalin . 88 . iVlô uirt . 1,11 . x . 527, Erzb-
Sissried sagt : guoll cum inrer — Loiivenruin

8 . 8rejr1iLiii IVIô uiiLis , ex un » Parts etüartra-

«lum äs /rlorenbeic ^s/rioi em ex Liter » , Silber

iure patronatus in lib/iT -to, / eonrenrio vsrte-

retur , guoä iciein Nartrackus in »uAinenlnin
(lsnohii cks

101° extrtei at , ^uLNtnin in ipso erst , ckonLvs-

,Ll ete . Ui.ct . I2lo . Ost . ML ^uncis . Der Erzb.

spricht das Patronat in Ebsdorf dem St . Ste-

phansstist zu , dagegen soll der jedesmalige
Probst zu Hachborn Pie Pfarrei für die bestimm¬
te Besoldung verwalten , doch aber bei jeder

Erledigung von dem Stephansstift die Präsen¬
tation annehmen , und demselben , zu Anerken¬

nung seines Pattonattechrs , alle Jahre vier

Mark Cilln . Münze Zahlen , widrigenfalls der

Pfarrei verlustig seyn - Als das Kloster Hach¬

born 1267. mir der Zahlung verschiednc Jahre
durch zurückgeblieben , und darüber in die eben

erwähnte Strafe verfallen war ; so ließ sie ihm

das Stephansffist nur unter der Bedingung
nach, daß es künftig alle Jahre eine Mark mehr
entrichten solle. Band II . Beil . , 8i . S . 201.

Gegenwärtig ist das Dorf Hachborn ein Vika¬

riat von Ebsdorf , und ist das Dörfchen Ilsch¬

hausen , mit einigen Mühlen , dahin einge-
pfarrt , Ledderh . Hcff . Caffel . Kirchenst . S .Z7i . -

Uebrigens wird in der angef . Urk . Hartrad als
Stifter des Klosters angegeben , in andern sei«
Bruder Giso , wieder in andern beide Brüder

zusammen , und das alles ist kein Widerspruch,
je nachdem man ' s von einer Seite betrachtet.
Giso gab zu der ersten Stiftung seine Allsdial-

güter her , weil er sie aber ohne Einwilligung
seines Bruders nicht mit Sicherheit veräuffeni

konnteso  übergab er sie durch die Hand seines

Bruders , das heißt , Hartrad schenkte sie nun

unter seinem eignen Namen dahin . Ausserdem

schoß lezrcrer aus eignen Mitteln noch soviel
hinzu , daß er auch von dieser Seite für de»

Stifter oder Mitstifter gelten konnte.

>) Von den Aeugenunterschriften s. die folg.
Anm . r. und « .
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nichts von ihm: denn daß er durch seine Mutter Irmengard an der Glcibergie
schen Erbschaft Antheil genommen, daß er, vermittelst einer mit den Pfalzgrafen
v. Tübingen eingegangenen Theilung, das Schloß Gleiberg mit seinem Zugehör,
oder das heutige Amt dieses Namens, erhalten, das sogenannte Land an der
Lahn aber, sammt dem Hüttenbcrg, mit jenen Pfalzgrafen in Gemeinschaft be¬
sessen, das alles laßt sich mehr aus dem folgenden Zustand der Dinge, als aus
seinen eignen Rcgierungsactcn erweisen§). Nur scheint der Titel eines Grafen
von Merenberg, den er sich mehrmals in Zeugenunterschriften beilegt, auf die
Gleibergische Erbschaft, und die damit verbundnen Rechte, besonders auf eine
Hessische Comicia zu deuten, von der ich gleich weiter reden werdet). Er kommt
v- I . I2oy — 4216. mehrmals unter dein Namen HartradS des älteren, und
zum Theil mit seinem Sohne, Hartrad dem jüngeren, vor u) . Nach dem I.
1216. findet man ihn nicht mehr; er war, wie ein Hachborner Gnterverzeichniß

§) Ich habe§.XlV. von dem Geographischen
Zustand der Gleibergischen Lande, und§.XVHi.
XIX. von den Verhältnissen der Pfalzgrafen
vän Tübingen, so wie nachher der Landgrafen
von Hessen, gegen die Herrn von Merenberg
in Rücksicht jener Ländcrstücke, umständlich ge¬
handelt, worauf ich hier verweise.

t ) Lomes Hartrallus cle Mer . bezeugt H8y-
eine Urk. Landgr. Henrichs von Thüringen.
Bandit . Veil. 84. S - i>3. Eben so unter¬
schreibt er unter dem Titel eines Lomes eine
1209. zu Rustenberg, auf dem EichSfeld, aus¬
gestellte Urk. Erzb. Siffridsv. Mainz (Lullen.
L.v . N. I. x . 4iz .) , U. I2I6. eine Urk. Landgr.
Hermanns von Thür, für das Kloster Haina.
Estors (ältere) kleine Schriften Th.i. x. 199.
Auch der gleichgenannte Sohn und Nachfolger
dieses HartradS führt 1227. de» Titel Lomes.
S . unten Anm. b.

rr) Unterm I . 1209. bezeugt Hartrsllus seni¬
or äe lvier . eine Urk. Abbt Wvlfrads v< Hers-

feld, Beil.96. S .94; a!SSenior führt ihn auch
Erzb. Siffridv. Mainz in der oben nor.g be¬
merkten Urk. v. I . l2io. an, und im I . 1215.
unterschreiben Hrrtraäus seuior, Ilarersllu»
mn -or in Merenbercli , eine Urk. Erzb . Sis-
frids v. Mainz, wodurch er die oben not. n.
bemerkte, dem Kloster Hachborn von seinen
Stiftern gemachte Schenkung bestätigt. Beurk.
Nachr. v. Schiffend. Beil. 2Z4- S .77- Diese
Urk. bezeugt auch illarerallus xaslor in si^cn:
aber ihn blos des Namens Hartoad wegen für
einen Mercnbergcr erklären zu wollen, wurde
zuviel gewagt scyn. — Endlich kommen auch
Illarllrall . senior , Lomes in Mer . Und kisrllrall.
illnror in der so eben nor . t . angef . Urk . v. I.
1216. vor. Binnen dem angegebenen Zeitraum
erscheint er nur einmal allein, oder ohne Be¬
ziehung auf seinen Sohn, und zwari-ir , als
Zeuge eines zwischen Golifridv. Eppcnstcin,
und Eberhard Ware geschlvßnen Vergleichs
über das Schloß Heusenstamm, ckoann. Lj-icil.
^«r. etrarc. p.278-
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versichert, nach dem Beispiel seines Bruders Giso, znlezt selbst in das Kloster
eingekreten 21). Seine Gemahlin weiß ich nicht anzugeben. Mit seinem Sohn,
Hartrad dem jüngern erscheint er H89' zum erstenmal, und von I2c>9—l2l6.
mehrmals-u). Einen andern Sohn scheint er nicht gehabt zu haben: aber eine
Tochter von ihm war an einen von Marburg benannten Edelmann, einen Stamm-
Vorfahren der Schenken von Schweinöberg, vermahlt er). So s hr ihm die
Hachborner Klosterstiftung sein ganzes Leben durch am Herzen lag, so hatten
doch selbst seine nächsten Nachfolger schon zu wenig Ehrfurcht für sein Andenken,
als daß sie seine Stiftung unverlezt erhalten hatten. Das Chorherrnstift wurde
noch vor demI . 1247. ein Nonnenkloster umgewandelt̂-). Einige spätere
Schicksale dieses Klosters werde ich in der Anmerkung anführen H.

v) Ein Hachborner Güterverzeichniß, dasich kauft, woran! sich eben so, wie vorher durch»
B . II. Beil -yr. S - ir ?. abdrucken lassen, sagt: das Beispiel der beiden Stifter , die noe. x.
qiioä in prim » constriiotione Lenobii lärve - gemachte Bemerkung bestätigt , daß das Kloster
vsteburnen D .I^ SINLINS äs HeisrencUein anu § Hachborn Anfangs ein Mannskloster war.
i .co,ri § venäiäic zartem SU.1IN silve gue sticicnr n>) S - vorher Anm . ll . und lr.
UnlASNsclieieOornino Ilacti -räo bsats memocrs sc) Aus einer Urk. v. I . I2ZZ , die ich not . k.
sc krstri inco/i , ia »l -licet ccnvbii . anführen werde , läßt sich mit gutem Grunde
Nach den letzten Worten scheint Hartcad dem schließen, daß Hartrad IV. ausser diesen zweien,
Beispiel seines Bruders gefolgt, und zuletzt keine andere Kinder hatte, wenigstens keine
selbst in daS Kloster getreten zu sepn; weil er andere, die Nachkommen hintcrlassen hätten,
aber iris . und 1216. noch in Urkunden vor- S . die folg. Anm- wo unter diesem
kommt, und der Vers, des Gütervcrzeichnisses den Jahr eine LI-§istrr in Hachborn vvrkvmmt.
ersten Verkäufer eines Waldstücks durch dessen -) Hartr. V. von Mer. schenkt dem Kloster
Enkel bezeichnet, der zu seiner Zeit lebte, auch 1224. einige Leibeigene, Band II. Beil. 10;.
ausserdem bei einigen Erwerbungen des KlostersS - 144. Im I . 12,1. trägt Pabst Gregorins
Hachborn schon alseinesNonnenklostersgedacht dem Capikel zu Wetzlar die Untersuchung cini-
wird, so kann dieses Verzeichniß nicht, wie ger Streitigkeiten des Klosters Hachborn, über
meiner Abschrift ans Vermuthung beigeschriebc» Güter und Gefälle, auf, a. O. S - 147. nor.*.
stand, umsI - nyy. ausgestellt seyn, sonder» Von zwei Urk. der BrüderConradu.Widckind
muß in spätere Zeiten des dreizehntenIahrhun- für das Kloster Hachbornv.1.1247, deren eine
derts fallen. Bei einem andern Ankauf wird der iE » erwähnt, s. unten noc.
kr »l.er Volxercils äs Llberäoik darin angc - Ein Minoritenbrudcr sagt I2 ; 5. auf Bitten
führt, der snkeynsrn leoisset Votum In cl»n- st Lonventus KIvn. äs Usclisbor-
orr», dem Kloster seinen Anthell WaldcS per- »er», allen denjenigen Ablaß zu, die das Kloster
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Hartrad IV, den ein neuerer Genealoge irrig dem geistlichen Stand mir

verleiben wollte«) , kommt, wie gesagt

zuWiedererbauungseiner verbrannten Gebäude
durch Beiträge unterstützen würden, und Car.
dinal Hugo läßt einen ähnlichen Aufruf durch
die Mainzische, Magdeburgischeu- Meisnische
Diäresen ergehn, a. O. S . >79- u. i8o. nor. *.
Wie sich die Stcphaniten zu Mainz 1267. mit
dem Kloster über rückständige Recoguitivnsgcldcr
deS Patronats zu Ebsdorf verglichen, habe ich
schon rior. <1. bemerkt. Im I - >289. überläßt
der Probst zu St . Stephan in Mainz vno
kriori — in ti .reliLsliiii'ne
lebenslänglich denS^nostnnl vderSend in Ebs¬
dorf, und dessen Gefälle, um davon jährli h
den Nonnen auf einen bestimmten Tag eine
Resektion zu geben- a. O- Beil- 219 S . 228.
Ebendas. S . 442. nor. 10. findet sich eine Quit¬
tung über ein von dem Kloster bezahltes Snbri-
stinm ^ osrolionm v. 2 ' 1371 — Winckel-
mann Beschr. v. HessenS - 22; . führt aus ei¬
ner Urk- v. I . IZ48 einen V̂ r̂iiliLillS?tior,
lila IVI-ij-isti -,2 önnctimoiiialium III
Orüiuis ?rue>r>c>n8tri,r«;nsis an, und bemerkt
zugleich die später» Schicksale der dortigen
Klvstergebande, aus welchen Johann v. Schcuer-
schloß ein kostbares Gebäude aufgeführk, das
aber, nachdem er >;sz. seinen Stamm beschlos¬
sen, dem Fürst!. Hess. Hanse, mit den zugehö¬
rigen Gütern, zugefallen sei-

«) Kr einer läßt rn der oben Anm. ->. ver-
zeichneten Stammtafel Hartrad IV, den altern
S 'chn des Hachbvrner Klosterstisters,-geistlich
werden, und gicbt ihm den Widekind zum
Bruder , den ich vielmehr für dessen Sohn er¬
kläre- Vermulhlich schienen sich ihm, ohne
diese Annahme, die Generationen zu sehr zu
Hausen, zu enge zusammen zu drängen; er

. H89 . und 1209— L2l6. mit seinem

bringt deswegen lieber , durch Verrückung
Widekiuvs, eine Generation weniger heraus.
Aber erstlich weiß man nicht, wie alt damals
schon Hartrad 1. war, als er 1129. in bis¬
her bekannten Urkunden zuerst erschien, er
hatte wenigstens ums Jahr 1142. schon einen
erwachsenen Sohn ; und dann ist auch die
Furcht für allzustarker Anhäufung der Genera¬
tionen ganz ungegründet. Es kommen, nach
meiner Darstellung der Merenbergischen Genea¬
logie, bis zumJ . 1288, worin HariradV . starb,
also für zwei Jahrhunderte , gerade nur sechs,
und bis znmI . izng, dem Todesjahr Hartrads
VH, des letzten Mercnbergers, sieben Gene¬
rationen heraus, welches ganz in der gewöhn¬
lichen Ordnung der Natur ist. Das Unnatür¬
liche würde vielmehr auf die andere Seite fal¬
len. Ausserdem widersprechen der Kremerischen
Angabe die gleichzeitigen Urkunden. Hartrad
IV. gicbt i» der obigen vor.n. imI . 1189 selbst
nur zwei Söhne an, die seiner Stiftung bei-
gcstimmt, Harrrad und Konrad; es kommt in
den übrigen Hachborner Stiftungsurkundeu,
namentlich auch den Erzbischöflich-Mainzischcn
Bestätigungen, kein andrer vor , und doch
wäre die Einwilligung Widckinds, wenn er alS
angeblicher dritter Sohn des Stifters , den
Stamm allein fortgepflanzt hätte, vor allen
Dingen nöthig gewesen. Vielmehr werben
Harrrad III. und sein gleichgenanuter Sohn
in mehrcrn Urkunden, und noch in den1 .12115.
II . 1216 , als Hai -Ü»-3ÜUS lind rr« rr6 ^ ne¬
beneinander gestellt, eine Unkerscheidungsark,
die gewöhnlich nur zwischen dem Regenten und
seinem gleichgcnanntcn Nachfolger, aber bei
keinem geistlichen Sohne, statt findet, und daß

1
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Vater mehrmals unterm Namen Hartradö des jünger » vor . Nachher erschein!

er allein , aber meistens nur in Zeugenuncerschriften ö). Nimmt man weg , daß

er 12 : 4 , mit Einstimmung seiner Gemahlin und Kinder , dem Kloster Hachborn

einige Leibeigne schenkte c) , und dem Kloster Arnsburg wenige Güter verkauftes ),

so bleibt von eigentlichen Regierungsgeschaften nichts übrig , als ein merkwürdi¬

ger Vergleich , den er 1226 . mit dem Bischof Henrich von Worms cingieng.

Das BiSthum WormS hatte iu dem Nassauischen Dorf Nentcrod , unweit Biel¬

stein , Güter und Leibeigne , die ihnen Harlrad bisher streitig gemacht hatte»

Nunmehr gab er nach , mußte aber , zum Ersah des zugefügten Schadens , dem

Bischof zehn Mark jahrl . Einkünfte in Geld oder Gütern auweisen , und von

ihm zu Lehen nehmen , ihm ausserdem den Theil des Schlosses Merenberg , den

er dem Rudolph von Beilstein abgekauft Harke , zu Lehen auftragen , ihm sein

Vogteirecht an gewisse Wormsische Höfe aufVerlangen zum Ankauf frei geben,

und sich anheischig machen , dem Bischof , im Fall er iu dem Weilbnrger Gebiet

ein Schloß erbauen wollte , mit Zo Rittern auf seine Kosten behülstich zu seyn.

Benannte Grafen und Herrn , sammt einigen Adlicheu , namentlich Rudolph
von

dieser Hartrad der jüngere etwa erst nach sei¬
nes Vaters Tode , nach dem Antritt seiner

Regierung geistlich geworden seyn sollte , ist

schon an sich höchst unwahrscheinlich, und man

findet auch nicht die geringste Spur davon.
L) Unterm I . 1219. wird seine Bestimmung

zu einer vorhcrgegangencn , den Tcutschen Or¬
den betreffenden , Verhandlung in einer Urk.

Kaiser Friedrichs II . angeführt , die ich§.XIX.
S . 254. im Text und uor . w . näher bezeichnet.
Er bezeugt ferner 12- 5. einen dem Erzb. Siffrid

- von Mainz in einem Güterstreil zwischen dem

St . Scephansstifr und Gerhard von Eppenstein
ertheilten schiedsrichterlichen Spruch ( loai-n.

SS. Mogirnc. 1 . II . x. 5go) ; im I . 0227. eine
andre , kür das Kloster Haina ausgestellte Urk.

desselben ( Ko pp Lehenproben Th . ll . x . z6o) ;

in eben dem Jahr , unter dem Titel coms§

n -ucr . äs lVlsr. eine Urk . Landgr . Henrichs

Thüringen , wodurch er den Grafen v. Batten¬

berg ein Burglehn auf Marburg ertheilt ( K u«

che »kecker  Hess . Erbämt . Beil - 6 . S-

endlich im I . 1229. die oben §. XIX . not.

x . bemerkte Urk. Pfalzgr . Wilhelms von

Tübingen.

e) Band N. Beil . 105. S . 144. Harkrad
schenkt cum ccmsensu oastre sc

>-u„r. Seine Söhne , Konrad und Widekind,
bestätigen diesen Verkauf im I . 1247. a. O.
Beil . iz8 - S - 167.

ä ) S , die folg. Am», I.
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Von Bilstein, übernehmen zugleich die Verbindlichkeit, dem Bischof, im Uebev-
kremngsfall, gegen den Harrrad beizustehne). Zum lezkenmal erscheint Hartrad
in einer Urk. v. I . I2ZZ. , die uns zugleich mit seiner Familie bekannt macht»
Er verkauft darin, mit Einstimmung seiner Gemahlin Elisabeth— vcrmuthlich
einer gebohrnen Dynastin von Eppenstein— seiner Söhne Konrad und Wide-
kind, Guva der Gemahlin jenes Konradö, wie auch Friedrichsv. Marburg,
seiner Schwester Sohn , dem Kloster Arnsburg seine Güter in Groß- und Klein-
Holzheim um2i Mark Cöln./ ) . Zu den Söhnen dieses Hartradö gehört auch,
wie es scheint, ein Gottfrid v. Merenberg, der imI 124z. als Abbt des Pader-
bornischen Cistercienscrklostcrs Hardehausen vorkommt, aber bald darauf, ich
weiß nicht, aus welcher Ursache? von dieser Würde wieder abkam, und sich 1247.

») Lctrgnn-U:. Rist. WormLl. x. 244. et in gedachten Friedrich von Marburg sindet man
xt-vdsr. x. Il6. Von dem Dorf Nentervd, und mit seiner Frau, Stief - und eignen Kindern,
den Wormsischen Besitzungen daselbst, habeich in einer Urk. v- I . 1240. Kuchenb.n̂nsl.
^fchon§.IV- S -rr. geredet. Rudolphv-Bilstein R-ess. Loli. VIH. x. 276. Ob sein Vater, der
gehört zu der Niebecadliche» Familie, die sich Merenbergische Tochtermann, etwa der Gun-
nach dem Nassauischen Schlosse dieses NamenS tramv. Marburg war, der ir; ; . eine Urkunde
benennte,u- aus welcherArnoldi  Miscellaneen Landgr. Konrads von Thüringen unterschreibt
S . 20z. mehrere spätere Glieder mit der An- (6 „äen. 6oä. vixl . 1 . III. x. , muß ich
zeige anfühkt, daß sie wahrscheinlich mir einem dahin gestellt iep» lassen. Daß aber diese adliche,
Ulrichv. Beilstein nach 1467. ausgestorbcn. Die von Marburg genannte Familiezu den Voreltern
Herrn von Merenberg trugen das Schloß Me- der Schenkenv- Schweinsberg gehörte, wird
renberg von Worms zu Lehen(s. unten not. s.), aus einer Urk. v. I . l2;6. erweislich, worin
und aus dem gegenwärtigen Auftrag eines Lr»5to iniles äo Lcitvreinsi»irÂ !/rtt§<?llttt,-ttmr
TheilS desselben läßt sich schließen, daß das Llilitis äs btt,verkommt.  Quäen . T.lv.
Schloß überhaupt ein aufgetragenes Lehen war- x- >051. — Die erwähnte Elisabeth, Hartrads

Gemahlin, hatte ich für eine Gebohrne aus dem
/ ) Band il . Beil. 112. S - 149. Hartrad Hause Eppenstein; denn erstlich nennt in einer

verkauft 12;;. dem Kloster Arnsburg die Güter Verhandlungv 1 .12Z7, die ich unten not. n.
in Groß- und Klein Holzheim, in dem Solms- anführe, Erzb. Siffrid v. Mainz, ein Eppen-
Braunf. Amt Gambach: enm consensn conin- steiner, den Sohn jener Elisabeth, Konrad,
ßis mee et nisoi ttm 6 tt,r- consanAuinsuin LU1IM, und dann kommt von
sttäi St lies non äs der Zeit an unter den Merenbergern der ihnen
TRa^ tt, » F/ü mes , ec Sttätts nxoris vorher ungewöhnliche , unter den Eppensteiuern
ülii rnsi Otti'ttäi St /-Ls-o-Uttl̂ uo,llni. Den ober sehr gemeine Name Gottsvid auf.

Hess. Landesg. m.Barrd. Os
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u. I2Z0. einen ehemaligen Abbt von Hardehausen schreibt§). HartradS V.
eigentliche Todcszeit ist unbekannt, fällt aber doch gewiß noch vor dasI . i 2Z7>?r).

Ehe ich zu den Nachkommen dieses HartradS fortgehe, muß ich noch von
seinem Brüher Konrad reden, der gleichfalls eine Linie stiftete. Sein Vater
führt H 8y. dessen Einwilligung zu der Hachborner Klosterstiftnng an. Seit
der Zeit hört man von diesem Konrad nichts mehr; aber es verkauft I2Z4- ein
Konrad Herr zu Gleiberg und Merenberg, mit Einstimmung seiner Gemahlin
Mathildls , und ihrer Brüder, der Grafen Gerhard und Henrich von Dieß u.
Weilnau dem Kloster Dierstein zwölf Morgen des nahgelegnen Haynwaldör).

°) Ich habe B- II. Urkdb. S . 15?. nor. * (falsch. für tfs,-l̂ nlo).er ?7<-in,ieo euu-
^ zwei ungedruckte Urk. v. I . 124z. angeführt, crisgns colierellibus SUI8 con-entientibus- Hr

worin Xbbss cke RR. Ilrnoldi Oran. Nass.Gesch. ,TH-II. S -5?,
erscheint. Eine zn Fritzlar 1247. ausgestellte der bas Original aus dem Dillcnburgischcn
Urk. Erzd. Siffrids von Mainz unterschreibt: Archiv vor Augen hatte, bemerkt dabei, daß

y-ion-ianr Xbl>,-is >Ie Reinhards Abschrift den einen Bruder der Ma-
Oullsn. 6. v . I .l. x-6oo, thilde irrig Eberhard nenne, in dem Original

und.den nemlichen Titel giebt er sich auch in heiße er Gerhard; in der Urkunde selbst werde
einer Urk. der kandgräfin Sophia v. I . ir ;o. Konrad von Gleiberg, im Siegel hingegen von
Historische Nachricht rc. (Cassel.Deduct-gegen Merenberg genannt, und die Urk. seye auch
den Teukschen Orden) Beil.>z. Freilich könnte nicht, wie Reinhards Abdruck habe, ick. Segr.
man, LerZeitnach, diesenGottfrid eben sowohl sondern2. Ick. Lexr. ( 12. Sept. ) ausgestellt,
für einen Bruder Konrads 111. v.Mer. halten; Äonrads Gemahlin Mathildis war soviel gewiß»
warum ich ihn aber lieber hierher rechne, er- ser eine Tochter Graf Henrichs ili . von Dietz,
giebt sich aus dem, was ich so ebenk. von der da die angeführten Brüder derselben in einer
Elisabeth, HartradS Gemahlin, gesagt habe, andern, aber frühem, Urkunde von eben dem

h) Nach der folg. Anm.n. treten seine Söhne Jahr 1234, mit Vorwiffen ihres Vaters, Hen-
untcrm 15. Der. i2Z7. mit Mainz in eine wich- richs, den Verkauf jenes Waldstücks mit dem
tige Verhandlung, ohne ihres Vaters dabei zu Kloster Dierstein eingehn, und daher die Ur-
gedenken, welches, im Fall er damals noch ge- künde Konrads von Merenberg, ihres Schwer
lebt hätte, ganz unstatthaft gewesen wäre- stermanns, im Grunde nur seine-und seinerGe-

-') Reinhardk.. Schr̂ Th. il . S . z;6 : ê o mahlin Einwilligung enthält. Arnvldia. O.
L.»inderlus krexosiruz in v ^r-reinX!I. lu^era S . 58- Ucbtigens widerlegt sich aus dieser
»älLLviiris nemoris Oimm c/s Anmerkung der Irthum derjenigen von selbst,

pro — XII. lusre. — comxai-avi, die jene Brüder Gerhard und Henrich gleich-
vi«ô e iarn ckicti kunracki Onr Ttratüi/cke er kos- falls für Mercnberger, und für Brüder Kon»
tribua eiusäeiu ( der Gemahlin) Duo LLar- rads «»sahen.

/
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Da er sich von Gleiberg schreibt, so mußte er von Harlrad II . , dem Gemahl der
Gieibera schen Erbtochter abstammen, das heißt, er mußte entweder Harlrads IV.
oder seines Bruders , Konrads I. Sohn seyu. Nun hatte zwar Hartrad IV.
wirklich einen Konrad zum Sohn : aber seine Gemahlin heißt irzz . Guda oder
Jutta , dagegen demjenigen Konrad, von dem ich hier rede, unterm 12. Sept.
-2Z4 - eine Machjldls beigeiegt wird, und man wird doch nicht annehmen wollen,
daß etwa in einer so kleinen Zwischenzeit der crstere seine Jutta verlohren, und
gleich darauf eine andre, eine Makhildis, geheurathet. Es waren also zwei
verschiedne Konrads, und ich kann den andern, den Gemahl der Makhildis, mit
gutem Grund für KonradsI . Sohn , und unter den Merenbergern für den drit¬
ten seines Namens erklären ä) . Seine Gemahlin , die uns sein Daseyn bestim¬
men half, hilft ihn auch in der lezten Handlung seines Lebens von seinem vor¬
gedachten gleichzeitigen Stamm - und Namensvetter unterscheiden. Wir haben
noch jeßo sein merkwürdiges Testamentv. I . 1256, in dessen Verhandlung jene
Mathildis mit erscheint. Er will, vermög desselben, in die Kirche des Teutschen
Ordens zu Marburg begraben seyu, und vermacht diesem Orden alle seine be¬
wegliche sowohl, als unbewegliche Güter , namentlich die in Udenhausen und
Richardöhausen, und was davon um Gleiberg, Weßlar, Weilburg, oder sonst,
herum liegt; eö geschehe dieses, sagt er, mit Einstimmung seines, dem Teutschen
Orden beigetrekenen Sohnes , Harlrads , dem er diese Güter noch eher, als er
sich zum geistlichen Stand entschlossen, unter Vorbehalt seines lebenslänglichen
Unterhalts, abgetreten; seine Töchter könnten daran soviel weniger Anspruch
machen, da er sie schon auf andre Art abgefunden habe 0 - Eine dieser Töchter

L) Wollte man ihn lieber noch mit Konrad i.
für Eine Person halten/ so leidet dieses, andrer
Umstande zu geschweigen, die Zeitrechnung
nicht: denn die Brüder seiner Gemahlin waren
im I . rr ?4- militari iiomium acciircli,
also noch keine 21 Jahre alt (Arnold! a-O.S-
;y>) , und lebten bis nah ans Ende des Jahr¬
hunderts- Wie sollte man dann ihrer Schwester

einen Herrn zum Gemahl geben kSnnen,. der
schon ns ?, seine Einstimmung zu einer Güter-
veräusserung ertheilt?

/ ) Ouäsn . 6 . vixl . I '. IV. x. 88s: Lxo
Vasramsiitum conlliäi iir

Iilllic mockuan etc . Er schenkt darin dem Orden
benannte Güter in k.utL»rtsliusen( RückerS-

Oo 2
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lernen wir aus einer andern in eben dem Jahr , aber acht Monate früher ausge¬
stellten, Urkunde kennen, in welcher Werner Herr von Boland, mit Einstimmung
seiner Gemahlin Jmagina , auf Güter in Udenhausen, Richartöhausen, Neu-
Sorf und Berghaustn Verzicht leistet, die Konradv. Merenberg zu seinem, und
seiner Gemahlin Mathlldis Seelenheil, dem Teulschen Orden geschenkt habe-n).
Die Verhandlungen wegen Konrads Testament mögen lange im Gang gewesen
seyn; man mußte sich vorher der Einwilligung der Erben versichern, daher sie
Werner von Boland zum voraus crtheilt: was er aber hinzusezt, daß ihm, dem
Erbrecht nach, der dritte Theil dieser Güter zugekommen wäre, b weißt zugleich,
daß Konrad III . v. Merenberg überhaupt nur drei Kinder, einen Sohn , und
zwei Töchter harre. Auf diese Art starb die ganze Linie in Männern ans.

Ich kehre nun zu der altern Linie zurück. Hartrad IV. war, wie gesagt,
zwischen demI . 1233. — iZ. Dec. 1237. gestorben. Es folgten ihm seine
Söhne Konrad und Widekind. Lezrercr nahm 1237. an K. Friedrichs II.
Heerzug nach Italien Amheil ; der ältere Bruder ließ sich indessen in
ein wichtiges Kaufgeschäfte mit dem Erzb. Siffrid III . von Mainz ein,
und verbürgte sich für die Einwilligung seines abwesenden Bruders. Es
betraf die sogenannte Grafschaft Rucheslo oder Reuschel, von deren
Umfang, Bedeutung und Vererbung ich schon in der Gaubeschrcibung
(B . II - S . 451 — 459.) , so umständlich gehandelt, daß ich hier nichts zu-

hansenA. Merenb.) und VäerchiuLen(A.Glei¬
berg), die zum Theil verpfändet waren. Insu-
Per omni » dona me » et dvnrines circa csstruin

er / t , st vel aiidi

ubrcungue Incornin iiicliin — cnm consensn

— I r̂atris 55ar-tc «chî /ü sniei ) cui esäsin dnna
vinnia chechersin, antei ^u.ini inchuerer 5u>bi >urn
reli ^ ionis etc . — tertiär »icnr äs donig nieis
taliter ex ^ eäivi , guoch nulliin , respectun , cie-
denr Iiadere -implius aä eachein. — Krcmcr
läßt in der obigen Stammtafel diesen Konrad,
den er aber irrig zu Einer Person mir seinem

Vater macht, im1.1-58. sterben, das er doch
irgendwo gefunden zu haben scheint.

m) Werner von Boland beurkundet, daß
Konradv- Mcrenb. dona in Vchenkuisen, seu
Nicliarteliusen , in Uuenchork , in Lei ^trusen
dem Teulschen Orden pro reinechic, anirns LUS
eiusgus geschenkt , und ent¬
sagt seinem Recht daran, c,nn te,-c-a eo-
runäsrn sei nos iure Iiereäicsrio cherivari che-
deat . — Ist Iioc kacinius 5svor « nocorrr uo^tis

InroFenr, , er cnnLSNLu denivolo accecheut«.

Luäen . lk. IV x- 887-
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zufeßen weiß . Also nur das wesentlichste ! Der Oberlahngau war damals,
der Gerichtsbarkeit nach , unter die zwei Grafschaften Stift oder Wetter , und
Rucheslo oder Reuschel vcrtheilt . Jener standen die Grafen von Wirgensiein
und Battenberg , dieser die Dynasten von Merenberg vor . Leztere hatten das
Recht dazu unfehlbar erst durch die Gleibergische Erbschaft erworben : denn die
Merenberger an sich waren , soweit man findet , in Hessen nicht begütert . Wie
die Grafen von Gleiberg zu dieser Grafschaft gekommen , habe ich schon oben
(§. XVII .) erläutert. Den entfernten Pfalzgrafen von Tübingen mag an veral¬
teten Gerechtsamen solcher Art , und über Gegenden , die ihnen nicht eigcnrhümlich
zusianden , weniger gelegen gewesen seyn , und ließen daher in der Theilung jene
sogenannte Grafschaft lieber den Herrn von Merenberg zufallen , die zuweilen
sogar den Grafentitcl davon führten . Erzb . Siffrid III . suchte ein eignes Interesse
darin , diese Gerichtsbarkeiten , wo nicht an sich zu bringen , wenigstens von sich
abhängig zu machen . Er hatte dabei das Glück , in beiden Häusern auf junge,
so eben an die Regierung gekommene Herrn zu stoßen , denen ihre Geldbedürfnisse
wichtiger waren , als Gerechtsame . Den Grafen von Battenberg kaufte er die
Hälfte des gleichgenannten Schlosses , und der Grafschaft Wetter ab , wodurch
er wenigstens soviel gewann , daß ohne seine Theilnahme keine gerichtliche Hand¬
lung vorgenommcn werden konnte . Mit Konrad II . Herrn von Merenberg , ließ
er sich zu eben der Zeit ( 1237 .) in Ansehung der Grafschaft Reuschel in Unter¬
handlung ein , und auch diese kam nach seinem Willen zu Stande . Konrad machte
sich in seinem und seines Bruders Namen anheischig , die Comicia oder das Ober¬
tribunal ( ? eincipals lUdunal ) in Reuschel künftig von Mainz zu Lehen zu neh¬
men , die Richterstelle mit keinem andern , als einem Mainzischen Ministerialen
oder Vasallen , und , zwar nach dem Willen des jedesmaligen Erzbischofs , zu
bestellen , und der Mainzer Kirche sowohl von dem Schloß Ameneburg , zu dessen
Burgmännern sie bestellt wurden , als von ihren eignen Schlössern Merenberg
und Gleiberg , auf alle Art beholfen zu seyn ; der Erzbischof sagte ihnen dagegen
ein Stück Land von fünfzehn Pfund Pfen . jahrl . Einkünfte als Burglehn , sammt
einer , für damalige Zeiten beträchtlichen , Summe von Zoo Mark zu ; und doch
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behielten sich die Merenbergcr noch aus den sechs Centen Gladebach, ^Lohr , Reizr

berg , Kirchberg , Treyse an dcrLumbde und Lnndorf die , von dem Obertribunal

erkannten , Bußen und Strafen Ausnahmsweise vorrr ). Wie groß muß also

der ganze Gerichlöbezirk gewesen seyn , worin sechs Centen , in Ansehung der Ger

richtsgefalle , nur eine Ausnahme von dem Ganzen machten ! Ohne Zweifel wähl-

ten die Merenbergischcn Brüder diese Centen um deswillen , weil sie ihren übrigen

Besitzungen am nächsten lagen . Indessen stellte sich LrzbischofSiffrid von Mainz

die Vortheile seiner Erwerbung unfehlbar größer vor , als sie mit sich brachte.

Es waren dieses veraltete Spuren der ehmaligen Gauverfassung , die wohl größr

tentheils mehr aufAnsprüchen , als wirklicher Ausübung beruhten , aufAnsprüchen,

die von den mächtigen Landgrafen von Thüringen , so wie ihren Nachfolgern , den

Landgrafen von Hessen , nicht anerkannt wurden , und sich mit dem damaligen

Zustand der Länder nicht mehr vertrugen . Die Landeshoheit der Stände war im

Entstehen , und kam noch in eben dem dreizehnten Jahrhundert zur vollen Reife:

wie hätte sich dann eine so weitgreifende , ihr widersprechende , Gerichtsbarkeit über

fremde Territorien ohne Uebermacht noch behaupten lassen ? Grundsätze dieser

Art würden gar manchem Stande , wenn er sie nach aufgekommner Landeshoheit

hätte fortsetzen wollen , in dem einen Fall vielleicht genuzr haben , im andern aber

soviel schädlicher geworden seyn . Man darf sich also nicht wundern , warum

man nachher - weder von der Grafschaft Reuschel , noch von der Ausübung irgend

eines Rechts , das darauf Beziehung haben konnte , das geringste mehr hört.

Konrad und Widekind scheinen in Gemeinschaft ihrer Güter geblieben zu seyn,

und nicht getheilt zu haben - Beide Brüder empfingen die Wormsische Lehen

zusammen o) , beiden ertheilke 1246 . der Römische König Konrad in seinem und

feines Vaters , Kaiser Friedrich II , Namen die Vogtei über Wetzlar , und die

rr) Ich habe die Stelle schon B . it . § . Z8 . S . iruirc r» §e --r>icr !§ Kaiser

4; ; . not . 5. aus Sliäon . 6 oä . Oixl . -I . I . x . Friedrich hatte bald nach derMitte dieses Jahrs

544. umständlich ausgezogen, und setze hier nur ( irzy .) einen neuen Feldzug nach Italien vvr-

noch hinzu , daß Konrad v. Mer . einen Eid genommen, dem Widekind ohne Zweifel bei¬

leistet rsin Luxer odservsiläo coritr<lLtn 4>roL8, wvhnte-
sui r »ri.dab1ti .ons , o ) S - UNteN not . ».
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Jurisdiction in Hüttenberg auf eben die Art zu Lehen, wie sie ihre Vorväter von
Kaiser und Reich getragenp). Es rührte also dieses Recht, von dem.ich unken
weiter reden werde, ans ungleich frühem Zeiten: wir erhalten aber hier die erste
Nachricht davon. Unter der Jurisdiction in Hüttenberg muß wohl irgend ein
besondrer! Recht verstanden werden: denn die allgemeine Gerichtsbarkeit über den
Hüttenberg war zwischen den Pfalzgrafen von Tübingen und den Herrn von Me¬
renberg gemeinschaftlich, und leztere, so wie ihre Nachfolger, die Grafen von
Nassau, nahmen sie zu keiner Zeit privativ in Anspruch. Konrad und Widekind
steilen 1249. einige Urkunden gemeinschaftlich aus y). Von jenem hört man
nachher nichts mehr: daß er aber noch im I . 1.258« gelebt, und vor 1264. ge¬
storben, laßt sich aus einigen Urkunden mit Gewißheit folgern?'). Er hatte eine
Guda zur Gemahlin, halte schon im I . i2gz . Kinder von ihr , sie, lebte auch
noch 1247 - und wenigstens Ein erwachsner Sohn mit ihr, und doch weiß ich
keines dieser Kinder namentlich anzuführen, und kann nur soviel sagen, daß 1264.
kein Lehenöerbe von ihm, kein weltlicher Sohn mehr übrig war H. Ob ihm ein
Geistlicher, Hartrad , den ihm ein Genealoge zum Sohn giebt, und ein Gott-
frid zugehörte, der in denI . 1258. 126z. und 1265. als Mönch zu Haina

x) B-ii . Beil, igz- S . 164. Vergl. damit
in Ansehung der Hess. Gerechtsame Beurk.
Nachr. v. Schiff. Th.n . S . 177. nor.i.

<?) Im I - 1-44. verpfändet einem gewissen
Wigand witeliiuäus<1s IVIerenberA— donL
»UL iu HrutentrouLu (bei Wezlar , jetzo Nassau-
Weilb.) silL—; Dscor'S erism
Aiur-te couLensuiu säliidsute . Ouäen . 1 . H.
x. 8Z, wo zugleich bemerkt wird, daß Widekinds
Siegel ein Andreaskreuz verstelle. — Im I.
i -47. bezeugen die beiden Brüder Conrad und
Widekind einen Verzicht auf den Hof zu Brei-
denfrls, zum Vortheil des Klosters Hachborn.
Bandn. Beil. iZ5- S . 16;. und unterm9.Jul.
des nemlichen Jahrs leisten Lusrsäus er Wers-

liiustus kiLtres Domini sts lVIerendercli — —
commuuicstL manu uostr -Lrum tarn

^ro nodisĉuLn, xro nosri'ls auf die Gu¬
ter Verzicht, die, nach obiger uor.k. ihr Vater
imI . i2zz. an das Kloster Arnsspurg verkauft
hatte.

7) S - unten nor. ,.
-) Ich habe den Konrad, mits Gem. Iutta,

und ihren Kindern oben nor, k. angeführt,
und in der nächstvorhergehenden Anm ,<z.
kam Konrad wieder mir seiner, wiewohl unge¬
nannten, Gemahlin vor, und da er und sein
Bruder cum suis Verzicht leisten, so muß
doch Konrad damals wenigsten Einen, Sohn
gehabt haben.
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verkommt , muß ich dahin gestellt seyn lassen L) . Die neue L nie , die Konrad II.

angefangen hatte , erlosch auch mit ihm . Sein Bruder Widekind hatte hierin

bessere Aussichten . Er verlobte 1257 . stinen Sohn Hartrad V . mit Gertraud,

einer Tochter Graf Henrichs II . von Solms , die Heurach kam auch würklich zu

Stande , gab aber doch zu manchen Irrungen Anlaß . Widckind , der wohl nicht

in den besten Vcrmögensumstanden seyn mochte , hatte die Hälfte seines Schlosses

und Amts Gleiberg an gedachten Gr . Henrich von Solms um Zoo Mark verr

psgndet . Diesen Pfandschiüing weißt nun der Graf seiner Tochter als Aussteuer

an , doch unter der Bedingung , im Fall -aus ihrer Ehe keine Kinder erfolgen

sollten , daß alsdcnn die zoo Mark an SolmS zurückfaltcn sollten . Es erfolgten

würklich Kinder ; da aber doch der Gertraud Brüder , die Grafen Henrich III.

U. Marquard II - v . Solms , die Pfandschast an Gleiberg gerne beinhalten woll¬

te », vermuthlich , weil ihnen der Mitbesitz eines fremden Schlosses neues Gewicht

gab , so kamen sie darüber mit Widekind , und seinem Sohne Hartrad , dahin

überein , daß diese auf ihre Ansprache an jene Hälfte des Schlosses Verzicht lei¬

sten , die Solmser hingegen dem Hartrad zocr Mark Pfen . zahlen sollten u ). Es
scheinen

e) Eine Urk- Gottfrieds des Litern und jön - kommt und in zwei andern Urk . dieses Klosters

gern v. Eppenstein für das Kloster Haina v. I . von eben dem I . rrs ; , deren eine ich Beil - >; r.

1253 . unrerschreiben : Loäskrläus äs Verein - S - >Z4- abdrucken lassen, die andre in der Anm.

ibei'A, 6on, 'aäu § äs kratres niona - ausgezogen , erscheint er gleichfalls neben dem

»reriieiusäerii ( Kuchenb - ^ usl . Hsss . Loli . VIII . Mönch Loäettiäus äs IVIsrenderA . Den lezteNt

S . 28 ; . ) : aber der letztere gehört nicht bieder , mit dem in vorhcrg . nok -g. erwähnte » Gottfried

In der Urk. steht vielmehr nach einem alten von Merenberg , vormaligen Abbt zu Harbehau-

Copialbuch , das ich verglichen , 6onrLäit3 äs ftn , für Eine Person zu halten , möchte ich

Mllmsnbs, -°-, welches Kuchenbccker , oder wer nicht wagen , weil dieser als vormaliger Abbt

nun die Urk- abgeschrieben , irrig doch schwerlich wieder ein gemeiner Mönch ge-

gelesen . Damit stimmt auch eine Hainaische worben . — Krcmer schreibt , in der oben an-

Urk - v- 126; . überein , Issres : LsäsLIä ^ z äs geführten Stammtafel , dem Konrad II . , wie-

7tressnLs,F lVlonasliirs idiäem . 6iini ?Läll, äs wohl ohne ein Iakr anzugeben , einen Geistlichen
Lonvsrsus idiäein . L iL äen . r . ^ artvad als Sohn zu. Cs könnte möglich sey»,

I . x . 702 . Es ist der nemliche VrLlsr Loursälls ich weiß aber keinen Beweis dafür,
äs Mombei -F , der bei Kuchenb . a . O S 287 . u ) Ich kenne diese Verhandlung nur aus

in einer Hainaischen Urk- unte -rmI . 1265. vor - zwei sehr unvollständigen Urkundencxtracren,
die
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scheinen sich diese Pfandverhalmisse sehr in die Lange gezogen , und noch immer
mancherlei Jrrsal nach sich gelassen zu haben : denn erst die Enkel des angcsührr
reu Gr . Marquards II - v. Solms leisteten 1Z22 . auf ihre Ansprüche an das
Schloß Gleiberg auf immer Verzicht v ) . Widekind starb noch vor dem 2 t . März
1264 . rt-). Er hinterließ von seiner Gemahlin Kunigund w) , ausser dem schon
erwähnten Hartrad , noch einen zweiten Sohn , Eberhard , den wir aus einer Urk.
v- I . 1297 . als Domherrn zu Speier , und Stifter des Klosters Dorlar kennen
lernen 7-) . Ob ein Henrich Herr v. Merenberg , der 1289 . eine Urk. Erzb.
Siffrids v. Cöln , mitten unter weltlichen Herrn , als Zeuge unterschreibt , ebenr
wohl für WidekindS Sohn , oder vielmehr für dessen Enkel zu halten , laßt sich
aus einer einzelnen Unterschrift nicht entscheiden ^) .

Harkrad V. erhält unterm 2l . März 1264 . von Bischof Eberhard von
Worms alle die Lehen, die sein Vater und dessen Bruder , Konrad , bisher von
die Knvch in den Marburg . Beitu . S >41. rc. - ) Der ältere Bünemann hat in die Hankvri-liesert . Der erste enthält die Eheberedung v- sche Anz. v. I . >250. dl . 2s . Nachrichten von2257, der andre den gedachten Vergleich wegen den Lirocensualen einrücken lassen, und beiGleiberg , wird aber irrig inöI . 1295. gesetzt: dieser Gelegenheit eine Urk. Erzb . Siffrids v.denn in diesem Jahr lebten weder zwei Brüder , Cöln v. I . 1280. über die Ministerialen unddes Namens Henrich und Marquard , unter den Eirecensualen der Hervorder Kirche bekanntSvlmsern , noch ein Widekind , mit seinem gemacht, die von folgenden Zeugen unterschrie-Svhne Hartrad , unter den Merenbergern . Die ben wird : Hemicus äs Nornborcb Lui °»rL-Urk, MUst Vor 1264. fallen, weil Widekind schon viirs lls ötooinbei'A, Hen,-!cll§-No??irnk/§ cts /t2»-am si . März dieses Jahres nicht mehr lebte. Hem-icu« äs Lvsrsten . Nach dieserVergl . die folg. Anm. — Aus den Frag - Stellung und Titel kann man diesen Henrich v.menten zur Solmsischen Gesch. S . 16. kann Merenberg , vorausgesetzt, daß der Name rich-man hierin nichts neues lernen , auffer daß sie tig abgeschricben ist, fürkeincn Geistliche»/ oderden Sohn der Gertraud mit ihrem Gemahlver - für einen Niederadlichen, halten . Wäre er nichtwechseln. Ein Sohn Wibekinds , sondern vielmehr ein E »-r-) Band 11. Beil .284. S . 284. kel desselben, also ein Bruder des letzten Me-rv) S . die folg. Anm. a. renbergcrS gewesen, so würde man ihn , sollte-c) Den Namen dieser Gem. führt eine Urk. v. jch denken , da mir aus diesem Zeitraum sehrI . 1244. an , die ich schon vorher »oc. be- viele Merenbergische Urkunden bekannt gewor-merkt habe. den, u„d dieser Henrich weltlich geblieben, dochB . 11. Beil . 24, . S . 242. Ich werde irgendwo in einer Hausurknnde antreffe». Ervon dieser Urk. unten weiter reden. muß in jedem Fall wohl frühzeitig gestorben ssy».Hess. Landesgesch. in . Band . P p
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ihm getragen» Daraus folgt, wie gesagt, von selbst, daß sein Vater und Oheim

wenigstens noch imI . 1258» oder 1259, als der Zeit der Erhebung Eberhards

zur Bischofswürde, gelebt, daß aber Konrad keinen Lehenserben hinkerlassen, und

beide Brüder noch vor dem angegebenen Darum der neuen Belehnung( 1264) ge¬

storben«). Wo nicht in eben dem Jahr , dcch in dem nächstfolgenden erfolgte die,

auch für die Merenberger, und ihre Erben, merkwürdige Veränderung, daß der

Tübingische Ankhcil an der Grafschaft Gleiberg durch Kauf an Hessen übcrgieng,

und dieses dadurch mit Hartrad V. , und dessen Nachfolgern, in die Gemein¬

schaft des Landes an der Lahn, und des HültenbergS trat. Noch am 15. Aug.

1264. sagte dem Hartrad Pfalzgraf Ulrich von Tübingen ein jahrl. Einkommen

von acht Pfund Pfen. ans benannten Orlen als Burglehn aus Giessen zu: aber

schon unterm 29. Sept . des folgenden Jahrs empfieng er das nemliche Burglehn,

sammt dem Voihberg , von Landgraf Henrich zu Lehen, öfncte demselben seine

Schlösser Gleiberg und Merenberg, und was er in Zukunft noch an Vesten ge¬

winnen würde, und nahm die Bedingung an, daß es in der Gemeinschaft vor¬

gedachter Gerichts und Gerichtsbarkeiten bei der bisherigen Observanz verbleiben

solle. Ich habe die Sache schon in der Tübingische« Geschichte(K. XIX.) um¬

ständlich erläutert, und brauche mich also hier nicht weiter darauf einzulaffen. —-

Einen Streit über die Grenzen der Gerichtsbarkeit in dem Gericht Neukirchen,

oder den Dörfern Neunkircheu und Hüblingen, die Merenberg von dem Bischum

Worms mit dem Vogteirecht zu Lehen nahm, die Grafen von Dich hingegen

ihrer grästichen Gerichtsbarkeit oder Landeshoheit unterworfen wissen wollten,

suchten beide Theile 1278» durch Aufträgen beizulegen. Der Spruch erfolgte

Bandit. Beil. 169. S . iyr. Eberhard wohl später, aber nicht früher, als in einem

gelangte 1258. zum Bißthum Worms, harre aber dieser Jahre geschehen seyn- Kremer setzt in

in diesem Jahr»och mit einem Nebenbuhler zu der oben angeführten Stammtafel den Tod

tämpfcn, und kam erst im folgenden Jahr zum Konradö tl. bestimmt ins I - 1-58- Ob er es

ruhigen Besitz seiner Kirche. Sch-uin.it »i8t. auf blvßeVermuthuug gewagt, oder irgendwo

x . z ?8- etc . Waren also , nach den einen besonder-n und wichtigen Grund dazu gß-

Wvrten der Urkunde, schon die Brüder Wide- sunden, weiß ich nicht.
ki»S und Konrad von ihm belehnt, so kann eS
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tvürklich, aber der Streit gieng dennoch fort, und ist erst in den neuesten Zeiten

(l. 773) dadurch beigelegt worden, daß Nassau-Weilburg die Dörfer Neukirchen

und Hüblingen, samt dem hinzu geschlagenen Weilburgifchen Ort Rückershausen,

und dem Forstwald, gegen den Oranien-Nassauischen Antheil an der Gemeinschaft

Löhnberg vertauschteö). — Einen weirlauftigen Zwiespalt des Teukschen Ordens
mit dem Graf Otto von Nassau, über die Patronatverhallnisse einiger Nassauir

scheu Pfarrorte, legte Hartrad 1287. als erwählter Schiedsrichter bei c).

Andre, zum Theil ungedruckte Merenbcrgische Urkunden dieses Zeitalters, die

nur Kleinigkeiten betreffen, muß ich der Anmerkung überlassen ck). Hartrad V.

nimmt unterm 14. Febr. 1288. die Lehen seines verstorbenen Vaters und Var

reröbruderS, so wie er sie ehemals von Bischof Eberhard von Worms erhalten,

nun auch von dessen zweiten Nachfolger, dem Bischof Simon zu Lehen: aber

noch in eben dem Jahr ertheilt der nemliche Bischof einem Hacrrad von Merenr

berg einen, der Form nach ganz verschiednen Lchenbriefe). Daraus scheint von

L) Den Austrägalspruchv. ins haben Kuchen- IV-xg -z-In einer ungcdruckten Urk-p.Jul.127s.
kecker Tta-il. Lass. tloll. II. x. 294. Ludolph bekennt Hartrad, daß ihm Cunov. Velde»füx.ei«
vdserv. korens. Tlxxena. II. x.r8g. und Rein, nen, dem KlosterGnadcnthalverkaustc»lehnba«
hard kl. Schr. Th-l. S ';z. rc. abdruck.en lassen, rcn Zehnten in HE » .rxckclI7r«,röac/r andre Gü-
Arnoldi  Oran. Nass. Gefch. TH.H. S - 21.  ter in Velden angewiesen. Es ist dieses vermuth-
setzt den Gegenstand, und die weitere Ge- lich die nemliche Urkunde, die Arnvldi Or-
schichtc dieses Streits umständlich auseinander, Nass. Gesch. Th. II. S -98. »or. s. unterm I.
glaubt auchS . 2z, daß es mit den Merenber- 1275- m- 1 1̂. anführt. Im 1.1279. schenken
gischen, jetzo Nassau-Weilburgischen, Dörfern dem Kloster Aldenburg Istodllis ä«
Allendorf und Sasselbach, beide unweit Me- IlLü-enb«, », er — bona pra-
reuberg gcl/. eu, im Grund die nemliche Be- xrlsr-n-ls clrcu sie», ga«
schaffenheir gehabt habe. Ouäev.'

c) vuäen.  Lost . vixl . 1 . III . p . 1167. 1 . II . x. 208. Ebenders . willigt irgl . in die

Vergl. den mehr gerühmten Hr. RR. Arnvldi Veräußerung eines Fruchtgefälls ln dem Dorf
a- O-  Th.I. S -69. Lirrnere oder Gärmes, bei Wezlar. tlustsu.

ck) Eine ung druckte Urk. Diethers Hrn von l. c. x. 221. Ein Rorich von Renneberg ver-
Molsberg v-1 .126g, über einige Leibeigne, be- kauft 1284. an Hartradv. Mer. einen Placken
trifft den Hartradv. Mer. mit. Im I . 1274. bei Merenberg, der Fleckcnstrin genannt- B-U-
willigt Hartrad in die Veräufferung des halben Beil.sa;. S . 2:6.
lehenbaren Zehntens zu Dudenhoven.6ucko».r . -) B-11. Beil-rrr. S .rr;. belehnt den Har-

Pp 2
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selbst zu folgen , daß der ättere Hartrad in diesem Jahr gestorben , und daher sein
gleichgenannter Sohn die Wormstsche Lehen von neuem einnahm . Seine Ger
mahlin , die Solmsische Gertraud , kennen wir schon . Sie kommt 1279 . mit
ihm , und 1297 . als Witlwe vor , lebte aber noch im I . izoz . / ). Ihre Kin¬
der waren:

1)  Hartrad VI . Er selbst führt IZOZ . die Gertraud als seine Mutter an,
und eine Urk . von izro . nennt den Gottfrid II . seines Bruders Sohn § ) .

2 ) Gottfrid I . Er kommt in Urkunden wenig vor , vermuthlich weil er
viel im Krieg diente , und eben dadurch abwesend war . Ich werde gleich weiter
von ihm reden.

3 ) Hartrad . Dieser wählte den geistlichen Stand , und kommt 1296.

lehntBischofSimon v. Worms unterm 14. Febr.
1288-auf eben dieArt , wie ihn ehmals a.O. Beil.
169. 191. Bisch.Eberhard belehnt halte , ertheilt
ihm nemlich die Lehen 911« er i >̂-
sins Iiübuerunt ; es ist also in beiden Belehnun¬
gen von einerlei Harrrad , von Hartrad V, die
Rede . Aber der nemliche Bisch- Simon giebt
nach Sctiaim -Ik. riist . >Voiinst . x. 245. einem
Hartrad die Lehen in einer ganz andern Form,
führt namentlich das Schloß Merenberg , mit
allem seinem Zugchör an , und darunter ! die
Dörfer Neukirchen , Hüblingen rc. Da hier
in einerlei Jahr , und von einerlei Bischof zwei
Wormstsche Lehenbriefe in zwei vsrschicdnen
Formen ausgestellt werden , so muß auch von
zweierlei Harkrads geredet werden , und der
-weite kann kein andrer , als der lezte Mcren-
berger , oder Hartrad Vt , sepn , wofür ihn
auch Schannat ausdrücklich angiebt . Dieses
vorausgesetzt , muß Hartrad V. noch im Lauf
des I . , 288- gestorben sepn. — Uebrigens s.
von den Lehen, welche Nassau-Weisburg von
Worms zu Lehen tragt , worunter auch die der
Herrn v. Merenberg mitbegriffeu sind, Lckanu.

1. c. x. -Z9- Vergl. Arnoldi Oran. Nass. Gesch.
Th. H . S -2Z. not . K.

/ ) Unter den I . 1257. und 1279. habe ich
diese Gertraud schon in den vorhcrgch . Anm. u.
und ck. angeführt . In einer Urk. v. I - 1297
(B . ii . Beil . 24k. S . 242.) , von der ich unten
weiter reden werde , erscheint sie alS Hartrads
Wittwe , und ist es daher ein Versehen , wen»
Arnolds Miscellaneen S . zzy- den Gemahl der¬
selben noch im I . !Zv9. leben laßt , und den
Sohn mit dem Vater verwechselt. Von der
Gertraud unterm I . izoz . s. die folg. Anm-x.

Z) Beil-rro. S -174- giebt Hartrad Hr. von
Mer. cls conseusu mat-i,
Güter in Dorlar auf Zinsen aus , und B . ri.
Urkdb. S - 274. not . *. stellt ein Wezlarcr Bür¬
ger unterm I . 1312. „ den Ebelluden Hern
Hartrade , und Godcfride sins Bruder ( Gott-
srids ) Gone rc. " eine Versicherung aus . Es
kann also nicht richtig scyn, was Arnold ! Mis-
cell. S . zz?. annimmr, daß der lezte des Meren-
bergischen MannsstammS ein Sohn Gottfrids
gewesen, dessen Bruder er vielmehr war-
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zum erstenmal als Probst zu Weßlar vor K). In einer Urk. v. I . 1297. nennt
ihn der vorgedachte Eberhard von Merenberg, Domherr zu Speier, ausdrücklich
seines Bruders, Hartrads, und der verwittweten Gertraud Sohn , und übertragt
ihm und seiner Mutter die Stiftung des Klosters Dorlar r). Gerhard, ein Sohn
des gleichgenannten Grafen von Dieß , stellt ihm 1305. die Versicherung aus,
daß er seinem Vater in den Ansprüchen gegen ihn, so wie dem Erzbischof von
Trier, und den Herrn v. Helfenstein nicht beistehn, auch den Friedrich Walpo-
den zu Waltmannshausen an dem dritten Theile des Zolles zu Molbodineich nicht
hindern wolleK). Nach einer Verhandlung mit Nassau zu urtheilen, in die ersich, wie ich gleich weiter erzählen werde, igio . mit Hartrad , seines Bruders
Sohn , gemeinschaftlich einlaßt, muß er sich, seines geistlichen Standes unge¬
achtet/seines AnrheilS an Landesgeschäften und Gütern nicht ganz begeben haben»

/-) Dieser Hartrad erscheint als Probst zu
Wetzlar in einer Urk. v. 1296, die ich not. 0.
««führen'werde. UntermI . 1297. erscheint
«r in folg, zwei Urkunden, worin ich, der Kürze
wegen, nur die überflüssigen Phraseologien wcg-
gelasseit habe:

Nos iniles <le KvAst/ieim nostes-
Hiis «lilects coniux - - verxliäimus uo-
l>ili vico arko äs lpreposito

sc suis liereclibus — iu Perpetuum
msusum iiostrum in k/crlrslrcim pro ^ usärs-
^iura msrcis Lolvn <leu . — in cuius rei tssti-
mouiurn si ^illum äiscretorum virorum opiäs-
norum in preseutitzus esc appeusiim.
Ost . ,4.o . Oui IVi uousAssimo ssptimo in
crsstiuo k>. Nicols )' .

Nos l^ erusrur miles ilictus äs Inn, !« et
Isin ^sräis nostrs coniux — veucliäimus —
Nobili viro / lart, «äo st üilsrcuscrA I 'rnepo-
^r,o so suis liereäibus — in psrpe-
tuuin msnsum nostrum siluin in I .an °'s ?7Fu,r§«
pro g îsärs ^iuts msrcis Lolon . äsn . — in
cuius rsi tsstimouium si^illum äiscreroruM

virorum opiclsnorum in presemibus
esr sppensum . Ost . V̂o, Oni Ü4L6 . nonsßesi-
mo ssptimo , in crsstino l>. Nicols )' .

r) In dem1.1 -97- überträgt Eberhard von
Mer. Domherr zu Speier t?L,tru-lr re/---te

äs 71/cienü . 7rost7r^ /utrir,
sc Kartraäo eiusäenr kreposito üccles.
'iVerüsr . die Stiftung des Klosters Dorlar,
von dem ich gleich weiter reden werde. B- H.
Beil.241. S .242. Hr.Arnoldi muß diese Urk.
übersehen haben; er würde sonst diesen Probst
an a. O. nicht für GvitfridL und der Lysa
Sohn ausgegeben habe». Vcrgl.weiter die folg.
Anm.s. — UntermI . izor. untersiegell Probst
Harrrad eine Svlmsische Urk- Fragmente zu der
Solms. Gesch- S .242.

K) B. i . Deil-g8i. S .294. Den eigentlichen
Gegenstand dieses Streits mit Dietz kann ich
nicht angeben, es läßt sich auch aus Arnoldi
Oran- Nass. Gesch. Th. H. keine Erläuterung
darüber hernchmcn, weil er diese Urk. mit
Stillschweigen übergeht.



zo2 Fünfter Abschn. Hessen unter Grafen und Dynasten.

Er wohnte 1314 . der Krönung K . Friedrichs II . zu Bonn bei , und unterschrieb

die Krönungsacte

4 ) Manche schreiben dem Hartrad V . und der Gertraud eine gleichgenannte

Tochter zu : ich kann aber keinen Beweis dazu finden , und es wäre möglich , daß

man sie mit Gottfrieds , seines zweiten Sohnes , gleichgenannten Tochter ver¬

wechselten ).

Hartrad VI . fieng , wie es bei neuen Negierungen zu gehn pflegt , mit Pla¬

nen zu seiner Vergrößerung , oder zur Aufnahme des Landes an . Er wollte dem

.Ort Merenberg aufhelfen , und würkte ihm daher rryo . von Kaiser Rudolph I.

ein Privilegium aus . Merenberg wird darin ein Municipium , eine Stadt ge¬

trennt , scheint also diesen Vorzug schon von ältern Zeiten her behauptet zu haben»

Der Kaiser errheilte ihm nun noch weiter die herkömmlichen Rechte neuer Festun¬

gen , überhaupt alle Freiheiten und Brauche der Stadt Friedberg , sammt dem

Recht eines Wochenmarkts . Die Ausdrucks lauteten groß , und die Reichs¬

städte beschwerten sich zuweilen darüber : im Grund aber war darunter nichts

anders , als die Ausübung der nemlichen Rechtsgebräuche und Gewohnheiten

gemeint . Es kam überhaupt mit dergleichen neuern Städkeerhebungen , wenn

der Ort nicht gerade einem angesehenen Herrn zur Residenz diente , insgemein

wenig oder nichts heraus , und der »reinliche Fall trat auch , vielleicht zum Glück

des Orlö , bei Merenberg ein . Es blieb in seinen ländlichen Verhältnissen . In¬

dessen trugen diese Projecke vielleicht dazu bei , daß Ritter Lenfrid , genannt Wollen-

schläger , ein Burgmann zu Merenberg , den Ort zum Ziel seiner geistlichen

Wohlchätigkeit machte . Er halte eine Capelle daselbst zu bauen angefangen , und

wies darauf im 1 .1296 . in seinem weiiläustigen Testament die nökhigen Einkünfte

t ) Olenschlager  Gesch. des vierzehnten noch jetzo im Wcilburg . Archiv im Mspt Hegt,

Jahrh . Beil S. 74. , schreibt dein Hartrad V. eine Tochter , Ger-

m) Icch . Andrea , ein ehmaliger Nassauischer traud , zu, und Homberg sezt ihr IIIder oben-

Archivar, der im I . i6z8 . ein Gleibergisches und ermähnten Merenberg . Stammt , sogar daS I.

MerenbcrgischeS Genealogienbuch aufsezte, daS -zw . bei.
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zu Unterhaltung zweier Priester bei der Capelle an. Zu mehrerer Sicherheit
übertrug er dem Hartradv. Merenberg das Patronatrecht, u. bestellte ihn und
seinen Bruder, den gleichgenannten Probst zu Weßlac, zu Executoren deö Testa¬
mentso). — Nach dem Tode König Rudolphs hielt sich bekanntlich dessen
Sohn, Herzog Albrecht, der Nachfolge schon gewiß, und es fehlte natürlicherweise
nicht an Großen, die der aufgehenden Sonne zum voraus huldigten. Darunter
war auch Hartrad von Merenberg. Albrecht war von feiner Seite , um seine
Anhänger zu erhalten, oder zu verstärken, mit Versprechungen nicht sparsam.
Und sagte dem Hartrad, im Fall ihm die Krone zu Theil würde, die Bestätigung
d§s hergebrachten Rechts seiner Vorfahren ans den dritten Theil der jährs. Steu¬
ern von Wehlar zu /»'). Hartrads Bruder, Gottfried, schloß sich dagegen, früh-

o) B ll . Beil . 224 . S -2ZI . Len/rMurmi - Genaue , To/sus , Laie , s?ra/irt !Susu , e? llsrt,r-

1«s clictus LL'ottenstc 'Asre csstellsnus in Me - öactr , Äottitrassu — Letsruin curcim me .im

renbeiA verordnet in seinem Testament : ,,gnoä in leA0 ec äo — in USUSP-IUPS-
^e ledus ineis necess -iris victus cluoluis sscer - rnm Wenclicsncium etc . — Muins — tests-

«loribus dons vice et bone Lime rninistrentur , nisnci mei — executores insriruo illustrenr

^ui (üuinuni oMelum cotticlis celebrenr — Dominum inouin üartractum cts Mereuöer " ,

in nov -r csppells , ĉ uarn sultliors cleo in -TlLs- er liereäes suos ^uosliliet iliiilein , stc ûs vens-

^suösiA ->ä lronorem l>. Marie virAinis in - rsliilemviruMDnuinTrsposit -cm ^ et/taiiea-

rlio -rvi , er Arsci » eins comite consummcilio . sts oeetescs — Testes Iiuius rei suut venerslii-

Dr ißitur i,nn clictü cspells ceiluin Tstronum ies Domini Sartractus -te TbtsrtuLsrA ? reposi-

Ir .idesr , et nullns Iiereäum meorum sibi czuie- tus ecclesie sancre Marie ^Verilsrien . nee non

^usm iuris in e» venäicsr , Dominum nieuin TT'iZauctur Decsnus , itei/rrrcmr cie Trut -aA-

<te Merinberß , guicuinpie pro tempore kuerit , Lustos , et ütsiuricccs äe Latimunt ( lsnonicus

oli ^o et eonstituo ksrronuin — Treclictis cluo- ecclesie ciusclem . — Dar . MLLX6VI . in

dus sscerclotidus conürmo per presentes orn - viAil , l». stosn . Tept . — Tie Urb - war OüzU

niic donn , cpie clecli et rrsclicli clicte espelle weilläu !t !g , UM stc IM Urkb. güNj vollständig

iäotis nomine in prima iunclacions eiusciem . abdruclen zu lasten.

Insuper lö^o er (io — preiatis cluodus sacer - p) Herzog Aibrccht verspricht dem Hartrad
ävtibus currim me .im in / ITer-mber » , item v. Merenberg : — ĉ uoclsi äiuin r̂ Duente cle-

curtim me,rm in /D )cmci-c's , item curlim merun mentis in l<e»em erecri luerinius Tom -morum,

in Dsreubcc . tc cum omnidus atrinenciis earun - ius , cpioci proAenirores tui . in percipiencl .1

cieni . Er vermacht ferner pro cer,, , pro lumi - terti .i psits contriliutionum sine preesrisrum

n .iridus et -iliis relius <»l clecvrem eiusciem cs - lisbere nosountnr in tT e^ /taria , ril >i rstum

polte perrinenribus bestimmte Zinsen in Ter - serual -imus , er conAruis conlirmrlzimus mu-
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zeitig an König Adolph an , und hatte davon den Vortheil , daß ihn derselbe gleich
im ersten Jahr seiner Regierung zum Castetlan in Calsmunt , einem ehemaligen
Reichsschloß nahe bei Weßlar , gegen ein Burglehn von 200 Mark Cö !n. Psenn.
bestellte : weil aber Adolph diese Summe sogleich zu bezahlen ausser Stand war,
so wies er ihm jährlich 20 Mark , als Zinsen des Capitals , auf die Judensteuer
in Frankfurt unter der Bedingung an , daß er die 200 Mark , sobald ste von ihm
oder seinen Nachfolgern bezahlt worden , auf Güter anlegen , und diese von Kaiser
und Reich als Burglehen auf Calsmunt zu Lehen nehmen solle 0 ) . Gottfried
sezke seine Anhänglichkeit an den König

nimsnri ' s . - - Dar . Vienna , Iä . ? ebr .lVIC6XCII.
Man findet diese Urk. in deriDeducrion über
drc dem Hochfi'irftl . Haus Hessen-Darmstadt
bey und in der Raiserl . Reichsstadt Wetzlar
ziistehendeiiRegalien rc. Beil . 7, bei Duäolxlr
Lisiliment . aä Ilistor . Civitac . Wslrlar.

penä . II . sä ? . II . Otzssrvat . I 'orens . 246.
tind Krem er OriA. dilass. x -52. not . 2. Lezte-
rer holt aber wohl zu weit aus , wenn er dieses
Mcrenbergische Besteurnngsrecht über Wetzlar,
ohne irgend ein näheres Aeugniß, sogleich für
ein uraltes Erbstück aus dem Salisch Conradi-
nischen Haus , und zugleich für einen Beweis
ansieht , daß die Herrn v. Merenberg daraus
abstammen.

y ) Bandil . Beil .2- r . S . 2z; . und in der
«ngef. Hess. Darmstädt . Deduction Beil . 7; .
S - 87 . I ^uäolxli . I . 0 . x . 27z . Das Schloß
Kalsmunt lag auf einem Berge nahe bei Wetz¬
lar , und muß im I . 15Z6, worin Landgr. Phi¬
lipp der Großm. die Nassau - Merenbergische
Rechte darüber an sich brachte, noch in einigem
Stand gewesen sei-n ; wenigstens fügte damals
der Landgr. einem Schreiben an den Magistrat

auch nachher fort , und wohnte 1294.
dem

zu Wetzlar das Postscript bei : „ Wir verneh-
„men auch, daß das Schloß Lalschmitt gar
„verwüst werde, dieweil dann Vns von beiden
„Theilen daran gelegen, so begeren Wir , Ihr
„wollet vffsehen daruff haben lassen. " Jetzo
find nur noch wenige Spuren in alten Mauern
davon übrig . Wer diese Reichsburg , die wohl
hauptsächlich den Schutz und Schirm der Stadt
Wetzlar zur Absicht hatte , zuerst erbaut habe,
ist unbekannt : daß es aber in der Mitte dcS
dreizehnten Jahrhunderts in vollem Flor stand,
beweisen die vielen Burgmäniicr , die in den
Jahren 124- . i - ; - ir ; ; rc. daraus Vorkom¬
men. B- 1I. Beil - 142. S -17- . und in Ouäenl
6ocl . Olxl . durch alle Bände , die zugleich eine
Menge Glieder der «blichen, „ach dem Schloß
Kalsmunt benannten , Familie enthalten . In
der gründlichen Dissertation unftrs jetzigenHrn
Staatsministers Andr . per . v . Hesse äs S.igs-
riorilare cerritoriali in Civitatsm IVetalariam
stgus äs iuribus in Castrum Ca/amu » , Ssr.
I ^anä ^ ravüs llasso -Oarmstaä . ex conccssioni-

bns Imxsratorum snm ^ etencibus . Lottin ^ as
1752. handelt das ganze fünfte Kap. von dem
Schloß Kalsmunt.
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dem ersten Feldzug desselben nach Thüringen bei ?-) . Nachher hört man in bisher
bekannten Urkunden nichts mehr von ihm , vielleicht weil er viel im Krieg diente,
und eben dadurch häufig abwesend war : man weiß aber ans andern Quellen , daß
er Kinder hinterließ , und vermuthlich nicht lange vor i ZOy . gestorben . Hartrad VI.
wirst nämlich in diesem Jahr , in Gemeinschaft mit Hartrad u . Gottfried / seines
verstorbenen Bruders Gottfrieds Söhnen , der Mutter derselben , Lisa / eine Art
von Witrhum an gewissen lehnbaren Zehnten , nnd einigen Gefallen in Wehlar,
aus ; diese Einkünfte sollen , nach der Lisa Tod , ihren vorgedachten beiden Söhnen
zufaüen , aber so lange in Gemeinschaft bleiben , bis sie ihrer Schwester , Ger¬
traud / den dritten Theil mit 2Oo Mark bezahlt§). Daraus folgt zugleich, daß
Gottfried u . Lisa keine andre Kinder hatten , und daß es falsch ist , wenn ihnen
neuere Schriftsteller noch eine zweite , ins Westerburgische Haus vermahlte Tochter,
Knnigund , zuschceiben H . Lisa trat noch in eben dem Jahr dem Nonnenkloster
Dorlar bei. Ich lasse hier ihre Kinder , weil nur wenig von ihnen zu sagen
ist , hintereinander folgen:

I ) Hartrad VII . Er kommt IZ2Y . mir seiner Mutter Lisa, bei Gelegenheit

- ) Er unterschreibt eine unterm so . Dec - die¬
ses JahrS zu Leipzig ausgestellte Urk. K - Adolphs
SlsIeUge , xrodb . p . uz.

§) Beil . LL6XVI . Der in poriger Anm . m.
ongcf . Andrea legt dem Goktfr . I . die nämliche»
Kinder bei , mit der Bemerkung , daß sic ums
I . i ; og . gelebt hätten.

t) Verschiedene Schriftsteller -lassen in diesem
Zeitraum eine CuniAund , als angebliche Me-
renbergische Erbtochter , sich an einen Herrn v.
Westerburg vermahlen , dem sie einen Antheil
an Gleiberg und Merenberg zugebracht habe-
Hartrad VI , der letztere Merenberger , hatte
nur zwei Töchter , deren keine dahin gehört,
und da , nach der angeführten Urkunde , auch
dessen einziger weltlicher Bruder , Gottfrid,

Hess. Landesg . m . B.

keine Knnigund zur Tochter hatte , so fällt sene
Heurath von selbst weg . Wie wäre es auch
möglich gewesen , wenn ein Westerburger würk-
lich eine Mercnbergische Erbtochter der jünger»
Linie zur Gemahlin gehabt hätte , dass, nach
AuSgang des Merenbergischcn Mannsstamms,
und den darüber enlstandnen Verhandlungen,
nicht einmal eine Rede von ihr hätte sepn sol¬
len ? Der ganze Irrthum beruht aus einer
Verwirrung der Namen Gleiberg und Cleeberg.
DieWcsterburger waren durch eineLimburgische
Tochter zu einem geringen Ankheil an Cleeberg
und dem Hüttenberg gekommen ; an Merenberg
hingegen halten sie, so viel man findet , nie einen
Aulheil , so wie .die Merenberger auch nicht an
Cleeberg . Ich werde §. XXikl . in der letzte»
»or . weiter davon reden.

Qq
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einiger Gefälle vor, , die sie,. Schulden halber , verpfändet hatten » ) . Der vorge?
dachte Hartrad Probst zu Weßlar und feines Bruders Sohn, , treten in einer
Urk . v . I . iZio . dem Graf Johann von Nassau ihre Leibeignen in der Calen -^
bergcr Zent und in Heynaue, , das Vogrkorn in der Calenberger Zent , das Ger
richk. in der Halle zu Ncntcrod, . und den Kirchsaß zu Ober - Rolshausen ab
Der Probst kann unter diesem Bruderöfohn keinen andern als einen Sohn seines
Bruders Gottfrieds meinen : denn sein älterer Bruder Hartrad VI , der lezte
Merenberger , hatte keinen Sohn ro). Dieser jüngere Hartrad muß , wie die
spätere Geschichte seines Hauses nokhmendig machte frühzeitig, , und ohne Kinder,
gestorben , oder in den , geistlichen Stand getreten seyn ..

2 ) Gottfried . Eine Urk . v . I . lZ 12 . führt ihn als damals noch bebend,,
und als einen Bruderssohn Harrrads VI . an a:) . Er gieng aber gleichfalls noch
vor jenem Harlrad , seinem Oheim » dem , lezten Merenberger » ohne Kinder zu
hinterlassen » mit Tod ab ^ ) . .

«)) S >die solch. Annr. b., . g') S - die so eben angef. Urkunde, Der?
B . II. Beil . 266. Die Veranlassung zu- vorgedachte Probst Harkrad zu Wetzlar nennt

dieser Session weiß ich nicht,, ich finde auch in " 'v- einen Gottfried v. Mer. seinen Bruders-
Arnoldi  Oran . Nass. Gesch. nichts davon: sohn, und weil Arn old i Miscellan, S , ?Z7-
aber die zu der Calenberger Acut und Heynaue diesen Probst mir dem gleichgenaniuen Bruder
oder LShnberg gehörigen Nass- Dillenburgischen dcsjüngern Gotksriedsverwechselt, tcrvielmchr
Dörfer Siebt letzterer Th. I. S , 5-. vollständig an-, ^ ,1 Neffe war:  so sieh! er sich dadurch gcnö-

thigt, eine dritlcGeneration inGottfricdsLinie
»>) ,Daß man diesen Hartrad nicht mit dem anzunehmen, und dem Gottfried II. abermals

vorgedachten Probst zu Wetzlar für Eine.Person Hartrad zum. Sohn zu geben, namcnt-
halten könne, wie schon die Verschiedenheit.ih- den, der de» MerenbergischcnMannsstamm
rer Mütter beweißt, habe ich vorher Anm. 1. beschlossen habe-. Dadurch würde sich die Me-
erinnert- Er scheint übrigens noch vor dem renbergische Genealogie wesentlich verrücken'
izi --. entweder gestorben, oder in den geistlichen ^ «der ^ ,ch diese Meinung mit der ange-
Stand . getreten zu seyn; sonst, möchte er wohl „ommenen Einheit jener Hartrade, und zugleich
in einer Urkunde, dieses Jahrs , die ich in der die angebliche dritte Generation her Gvttfried-
svlg. Anm. x . ansührcn werde, neben seinem ŝ „ von selbst weg. Ohnehin würden
jünger,, Bruder, , Gottfried, mit genennt wor-. dadurch die Generationen allzuunnatürlich
den seyn. zusammengedrängthaben-  die Merenberg,-

-c),Band .n . Beil - -72-. S - 274, Anm. « sch.e Erbtochter,. Gertraud, die, izzz . heuraihe-
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3) Gertraud . Sic kommt IZQY. vor: was aber ans ihr geworden, weiß

ich nicht-). Vermuchlich ist sie? weil in den Merenbergischen Ecbschaftöver-
Handlungen keine Rede von ihr ist, in den geistlichen Stand getreten.

Die Mercnöerger hatten schon an Hachborn ein eignes Kloster, und doch
genügte ihrer Frömmigkeit, oder geistlichen Ruhmbegierde daran noch nicht. Der
vorgedachte Eberhard, Domherr zu Speier , hatte zu seiner Abfindung unter
andern die Pfarrei zu Dorlar , in dem Amt Gleiberg, eine starke Stunde von
Giessen, erhalten, das heißt, er ließ sie gegen einen geringen Gehalt , durch
einen Vicariuö bedienen, und zog die übrigen Einkünfte für sich. Diese Pfarrei
gab er 1297. in die Hände der Gertraud, seines Bruders Witkwe., und ihres
Sohnes Hartrads , des Probstes zu Wcßlar , um von den Gefallen derselben
ein Nonnenkloster zu stiften; doch behielt er sich davon lebenslänglich 20 Mark
jahrl. Einkünfte vor «). Das Kloster kam würklich zu Stand , und folgte der
Dramonstratenser Regel ö).— Der Gertraud älterer Sohn , Hartrad VI., nahm,
soviel man findet, an dieser Stiftung keinen Ancheil- Er war , wie es scheint,
zu geistlichen Verschwendungen dieser Art ein allzu guter Wirkh. Wenigstens
konnte er dem Graf Gerhard von Dich auf seine Zenten Lahr und Elsoff, so wie

'te, müßte- schon des 1288. verstorbenen Har- scyn konnte, daß sie vielmehr, die vorige Anm.
tradsV- Urenkelin gewesen seyn. 2. dazu genommen, und weil sie mit dem Har-

-) Man findet sie, ausser der in Arnoldi 's trab gemeinschaftliche Einkünfte wegen gemein-
Miscellan. S . Zw anges. Urk. v- izo-), nirgends, schaftlicher Schulden verpfändet, dessen Mutter

<--) Band 11. Beil. -41. S . 242. gewesen seyn müsse; daß sie ferner, weil sie
b) Beil . 21 ; . S . 176. Prior «t klöAiser » to - loci einsüem (Dorlar ) getrennt wird , schon vor

tusgus Lonvcnrus ülonsseerii 8 . VirA . in dem Datum der Urkunde ins dortige Kloster
Oor/ar , OrUinis keLcmonsttatsnsis , Divvi - getreten , also auch ihr Gemahl schon vor dieser
rens . I ) ioc . beurkunden darin unterm lg . Jul . Zeit verstorben , und daß endlich unter dem
IZ0A, daß ihnen Dominus rte Me - Hartrad hier nicht Hartrad VI , von der älter»

nec non Iionssra inatrona loci Linie , sondern Hartrad VII , Gottfrieds Sohn,«rusciem, rstionk! cleditorum eine Mark fährl. zu verstehen sei. Vergl. vorher Anm. s.t.u. _
Einkünfte verpfändet. ÄuS dieser Ursache folgt Von dem Kloster Dorlar vergl. noch unten
unmittelbar, daß diese Lysa, weil sie ftonesra eine Urkunde vom Jahr izzg. Die späteren
n-at̂ ona genennt wird, also auch schon betagt Schicksale desselben gehen mich, als zur Hess,
war, nicht etwa dieses Hartrads Gemahlin Geschichte ungehörig, hier nicht weiter an.

, Q.q L
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dem Gr - Marquard v. Solms auf mehrere Dörfer, ansehnliche Summen Pfand-
weise vorschießenc) , und man hört in den vielen Urkunden, die ich von ihm
habe, gar wenig von Schulden: aber wohl eher, daß er mancherlei kleine Gefalle
anzukaufen, und sich bei andern Fürsten neue Hilfsquellen zu eröfnen wußte.
Erzb. Henrich von Cöln, aus dem Haufe Virneburg, ein naher Verwandter
von ihm, ließ ihm 400 Mark auszahlen, um sie auf liegende Gründe anzulegen,,
ynd diese sodann von seinem Erzstift zu Lehen zu nehmen 5/). Erzb. Matthias
von Mainz wieß ihm ico Mark in Gütern, die er damit erkaufen solle, als Burg-
lehn auf Ameneburg an; er mußte sich aber auch anheischig machen, zur Vcr-
theidigung des Schlosses im Nothfall zwei bewafnete Knappen auf seine Kosten
zu unterhalten, oder, wie andre Burgmanner, in eigner Person zu dienene).
Eine Menge Merenb. Urkunden, die ich aus diesem Zeitraum in Händen habe,
sind für die Geschichte zu unerheblich; cs wird genug seyn, sie in der Anmerkung,
riur anzuzcigen/). Daß er die Grafen Johann und Dietrich von Solms ( 1322)

e) Dominus üe iMsrenberg ' —
Proütemnr , ĉ noci in recom ^ ensacionem nona-
Finta in >ir,carujn , ĉ nas tüs - iLertus üictus
sc/irtr ct liictus Knössam « nostri

«lastrcnscsciainint ^ ro nodis incieis vominoran-
rüdns in It.iincli.ei , üsclimiis — sex msrcarum

xsüäitus üenar — gui ipsis in Lenti , Lars et
— ininistrenkur — — guocisi Lomes

äe Diese Aut snisnccessores recmerint ^ rciiieias
inrisciictiones — tunc ipsis — äari üeiient
rsxa ^inta msrcc etc . 1 estes — Loswinus et
Huiemannus in Mcreni >erALax >̂«iIani , Lamm¬
et srnii ^sri et castrenses idiitem etc.
D -it . er actum circa iestum 8 , goii -snn . Lapr.
^ko. Dni . MLLL gninto «ieciino . — Den
Svlmsischen Pfandbr. p, I . izr;. s. B. II-
Beil, zoo-,x. zo5>.

<t) S . den Lehnbr. v. I - lg-o. B-D- Beil.
280. S - 279,

2mJahr 13,22- a. O, Beil. 237. S . 286.

/ ) Im I - '290. bezeugt Hartrad einen zwi¬
schen Erzb. Siffeied von Trier und Gros Wal-
ram von Gülch über die Vogleirechte zu Zülpich,.
Vilich >c. getroffenen Vergleich. Krem er
Beier, zur Gülch- u. Berg. Gesch. Th. Di- Bcil^
182. S - 204 . — D^o D 'iitecicllS üiiiis —
ĉ nanciam clicti <ie lll/isö«, - îroü-
rsor — nie veniiiiiisse omni » me » !,omi im
viii » ^^ a/tiiernbac/i sira — — Duo ciicto <is

Merenberg — ^ erpetne Iiaiienci » etc . Dat . —
MLLXLVI . in Nie goiiannis ante portam i,i-.
tin -iin . — Gr . Johann zu Nassau tauscht dem
Hartrad Hrn. v. Mee. eine leibeigene Frau in
Dilhusen, gegen eine andre in Nulshusen ab.
Dal . — MLLLVIi . in crastino 3ti . Damderii

Martinis . — Im I . IZ08 . bekennen
ricus ilictus üo Lt/irr/iausen , armi ^er castrcnsis,

in eiiisgne uxor Heike daß ihnen.
Hartrad Hr- v. Mer- Güter in Eschbach, den.
Zehnten und Zinsen in Hahn, Zinsen in.Solms.
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dahin brachte, ihren Ansprüchen auf das Schloß Gleiberg zu entsagen, und worauf
sich diese Ansprüche gegründet, habe ich

(Lolmisse ) , sttinentes cniäsm curti , äictse
uff der Bule , zu Lehen, aber nur auf ihre Le¬
benszeit, erthcilt. Dar. tVILLLVIII. in uis b.
Lonikiicii Dpi . — Hartrad weißt benannten
Rittern und Knappen einige Einkünfte im Ge¬
richt Hüttenbcrgu.Ancrot an. Dst.MLLQXII.
Dominica post fesrnm f>. KIsris I>1s ^<lsl . —
Eben diese Adliche rcversiren sich-zig , daß sie
jene Zinsen auf Wicdcrlösung erhallen. —
Uruur », äicrus ( tö-u/oc/i lic srmi-
xer trägt dem Hartrad benannte Frucht- und
Hiinerzinsen in §»perio,-t / L-'-tLs zu Lehen auf,
und empfängt sie wieder zu Lehen, pro e» ĉnoll
ekkecti csstrsnses eiitsäsm Domini et snis lis-
reclihus spnä fi/rperF — si ^ilinm ca - treusium
in X .r/ ^nmnt — presentidus est sppensnm.
Dst , in vißplis Dpipli . 2fo -. MLLliXVI - —
f/cruricu ^ llictus ^lol/euer « bekennt , dem Har-
Itad trium msrcsrum reääitus.siue eres msrcss
an » »i census schuldig zu sepn , die er von ihm
uomine et loco keuäi csstrsnsis ZU Lehen jU
nehmen habe- Xo. dILLLXX. ko-, sexts prnx.
post fsst . b . Dsrtliolom . Xp . — Luno miles
ciictns 5/a/L - r bekennt , von dem Hartrad zu,
Lehen zu haben tres msnsos cum climillio in
terminis opicli Iiinc inile sitos — Item
reääitus trium mslärornm sili »inis äs msnsis
Iicrsäitsriis in rüt/lltrrrrmdabur Dinäslis (Grvß-
und KleiMpden) — Dar. lVIOLLXX. in vi^.
pentliec . — MläeZuuäis relicts guonclsm
ne,na >u,iQerLe,ti spricht de» Harrend von aller
Schuldforderung frei. Dst. IVILtlOXX. fer.
tsrt . post . fest , nsriv . Dni . — Ritter Eonrad
Seyphand von Lynde verkauft. izrr . seine
Güter zu Sclrers an der Lahn an Hartrad
Herrn zu Merenb. B - n . Beil-285. S- 284, —

schon oben erläutert. Ich will hier eben

ÜA0 Lsru/,aräi, § äs milss reco »nosco —.
ĉ uocl cum consensu —- » xoris mcs
— äeäi — nvbili viro äno f/ «rt, :aäo
/t/sre,röerF — cubi/s meum in vills

sitnm , <guoä vulgsriter äicirur cr ?r
, et unsm cnrism »nte cubile sitsm,

micltic n̂s — iäem cubils et curism — prsfstu»
änus äs IVlerenlierA ipsiusgue lrereäss in fso-
cio contulsrunt - , et si in ^rueret nscessi^
tss , rnnü änus ffsrtrsclus et sui bereäes—
intrsrc possent cudilc sä äekenäenäum ss
conlrs omnes suos iuimicos — excsptis Duo
Dau ^rattio ipsius ^ us iiereäibus , s l̂ uibus
elism sepellictum cndils et curism prsfsrsm
in consimili feoäo possiäsmns etc . — äsns —
Iiss iicerss proprio si »il !o uns cum siAÜIis
fimnrerc/rcurrr äe militis etH ^ e/ini
prsrris mei munitss etc . Dst . — iVkLLLXXIII.
in vi ^ ilis Limonis et Inäs . Lubile oder eilt
°aäs,r heißt hier soviel als ein Gebäude , das
zwar kein eigentliches Schloß od-Burg war,, aber
doch dazu dienen konnte, um sich daraus gegen
Feinde zu wehren. 8clterL Olvsssr.v .Zaäs§,
äe,r in ASN. conti ^ num , seäiliciorum partes —
se ^ usli .ter sidi coniunctse , conti ^ nsiiones.
conclsvis , csmerse erc . — Einen Lebens¬
retters Bernhards v.Gunse, s. L II Beil.290.
S , 28Y. nor. *. — Ich Lune von Srergelicheim
ein wolgeborner knechtundEIsebcrhmpneeliche
Wirtin, dochter des strengen rirrcrs Herrn Bern-
Harts v. Gunse, bekennen— das wir vud vnse
erben die sünff margk gcldes, die wir von dem
edeln Manne Hartrade vnsem her» von Me¬
renberg zu lehcn Han, zu Wydcme recht sollen,
pme vud seinen erben zu losen geben, yr-
Lie. marg gelds umb zehen margk. gewoulicheL'

/
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so wenig wiederholen, was ich von seinen Verhältnissen gegen das Kloster Schiss
fenberg, von der Einwilligung, die er und seine Gemahlin Lisa zu der Einverlei¬
bung desselben in den Tcurschcn Orden, und zu der neuen Bereicherung desselben
mit8 Hufen Landes in dem Wisseckcrwald, gegeben, in der Gleibergischen Ge¬
schichte erzählt habe§). Dagegen wünschte ich hier eine andre Verhandlung,
worin er nicht, wie in jener, mit Hessen nur einstimmte, sondern unmittelbar in
Verbindung kam, genauer erörtern zu können, als mir aus Mangel an Nach¬
richten möglich ist. Landgraf Otto bezeugt in einer ttrk. v. I . lZ2Z. , baß stch
Hartrad alles seines Rechts an die Burg Blankenstein und das Gericht Gla¬
denbach gegen-ihn verziehen habe, und
wcrnng, dry Heller vor den pfenig/ r . — gege¬
ben MLLLXXIIII. — an dem Suinag vor
vnse Hern offart. — -Gr . Philipp v- Solms
verrauscht1)24. an seinen Vetter Hartrad von
Mer. einige Leibeigne zu Xaspach und Biy-
hobcn — Lunraäns äierns Ltumps civis
Wetllar . reco ^ nosco — Ignoä äecimam
7-i§ ville epnä nodilsm äominnm äs
^l-/örsnber »- pro cenrnm Sk tri -̂ int 2 äuahns
marcis et Î iiarnor soliäis — possiäenäam per-
petue compsr-ivi , und setzt hinzu, daß der
Zehnte mit eben der Summe wiederlöslich sei.
Vak. MLLLXXHII. ker. tert. ante best, xnrik.
h . virs - Maris . — / -t̂ o §tep/,ania rsllcta spion-
ä-un Honnnir äicti militis —//ar-
traäo äno äs Tt/ersntzerZ- ac snis lrereäilius
cnrtsni mcem sei, curiam in vills
kitain— pro >gningii2»int2 marcis äenariorum
eto. Dar. MLLLXXUII. in v,A. assumcion.
h. Mar. vil-A. — Einige Schiedsrichter spre¬
chen in Klagsachen Franckens von Dieffenbach
gegen Hsrtrad v. Merenberg, wegen erlittener
Schäden- MLXlLUli. ftidagoS na senke Jacobs
Dag. — Im I - iz- 4- verbürgte sich Hartrad
mir andern, für den Gr. Marguard v.Solms,
den Ulrichv- Bickenbach gefangen genommen

übernimmt hinwieder die Verbindlichkeit,
hakte. B . I . glp. — L ^o i/o7,anner-äs
Xrnt 2r,rbnc/r miles recoAnosco , — <̂» oä octo
innere PSIILS //rerren in äer /̂ »n>e sit2 , czne
gnnnäam äs / tllcbrel, « miles Iiaiiuit,
et nnnrn äimiäinm ^na'nsnm st nnnrn in ^ er
cum äimiäio , czue guonäam I-'ranc/o miles
äs /t/orts liabuit et posseäit , 2 Nobili viro
äno l-artraäo äno äs Merenberg — keoäi ti-
tulo possiäeo ecc. Ost . M66LXXV - 5sr . guart,
post best . >V->lpnrA . — ü ^ o L/ - r/,aräur ä-
<? nnr «! armiAsr recoßnosco — ĉ uoä 2 nod . viro
äno Ilartraäo äno äs Mer . lialieo — sul > ti-
tulo castrensis keoäi liereäitarii tri »int » iuoei»

in silna äicta / î ir ^s,-n>a/e circa locum — ,p,i
— teutonice äicitnr tzp äer - , Iioc
kamen specnäiter sxpresso , gnoä e^ o — mei¬
ßle liersäes in castro pro prekaro
ksoäo csstrensi lrereäitario cnsrrenses esse äe-
hsmns etc . Dat . MLLLXXV - ler . sec . ante

äscoll . golr . vspt . — Eben so bekennt Bern¬
hard v- Gunse in diesem Jahre , daß er nenn
vor dem Wisecker Wald gelegene Morgen Lan¬
des, die ehemals Goye Hund, ein Edelknecht,
besessen, von Hartrad von Merenberg zu Lehen
trage. —

§) s. oben§.xvm.
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ihm in allen Nöthen mit Land und Leuten und Vesten wider männiglich beizuHiehn,
die vorkommenden Streitigkeiten durch Anstragen entscheiden zu lassen, und in
den Gerichten, die sie in Gemeinschaft besitzen, keinen Bnrgbau, namentlich den
Werdenberg nicht, aufznbauenk). Das Schloß Blankenstein war 126t. von
Ernst von Rodheim, und seinen nächsten Verwandten, der Landgrafin Sophia,
die ihnen zum Wiederbesiß desselben verholfen hatte, zu Lehen aufgetragen wor¬
denr). Wahrscheinlich hatte entweder Harkrad daö Schloß Blankenstein, sammk
dem Gericht Gladenbach, von den Erben jener Familie an sich gebracht, oder
es waren blos Pfandverhältnisse, denen er gegen Hessen entsagte. Auf gleiche
Art legte er seineJrrungen mit Gerlach, Herrnv. Limburg, über mancherlei kleine
Angelegenheiten, und mit Gr. Gottfried von Dietz über das Parronatrecht zu
Allendorf, bei Merenberg, auf gütlichen Wegen bei K). Ueberhaupt scheint

?r) B>tl - Beil-iyr . ,S . 292. Das Gericht ß) Benannte Landrichter von der edlen Herrn
Gladenbach, das hier, wie cs-scheiur, als Zn- wegen, die den Landfrieden beschworen haben,
gehör der Burg Blankenstein angesehen wird, sprechen izrz . in den Streitigkeiten Gerlachs
war weiiläuftig, und faßte das heutige Unter- v.. Limburg und Hartrads v- Merenberg. Es
und Obergcrichr in sich. Der Grund Beeiden- betrift lauter Kleinigkeiten,
bach gehörte nicht darunter, ob er gleich heut äs — L-m. Lcel. 8. 8^-
zu Tag zu dem Amt Blankenstein mit gehört, meon. Dreuir. — Lnm in ne^ocio prescutL-
machie vielmehr für sich ein großes Gericht aus, eionis aä tsoclesism in prope iVls-
das aus deni ehmaligen Gau chernaffe enkstaii- rember̂ — eum — tümi>bo Lomes äs lVsss.
den, wie ich B . ll. §. Z8- S . 4Z8- noc. x. und curslor — L-oe/r-ä- Lom.i äs Urtrs — ex
458. nor. Ir. weiter erläutert habe. Daß hier NNA—^er ttartraäur äicrns äs /läereinöerA ex
unter dem VVcrdcnberg, worauf der Landgr. parle Allein, in äiscoräia presentLsssnr—
keine Bilrg aufzuführcn verspricht, der foge- Rmicbo ec HarlraäuL— in arlzicros compro-
nannte Vlöettenberg bei Gleiberg verstanden miserune super iure bacronAlus— Deel, äs
werde, habe ich schonH.XIV- näher bemerkt. .̂ .läcuäors —micbi. viäekur, guoä —Tmiclu»
Vergl. die folg. nor. i. — melins prpbasset, Iguam— Ik.irlraäus erc.

r) Die Urk: liefert ttert Opnsc. D. II. P.s72t klbLLL. vieer. 9»into — Lrast. b. Lriclii.
in Oissert . äe senäis oblacis. Ans der so eben dlos Lsol/, rätts Lomes äe O9-/LS nec non
nor ll. angef. urk. scheint von selbst zu folgen, //artraäv - äom. äe TVIermbsro' aä »niuerro-
daß Helfen damals dieses Lehe» schon an sich rum peruenire volumus nuticiam— inoäcum
gezogen, und in unmittelbaremBesitz hatte, super äissensione — Ipce inler nos — verre¬
ich werde zu andrer Zeit sowohl von dem Schloß balur super iure vacronatus — Leelesis in-^ /e-
Blankeusteiu, als seinkin Zugehör, weites reden- prope/l/krinber° — in arbicros «
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Hartrad ein kluger , friedliebender Herr gewesen zu seyn ; man hört unter ihm

nichts van Fehden und Auflaufen ; erstand mit seinen Nachbarn in gutem Verr

nehmen /). Gleichwohl war er in einer Lage , die zu mancherlei Unruhen und

Planen der Habsucht Anlaß geben konnte . Die Linie seines jünger » Bruders,

Gottfrieds , war schon in Männern erloschen ; von seiner Seite sah er Las nem«

siche Schicksal , und damit zugleich den Ausgang des ganzen Merenbergischen

MannSstamms , vor sich : denn er zeugte mit feiner Gemahlin Lyse , einer gcbor-

neu Gräfin v. Sayn , nur Töchter , Gel ' lrauhuiidi Lyse , keinen Sohn Har .'

trad verschob eö lange , seinen weiblichen Erben die Nachfolge in seine Länder zu

versichern . Erst IZ26 . brachte er von K . Ludwig aus Baiern das Privilegium

aus , daß , im Fall er ohne männliche Erben abgehen sollte , ihm seine Töchter mit

gleichem Recht in seinen Neichslehen folgen , sollten er) . An Verhandlungen mit

den übrigen Lehnherrn , besonders mit Wormö und Hessen , so wie an die Wahl

eines schicklichen Tochtermannö , der solche Gesuche,mit Kraft unterstützen konnte,
war.

eoinproinisserinnis — nso non Oec . er Lsxi-

tnlurn — eccl - O ^ trensis — Lccleslnin in XI-

äinäosk — sceleris sne — ineoipoestsrn esse

äocnerint . d^os — nostcis siditiis — insäi-

»ntibus , scceäents eonseusn — Lsxitnli —

O ^ trensis — concoräsuiwus — ^ ooä Oocs-

nn » et Ls ^ itnlnn , Iscclssie O ^ txensis — ecunt
— veri ksstorss «celesis in Xläiiiäork.

^nvä .— nos Lotkciäns Lomes äs Oztre —

Oc nos Hsrtrsäus äoin . äs tVlsrendei ^ noslti-

^ns Issieäss — sltsrnstim dsdebiinns — vi-

rissiknäinein in conieienäo et present,inäo

Vice >̂»srorsin sä ecclesi -nn in Xläinäoof . —

Ost . käLLLXXVI . io crsst . i >. dästls . Xji.

(d . ri . Sept . ) .

t ) Daher nahmen die Grafen Johann und

Henrich von Solms , als sie i ; r ; . ihr Schloß

Hohensolms dem Lrzb . Matthias von Main;

öffneten , ausser dem Landgr . von Hessen , und
Gr . Siffricd v. Witgcnstein , auch den Hartrad
von Merenberg als diejenigen aus , gegen die

es nicht gebraucht werden solle.

m) Lysa erscheint B .ll . Urkdb . S . 274 . not . *

"schon unterm I . «zir . mit ihrer Tochter Ger¬

traud , muß aber , den Jahren ihres Gemahls
nach., ungleich frübergehFuralhethaben . Sie,
und ihre beiden Töchter , werden in der folgen¬

den Gesch. weiter Vorkommen . HagelganS
Naff ^ Stammtafel S - versichert , daß sie

iF ; o . »och gelebt habe , aber bald darauf , und

vor. .,Z55 . gestorben sei. Die Ehepactcn ihrer
Tochter Gertraud v. 2 - izr8 . richtet,  mit ihr,
ihr Bruder Gr . Johann von Sayn ein . . Sie

war also eine Tochter Graf Johanns i . von

Sayn.

--) Beil , azg ., S - iss-
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war , wie es scheint , noch nicht mit Ernst gedacht worden . Darüber gieng
Hartrad 1328 . mit Tod ab o) .

Hartrads Witkwe , Lysa , hatte nnn nichts angelegenerö , als ihrer ältesten
Tochter , Gertraud , einen Gemahl , und sich selbst einen freundschaftlichen Vertre¬
ter zn versichern . Der klnge Gr . Gerlach von Nassau , dem die Mcrcnbergischen,
den seinigen angrenzenden , Lande , so gelegen waren , wußte sogleich seinem Sohne
Johann Eingang zn verschaffen , dem glücklichen Johann , der dazu bestimmt
schien , durch Heurarhcn reich zu werden - Es kam noch unterm 2t - Nov . des
ncmlichen Jahrs lZ2Z . eine Ehberednng zu Stande . Gertraud soll , als die
älteste Tochter , ihrem Gemahl die Herrschaft Merenberg und Gleiberg zubringenz
doch soll die Ehe nicht eher , als nach fünf Jahren vollzogen werden — eine son¬
derbare Bedingung , da Gertraud damals wenigstens schon in ihrem ssebenzehnten
Jahre stand , und Johann noch alter war z,) ; wahrend der Zeit soll Gr . Gerlach
als Mumpar oder Vormund der jungen Brautleute , die halbe Herrschaft Glei¬
berg einhaben , Mannen und Bnrgmänner sollen ihm und der Witkwe Lyse zu¬
sammen huldigen , und er soll zugleich befugt scyn , die verpfändete Merenbergische
Vogtei über Wetzlar für seine Mündel einzulöscnz die andre Merenbergische
Tochter soll mit 900 Mark auögcstattet werden , und damit von der Herrschaft
Merenberg und Gleiberg abgeschieden seyn , dm einzigen Fall ausgenommen,
wenn sie ihr anerstürbc ; die Mutter selbst behalt sich zum Witkhum das Schloß
Merenberg , mit den Gütern diesseits der Dille , im Fall sie sich aber verändern
wollte , ein Capital von r500 Mark Pfenn . vor ^ ) . ^

Die Herrschaften Merenberg und Gleiberg werden hier , wie in andern Ur¬
kunden , von einander unterschieden , weil sie ursprünglich nicht zu einander gehörten,

0) Nach dervorhcrgeh. Anm-I-. lebte Hartrad Wittwe unter diesem Datum ihre ältere
noch am 22. Sept - >z-6 , und Plönnics ver- Tochter verlobt.
sichert in KuchcnbcckerS/tn-N. n -ss. CoU. li . x) Gertraud kommt nach vorhergeh. Anm.i».
x . zz6. auS NachrichtendeS Weilburger Ar- schon unterm 20. Dec. izi2 . vor, und wird doch
chivs, daß der lezte Merenbcrgcr izrg . gestor- nichtgeradein diesem Jahrgcboren worden seyn,
ben. Es muß dieses vor dem - l . September war also wohl eherältcr, als ich angegeben habe,
dieses Jahrs geschehen sepir, weil seine -?) Beil -234 S - >91.

Hess. Landesg. III. Band . Rr



Al4 Fünfter Abschn., Hessen unter Grafen- und Dynasten.
Gr, Gerlach, der sich durch die Cautelcn dieses VerspruchS gegen alle Folgen deö>
weiblichen Unbcsiaudö wohlbcdachtlich gesichert halte, nahm von der Zeit an nicht
nur. an den Mercnbergischen Landesgeschaftcn Theil, sondern führte auch selbst
Len Titel von Merenbergs). Es war vor allen Dingen uökhig, da die Mereu-
bergischen Lehen nun aus eine Tochter übergehen sollten, die Lehcnsherrn für den
Johann zu gewinnen.. Mit den Mormsischcn Lehen hatte cs keine Schwierigkeit5) r
aber soviel größere mit den Hcssschen, Es blieb indessen bei dem Weg der Güte.
Gr. Gerlach wußte die Sache so klüglich einzuleiten, daß ihm Landgraf Henrich,
ohne Zweifel hauptsächlich in Rücksicht auf den Mercnbergischen Erbfall, Hülfe
gegen jedermann znsagtet) , und den Anstand wegen der Lehen, welche die Me-
renbcrgcr bisher von Hessen getragen, dem Ausspruch der Grafen Siffrid von
M .kgensteüi,, Johann, v.. Solms, , und RiucrS Eckard Slüne , als beiderseits

DaßLysa deswegen nichtaufgehirt, an der berg :c. Var. MLLLXXX. in!stis »88umo. b.
Landesverwaltung Theil zu nehmen, erhellt aus Mar., virg,
einigen Urkunden: §) Sodann . Hisr. X̂orm. y>. 2^ . erzählt:

Ich Gerhard von Ellar , ein Burger, zu. Me- liuic Llartr»äo , nobiii 8 8uae grosagias
renberg, vnd Ade Mine eliche Hussrawe dun nleimo, bilia unios nomine, gnse
kont — daz. wir. — verkaufst Han ein maider xoatgnam/os ?-ni Lomiri äe î ia88L>v — nngr»
korngeides vß vnßm gude — vtnb Merenberg, kuizeet; >̂Vorm. Ilpiscoy»>8—
vnd daz erbliche zu geben der edlen frawen Merenbergic», gnas eccle8ise 8uae gioxime
frawen ütsen. von Merenberg oder pren rech- e--ant , conknlir inm äicro goanni
ten erben. — Bp disem kvuffe—-ist gewesen6omiti, eiu8g»s g08teri8m»8cnli8 g088iileniia.
Juncher Peter von Merenberg vnd Conrad In dieser Angabe liegt, der Zeitrechnung nach,
Bbbsamen. edele knappen vnd Burgmanne zu ein Widerspruch:, denn Bischof Emerich starb-
Mer.nberg,. M6eLXXlX,vffsantmartinsdag .. schon iz>8, und Gr. Johann,verlobte stch erst

Ich Giselbert Zirt. ein Vurgman, zu Meren- 1z28.mil der Gertraud, und heurarheke sie-zzz..
berg vnd Heytecke mpn eliche frauwe dun kunt. Entweder muß es also, ein andrer Bischof gewe-
- - das wir mit. —- willen. Liinen- vnd Hein- sen seyn, der dem Johann diese Lehensconceffi-
riches v.nscr sone — Han verkaufst- - eyne.- on erlheilt hatte, oder es müßte, sich Gr. Ger-
Magd die man nennet Johannes Westrolinges lach schon, vor. iz,8 . um. die von Worms rüh-,
Dvchter von ^ olyhausen- --- der erbern frau-, rende Merenbergische Lehen,, wie doch kaum zm
wen, frauwen Lysen von,Merenberg. — B>) glauben,, für seinen Sohn Johann beworben,
diesen reden, ist gewesen Symon von Moren- haben-.
b.erg, Lonrad. Riibcsame Burgmanzu Meren- t) B-Ht Beil.zib. S .ZL4-.



Kap. IV. Frank Hessen. Dynasten von Merenberg§. XX. ziz
erkohrner Aufträgen, überließ re). Ob dieses Aufträgalgerichr zu Stand gekomr
tuen, und wie der Spruch ausgefallen, ist unbekannt; beide Theile kamen endlich
133?' überein, die Merenbergische jehenöstncke künftigi'n Gemeinschaft zu be¬
sitzenv) . — Bei dem Ansehn, worin Gr. Gerlach bei Kaiser Ludwig aus
Baiern stand, der ihn iZZi . als seinen Gesandten nach Rom schickte, war es nur
ein geringes Zeichen desselben, daß der Kaiser auf seine Bitte der Stadt Meren¬
berg alle gute Gewohnheiten der Stadt Frankfurt, sammt dem Recht eines
WochenmarktS, verlieh rv). Ich habe davon schon oben geredet. — Im Iahe
1333- vollzog Graf Johann v. Nassau, der Stifter der WeilburgischenLinie, die
Heurath mit der Gertraud w). Die Bedingung, unter der er sie eingieng, der
Besitz einer ansehnlichen ganzen Herrschaft, war freilich glanzend: aber der Ger¬
traud Schwester, Lysa, konnte doch, je nachdem sie einen Gemahl erhielte, noch
manche Besorgnis erregen. Man konnte immer fragen, mit welchem Recht die
Mntter sich angemasst habe, die Merenbergische Landeserbschaft allein der ältcrn
Tochter zuzusprechen, und die jüngere ganz davon auszuschliessen? Glücklicher¬
weise löste sich die Frage dadurch von selbst, daß Lysa 1345- in das Kloster Vyleke
gieng, und gegen einen geringen Zuschuß, womit Johann und Gertraud ihre
Prabende jährlich besserten, aller Ansprache und Forderung an die Herrschaft

-r) I.c. Beil. iiy . S . ; ?; . Die Urk. ist unter seiner Gemahlin Gertraud , ^ errin zu Meren-
eincrlei Datum mir der vorigen ausgestellt. berg daS ^ ihres Zehittcn zu 2ltspach gegen

r ) Die Deurk. Nachr. v. Schiffenberg führt den Zehnten zu Dorlar , a. IVleecxxXVlll.
diese Urkunde, als in dem Ziegenhainer Archiv am nächsten Sonntag nachher Hochgezpt unß
befindlich, an. Auf ähnliche Art half man sich, Hern Himelfarth.
als Gr. Johann in dem Dorf NiederLleen, das
zur Hüucnberger Gemeinschaft gehörte, einen Wirphilippo Graffc zu Solmsc bekennen—
Burgban aufführen, und Ldgr. Henrich dieses das wir und Mene unser eliche Wirtin Han ver¬
nicht zugeben wollte; beide Theile verglichen kanfft ein Malder korngcldcs, und ein Malder
sich eines gemeinschaftlichen Besitzes der Burg , hadern Geldes jetlicher Gulde, die wir harren
V-ll . Veil.zyr. S .407. uff des Greben Hobe zu Salypoden dem cdeln

70) B-U. Beil. zi ; . S -ZG- Hern Graue Johanne von Vtaffau Hern zu Mr-
->c) Vcrmög der Clansel der Ehberedung. — rcnberg, Gcrtrude siner elichen Wirtin — um

Meisterin und Convent des Klosters Dorlar zwolff Margk Pfennige. Dar. lVlLLOXI,. ker.
gebe» dem Jnngher Johann v- lliassau, und haare» xost üoniinill. ha» caueseur inuocavlr.

Rr 2
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Merenberg und Gleiberg entsagte ^ ) . Der Umstand war soviel erwünschter , da

Johann aus seiner Ehe mit der Gertraud nur ein einziges Kindund  zwar eine

Tochter , hatte . Er folgte mit ihr der damals sehr gemeinen Thorheit , den Kin¬

dern schon in den frühen Jahren das Loos ihrer künftigen Ehe zu bestimmen , und.

verlobte sie 1346 . mit Reinhards von Westerburg gleichgenanntcu , noch unmün¬

digen Sohne , unter der Bedingung , daß die Heurarh erst in io Jahren vollzogen

werden sollte : weil er aber , wie man aus der Urkunde wohl steht , gar »echt die

Absicht hatte , die Herrschaft Merenberg und Gleiberg von dem Naffauischcn Haus

wieder abkommen zu lassen , so sezte er seiner Tochter die 1220 Mark , womit er

che auszusteuern versprach , überhaupt für ihr ganzes Erblheil an 2). J „ der

langen - Zwischenzeit der projectirlen Ehe veränderte sich vieles . Lyse fühlte sich

zur Nonne nicht aufgelegt , und verheurarheke sich', ich weiß nicht , mit oder ohne

Wissen ihres Schwagers , an Ulrich von Hohenloh , genannt v . Bruneck . Nun

leisteten zwar Ulrich und Lyse im I - 1350 , vernuuhlich gegen eine Summe Gelds »,

auf ihr Srbschaftsrechr an Merenberg und Gleiberg Verzicht er) : aber wenige

Wochen darauf starb Graf Johanns Gemahlin ; ihre Mutter , die alte Mercn?

bergische Wittwe , folgte ihr , einige Jahre später , im Tode nach , ja cs starb sogar

die einzige Tochter der Gertraud noch vor vollzogener Ehe ö) . Nun hatte Gr.

Johann weiter nichts mehr vor sich , als ' daß dcr Vater seine Tochter erbe : dage¬

gen konnte sich seine Schwägerin Lyse auf seine eigne Chpacteu berufen , nach

welchen ihr Recht wieder erwachen solle, wenn ihr die Herrschaft ancrsiürbe , und

zr) Band II . Beil ; 48- S . z ;8- Lchenproben Th -1. S 2: . nor .U. kennt diese
-) Hagelgans Nass. Stammt , S -45- liefert Elisabeth ihrer Herkunft »ach, nicht , führt

einen Theil der Ehberedung. Die Namen dcr aber daselbst, unter den Beweisen seincrBraun-
Verlobten werden nicht genannt, weil Sie eine eckischcn Stammtafel , aus Lünigs RArch. Th.
einzige Tochter , und Er ein ..einziger Sohn XXII . S -2L7- eine Urk. v. I . iz6o. an : Wir
war, also keine Verwechslung statt finden kvnn- Ulrich von Hohenlohe , von Branneck genannt,
te. Vergl . die B . I- S -48>- vcn mir entwarf - Frau Lyse seine eheliche Hausfrau und Ulrich
ne Westerb. Stammt . , worin aber durch einen ir Sun re- Dieser. Sohn war aus erster Ehe,
Druckfehler die Ehberedung ins I . 1140, statt und dcr Vater lebte noch rz66. ' Allen Umstän-
1146, gesetzt wird- den nach hatte Lyse mit dem Ulrich keine Kinder.

«) B . II . Beil . Zü; , S -37z. Ivh . Ad. Kupp L) Hagclga n.L 1. c. x. ra.
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überhaupt auf den Fall der Kinderlosigkeit , der Rückfall des eingcbrachten be-

düngen war . Es mag also jetzo wohl etwas mehr gekostet haben , daß Ulrich v.

Hohenloh und dessen Gemahlin Lysa sich ihres Rechts 1355 . von neuem feierlich

begaben c) . Ulrich v. Hohenloh starb nach 1366 - , und siehe da , die wohlber

tagte Lyse hcurarhete , vermuthlich gegen das I . 1375 , von neuem . Die Hof-

nnng , nach GrafJohanns von Nassau Tod (1371 . ), aus den Erbansprüchen der

Lyse, ihrer vorigen Verzichte ungeachtet , noch immer einigen Vorkheil ziehen zu

können , mochte wohl den Lupolt Küchenmeister von Nordenberg , eineu Pfälzischen

Edelmann , mehr , als alles andre , zu diesem Entschluß gebracht habend Wenig¬

stens stellte Lupolt in vorgedgchtem Jahr mir Eifer eine Klage an , ward aber , da

Graf Johanns v . Nassau Wihlwe , Johanna v . Sarbrücken , der Lysa und ihres

verstorbenen ersten Gemahls Verzichlbrief vorlegte , von Churfürst Ruprecht dem

ältern von der Pfalz 1375 . durch einen Auftragalspruch mit seiner Forderung

abgcwicsen ch.

Neben der Dynastischen Familie von Merenberg gab es auch eine Burg-

männische , die sich nach eben dem Schloß benennte e).

Das Wappen der Herrn von Merenberg war in grünem Feld ein güldneS

Andrcaskreutz , in jedem Winkel von drei gemeinen Krentzchen begleitet / ).

e) a . Heidelberg iz ; ; . DieiistaLs nach Lsro TcutOrdensDeduct . gegen Hessen : Entdeckter
mihi . Ungrund re. Beil . rgg . und 196. liefert das

,/) B . u . Beil . 417. S . 447 . Siegel des letzten Mercnbergers , und seiner
- ) Dergleichen Burgmänncr kommen z. B - Gemahlin Lysa, so wie es zweien Urkunden von

in den vorhergehenden Anmerkungen , beson- izr ; und rz - 6. angchängt ist. Das des Hart-

ders in der zweit letzten «or . e . b. i« . r . und rads ist, ein Reuterfiegel , giebt aber in jedem
B . u . Beil . zoo . S . zo6 . vor . Winkel des Andreaskreutzes keine drei Kreutz-

^ .111. x . ; z; .n .Arn » l diMiscellanecn S -ZZ7- cken , sondern vielmehr ein einzelnes Rösgcn
führen mehrere derselben aus Urkunden an . an , und besetzt den Wulst des Pferdes sowohl,

/ ) Man .findet das Mcrenbergische Wappen , als des Helms , mit drei Sternen . Das Sie-
als einen .Theil deS Nassauischen , in allen Wap - gel seiner Gemahlin ist klein und rund , und

penbstchern . Hagelgans hat dasselbe in der enthält nur das Andreaskreutz , mit dem Rss-
ersten , seiner Nassauischen Geschlechtstascl , an - gen in jedem Winkel desselben . Gudenus 6oä.

gehängten Kupfcrtascl , in der ersten Reihe zur vixlom . r . il . x. 84- bemerkt auf dem Siegel
Linken lbl. s , in Kupfer steche» lasse». Die Widekinds von Merenberg , das einer Urk. s.
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Hessen und Nassau setzen die Gemeinschaft in dem Lande an der Lahn und dem
Hüttenberg fort . LeztereS Haus tritt seine aus der Merenbergischen Erbschaft,

und sonst , erhaltene Rechte auf die Reichsstadt Wetzlar durch einen Tausch
an Hessen ab . Darüber mit der Stadt entstandene Streitigkeiten,

und neuerliches Schicksal dieser Stadt.

Auf diese Art waren die Merenbcrgischcn 'Landc , das Wenige ausgenommen,

was bei Cleberg bliebe , den Grafen von Nassau , Saarbrückischer Linie, zu Theil

geworden , und Hessen trat nun mit diesem Haus in die nemlichcn Verhältnisse,

worin es bisher mir Merenberg gestanden hatte . Beide seztcn die Gemeinschaft

in dem Land an der Lahn , und dem Hüttenberg fort.

Durch den Merenbergischen Erbfall waren dem Nassauischen Haus unter

andern gewisse Rechte über die Stadt Wetzlar zu Theil geworden . Diese Stadt

gehörte , wie cs scheint , in ältesten Zeiten unter die Erbgüter der Hessischen Kon-

radiner , deren Gräfliche Gerichtsbarkeit sich über den ganzen Umfang des Wehr

larer Dekanats erstreckte . Wenigstens wissen wir ' s von der Stadt Weilburg

mit Gewißheit : -wie sollte das so nah gelegene , damals ohne Zweifel sehr uner¬

hebliche , Weßlar eine Ausnahme davon gemacht haben ? Nach dem Tode Herzog

Eberhards siel , wie ich oben ( §. II .) erläutert , ein großer Theil seiner Güter auf

seinen Stammverwandten , den Herzog Hermann von Schwaben und Elsaß , und

daß auch Weßlar darunter begriffen gewesen , -wird durch eine alte , wiewohl ver¬

dorbene , Inschrift noch wahrscheinlicher , nach welcher ein Herzog Hermann von

Elsaß , und dessen Bruder Udo , die Kirche zu Weßlar gegründet haben sollen n ) .

Ich will hier nicht wiederholen, was ich gleicherweise schon vorher ( §. II .) erläu¬
tert habe , daß Herz . Hermanns Güter auf seinen Tochtermann , den Kaiserlichen

Prinzen Ludolph , und von diesem auf feinen einzigen Sohn Otto forlerbten , nach

dessen unbeerbtem Hintritt aber dem regierenden Sächsischen Kaiserhaus , und

1.1-44. anhängt, nur das AndreaSkreutz, ohne «) §.H- nor.m.
der kleinen Iwischenkreutze zu gedenken.
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eben dadurch dem Reich, anheim fielen. Weilburg wurde frühzei.ig, und schon
von den beiden lezten Sächsischen Kaisern, wieder veräußert (§. III .). Wetzlar
hingegen wußte sich bei seiner einmal erlangten Neichsunmittclbarkeirzu behaupr
ten. . Gewisses und ganz bestimmtes läßt sich freilich über das alles nichts sagen,
weil sich überhaupt aus diesem ältesten Zeitraum von Wetzlav keine Nachricht
findet. Man weiß nur soviel mit Gewißheit, daß Wetzlar im zwölften und drei¬
zehnten Jahrhundert in die Classe von Reichsstädten gehörte, die von den Kaisern
durch besondre Officialen regiert wurden, und daß diese Officialcn nicht nur die
Gerichtsbarkeit, und alle Rechte des Landesfürsten, im Namen des Kaisers zu
besorgen, sondern auch die ihm bestimmten Abgaben beizurrciben harrenb). Von
diesen beschwerlichen Einflüssen und Beschränkungen wußten sich viele Reichs¬
städte nach und nach durch Geld und Privilegien zu befreien, andern fehlte, wo
nicht die Kraft, doch die Gelegenheit dazu, weil die Kaiser ihre Einkünfte und

L) Im 1 .1180. macht Kaiser FriedrichI. eine
Verfügung über die zu zahlende Grundzinsen in
Wetzlar, und nennt die Einwohner lSuiAcnses
suor. o u st en . 8)stl. Dipl . p. 470. Ebendas.
S . 484- 485. 4SZ. re. findet man wegen der
dortigen Steuern noch andre Verfügungen der
Kaiser von den I . 129z. iz >2. rzr-e. izzz rc. —
Der Röm. König Konrad bestätigt 1242. civi-
dus ste XVerplilariz, , listelisiusnostris , — om¬
ni » iura , lif >ci't»tes seu consustustines suas,
t»m Liniizuas guam eti»m nov»s , ĉuas » Duo
erharre nostro S rcoKom tmp . — liacte-
n »s obtiuueruiit , und setzt zuletzt hinzu : vre-
cipimus »ulcm til )i , , »c ceteiis
^ostmastum Okkicialis nostris , ut eosstem cives
in prsestictis »uctnrit »ts Iiosti » m -inulene .es -ec
stekeust»s. I.. c. p .47r . Dieser Burggraf war
vcrmuthlich der des Schlosses CalSmunt. Im
I . i, >8- verbietet K- Ludwig den Bürgern zu
Wetzlar die neuerlich eingeführte Gewohnheit,
dvet alter allerum , civis civem , in c-luris

civilihus , szn-eka- ivi^stictions
<zus rxes esce,-
c«,i consuenit, »st Forum scclesiaSticum tra-
leir erc. I. c. x. 487. — Es kommen in der
zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts
mehrerê stvocstî Vetrstsi'ienses vor, z.B . im
I . 1270. ein Vertzertus( I-ustoltk Otzserv- kor.
D. II. in Hist./iVelLlsr. ^ 410,) , iNII . 1278-
ein R.cio ( Lüsten. <st. O. D.I. p 769.). Von
welcher Art dieseL.stvoc»ri waren, ob es von
den Herrnv- Merenberg bestellte Untervögte, .
oder nnr Vögle einzelner Güter und Corpora-
tivuen waren, läßt sich aus dem vieldeutigen
Tiicl allein nicht entscheiden. Von crstererArr
scheinen wenigstens diejenigen Lstvocani in
^Vetrüarea gewesen zu sepn, welchenK. Adolph
in einem Schreibenv. I . 129z. neben dem
Schultheiß- zu Frankfurt, und dem Bürger¬
meister zu Gelnhausen, den Schutz und Schirm:
des Klosters Nienburg empfiehlt- ImstolkL I-
c- x .giz,.
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Rechte daran frühzeitig an andre Stände des Reichs verpfändet , verkauft oder

verschenkt hatten . In diese leztere Claffc gehörte auch die Stadt Wetzlar . Die

Herrn pon Merenberg hatten , wie eine Urk . v. I . 1246 . sagt , das Vogteirecht

über Wetzlar schon von ältern Zeiten hergebracht c) . Sie waren eben so im I.

12Y2 . schon von ihrcU Vorfahren her im Besitz des dritten Theilö der Steuern,

die den Kaisern jährlich zu entrichten waren ci) , und K . Adolph v . Nassau nahm

sie noch weiter zu Erbkastellanen auf die Reichsburg Calsmunt an e). Die Vogtei

über Wetzlar hatte der lezke Herr v- Merenberg verpfändet , seine Wittwe ertheilte

aber dem Gr . Gerlach von Nassau , in der Ehberedung ihrer Tochter mit dessen

Sohne , das Recht , sie an sich zu lösen/ ) . Er lößle sie würklich ein , weil wir

nachher seinen Sohn im Besitz derselben finden . K . Ludwig IV . gab lZZZ , durch

ein der Stadt ertheilteö Privilegium , diesem Vogteirech : noch einen größern Um¬

fang ; er habe , sagt er , der Stadt die Gnade gethan , » daß sie niemand hinfüro,

„es sey um keinerley Sachen , Gültfordcrung oder Anspruch , wie die genannt ist,

„ausser der Stadt zu Weßflar , für keine andere Gericht , es seye vor unser Hoft

„Gericht oder anderswo , hinfüro ewiglich nicht laden noch ziehen soll, wann aber

„jemandö hinführo etwas zu sprechen oder an sie zu fordern , der soll ein Recht

„von ihnen nehmen vor Unserm Ambtmann in der vorgenanken Stadt , als

«audere des ReichS -Scädt Gewohnheit ist" § ). Eben so weißt K . KarlIV . 1349.

e) § . XX . not . x.

-y a . O.
- ) a . O - Anm - g.
/ ) Bcil . CLXXiv . Vergl . §. XX . S - ; ,z-

§ ) Die § . XX . Anm . x . angcf . Hessische De-
duction Bcil . rö . S -2z . Nach der Meinung des

Vers , der eben auch § .XX . a . O . bemerkten Göt-

tingischcn , jezt auch in Deduktion §. XII . soll

durch diese Urk. die Stadt Wetzlar zuerst von

der Gerichtsbarkeit des allgemeinen Landvogts
in der wetterau befreit worden setz» : denn er

hält diese Landvögte für Oberrichtcc , denen die

Richter in den vier Wetlerauischen Reichsstäd-

rn

ben Frankfurt , Geilnhausen , Fricdberg l>. Wetz¬

lar , sie mögen nun Schulthcissen , Bürgermei¬
ster oder Vögte heißen , untergeordnet gewesen

seien . Aber die Kaiser befreien diese Städte

durch wiederholte Privilegien von aller fremden

Jurisdiction , unterwerfen sie hierin lediglich

dem ihnen bestellten Stadtrichler , und weisen

sie gleichwohl immer in später « Urkunden zuin

Gehorsam gegen den zeitigen Landvvgl in der

Wetlerau an : wie will man diesen Widerspruch

vereinigen ? Der Vers , weiß ihn nicht zu erklä¬

ren , weil er sich einen ganz irrigen Begriff von

dem Amte eines LandvogtS in der Wetterau
macht.



Kap IV. Frank. Hessen. Dynasten von Merenberg. §. XXI. zrr

in stiller Bestätigung dieser Freiheit , alle , die gegen Weßlarer Bürger zu klagen
haben , allein an das Reichsgericht derselben Stadt / r) . Aber waren auch die
Grafen von Nassau , als Vögte , wirklich solche Kaistrl . Amtmänner u . Richter?
Daran lassen die Urkunden nicht zweifeln . Um nur einige der ältesten auznführ
ren , so verordnte K . ludwig , als er izzy . den Wehlarer Bürgern wiederholt
untersagte . Bürgerliche Sachen vor geistliche Gerichte zu ziehen , daß solche
Sachen vielmehr vor des Reichs weltlichem Gericht verhandelt werden sollten,
und sezte auf jeden Uebertretungöfall 20 Pf . Haller , halb für ihn , und halb für
seinen Vogt daselbst , Graf Johann den jungen von Nassau r) . Bürgermeister,
Schöffen und Gemeine der Stadt Weßlar behielten sich 1367 . in einem mir
vorgedachtem Gr . Johann , nach einer Fehde , geschloffenen Vergleich die Beibe¬
haltung ihrer alten Freiheiten , Rechte und Gewohnheiten aus » und solle uns der
»vorgenandr , unser Herre , daran behalten , beschirmen und beschüren , VON deÄ
«Reichs wegen und seines Gerüchts wegen, auch soll der chegcnandt unser
»Herr Graue Johann und seine Erben bey ihrem Gerichte , das sie in der vor-
»genandten Stadt zu Wetzflar von dem Reiche hant, bey aller Freiheit, Recht
«und Gewonhcit bleiben ungehindert , als der ehegenandt uns Herr das Gerichte
»von dem Reich und vonAlcer hergebracht haut , und sollen Wir und unser Nach¬

kommen dem vorgenandteu unserm Herrn und seinen Erben darzu beystendig

macht . Diese Landvögle waren eine Art von
Kaiserlichen StaNhaltcrn , und hatten die in
der Wettcrau etwa noch übrigen Kaiser !. Dv-
mainen , Rechte und Einkünfte , besonders die
von den erwähnten vier Städten , zu wahren,
die öffentliche Ruhe und Sicherheit , oder den
Landfrieden , aufrecht zu Hallen , und für die
Vollziehung der Kaisers . Urthcl und Befehle zu
sorgen , hatten aber mit der Verwaltung der
Civil - , und Criminaljurisdiction .in den Städ¬
ten keineswegs zu rhun . Von dieser Seite
konnten also die Landvögtc in der Wettcrau den
Naffauil 'chen Rechte » über Weylar ohnehin nicht

Hoff Landesg .m . Band.

nachrheilig werden : weil aber dieses Haus nach
und nach noch in andre Verhältnisse mit der
Stadt Wetzlar gekommen war , so setzte Kaiser
Sigmund , als er rzi7 . dem Erzb - Johann von
Mainz die Landvogtei in der Wettcrau bestätigte,
ausdrücklich die Elausel hinzu , daß dadurch dem
Graf Philipp au seine » , von den vorigen Kai¬
sern erhallncn , Rechten über Wetzlar kein Ein¬
trag geschehen solle, veläeu . Lock. vlxl . lr.
IV - x - no.

ü) Hess. Deduct . Beil . 17. S -2Z.

«) Die angef . Gitting . Dissertat . Beil . tt.
Ss
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«und beholffrn seyn , und schüren und schirmen mit alle u .ser Mögcde , ohne Avr
«gelist und Geuherdc " / i.

Aber nicht genug , daß die Grafen von Nassau die Mcrenbergischen R chte

über Wehlar an sich brachten ; die Umstande der Kaiser im vierzehnten JahrhUn - '

dert gaben ihnen Gelegenheit , diese Gerechtsame noch durch andre Verhält » sie
zu erweitern . K Friedrich , aus dem Hans Oesterreich , hatte lg 2v . dem vorge-

dachten GrafGerlach von Nassau , und einig n andern , die ganze Stadt Weßlar,
mit all . » ihren Rechten , G -rechligkeiten und E nkünscen , allein das Ungeld aus¬

genommen , gegen eine Summe von »ovo - Mark Silbers verpfändet i) . Die

folgenden Kaiser u >Könige , Karl IV , Jodocus und SigismunduS nahmen von

den Grafen von Nassau noch andre Summen auf Wetzlar , und sczten ihnen in
einigen Briefen bloS die Rcichsgefälle , in andern die Stadt selbst, mit allen ihren

Rechten und Zugehören , zum Unterpfand ein nr ). Das Vogteirccht brachte zwar

ohnehin schon den Schuß und Schirm über die Stadl mit sich , die Kaiser Carl

I V , Wenzel , Sigismund , Aibrccht und Friedrich übertrugen sie aber den Grafen

von Nassau noch durch besondre Briefe auf so lange , bis es Kaiser und Reich

wiederrufen würde ?r). Etwas später als Nassau hatte auch Hess n einige 'Rechte

an Wetzlar erworben . Die Scheffen , Rath und Gemeine waren in Streitigkeiten
Lerathen , Landgr . Hermann verglich sie lZ9Z . mit einander , und eö wurde fest-

gesezt , daß in künftigen Fällen dieser Art , so oft sich die Parlheicu nicht unterein¬

ander vereinigen könnten , des jedesmaligen regierenden Landgrafen von Hessen
Ausspruch entscheiden solle ; die Stadt will ohne Landgr . Hermanns , und seiner

Nachfolger , Wissen und Willen mit Fürsten , Herren , Rittern , Knechten und

Städten keinen Bund eingehn , will immer bei ihnen bleiben , die Landgrafen

L) Die Hess. Dedlict . Beil . zr . S . 42.
t) Die angef . Göltingische Dissert . Beil . I.

Es nahmen an dieser Pfandschaft auch andre
Grafen von Nassau , Verlach Herr von Liin-
bürg , und Luther von Sisenbach , Ankheil : man
findet sie aber nachher> »>chk im geringsten Ver¬
hältnis mir Wetzlar , und mag sich daher Graf

Verlach mit ihnen auf andre Art abgefunden
haben.

-» ) Es würde zu weitläustig fern , diese Ur¬
kunden einzeln an,uführen , und zu erläutern,
und verweise daher auf die mchrcrwähntc Ul --
rert . § . XI . x> ZZ etc.

n) I . c § . XIII . x 4 ) . etc.
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solle» ihrer , so oft das Noch ist, zu Recht mächtig seyn , sollen das Erböfnungsrccht
in der Stadt gegen männiglich , ausgeschieden gegen das Reich , also auch das
Recht militärischer Besatzung haben , und dieser Verein soll alle Jahre von Schef-
fen und Gemeine , und allen Einwohnern der Stadt , auf einen bestimmten Tag
beschworen werden 0) . Ohne Zweifel glaubte Landgraf Philipp der Großmü-
thige diesen Rechten mehr Gew 'cht geben zn können , wenn er zugleich den gan¬
zen Umfang der Nassauischen Rechte damit vereinte . Er hielte die Vortheile,
die er sich davon versprach , für wicht 'g genug , sie sogar mir Land u . Leuten zu er¬
kaufen . Die Verhandlung kam i Z j 6 . würklich zu Stand , Graf Philipp von
Naffau -Sarbrücken verkaufte dem Landgraf » unser Pfandschaffc uff der Stadt
»Wcßflap , und darüber die Verschreibung uff vierzchcn tausend Gülden vier
»tausend Pfund Gelds meldende , Jrcm unser Gerechtigkeit an dem Schloß Cuff-
«schmitt , und Vnser Vogkey daselbst zu W tzffar , und allen ihren Zugehörun-
.. gen , sambt dem Gelaidt , auch Schutz und Schirm des Clostcrs zur Altenburg,
»und was wir daran haben ." Der Landgraf giebt dagegen dem Gr . Philipp
.. unser Schloß Burg -Schwalbach Thal und Ambt , desgleichen unser Theil
.. an Schloß , Stadt und Ambt Loenbergk — zu rechtem Erb -Lehen , vor sich
«und seine Erben , Söhne und Töchter re." und gestattet ihm zugleich , den Hes¬
sischen Theil an Schloß , Stadt und Amt Hadamar von dem damaligen Pfand¬
einhaber , dem Grafen von Königstein , wiederkäuflich an sich zu lösen , und auf
den Pfandschilling noch weiter 2000 Gulden zu schlagen p ) . "Ein thcureb Preis
für Gerechtsame , die nach alten Zeitverhälmissen , der Stadt nützlicher waren,
als dem Landgraf ! Durch die Marburgische Succcssion fielen diese Rechte dem
Hochfürstl . Hessen -Darmstädkischen Haus zu , und damit zugleich der Saamen

0) Die Hess. Deduct . liefert diesen Vertrag Anm. s. geredet. Das Amt Loenberg begriff
Beil I- vollständig. die Burg und Stadt dieses Namens , sammt

p) S - den v llständigcn Vcrtr - in der Hess, den Dörfern Waldhausen u.OdenSbach: Hessen
Deduct Beil . 2. Von Schloß und Amt Burg stand aber darin mit Nassau-Dillcnburg in Ge-
Schwalbach , zu welchem das Städtchen dieses meinschast, und hatte nur Ein Viertel daran.
Namens , sammt den Dörfern Dürstorf und Vcrgl . B l- S -; - ?.
Panrod gehörten, habe ich Band I . S >6;,.

SS 2
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zu mancherleiStreitigkeiten . Hess n machte der Stadt ihre Reichsunmittelbarkeit

an sich nicht streitig , behauptete aber die Landeshoheit , mit allen daraus fließenden

Rechten , besonders die Jurisdiction in Civil - und Criminalfachen , deren Verwal¬

tung dem Reichsvogt, , oder dem von ihm bestellten Umervogt , unter Beihülfe

gewisser Assessoren oder Schöffen obliegt , mit welchen er ein eignes , von dem

Sradtrakh abgesondertes , Reichsgericht bildet , das in Justizsachen allein spricht,

in Polizei - und andern die Verwaltung des Sradtwesens betreffenden Gegenstän¬

den aber mit dem Sradtrakh gemeinschaftlich verfügt , und ohne dessen Einwilli¬

gung selbst kein netter Bürger angenommen werden kann . Ausserdem Halle die

Stadt einen jährlichen , auf dem Rathhaus haftenden , Zins in die Reichsvogtei,

U. gewisse Steuern oder Cammerrenten an den regierenden Kaiser , dermalen aber

an die Pfandherrschaft zu bezahlen , welcher die Stadt , mit diesen Renten , versezt

ist. Das Schloß Calsmunt trug Hessn in der Eigenschaft eines BurglehenS

von Kaiser und Reich zu Lehen , und die Stadt Wetzlar hatte nur ein geringes , von

einigen Adlichen ehmals erkauftes , Theil daran . Diesen und andern Gerecht¬

samen haue der Magistrat , zumal seitdem das Reichskammergerichl dahin verlegt

worden , durch gegenseitige Deutungen der Kaiserlichen , der Stadt ertheilten,

Privilegien , Verheimlichung der alten Gerichts - u . Renkbücher , Protokolle , Bus-

regifter rc. und andre facrische Wege , auf mancherlei Art entgegenzuarbeiren ge¬

sucht , hatte auch dadurch , daß sich nach und nach einzelne Glieder des StadkrachS

in das Reichs - oder Schöffenger cht eingeschlichen , noch mehr Gelegenheit darzu

bekommen , und das Fürstl . HessemDarmstadkische Hans sah sich mehr als ein¬

mal in der Lag ', sich in dem Besitz seiner Rechte mit gewafneter Hand behauptet»

zu müssen . Eine nähere Ausführung und Erläuterung gehört nicht in die Ge¬

schichte y ) , auch haben alle diese Streitigkeiten durcssdie neuesten Friedenshand-

lungen zu Regenspurg , u . den von den hohen vermittelnden Mächten übergebe-

q) Ausführliche und vollständige Nachrichten Dissertation , die nun auch in 0 . 1.. Lnotimcr,
finden ßch ui der mehrerwähntcn §. XX. Lieceia 7»,-. civ . 1 . II . x -zir . erc. abgedruck!
näher angef- Hessischen Dedueiivn , und in der ist.
«bendass. bemerkten Gömngischen gelehrten.
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neu , von dem Reich angenommenen , zweiten EmschadigungSplan auf einmal
ihre Endfchaft erreicht . Die Stadt ist dem Churfürft Erzkanzlcr unter dem Titel
einer Grafschaft zugetheilk , und das Fürstl . Hessen -Darmstadtische Hans auf
andre Art entschädigt worden»

§ . XXlI.

Hessen. Darmstadt und Nassau- Weilburg theilen das Land an der Lahn
und den Hüttenberg.

Die Gemeinschaft , worin die Pfalzgrafen von Tübingen , nach ihnen die
Landgrafen von Hessen , mit den Dynasten von Merenberg , und zulezt mit den
Grafen von Nassau -Saarbrücken in dem sogenannten Land an der Lahn , und
dem Hüttenberg fassen , hatte sich viele Jahrhunderte durch erhalten , ohne daß
man , soviel sich findet , je an eine Theilung derselben gedacht hatte ?-) . Die
Schwierigkeit solcher Theilungen war es wohl nicht allein , was die Sammlbe-
sitzer davon abhielt . Zu einer Zeit , wo der Degen noch alles entschied , und auch
der Schwächere in dem allgemeinen Raufgeist , und den eben dadurch erleichter¬
ten Consödcrationem , noch Mittel genug fand , dem Mächtigem die Spiße zu
bieten , fürchtete man sich weniger für Zwistigkeiten , und die Gemeinschaft des
Besitzes war so ganz im Sinne des Mittelalters . Man glaubte darin eine Art
von Sicherheit für Güter und Länder dieser Art zu finden . Waren die Mitbe¬
sitzer zusammen mit andern in Fehde verwickelt , so konnten sie das Sammtland
soviel kräftiger verrheidigen ; war es nur der eine , so schonten es ranbsüchtige
Feinde eher , um den andern nicht mit in Schaden zu bringen , oder zu reißen.
Ganz anders war eö, als Tcutschland mehr zur Ruhe kam . Es entstanden nun
über solche Gemeinschaften bei den Reichsgerichten Prozesse über Prozesse , und
der Schwächere konnte mit dem Mächtigem nicht mehr fo gleichen Schritt halten.
Man dachte nun immer mehr au Theilungen . Der nämliche Fall trat in Anse-

, ) Ich habe den Umfang dieser Gemeinschaften § . XIV - im Allgemeinen angegeben : hier
muß ich mehr ins Einzelne gehiu
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hung der Hcssisch -Nckssauischen Gemeinschaften ein . Graf Albrecht zu Nassau-

Saarbrücken trug bei Landgr . Ludwig 1^ . zu Marburg auf die Theilung des

sogenannten Landes an der Lahn an , und diese Theilung kam unterm Zt . Der.

1585 - würklich zu Stand . Das Land an der Lahn wurde bald in weitläuftigerm

Verstand genommen , worin es das Gericht Lollar mit begriff , bald in engcrm,

worin eö dasselbe ausschloß . In leztenu Fall begriff cs allein die Gerichte Croft

Dorf , Wiesamer und Heuchelheim H . Welche Dörfer zu jedem dieser Gerichte

gehörten , laßt sich jetzo nicht mehr genau bestimmen , weil sich darin , wie es

scheint , nach und nach viel geändert . In dem Theilungsvertrag fielen dem Hessi¬

schen Haus das Gericht Lollar oder die Dörfer Lollar , Durbringen , Mainzlar,

Kicchberg und Ruttershausene) , aus dem Land an der Lahn die Dörfer Heu¬
chelheim, Rodheim und Fellingshausen, und ausserdem noch der Flecken
Großlinden zuu). Nassau erhielt dagegen die Dörfer Wißmar, Launsbach,
Kintzenbach, Werdenhauftn, Volprechtshausen, Reißkirchen, und das Hüt-
tenbergische Antheil an Niederwetz , sammt den Wüstungen Wertshausen und

GMNgshausenv). Die Jagd in den Heuchelhcimer und Ritlershäuser Wäl¬
dern und Feldern , bis an die Lahn , soll Nassau zustehn , die in dem Weidenhäuscr

§) Beurk . Nachricht v. Schiffend. Th .'li . S . hus , Lollar , Rudhavdeshuse » , und DNckcn--
178. Beil . rgi . S -75- u- Beil - 364. zü; . S - buch dazu gerechnet.
20; . rc. Das Dorf Crofdorf, vvndcm daSeine Von GroßLinden s. vorher Anni. u. die-
Gericht benennt wird , gehörte Nassau allein ser jetzt ansehnliche Flecken kommt in dem Ur-
zu. Dagegen dem Hess. Haus bas DorfWiesck kundenbuch mehrmals vor, muß aber n . . noch
zu alleinigem. Besitz zugetheilt war . Vergl . die wenig beträchtlich gewesen sepn, weilerund
folg. Aiim. r. Klein - oder Lützellinden in einer Urk- von die-

t) Das Gericht Lollar führte im vierzehnten sem Jahr noch vlllulae I înclelie heißen. Von
Jahrhundert den N̂amen des Kirchberger Ge- einem Tausch, den Ldgr. Hermann mit Graf
richis, und begriff mehr als jetzo, wie aus einer Philipp von Nassau in Ansehung eines Thcils
Urk. v- I - iz ?6. erhellt , worin Landgr. Her- von GroßLinde» gegen das Gericht Kirchberg
mann «. Hessen dem Gr . Philipp ». Nassau einen traf , s. B li - Beil . 4; >- S -4-
Thei ! des Gerichts Kirchberg cingiebt. Band II . r>) I » der beurk. Nachr. v. Schiffcnb. Th -Ik.
Beil . 431- S . 467- Damals wurden die , jetzo Beil . rzs . S . 76. wird der an Nassau gekomme-
zum Theil ausgegangenen Dörfer Rieperg , ne Antheil mit den eignen Worten des Der»
Mantzlav , Debbinge , ^ yfeideshus , Eyns - trags angegeben.
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Wald abln  der Hüttenberger Gemeinschaft bleiben . Beide hohe Contrahenten
behalten sich wechselsweise ihre Mann - und Erbrittcrlehcn in dem Theil des an¬
dern vor , das Gelaikörecht hingegen , und den Gülden -Weinzoll sezt Hessen allein
und ausschließlich auch in den an Nassau gekommenen Orlen fort , und übt . auch
die Landeshoheit in der Linder -Mark allein aus.

Mit dem Hüttcnberg muß man größere Schwierigkeit befürchtet haben . Man
dachte hier so wenig an eine Theilnng , daß man vielmehr die alte Gemeinschaft
durch neue Cant len zu b >festigen suchte , und dem Vertrag von ^ 570 . treulich
nachzulcben verspracht Demungeachret machten mancherlei Srrrm .jkeiten und
Mißverhältnisse den Wunsch nach einer zweiten Theilung immer reger . Eine
von Landgraf Ernst Ludwig , u . Graf Johann Ernst zu Nassau Weilburg nieder-
gesezte Deputation von Rachen legte I7vl . durch einen Praliminarrcceß den
Grund dazu , und unterm >6 . Jun . 1703 . kam sie völlig zu Stande . Hessen
erhielt aus der bisherigen Hüttenbergcr Gemeinschaft die sieben Dörfer Pohlgöns,
Kirchgöns , Langgöns , Leygcstern , Haußen , Annerod und Mendorf : Nassau
hingegen die Dörfer Dudenhofen , Lützellinden , Hörnsheim , Hochelheim,
Niedcrcleen , Dornhvitzhausen , und Großenrechtenbach ; weil aber diese sieben
Dörfer den erstem an Ertrag noch nicht gleich kamen , so wurde das zwar auch
gemeinschaftliche , aber nicht zum Hüttcnberg gehörige , Dorf "Vollenkirchen , und
der bisher im Obcramk G essn gelegene Ort Klein -Rechtenbach , noch weiter an
Nassau hinzugegeben . Auch hier behielt sich jeder Theil seine Mann - und
Erbritterlehen in den zugckommenen Dörfern des andern vor.

Den Clecbergischen Anrheil am Hnttenberg wird der folgende Paragr . er¬
läutern.
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Grafen von Cleeberg.
§ . XXIII.

Der Oesterreichisch-Bainsche Gr . Adclbert v. Pilstein erwirbt durch seine Vermah¬

lung 'mit der Adela , der Pfalzgrafin Gertraud Tochter , die Herrschaft Cleeberg,

und stiftet die Linie der Grasen v . Cleeberg und Mörle . Wie die Herrschaft

nach und nach vererbt und vcrtheilt , und zulezt auf das heutige
Amt Cleeberg beschränkt worden.

Das Schloß Cleeberg lttgt in der Wetter au , eine Stunde von Bußbach,

an der Cleebach , von der es den Namen führt a ) . Der gleichgenanntc Ori , am

Fuße des Berges , kann im Grund nur für ein mittelmäßiges Dorf gelten , wird

aber doch in einer Urkunde von 142z . eine Stadt genennt ö) . Das Schloß gab

ehmals einer nicht unbeträchtlichen Herrschaft den Namen , die unter andern auch

einen , wiewohl geringen THeil des Hüktenbergs begriff ; jeßo gehören nur noch

der Flecken Cleeberg , und die Dörfer Brandoberndorf , Ebersgöns und Ober -Cleen

dazu , die zusammen ein kleines , zwischen Hessen -Darmstadt u . Nassau -Weilburg

bisher gemeinschaftliches Amt ausmachen . Vor der Reformation war das Schloß

Cleeberg in geistlichen Dingen der Trierischcn Diöccs unterworfen c) , ein Vcr-

hälcniß , in das es ohne Zweifel auf einerlei Art mit dem Schloß Gleiberg

gekommen ck) .

Der geographischen Lage nach hatte ich die Geschichte der .Grafen von Clee¬

berg , und ihres Landes , in bieder Wetterau verspüren sollen ; aber sie hängt mit

der Gleibergischcn unmittelbar zusammen , oder macht vielmehr Ein G .anzes mit

ihv

«) Den Lauf der Lleebach kann man am r ) Band II . Beil . 4)?- S - 477- Ich habe
bestena»L der mehrgedachten.Böhmischen Charte indessen schon mehrmals bemerkt, wie oft in

de? Obcramts Giessen ersehen. Sic zieht an altern . Zeiten der Name einer Stadr auch ge-
dem Schloß Cleeberg, an den Dörfern Ober- ringen Orten beigelegt wird-
Clecn , Nieder -Llcen , Dornhvlzhausen , Heu- -) B - U. Beil . g? r . S.
chelheim und Mendorf vorbei in die Lahn. oben Z.XXVlll . S . rgr , u- Bd tt . S .448.
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ihr aus ; ich habe also hierin die innere Verbindung der Sache dem äußern Ver-
haltniß der Lage vorziehen müssen e) .

Ich habe in der Gleibergischen Geschichte(§. XVIII.) von einer Pfalzgrafin
Gertraud geredet , die an dem Allo .dium Schiffenberg den vierten Theil hatte,
und . daher zu der Schiffenberger Kiosterstiftuug ihre Einwilligung geben mußte»
Ich habe sie als eine Tochter des Afterkönigs Hermann v . Luxemburg , als die
Gemahlin Pfalzgraf Sigfrids von Orlamünd , und als die Mutter Pfalzgraf
Wilhelms dargestcllt , der H40 . unvermählt gestorben . Ich habe ferner diplo-

-) Auf die Geschichte der Grafen v. Cleeberg hörige Personen , wiewohl zum Theil sehr un»
hat sich noch niemand geflissentlich eingelassen , richtig , an ; der gelehrte altere Lüneburgifche
Die von dem ehemaligen hiesigen Geh . RR . Prof . Geb ha rdi hingegen stellt in s. Geneal.
Hombcrgk zu der Beurk . Nachr . v. Schiffend - Histor . Abh . Th . li . S - 121, beiGelegenheit der
gelieferte Gleibergifche Stammtafeln , fuhrt Gleiberg . Grafen,vvn welchen er handelte , folg,
auch einige zu der Clecbergischen Genealogie ge- Stammt , der verwandten Gr . v. Cleeberg auf:

Adelberr
Herr v . Cleeberg 1150.

Gcm . Adela,  Pfalzgr . Hermanns und
der Gertraud  v - Alitzberg Tochter,

^Siegfried Friedrich Conrad^
Graf v. Kleeberg - Gr . v. Kleeb . Gr . v. Kleeberg

1141. Ii6r. 1150 .̂ 1162. Ii ; o.
Ludwig

Herr v- Kleeberg
__

Friedrich
Graf v- Kleeberg

Eberhard
Hr . v. Grensau

1202 .
Stirbt unbeerbt.

__
^ N - Tochter ^
Erbin v. Kleeberg u- dem

Hültenberger Gericht.
Gem . Verlach Hr- v-Isenburg » . Limbu rg.
Henrich ^ Gerlach Mechtild  ^

Hr - v. Isenburg von Isenburg , Gem Gvtifrid
Gem . N . T -Wilhelms Hr - zu Limburg . Hr . v- Eppensteitt.
v . Tübingen ». Giessen-

Daß sich hier Gebhardi in dem Gemahl der übrigen Mängel , besonders daß er den Ludwig lk.
PfalzgräfinGertraud , und demVatcr derAdcla Eberhard , zwei Herrn von Isenburg , in die
irrt , erhellt aus dem , was ich in der Gleiberg . Clecbergische Stammtafel zieht , werde ich i»
Gesch- § . xvm . davon gesagt habe , und die der folgenden Ausführung zu berichtigen suchen.

Hess. Landesgesch. m .Band . T t
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malisch erwiesen , daß eben die Gertraud , es ' sei nun dem Pfalzgraf Sigfrid , oder

einem vorhergegangnen Gemahl , eine Tochter Adela geboren , und daß diese Adela

einen Sigfrid zum Sohn hatte , der ums I . l 160 . der Schiffenberger Klosterstiftung

widersprochen , und zu deren Genehmigung nur mit Mühe gebracht werden konnte.

Es kommt nun darauf an , den Gemahl jener Adela aufzufinden . Ein Adelbert

schenkt im I . HZO , mit Einwilligung feiner Söhne , Friedrich und Kvnrad,

dem Kloster Schiffenberg eine Menge Leibeigne / alle ' aus der Gegend der Schroffer

Gleiberg und Cleeberg / ) r Nachher findet man ihn nicht mehr : es unterschrei¬

ben aber ein Friedrich und Sigfrid , eine Glechergische Urkunde v . I . n6r . als

Grafen von Cleeberg § ) , und daß dieser Friedrich mit Adclberks glcichgenanntem

Sohne Eine Person war , daran läßt schon die Einheit der Gegend mchk zweifeln,

worin sie angesessen waren . Man kann aus eben der Ursache den Sigfrid als

Adelbercs jüngsten Sohn annehmen , der zu der Zeit , als sein Vater die vorger

dachte Schenkung von Leibeignen machte , noch zü jung war , um daran Thcil zu

nehmen ; ja ich glaube , ohne zu viel , zu wagen , noch einen Schritt weiter gehen,

und ihn mir dem gleichgenannten Sohn der Adela für Eine Person erklären zu
können . Dieser Sigfrid erscheint HHy . unter dem Namen eines Grafen von

Mörle ü) . Es ist darunter -das jetzo Mainzische Dorf Ober -Merlau , unweit

/ ) iKorum kacirnus — — yualitsr kvc 5a- z. B . Ooines , Vt -miniis , übergangen werden,

mili » s servitule äorninorurn SE 'UIN, viäe - Ein gemeiner Edelmann , der an ein einziges

jicer er üliorum eius er Kloster aus 17- Dörfern Leibeigne schenkte,'

Ooni -a -U — rnanrrmissi snnc , worauf eine würde ohnehin schon auffcill ' N, und da gleich
Menge Leibeigne aus umliegenden Q-ten äuge- darauf in eben der Gegend die Familie der
führt werden- Guclen Ldck. vixi . D. IH. x-, Grafen 0. Cteeberg aufrritt , worin stch dieNä-
io ; z. Der Aufsatz ist gar nicht in Urkunden- men Adelbeor, Frievrich und Lonrad wieder
form , sondern ntir als ein kio Memoria ver- finden , iver könnte da noch Bedenken tragen,
saßt , worin diese Schenkung historisch bemerkt sie mit jenen WohlthLtern des Klosters Schif-
ivird , und so viel weniger darf man sich wun- fenberg für einerlei zu halten?
dern , daß darin vowdem frommen GeberAdel - K) Eine von den Gleibcrgcr Glasen Wilhelm
Herr, und dessen Söhnen / ohne alle Titulatur und Otto für das Kloster Schiffend, ausgestellte
geredetwird - Wer daraus auf einen gemeinen Urk. v. I n6r . bezeugen ee
EdelMaNN schließen wollte, Müßte Nicht wissen, chll,6omirkS cheOIeedeij; . , vuäen . i . c. x . 1O65.
w»c oft in solchen Fallen die Titels der Großen, ö) Llttiäus äeMoerle bezeugt H59.
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Friedberg u . Cleeberg , als ehemaliges Zugehör des Schlosses Cleeberg , zu ver¬
stehen r) . Vermuthlich enthielt es damals eine Art von Burgbau , der den Gra¬

fen von Cleeberg zum Aufenthalt , und eben dadurch zum Anlaß dienen Fonnte,

mit unter auch den Namen davon zu führen . Ohne Zweifel war es nicht mehr

der nemliche Graf Sigfrid von Mörle , sondern wohl eher ein Sohn von ihm , der

im I . n 89 . eine von K . Henrich zu Pifa ausgestellte Urkunde unterschreibt ä ) .
Auf seine Verwendung schenkte Erzb . Konrad von Mainz i tyz . dem Kloster

Schiffenberg den Rodzehenten zu Wiesemar , einem vormals Gleibergischen , jeßo

Nassui -Weilburgischen , Dorf bei Giessen i) . Der Zeit nach war er wohl gewiß

der Graf von Cleeberg , der an Albernd , eine Tochter Graf EmichS von Leitungen,

aus dem ersten Stammvermahlt  war . Dieser Emich , der im I . l 197 . noch

lebte , hatte zwar mehrere Söhne , sie starben aber alle unbeerbt , und erösneten

dadurch ihren Schwestern den Weg zur Nachfolge . Die Heurath der Alberad

mit dem Clcebergischcn Graf Sigfrid hätte also in ihren Folgen glanzend werden

können , wenn sie Kinder gehabt hatten : aber sie sagt selbst in einer Urk . v . I.

1196 , wodurch sie, zum Vorkheil des Saarbrückischen Klosters Wadgaß , ihrem
Patronatrecht auf die Kirche zu Bockenheim entsagt , daß sie ihres Mannes so¬

wohl , als aller leiblichen Nachkommen , beraubt sei ur ) . Vielleicht könnte man

eine von dem Mainzischen Erzb. Arnvld für das sie fällt vielmehr ums I . izso , wo jene Brüder
St - Stephansstisl ausgestellte Urkunde, llosnu . als Grafen v. Isenburg Vorkommen.
SL. ülotzuirc. 1 . li . x. 520. Erzb. Coiirad v. Mainz sagt unterm Iahe

t) Dieses Dorf,wird unten S -Z4; . nor^v. als iiyg : gaoä nos — xro rvmeäio -inime nvsris,
I „gehör des Schlosses Cleeberg Vorkommen.Jetzo ineerveiu^ erism — Lowieis
aehört es zum Mainzische» Oberamt Königstein. k--> clecMLui in , »rei-

k) Ori " . Oiielk. 1 . I. l>. 4«r . Vergl . die »eE -nn Lei.oblo äs , acl estima-
folg. Anm. m. - Der altere Ge bhardi  ord - niemormo ol^ tro -
net hier nach der vorhergeh. Anm. e. die Clec- Oaäen . e . r >. D. i . x. zr/.
bergische Genealogie ganz anders . Er schiebt m) Unterm I . ny6 . stellt ^ /^ a^ ^uon -lsn,
die beiden Brüder Ludwig Herrn v. Cleeberg -,r Ckssbê F eine Urk. aus,  deren
und Eberhard Herrn v. Grenyau hinein , die Inhalt der ehemals in Leiningischen Diensten
in einem Closterlackischen Briefe v. 1 . 1200. vor- gestandne Hofrath Rühl , nachher berüchtigtes
kommen: aber das Datum dieser Urk. ist falsch, Mitglied deS Pariser NaUoiialconvertts , in den

Tt 2
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eben auf die Genauigkeit , womit sie sich leibliche Kinder ( prolom rete, i,eM,r)

abspricht , die Vermuthung gründen , daß sie wohl , aus .einer vorhergehenden

Ehe ihres Gemahls , Stiefkinder gehabt haben könne . Ob dieses bei Friedrich,

dem kezten Graf von Cleeberg , den wir unter den I . und 122Z . aus eini¬

gen , in Italien ausgestellten , Urkunden Kaiser Friedrichs II . kennen lernen n ) ,

würklich der Fall war , oder ob er eher für

oder für einen Bruderssohn zu halten fei

zwar gedruckten , aber wieder unterdrückten,
lind eben dadurch sehr seltnen , Uectzei-ctzes Ui-

srnrigues et Oeneikln ^i ^ues sur Is Uk.risoie äe

Ungute - O »i>o ( ä Ztrsisbour ^ ä « I'iii >z>rimerie
äs 1°. 6 . ck-eviLttt 178 s . kvl . mia .) S . 149 -

»or . ä . angiebt . Er fährt nemlich nach der

Bemerkung , baß die Töchter des Leiuingifchen
Hauses nicht mit leerer Hand ausgegangen,
sondern immer etwas von Besitzungen mir be¬
kommen , über die man disponiren können,
also fort : L ' est Iki ce gue I» coincesse ^ ö, «cks
äit exz >re ?serne » t , eir ass «,a/rt grre , ä 'egres

conseii ärr comte ä r̂säsric äs OilisiiAS , sori
freie , er äe la comresse Tuccar -äe äe Lasr-

hrrrclr , r-> zoeirr , eile kirieoir äoirittiorr lr i 'e-

^lise äe Zsirrte - IVlarie äe ^Vsä ^iils , l»
rrraiir ärr cornre äeZa -rrchrrrclr, ärr ärort

äe xstion -iAe äs i 'c- iise äe Siiiirt - Higi -tiii äs

Loclrsrr/ierm , svee les reirtes ^ arc<rclrees , sr-

kerrärr gn 'elks rr'<rvoic ui ezinux i>i esksrrs,

(ortzatir viro er omni xrsle riterins ) . Rühl

setzt hinzu , daß sich das wohlerhalteiie Original
dieser Urkunde in dem Leiningischen Archiv be¬
finde und giebt die Schublade an . Ioh . Mart.
Kremer  führt in den Orig . Nassoic § . ,02
S . gso rc. , noch mehr aber in der Saar -bruck.

Gesch § 67. S . , 55 rc. den ganzen damaligen
Familienzusammenhang des Alt -Leiningifchen
Hauses , und die Vererbung seiner Güter um¬

einen Bruder Gr . Sigfrids von Mörle,

. wer will das aus bloßen Aeugenuntcr-

stäudlich auseinander . An crsterem Orte Beil,
14; . S 274. schenkt in einer Urk. v- I . 1225.

ü .ucIi .LräiL comirisss äe Lilretzrir ^ en — rriia
crrin rororibus iroclris ^ /r -sr ^ äs , 41/0,räam

Loiitiri ^ a äs 6/sbsr » , et LI ^ z» , <̂uc >rrä,rrri
etism OcrillicirsL äe d^-rsiorriricr irr<>iinrii > unuri»

itl Lroiclre an das Stift zu Limburg . Eben

daraus , dastdie Alderade noch imI . rizz . lebte,
läßt sich mit gutem Grund die Folge ziehen,
daß ihr Gemahl mit demjenigen Grasen Sigfrid
von Mörle oder Cleeberg , der schon i» den I.
1159. und 1162- verkommt , nicht eine Person,
sondern wohl eher ein Sohn gewesen sepn könne.
Für jenen wäre sie, dem ganzen Zusammenhang
der Lciningischcu Genealogie nach , viel zu jung
gewesen.

» ) S - die oben §. XIX . S - 25g ,c.
Anm . r. und v>-. aiigef . Stellen , und waS ich
an letzkerm Ott bemerkt habe , daß die Reichs-
versammlung , welcher dieser Graf Friedrich v.
Cleeberg , nach Kaisers Friedrichs Zeugniß,
beigewvhnl hat , ins 1 . 12-? . oder 12:0 . fällt.
Vergi . die folg . Anm . i . — Der in Horrilierrr.
Uisr . Trev . T . I. x . 621 . 62z . 6zo . unter » eit
I - l >9- - >193 N. 1197. vorkommende I 'rräeri-
c,is äe Merls war , wie in der letzten Stelle
namentlich angeführt wird , ein rviiüsteri -äi,,
und steht mitten unter dem niederu Adel , ge¬

hört also auch n >cht hieher.
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fchriftcu entscheiden , wodurch uns die Grafen vor, Cleeberg u . Mörle beinah allein
bekannt werden ? Daraus , daß Friedrich seinen Titel nicht mehr von Mörle,
sondern von Cleeberg führt , könnte man allenfalls nicht ohne Wahrscheinlichkeit
vermuthen , daß er eher ein Seitenverwandrer , als ein Sohn desselben gewesen
scyn möge . Seine weiblichen Erben folgten ihm , wie ich gleich weiter zeigen
werde , in seiner Herrschaft nach.

Was ich bisher gesagt , erhält durch eine andre Betrachtung neues licht , und
große Bestätigung . Wer war jener Adelberk , den ich der Adela zum Gemahl,
und der Psalzgräfin Gertraud zum Schwiegersohn gegeben ? wer waren die Gra¬
fen von Cleeberg und Mörle , die ich für seine Nachkommen angenommen , der
Herkunft ihres HaufeS nach ? Wenn meine Leser nicht ohnehin wüßten , selbst
aus Beispielen dieser Geschichte wüßten , wie sonderbar oft im Mittelalter die
Güter der Großen durch Heurarhen zersplittert worden , ehe man sie durch Famir
lienverträge zu binden lernte , so würden sie sich wundern , ein Bairisches Haus in
dis Wetterau verpflanzt zu sehen . Und doch war es nicht anders . Es blühte-
im zwölften u . dreizehnten Jahrhundert in Baiern eine Grafenfamilie , die sich
von dem Schloß Peilstein , in der Oberpfalz , benennte 0) . Euenkel , ein sehr
glaubwürdiger Ocsierreichischer Beamter des fünfzehnten Jahrhunderts , theilk in
seinem Fürstenbuch von den Besitzungen der Grafen von Peilstein unter andern
folgende Nachricht mit:

»Hie Heft sich an wie diu Grafschaft zu Peilnstein , und allez daz darzu ger
»Hort von der Herschaft von Peilnstain dem Rych si ledich worden.

»Peilnstain die Grafschaft ist ledig worden und angevallen da; Reich
--nnt alle dem daz darzu gehört dieftlb Herschaft Peilnstam her in Frankchein
«(ein and/res Exemplar liefet Franken ein Pürch heisset Chelperch iChleberch)
»da pei leit ein hauz und ein stat hasset Puchsekk und har vor sich vie gericht

o) Es giebt , nach dem Geograph . Lexiconv. ring) , das andre in dem Rentamt Amberg
Baiern ( Ulm i?y6.) in Baiern unter dem Na - Pflegger. Wetterfeld . Letzteres ist sehr gering,
me» Peilnstein zivei Dörfer , beide in der Nähe »nv gekört dem Kloster MichelfelV/ und zum
des Flusses Regen , das eine in den, Rentamt Hofmarch Michelfeld.
SlraubitMn und PfieggerichtKitzting (al. Köp-
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«die habent allenthalben an der prait zehen rast. Dasselbe hau; Chelberch
..(Chleberch) hat vil Graven und Vrein di darzu gehörnt vnd mit allem
«recht gehört es zu Peiistain. Vnd gehört auch darzu die vogtcy zu Hall
»da man das salcz seudet rc. p).

Es standen den Grafen von Pilstein ferner , wie Encnkel weiter erzählt , die

Vogtci zu Reichenhall in Baiern , das Friaul und Aquileja , die Grafschaft Gra-

diska u . etwas von der Grafschaft Görz , und ansehnliche Distrikte in Oesterreich

zu . Ich bleibe hier nur bei dem Schloß Cleeberg , und dein Hans und angeb¬

lichen Stadt Buseck , stehen . Was Enenkel von ihnen sagt , daß sie in Franken

gelegen , ist sehr wahr , weil Hessen ursprünglich eine Fränkische Provinz war , und

auch in späkern Zeiten noch zu Franken gerechnet wurde 9 ) ; cs ist eben so richtig,

wenn er bei Cleeberg hinzusezt , daß es zu seiner zeit Mehrern Geschlechtern von

Grafen und Dynasten zustehe . Die PeilsteinischeGenealogie bestätigt diese Nach¬

richt ; man findet eben die Namen darin herkömmlich , die cs unter den Cleeber-

gern auch waren . Die ältesten Grafen von Peilstein , die wir mit Gewißheit

kennen , sind die drei Brüder Konrad I - , Henrich Bischof von Freisingen

(1098 — 1137 ) , und Friedrich . Sie waren treue Anhänger Kaiser Henrichs

IV , dem der Bischof seine Erhebung zu danken hatte. KüNlMdI. der Rauhe

genannt , war mit Eufemia , einer Tochter Marggr . Leopolds von Oesterreich

vermahlt , die ihm eine beträchtliche Landschaft in Oesterreich zubrachte ^ ) . Die

x) Man findet diese ganze Stelle Encnckels
über die Peilsteinische Besitzungen , und zugleich

die Genealogie dieserGrafen , soweit sie sich mit

einiger Sicherheit ordnen läßt , in Hrn . Hofr.

Gebhardi ' s Genealog .Gesch. der erbl -Reichsst-
in Teutschl . Th . lll . S . 242 rc. , einem ausneh¬

mend schätzbaren , für die Teutsche Geschichte

sehr wichtigen Werke , dessen Druck aber , lei¬
der , weil der Verleger seine Rechnung nicht

dabei findet , unterbrochen worden , während so

manche sehr entbehrliche Buchmacherwerke ihren

ungestörten Fortgang haben.

? ) Man erinnere sich an das , was ich in dem

II . Band von den Chatten , als fränkischen
Bundesverwandtcn , u . S - 164 ?«:. itzg rc- sowie

in der Gaubcschreibung § . XXXVH . u.XXXVM.

gesagt habe . — In dem heutigen Frankcnland

findct sich kein Cleeberg und puchscck.
>') Ich beziehe mich in Ansehung der Beweise

der Peilsteinischen Genealogie , um nicht ohne

Noth weitläuftig zu werden , auf die vorgcdachte
Ausführung des Hrn . Hofr . Gebhardi,  nur

diejenigen Stellen ausgenommen , die mich hier
unmittelbar angehn.
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folgenden Peilsteiner Grafen stammten ohne Zweifel von ihm ab , weil sie seine
Güter erbten . Wahrscheinlich waren die Grafen Konrad II - u . Avelbekt , die
in der Mitte des zwölften Jahrhunderts lebten , Söhne von ihm §). Ersterer
starb auf einem Kreuhzug , vermuthlich 1147 . , nachdem er vorher mit seiner Ger
mahlin Abcla , und seinen Söhnen Friedrich , Sigfrid u . Konrad Hl . das
Kloster Admont beschenkt hatte s) . Von diesen Söhnen starb Friedrich ohne
Kinder ; Sigfrid , der ihn erbte , nnd in Urkunden von den I . n53 . und 1174»
vorkommt , hinterließ zwar von seiner Gemahlin E . . . , vermuthlich einer gebohrr
ncn Gräfin von Scheicr , einen Sohn , Friedrich II -, er hatte aber den geistlichen
Stand ergr ff n , und da er eben im Begriff war , ihn wieder zu verlassen , starb
er zwischen den I . 1201 — 120 .7 . ^ ) ' Wir erfahren diese Nachrichten bei Ger
legenheit eines Streits , in welchen die vorgedachten Brüder Friedrich und Sigfrid
mit dem Bischof Otto von Freisingen über das Schloß Chunratöheim , und das
Dorf Waidhofen , im Oesterreichischen , gerathen waren . Nach dem Tode des
jüngern Friedrichs , erzählt der Mönch weiter ^ Habe Graf Friedrich VON Morn,
als Srammvelier , den Streit forkgesozt ri ) . Auf den Ausspruch des Herzogs

-vsteldertus Lomes >! s Bilstein unterschreibt nodilis Oomrna L . Lonlett §§a cts L -tite !» pro
eine von Konrad l>I. für das Kloster Geras remestio cinimi sui 7I/arrti Lonrtttr ictr,
ausgestellte Urkunde als Zeuge. Oiplumat r̂ . nee non pro anin,L aur Lottictir ^>r'cts,'!cr
6ars «ense ap . d. u <le )viA Bel . dlpror . V . IV . trastistit ücclcsie 3 . 2enonis in Halle prestia
p 204 . Vergl . unten Anni . cc Von dem Äon - rria -- lerrium vero istust prestinm stestir
rad s. die folg. Anm. r. prenominatL Lometissa scllruc t'iuo / ctro apo

e) ImI . ilgS . bezeugt dieser Loiiraclus Lom . existente etc . IVlonum . Loica 1 . III . p . 5 ) 8«
üe Bilstein eine Schenkung Marggr . Leopolds Ebendas . Val ». V . dl . 44 . findet man das an»
von Oesterr. an das Bisrbum Passau- lVionum Hangende Siegel derGräfin abgebildet Es ist
Doica V . IVi x . ZI2 . In ker ^ » eccl . V . III . das Siegel ihres Sohnes , und stellt den sabel-
V Ili . p . 796. heißt es von ihm : lVoknm-it <g,i»- haften Vogel-Greif vor , mit der Umschrift!
liier Ltncnrcrctur lle B//rta, !s in vxpe,litioi,eVritlericus Lomes inkrlsrein . Berg !, die fvlg . -
^erosol ^ mitana cum ccnill «« arca ^ ctstci er cum not v.

tüa t'Uctsrrso , LcAi/rictu, Ltncuracto — In Älei lielliecle II 'etBrisin ^ V. I. B- II,
xrasclium — in Slarclria sä LcctsnFor — tra - p 57-- wird V0N deck Bischof Otto , der v. I.
sti-lir . >,82 - i22o. regierte , aus Urkunde» unter an-

-c) Gebhardi  a . O . S . - 48 . Eine iuKarl - dern folgende Nachricht errheüt . Memoria«
stein ausgestellte Urk- v I . 1228- enthält , guocl stiAnum äuximu »commemlanilum , guam »ravi
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von Oesterreich behielt endlich Gr . Friedrich von Morne das Schloß Waidhofen,
und überließ das andre , ChunratSheim , dem Bischof : aber der Graf gieng bald
darauf , und noch vor dem I . i2Ol , ohne Kinder , wenigstens ohne männliche
Erben , mit Tod ab. Der Bischof von Fceisingen erhielt nun auch Waidhosen,
und die Passanifche Lehen des Grafen fielen diesem Hochstift zurück ress. Gerade
der Umstand , daß nur Graf Friedrich von Morne seinen Stammvetter Friedrich,
und dessen Sohn , vor andern Stammvettern geerbt halte , und daß die Lehen nach
seinem Tode zurückfielen, laßt mit gutem Grund vorausfehen , daß er durch eine
Tochter jenes Sigfrids ein näheres Recht dazu erworben harte ac) . Sehr wahr-
scheinlich kann man eine Adelheid , Gräfin von Morne , die an Herzog Ludwig
von Baiern das Pilsteinische Gebiet Kasten veräusserte , dafür annehmcn ^ ). —>
Ungefähr zu gleicher Zeit mit dem GrafFriedrich von Morne ( utzü ) kommt auch
ein Sigfrid , Graf von Morne in einer Bairischen Urkunde vor 2) ; aber in einer

tadars Pi 'aedictns kiaesul Otto casttum LIiuu-
ratslieim cum kora in ^Vaidliauu et suis atti-

iieutiis 001'.!rn Imperators IIoinoico facienda

Huerimcmiam odrinuerit a Lärmte L/rrrurarta
de I >i/t -ntta -n . (Zuo dekuucto / r/rrr, eiur I-'r-i-
derrcll ^ namiue sihi liaereditaria iure usurpa-

vil . ^ cuius layueo dum per ^raves expeu-
«as et lalrores odtiiiuisset , so dekuucto aliud

ini ^uum memdrum sudcrevit , videlicet in
^Vutre rrro , Hui liereditario iure praedictum
xraediuni liadere voluit . karr cuius discessum

erus , ^ui sacris liceris kuit imbutus,

ciu ^ulum inilicars voleus assumere viam uni-
versae csrnis iuAressus est . kost cuius vdi-
kuin violenter äccupare iucepit Lomes rd e-
rrcusdedt ^ orrr,  eo t/uod e-errerdo °üum de

^raed -ctsr -rm LomitllM prasapra dllceret etc.
worauf weiter erzählt wird , wie der nemliche
Bischof Otto erstlich ChunratSheim , nach dem
Tode Graf Friedrichs aber auch das Schloß
Waidhvfen erhalten habe.

andern
'«) Graf Friedrich v. Morne kommt in zwei

Passauischcn Urkunden , in der einen im 1 . 1200,
i» der andern im Mai iror , vor , im 1 .1 :07.
hingegen werden seine Passanifche Skiftslehe»
dem Herzog v. Meran von dem Bischof tausch,
weise cingeraumt . Gebhardi  a . O . S - - 4s.
Anm . 0 . und die vorher nac . v . angef . Stelle.

Welches auch Gebhardi  I . c . aunimmt.
d4arrat . ^ Italiens . - p . I . eibnit . SS . 1 . II.

x . 2L , wo unter den Personen , deren Schlösser
und Güter den , Herzog Ludwig von Baiern,
und dessen Sohn Otto , zugefallen , auch genennt
wird : ^d/rert Lomitissa de/tArrerr , cprae lla-
duit Xasteiu iu mautanis.

s ) In ^V „ rmbrand Lollsct . liistor . ^eneal.
x . 156. kommt in einer Urkunde v. I . II8S.
§er/ridlls Lames de 7t7orrre vor ; IN einerStellk
deS Supplemeuti ad Lasx . Lrusclrü Lltrouol.
IVlouasterior . Lermauiae ( Vieunas 1692 ) p . 115.
hingegen wird der nemliche Graf Sigfrid ein
Graf vvn Mörle genennt : Leuskoesrunr eriam

ltuis
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andern Urkunde heißtlwr nemliche Sigfrid ein Grafvou Mörle , mit dem Zufaß,
daß er dem Kloster Wilhering , bei Linz, einen , bei seinem Schloß Pilssem gele¬
genen , Hof geschenkt habe a ). Man sieht wohl , die Bairischen Mönche wußten
sich in den Namen Mörle nicht immer zu finden , und verdrehten ihn mit unter in
Morne . Aber nicht nur dis Grafen von Mörle, auch der GrafAdelbert , der
im I . H ZÖ. das Kloster Schiffenberg mit Leibeignen bereicherte , und den ich als
den Stammvater der Grafen von Cleeberg und Mörle angegeben , findet sich
unter den Grafen von Pilsieiu wieder . Es ist der vorgedachte , unterm I . 1142.
bemerkte GrafAdelbert von Peilstein ö) , wahrscheinlich ein Bruder Graf Kon-
rads II . Er hatte , wie wir oben gesehen , drei Söhne , Friedrich , Konrad und
Sigfrid c) . Sie blieben , nach Art dieser Zeiten , in ihren Bairischen u . Oesterr
reichifchen Schlössern mit der ältern Linie in Gemeinschaft . Der älteste derselben,
Friedrich , oder noch eher ein Sohn von ihm , mag der vorerwähnte Gr . Friedrich
von Morne oder Mörle gewesen feyn , der durch seine Gemahlin Güter der altern
Linie erbte . Es finden sich in dem dreizehnten Jahrhundert , bis zum I . 1244.
noch manche Grafen von Peilstein , die man wohl nicht anders , als für Abkömm¬
linge Konradö III . u . IV . ansehen kann — Die Peilsteinische Reichslehen
fielen an das Reich , und kamen zum Theil an die Herzoge von Oesterreich und
Baiern , zum Theil aber an die Grafen von Görz und Plain . Von diesen be¬
saßen die leztern noch vor dem I . 1261 . Waidhofen , mit einer der Peilsteinische»
Grafschaften , als Oestcrreichischeö Lehen e) .

Luic ( Hiltger , der zu Wilhering von diese Ueberei' nstimmung erklärt sich von selbst,
H86 - I I ? ; . Abbt Ivar ^ §rFs/ >r.tll >r Lomes äs sobald man den , oben Iiok . s . bemerkten , Adel-

401 äeäit cui -iam xioxe a, -- bert für den zweiten Sohn Gr . Konrads t . oder
eem Zu gleicher Zeit erscheint , wie wir Rauhen annimmt . Beide Brüder nannten ihre
oben uot .,L . 1. m . gesehen , dieser GrafSigfrid Söhne Konrad und Friedrich nach dem Vater
von Mörle auch in der Wettecau . und Vatersbruder , und es liegt darin ein neuer

« ) S . die nächstvorherg . Anm . Grund , sie für Brüder zu halten.
L) S - vorher Anm . s . ä ) Ein Graf Friedrich und Ulrich v. Peil-
c) Man könnte sich wundern , daß diese drei stein v. I . irrz , Hermann 1241 , Lonrad V-

Brüder gerade die nämlichen Namen mit Gr . 1244 . Gebhardi  a - O - S - - 4?-
Konrads II . von Pilstein Söhnen führen ; aber -) Worte Gebhardi 's a . O . S . 249 . re.

Hess . Landesg . m . Band . Uu
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Nach dieser Ausführung kann die Abkunft der Wetteramscheu Grafen vom

Cleeberg und Mörle von den Bairischen Grafen von Peilsteiu keinem vernünfti¬
gen Zweifel mehr auögesezl siyn. Graf Friedrichv. Cleeberg, der nach demI ..
1219. nicht weiter vorkommt, Und,, wie es scheint, in eben dem Jahr gestorben/)-
war, wie gesagt,, der lezte seines Stamms von,der VZetterauischen Linie:. denn die
Bairische dauerte noch etwas länger fort. Ich habe in einem alten Register eine
Euphemia, Gräfin v. Cleeberg, untermI , 1219»gefunden,, vermurhlich die Ge¬
mahlin dieses Friedrichs§). Es fragt sich nun, wie die Herrschaft Cleeberg nach
Friedrichs Tod vererbt und vertheilt worden. Kaiser Friedrich II. hatte dem.
Teurschen Orden,, dessen großer Beschützer er war, das Patronat der Kirche in
Ober-Merlau,,sammt der Filialcapelle zu Holzburg geschenkt, vermuchlich, weil es
Reichslehcn.war, «..es daher Kaiser Friedrich nach Ausgang des Cleebergischeu
Mannsstamms als dem Reich anheimgefallen ansah. Die Urkunde selbst ist noch
ungedrnckr, findet sich, aber in der Qrdenöcommende zu Sachsenhausen,noch jezt
im Original ü), und wird in einer Urk.. v. I . 1219.. angeführt, worin Erzb,
Sigfrid v, Mainz, als DiocesanuS, die Schenkung, auf Bitten des Teurschen
Ordens bestätigte Diese Bestätigung unterschreiben Graf Rupert von Nassau,
Gottfrid von Eppeustein,Gerlach von Büdingen, und Henrich von Isenburg als
Zeugen, lauter Herrn, deren Nachkommen,und Erben nachher im Mitbesitz von
Cleeberg erscheinen, und die man eben daher soviel gewisser für Clccbergifche Toch-
Iprmänner arischem zu können glaubtei), Das Dorf Ober-Merlau gehörte zum

/ ) S -.dre folg) Anm.L. A. I2>z.. vorkommtsmO) für. ihren Gemahl,
den letzten Cleeberger, gelten.

§) Ob sie sich etwa in Daiern eine.Gräfinvon ö) Sie findet sich in dem Archiv der Com-
Peilstei».geschrieben, und mit derjenigen GrL- mende zu Sachsenhausen. S . die fvlg.Anni.I'.
sin ven Peilstein Eine Person gewesen, die, wie. 9 Erzb. Sigfrid macht unterm-4N0V.1219,
Gebhard! a- O, S .249, anmerkt,. dem Oester- bekannt,. gnoS Ooininns, t-i—  No-
reichischcn Kloster Lilienfeld imI . «rzo, einen in-lnoiumetLirilieitex—xarocliiLmin./HM-/«
Hof schenkt,, und. diese Schenkung ir;6. in, et stlißm.eins caxsllinn in kko/Lbu,c — -.incts

,»o / 'lt-ker-r. erneuerte,, muß ich dahin. Skiirie in Ist'nsaleni Ibßuconico cnntnlic lios-
gestellr-seyn̂lassen. In diesem Fall könnte4>itaU etc. — lestes »ncerns„>n: —
»uch der Friedrich Grafvt Pilstein,, der.unrermr«- «»« ««ä»tLaLroia«-, Vo-le/,-a«, a«Lxxen-
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Schloß Cleeberg/c) r die Erben dieses Schlosses hätten also vielleicht der Verge¬
bung des PakronatrechtS seiner Kirche Hindernisse in den Weg legen können,
weil auch weibliche Erben schon damals den Rückfall von Reichölehen so gelassen
nicht zngabcn, und wenn uian sich gleich einer Veräußerung an ein geistliches
Corpus, der vermeinten Verdienstlichkeit des Werkes wegen, ungern widersezte,
so waren doch Geistliche insgemein allzuvorsichtig, als daß sie es widör Willen der
Interessenten, oder wenigstens Prätendenten, hätten geschehen lassen. In
solchen Fallen ließ man Schenkungen, und andre Briefe, die sich darauf bezogen,
gerne von interessirtcn Theilen, woher man Widerspruch besorgen konnte, in der
Unterschrift mit bezeugen. Eö war dieses schon eine Art von Beisiimnumg, und
daß die Unterschrift jener Zeugen zum Theil zu dieser Art gehöre, und hier keines¬
wegs müßig sey, wird daraus deutlich, weil Henrich von Isenburg , mit seiner
Gemahlin Jscngard, im I . 1220. zu Vergebung jener Pfarrkirche an den Teut-
scheu Orden seine Einwilligung noch besonders ertheilte, und das ncmliche soll in
eben dem Jahr auch Graf Rupert von Nassau mit seiner Gemahlin Gertraud
gethan habenh . Könnte man die leztere Einwilligung für eben so ausgemacht

rtei», äe NllctrnA-en, äs OberMerlau, unweit Friedderg, zu versteh»
äs lei, wirb durch das, was Würdtweina. O.

er äs etc . worauf der S . 47 . davon anführt , unwidersprechllch.
Erzb. die Schenkung bestätigt, "vvurär^ ei » L) S - unten Anln.^ .
Vioev.iVloguirt. III. x. ;y. Des Graf Fric- 2) Mein in vorigem Jahr verstorbener, mir
drichsv. Cleeberg wird hier nicht mit gedacht, ausnehmend theurcr und verchrungswerther
sondern nur seiner Erben, er komm auch nach Freund, Hr. Geh. Reg. Rath^undeshagen
demI . irr- , nirgends mehr vor, und soviel in Hanau, hatte seit langen Jahren her de»
glaublicher ist, daß unter dem Reichstag, wor- Plan, eine Geschichte der Wettcrau zu schrei-
aufer zum letztenmal erscheint, nachdem, was ben, wozu er auch, sowohl seiner historischen
ich§-XIX. nor. w.. davon gesagt habe, kein Einsichten, als seiner genauen Localkenntnisse
andrer alS der imZ. rriy, gleich nach Ostern, wegen, die er zum Thcil seinem Amt zu danke»
in Frankfurt gchaltne., zu verstehn, und jener harte, vorzüglich aufgelegt gewesen wäre. Aber
Friedrich bald darauf verstorben sei- — Was seine vielfältige überhäufte Amtsgeschäste vcr-
ich übrigens, im Text angenommen, daß hier hinderten ihn an der Ausführung; er hat auch,
unter Mvrle das ehmals Eppsteinische, nachher wie ich gewiß weiß, in seinen Papieren keine
Mainzische, jetzo HesscnDarmstädtische, Dorf Materialien dazu hinterlassen. Als ich im I.

Uu s
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richtig halten , als es die Jsenburgische ist, so ließen sich wenigstens zwei vöss jenen
Zeugen , Graf Rupert von Nassau , und Henrich , Herr von Jscnbmg , als Clee-
bergische Tochkermanner annehmenr ich habe aber bei Nassau , so lange jene an -^
gebliche Urkunde nicht erscheint , oder ungezweifelter wird , noch immer Bedenk «:
Lchkeit ?n). Das nemliche gilt , und noch in höherm Grade , von Gottfrid von
Eppenstein , und Gerlach von Büdingen

1778 - meine Historische Abhandlungen heraus¬
gab , und darin gelegenheiilich von den Grafen
von Cleeberg um zu reden hatte , theilte er mir
den darin S . 108. abgedrukren genealogischen
Exrract über die Vererbung der Herrschaft
Cleeberg mit , aber ohne die Beweise davon
«uizuführcn , die er seiner projectirten Geschichte
Der Welterau vorkchiclte . Ich konnte also da¬
mals weiter nichts thun , als baß ich mich auf
die vorerwähnte , in ^ Viirlltvrein Oioso . lllo-
xunr . L . lll . x . 5A. abgedrukte Urk- v. I . ISIS,
bezog , worin man , seiner Angabe nach , die
Cleebergischen Tvchternkänner finde . Der ver¬
storbene Nafsauische Geh . R - Rremev wandte
stch auf diese Nachricht an Hvndeshagen schrift¬
lich um weitere Auskunst , und erhielt von ihm
die Bemerkungen , die er in Orig , dlar -oie.
§ . iio . S - 4«8- rc. anführt . Er verwies ihn
nämlich auf vorgedachte Würdtwcinische Urk- v-
I . i2 >s , auf die Jsenburgische Einwilligung zu
veberlragung der OberMerlauer Kirche an den
Teutschem Orden v . I . 1220, die schon Luri,
behauptete Vorrechte der königlichen ZZann-
forste Beil -74- S . 92. in dem Register einiger,,
das teutsche Haus vor Frankfurt zu Sachsen¬
hausen betreffende », Briefe angeführt habe , und
sezte die Nachricht hinzu , daß sich in dem Archiv
der Teulschordenscommende zu Sachsenhausen
eine ähnliche in eben dem Jahr von Graf Ru¬
pert von Nassau , und dessen Gemahlin Ger¬
traud , ausgestellt Einwilligung vvrfinde . Hun-

> die man gleichfalls , jener Zeugenschast

deshagen schloß, wie es scheint, daß , da in der
Urk. v. I . 2219. drei Herrn als Zeugen erschei¬
nen , desen ,Nachkommen man nachher,als Gan»
erben von Cleeberg finde , und Gerlach von
Büdingen zwischen ihnen stehe, ausserdem aber,:
nur soviel man . wisse, , zwei von jenen Zeugen
ihre Einwilligung noch besonders ertheilt hät¬
ten , er schloß daraus , sage ich, daß diese Herrn
schon damals in dem Samnubesitz von Cleeberg
gestanden , in den sie, den Umständen nach nicht
anders , als durch Lleebergische Töchter gekom¬
men seyn könnten . Es folgt nun dieses , wie
man leicht sieht , an sich noch nicht , es unter¬
schreiben die Urk. auch andre Herrn , die an
Cleeberg keinen Antheil hakten : indessen würde,
man doch ungleich weniger dagegen einwendcn
können , wenn man die Nachricht als richtig an-
nehmen könnte , daß , ausser dem Isenburger,
auch ein andrer von jenen . Zeugen seine Ein¬
willigung noch besonders ertheilt habe . Kremer
versichert aber an a . O - , auf nähere Erkundi¬
gung die zurrerläßige Nachricht erhalten zu
haben , daß sich in dem Archiv des gedachten.
ComnienthureihauscS nur Kaiser Friedrichs u.
UebcrtragSurk - der Kirche zu Ober -Merlau , so.
wie die Jsenburgische Einwilligung , aber kein,
ähnlicher VerzichtbriefGrafRupertS von Nassau,
finde . Leztern hat vermurhlich derjenige , von.
welchem Hundeshagen die Nachricht oder Sage,
erhielt , mit dem Iscnburgischcn verwechselt.

m) S - die folgende Anm.
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wegen , als Lkeebergifche Tochtermänner aufstellen wollen . Mir scheinen die
Grafen von Nassau , noch mehr aber die Herrn von Eppenstcin , erst durch Heu¬
rachen ins Jfenburgische Haus zu ihrem Antheil an Cleeberg gekommen zu seyn n ).
Für den Gerlach von Büdingen , als angeblichen Cleebergischen Tochtermann,
ließe sich allenfalls noch eher etwas sagen . Er nennt in einer Urk . v . I . 1237^
die mehrcrwähnten Brüder Gerlach von Limburg und Henrich von Isenburg feine
Nepotes 0). Eigentliche Enkel Gerlachs konnten sie ihren Jahren , und andern
Umständen nach , unmöglich seyn ; nimmt man aber das Wort nach einer andern,
im Mittelalter sehr gemeinen Bedeutung , für Schwestersöhne , so konnten sie
wenigstens keine Söhne einer leiblichen Schwester Gerlachs von Büdingen seyn,
weil er , soviel man weiß , keine Schwester hakte . Man könnte daher jene Isen-
burger eher für Schwestersöhne feiner Gemahlin , also für angehenrathete Neffen
Gerlachs , ansehn , und da man weiß , daß ein älterer Henrich von Isenburg in
das Cleebergische Haus vermahlt war , so ließe sich daraus folgern , daß 'auch des
Büdingers Gemahlin in dieses Haus gehört habe . In dieser Vorausscßung
müßte Ludwig von Isenburg -Büdingen durch seine Gemahlin Heilwig , eine En¬
kelin des Budinger Gerlachs , den Büdingischen Antheil an Cleeberg an das
Jfenburgische Haus gebracht , und eben dadurch den vorhergehenden Antheil dess
selben erweitert haben . Indessen läßt sich freilich aus einem so vieldeutigen Ver-
wandrschaftönamen , wie der von Nepoten , der znweilen auch Geschwisterkinder
bezeichnet , allein genommen nichts ganz gewisses schließen » Ich kann es hier
soviel eher dahin gestellt seyn lassen , da es nur in derJsenburgischen Erwcrbungs-
art , aber nicht in der Sache selbst, etwas ändert - Ich kann auch in diesem Fall
noch eben so zuversichtlich annehmcn , was ich in der folgenden Geschichte weiter

«) 24  habe diese Meinung schon im 1 .1776 . bekanntgeworden,und mirdazunichr hinreichend
in meinen Diplomat . Nachrichten von den scheinen, zu meiner vorigen Meinung solange
Dynasten v . Eppenstein S - 49 - ;L. vorgetra - zurück, bis ich durch andre Urkunden eines
gen. Nachher führte ich in meinen Mistor: Ab- bessern belehrt werde.
Handlungen S . -08. die Hundeshagensche an,
deren Gründe mir damals unbekannt waren. 0) Suäen . Loä . vixl . 1 .HI . x . iio ^. UNÜ
Jetzo kehre ich, nachdem diese Gründe näher iuo.
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«ussühren werde, daß die Jsenburger gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhnnr
dertö in dem alleinigen Besitz der Herrschaft Cleeberg waren, und die spätem

Thcilhaber allein durch Töchter dieses Hauses zu ihrem Ankheil gekommenp).
Nach Henrich von Isenburg, dem Clcebergischen Tochtermann, erscheinen

zwei Brüder, Henrich nnd Gerlach vor, Isenburg, in dem Besitz von Cleeberg;
man kann sie also mit Recht für dessen Söhne anschny). Beide Brüder waren

über das Schloß-Cleeberg in Streit gerathen. Gerlach, der Stifter der Limbnrr

gischen Linie, wollte sich, vermuchlich als ältester Bruder, die Herrschaft Cleeberg
allein anmaßen, Ließ sich aber doch endlich, unter Vermittlung einiger Freunde,

und in Gegenwart Erzb. Arnoldsv. Trier imI . 1258. dahin bringen, seinem

Bruder Gerlach, mnd dessen Sohn Ludwig, die Hälfte davon einzuräumen<).

7,) Ich werde in dem zweiten Abschnitt dieses <j) Ich habe dieses altern Henrichs Gemahlin,
Tandes, in der Geschichte der Wctkerau, zei- die Cleebergische Isengard, B-1. S -4vr. und
gen, daß es falsch ist, was man gewöhnlich an- 406̂ nach mit dem ältern Gebhardi, und an-
nimmr, alsIabe Ludwig von Isenburg, der dern, für eine Büdingische Erbtochter angese-
Stifter der Isenburg-Büdingischen Linie, eine che», welches aus gegenwärtiger Ausführung zu
Tochter Gerlachs, des letzten Herrnv. Vüdin- verbessern ist. Fischer  in dem Geschlechtsreg.
gen, zur Gemahlin gehabt, daß diese vielmehr, v. Isenburg rc. Taf. Ik. ordnet hier die alten
größter Wahrscheinlichkeit nach, eine Tochter Herrnv. Isenburg nicht richtig, wie ich schon a.
Roscmanns von Kempenich, des einen Büdin- O. bemerkt habe, und in der Geschichte der
gischen Tvchtermanns, also eine Enkelin jenes Wetterau weiter erläutern werde-
Gerlachsv. Büdingen, gewesen, und daß er Erzb. Arnold von Trier, ein geborner
dadurch, neben dem Eberhardv. Breuberg, zu Herr v. Isenburg, macht in einer Urk. v- -r
seinem Anthril an der Herrschaft Büdingen ge- Mai ir; g. bekannt, daß der bisherige Streit
kommen. Wollte man also ja dem Gerstach von zwischen den beiden Brüdern Henrich Herrn v.
Büdingen einen Auiheil an der Herrschaft Clee- Isenburg, und Gerlach Herrn von Limburg,
berg ziischreiben, fvmüßkedieser durch erwähnte durch Gr- Otto v. Nassau, und Henrich Herrn
Heurath auf den Ludwig von Isenburg gekom- von Covern, in seiner Gegenwart vergliche»
men, und dadurch der vorhergehende Ankheil worden, cuius ocäinstionis xrimus -u-riculus
der Jsenburger noch mehr erweitert worden »ic esc: ^uoc! Dominus äs
fcpn; es findet sich aber nirgends ein näherer ins er xioxrietscem, gue sunr in câ tco
Beweis dafür, kann sich auch wohl soviel weni- be,-c?!, -cum Omnibus appenlliciis et iuribui
ger finden, da das Büdingische Haus kurze Jeit suis,/,ac,i §uo kk. tkuo»is Denbuc» ec Druto-
nach dem Cleebergischcn gleichfalls in Männer» m-co suace<ienci in ius xscris, ex¬
erloschen, vluso omni äolo, egusliter xarcierur, nvs
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Es wird hier von dem Schloß Cleeberg , als Isenburgischem Eigenthum , im Allge¬

meinen , und so geredet , daß sich keine fremden Mitbesitzer vermulbcn lassen - In¬

dessen blieb es bei dieser Theilung nicht . Beide Brüder hatten Schwestern , und

die Herrschaft Cleeberg war mütterliches Erbe ; sie konnten also soviel weniger

davon ausgeschlossen werden . Eine derselben war an Philipp Herrn von Hohen¬

fels vermählt . Daß er oder seine Nachkommen an dem . Schloß Cleeberg Theil

genommen , davon sinket sich nirgends eine Spur ; doch hatte er Ansprüche an den-

einen seiner Schwäger , Henrich , und es wurde daher in jenem Brüderverglcich -.

bedungen , daß diese Fordrungen die Theilung des Schlosses Cleeberg in ihrer

Vollziehung nicht hindern sollten §) , Ohne Zweifel war er auf andre Abt , es sei

nun mit Geld , oder mit andern Allodialgütern , abgefunden worden . Ganz an¬

ders war es mit Gotlfrid von Eppenstein , beim andern Isenburgischen Tochter¬

mann . Gerlach von Limburg , der vorher die Herrschaft Cleeberg nicht , einmal

mit seinem Bruder theilen wollte , sah sich nun durch Umstände genorhigt , auch

diesen seinen Schwager (sororiNttH in die Gemeinschaft aufzunehmen . Er sagt.

änns äd §o,o > ganze Hälfte einräumte, , so kann wohl damals
iri >z>säi <>c occasions guaesticmis, , guam noch weit weniger seine Nkeinnng gewesen seyn,,

cum aictu n , xossesrionem et do - seinen Schwestern etwas davon zukommen zu

mtilium ^ redictoi,im .m,iici5osr „ i , ĉ ui si vsl . lassen . Er mußte zwar nachher , wie ich iim
,micici <l vel iusticia cum «liclv u . uoluit cou - Text gleich weiter erzählen , werde, . in Ansehung

cordiue , ne tsmen liec x ->x violeiun, . dictus seines einen Schwagers - Gottfrids von Eppen»

6 . uilrilomimus krstti 8U1, xrout suxm dictum stein,, hierin -nachgcben; der Hvhenfel êr hin-
ert , cum . suis xeitinenriis xartietur gegen erhielt, , soviel MÜN weiß, Nichts davon,
erc, Reinhards kl; Ausfuhr Th-t - S . zic ^ u, UebrigenS bemerke man noch , daß in dieser.
Fischer a. O- Beil -XXl : Die . Ansprache, die. Thcilungsurkunde von dem Schloß Cleeberg im-
beider Brüder Schwestermann , Philipp Herr . Allgemeinen geredet wirdso  baß man nicht-
w Hohenfels , an den Henrich von Isenburg anders schliessen kann, als daß es damals Ger --
machtc, kann eben deswegen, weil.sie. den Hcn- lach v. Limburg ganz und allein im Besitz ge-
rich allein angicng , der damals selbst noch in habt» Erstlich heißt es, . Gerlach wolle mit sei-
keinem Mitbesitz von Cleeberg war, das Schloß nem Bruder theilen ius . cv xroxriskstem gus:
Cleeberg nicht betroffen haben, dessen Theilung -uut iu cssri » LIedercli , und zuletzt
sie auch garnicht stören soll. DaGerlachSchloß cum suis xeiriueuriis pai-ticruiv.
und Herrschaft Cleeberg nicht einmal mit seinem,
Bruder theilen wollie, ihm aber doch zuletzt die )̂ S , vorher Mm . r ..
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ihm 126z . zu, daß die Wächter , die er auf Cleeberg sehen wurde , ihm eben so

gut unterworfen seyn sollten , als ihm selbst r) . Waren die Eppensteiner damals

schon von altern Zeiten her , durch eine Cleebecgische Erbtochter , in dem Mitbesitz

von Cleeberg gewesen , so ließe sich die Ursache dieser Zusage nicht erklären ; sie

hatte sich bei einem ganerbschaftlichen Schloß von selbst verstanden . Es lebten

damals in dem Eppensteinischen Hans zwei Gottfride , Vater und Sohn : allen

Umstanden nach ist aber hier der Vater zu verstehen , der vor seiner Elisabeth von

Nassau schon eine andre Gemahlin gehabt , und nüt dieser den jüngern Gottfrid

erzeugt zu haben scheint u ). Läßt jene Zusage schon an sich erwarten , daß Gott¬

frid erst durch seine Gemahlin in die Gemeinschaft von Cleeberg gekommen , so

spricht das Folgende noch mehr dafür . Gottfrid ward der beschwerlichen Gemein¬
schaft

t) Domimis äs -

.« oluiicus esse » ouini , ^ uascun ^ iis occsro-
äss ss >i ici » ii « s in rurri äs locsueri-

mus , iiäeill §0,0, -co ( -oäs/Häo Domino
äs ec / i/ro ono , ouro-

que er nodis in cnscoäi » er odserus-

tione rnrris preäicle obeäiences erunr pvr oin,

nis e^ nsüler er üäeies . äoann , Lxieii . p . 28 ; .
Daß der Verwandtschaftsname -ororius ge¬
wöhnlich einen Schwestermann bezeichne, ist be¬
kannt , und hier soviel unwibersprechlicher , weil
der nemliche Gerlach von Limburg , und sei»
Bruder , in der vorhergehenden Anm . r . . auch
den Philipp von Hohenfels ihren sororinm
nennen , der doch, da er an ihre väterliche Erb¬
schaft mit ihnen Anspruch machen konnte , noth-
wendig ihr Schwestermann seyn mußte . Die
beiden Gortfrids von Eppenstein , Vater und
Sohn , kommen um diese Zeit in Urkunden häu-
Kg zusammen vor , hier aber erscheint der Va¬
ter nicht nur mit seinem Sohn , sondern auch
mit seinen Enkeln , und soviel .gewisser ist Gott¬
frid HI - darunter zu verstehn : denn der jüngere

Gottfrid hatte damals noch keinen Enkel ; selbst
seine Söhne waren noch sehr jung , und heura-
theten , soweit sie weltlich blieben , erst lange
Jahre nachher . In dieser Voraussetzung muß
jener Gottfrid vor der Nassauischen Elisabeth
schon eine andre Gemahlin , eine Schwester der
vorgedachten beide » Jsenburger gehabt , und
mit dieser den jüngern Gottfrid erzeugt haben,
eine Angabe , die sich auch dadurch bestätigt,
daß den Gottfrid Hl . die Aussteuer seiner Ge¬
mahlin , Graf Henrich des Reichen von Nassau
Tochter , erst in der Nassauischen Brüderthei-
lung v- I - rr ; ; . angewiesen wird , daher auch
seine Heurath , wie Hagelgans Nassauische Ge-
schlechtstaf . S . 4 - richtig urtheilt , wohl erst
kurze Zeit vorher zu Stand gekommen ; und
dann , daß Gottfrid IV - oder jüngere , der schon
1247. mit seinem Vater Lehen einnimmt , für
einen Sohn der Nassauischen Elisabeth zu alt
scheint . Vergl . meine Diplom . Nachr . von den
Hrn v. Eppenstein S - Z5- rc. und die folg . » or.
v . und w.

») S . vorher Anm . r.



Kap. IV. Fränk. Hessen- Grafen von Cleeberg. §. XXIII. 345
schaft überdrüßig, er wollte theilen, und der mehrgedachte Gerlachv. Limburg'
sowohl, als dessen Bruderssohn, Ludwig von Isenburg-Büdingen, gaben 1278.
ihre Einwilligung dazu ri). Es kam würklich eine, wiewohl den nähern Um¬
standen nach unbekannte, Theilung zu Stande: weil sich aber Gottsrid, nach
näherer Einsicht, dabei verkürzt fand, und es die beiden Jsenburgcr selbst nichts
in Abrede stellen konnten: so leimen mehrere adliche Vermittler imJ . 1L80. einen
neuen Vertrag ein. Gottsrid erhielt darin zu seinem, ihm vorher zuerkannten.
Amhcil noch weiter die Dörfer Ober-Me
bach, und Pardebach hinzu rH. Diese

n ) Co.inn , Spir .il . p . Z: y : lVos Lerlaens Oo-
ININUL llo Opmpur » , et Ooilevriciis üe Isen-
buiA — prolitewur , ijuoü — nos est üiuirio-
nem lierestiraris stominii Lieber » , >̂ro-
7>rretak!i k̂ knio ^ o r̂i-lers stinoscimur , 6o,le-

,1s Lppiurteiu , cou ^anAuiiiso nortro,
pro innato sibi iure reststemus per umniapro-
nos et paracos > nosi .ro niclrilominus , prour
nobis compcrers uiästur , per omnia iure saluo
ete . Oec . Lieber » lr78 . Wollte man hier düs
r' nnatttm ius , das dem Gottfried V.-Eppenstein
an dem Schloß Cleeberg zugeschrieben wird, ,n
wörtlichem Verstände für angebornes Recht
nehmen, so würde daraus zugleich fließen, daß
hier von Gottfried IV, oder dem Sohn , und
nicht von dem Vater , die Rebe sei, obgleich
letzterer damals noch, wiewohl in hohem Grei-
senaltcr, lebte. Die Sache gieng auch im
Grunde, als mütterliches Erbsscil, den Sohn
näher an , als den Vater. Das allgemeine
Derwandtschastswort conssn̂ uinsns kan»hier¬
in nichts entscheide»; den» wenn gleich Gerlach
von Limburg in vorhergeh. Anm. r. den Gott-
frid den ältern noch näher als seinen sororium,
seinen Schwestermaun bezeichnet, so hätte ihm
doch Gerlachs Bruderssvhn, Ludwigv. Isen¬
burg, der die Urk. mit ausstcllt, nicht den nem-

Heff. Landesg. m .Band.

:!au, -Hottar, Ockstadt, Holzburg, Esch-
Verhandlung ist wichtig, weil sie uuL

lichen Titel geben können, und auf Gsttfricd
den jüngern paßte er von keiner Seite . Uebri-
gens reden die Isenburger auch hier von dem
Schloß Cleeberg im Ganzen, als von ihrem
Eigcnkhum; sie haben, wie sie sagen, dieliae-
reäicacem äominii Lieber » propristzris ritulo
im Besitz, und behalten sich, ungeachtet sie mit
dem Eppensteiner theilen wollen, dennoch ihre
Rechte vor- Vergl- vorher Anm- r. u. die folg.Anm. rv.

»«) Gerlach von Lvmburg, und dessen Bru-
derssohn, Ludwigv. Isenburg, mache» in einer
Urk. v- I . lLgo . bekannt , daß sie , unter Ver¬
mittlung benannter Ritter , dazu verstanden,
ul parke sua in inte »rum roosprs , äiuisiouem
omnium bonorum noscrorum » gue uul »o
Oatte ^ is clicuncur , cartro »ortro Lieber » at-
linencium , sie steccrnimus orclinanclam , guoä
Iiseville , sciliccr TtLoris ec iüoiiar,
er iioit - imr » - cum uilla Lrcbbeleb er k'ttr-
-kebacb Lcl meiiora ^ciam reu emen^an ^anr jvar-
ea»r ^rsi-nbr't«m, diobili viro Oo-z/rilio Oo-
,»r,!0 äs Ô rn t̂el/r cesseriirr, noslro eons.ui-
tzuineo etc. loann. Spicil. p. ZU etc. Auch
hier nennen djeIsenburger das Schloß Cleeberg
im Ganzen Lsstrum Metrum, cs würden auch
wohl bei einer solchen Theilung die übrige«

Xx
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den weiten Umfang der ehemaligen Herrschaft Cleeberg kennen lernt . Wenn

das Eppensteinifche Anrheil allein soviel betrug , daß sechs Dörfer nur zur Schadr

loöhaltung wegen einer vorhergegangenen Theilung dienten , wie erheblich muß

da das Ganze gewesen seyn ! So gewiß dicß im Allgemeinen ist, so wenig lassen

sich die Dörfer und Districte inö Einzelne bestimmen , die jedem dieser Häuser von

der Herrschaft Cleeberg zugefallen w) . Zulezt blieben Isenburg und Eppenstein

nur noch in dem heutigen Amt Cleeberg in ungetheiltcr Gemeinschaft , und dieses

bedarf noch einiger Erläuterung . Jedes Schloß der Großen hatte in der Regel

ein gewisses Zugehör an Dörfern und Höfen , das unfern heutigen Aemtern mehr

oder weniger ähnlich kam . Es war aber auch nicht ungewöhnlich , alles was

solche Schloßbesißer in der Nachbarschaft etwa noch weiter ererbt , oder sonst er¬

worben , gleichfalls zu dem Schloß zu schlagen , und solchergestalt eine Herrschaft

zu bilden , die von ihm den Namen führte . Nur die leztcre » »eigentliche Art

von Zugehör des Schlosses Cleeberg hatten Isenburg und Eppenstein getheilt , in

der erster » blieben sie , so wie in dem Schloßgebäude selbst , in ungetheiltcr Ge¬

meinschaft.

Ganerbe » nicht ganz unerwähnt geblieben seyn , In einem Vertrag vo-n i ; 2i , den Luther

wenn sie damals schon statt gefunden hätten . — Hr . v. Isenburg , des mehrgedachten Ludwigs

Won den angeführten Orten liegen Ockstadt , Sohn , und Cuno , Hr . von Falkenstein , wegen

und die ausgegangeneu Orte Solzberg und einer Eventualsuccession i» ihre Lande , errich-

Hoilar unweit Friebberg . Holzberg komm» in leten , bestimmt elfterer seinen Aniheil an Clee-

chViirstt-w . O !c»ec . !VloA. 1 . III x . 10. 47 . 5?- berg auf die halbe Burg und Thal , auf den

«Is Filial von Merlau vor , und venihm so- achten Theii des Gerichts zu Hülienbcrg , auf

wohl als Hvllar sind die jetzigeHolykirche und den halben Theil des Gerichts zu Cleeberg , und

Hollerklrche noch Ueberbleibset . Eschbach und auf den vierten Theil des Gerichts zu Wiesen-

pardenbach lagen , wie die Urki weiter sagt , bach (Grävenwisbach ) . B . IT Be,l . 28r . S . - 8v.

»n iusticlo vills L' der Gi 'även - Indessen kann man aus dergleichen Größenbe-

Wisbach , einem damals Wetterauischei » Dorfe stimmungen selten sichere Schlüsse auf das Ganze

<B . I. Urkdb - S . 104. m ) , unweit Usingen , machen , weil oft in gar vcrschiedner Rücksicht

Es ist also Ketterneschbach , bei Usingen , ge- getheilt , ein einzelner Theil wieder von neuem

meint , undpardenbach muß ein ausgegangener getheilt , und doch hernach von Hälften , Vier-

Ort seyn . Alle diese Dörfer waren nicht weit teln er . geredet wurde,

von dem Schloß Cleeberg entfernt . Vergl.

vorher Anm . ». und v.
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In diesem engem Verstand des Wortes nahmen zu Anfang des vierzehnten

Jahrhunderts auch die Grafen voissNassau und Herrn von Westerburg , so wie

im fünfzehnten die Grafen von Solms , an dem Schlosse Cleeberg ganerbschaftr

lich Antheil . Wie die beiden erstem Hauser zu diesem Ankhcil gekommen , erklärt

sich ans der bisherigen Ausführung von selbst. Waren die Herrn von Isenburg

schon in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts in dem alleinigen Besitz der ganr

zen Herrschaft Cleeberg , waren die Herrn von Eppenstein erst durch Heurath ins

Jsmbnrgische Haus zu dem Mitbesitz gelangt , so können die Hauser Nassau und

Westerburg soviel weniger auf andre Aiü dazu gekommen seyu , da sie, soviel man

weiß , zu keiner Zeit an der alten Herrschaft Cleeberg , sondern nur an dem heuti¬

gen Amt dieses Namens , Thcil genommen , und daher ihren Antheil erst nach der

Theilung . zwischen Isenburg und Eppenstein erhalten haben müssen . Gerade

zeigt sich in der Jsenbnrgischsn Genealogie ein treffender Aufschluß dazu . Der

mehrgedachte Gcrlach von Isenburg , der Stifter der Limburgischcn Linie, hinter«

ließ , außer einigen Söhnen , zwei Töchter , Jmagiua und Agnes , deren erste an

König Adolph von Nassau , die andre an Henrich Herrn v . Westerburg vermahlt

war ^ -) . Beide Töchter brachten ihren Gemahlen einige Landessiücke zu : wie

könnte mau also zweifeln , daß auch ein Antheil an Cleeberg und dem Hütkcnberg

darunter war , da ihre Söhne , Graf Gerlach von Nassau , und Reinhard von

Westerburg , sogleich im Besitz desselben erscheinen ? Auch war dieser Antheil so

gering , daß Nassau , als es in neuern Zeiten , wie wir unten sehen werden , die

Limburgischen und Westerburgischen Theile an Cleeberg an sich kaufte , doch nur

eiu Drittheil des Ganzen zusammenbrachte Auf diese Art laßt sich der Ur¬

sprung des Wesicrburgischen Mitbesitzes an Cleeberg weit sichrer und zuverläßiger

erklären , als durch eine Merenbergische , ins Westerburgische Haus vermählte

Tochter : denn daß die Herrn von Merenberg an dem Schloß Cleeberg , oder um«

7 ) Snäen . Ost . vixl . 1 . Iir. p. IZZ. Antheil gegen den Isenburgischen ursprünglich
- ) Eine neue Bestätigung , baß Nassau durch so gering scyn, und bloö auf daS engere Schloß-

keine Cleebcrgische Erbtochter zu seinem Antheil zugehör, nicht auf die ganze Herrschaft gehe»
a» Cleeberg gekommen; wie Härte sonst dieser können?

Xx 2
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gekehrt die Herrn von Westerburg an Merenberg , mit betheilt gewesen , davon
sinket sich nirgends eine Spur ^ und jene Heurath verträgt sich nicht mir der Mer
renbergischen Genealogie «) . — Die Grafen Gerlach und Wallrab von Nassau
sowohl , als Reinhard von Westerburg , verpfändeten ihren Antheil an Cleeberg
an Philipp u. Cuno , Herrn von Falkcnstein , gaben aber 1324 . dem Goktfrid von
Eppenstein die Erlaubniß , diese Pfandschafl von den Falkensteinern wiederlößlich
an sich zu kaufen ö) . Reinhard vererbte seinen Anrheii auf -Johann H . v. Westere

«) Ich habe Band l . S 477 . » or. » . die An¬
gaben Senckenbsrgs u. Mcchtels angeführt , de¬
ren erstercr dem Westerburgifchcn Hause einen
Antheil an Gleiberg lind Merenberg , der an¬
dere an Cleeberg u- Merenberg zuschrcibt , und
habe mich zugleich auf einen mir von Runkel
mitgcrheilten Genealogischen Extrack bezogen,
worin einem Reinhard von Westerburg eine

^ - Äunigund von Merenberg zur Gemahlin gege¬
ben wirb . Ich nahm also , im Vertrauen auf
Liese Angaben , den Johann I . von Westerburg,
Henrichs Sohn , für den Gemabl jener Mercn-
bergifchen Kunigund an , weil ein gleichzeitiger
Reinhard , den man für dessen Bruder halten
konnte , nicht gehcurakhet , sondern den geist¬
lichen . Stand ergriffen . Nachdem ich aber die
Merenbergische Genealogie §. XX . genauer un¬
tersucht , und gesunden , daß sich diese Heurath
nicht mit ihr verträgt , daß sich vielmehr die
ganze Angabe auf eine Verwirrung der Namen
Gleiberg und Cleeberg gründet , so muß ich
auch von jener Meinung wieder abgehn ; auch
muß der angegebene , in den geistlichen Stand
getretene , Reinhard von Westerburg , wohl ein
andrer , als Johanns ! . Bruder gewesen seyn.
Was Mich zu der letzter » Aenderung bewegt,
ist eine Urk. v-I -»zgg, worin ein Reinhard v.
Westerburg , wie ich in der folq . Anm b . weiter
bemerken werbe , seinen Antheil an Cleeberg,
und dem Hüttenbkkger Gericht , verpfändet.

Da die ältere von Reinhard l - gepflanzte We¬
sterburgische Linie mit Cleeberg und dem Hüt-
tcuberg keinen Zusammenhang hatte , sondern
ihren Antheil erst von der jünger » Linie erbte,
so scheint auch jener Reinhard zu der jüngerer
Linie gehört zu haben . In jedem Fall ist es
falsch , daß eine Merenbergische Tochter ihrem
Gemahl ein Drittheil an Cleeberg und Meren¬
berg zugebracht habe . Ich will hier nicht wie¬
derholen , was ich schon in der Merenbergische»
Geschichte § . XX . Anm . - . darüber gesagt
habe , und wie wenig der angeführte Mech-
tel hierin kompetenter Richter sei , beweißt er
selbst durch seine verkehrten Angaben von der
Theilung der Herrschaften Merenberg u. Clee¬
berg , und von dem Antheil , den Westerburg
an beiden mit Nassau gehabt habe . Westerburg
stand mit Nassau in keiner andern Gemeinschaft
Gleiberg -Mcrenbergischer Güter , als in der ui
dem Hüttenberg , die ihm von Seiten der Clee-
bcrgifchcn Ganerbschaft zukam , und da der
mehrerwähnte Reinhard , nach gegenwärtiger
Ausführung , nicht durch seine Gemahlin , son¬
dern vielmehr durch seine Mutter , eine Lirm-
burgische Tochter , in jene Ganerbschaft einge-
treten war , so fällt hierin so viel eher alle Hcr-
leitung derselben aus dem Mcrenbergischeir
Hause weg.

L) Reinhard Herr v. Westerburg hatte feinen
Anrheii an dem Cleederger und Hüttenberger
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bürg, und dieser trennte 1355.' M't den übrigen Ganerben, dem Gr . Johann von
Nassau, Gerlach Herrn v. Limburg, und Henrich von Isenburg, eine Capelle in
dem Thal zu Cleeberg von der Pfarrkirche zu Ober-Cleen, deren Patronen sie
waren c). Von Eppenstein ist dabei keine Rede, vermuchlich weil sein Ancheil
damals an einen der andern Ganerben verpfändet war. Durch erwähnten Jo¬
hann II. v. Westerburg kamen die Grafen von Kaßenelenbogen, und ihre Erben,
die Landgrafen von-Hessen, mit dem Schloß Cleeberg zuerst in Verbindung. Jo¬
hann hatte nemlich von Kaiser Karl IV. einen neuen Turnus auf den Zoll zu St.
Goar angewiesen bekommen; Graf Wilhelm v. Kaßenelenbogen war aber mit
dieser Einweisung eines Fremden in seine eigenthümlichc Zollstätte so wenig zufrie¬
den, daß er ihn nicht eher zuließ, als bis er ihm 1364. das ErbösnungSrecht in
allen feinen Schlössern, und darunter namentlich in seinem Theil des Schlosses
Cleebepg, gestattetes) . Nach Erlöschung der jünger» WestcrburgischenLinie
giengen ihre Rechte an Cleeberg, und dem Hütrenberg, auf die altere Linie über,
und diese wiederholte von demI . 1403. an mit den Grafen von Kaßenelenbogen,
so wie nachher mit deren Erben, den Landgrafen von Hessen, den vorbedachten
ErböfnungSvcrtrage). Vielleicht hatte die ältere Westerb. Linie in Ansehung ihrer
Gericht an dasMünzenberg-FalkcnsteinischeHaus
verpfändet, gieblaber igrg dem Gollsrid Hrn.
von Eppenstein die Erlanbniß, ihn mit 42Q
March Psenn. wiedcrlöslich an sich zu kaufen-
Keileteend. Lei. Iuris, et Illrror. 1 . fll . ;6r.
Die nemlichc Erlanbniß geben in eben demI
izrg. dem Gvttfrid Herrnv- Eppenstein auch
die Grafen Gerläch und Wallrab von Nassau
in Ansehung ihres Anthcils an Cleeberg und
Sem Hü>kcnberg,'den sie an Philipp und Cuno
von Fätkcnstein um lcxo March verletzt hatten-
Deurk. Nachricht,!'. Schiffend. TK- H- S . »76
I«,t. u. Doch lößre Gr. Gtrlachs Gemahlin
Irmengard imZ. diese Pfandschaft wieder
ab (loanri. 38 klo ^uiit. 1 . I. HI ). Lcl z,. Ü66.
»or.e) , und Gerlach war IZ 44, nach einer UN'

gedruckten Urkunde, umgekehrt im Stande, de»
Isenburgischcn Aniheil an Cleeberg von Henrich
v. Isenburg wiedcrlöslich an sich zu kaufen. —
Der nemlichc Gr. Gerlach nimmt 1Z46. einen
Reinhard Hrnv. Westerburg zum Burgmann auf
Cleeberg auf. Ob es der nemlichc Reinhard,
oder der gleichzeitige Reinhard von der ältcrn
Linie ist, läßt sich aus dem kurzen Urkundcn-
eptract, den ich davon habe, nicht entscheiden.

») B-U. Beil. 472. S . Z82.
B- 1. S - 474- und Urkdb. S - 178- Im

I . iZ7o. wiederholt Reinhardv- Westerburg,
vermuihlich der Sohn Johanns ir, diesen Ver¬
trug. 1 0.

<-) Im I . -40z. erneuerten ihn Reinhard und
Reinhard, Later und Sohn, mil GrafIohann
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Nachfolge in Cleeberg Schwierigkeiten gefunden , und sich dadurch veranlaßt

gesehen , ihren Autheil dem Nassauischen Hanse zu iehen aufzutragen . Wenigstens

stellt Reinhard v. Westerburg 1324 . dem Graf Philipp vsn NassauEaarbrücken

einen Lehenörevcrö darüber aus / ). — Ein we clanfriger Burgfriede von 1404.

bestimmt die Burggrenzen , und die wechselseitigen Rechte der damaligen Gemeiner

an Cleeberg . Es errichten ihn Philipp Graf von Nassau und Saarbrücken,

Johann Herr zu Limburg , Reinhard Herr zu Westerburg und Schauenburg,

Johann von Isenburg , Herr zu Büdingen , Gottf -id Herr v . Eppstein § ) . Unter

diesen Gemeinem soll das Baumeistcramt jährlich abwechseln ; im Fall einer zu

besorgenden Belagerung soll, auf Vcrkündigung d .>ö Baumeisters , jeder von ihnen

vier gut gewappnete Mann mit Harnisch und Armbrust stellen ; gebräche cs dann

im Schloß oder Thal an Büchsen , Armbrusten , Geschütz und andern Sachen , so

darf der Baumeister das darzu uörhige Geld auf gemeine Rechnung aufnehmen;

jeder Theil darf seine Haußung in dem Schloß haben , aber keiner des andern

Feinde ausnehmcn ; will ein Gemeiner einen Fremden in dem Schloß enthalten,

so muß der Enkhalrne , wenn er ein Fürst ist , tco fl. und sechs gute Armbruste

liefern , auch sechs Wohlgewappnete auf das Schloß legen ; ein Graf oder Herr

hingegen giebt 20 fl. und zwei gute Armbruste , ein Ritter oder Knecht 5 fl. und

eine Armbrust , eine Stadt soviel , als ein Fürst , und jede Armbrust muß Z fl. werth

seyn ; das .solchergestalt gewonnene EnrhalkungSgeld soll auf den Bau des Schloss

v. Äatzenelenbogen-, 144; . erweiterte ihn Rein¬
hard von Westerb . dem Gr . Philipp v. Katz.
auch aufdas Schloß Schauenburg . JmI . 1445.

vcrwilligte Reinhard dem nemlichen Gr . Philipp,

seinen , an Gernand und Konrad v. Schwalbach
verpfändete » , Aiitheil des Schlosses Cleeberg
dn sich zu lösen . Nach dieses Reinhards Tod

(1449 .) erneuerte 1450. dessen Sohn Cuno ge¬

dachtem Tr - Phil . v. Kay . den Erböffnnngsvcr-
lrag auf seine Schlösser Westerburg , Wetters¬
berg , Schadeck , Schauenburg und Cleeberg,
und 1489. gieng ihn dessen Sohn Reinhard

auch mit Landgr . Wilhelm dem jüngern von

Hessen ein.

/ ) B . il . Beil - 4Z9- S- 477 - Ich irre wohl
nicht , wenn ichs für aufgetragnes Lehen aus¬

gebe : denn in den vvrhcrgegangenen .Urkun¬

den erscheint keine Spur einer solchen Lehnbar-
keit , der Nassauische Autheil blieb sich auch im¬

mer gleich , so daß dieses Haus wohl gewiß

nichts davon an Westerburg abgegeben . .

§ ) Er ist in Sstors kleinen Schriften ( den

altern ) Th . m . S - 282 - 292 . abqedruckt.



Kap. IV. Frank. Hessen. Grafen von Cleeberg. § XXIII. 351
feS und Thals gewandt werden re. Alle diese und andre Puncte schienen der
Gesellschaft zu Auftechrhaltung des Ganzen so wesentlich, daß auf die Nichterr
füllnng auch nur eines einzigen derselben die Strafe des Ausschlusses aus der
Genieinschaft gesczt wurde. Die Grafen von Solms waren damals, wie dieser
Burgfriede beweißk, noch nicht unter der Zahl der Gauerben, gelangten aber
unfehlbar noch in eben dem fünfzehnten Jahrhundert dazu, vermmhlich durch
das Haus Eppstein, dessen Antheil in den leztern Zeiten sehr unbedeutend gewesen
zu seyn scheintK).

Zum Schloß Cleeberg gehörte, wie gesagt, von der Pfalzgräfin Gertrau¬
her, auch ein Theil des Hüttenbergs. Ein altes undakirteS Register, aus dem
sechzehnten Jahrhundert, sagt davon: »Der Hüttenberg ist getheilet in drey thcyl
»an Dörfern, Gericht, vnnd gllem gebieth, mit Bede, Dienst und aller Zugehörde.

- «Ein vicrtheill ist des von Eyßenberg(Isenburg), des von Westcrborgk, und des
«von Limpnrgk, zum Schloß Clebnrgk; drey theill gehören gleich halb vnßem
«gnädigsten Herrn (dem Landgr. v. Hessen) , vnnd dem Grafen von Nassau" r).
Mit dieser Angabe stimmt im Ganzen ein Vertrag von izyb . überein, worin
Johann v. Isenburg, Herr von Büdingen, in seinem und der übrigen Clecberger
Namen, mit Hessen und Nassau eine Satzung wegen dem Hüttenberg errichtetk).
Wie viel einem jeden der vorgenannten Ganerben insbesondre davon zukam, läßt
sich jetzo nicht mehr so genau bestimmen: Isenburg hatte aber, so wie an dem
Schloß Cleeberg, also auch an jenem Viertel des Hüttenbergs, den grösten Theil,
und sprach daher auch in den Verträgen und Einrichtungen, die man von Seiten
der Ganerben zu Cleeberg mit Hessen und Nassau über den Hüttenberg in Ge¬
meinschaft traf, immer allein, und im Namen der andern mit /).

L) Krem  er Orix. Nass. S .429. not. 4. ist L) B . n . Beil. 4ZO. S 465. Vergl. ebendas,
der nemlichen Meinung. Beil. 232. S -28a.

-) Eppenftcin wird hier unter den Cleeberg,'- Dergl. gemeinschaftliche Verträge wurden,
schc» Ganerben nicht mit genennt, weil es da- dem schon erwähnten vonr?s6, in den
nials schon ausgcstvffen war, wie wir gleichH. I4Z4, 14z;, 1448, u. 1464. geschloffen,weiter sehen werde». u '
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Der Widerwillen , den man in nenern Zeiten gegen Gemeinschaften faßte,

mußte natürlicherweise diejenigen am stärksten befallen , die am wenigsten dabei

bethcilt waren . Limburg verausserte feinen Antheil am ersten ; eü verkaufte ihn,

ich weiß nicht bestimmt zu welcher Zeit , an Nassau ?" ) . Es wurden zu Cleeberg,

der Regel nach jährlich , von Deputaten der Ganerben ObcramtStägc gehalten,

auf welchen die Rechnungen abgehört , und die übrigen Angelegenheiten der Ge¬

sellschaft berichtigt wurden . Dem Obcranrtötag von 1506 . wohnten Deputirte

Antons v. Isenburg , Eberhards von Königstein , Philipps von Solms , Philipps

von Nassau , und Cuno ' S von Westerburg bei . Die Königstcinische Linie des

Eppensteinischen Hauses behielt diese Gemeinschaft bis zu ihrem Ausgang ( 1535 .)

bei . Graf Ludwig von Stollberg suchte sie, als Königsteinischer Erbe , fortzuseßen,

fand aber Schwierigkeiten . Es hatte nemlich Königstein für seinen Theil jähr¬

lich rZ ss an Baugeld beizutragen , und hatte dieses Geld bis znm I . itzli.

richtig bezahlt , war aber damit von der Zeit an im Rückstand 'geblieben - Die

Ganerben wollten daher den Grafen von Stollberg nicht eher in die Gemeinschaft

wieder aufnehmen , bis er das rückständige Baugeld bezahlt haben würde , das

im I . 156z . die Summe von 780 fl. betrug , drohten auch auf dem OberamtS-

tag von 1577 - / bei fernerer Verweilung der Zahlung , mit dem gänzlichen Aus¬

schluß , wozu sie, vermög des vorgedachken Burgfriedens , laugst befugt gewesen

waren . Stollberg erbot sich zwar 1577 . ö" einem Tausch mit Vilbel , da aber

dieser , ich weiß nicht , aus welcher Ursache ? nicht zu Stand kam , so wurde auf

dem Oberamtötag von 1589 - jene Drohung würklich vollzogen , und Stollberg

alle fernere Oeffnung an Cleeberg versagt . Von der Zeit an hört man nichts

mehr von Stollbergischen Ansprüchen an Cleeberg , sie scheinen auch , diesen Akten¬

stücken nach , mehr auf gewisse Gerechtsame , namentlich auf die Huldigung und

Oeffnung , als arss ein nußniesliches Antheil an don Einkünften , gegangen zu seyn,
und

m) Kremer OriA. Nass. S .419. Aiim. 4. von welchen ich gleich weiter rede, erscheinen
führt e.s an, aber ohne die Zeit des Kaufs zu keine Liinburgifche Bevollmächtigte mehr. .
bestimmen- AufdeliOberamtstägenvonHoörc. '
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und soviel wahrscheinlicher wird man finden , was ich oben bemerkt habe , daß
Eppenstein leztereö schon vorher an Solms , vielleicht auch zum Theil an Isen - ^
bürg , veräußert hatte . Der dreiffigjähnge Krieg brachte in den ganerbschaftlichm
Verhältnissen von Cleeberg eine große Veränderung hervor . Es ist bekannt , in
welche nachtheilige Lage damals das Haus Isenburg gegen Hessen - Darmstadt
kam ; es mußte ihm in dem Hanplvertrag v . 1642 . , um wieder zum Besitz seiner
Grafschaft zu kommen , unter andern feinen ganzen Ankheil an dem Schloß Cleer
borg — es war , wie gesagt , der größte unter allen — abtrelen , und dieser Vertrag
Ist im Westfälischen Frieden bestätigt worden . Das nemliche that , in einer
nicht unähnlichen Lage , Graf Philipp Reinhard von HohemSolmS durch einen
Vertrag von l 648 « mit seinem sechsten Theil . Dadurch brachte HcssemDarmstadt
seine nachmalige zwei Drittheile des ganzen Amts Cleeberg zusammen . Nassau-
Weilburg , das sich schon durch den Limburgischen Ankheil bereichert hatte , kaufte
1716 . auch den Westerburgischen von den Grafen Christoph , Christian und Georg
von Leiningen 'Westerburg an sich , und vermehrte dadurch seinen ursprünglichen
Antheil bis auf ein Drittheil des Ganzen . In diesem Verhälmiß haben beide
Fürst !. Häuser bis auf unsere Zeiten gestanden , und nach eben dem Verhältniß
des AntheilS beider Herrschaften richtete sich auch die Verrheilnng der Steuern,
und die übrige Verwaltung und Ausübung der Landesherrlichen Rechte rr ) .
Jede Herrschaft bestellte einen Beamten , der gewöhnlich die Justiz - und Rentei¬
geschäfte zusammen versah . Unter diesen , oder vielmehr ihren Herrschaften , wech¬
selte das Baumeisterthum nach vorgedachrem Verhältniß ab 0 ) . Der Bau¬
meister halte die Initiative aller Geschäfte ; alle Klagen und Gesuche wurden an

») Ausser den gemeinschaftlichen Einkünften,
hatte jede Herrschaft auch einseitige Domänen,
worunter die Hessen - Darmstädtischen bei wei¬
tem die beträchtlichsten waren . — An dem
igittteiiberg hatten die Ganerben von vielerlei
Arten von Einkünften ein ganzes Viertel.

0) Der Wechsel des Baumeisterthums bestimm¬

te sich nach folgendem Schema:

?7sz . Hessen für Isenburg,
1704 . Nassau für Nassau,
>7? 5- Hessen für Isenburg,
1796 . Hessen für Solms,
»797- Hessen für Isenburg,
r?98- Nassau für Westerburg.

Hess . Landesgesch . III . Band. Yy
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ihn eingebracht , er allein erließ auch die Vorladungen rc. Ausserdem hatten

aber beide Herrschaften völlig gbiche Rechte , und die Beschlüsse wurden gemein,

schafttich gefaßt , bekannt gemacht , und vollzogen . Waren beide Herrschaften bei

einem solchen Beschluß in ihrer Meinung gecheilt , so galt das Votum des wir

dersprech nden Theilö ; es blieb beim vorigen Zustand . Auch in J 'lstizsachen

hatte der zeitige Baumeister wohl den Vorsitz : aber Befehle , Urtheilc rc. wurr

Len gemeinschaftlich abgefaßt . Stimmten beide Theile nicht überein , so ward

an die RegierungScollegien nach Giessen und Weilburg berichtet . Appellationen

gierigen an das RegiernngSeollegium derjenigen Herrschaft , bei welcher das Bau-

meisicrchum zu der Zeit gestanden hatte , da der Streit bei dem Gericht anhängig

wurde . Vor diesem Collegium wurde nun der Proceß fortgeführt ; die Entschei 'r

düng hingegen kam beiderseitigen Collegien gemeinschaftlich zu . Waren diese

verschiedncr Meinung , so wurden die Acten auswärts verschickt . — In Kirr

chensachen galten die nämlichen Verhältnisse , nur daß hier die Consistorien an dis

Stelle der Regierungen traten . Bei Wiedcrbesetznng der Psarrr und Schulr

stellen kam der Baumeisterlichen Regierung die Prüfung und Designation des an-

zustellenden Candidaten allein zu . Die Pfarreien selbst waren keiner Jnspectur

unkerworfeu , und die Kirchenvisitationen wurden abwechselnd von dem ersten
Superintendent zu Giessen , und dem zu Weilburg besorgt.

Man sieht wohl , diese Verfassung war sehr verwickelt « und mußte mehr als

einmal den Wunsch nach einer Theilung rege machen . Es hat sich aber neuer¬

lich dieser Wunsch von selbst aufgehoben , nach dem durch den zweiten , von den

beiden hohen vermittelnden Mächten , Frankreich und Rußland , entworfnen Ent-

schädigunSplan v . 8 Oct - 18 ^ 2 . der Hessen -Darmstädtische Antheil an den , Amt

Cleeberg « sammt dem Dorf Weiperfelden jv) , an Nassau -Usingen gefallen, ' und

jenes Fürstl . Haus dagegen auf andre Art entschädigt worden.

?) Weiperfelden , ein geringes Dorf von iqoSeclcn , gehörte vorher zum Hess. Amt Butz¬
bach, und ist nach Hochweiset eingepfarrt-
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Zukeht noch eine Bemerkung über die sogenannte Stadt Puchfekk, deren der
oben(S .ZZZ.) bemerkte alte Oestcrrcichische Genealoge, Enenkel, in einer solchen
Verbindung mit Cleeberg erwähnt, daß erste fürZugehör dieser Herrschaft gehalten'
zu haben scheint. Ob er Altenbuftck oder Grosenbuseck darunter verstanden, muß
man freilich dahin gestellt seyn lassen; doch ist jenes, schon seinem Namen nach,
älter, und begreift auch das Stammschloß, nach welchen, sich die Adliche Fami¬
lie von Bnseck benannte. Daß man in altern Zeiten bei etwas erheblicher,, Dör¬
fern gar zu gerne den Namen einer Stadl mißbrauchte, habe ich schon mehrmals
erinnert; auch kann es der Angabe an sich nicht schaden, daß beide Orte gegen
sechs Stunden von Cleeberg entfernt sind. Der wohl unterrichtete Enenkel muß
Loch irgendwo Nachricht gefunden haben; wie sollte er sonst in feiner Entfernung
auf einen so wenig bekannten Ort gefallen seyn? Die Sache laßt sich ausserdem
aus der Geschichte wohl erklären. Das Bnfeckerthal gehörte, seiner Lage nach,
ohne Zweifel zu der Herrschaft Giessen, die in der Gleibergifchen Theilung den
Pfalzgrsfen von Tübingen zugefallet,, und von diesen durch Kanf auf die Land¬
grafen von Hessen übcrgegangen war. Den, ungeachtet konnten auch die Gra¬
fen von Cleeberg noch einigen Antheil daran haben; eben so gut, wie sie ihn an
Lem Hüttenbcrg behielten. Ich vermukhe, die Familie von Bnseck. wußte sich
entweder nach dem Abgang des männlichen Stamms der Grafen von Cleeberg
die Reichölchen, die sie bisher von den Grafen von Cleeberg als Afterlehen em¬
pfangen hatte, nunmehr von Kaiser und Reich unmittelbar zu erwerben, oder sie
trug sie, wenn sic vorher keine Rcichslehen waren, nach Erlöschung des Cleeber-
ger Mannöstamms, zu mehrerer Sicherheit, an Kaiser und Reich zu Lehen auf.
Diese Familie kommt schon im I . HZ2. in einer Gleibergifchen Urk. unter dem
Namen von Buchfeke vor §) ; also zu einer Zeit , wo der Gleibcrgifche Manns-
stamm noch in voller Blüthe stand. Sie theilte sich nachher in vier Linien:

-) § ine Urk. Graf Wilhelms von Gleiberg ircro.' Nachher hört man von den Busecken nicht
unterschreiben imI . 1152. als Zeugen: §̂ Lot- eher wieder, als irzz, worin ein
«tu§ .te LlAcimnilus . et trat « eins , ein 6c »tti »lu » § e?,xIi!Nit und ce-

a« Luclen. Lcicl, Olz>l. 1 . t, z>. tsrl Elite s in Litelcerecl!« Vorkommen. 6 «i-
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Buseck an sich, Buscck Russeler oder Nässer2-) , und Buseck Munch ek) ; die
Linie von Buseck Braut ist erst im fünfzehnten Jahrhundert hinzugekommene).
Mil den Busecken standen die von Trohe oder Drahe in der genauesten Familien¬
verbindung. Sie führten ihren Namen von Trohe, einem geringen Dorf in
dem Gericht Lollar, OberamlS Giessen. UntermI . 12ZZ. erscheint ein Eberwin
von Trohe, zu gleicher Zeit aber auch ein Eberwin von Busek re). Ich halte
sie für Eine Person, und sehe die von Trohe für einen alten Nebenzweig der Bu¬
secke an, der, zur Unterscheidung, den Stammnamen fahren ließ, und sich allein
von Trohe schriebv ). Wenigstens wäre ohne solche Stammverwandtschast
schwer zu denken, wie diese Familien zu einer so vollkommnen Gemeinschaft der
Güter und Lehen gekommen seyn sollten. Mindcrmachtige wußten sich im Mit¬
telalter gegen die Ucbergewalt der Feinde insgemein nicht kräftiger zu schützen.
ckeu, I,c. 110; . Jener Lißusuckus nennt sich
in einer Urk. V. I2Z6. Lî erisuckus cke
(Kopp Lchensprodcn Th. I. x--50) , und der
Conrad Setzpfand heißt 1-45. Loursckus Ler>
xlisur Zs In den folgenden Zeiten er¬
scheinen die von Bufcck und Trohe häufige es
läßt sich aber doch noch keine vollständige, über¬
all zusammenhängende, Stammtafel heraus-
bringen- Ich kann mich ohnehin, wie ich schon
mehrmals erinnert, auf die Genealogie adlicher
Familien nicht cinlassen.

--) Den Namen der Linie Rüssev finde ich zu¬
erst in einer Urk. v. I . 126; , worin Landgr.
Henrich das Kind dem Sen-mcko. er kranckdus
suis Lrluirckoerckill ^s^o verspricht , daß er ohne ihr
Vorwissen keinen an sich bringen wolle, der unter
das Gericht zu Bufcck gehört. Hess- Äeduct. v-
1 .172z. Knchenb . .4». Hass. Loli. III. x.99.
und a. a. O- — UntermI . >282. kommen Lc-
csrck etLoursck ckicri ckluscers lrstres ckeLuclie-
«ccl̂s als Zeugen vor. Lucken, Lock. Dipl.
1 . IV. I> 244-

s) Die Linie Münch oder Mönchv. Buseck fin¬

det sich in bisher bekannten Urkunden wicht frü¬
her, als im vierzehnten Jahrhundert. In ei¬
nem ungedruckten Lehenbrief werden Johann
Mönch, Harrmann von Trohe, und Eberhart
Niedesel von Landgr. Henrich mit zwei Huben
zu Didnlzhaufen, die ans dem Wiseckerwald
angerodet worden, zu Erbmannlchen, und mit
einer angervdeten Hube bei dem Dorf Düdels¬
heim zu Burglehen belehnt. Vergl. die folg,
Anm. -ev.

e) Ludwig Brant v. Bufcck kommtv- I.
1417. an in Hessischen Lehcubriefen vor.

-L Band ii . Urkb. S -149. bezeugt Dbsrwck-
»us cke eine Merenberg. Urk.v. 1 .12z; ,
und irzü- erscheint in Lucken. 6 . v . D.I. x.
549- ein iLbeiw-luus cke Luseek. Der Name
Eberwin oder Erwin geht hernach in der Fa¬
milie von Trohe oder Drahe fort.

v) Die Verschiedenheit der Wappen darf
man hier nicht einwenden: denn dies« wa»
ren damals in den Familien, am wenigsten aber
in denen des gemeinen Welsv noch nicht stän¬
dig festgesetzt.
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als daß sie sich in eine Ganerbschaft verbanden, und so den Angriffen mit verein¬
ten Kräften widerstanden. Das nämliche thatcn die von Bustck und Trohe.
Die älteste Urkunde, worin sie in dieser Verbindung verkommen, ist der gew¬
erbliche Burgfriedenv. I . 1357, den die damaligen drei Linienv. Buseck, Bu-
scck zu Buseck, Rüster und Munch, und die von Trohe unter einander schloffen,
und durch vier aus ihrer Mitte erwählte Vorsteher auf immer zn handhaben ver¬
sprachenw). Die Anzahl dieser ersten Vorsteher gab den Ganerben zu einem
neuen Titel Anlaß, den sie auf immer fortführten: Sie schreiben sich Vierer
und Ganerben des Buseckerthals. Ihre Ganerbschaft begriff nach und nach,
auffer den Schlössern Alten- und Großen-Buscck, neun Dörfer, die zusammen
den Namen des Buseckerthals führenw), aber deswegen kein unmittelbares Ej-
genrhun, der Ganerben sind. Die meisten Eingesessenen sind vielmehr Hessische
Leibeigne, und die Ganerben kragen ihre Burgen und Schlösser, namentlich Alken-
und GroßenBuseck, von welchen sie Stand und Namen führen, so wie ihre
Ganerbschaftstheile und Gerechtigkeiten in und ausser dem Thal, von alten Zei¬
ten her von Hessen zu Lehen. Mit diesen Verhältnissen scheinen spätere, den
Ganerben erkheilre, Kaiserl. Lehenbriefe übel zu contrastiren. D'er älteste, den
man kennt, ist v. I . 1337. Kaiser Ludwig aus Baiern belehnt darin die von
Trohe, und alle ihre Ganerben, mit dem Gericht zu Buseck; ein Ausdruck,
der sehr beschränkt war, den aber die Ganerben von dem ganzen Buseckerthal er¬
klärten, und als Beweis ihrer Reicheunmittelbarkeit aufstelllen. Die Landgra¬
fen vcn Hessen wollten sie blos für ihre Schußherrn angesehen wissen. Vor den

io) Lüuig Reichsarch. Lz>so. 6one . III. L,bs.
III. x. i6z. Es unterschreiben diesen Burg¬
frieden:

Hermann Rüffer von Buseck, Ritter.
Friedrich, Hermannu. Eckart seine Bru-

derssöhnc.
. Eckart von Luseck, Ritter.

Eckart Rüffcr.
Henrich Rüsserv. Buseck.
Hartman» u. Johann Gebrüderv. Auseck.

Erwinu.Johannv-Duseck, Weppener.
Johann genannt Münchv- Buseck, Wep-

pener.
Wenzelv. Trohe, Ritter,

und darauf noch mehrere von Trohe.
-*) Diese Dörfer sind: Alten Buseck, Große»

Buseck, Albach, Beuern, Bersrod, Burkhards¬
felden, Oppenrod, Rcißkirchen, Rädchen. Die
beiden ersten sind die beträchtlichsten-
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Zeiten Kaiser Sigismunds kam es darüber , soviel man findet , nie zur öffentlichen
Klage ; doch scheint es Landgr . Hermann für rathlich gehalten zu haben , jene
Reichslchenschaft , um den widrigen Folgen , die man daraus ziehen konnte , zu .'
vorzukommen , lieber auf sich übertragen zu lassen . König Wenzel willfahrte
ihm hierin , und wicS lZyZ . die Ganerben mit ihren bisherigen Reichslehen für
die Zukunft an Landgr . Hermann , an den er sie abgetreten , wiederrief aber diese,
wie er zu seiner Entschuldigung sagt , auf unredliche Unterweisung geschehene
Verleihung noch in eben dem Jahr ^ ) . Unter Kaiser Sigismund wußten sich
ferner die Ganerben von Trohe und Buseck einen solchen Einfluß zu verschaffen,
daß , ihrer in Anspruch genommenen Reichöunmittelbarkeit wegen , kurz nach ein-
ander ( >417 . 1418 -) drei Reichsgerichte oder Fürstenrechte angeordnet und nie-
dergeseht wurden , auf die sich jedoch der weise Landgr . Ludwig I . oder Friedfertige
nicht einließ 2) ; auch veränderte Kaiser Sigismund in seinem den Ganerben 1415.
ertheilten Lch'enbrief die bisherige Lehensform dahin , daß er , statt des Gerichts
zu Buseck , womit sie Kaiser Ludwig belehnt hatte , vielmehr das Buseckerthal
überhaupt einführte , eine Form , die nun durch alle folgende Lehenbriefe fortlief.
Indessen konnte das alles den Ganerben nicht helfen ; Hessen wußte sich bei sei¬
nen hergebrachten Gerechtsamen zu behaupten . Ohnehin konnte die Reichslehn-
barkeit einzelner Theilc den Landgrafen in ihren übrigen , auf unfürdenklichen
Besitzstand gegründeten Rechten in dem Buseckerthal nicht schaden , und dieGan-
erben waren ausserdem dem Hessischen Haus so vielfach mit Pflichten verwandt,
daß auch von dieser Seite ihre Unterwürfigkeit befestigt genug war - Sie waren

>) Man findet sie in den unten anzuführen- Alters her ihm und dem Reich mit Pflichten
den Deduktionen , woraus sie Lscor Oi-ig . Iuris verwandt seien- Kann wohl was widcrsinnigerS
xudl .Hass .x .ziS.wicdcrholtabdrucken lassen. In sepn? Worin bestand denn tiun die unredliche
dem Ucbertragsbrief an Landgr. Hermann sagt Unterweisung? Was er als Ursache des Wie-
K- Wenzel , daß er ihm die bisherigen Reichen Verrufs angiebt, sagt er in dem Ueberlrag schon,
tehen der v- Trohe und ihrer Ganerben über- selbst,
trage , und leztere daher ihrer , ihm und dem
Reich geleisteten, Pflichten entledige . In dem - ) Auch den Spruch dieser Fürstcngerichke
Wiederruf hingegen giebt er als Ursache dcss har Estvr l . c. x . zro . re- wiederholt abdruckem
selben an , er habe nicht gewußt, daß sie von lassen.
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Burgmänuer zu Giessen , Grünberg , Staufenberg , Rauschenberg rc. , trugen

auch , ausser den Burglehen , einzeln eine Menge Güter und Rechte von Hessen

zu Lehen . Die Ganerben selbst schienen des alten unnützen Streits beinahe verr

gesscn zu seyn , er kam wenigstens zu keinem öffentlichen Ausbruch mehr . Viel .-

mehr ließen sie sich 1576 . mit Landgr . Ludwig IV . von Marburg in einen Haupt«

vergleich ein , worin sie ihn und seine Nachfolger für ihren rechtmäßigen Landes-

Herrn , sich selbst aber für adliche Landsassen desselben erkannten , der Landgraf

hingegen sie in den Pflichten , womit sie Kaiser nnd Reich in Rücksicht auf das

Gericht Buseck verwandt seien , so wie in ihren übrigen Begnadigungen , Frei¬

heiten und Burgfrieden , soweit sie dem gegenwärtigen Vertrag nicht zuwider

seien , nicht zu stören versprach n ) . — In der Thcilnng der Marburger Ver«

lassenschaft dieses Landgrafen fiel das Bnseckerthal dem fürstl . Haus Hessen -Darm«

stadt zu. Auch in der Buseckischen und Trohischen Familie ereigneten sich merk«

würdige Veränderungen - Die Linie Rüsser starb 1575 . aus ö) , und 164t»

folgte ihr der ganze Stamm von Trohe nach c) . Diese Veränderungen mach¬

ten indessen in der genauen Beobachtung des Vertrags von 1576 . keinen Unter¬

schied ; die Busecke erkannten in unzähligen Fällen die Landgrafen für ihre recht«

mäßige Landesherrn , und sich selbst für treue Landsaffcn derselben . Und doch brach

der ehmalige , obgleich so sorglich beigelegte , Streit zu Anfang des achtzehnten

Jahrhunderts von neuem , und heftiger als jemals , aus . Ein übelgesinnter Rechts«

gelehrter , dem seine Bewerbung um eine Professorstelle in Giessen fehlgeschla«

gen , soll die Ganerben aus Rache zu diesem neuen Versuch gereizt haben ck) .

Die unmittelbare Reichsritterschafl mischte sich mit einem Anspruch an Contribu«
tionen

a) Er ist in den Buseckischen und Hess. De- frau Anna Catharina , eine gebvhrne Schenckin

-uctionen verschiednemalabgedruckt. v. Schweinsberg , kam nach seinem Tode mit

i ) Diese Linie starb 1275. mit Hartmann Rüs- einer Tochter, Anna Elisabeth , nieder, die sich
fer, genanntv . Buseck, aus . SeineTvchterMar - nachher an Crafft Adam v. Buseck genannt

garethe kommt 1579. als des Magnus von Rv- Munch verheurathete , und die lezte ihres gan-

-enhausen eheliche Wirthin vor . zen Geschlechts war.
- ) Philipp Henrich v. Trohe beschloß 1641. Man findet die zu diesem Proccß gehbri-

den Manasstamm seiner Familie - Seine Haus - ge» Schriften in LünigS  Libliorksc » i) °.
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lionenvon dem , angeblich zur Wetterau gehörigen , Busecker Thal ein , dem Schei¬

ne nach gegen die Gauerben , schloß sich aber im Grund dieser Familie mit ihrem

ganzen bekannten Einfluß an . Eö erfolgte 1706 . ein Neichshofrathsurkheil , nach

welchem der vorgedachte Vertrag zwischen Hessen und den Ganerben , als hinter

dem Kaiser her gischthcn , cassirt wurde . Landgr . Ernst Ludwig sah sich 1708.

genökhigk , den Recurö an den Reichstag zu ergreifen , der sich auch sogleich in fol¬

gendem Jahr dahin erklärte : „ daß das fürstl - Haus Darmstadk , bei diesen in dem

Busecker Thal von undenklichen Zeiten her Ncichskundig besessenen , und auf

das inxtrulneinum pac -s 'VVestpIlalioae sich gründenden Landesfürsilichen Ge¬

rechtsamen belassen werde . " Was der gerechten Sache noch mehr Gewicht gab,

war eine gründliche , von Hessen -Darmstadtischer Seite im I . 1723 . bekannt ge¬

machte Dcduetion , die den ganzen Streit ins Helleste Licht sichte,e ) . Nun er-

lheilte der Reichöhofrarh unterm ly . Jan . 1725 . ein Enduriheil , des Inhalts:

„daß es zwar bei dem 1706 . ergangenen Unheil , und der darin geschehenen

„Cassation des zwischen Hessen und den Ganerben geschlossenen Vertrags v . I.

„7576 , so weit er nenrlich die Kaisers , und NeichSgerechligkeilcn betreffe , sein

„Bewenden habe : gleichwie es aber die Meinung nie gehabt , und noch nicht habe,

„jenen Vertrag seinem übrigen Begriff , soviel nemlich ein und des andernTheilS

„Gerechtsame ausser der Neichslehenschast , insonderheit aber die dem fürstl . Hau«

„Hessen von Vierer und Ganerben darin feierlich anerkannten , und von undenk¬

lichen Zeiten hergebrachten , auch bis dahin in » »verrückter Uebung gehabten

„Landcsfürstl . Obrigkeit in und über dem Buseckcrthal betrift , zu vernichten und

„aufzuheben , als wollten cs Kaiserl . Maj . bei sothancm Vertrag , und allen dar¬

rt,icnon. iiech Je in che ns Ansg. Th- I. S-
2) 6 - 240 . ziemlich vollständig verzeichnet . Die
wichtigsten darunter sind von Seiten der Klä¬
ger : An die Röm . Kaißcrl - Maj . — Anzeig,
mit — Bitte Anwaldtö Herrn Vierer und
Ganerben des Busecker Thals , die wahre Be¬
schaffenheit des Reichs - Lehens Busccker - Thal
betreffend ; von Seiten des hohen Beklagten:

Hess. Landesgesch. III. Band.

Gründliche Demonstration , daß dem Fürstl.
Saus Hessen in und über dem Busecker -Thal
die Landcsfürstl . hohe Obrigkeit — compo-
tire re. Darmstadt 172z. Der Vers , dieser De-
duct . war der damalige hiesige Canzler und Geh.
Ralh V0II ÜInskovr -sIrT-.

«-) S . vorher not. L.

Z;
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„in ein und anderen Theils fcstgescßten Rechten und Gerechtigkeiten, , belassen 5

„dann aber noch ferner dem fürstl . Haus Hessen -Darmstadt , auf fein Ansuchen,

„6ommisZionem (üaesaream xorzietuam dergestalt ertheilen, daß es künftig

„Vierer und Ganerben mit den unmittelbaren Kaiser !, und Reichslehen auf dem

„Busecker Thal von Fall zu Fall nomine esessreo belehne , und hakten ausser-

„dem Kaiser !. Maj . die Landesfürstl - Obrigkeit in und über dem Busecker Thal,

„mit allen derselben anklebenden Regalien und Rechten , auf des Herrn Landgra¬

fen derhalben gelhanen ordentlichen Auftrag , in borma et iure keuäi anrign!

„dergestalt zu Lehen angeseßt , daß selbige künftig mit den Fürstl . Hessischen Lehen

„zugleich empfangen , und in den Hauptlehenbrief namentlich eingerückt werden

„solle . " Aus diese Art nahm der langwierige Streit auf immer fein Ende . —

In dem 1 .1758 - starb auch die Linie Münch von Buseck ans / ) , so daß jeßo

nur noch die Linien Buseck zu Buseck , und Brannt von Buseck übrig sind,

/ ) 2 » diesemI . starb nemlich Friedrich Ludwig, verletzte dieser Linie.
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